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Vorwort 

In einer ebenso ruhigen wie idyllischen Hamburger Wohnstraße stößt der Spazier-
gänger unversehens auf ein Bauwerk, das hier fehl am Platze zu sein scheint. Seine 
Fassade ziert die steinerne Darstellung eines siebenarmigen Leuchters — eine Meno-
ra, die als Symbol des Judentums gilt. Auf den Treppenstufen, die zu dem Gebäude 
führen, steht ein als bronzene Plastik gestaltetes Mahnmahl. Es zeigt den Vorhang, 
der in typischer Weise den Toraschrein einer Synagoge verhüllt, jedoch ist er teilwei-
se heruntergerissen, und eine zerbrochene Gesetzesrolle fällt dem Betrachter entge-
gen. An diesem Ort ist noch das äußere Mauerwerk der letzten Gebetstätte des 
Israelitischen Tempelvereins erhalten, dessen Mitglieder sich erstmals 1818 in 
Hamburg zu gemeinsamen Gottesdiensten versammelt hatten. 120 Jahre später, 
während des Novemberpogroms von 1938, entweihte ein von den Nationalsoziali-
sten angestifteter Mob den Tempel in der Oberstraße 120, der erst 1931 feierlich 
eingeweiht worden war. 1943, als die Behörden den Tempel aus dem Vereinsregister 
strichen, waren praktisch alle Mitglieder entweder aus Deutschland geflohen oder 
aber verschleppt und ermordet worden. Seit den 50er Jahren dient das Gebäude als 
Sendesaal des Norddeutschen Rundfunks — seine Geschichte als Gotteshaus er-
streckt sich über eine sehr viel kürzere Spanne als seine jetzige, öffentlich-rechtli-
ehe' Funktion. 

Als der Neue Israelitische Tempelverein 1817 ins Leben trat, setzten die Grün-
dungsmitglieder große Hoffnungen auf seine Zukunft. Sie beabsichtigten nichts 
weniger als eine Wiederbelebung des nach ihrer Auffassung in seinen Formen er-
starrten Judentums. Dieses Judentum vermochte keine Anziehung auszuüben auf 
eine junge Generation, die bereits begonnen hatte, die ästhetischen und philosophi-
schen Werte ihrer Umwelt zu verinnerlichen. Sie wollten einen Gottesdienst, der 
weibliche ebenso wie männliche Besucher ansprach, eine Predigt, von der sie sich 
erbaut fühlten, und eine Gebetssprache, die allen verständlich war. Sie wünschten 
mehr Anstand, Ordnung und Disziplin, damit sich die unruhige Synagoge in ein 
ehrwürdiges Heiligtum verwandle, und eine Musik, die den Geist von Männern und 
Frauen, die das Stilempfinden ihrer Gegenwart teilten, erheben sollte. Da die Grün-
der nicht den Wunsch hegten, nach Palästina zurückzukehren und den alten Opfer-
dienst im Tempel wiederzubeleben, empfanden sie es als Heuchelei, an den alten 
Gebeten festzuhalten, sofern diese nicht der Sehnsucht ihres Herzens Ausdruck ver-
liehen. Wenige Monate, nachdem sie sich eigene Statuten gegeben hatten, weihten 
sie einen angemieteten Raum als ihren ersten Tempel ein. Zum gemeinsamen Ge-
brauch erschien kurz darauf ein teilweise geändertes Gebetbuch, das zwei Mitglie-
der des Vereins zusammengestellt hatten. 

Aus dem Blickwinkel späterer Entwicklungen des Judentums in Europa und 
Amerika gesehen, bewegten sich die in Hamburg durchgeführten Reformen in ei-
nem gemäßigten Rahmen. Trotz der Einführung deutscher Choräle verblieb der 
größte Teil des Gottesdienstes in hebräischer Sprache, die Frauen nahmen ihren 
Platz weiterhin auf der Galerie ein, und die zentralen Gebete blieben erhalten. Als 
die Hamburger Reformer dennoch auf den erbitterten Widerstand der Hauptge- 
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meinde trafen, verwiesen sie auf Tora und Talmud, um ihr Unternehmen zu recht-
fertigen. Die Entscheidungsträger des Tempels betrachteten sich nicht als Antinomi-
sten, sondern als Bewahrer der religiösen Rechtsordnung. Hierzu führten sie das 
Argument an, sie hätten das Religionsgesetz (Halacha) unangetastet gelassen und 
ihre Modifikationen auf das Brauchtum (Minhag) beschränkt. Zudem verfaßten sie 
ihre Verteidigung sowohl auf Hebräisch als auch in deutscher Sprache. 

Und dennoch — in einem wichtigen Punkt hatten die Hamburger Reformer mit 
der Vergangenheit gebrochen, da sie die Gottesverehrung vorrangig als ein Mittel 
zum Zweck behandelten. Obwohl sie radikale Neuerungen zu vermeiden suchten, 
betrachteten sie den Ritus nicht nur in Hinsicht darauf, ob er der Tradition ent-
sprach, sondern auch, ob er ihren eigenen geistigen Bedürfnissen genügte. Auf diese 
Weise bereiteten sie einer ganz anderen Auffassung von Gottesverehrung und Ju-
dentum den Weg, die sich weniger aus der Kontinuität zur Vergangenheit und mehr 
aus der Bedeutung für die Gegenwart herleitete. Das neue Ziel wurde je nach Ort 
und Zeit verschieden formuliert: als Erbauung, Glückseligkeit, persönliche Sinnge-
bung oder Vergeistigung. Durch seine Ideologie und seine Innovationen beflügelte 
der Tempel einen Prozeß der religiösen Verinnerlichung, der vor seiner Gründung 
noch kaum wahrzunehmen war. 

Es gehört zur Ironie der Geschichte, daß der Hamburger Tempel zugleich in 
erheblichem Maß die Schöpfung einer jüdischen Orthodoxie hervorrief. Wie der 
verstorbene jüdische Historiker und Soziologe Jacob Katz überzeugend dargelegt 
hat, war das vormoderne tradionelle Judentum nicht ‚orthodox'. In veränderlichen 
Abstufungen öffnete es sich dem Wandel, da es frei von der Furcht war, daß Refor-
men letzten Endes das Judentum zerstören würden. Das traditionelle Judentum war 
sogar bereit, mangelnde Sorgfalt in der religiösen Praxis zu dulden, in der Hoffnung 
darauf, daß die Sünder zu guter Letzt zu einer strengeren Observanz zurückkehren 
würden. Die Tempelmitglieder hingegen ließen sich von ihren eigenen unabhängi-
gen Vorstehern und Predigern anleiten, die Traditionsbrüche mit dem Verweis auf 
die klassischen Quellen und eigenständige Überlegungen rechtfertigten. Aus diesem 
Grunde stellten die Reformer eine Bedrohung dar, die nicht leicht unter Kontrolle 
zu bringen war und die um so gefährlicher schien, als Emanzipationshoffnungen 
und kulturelle Integration die Hauptgemeinde mehr und mehr beeinflußten. Das 
Hamburger Rabbinat begegnete dem Tempelverein und dessen Bestrebungen mit 
kompromißloser Ablehnung. Fortan zogen die Verfechter des Tradionalismus eine 
klare Scheidelinie um das Judentum und kennzeichneten ihre eigene Interpretation 
als die einzig korrekte: orthodox im Glauben und gesetzestreu in der Einhaltung der 
religiösen Gebote. 

Der religiösen Reform im Judentum, die sich später zu einer Bewegung formier-
te, gelang es erstmals durch die Institution des Hamburger Tempels, auf Dauer Fuß 
zu fassen. Anfangs glaubten die Tempelgründer, ihr Verein werde ähnlichen religiö-
sen Assoziationen in anderen deutschen Städten als Vorbild dienen. Indes übertrug 
sich der Reformeifer alsbald von der an der Praxis orientierten Führung des Tem-
pels auf eine neue Generation akademisch ausgebildeter Rabbiner, die allmählich 
Stellungen in verschiedenen Gemeinden besetzten. Das Beispiel des Hamburger 
Tempels, der sich als Verein getrennt von der übrigen Gemeinde konstituierte, 
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machte keine Schule. Mehr Erfolg beschieden war dem Modell einer liberalen Frak-
tion innerhalb einer Einheitsgemeinde, die mithin Konservative und Liberale verein-
te. Tatsächlich trat der Tempel im Verlaufe der Zeit selbst wieder in engere Verbin-
dung zu den übrigen jüdischen Bürgern der Hansestadt, seitdem er unter dem Dach 
der Deutsch-Israelitischen Gemeinde die Stellung eines anerkannten Kultusverban-
des errang. 

Es ist gut möglich, daß der Tempel den Höhepunkt seiner Geschichte bereits in 
seinen frühen Jahren erlebte. In dein Bemühen, ein Judentum zu gestalten und zu 
bewahren, das auch Juden zusagen konnte, die einen raschen Säkularisierungspro-
zeß durchliefen, hatte der Tempelverein weniger Erfolg, als seine Führer sich erhofft 
hatten. Bei den meisten deutschen Juden verlor die religiöse Observanz im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Sie widmeten sich dem wirtschaftlichen Auf-
stieg, der Verbesserung ihrer politischen Situation sowie dem Versuch, Bildung für 
sich und ihre Kinder zu erwerben. Die Hamburger Tempelmitglieder besuchten ihr 
Gotteshaus nur sporadisch. In den letzten Jahren seines Bestehens jedoch, nachdem 
das neue Gebäude in der Oberstraße fertiggestellt worden war, erlebte der Tempel 
eine kleine Renaissance. Während die Welt außerhalb Juden den Zutritt verweiger-
te, kehrten diese zurück in ihre Synagogen, um sich mit Gott und mit ihren Glau-
bensbrüdern zu vereinen. Noch einmal spielte der Tempel für kurze Zeit eine bedeu-
tende Rolle im Leben einer wachsenden Zahl von jüdischen Menschen. Doch mit 
der fortgesetzten Emigration erreichte er das letzte Stadium seines Niedergangs —
1938 wurde das Innere des fast neuen Bethauses zerstört. 

Auf den folgenden Seiten präsentiert Andreas Brämer die bislang vollständigste 
Darstellung des Hamburger Israelitischen Tempels von den Ursprüngen bis zu des-
sen Untergang. Seine ausführliche historische Einführung und seine Auswahl 
schwer zugänglicher gedruckter oder unveröffentlichter Quellen sind als Monogra-
phie maßgebend. Ohne die Rolle des Tempels zu übertreiben und ohne dessen Fehl-
schläge zu beschönigen, gelingt es dem Autor, die Bedeutung des Vereins im Kontext 
der Entwicklungen des modernen Judentums herauszuarbeiten. Wie die Skulptur in 
der Oberstraße ist auch dieses Buch ein beachtenswertes Denkmal. 
Hamburg im Juli 2000 	 Michael A. Meyer 
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I. Der Israelitische Tempel 1817/18 bis 1938 

Jede Gesellschaft kennt, verwendet und richtet sich nach Traditionen. Als Sammelbe-
griff umfaßt ‚Tradition' all jene von vergangenen Generationen übernommenen Prak-
tiken und Gewohnheiten ritueller oder symbolischer Neu; die — zum Teil an Schriften 
und Institutionen gebunden — durch ihre stete Wiederholung dem privaten wie dem 
öffentlichen Leben einen ordnenden Rahmen zuweisen. Indem die Traditionen die Er-
innerung an eine kollektive Vergangenheit zu bewahren helfen und zugleich den Erhalt 
festgelegter Werte und Grundhaltungen befördern, sind sie darauf ausgerichtet, soziale 
Identität weniger rational als historisch zu verankern. Die Kontinuität, welche sie her-
stellen, legitimiert das Handeln in der Gegenwart als bloße Fortsetzung des Gewese-
nen. Nun erwecken Traditionen zwar häufig den Anschein von Dauer und absoluter 
Unveränderlichkeit, jedoch bezeichnen sie in Wirklichkeit geschichtliche Phänomene, 
die als solche auch selbst einem ständigen Wandel unterworfen sind. Besonders in Ge-
sellschaften, in denen die Gültigkeit einstmals selbstverständlicher Orientierungsmu-
ster in Frage steht, verlieren die überkommenen Traditionen an Prägekraft. Hier ge-
lingt es nicht selten neuen Traditionen, sogenannten ,invented traditions`, sich inner-
halb kurzer Zeit durchzusetzen.1  Die ,erfundenen Traditionen' gesellen sich den 
älteren Traditionen hinzu, stehen zu diesen zuweilen im Widerspruch und suchen 
dann, sie zu verdrängen und an ihre Stelle zu treten. Dabei fällt ihnen aber nicht nur die 
Aufgabe zu, die Auflösung nach herkömmlicher Weise geordneter Lebensbereiche zu 
beschleunigen; zur gleichen Zeit schaffen sie notwendige Voraussetzungen, um die aus 
dem Gleichgewicht geratene Gemeinschaft erneut zu konsolidieren. 

Auch das deutsche Judentum der Neuzeit hat das Korpus seiner Traditionen 
nicht unverändert beibehalten und weitergereicht, sondern modifiziert und wesent-
liche Teile ersetzt. Shulamit Volkov spricht in diesem Kontext von der ,Erfindung 
einer Tradition' als dem einzigen jüdischen Projekt der Moderne, an dem ungeach-
tet der Meinungsunterschiede alle Gruppen teilgenommen hätten.2  Die Geschichte 
des Hamburger Reformtempels und seiner Historiographie zeigt nun nicht nur, daß 
sich fortschrittliche Bewegungen, die als solche per definitionem mit der Vergangen-
heit brechen, neue Traditionen schaffen, sondern auch, daß sie ihre eigene Entste-
hung und Entwicklung als Fixpunkt der Selbstvergewisserung heranziehen. 

Anläßlich des hundertjährigen Tempelvereinsjubiläums im Jahre 1918 schloß 
Rabbiner Dr. Paul Rieger seine Würdigung des Tempels im vollen Brustton der 
Überzeugung, „eine gerechte Geschichtsschreibung [werde] die Neuzeitgeschichte 
des Judentums mit der Gründung des Hamburger Tempels beginnen. "3  In der Tat 
hat sich die historische Forschung dem Tempel immer wieder mit Interesse zuge-
wandt. Jenseits von objektivierbaren Kriterien geschichtlicher Relevanz resultierte 
diese historische Neugier ganz wesentlich aus der identitätsstiftenden Bedeutung, 
die das Geschehen in den Augen der Autoren und ihrer Leser gewinnen soll. Als 
einer seiner frühesten Bezugspunkte gehört die Geschichte des 1938 geschlossenen 
Tempels zum überlieferten Bestand des ,Liberalen Judentums', das heute auf einen 
beinahe zwei Jahrhunderte dauernden Entwicklungsgang zurückblicken kann. Für 
das religiöse Selbstverständnis dieser Gruppe erfüllt die Literatur über den Tempel 

10 Der Israelitische Tempel 1817/18 bis 1938 



eine greifbare Funktion: Aus dem Akt der Erinnerung erwächst idealerweise die 
Zuversicht, Anhänger einer Bewegung zu sein, die ihre Berechtigung für die Zu-
kunft wesentlich aus der (eigenen) Vergangenheit schöpft :4  

Abgesehen jedoch von der ‚unkritischen' Festschriftenliteratur liegt bislang kein 
Versuch vor, die gesamte, hundertzwanzigjährige Geschichte des Tempels zum Ge-
genstand einer Darstellung zu machen.5  Dr. Jacob Sonderling, seit 1908 Paul Rie-
gers Nachfolger als Tempelrabbiner, mußte die enttäuschende Feststellung machen, 
daß der Hamburger Reformverein „seit dem Gebetbuchstreit in den vierziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts (...) die jüdische Öffentlichkeit kaum mehr beschäf-
tigt" hatte.6  Das relativ geringe Interesse an den späteren Zeitabschnitten spiegelt 
sich auch in der wissenschaftlichen Literatur wider, deren Schilderung meist späte-
stens nach der 1844 gefeierten Einweihung des Tempelneubaues in der Poolstraße 
abbricht. Beinahe ein volles Jahrhundert der Tempelhistorie ist bislang in weiten 
Bereichen terra incognita geblieben.? 

Die historische Einleitung auf den nun folgenden Seiten unternimmt es deshalb, 
über die bis dato vorliegenden Ergebnisse der Forschung hinaus auch die Epoche bis 
zur erzwungenen Schließung des Tempelgottesdienstes im November 1938 zu un-
tersuchen. Auf der Grundlage der gedruckten Quellen sowie der zugänglichen Ak-
tenmaterialien aus dem Hamburger Staatsarchiv soll es darum gehen, zu einer Ein-
schätzung über den Tempel als progressive Kultuseinrichtung zu kommen. Ganz im 
Vordergrund stehen die Fragen, ob und wie sich eine spezifische ‚Tempel-Religiosi-
tät' im Kontext der allgemeinen jüdisch-religiösen Kultur in Deutschland herausbil-
dete, welche individuellen und kollektiven Formen der Frömmigkeit hier zu Tage 
traten und welcher Veränderung eben diese Frömmigkeit unterworfen war. Freilich 
zeigt sich der Tempel, da religiöser Glaube gleichsam eine anthropologische Kon-
stante bezeichnet, nicht nur als bloße Reflexion sozialer Umbrüche. Insofern wird 
vorausgesetzt, daß sich in dieser Institution immer auch ein religiöses Bewußtsein 
manifestierte, dem ein Eigenwert zukam, das sich in der Wirklichkeit kundtat und 
wiederum auf diese zurückzuwirken suchte. 

Der Israelitische Tempel 1817/18 bis 1938 11 



1. Die Vereinsgründung 

Noch im 18. Jahrhundert wurde das deutsche Judentum als außerständische, religi-
ös-ethnische Minderheit diskriminiert, die zu einem Leben abgesondert von ihrer 
Umwelt gezwungen war. Auf lokaler Ebene organisierten sich die Juden in eigenen 
Gemeinden, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts den Zusammenhalt aller 
Mitglieder auf der Basis von Statuten und Vorschriften regelten. Schon das zum 
gemeinsamen Gebet notwendige Quorum von zehn Männern setzte ja eine Form 
der Vereinigung voraus. Wohltätigkeit und die Verbreitung der göttlichen Lehre 
( „Tora" ) bildeten weitere Pfeiler, auf denen das religiöse Selbstverständnis des Kol-
lektivs ruhte. Auch die Observanz der Ge- und Verbote, die Binnenheirat, der Fest-
kalender, die Nahrung, die Kleidung, die Namen und das Judendeutsch (Westjid-
disch) als Sprache des Alltags separierten die Juden von den Nichtjuden, mit denen 
sie über zweckbezogene Kontakte hinausgehend meist keine Geselligkeit pflegten. 
Eine vom Religiösen her bestimmte, statisch anmutende Kultur prägte gleicherma-
ßen das Leben der Juden wie der Christen. 

Obwohl die beschriebene traditionelle jüdische Gesellschaft keinen monolithi-
schen Block bildete, bleibt doch bemerkenswert, welch grundlegender pluralisieren-
der Wandel sich vollzog, als die Juden den Weg ,aus dem Ghetto in die bürgerliche 
Gesellschaft' beschritten.8  Seit die allgemeine Aufklärung in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts auch eine kleine intellektuelle Elite unter den Juden für die Ideen 
einer vernunftgeleiteten Weltsicht gewann, bildete sich erstmals eine säkulare jüdi-
sche Sphäre heraus, deren Grenzen sich im Laufe der Zeit erweiterten und in der 
auch Religionskritik grundsätzlicher Art ihren Platz fand.9  Obwohl aber die jüdi-
schen Aufklärer sich als Träger einer neuen Auffassung des Judentums verstanden 
und die Radikalen unter ihnen dem Religionsgesetz nur mehr eine symbolische 
Funktion zugewiesen wissen wollten, blieben praktische Folgen — soweit sie das 
religiöse Alltgagsleben der Gemeinschaft betrafen — vorerst noch aus. Nur zögerlich 
wandten sich die Juden neuen Denk- und Orientierungsmustern zu. Die große 
Mehrheit unter ihnen, zumal abseits der städtischen Zentren der Aufklärung, emp-
fand den Überlieferungszusammenhang noch als fraglose Selbstverständlichkeit 
und erteilte den rationalistischen Trends eine Absage. 

Einer urban geprägten progressiven Avantgarde gelang es jedoch seit dem frühen 
19. Jahrhundert, vereinzelte Modernisierungsvorhaben nicht nur auf dem Gebiet 
der Erziehung, sondern auch beim gemeinsamen Gottesdienst in die Tat umzuset-
zen. Welch enge Verbindung Erziehungsreform und religiöse Reform zuweilen ein-
gingen, zeigt unter anderem das Beispiel Hamburg, wo noch zu Jahrhundertbeginn 
mehr Juden lebten als in jeder anderen Stadt Deutschlands.1° 1816 eröffnete Am 
Altonaer Tor die ,Israelitische Freischule', die im Jahr darauf Dr. Eduard Kley zu 
ihrem Leiter berief.11  Nach dem Muster jüdischer Erzieher in anderen deutschen 
Städten verwendete sich Kley nicht nur für neue pädagogische Konzepte und bür-
gerliche Bildungsziele, sondern er verstand es auch, unter den Hamburger Juden das 
Interesse für religiöse Reformansätze zu wecken. In den Räumen der Schule veran-
staltete er zunächst sonntägliche, als ‚Religionsunterricht' etikettierte Andachten, 
denen Harmoniumspiel und Choralgesang einen musikalischen Rahmen gaben.12  
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Trotz wachsenden Zuspruchs hinterließen diese Gottesdienste den Eindruck eines 
bloßen Provisoriums. Von dem Wunsch nach größerer Öffentlichkeit erfüllt, ent-
schloß sich noch im Jahr 1817 eine kleine, aber einflußreiche Minderheit Hambur-
ger Juden, der jüdischen Gottesdienstreform eine eigene und zugleich dauernde 
Heimstatt zu schaffen. 

Mit diesem Schritt wurden Entwicklungen eingeleitet, die das Leben und die 
Strukturen der dortigen aschkenasischen Gemeinde auf Dauer verändern sollten.13  
Insgesamt 65 jüdische Hausväter traten am 11. Dezember 1817 zusammen, um in 
feierlicher Prozedur ihre Unterschrift unter die ,Vereinigungs-Urkunde des Neuen 
Israelitischen Tempelvereins' zu setzen. Hier fand ein selbstverantwortlicher Zu-
sammenschluß statt, der als vornehmliches Anliegen eine synagogale Reorganisati-
on benannte. Die Teilnehmer standen augenscheinlich unter dem Eindruck eines 
akuten Notstands, den es schnellstmöglich zu beheben galt: 

„Durchdrungen von der Nothwendigkeit, den öffentlichen Gottesdienst, der theils 
wegen der immer mehr abnehmenden Kenntnis der Sprache, in welcher er bis jetzt 
allein gehalten worden, theils durch die mannigfaltigen dabei eingeschlichenen Män-
gel, seit einiger Zeit von so vielen vernachlässigt worden, zu seiner ihm angemessenen 
Würde und Bedeutung zurück zu führen, und von dem Wunsche beseelt, den fast 
erkalteten Sinn für die ehrwürdige Religion der Väter zu beleben, haben die Endesun-
terzeichneten sich dahin vereinigt, nach dem Beispiele mehrerer Israelitischen Ge-
meinden in Deutschland, und namentlich der in Berlin, auch in dieser Stadt für sich 
und Alle, die mit ihnen gleich gesinnt sind, einen würdigen und geordneten Ritus 
herzustellen, nach welchem an den Sabbath- und Festtagen, so wie bei andern feierli-
chen Gelegenheiten, in einem eigends zu diesem Behufe einzurichtenden Tempel, der 
Gottesdienst gehalten werden soll."14  

Indem sich das Gründungsdokument des Vereins der Topoi aus dem Sprachschatz der 
bürgerlichen Gesellschaft bediente, kündete es von dem empfundenen Widerspruch 
zwischen angenommenen Lebensformen und den bislang nicht öffentlich hinterfragten 
Gewohnheiten der eigenen religiösen Gemeinschaft. Aus traditioneller Sicht erfüllte 
der Gottesdienst neben seiner religiösen auch wesentliche soziale Funktionen. Die 
Synagoge war nach ihrer hebräischen Benennung zunächst ein Haus der Versamm-
lung („Bet Knesset"). Geschäftliche Verhandlungen und private Gespräche wäh-
rend des gemeinsamen Gebets waren seit Jahrhunderten üblich, zugleich jedoch ein 
wiederkehrender Punkt der innerjüdischen Kritik gewesen. Auch in sämtlichen Syn-
agogen der Hansestadt herrschte keine strenge Disziplin, weil sich die Betenden 
nicht als Gäste sahen, sondern das Bethaus als erweiterten Teil ihres Zuhauses be-
trachteten. Der Tempel aber wollte eine strikte Trennung privater und öffentlicher, 
profaner und heiliger Lebensbereiche durchsetzen. Dabei stellte er solche Elemente 
des Gottesdienstes in Frage, die uneingeweihten Außenstehenden unverständlich 
blieben, zudem aber anstößig oder lächerlich wirken mochten und auf diese Weise 
den Eindruck erhabener Feierlichkeit störten. Das neue Institut war aus der Oppo-
sition geboren, die auf einem Gefühl des Unbehagens an und in der jüdischen Tradi-
tion fußte, soweit diese eine Verwirklichung der Vernunft zu behindern schien. 
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Während der Verein organisatorische Strukturen plante, die denen einer jüdi-
schen Gemeinde in mancher Hinsicht nachempfunden waren, hatten es die ‚Grund-
gesetze' zu vermeiden gewußt, sich der traditionellen Benennungen zu bedienen, um 
die neuen Institutionen zu beschreiben.15  So waren als ,geistliche Beamte' nicht 
etwa ‚Rabbiner', sondern ‚Prediger' vorgesehen. Auch das Wort ‚Synagoge' tauchte 
in den Dokumenten des ,Tempels'16  nicht auf, und als Organe der Administration 
fungierten weder ‚Vorstand' noch ‚Repräsentanz`,17, sondern eine vierköpfige ‚Di-
rection`, die gemeinsam mit einer aus fünf Mitgliedern gebildeten ‚Deputation' eh-
renamtlich die Einnahmen und Ausgaben des Vereins verwaltete. Ein durch Losver-
fahren bestimmtes ‚ComiW, das sich aus 15 Vereinsmitgliedern zusammensetzte, 
versammelte sich überdies mindestens einmal pro Jahr, unter anderem, um über das 
Budget zu beschließen, um die erledigten Stellen in der Vereinsführung neu zu beset-
zen sowie um solche außerordentlichen Angelegenheiten zu erörtern, welche die 
Gesamtheit der Mitglieder betrafen. 

Trotz unverkennbarer Entsprechungen der organisatorischen Gliederung unter-
schied den Tempel freilich mehr von dem Gemeindeverband als nur seine Begriffs-
wahl. Anders nämlich als die ‚Heilige Gemeinde', die als Korporation eine nichtvo-
luntaristische, durch Geburt bestimmte und auf das ganze Leben unspezifisch aus-
gedehnte Organisation bezeichnete, die für ihre Mitglieder statusbestimmende 
Rechtsfolgen hatte, handelte es sich bei dem Tempel um eine freie Assoziation, die 
in ihren religiösen Bezügen zwar auf Vorbilder der vormodernen jüdischen Gesell-
schaft zurückgreifen konnte, die sich jedoch auch gut in die neuentstehende Vereins-
kultur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts einfügte.18  Als Verein verschrieb 
sich der Tempel einer neuen Gesinnung als selbständig gesetztem Zweck. Seine Exi-
stenz dokumentierte die Tatsache, daß die Prozesse der Individualisierung und De-
korporierung auch unter den Juden fortschritten. Offenbar zählten sich die Mitglie-
der zu einer schmalen und elitären Avantgarde, die sich von den übrigen Juden der 
Stadt abzugrenzen bemühte, die sich aber auch auf der Suche nach neuen, konkre-
ten Möglichkeiten der Identifikation, Selbstvergewisserung und Vergemeinschaf-
tung befand. Es ging wesentlich darum, das verunsicherte Individuum wieder in ein 
sinnvermittelndes Handlungssystem einzubinden. Durch ihren Zusammenschluß in 
einem Verein suchten die ,Templer' ein Stück bürgerlicher Kultur zu verwirklichen 
und mit religiösen Inhalten zu füllen. Ihre Reformen spiegelten zudem ein Grundver-
ständnis der Moderne, wonach Menschen fähig und verpflichtet sind, ihr Leben ei-
genständig zu normieren. 

Das anfängliche Engagement und die finanziellen Mittel der Tempelangehöri-
gen förderten alsbald greifbare Resultate. Binnen zehn Monaten bezogen die 
Mitglieder mit ihren Familien ein angemietetes, im Alten Steinweg in der Neu-
stadt gelegenes Lokal, um dort am Sabbat und während der Feiertage gemeinsam 
das Gebet zu verrichten. Das Gebäude befand sich, von Gärten umgeben, in ei-
nem Hof und war, seiner ursprünglich profanen Bestimmung entsprechend, von 
außen kaum als jüdisches Betlokal zu erkennen. Der Saal war der neuen Verwen-
dung gemäß umgestaltet worden und unterschied sich in formaler Hinsicht nur we-
nig vom inneren Ausbau der übrigen Hamburger Synagogen. Immerhin fehlte auf 
der Frauenempore das Gitter, das sonst den Augenkontakt zwischen den weiblichen 
und den männlichen Besuchern verhinderte. Ein — wenn auch aus heutiger Sicht un- 
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bedeutend scheinendes — Moment der Geschlechtertrennung war dem liberalen Geist 
zum Opfer gefallen. 

Allergrößte Aufmerksamkeit widmete der Tempel seinen neuen musikalischen 
Traditionen: David Meldola, der als Hebräischlehrer an der Israelitischen Freischu-
le lehrte und dem das Amt des Kantors übertragen wurde, brachte als ‚Portugiese' 
nicht nur alte sefardische Melodien an den Tempel, sondern verrichtete die Gebete 
auch mit der sefardischen Aussprache, die anders als die ‚korrumpierte' aschkenasi-
sche Diktion im Ruf sprachwissenschaftlicher Korrektheit stand.19  Auch alle übri-
gen Einrichtungen geschahen mit Bedacht. Ein Knabenchor auf der Westempore 
begleitete das Spiel der Orgel — ein Instrument, das in orthodoxen Synagogen gänz-
lich unbekannt war. Allerdings wurde sie nicht von einem Tempelmitglied, sondern 
von einem Christen bedient. Obwohl dieser keine Befürchtungen hegen mußte, das 
sabbatliche Arbeitsverbot zu übertreten, folgte der Tempelverein wahrscheinlich 
nicht halachischen Vorschriften, sondern lediglich der Einsicht, daß ein fähiger jüdi-
scher Organist schwerlich hätte gefunden werden können. 

Die Leitung des Gottesdienstes schließlich übertrug der Tempel seinen beiden 
Geistlichen Eduard Kley und Gotthold Salomon, die ihren regelmäßig vorgetrage-
nen deutschen Kanzelreden zwar die alten jüdischen Quellen zugrunde legten, sie 
jedoch zugleich in Anlehnung an protestantische Predigtmodelle gestalteten, und 
die obendrein einen Ornat anlegten, welcher unweigerlich Erinnerungen weckte an 
die Amtstracht lutheranischer Pastoren.2° Auch in dieser Hinsicht vollzog sich ein 
Wandel gegenüber den Synagogen in Hamburg und außerhalb Hamburgs. Der 
Rabbiner beanspruchte traditionell keine vorherrschende Stellung im Kultus. 
Streng genommen bedurfte das öffentliche Gebet seiner Teilnahme überhaupt nicht. 
Der Rabbiner repräsentierte das Religionsgesetz, das er lehrte und auslegte. Seine 
seltenen Synagogenvorträge in jiddischer Sprache beschränkten sich deshalb auf 
halachische Themen und schlossen die Mahnung zu striktem Gehorsam gegen Got-
tes Gebote ein, sie berührten jedoch keine moraltheologischen Fragestellungen. Am 
Tempel entwickelte sich die moderne Predigt als Instrument der Erbauung, Beleh-
rung und Erziehung erstmals zu einer dauerhaften jüdischen Institution. 

Während der traditionelle aschkenasische Gottesdienst weder das Absingen von 
Liedern noch die Installierung von Chören kannte, betrachtete der Tempel (deut-
schen) Gesang als eine wesentliche Grundbedingung zur Verbesserung seines Kul-
tus. Prediger Eduard Kley gab 1818 erstmals ein israelitisches Gesangbuch heraus, 
das lange Zeit als inoffizielle Liedersammlung des Tempels verwendet wurde.21  Die 
darin enthaltenen Versdichtungen waren meist neu verfaßt worden, die Melodien 
stammten aber wiederum zumeist aus der Feder nichtjüdischer Komponisten oder 
waren protestantischen Chorälen nachempfunden. Die Neuerungen trugen ein ei-
gentümliches Gepräge: Jüdische Elemente aus dem aschkenasischen und aus dem 
sefardischen Kulturkreis vermischten sich mit dem zeitgenössischen Stil der Kir-
chenmusik.22  Die Entwicklung eines modernen jüdischen Gottesdienstes stand, ob-
wohl auch außerhalb Hamburgs bereits vereinzelte Reformvorstöße gemacht wor-
den waren, noch ganz am Anfang. 

Für weitergehende Reformen setzten sich besonders Seckel Isaak Fränkel sowie 
Meyer Israel Bresselau ein, die als fachkundige Hebraisten auch das erste Gebet-
buch (Siddur) des Tempels redigierten. Bei dem sogenannten „Seder ha'avoda", ei- 
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ner hebräisch-deutschen Ausgabe, von der erste Teile bereits 1818 erschienen und 
die im Jahr darauf komplett im Druck vorlag, handelte es sich um die erste umfas-
sende Veröffentlichung einer jüdischen Reformliturgie überhaupt. Schon der Ein-
band ließ das Besondere erahnen, da das Gebetbuch nicht, wie sonst Schriften in 
hebräischer Sprache, rechts, sondern, wie für Werke in lateinischer Schrift üblich, 
auf der linken Seite aufgeschlagen wurde. Auch der Inhalt wich vom Herkömmli-
chen ab: Traditionelle Gebete waren gekürzt und im Wortlaut verändert worden 
(z.B. der Segensspruch „Ahava rabba"23  am Samstagmorgen), andere fehlten ganz 
(z.B. einzelne Psalmen und das „`Alenu"-Gebet24  am Sabbateingang sowie das 
„Yequm puren"25  am Samstagmorgen), waren durch deutsche Hymnen ersetzt 
worden (z.B. das „Lecha dodi"26  und das „Bame madliqin"27  für den Freitag-
abend) oder tauchten nur in deutscher Übersetzung bzw. Paraphrase auf (z.B. die 
sieben Segenssprüche ebenfalls zu Beginn des Sabbat). All jene Zukunftshoffnun-
gen, die sich an das Heilige Land knüpften und inzwischen fragwürdig erschienen —
die Erwartung des Messias, die Erlösung der Juden durch ihre Rückkehr nach Eretz 
Israel, die Wiederauferstehung der Toten sowie die Wiedererrichtung des Opfer-
dienstes —, wurden abgeschwächt, an anderen Stellen gar völlig entfernt. Charakte-
ristisch war der abgewandelte Wortlaut des „Ahava rabba", das dem „Höre Israel" 
voransteht. Nach dem überlieferten Ritus der aschkenasischen Synagoge beteten die 
Juden an dieser Stelle unter anderem für die Rückkehr nach Palästina: „Bringe uns 
in Frieden heim von den vier Enden der Erde und führe uns aufrecht in unser 
Land. "28  Das Tempelgebetbuch verkehrte den Sinn des Verses geradezu in sein Ge-
genteil und erbat stattdessen den Segen für ein Leben in der Zerstreuung: „Führe 
uns deinen Segen zu in allen Theilen der Erde [...]."29  

Diese Neufassung war Bestandteil eines ganzen Katalogs von Textänderungen, 
die einem gemeinsamen Zweck dienten: Es ging um die Germanisierung, Ästhetisie-
rung, Verkürzung und Vereinfachung des bisher als normativ anerkannten Gottes-
dienstes. Andacht und Ordnung bezeichneten wichtige Leitbegriffe, mit deren Hilfe 
ein bürgerlicher Verhaltenskodex zur Geltung kam. Die partielle Abkehr von einer 
partikularistischen Eschatologie, welche die Vorstellung von den Juden als eth-
nisch-religiöse Gemeinschaft einbegriff, erleichterte es zudem, eine bedingungslose 
Loyalität gegenüber dem Hamburger Stadtstaat — sowie im weiteren Sinne die Zu-
gehörigkeit zum deutschen Volk — glaubhaft zu machen. Der (Lokal)Patriotismus 
und die Auseinandersetzung darüber waren somit an einer Neudefinition jüdischer 
Religiosität beteiligt.30  Eine freiere Einstellung gegenüber der Formenwelt des reli-
giösen Lebens erwies sich als notwendig, um einem sich wandelnden Lebensgefühl 
Ausdruck zu verschaffen. 

Wo aber lagen nun Anlaß und Ursachen für diesen rasanten Verlauf? Welche 
Bedingungen waren gegeben, die die Gründung des Tempels ermöglicht und seine 
rasche Entfaltung begünstigt hatten? Zunächst hatten sich zwei innergemeindliche 
Faktoren als förderlich erwiesen: Nachdem der Gemeindeverband Altona-Ham-
burg-Wandsbek — die nach ihren hebräischen Anfangsbuchstaben auch ,AHW` bzw. 
,AHU` genannte Dreigemeinde — 1811 aufgelöst worden war, hatte es die Verwal-
tung der neugebildeten Hamburger Deutsch-Israelitischen Gemeinde zunächst ver-
säumt, ein eigenes Oberrabbinat als religiöse Oberbehörde für die Juden in der 
Hansestadt einzurichten und dieses mit einer Persönlichkeit von Format zu beset- 
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zen.31  Das Fehlen einer religiösen Leitfigur erwies sich als ein Vorteil, den die Refor-
mer zu nutzen verstanden. Als weiterer unterstützender Faktor stellte sich der Um-
stand heraus, daß der Tempel in der Gemeindeführung starke Fürsprecher besaß. So 
gehörten immerhin vier Mitglieder des neunköpfigen Gemeindevorstands auch im 
Tempelverein zu den Männern der ersten Stunde. Solch günstige Vorzeichen gaben 
dem Tempel berechtigten Anlaß zu optimistischen Erwartungen. 

Neben der speziellen Konstellation von religiöser und administrativer Gemein-
degewalt bedurfte es freilich auch aktiver Entschlußkraft, um ein Institut nach Art 
des Tempels ins Leben zu rufen. Auf der Suche nach den genauen Motivationen der 
Initiatoren und ihrer wachsenden Gefolgschaft gelangte bereits die zeitgenössische 
Umwelt zu den unterschiedlichsten Erklärungen, die zumeist nicht berücksichtig-
ten, daß es sich bei den Vereinsmitgliedern weder um eine sozio-ökonomisch noch 
religiös völlig einheitliche Gemeinschaft handelte. Auch der Orientalist Bonaventu-
ra Mayer, der sich 1842 einer Beschreibung der religiösen und politischen Zustände 
der Juden zuwandte, neigte zu einer einseitigen Sicht. Mayer, ein konservativer Ka-
tholik, verstand den Tempel wesentlich als Anschauungsobjekt, um die fatale Fehl-
entwicklung der „modernen Weisheit glaubensloser Neuerung" zu geißeln. Er ging 
davon aus, daß die politische Freiheit, die mit der napoleonischen Besatzung Ham-
burgs einhergegangen war, die Gemeinde einst in einen Freudentaumel gestürzt hat-
te. Von der irrigen Vorstellung beseelt, man könne und müsse sich auch in Fragen 
der Religion von bisher widerwillig geduldeten Zwängen losmachen, seien die Is-
raeliten dann sogleich zur Tat geschritten. Den Tempel betrachtete Mayer als das 
Ergebnis dieser unheilvollen Erhebung gegen das Tradierte.32  

Weder die lückenhaften geschichtlichen Kenntnisse, die er von den Entwicklun-
gen der Freien und Hansestadt besaß, noch ihre Deutung hatte Mayer aus zuverläs-
siger Quelle geschöpft, sondern anscheinend alle Informationen ohne kritische Prü-
fung vom Hörensagen übernommen. Tatsächlich hatte nach der zwangsweisen Ein-
gliederung Hamburgs in das französische Kaiserreich im Jahre 1811 auch die 
französische Gesetzgebung das bislang geltende Recht verdrängt. Radikale Konse-
quenzen ergaben sich für die Juden der Hansestadt: Die völlige bürgerliche und 
politische Gleichstellung setzte ihrem bisherigen korporativen Schutzverhältnis ein 
unverhofftes Ende. Freilich währte die Freude nur kurze Zeit. Bereits 1814, nach 
dem endgültigen Rückzug der Franzosen, nahm die Obrigkeit die oktroyierte 
Emanzipation zurück. Als der Tempel 1817 ins Leben trat, konnte also von politi-
scher Freiheit der Juden keine Rede mehr sein. Die Restauration der früheren Ver-
hältnisse im inneren Staatsleben war zu diesem Zeitpunkt weitgehend abgeschlos-
sen. Freilich ist es richtig, daß sich in der Vereinsgründung der Gedanke der (religiö-
sen) Freiheit kundtat, doch irrte Mayer wiederum, wenn er den Eindruck 
vermittelte, als habe der Tempel den Schritt zur Reform als simplen Akt der Vernei-
nung inszeniert. 

Zudem können weder der Tempel noch die Kultusreform, die dieser entwarf, 
pauschal als Antwort auf die Assimilationsforderungen der Umwelt gedeutet wer-
den.33  In Seesen und in Berlin, den frühesten Schauplätzen gottesdienstlicher Umge-
staltungsversuche, waren die Juden jeweils mit einer ganz unterschiedlichen politi-
schen Situation konfrontiert gewesen. Westfalen hatte als Satrapenkönigreich Na-
poleons nicht nur die Gleichberechtigung der Juden verwirklicht, sondern zudem 

Vereinsgründung 17 



eine jüdische Kirchenbehörde ins Leben gerufen, die den zentralistischen Herr-
schaftsstrukturen Rechnung trug. Als Präsident dieses 1808 errichteten ‚Königlich 
Westfälischen Konsistoriums der Israeliten' wurde der wohlhabende Philanthrop 
Israel Jacobson berufen, der sich hier ein Gremium schuf, mit dessen Hilfe er eine 
weitreichende Neugestaltung in Schule und Synagoge einleitete. Mit dem Zusam-
menbruch der französischen Herrschaft scheiterte freilich auch das Reformprojekt, 
das seiner Zeit weit voraus war. Vom Druck einer aufgenötigten Religionsbehörde 
befreit, kehrte die jüdische Bevölkerung binnen kurzem zu den überlieferten For-
men des Gebets zurück. 

Jacobson versuchte unterdessen in Berlin, in bescheideneren Dimensionen an 
seine Pläne anzuknüpfen.34  Seit dem Emanzipationsedikt vom März 1812 konnten 
auch die preußischen Juden staatsbürgerliche Rechte erlangen, obwohl die Gleich-
berechtigung noch bei weitem keine vollständige war. Anders als die konsistorialen 
Modernisierungsmaßnahmen in Westfalen läßt sich der private Berliner Tempel 
nicht mehr unmittelbar als Antwort auf den externen Anpassungsdruck verstehen. 
Als Tribut, den eine kleine Minderheit akkulturierter Juden auf die Vorleistung der 
gewährten Rechte zu zahlen bereit war, war der Tempel denkbar ungeeignet, da er 
nicht die notwendige Anerkennung fand, sondern im Gegenteil auf eine breite Front 
der Ablehnung stieß. In Deutschland machte nach dem Wiener Kongreß 1814/15 
der Geist der Aufklärung einem engstirnigen Chauvinismus Platz. Der Berliner jüdi-
sche Reformgottesdienst, der auch dem Hamburger Tempel als erklärtes Vorbild 
gedient hatte,35  fiel der Fortschrittsfeindlichkeit zum Opfer und wurde 1823 auf 
Anordnung des preußischen Monarchen endgültig geschlossen.36  Auch in anderen 
jüdischen Gemeinden des Königreichs waren dem religiösen Fortschritt bis auf wei-
teres kaum Möglichkeiten zur Entfaltung gegeben. 

In der Hansestadt hatten die Ereignisse wiederum eine andere Ausgangslage ge-
schaffen: Die einheimischen Juden waren ganz und gar nicht von einem Gefühl 
durchdrungen, sich gegenüber der Obrigkeit für erwiesene Wohltaten erkenntlich 
zeigen zu müssen. Obwohl der erste Tempelgottesdienst mit Bedacht am 18. Okto-
ber 1818, dem fünften Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, stattfand, waren 
die Hamburger Israeliten — wenigstens in politischer Hinsicht — lediglich Leidtra-
gende, keinesfalls aber Nutznießer der Befreiungskriege gewesen. Zwar ließen sich 
Stimmen aus der Bürgerschaft vernehmen, die ihren Widerstand gegen die Gleich-
stellung der Juden mit deren angeblicher Intoleranz und Neigung zum Alten be-
gründeten,37  doch beruhte die Emanzipationsfurcht in erster Linie auf sozio-öko-
nomischen Gedankengängen. 

Nach den Befreiungskriegen war freilich auch im lutheranischen Hamburg der 
rationalistische Impetus, der zu Jahrhundertbeginn den Ton angegeben hatte, einer 
rückkehrenden Bibelgläubigkeit gewichen, die im Rat (Senat) als oberstem Verwal-
tungsorgan der Stadt nur wenige, in der Geistlichkeit und bei den Laien jedoch 
zahlreiche Anhänger hinzugewann.38  Der Zeitgeist orientierte sich also eher an 
überkommenen Formen der Frömmigkeit, als daß er sich mutigen Neuerungen ver-
schrieb. Der Wunsch nach fortschrittlicher Veränderung, den der Tempel zum Aus-
druck brachte, stand diesem Trend in auffälliger Weise entgegen. Der Verein inten-
dierte jedoch nicht, sich den Strömungen der christlichen Umwelt entgegenzustel-
len. Seine Gründung entsprang vielmehr einer komplizierteren Motivation, die 
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primär von einer Bewußtseinsveränderung sowie der Überzeugung getragen wurde, 
daß das Judentum einen beträchtlichen Modernisierungsrückstand wettmachen 
müsse. Es ging also wesentlich darum, die Werte der Gesellschaft in die Synagoge zu 
tragen, ohne aber die unterscheidenden Merkmale des Judentums ganz und gar 
preiszugeben. 

Eine wachsende Zahl der Juden wollte den Prozeß der Annäherung an die christ-
liche Umwelt auch um der angeeigneten Kultur willen gutheißen, wie es etwa das 
Beispiel der Tempelprediger veranschaulicht.39  Eduard Kley brachte gute Voraus-
setzungen mit nach Hamburg, nachdem er sich bereits am Tempel in Berlin von Zeit 
zu Zeit als Kanzelredner versucht hatte. Als Mitherausgeber war er dort auch an der 
Edition eines Gebetbuchs beteiligt gewesen. Das vorangestellte Vorwort hatte Kley 
noch zu dem Aufruf benutzt, seine Glaubensgenossen sollten sich der erwiesenen 
Gnade staatsbürgerlicher Rechte würdig erweisen, indem sie endlich Schule und 
Gotteshaus reformierten» Kleys erste Sammlung am Tempel vorgetragener Predig-
ten erschien 1819 im Druck — just in dem Jahr also, das den in Hamburg lebenden 
Katholiken und Reformierten die volle Gleichheit mit der lutheranischen Mehrheit 
brachte, das aber den Hamburger Juden wegen der als ,Hep-Hep-Krawalle` be-
zeichneten antijüdischen Ausschreitungen in negativer Erinnerung blieb.41  

Kleys frühen Hamburger Kanzelreden fehlte jeder Hinweis auf abzutragende 
Dankesschuld. Verbesserungen in Gottesdienst und Unterricht, denen Kley in der 
Vorrede wiederum das Wort sprach, wandelten sich nunmehr zu einer Vorleistung, 
die als sine qua non jeder Regelung der staatsbürgerlichen Verhältnisse der Juden 
voranschreiten müsse. Eine solche Umgestaltung könne zugleich als die sicherste 
Gewährleistung „für den zweckmäßigen Gebrauch der ihnen bereits ertheilten und 
noch zu ertheilenden Vortheile" gelten.42  Kley hatte die Vorstellung vom Staat als 
Erziehungsinstitut verinnerlicht, so daß er die Obrigkeit geradezu auf geeignete 
Maßnahmen hinwies, die am schnellsten den Prozeß einer erfolgreichen Akkultura-
tion und Integration einleiten könnten. Dabei ging es aber nicht nur um vorausei-
lenden Gehorsam, sondern auch ganz wesentlich um die tiefgefühlte Überzeugung, 
die Transformation der jüdischen Gesellschaft sei in jedem Falle unerläßlich und 
werde sich für alle Seiten als ein Segen erweisen. Kley beflügelte der Glaube, er und 
seine Mitstreiter am Tempel leisteten Pionierarbeit. Persönlich hatten sie den Erzie-
hungsprozeß, den sie propagierten, bereits erfolgreich abgeschlossen. 

Ähnlich wie sein Amtsbruder ließ sich der Pädagoge Gotthold Salomon verneh-
men, der als zweiter Kanzelredner 1818 von Dessau nach Hamburg gerufen wurde, 
weil die Tempelbesucher allsabbatlich durch religiöse Vorträge erbaut zu werden 
wünschten, Kley aber auch seine erzieherische Tätigkeit an der Israelitischen Frei-
schule nicht vernachlässigen wollte. Salomon ging sogar noch über die Anschauun-
gen Kleys hinaus, als er 1820 — wiederum im Vorwort einer Predigtsammlung — die 
Meinung äußerte, die Obrigkeit stehe als Garant der Kultus- und Unterrichtsreform 
in der Pflicht. Mit dem Verweis auf ihren Patriotismus deutete Salomon auf „die 
Besseren und Treugesinnten", denen angesichts des innerjüdischen Widerstands die 
Macht fehle, ihre eigenen Vorstellungen zur Geltung zu bringen, und die der Schüt-
zenhilfe des Staates mit Sehnsucht entgegenblickten. Salomon und Kley sahen sich 
mit der Mission betraut, Humanismus und Aufklärung unter den Juden zu verbrei-
ten. So verstanden, dienten Synagoge und Schule als Orte der bürgerlichen Selbst- 
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vervollkommnung. Sicherlich waren beide Prediger ebenso wie die übrigen Mitglie-
der des Tempels von dem Wunsch erfüllt, daß auch in Hamburg die rechtliche 
Gleichstellung rasche Fortschritte machen möge, doch besaß allgemeine Bildung 
stets unabhängig von ihrem instrumentellen Charakter einen ihr inhärenten Stellen-
wert. Deshalb ging es dem Verein vorrangig darum, den eigenen Maßstäben gerecht 
zu werden, die freilich häufig den gemeingültigen Neigungen einer Gesellschaft im 
Umbruch folgten. 

Welche Rolle der säkularen europäischen Kultur am Tempel zukam, läßt sich 
nochmals am Beispiel Gotthold Salomons verdeutlichen. Konnte Kley immerhin 
eine Promotionsurkunde von der philosophischen Fakultät der Universität Berlin 
als Zertifikat erfolgreicher Akkulturationsbemühungen vorweisen, so war Salomon 
ein vollkommener Autodidakt, der zu dem Zeitpunkt, als er in Hamburg eintraf, 
noch niemals eine Universität betreten hatte. Dennoch gab er sich bereits als Doktor 
der Philosophie aus, als er um seine Aufnahme in den Gemeindeverband nachsuch-
te.43  Seine Autobiographie von 1863, die der Nachwelt einen geschönten Lebens-
lauf überlieferte, erwähnt allerdings weder ein Studium noch ein Promotionsverfah-
ren, sondern betont, daß ihm das Studierzimmer stets „Hochschule und Akademie" 
ersetzt habe." In Anbetracht der Bildung, die er sich erworben hatte, nahm Salo-
mon jedoch das Recht für sich in Anspruch, dem Namen einen akademischen Titel 
voranzustellen. Da auch die Mitglieder des Vereins die weltliche Kultur als existen-
tielle Bereicherung schätzten, konnte Salomon den Doktorgrad benutzen, um seine 
Stellung als Prediger zu befestigen. 

Als erster und vielleicht wichtigster Schritt zur Kultur galt vielen die Aneignung 
der Landessprache. Zwischen der Minderheit Hamburger Juden, die sich bereits 
früh und auch im Umgang mit ihren Glaubensgenossen des Hochdeutschen bedien-
ten, und jenen, die etwa in der Synagoge noch ohne Gewissensnot das ‚Juden-
deutsch', den von den Aufklärern so vielgehaßten Jargon', benutzten, tat sich eine 
tiefe Kluft auf. Gerade die Verwendung einer anderen als der deutschen Sprache 
konnte als Zeichen der Segregation gedeutet werden, die über den religiösen Bereich 
hinaus auch das soziale Leben einbegriff. Die Mitglieder des Tempels wollten die 
Trennung von ihren christlichen Mitbürgern auf die Stunden des Gottesdienstes 
beschränkt wissen. 

Trotz aller Bemühungen, den Anschluß an die Gesellschaft zu finden, konnten 
nicht alle Anhänger des Tempels von sich behaupten, in kultureller Hinsicht den 
Status von Gebildeten erlangt zu haben. Während die Hamburger Juden in ihrer 
Mehrzahl noch am Rande des ökonomischen Lebens standen, leisteten die Tempel-
mitglieder freilich bereits einen nicht unbedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Stadt. Daß es sich bei den frühen Anhängern der jüdischen Kultus-
reform in der Mehrzahl um Kaufleute und Angehörige der gehobenen Mittelschicht 
handelte, läßt sich aus den Kontributionsregistern der Deutsch-Israelitischen Ge-
meinde eindrucksvoll nachweisen. Während 1815 etwa 1.400 jüdische Erwerbstäti-
ge in der Deutsch-Israelitischen Gemeinde als Mitglieder registriert waren, von de-
nen knapp 40 Prozent Steuern entrichteten, brachten 1819 60 der 65 Gründungs-
mitglieder, d.h. 4,3 Prozent der jüdischen Berufstätigen, ca. 13,2 Prozent der 
Gemeindesteuern auf. Ihre individuellen Abgaben bewegten sich in einer Höhe zwi-
schen 18 und 89645  Mark und betrugen im Durchschnitt 135 Mark. Dieser Betrag 
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entsprach einem mittleren Einkommen von 4.500 Mark jährlich, also etwa dem 
zehnfachen Satz des von der städtischen Armenanstalt errechneten Existenzmini-
mums für eine fünfköpfige Familie." 

Mit dem Erfolg in Handel und Beruf gingen zwar häufig enge Geschäftsverbin-
dungen zur christlichen Umwelt einher, jedoch ohne daß diese Kontakte die Verbür-
gerlichung geradewegs zu einem positiven Abschluß gebracht hätten. Bürgerlichkeit 
beinhaltete auch den Erwerb von Bildung und setzte einen langen und schwierigen 
Prozeß der kulturellen Annäherung voraus. Heinrich Heine, der die Verhältnisse in 
der Elbmetropole gut kannte und dessen Onkel Salomon Heine sich dem Tempel 
einige Zeit nach der Gründung anschloß, zeichnete in seinen Reisebildern die Figur 
des Herrn Hyazint (alias Hirsch), der seine Absicht, dem Verein beizutreten, mit 
seiner fortgeschrittenen Akkulturation begründete, der jedoch allenfalls eine Halb-
bildung verkörperte, die sich in der ersten Jahrhunderthälfte nicht selten dem Spott 
— der Juden ebenso wie der Nichtjuden — ausgesetzt sah: 

„ ( 	) ich habe in der Bildung Fortschritte gemacht wie eine Riesin. Ich weiß wirklich 
nicht, wenn ich nach Hamburg zurückkehre, mit wem ich dort umgehen soll; und was 
die Religion anbelangt, so weiß ich was ich tue. Vor der Hand aber kann ich mich mit 
dem neuen israelitischen Tempel noch behelfen; ich meine den reinen Mosaik-Gottes-
dienst, mit orthographischen deutschen Gesängen und gerührten Predigten, und eini-
gen Schwärmereichen, die eine Religion durchaus nötig hat. So wahr mir Gott alles 
Guts gebe, für mich verlange ich jetzt keine bessere Religion, und sie verdient, daß 
man sie unterstützt. Ich will das Meinige tun, und bin ich wieder in Hamburg, so will 
ich alle Sonnabend, wenn kein Ziehungstag [der Lotterie] ist, in den neuen Religion-
Tempel gehen. Es gibt leider Menschen, die diesem neuen israelitischen Gottesdienst 
einen schlechten Namen machen, und behaupten, er gäbe, mit Respekt zu sagen, Ge-
legenheit zu einem Schisma — aber ich kann Ihnen versichern, es ist eine gute reinliche 
Religion, noch etwas zu gut für den gemeinen Mann, für den die altjüdische Religion 
vielleicht noch immer sehr nützlich ist. Der gemeine Mann muß eine Dummheit ha-
ben, worin er sich glücklich fühlt, und er fühlt sich glücklich in seiner Dummheit. So 
ein alter Jude mit einem alten Bart und zerrissenem Rock, und der kein orthogra-
phisch Wort sprechen kann und sogar ein bißchen grindig ist, fühlt sich vielleicht 
innerlich glücklicher als ich mich mit all meiner Bildung."47  

Der Historiker Heinrich Graetz las Heines satirische Seitenhiebe gegen den Tempel 
weniger als Erzeugnisse literarischer Phantasie denn als Tatsacheninformation, um 
auf den fehlgeleiteten Akkulturationseifer der Hamburger Reformer zu verweisen. 
Graetz lehrte lange Jahre am ,Jüdisch-Theologischen Seminar' in Breslau, das nach 
dem Vorbild seines ersten Direktors, Dr. Zacharias Frankel, einen gemäßigten Kurs 
zwischen Reform und normativem Judentum steuerte. In seiner monumentalen 
„Geschichte der Juden" ging Graetz noch weiter als seine Quelle, indem er nämlich 
hinter dem Tempel keinerlei religiöses Motiv, sondern nur noch eine Maskerade 
vermutete. Die verweltlichten Hamburger Juden, so verkündete seine stark verallge-
meinernde Theorie, hätten den Tempel lediglich deshalb gegründet, um vor ihren 
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christlichen Geschäftsfreunden nicht ganz ohne Religion dazustehen. Es sei ihnen 
also nur darum gegangen, gelegentlich in kirchlicher Pose gesehen zu werden." Die 
Frage freilich, auf wie viele der Mitglieder dieses oder das von Heine entworfene 
Bild tatsächlich zutraf, bleibt ohne klare Antwort. Auch Heine stand dem Tempel 
mit gemischten Gefühlen gegenüber, und trotz seiner eigenen religiösen Indifferenz 
hegte er einige Sympathien für das orthodoxe Judentum. Gleichzeitig war er ein 
sensibler Beobachter, dessen Schilderungen tatsächliche Stimmungen und Bewußt-
seinslagen exakt auf den Punkt brachten. 
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2. Die Reaktionen 

Freunde wie Gegner des Tempels stellten den Versuch an, die Motivationen der 
Tempelgründer und späteren Mitglieder auf der Folie ihrer eigenen religiösen Über-
zeugungen zu deuten. Vehementem Widerstand begegnete der Tempel vor allem 
von seiten der Beisitzer des rabbinischen Gerichtshofes ( „Bet Din"), die 1818 ihre 
Warnungen zunächst an den Synagogen aushängten, dann aber auch um die Unter-
stützung des Gemeindevorstands und des Senats nachsuchten. Abweichendes Ver-
halten wollten sie bestenfalls als individuelles Phänomen des privaten Lebens tole-
rieren. Gebe man hingegen den ‚Reformatoren' erst einmal die Gelegenheit, in aller 
Öffentlichkeit ihre Irrlehren zu verbreiten und gesetzwidrige Handlungen zu voll-
führen, dann sei das Wohl der Gemeinde in Gefahr, indem sich ein unseliger Sekten-
geist zu entfalten drohe. Lautere religiöse Motive sprachen die Rabbinatsassessoren 
dem Tempel rundweg ab. Über die Mitglieder des Tempels schrieben sie deshalb, 
diese könnten nicht als Juden gelten, wenngleich sie alle Anstrengungen unternäh-
men, sich den Anschein von solchen zu geben: 

„Sie dagegen wollen sehr bestimmt Juden seyn, und thun alle ihre Schritte als Juden; 
sie wollen nicht den jüdischen Glauben verlassen, sie wollen denselben im Ganzen 
behalten, aber den Gottesdienst in beliebigen Punkten abändern. Daß sie die Thora, 
die Bücher Moses, unser geschriebenes Gesetz, als Grund ihres Glaubens behalten, ist 
vor Allem unbedenklich; aber sie wollen auch gern unser mündliches Gesetz, welches 
in dem Talmud und deßen Auslegungen enthalten ist, und die Autorität der Aussprü-
che von Rabbiner Collegien anerkennen, und wiewol sie in ihren Handlungen und 
Äußerungen den Talmud ganz erklärt hintansetzen, und die Rabbiner der ganzen 
Welt ohne eine Ausnahme gegen sie und ihre Lehren sind, so würden sie doch um 
keinen Preis mit Worten erklären, sie seien keine Talmudisten, und die Aussprüche 
der Rabbiner seien ihnen gleichgültig, und hätten sie keine verbindende Kraft."49  

Eher unbestimmt blieben die Rabbinatsverweser bei den Beweggründen, die sie hin-
ter den Reformen vermuteten. Mit ihrer These, man mache den Menschen nicht 
besser, in dem man die Gesetze seinen verkommenen Sitten anpasse, deuteten sie 
immerhin an, daß sie dem Tempel eine Alibifunktion zum Vorwurf machten, indem 
dieser Abweichungen von der Tradition im nachhinein mit einer religiösen Autori-
sation versah. Angesichts der völlig neuen Qualität der Devianz scheuten die Asses-
soren keine Mühe, auch andere europäische Rabbiner, die sich als Koryphäen tal-
mudischer Gelehrsamkeit einen Namen gemacht hatten, für ihre Kampagne einzu-
spannen.50  Alle eingeforderten Gutachten, 1819 unter dem Titel „Elle divre habrit" 
( „Dies sind die Worte des Bundes") publiziert, waren sich einig in der Überzeugung, 
daß kein Nutzen von den Reformen zu erwarten stehe. Im Gegenteil: Das 1818/19 
herausgegebene Gebetbuch des Tempels rüttele förmlich an den Grundfesten der 
jüdischen Religion. Nach übereinstimmender Auffassung verlangte das Religions-
gesetz, daß alle Gebete in ihrer überlieferten Fassung bewahrt und in keiner anderen 
als der Heiligen Sprache vorgetragen wurden. Im übrigen war die Orgelbegleitung 
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während des Gottesdienstes selbst dann zu untersagen, wenn ein Nichtjude als 
Musiker fungierte.51  

Angesichts dieser Einschätzung setzte das Hamburger Rabbinatsgericht ein er-
staunliches Zeichen seiner Einflußlosigkeit, als es sich ausdrücklich einer Religions-
fehde verweigerte. Mit der Publikation der Responsensammlung und der Warnung 
an alle jüdischen Hausväter, weder den Tempel zu besuchen noch den eigenen Kin-
dern und Angehörigen Gelegenheit dazu zu geben, endete vorerst der aktive Wider-
stand des Hamburger Rabbinats. Ohne das traditionelle Bannrecht, das ihnen die 
Obrigkeit bereits im späten 18. Jahrhundert entzogen hatte, fehlte es den Assessoren 
an wirksamen Sanktionsmitteln, um normenkonformes Verhalten durchzusetzen. 

Erst Chacham Isaac Bernays, der 1821 den Ruf als religiöses Oberhaupt der 
aschkenasischen Gemeinde akzeptierte, nahm Jahrzehnte später den Kampf wieder 
auf, obwohl sein Anstellungsvertrag ihn dazu verpflichtete, sich aus den Belangen 
des Tempelvereins herauszuhalten. Als zu Beginn der 40er Jahre nicht nur Pläne 
zum Neubau eines tempeleigenen Gotteshauses vorlagen, sondern auch eine zweite, 
überarbeitete Auflage des Siddur erschien, benutzte er die Gelegenheit, seinem Wi-
derspruch Gehör zu verschaffen. Ein Schreiben an den Gemeindevorstand vom 
August 1841 veranschaulicht, daß Bernays, der die Einbindung neuer Elemente in 
die Tradition zuweilen befürwortete und seiner Zuhörerschaft regelmäßig deutsch-
sprachige Kanzelreden vortrug, die Tempelreform nicht objektiv beurteilte, jedoch 
moderner als seine Vorgänger dachte und die Situation aus der Sicht des gesetzes-
treuen Judentums scharfsinnig zu analysieren wußte. Ausgehend von der Prämisse, 
jüdische Religion konstituiere sich wesentlich als geoffenbartes Gesetz, kritisierte er 
vor allem die Selbstüberhebung der Reformer, die sich als ihre eigenen Gesetzgeber 
der göttlichen Heteronomie entzogen hätten. Nicht die überlieferten Formen des 
Gottesdienstes seien Ursache der Entfremdung, sondern die Abwendung von den 
Ge- und Verboten des Religionsgesetzes. Das religiöse Oberhaupt der Gemeinde sah 
wie seine Vorgänger die Gefahr, daß der Tempel diese Abwendung mit einer nach-
maligen Rechtfertigung versehe und auf diese Weise eine Rückkehr der ‚Indifferen-
ten' zu den überlieferten Lebensformen unmöglich mache. Aus Andeutungen läßt 
sich jedoch verstehen, daß Bernays eine noch größere Bedrohung in der Brücken-
funktion erblickte, die der Tempel dann erfüllte, wenn er neue Mitglieder rekrutier-
te, die noch die Gültigkeit der Halacha als daseinsbestimmende Norm anerkannten, 
sich aber unter dem negativen Einfluß des Tempelgottesdienstes mehr und mehr von 
den überlieferten Satzungen entfernten. Eine solche Expansion bedeutete eine Ge-
fahr für das traditionelle Judentum, die es zu verhindern galt.52  

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich aus dem Tempel selbst ganz entgegenge-
setzte Stimmen vernehmen ließen. Fränkel und Bresselau, die gemeinsam das Gebet-
buch redigiert hatten, suchten die Berechtigung deutscher und veränderter hebräi-
scher Gebete sowie die Legitimität musikalischer Begleitung nachzuweisen, wäh-
rend sie zugleich auf die mangelhaften Zustände in der Synagoge eingingen und 
dabei hart mit dem sogenannten ,Rabbinismus` ins Gericht gingen.53  Den Vorwurf 
der Sektiererei wußten die Reformer freilich weit von sich zu weisen. Es handele 
sich lediglich, so der Tenor eines Schreibens an den Senat vom Oktober 1818, um 
das Nachholen einer Entwicklung, die in anderen Konfessionen bei wachsender 
Kultur bereits stattgefunden habe.54  Gotthold Salomon gab sich 1844 weitaus 
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selbstbewußter, als er seine offiziöse Tempelgeschichte verfaßte, die er als Meister-
stück publizistischer Selbststilisierung gestaltete. Der Tempelgeistliche ging über ei-
nen etwaigen kausalen Bezug zu allgemeinen Tendenzen der Verbürgerlichung voll-
kommen hinweg und beschränkte seine Analyse der Geschehnisse auf den traditio-
nellen Gottesdienst, den er als sträflich verwahrloste Zeremonie für den 
allgemeinen Niedergang der Religion verantwortlich machte. Obwohl er das von 
Bernays verfaßte Gutachten nicht kannte, widersprach` er diesem, indem er die 
religiöse Entfremdung nicht als vorausgehende Ursache, sondern als Folge der Mi-
sere in der Synagoge schilderte. Die aschkenasischen Piyyutim (religiöse Dichtungen 
zum Vortrag in der Synagoge) disqualifizierte er polemisch als Poesien, deren barba-
risches Idiom dem Volk seit jeher unverständlich gewesen sei. Damit griff er wieder-
um auf ein ästhetisches Kriterium zurück, das der hebräischen Sprache durch ihre 
Ausrichtung an den strengen Regeln der Grammatik geordnete Formen zu geben 
suchte. Durch ihr schwer verständliches Idiom, so Salomon, trugen die aschkenasi-
schen Piyyutim eine wesentliche Mitschuld an der auf Langeweile basierenden An-
dachtslosigkeit und Unordnung. In der Gründung des Tempelvereins hatte sich 
folglich ein Rettungsakt vollzogen, durch den nicht nur der Verfall des Kultus auf-
gehalten, sondern insgesamt die gefährdete Religion neue Stabilität gewonnen hatte.55  

Der Tempel entsprang einem ehrlichen Krisenbewußtsein, dem auch ein Teil der 
Orthodoxie zustimmte. Lazarus Riesser, Gemeindevorsteher und Schwiegersohn 
des letzten Oberrabbiners der Dreigemeinde Raphael Cohen, verband religiöse Tra-
ditionstreue mit kultureller Fortschrittlichkeit und gewann deshalb als Mittlerfigur 
zwischen den Fronten einigen Einfluß. Maßgeblichen Anteil hatte er an der Beru-
fung des Chacham Isaac Bernays, gegen welche einige Gemeindemitglieder, unter 
ihnen auch Besucher des Tempels, mit aller Kraft zu agitieren suchten.56  Obwohl 
Riesser Kultusreformen in jeglicher Form mißbilligte, warb er bei den Frommen um 
Verständnis, indem er auf das Verdienst des Tempels verwies, daß solche Juden, die 
vor der Vereinsgründung den Bethäusern lange Zeit ferngeblieben waren, nun wie-
der regelmäßig am gemeinsamen Gottesdienst teilnahmen, daß ihnen aber die he-
bräische Sprache zwischenzeitlich fremd geworden sei. Riesser appellierte an seine 
,Glaubens-Genossen`, den Frieden in der Gemeinde zu wahren und den Riß nicht 
noch zu vertiefen, der sogar zwischen Mitgliedern einzelner Familien verlief. Zu-
gleich gab er der Hoffnung Ausdruck, der Tempel könnte womöglich eine allmähli-
che Rückkehr zum Gottesgesetz einleiten.57  In diesem Sinne verstand er die Reform 
nicht zwangsläufig als Einbahnstraße zum Unglauben, sondern potentiell als ersten, 
wenn auch unvollkommenen Schritt zurück zu den traditionellen Lebensformen. 

Die Erwartung einer kollektiven Umkehr zum gelebten Glauben der (Mütter 
und) Väter unterschätzte jedoch, daß sich die mit den Modernisierungsprozessen 
einhergehende Säkularisierung fortsetzte und das Judentum als konfessionelle Min-
derheit radikal umformte. Diese Entwicklung hin zu einer betont rationalen Welt-
sicht, die mit einer Abkehr von den Ausdrucksformen einer scheinbar naiven Glau-
benszuversicht einherging, prägte auch die Biographie Gabriel Riessers, Lazarus 
Riessers eigenem Sohn. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften machte sich der 
junge Riesser früh als politischer Kämpfer für die bürgerliche Emanzipation der Juden 
einen Namen. Als er 1840 nach mehrjähriger Abwesenheit in seine Geburtsstadt zu-
rückkehrte, hatte er sich von den konservativen religiösen Auffassungen seines Vaters 
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bereits weit entfernt, ohne aber der Versuchung zu erliegen, um einer beruflichen 
Karriere willen den christlichen Glauben anzunehmen. Überzeugt davon, daß eine 
durchgreifende Modernisierung die jüdische Religion von ihren vermeintlichen Män-
geln befreien könne, schloß er sich dem Neuen Israelitischen Tempel an. Als Mitglied 
der Direktion, des gewählten Verwaltungsorgans des Vereins, gehörte Gabriel Riesser 
fortan zu den Wortführern der jüdischen Kultusreform in Hamburg. 

Angesichts fortschreitender Säkularisierungsprozesse geriet das gesetzestreue 
Judentum langfristig ins Hintertreffen, und es gelang seinen Anhängern nur in Aus-
nahmefällen, den Trend der Verdrängung umzukehren. Der aufstrebende Tempel 
entwickelte sich von Anfang an zu einer Provokation der Orthodoxie, nicht nur, 
weil die neugeschaffenen Traditionen des Tempels im Widerspruch zu den überlie-
ferten Ausdrucksformen jüdischer Frömmigkeit standen, sondern auch, weil der 
Tempelgottesdienst eine erhebliche Anziehungskraft auf die Frauen der Gemeinde 
ausübte, die nach traditionellem Muster meist nur geringe hebräische Sprachkennt-
nisse erwarben, und denen deshalb die deutschsprachigen Predigten und Gebete 
eher zusagen mochten. Aber auch unter den jungen Hamburger Juden beiderlei 
Geschlechts fand der Tempel neue Anhänger. Moses Mendelson, ein konservativer 
Hamburger Gelehrter und Schriftsteller, mahnte 1842 zu vorsichtiger Erneuerung 
und warnte, der Tempel drohe andernfalls „unsre ganze Jugend zu verschlingen. "58  
Aus der Sicht der meisten seiner Gegner also war der Verein eine Institution, die den 
Notstand nicht behob, sondern ihn nur verstärkte oder gar erst erzeugte. 

Der häufig anklingende Vorwurf, der Tempel kleide sich lediglich zur Tarnung in 
ein pseudoreligiöses Mäntelchen, griff zu kurz. Der Verein befand sich vielmehr auf 
der Suche nach neuen Mustern der Frömmigkeit, um die partielle Verunsicherung 
durch ein Gefüge sinnvermittelnder Handlungen aufzuheben. Allerdings harmo-
nierten diese neuen Formen mit einem privaten Lebensstil, in dem religiöse Geset-
zestreue an Bedeutung verlor. Im Alltag gelebtes Judentum beanspruchte bei den 
meisten Tempelmitgliedern lediglich einen gesellschaftlichen Teilbereich. Viele aus 
der Vergangenheit tradierte religiöse Handlungen verloren nicht nur ihre fraglose 
Selbstverständlichkeit, sondern büßten ihren Wert gänzlich ein, weil die Vereins-
gründer und deren Angehörige ihren Erfahrungsraum erweiterten, zu welchem aber 
die Überlieferungen im Widerspruch standen. An deren Stelle und als zeitgemäßerer 
Ausdruck einer nunmehr eingeschränkten Religiosität rückte der Gottesdienst ganz 
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Eine wirkliche theologische Aufarbeitung, 
die später häufig als ein Versuch des Ausgleichs zwischen ,Leben und Lehre' be-
zeichnet werden sollte, fand allerdings nicht statt. Meyer Israel Bresselau sprach 
nicht nur als Mitglied der Tempeldirektion, sondern stellvertretend für die Genera-
tion der Vereinsgründer, als er bemerkte, er fühle sich nicht zum Reformatoren be-
rufen, und dies durch den Hinweis ergänzte, er habe lediglich eine Verbesserung der 
Kultusformen im Visier gehabt.59  

Wenngleich sich der Übergang von der unbedachten zu einer reflektierten Tradi-
tion also nur unvollständig vollzog, begannen sich die theoretischen Grundlagen zu 
verschieben. Von den Gemeindeältesten dazu aufgefordert, das Gebetbuch um des 
Friedens willens zurückzuziehen, reagierte die Direktion mit der Mitteilung, die 
Rabbiner müßten zunächst den Beweis erbringen, daß die neue Gebetsordnung des 
Tempels die „13 Glaubensartikel der mosaischen Religion" tatsächlich mißachte.6° 
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Der Tempel, der einer verinnerlichten Religion zuneigte, argumentierte von einer 
neuen Ebene aus, indem er das Gebet weniger als Ritual zur Erfüllung einer objek-
tiven Pflicht denn eher als bloßes Mittel betrachtete, um dem subjektiven Bedürfnis 
nach spiritueller Erhebung nachzukommen. Er legte die Betonung auf die dogmati-
sche Unbedenklichkeit seiner Gebete, während die Rabbiner gelebtes Judentum 
ohne minuziöse Beachtung seiner Satzungen als unvereinbaren Gegensatz empfan-
den. Deshalb ging es den Rabbinern auch und vor allem um die halachischen Impli-
kationen der Gebetbuchreform. 

Eine Kluft tat sich auf, die sich noch zu erweitern drohte, als der Tempel An-
strengungen unternahm, seine Mitglieder der Restgemeinde und ihren Institutionen 
zu entziehen. Die steten Versicherungen, „der Tempel [wolle] in der Synagoge blei-
ben" und sich keinesfalls von der Gesamtheit lösen,61  beabsichtigten eine Harmo-
nisierung und verzeichneten das Bild. Ein Teil der Führungsriege hegte durchaus 
Absichten, das parochiale Prinzip der Zwangsgemeinde zu durchbrechen, um die 
Segregation so weit als möglich voranzutreiben.62  In einem gedruckten Zirkular, 
das die Direktion den Besuchern des Tempels im Februar des Jahres 1819 zukom-
men ließ, demonstrierte der Verein seinen festen Willen, auf dem begonnenen Pfad 
weiterzugehen und die bisherigen Aktivitäten auszuweiten. Um das religiöse Leben 
seiner Mitglieder in größerem Maße zu prägen und diese enger an den Verein zu 
binden, als dies bisher hatte geschehen können, plante der Tempel über den Gottes-
dienst hinaus besonders die rites de passage — Beschneidungen, Bar Mitzwa-Feiern 
bzw. Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen — in das religiöse Versorgungs-
angebot einzubeziehen. Obwohl bereits die Gründungsurkunde des Tempels ähnli-
che Zielsetzungen formuliert hatte und wenngleich das Sendschreiben den Vorwurf 
des Sektengeistes und des Separatismus von der Hand wies, blieb den Adressaten 
nicht verborgen, daß die verantwortlichen Direktoren nicht nur ein reges Vereinsle-
ben beabsichtigten, sondern nach größerer Unabhängigkeit strebten. Um ihr Ziel zu 
erreichen, war die Tempeldirektion bereit, auf einen schnellen Mitgliederzuwachs 
zu verzichten. Stattdessen strebte sie Formen der Vergemeinschaftung an, die sich 
an dem Vorbild der Familie orientierten. Eine homogene Gruppe Gleichgesinnter 
würde in der Lage sein, höhere Ansprüche an die Selbstverpflichtung der ihr Zuge-
hörigen zu stellen. Indem die Tempelführung die Kräfte bündelte, glaubte sie den 
Verein auf bestmögliche Weise für die Zukunft zu wappnen. 

Genau an vorbehaltloser Identifikation und Solidarität mangelte es aber den 
Mitgliedern. Im Gegenteil mußte sich der Tempel wiederholt Beschwerden aus den 
eigenen Reihen aussetzen, die auch der Rundbrief aufgriff. Gotthold Salomon be-
richtete später, die Verdeutschung und Verkürzung des Gottesdienstes habe einigen 
Mitgliedern gar nicht weit genug gehen können, weil diese sich nicht am Judentum, 
sondern an den reformierten Kirchen der Hansestadt orientierten.63  Indes waren es 
nicht diese Radikalen, die dem Verein Anlaß zur Sorge gaben. Vornehmlich die 
Konservativen spürten ein Unbehagen, weil ihrem religiösen Empfinden nach die 
Tempelreformen die Grenzen des Tunlichen überschritten. Von der Befürchtung ge-
leitet, der unbedachte Tadel dieser ‚Feinde' könne von innen her die Kräfte schwä-
chen oder gar den Tempel dem Untergang weihen, sah sich die Direktion zum Han-
deln gedrängt. Da aber andere Mittel der Disziplinierung und sozialen Kontrolle 
nicht zu Gebote standen, versprach allein die Androhung eines Vereinsausschlusses, 
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Wirkung zu zeigen. Die Vereinsmitglieder sahen sich nun vor die Alternative ge-
stellt, künftig solchen religiösen Einrichtungen der Gemeinde zu entsagen, die ihnen 
auch am Tempel zur Verfügung standen, oder aber die Konsequenzen zu ziehen und 
dem Verein den Rücken zu kehren: 

Jedem Mitgliede des neuen Tempel-Vereins, welches demnach nicht mit sich oder sei-
nen Verhältnissen einig werden kann, Mitglied desselben, in seiner ganzen Ausdeh-
nung zu seyn, wird daher die Direktion, (wenn ihr, spätestens bis zum nächstkom-
menden Ostern, eine schriftliche Anzeige deshalb gemacht wird,) den halbjährigen 
Miethzins seiner Stelle im neuen Tempel zurückzahlen und ihm jede fernere Verpflich-
tung gegen den Verein gänzlich erlassen. Nach dieser Zeit wird die Direktion jede 
Gottesdienstliche Handlung, (wozu sowohl der Tempel selbst, als dessen Beamten die 
gehörigen Mittel darbieten,) welche der bestehenden Ordnung zuwider, ein Mitglied 
des neuen Tempelvereins nach einer andern, als der von demselben angenommenen 
Weise begehet, als eine definitive Erklärung betrachten: daß dasselbe nicht mehr ge-
sonnen sey Mitglied des Vereins zu bleiben. Die Direktion wird in diesem Falle dessen 
Namen aus der Liste der Mitglieder ausstreichen und über seine Stelle im Tempel, 
ohne Ersatz für die noch übrige Miethzeit, zum Besten des Vereins weiter verfügen." 

Daß der Tempel seinen eigenen Mitgliedern ein Ultimatum stellte, rief sogleich den 
Gemeindevorstand auf den Plan, der freilich weniger den religiösen Zwang bemän-
gelte, sondern das Sendschreiben als Zeichen eines drohenden Schismas deutete.65  
Obgleich auch das Ältestenkollegium der Gemeinde zum Teil heftige interne Aus-
einandersetzungen über die Neuerer austrug, war es der Reformfraktion bis zu die-
sem Datum geglückt, den Tempel zu protegieren, ohne aber ihre Parteinahme auf 
Kosten der Eintracht in der Gemeinde zu überziehen. So erlaubte das Ältestengre-
mium den Predigern Kley und Salomon seit dem Juni 1820, den Trauungsakt in 
Privathäusern und damit zumindest halböffentlich zu vollziehen. Auch im Streit um 
das Gebetbuch versuchten die Vorsteher den Weg der Vermittlung, doch gelang es 
ihnen, wie sie bald resigniert feststellen mußten, weder die eine noch die andere 
Seite zufriedenzustellen.66  

Sogar jene Mitglieder des Ältestenkollegiums, die als Vereinsmitglieder den Re-
formzielen des Tempels generell beipflichteten, wollten die Neigung einer sich all-
mählich verstärkenden Absonderung nicht unwidersprochen hinnehmen. Als Wort-
führer des Widerstands gegen die Segregationspolitik der Direktion verstand sich 
das Vorstandsmitglied Adolph Embden, der zugleich zu den Mitbegründern des 
Tempels zählte. Das ‚Reglement', das die Tempeldirektoren im Juni 1820 aus der 
Hand ihres Vermittlers und Fürsprechers, des Bankiers Salomon Heine, entgegen-
nahmen, zeichnete Embden als Verfasser, dem es nicht nur gelang, den Vorstand 
nach vorausgegangenen Streitigkeiten zu einen, sondern der auch dem Freiheits-
drang des Tempelvereins deutliche Grenzen zu setzen verstand.67  Die Instruktion 
von insgesamt zwölf Paragraphen war geeignet, das Parochialprinzip wieder voll 
zur Geltung zu bringen. So entsprach es dem Alleinvertretungsanspruch der Ge-
meindeführung, daß eine Mitgliedschaft im Tempel keinesfalls von den übrigen Ver-
pflichtungen gegenüber der Gesamtgemeinde befreien konnte. Andere Paragraphen 
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formulierten Forderungen, die als Symbolhandlungen der Subordination zu verste-
hen waren. Dazu zählte etwa die Verpflichtung des Vereins, Bekanntmachungen 
und Verordnungen des Ältestengremiums von der Kanzel verlesen und zugleich im 
Betlokal anschlagen zu lassen. Im Gegenzug fand auch die bislang nur unzureichend 
geklärte Frage der Hochzeitsfeiern eine definitive Lösung, doch verkündete die Wei-
sung, daß Eheschließungen in jedem Falle eines vorherigen Antrages bei den Ge-
meindeältesten bedürften. Eine Abweichung des religiösen Aktes von „der bisher 
üblichen Art" blieb ausdrücklich verboten, wie das Reglement dem Tempel auch 
untersagte, jeglichen Zwang auf seine Mitglieder auszuüben. Entschied sich aber 
ein Brautpaar dafür, seine Trauung von einem der Tempelprediger vollziehen zu 
lassen, hatte es eine besondere Gebühr zu entrichten, die den Rabbinatsassessoren 
anstelle der entgangenen Sporteln zustand. 

Der Vorstand betrachtete den Tempel als Faktor der Destabilisierung, den es 
füglich zu ,domestizieren`, d.h. der gemeindlichen Aufsicht und Kontrolle zu unter-
werfen galt. Unter den Juden, verkündete Adolph Embden in einer Rede vor seinen 
Vorstandskollegen, sei das ehemalige Band der Einheit aufgelöst. Als eine Erschei-
nung der neuen Pluralität sei auch der Tempel zu verstehen, der aber unter Gesetze 
der Vorsteher gebracht werden müsse, um der Gefahr zu begegnen, daß er aufgrund 
seiner Abweichung von traditionellen Auffassungen der Gemeinde Schaden zufü-
ge.68  Solche Versuche, die devianten religiösen Handlungsmuster in das Gefüge des 
Kollektivs zu reintegrieren, liefen freilich der Vereinsidee zuwider, die eine Befrei-
ung von den Bindungen der Korporation vorsah. Dennoch war die Gegenwehr des 
Tempels nur von kurzer Dauer. Direktionsmitglied Meyer Israel Bresselau befürch-
tete zwar, der Tempel stehe im Begriff, „seine natürlichen und eingeborenen Rechte 
(...) für Seifenblasen aufzuopfern", doch beugte er sich der Macht des Faktischen, 
als auch er seine Unterschrift unter das Reglement setzte.69  

Obwohl die Instruktion dem Verein Rechte zusicherte, die ihm der Senat zuvor 
noch verweigert hatte, und obgleich nicht alle Absprachen auch in der Praxis des 
Alltags Gültigkeit erlangten, vielmehr der Vorstand durchaus Modifikationen der 
Trauungszeremonie stillschweigend hinnahm, werteten die Reformer die Weisun-
gen des Reglements zu Recht als einen fragwürdigen Fortschritt. Mit diesem hatte 
sich eine Rangordnung etabliert, in der sich der Verein formal der Autorität des 
Gemeindevorstands unterwarf. Gegen diesen als verhängnisvoll empfundenen Sta-
tus quo galt es, weiter zu kämpfen. Hartnäckigkeit und die Bereitschaft, die Gren-
zen des Machbaren auszuloten, führten nicht selten zum Erfolg. 

Der Tempel nahm es mit Genugtuung auf, daß die Gemeinde seit 1827 auf die 
bislang erhobene Trauungsabgabe verzichtete.70  Auch die Bestimmung, welche die 
Verbreitung von Bekanntmachungen des Gemeindevorstands im Tempel regelte, 
war zu diesem Zeitpunkt bereits vom Tisch. 1823 hatte Leo Wolff als Präses der 
Tempeldirektion noch einen Eklat ausgelöst, weil er die Annahme von Verlautba-
rungen der Gemeinde verweigerte.71  Was Wolff als Provokation inszenierte, war 
zugleich als Zeichenhandlung berechnet, welche die Direktion gegenüber dem Senat 
erläuterte. Da der Tempel, so die Argumentation, nicht nur Mitglieder der Deutsch-
Israelitischen Gemeinde, sondern auch portugiesische und Altonaer Juden zu seinen 
Besuchern zähle, habe weder die aschkenasische noch die sefardische Hamburger 
Gemeinde das Recht, den Verein für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Zwar sei der 
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Verein zuweilen bereit gewesen, einzelne Rundschreiben kundzumachen, doch habe 
es sich stets um ein freiwilliges Entgegenkommen gehandelt, wo man glaubte, den 
eigenen Interessen nicht zuwiderzuhandeln: 

„So ließ sie [d.h. die Tempeldirektion] sich z.B. von den wiederholten dringenden 
Forderungen der Herren Vorsteher der deutschen Israelitischen Gemeinde nicht be-
wegen, die von ihnen im August 1821 geschehene Anstellung eines polnischen Rabbi, 
der über Fragen im Ritual und in der Lithurgie zu entscheiden haben soll, wie sie es 
verlangt hatten, von der Kanzel des Erbauungs-Locals ablesen und daselbst anschla-
gen zu lassen, weil sie in dieser Anstellung für das Streben des Vereins und seiner 
Glieder nichts Erbauliches finden konnte."72  

Angesichts der Tatsache, daß inzwischen nicht mehr vier, sondern nur noch zwei der 
insgesamt neun Ältesten dem Tempel angehörten, empfand es die Direktion als ihre 
Pflicht, den Forderungen der Gemeinde gegenüber doppelte Vorsicht walten zu las-
sen. Neuerdings, erfuhr der Senat, habe der Gemeindevorstand nicht mehr um das 
Verlesen von Bekanntmachungen ersucht, sondern dieses befehlen wollen. Wohin 
dies führe, sei vorauszusehen, zumal in der Hansestadt Isaac Bernays — der freilich 
nicht aus Polen stammte, sondern gebürtiger Mainzer war und zudem an der Uni-
versität studiert hatte — seines Amtes als ,geistlicher Beamter' walte. „Besser aber 
wäre es dann", schlußfolgerten die Tempelvorsteher, „unsere neuen Einrichtungen 
mit einemmale den Todesstreich zu geben, als sie auf diese Weise zu Tode zu quälen, 
denn ein anderes Ziel als deren früheres oder späteres aber gewisses Ende [sei] auf 
diesem Wege nicht zu erwarten." Besorgnisse, der Tempel drohe unter dem Joch der 
Gemeinde zu scheitern, erwiesen sich freilich als unbegründet. In der Frage der Ver-
lautbarungen sprach die Hamburger Wedde73  im November 1823 die Empfehlung 
aus, die Gemeinde möge die Sache vorerst auf sich beruhen lassen.74  Die formlose 
Intervention des Weddeherrn Amandus Augustus Abendroth wirkte sich mittelbar 
auch auf das Reglement als Ganzes aus. Als rechtsgültiges Dokument war es zu 
diesem Zeitpunkt bereits in Teilen ausgehöhlt und deshalb Makulatur. 

Obwohl Senator Abendroth als Mann des Fortschritts galt und eine Reform von 
Verfassung und Verwaltung anstrebte, fußte seine Politik des ,appeasement` weni-
ger auf persönlicher Sympathie für den Tempel, sondern entsprach eher einer Strate-
gie der Zurückhaltung, die das Verhalten der städtischen Behörden von Anfang an 
bestimmt hatte. Als Entscheidungshilfe in der Tempelfrage stützte sich Hamburgs 
oberste politische Behörde im wesentlichen auf zwei amtliche Beurteilungen, die 
zwar jeweils individuellen Bewertungsmaßstäben folgten, zugleich aber einen inter-
essanten Ausschnitt des öffentlichen Meinungsspektrums zeigten. Als Sprecher der 
konservativen Bevölkerungsmehrheit zeichnete das erste, unsignierte Gutachten ein 
insgesamt negatives Bild des Tempels, das es mit der Autorität traditioneller jüdi-
scher Glaubensauffassungen zu begründen suchte.75  Der Referent ging von der Prä-
misse aus, daß weder Katholiken noch Protestanten befugt seien, unter Mißachtung 
der Kirchenhierarchie Veränderungen der religiösen Formen vorzunehmen. In 
Übertragung auf das Judentum könne es deshalb nicht angehen, wenn die ‚Tempel-
Secte die Meinung der Rabbiner so gänzlich mißachte und Abänderungen vorneh- 
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me, die mit der jüdischen Religionslehre vollkommen unvereinbar seien. Ein Tempel 
der Juden sei ohnehin nirgendwo anders denkbar als in Jerusalem, oder aber dort, 
„wo das Allerheiligste zu restituiren ist." Wolle man nun keine Trennung innerhalb 
der Gemeinde fördern, die auch angesichts der erschwerten Kontrolle nicht anzura-
ten sei, so könne man den Verein etwa als Halle, als Hör- oder Lehrsaal, oder, falls 
man sich von dessen Nutzen für Tugend und allgemeine Religiosität überzeugt 
habe, als fünfte Synagoge bezeichnen. Stets sei aber, fügte das Gutachten an, Zu-
rückhaltung geboten, da dem Staat in jüdischen Religionsfragen kein Befehls- und 
Verordnungston zustehe. 

Indem er es sich zur Gewohnheit machte, den Tempel als ,Erbauungs-Anstalt` 
oder ,Erbauungs-Local` zu titulieren, folgte der Senat der Empfehlung seines Gut-
achters, doch neigte er im übrigen zu einer eher bejahenden Einschätzung der reli-
giösen Reformtendenz unter den Hamburger Juden. Das zweite Gutachten kam der 
rationalistischen Weltauffassung vieler Ratsmitglieder mehr entgegen und gab ih-
nen Argumente an die Hand, um ihre Haltung der Duldsamkeit zu rechtfertigen. 
Der Verfasser, dessen Name ebenfalls nicht in Erfahrung zu bringen ist, interpretier-
te die Weigerung des Vereins, seine Maßnahmen von dem Zuspruch des Hamburger 
Rabbinats abhängig zu machen, nicht als bloße Renitenz, sondern als notwendigen 
Akt der Selbstbestimmung. Um zu beweisen, daß den Assessoren ein Recht der Ein-
mischung mitnichten zugestanden werden dürfe, griff der Schreiber vielfach auf 
Beweisgründe zurück, die den Erklärungsmustern der jüdischen Reformer folgten. 
Ein positiver Bescheid der Mitglieder des rabbinischen Gerichtshofs sei um so weni-
ger zu erwarten gewesen, als diese „die Sache mit einem geistlichen Machtspruche 
zu entscheiden vermeynten." Daß die publizierte und bei der Stadt eingereichte Re-
sponsensammlung ( „Elle divre habrit") dann die notwendige argumentative 
Grundlage geschaffen hatte, wischte der Verfasser mit der Bemerkung beiseite, der 
Senat dürfe solchen Beurteilungen keinen Wert beilegen. Da die Tempelreform kei-
ne Glaubenslehren, sondern lediglich den Ritus des Gottesdienstes betreffe, könne 
das Votum der Rabbiner keinen Anspruch auf weitergehende Gültigkeit erheben. 
Zwar laufe in der Tat die Streichung von Gebeten den Bestimmungen des Talmud 
zuwider, doch müsse es mit dieser Erkenntnis sein Bewenden haben. Ohne dem Rat 
eine Begünstigung des Tempels nahezulegen, warnte das Gutachten zugleich ein-
dringlich vor einem Verbot. Eine freiwillige Rückkehr der Tempelgottesdienstbesu-
cher in eine der Gemeindesynagogen stehe nicht zu erwarten. Der Staat, dem am 
Erhalt der Religion gelegen sei, müsse daher eine Schließung verhindern, andern-
falls aber eine fortschreitende religiöse Entfremdung der Mitglieder in Kauf nehmen. 

Der Senat bediente sich vorsichtiger Formulierungen, als er im September 1819 
verkündete, er habe sich, „ohne darüber: ob die seit dem October vorigen Jahres 
stattgehabte neue Einrichtung zum Behuf der öffentlichen Erbauung am Sabbath 
der mosaischen Religion gemäß sey, oder nicht, zu entscheiden, da diese Einrich-
tung an und für sich nicht unzuläßig erscheine, auch deren Fortdauer von Vielen 
gewünscht werde, bewogen gefunden, diese Fortdauer für jetzt, und anderweitiger 
fernerer Verfügungen unbeschadet, vor der Hand geschehn zu laßen. E.H. Rath 
habe jedoch hiebey verordnet, daß nur die Vollziehung deßen was unmittelbar der 
Erbauung angehöre der Gegenstand dieser neuen Einrichtung sein solle: Wie denn 
auch durch diese neue Einrichtung keine Trennung irgend einer Art in der israeliti- 
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schen Gemeinde, weder in politischer, polizeylicher, administrativer und pecuniai-
rer Rücksicht, noch in Beziehung auf die bestehenden Obliegenheiten der Gemeinde 
Mitglieder gegen ihre Institute herbeygeführt, auch der Kostenaufwand für die neue 
Einrichtung und deren Unterhaltung der Gemeinde nicht zur Last gebracht werden 
dürfe."76  Solange der Parochialzwang nicht aufgehoben war, solange die Stadt die 
Gemeindeältesten als Repräsentanten aller (aschkenasischen) Juden und mithin als 
alleinige Ansprech- und Verhandlungpartner betrachten konnte, war sie auch dem 
Tempel gegenüber zu Konzessionen bereit. Das Conclusum schuf ein Fundament, 
auf dem nicht nur Embdens Reglement fußte, sondern das auch dem Tempel den 
Vorteil einer — wenn auch fragilen — Rechtssicherheit bescherte. 
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3. Zwischenzeiten 

Spätestens seit 1824 beruhigte sich die Aufregung um den Tempel, dessen steigende 
Mitgliederzahlen auf wachsenden Zuspruch in der Gemeinde hindeuteten. Die 
Hamburger Reformer, von Vorstand, Rabbiner und Behörden nahezu unbehelligt, 
bemühten sich ferner, auch über die Grenzen des Stadtstaates hinaus für eine Mo-
dernisierung des jüdischen Kultuslebens zu werben, wobei ihnen ihre Tätigkeit im 
Handel zugute kam. Eine ‚Tempelfiliale', seit 1820 während der Leipziger Messen 
in der sächsischen Handelsmetropole eingerichtet, sprach zunächst für den religiö-
sen Enthusiasmus der Vereinsmitglieder, doch entsprach eine solche Betstube auch 
ausgezeichnet der Zielsetzung, ein (inter)nationales jüdisches Publikum mit dem 
,verbesserten Ritual' aus Hamburg bekanntzumachen und sie als Multiplikatoren 
der neuen Ideen zu gewinnen.77  Daß besonders in Preußen der Weg zu Kultusrefor-
men schon bald bis auf weiteres versperrt war, gereichte der Wirkung der Leipziger 
Außenstelle noch zum Vorteil. Leopold Zunz, der für das Laubhüttenfest 1820 als 
Gastprediger von Berlin nach Sachsen gerufen wurde, berichtete in überschwengli-
chen Worten von der positiven Resonanz des Festgottesdienstes, der keinen Besu-
cher unbefriedigt gelassen habe? Ohne Zweifel wuchs die Zahl derer, die das Be-
harren auf den alten Formen als eine Sackgasse empfanden, aus der sie einen Aus-
weg suchten. Dank seines frühen Sendungsbewußtseins eröffnete der Tempel neue 
Perspektiven, von denen sich auch junge jüdische Geistliche aus anderen Regionen 
beeindruckt zeigten." 

Doch bei weitem nicht alle, deren Lebensstil sich verbürgerlichte und die von 
den überkommenen Lebensformen abrückten, fanden Gefallen am Tempel und sei-
nem Ritus. Auch jüdische Intellektuelle machten sich mitunter ganz andere Vorstel-
lungen von der Zukunft des religiösen Judentums. Moses Moser etwa, der zu den 
Mitbegründern des Berliner ,Vereins für Cultur und Wissenschaft der Juden' gehör-
te, äußerte sich skeptisch, ob der Tempelverein angesichts der religiösen Sinnkrise 
jemals großen Einfluß erlangen werde. Wohl spielte er auf eine negative Identität 
an, wenn er davon sprach, vom Judentum sei doch nicht mehr übrig geblieben als 
der Schmerz in einigen Gemütern. Dort, wo das Volk anfange, das Bewußtsein von 
sich als Gottes Volk zu verlieren, müsse das Judentum aufhören zu existieren. 
Zwangsläufig trete dann Weltreligion an dessen Stelle — ein Prozeß, den man auch 
an den Beispielen Christentum und Islam beobachten könne. Moser stellte überdies 
in Abrede, daß Kley und Salomon in der Lage seien, ein lebendiges Judentum zu 
vermitteln. „An einem ausgestopften Rabbi im Zoologischen Museum", so sein 
sarkastischer Kommentar, „wäre noch mehr Judentum zu studieren" als an den 
Tempelpredigern.8° 

Ähnliche Vorbehalte hegte auch Mosers enger Freund Heinrich Heine, der vor-
gab, dem Tempel das „konsequente Rabinenthum" des Chacham Bernays vorzuzie-
hen. Just bei den sogenannten Indifferenten, deren Identitätsmuster sich weitgehend 
dem Einfluß der Religion entzogen und denen sich der Tempel als Navigationshilfe 
der Rekonfessionalisierung anbot, fanden die Erneuerungsversuche häufig nicht 
den erhofften Zuspruch.81  Auch Heine, der ja ohnehin das ‚Entreebillet` zur Kultur 
Europas gelöst hatte und zum Christentum konvertiert war, wollte sich weder der 
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einen noch der anderen Seite verschreiben. Aus der Distanz schrieb er in seinem 
‚Wintermärchen': 

"Die Juden teilen sich wieder ein 
In zwei verschiedne Parteien; 
Die Alten gehen in die Synagog, 
Und in den Tempel die Neuen. 

Die Neuen essen Schweinefleisch, 
Zeigen sich widersetzig, 
Sind Demokraten; die Alten sind 
Vielmehr aristokrätzig..82  

Bevor Hamburger Juden damit begannen, eine Abweichung ihrer religiösen An-
schauungen in der Öffentlichkeit zur Schau zu tragen, hatten sich die privaten Aus-
drucksformen ihrer Frömmigkeit in der Regel bereits gewandelt. Unter den Mitglie-
dern des Tempels waren aber durchaus verschiedene Nuancen religionsgesetzlicher 
Observanz vertreten. Eduard Kley etwa schenkte weder den Sabbat- noch den Spei-
sevorschriften große Beachtung, während andere Mitglieder ihr Leben weiterhin 
strenger nach den Satzungen der Halacha ausrichteten. Folgt man der Auffassung 
Gotthold Salomons, dann war es unter anderem diese Vielfalt der Auffassungen, die 
den Tempel dauernd auf die Probe seiner Belastbarkeit stellte. Dafür, daß die Re-
form nicht voranschritt, machte er bereits 1823 namentlich die Direktoren verant-
wortlich, die es ihm und Kley verwehrten, vorhandene Widersprüche und Inkonse-
quenzen aus dem Gebetbuch des Tempels zu entfernen. Privatim bezeichnete er den 
Siddur, den Meyer Israel Bresselau gemeinsam mit Seckel Isaak Fränkel herausgege-
ben hatte, als ein ‚Quodlibet', dem es zugleich an Sorgfalt und Umsicht mangele.83  
Von ursprünglichen Erwartungen desillusioniert, brachte Salomon seine Vorwürfe 
1830 erneut vor. Seine Hoffnungen, daß der Tempelverein den Mitgliedern die Ge-
meinde vollkommen ersetzen werde, hatten sich nicht erfüllt. Aus der Uneinigkeit 
darüber, ob die Reformen bereits zu weit oder nicht weit genug gegangen seien, 
resultierte ein Stillstand, der Salomons Besorgnis erregte: 

"[...] in diesem Fragmente ist keine Einheit; Freiheit genug, aber keine Gleichheit; ein 
Teil läßt die Kinder konfirmieren, ein anderer Teil ist dagegen; Trauungen von unserer 
Seite fallen selten vor; das Weihefest der neugeborenen Knaben ist gerade nicht sehr 
anziehend; Reden am Grabe wurden noch gar nicht gehalten; in der Direktion selbst 
sind die Ansichten verschieden und von einander abweichend, der eine Vorsteher ist 
für das Vorwärtsschreiten, der andere meint, wir wären schon zu weit avanciert, es 
könnte uns keine Gemeinde nach, darum ständen wir allein da."84  

Demokratische Strukturen der Mitbestimmung führten nicht unweigerlich zu gene-
reller Zufriedenheit und Gemeinsamkeit, zumal sich das Prinzip, Religion weniger 
als das Produkt gedanklicher Vertiefung, sondern eher als das Ergebnis administra- 
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tiver Entscheidungsprozesse zu präsentieren, zum Nachteil der Prediger auswirkte. 
Diese mußten sich — so sah es bereits die Gründungsurkunde vor — neben den theo-
logischen ‚Laien' aus der Direktion mit einer beratenden Rolle zufriedengeben, und 
nur in den Fällen, in welchen keine Mehrheit zustande kam, wurde ihnen beschlie-
ßende Kompetenz eingeräumt.85  Gleichwohl erfüllten die Kanzelredner eine nicht 
zu unterschätzende integrative Funktion. Salomon berichtete 1828 seinem Wiener 
Amtsbruder Isaak Noah Mannheimer, die Vereinsführung habe seine Überlegun-
gen, das Rabbineramt in Kopenhagen anzunehmen, mit der Begründung zerstreut, 
daß in dem Falle seines Weggangs die Existenz des Tempels auf dem Spiel stehe.86  
Aufgrund seiner Persönlichkeit und Wirkung hatte sich Salomon das Ansehen der 
Mitglieder erwerben können, das ihm zumindest informelle Möglichkeiten der Ein-
flußnahme eröffnete. 

Als unerfreulicher Umstand erwies sich die wachsende persönliche Rivalität der 
beiden Prediger. Als ‚geistliche Beamte`87  erfüllten Eduard Kley und Gotthold Salo-
mon nicht nur die praktische Aufgabe regelmäßiger Kanzelreden, sondern beide 
trugen idealerweise auch die Verantwortung als Träger ethisch-moralischer Gesin-
nung. Die Disharmonie, die auch der übrigen Tempelgemeinschaft nicht verborgen 
blieb, hemmte jedoch ihre Möglichkeiten als Vorbilder und ‚Seelenhirten'. Zugleich 
verloren sie gegenüber der Direktion an Einfluß, da sie, sofern sie religiöse Anliegen 
gegenüber der Verwaltung zur Sprache brachten, nicht auf die Unterstützung ihres 
Kollegen rechnen konnten. 

1840 legte Kley sein Predigeramt nieder, doch gab er über die Gründe seiner 
Entscheidung keine klare Auskunft.88  Als Schwiegersohn des zu Wohlstand gelang-
ten Bankiers Fränkel konnte er es sich freilich erlauben, auf das Salär zu verzichten, 
das er bis dato vom Tempel bezogen hatte. Er vertrat insgesamt die Auffassung, 
Salomon habe bei seiner Ankunft in Hamburg, abgesehen von nachgeordneten Be-
langen, ein bestelltes Haus vorgefunden. Ihm, Kley, gebühre füglich das Verdienst 
aller Hamburger Reformerrungenschaften. Salomon vertrat eine andere Sicht der 
Dinge und warf seinem Kollegen Ehr- und Geldgeiz, Eifersucht und Egoismus vor.89  
Als sich der Tempel am Ende der 20er Jahre anschickte, ein Gesangbuch für den 
Gottesdienst herauszugeben, rang Kley der Direktion die Zusicherung ab, daß die 
Liedersammlung als Fortsetzung seines eigenen, bereits in mehrfacher Auflage ge-
druckten Gesangbuches erscheinen würde, sollte es mindestens 40 seiner Komposi-
tionen enthalten.9° Die Redaktion, die nicht nur Marcus Robinow, sondern auch 
Maimon Fränkel, den Pädagogen Immanuel Wohlwill sowie Gotthold Salomon zu 
seinen Mitgliedern zählte, fühlte sich von Kley hintergangen und entschied mit Be-
dacht, eine geringere Anzahl von Liedern aus Kleys Sammlung aufzunehmen.91  

Freilich läßt sich der qualitative Erfolg oder Mißerfolg der Hamburger Reform-
einrichtung nicht nur an den Beziehungen der Funktionsträger ablesen, sondern 
muß vor allem anhand der Frage untersucht werden, ob die Vereinsmitglieder in der 
Tat dem in der Gründungsurkunde verankerten Ideal einer geläuterten religiösen 
Praxis nachstrebten. Prediger Salomon stellte 1842 die rhetorische Frage, welchen 
Maßstab man denn für Religiosität ansetzen könne. „Etwa die religiösen Gebräu-
che? etwa die religiösen Formen? etwa die Art und Weise, wie eine Gemeinde, ein 
Volk seinen Gott und Herrn äußerlich verehrt? Wollt Ihr etwa den religiösen Gehalt 
einer Gemeinde danach beurtheilen, ob sie diese oder jene eingeführten Gebete ver- 
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richtet? ob sie das Gotteshaus oft oder selten besucht? ob sie in der oder jener Spra-
che ihr Herz zu Gott erhebt? Die wahre und ächte Gottesfurcht", schloß Salomon 
seinen Gedanken, „hat ihren Sitz im Inneren des Menschen und die frommsten und 
besten Thaten wollen sich den Augen Anderer nicht kundgeben: Still und beschei-
den will der ächte Israelit mit und vor seinem Gott wandeln (Micha 1;8), seine 
treflichsten, seeligsten Handlungen kennt Gott allein! "92 

Salomons weitgefaßte Interpretation moderner jüdischer Frömmigkeit spiegelte 
zeitgenössische Auffassungen, welche die Innerlichkeit des Bekenntnisses zum we-
sentlichen Maßstab erhoben. Solche Erklärungsbemühungen erwiesen sich freilich 
als problematisch. Dort, wo Salomon seinem Auditorium lediglich sittlichen Wan-
del, das Üben von Gerechtigkeit und ähnliche Gemeinplätze als wahres Judentum 
anempfahl, vermittelte er einen ethischen Monotheismus, dem es an spezifischer 
Eigenart und Verpflichtung gebrach, so daß auch der Kultus als kollektive Aus-
drucksform gelebten Glaubens an Bedeutung verlor. Daß die Mitglieder wohltätige 
jüdische Vereine gründeten und finanzierten,93  war eher Ausdruck eines säkularen 
Selbstverständnisses. Als religiöse Praktik eignete sich die Nächstenliebe um so we-
niger, als der Tempelverein ursprünglich um des gemeinschaftlichen Gebetes wegen 
gegründet worden war. Salomon selbst suchte in einer späteren Predigt mit dem 
Mißverständnis aufzuräumen, der Tempel habe den gänzlichen Rückzug der Religi-
on ins Privatleben zur Losung erhoben. Als er seine Zuhörer darauf hinwies, diese 
sollten ihre seltenen Synagogenbesuche nicht mit der Allgegenwart Gottes zu ent-
schuldigen suchen, sprach er durchaus auch in eigener Sache." Offizielle Verlaut-
barungen sprachen zwar davon, der Tempel erfreue sich reger Teilnahme und habe 
„die praktische Frömmigkeit auf eine erhebende Weise vermehrt", doch beabsich-
tigte diese Schilderung eher, die tatsächlichen Verhältnisse zu verklären.95  Die Be-
geisterung der ersten Wochen und Monate ließ alsbald nach, und an ihre Stelle trat 
Ernüchterung, weil sich die Vorliebe vieler für Abwechslung und kurzweilige Unter-
haltung nicht mit der Einsicht vertrug, daß positive Religion auf praktische Traditi-
onsinhalte zurückgreifen mußte und diese sich durch die Wiederholung als Einver-
ständnishandeln auf kollektiver Ebene konstituierten. Gerade die Tatsache also, 
daß sich die Konvention erst der Regelmäßigkeiten des gottesdienstlichen Handelns 
bemächtigen mußte, um den neuen Traditionen eine Form von Dauer zu verleihen, 
erschwerte es, diejenigen unter den Mitgliedern, die das Ausmaß der Erneuerung als 
unzureichend bewerteten, auf längere Zeit aktiv einzubinden. 

Kleys Nachfolger, Dr. Naphtali Frankfurter, der 1840 in die Elbmetropole kam 
und zuvor das württembergische Rabbinat Braunsbach betreut hatte, wußte von 
den Anfängen des Tempels nur vom Hörensagen, doch machte er sich bald mit den 
Problemen des Tempels bekannt. In einer Festpredigt, gehalten im August 1844, 
schilderte er die Begeisterung der Frühzeit als ein Strohfeuer, das schon bald nach 
der Etablierung des Tempels verloschen war: „Den religiösen Sinn", bemängelte 
Frankfurter, „verdrängte bei Vielen die Selbstsucht, die thatkräftige Religiosität ein 
müssiges Sich selbst Genügen! "96  Verlangten die einen stets nach Neuem, „so lang 
es neu war", so glaubten die anderen, dem Fortschreiten des Tempels schon bald 
Einhalt gebieten zu müssen: 
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„Was wir wissen und erfuhren, das ist, daß auch hier der Fortbildung des begonnenen 
Guten zum Besseren, der steten Vervollkommnung des Hohen zu dem Höheren, —
bald die Gleichgültigkeit, bald der Wahn entgegen stand: Wir hätten genug gethan, 
für lange Zeit, für immer genug gethan! Auch hier der Wahn, als ob in frommen 
Werken ein Stillstehen eintreten dürfe! Auch hier die lähmende Ansicht, man sei 
schon gut, wenn man besser, als die Geringsten sei, anstatt der zur That kräftigenden 
Gesinnung, nicht zu rasten, bis wir den Edelsten und Besten uns näheren, und dann 
nicht, auch dann nicht ruhen, weil ruhen im Heiligthum zurückgehen heißt, weil wir 
arbeiten müssen an unserer Heiligung, so lange der Herr zu wirken uns Zeit gönnt! "97  

Obgleich Frankfurter in der Öffentlichkeit Zurückhaltung üben mußte, wenn er 
Kritik vorbrachte, ließ er zwischen wohlklingenden Metaphern anklingen, daß die 
Teilnahmslosigkeit seiner Mitglieder den Tempel zeitweilig in arge Bedrängnis ge-
bracht hatte. Vor die Aufgabe gestellt, die Gläubigen zu engagierterer Mitglied-
schaft zu motivieren, standen den Predigern allerdings nur unzureichende Mittel 
zur Verfügung. Ihre Appelle, die sie bevorzugt während der Feiertage und zu beson-
deren Anlässen an das im Tempel versammelte Publikum richteten, zeigten nur ge-
ringe Wirkung, weil das sporadische Interesse am Kultus den gesellschaftlichen 
Konventionen einer im säkularisierenden Umbruch befindlichen Umwelt nicht län-
ger widersprach. Auch unter Hamburger Christen fand der Kirchenbesuch nicht 
mehr die fraglose Zustimmung von einst. 

Die Berufung Frankfurters verlangte den Vereinsmitgliedern erhebliche finanzi-
elle Opfer ab, doch garantierten auch allwöchentliche Predigten kein volles Gottes-
haus. Polemische Stimmen behaupteten, daß sich an Freitagabenden kaum zwanzig 
Besucher in das Gotteshaus der Reformer verirrten und auch am Morgen des Sonn-
abend nur eine kleine Schar meist weiblicher Besucher dem synagogalen Vortrag 
lausche.98  Tatsache ist, daß der Tempel wochentags geschlossen blieb, und selbst 
der Versuch, durch den Gottesdienstbeginn zu einer späteren Uhrzeit mehr Teilneh-
mer zum Gebet zu locken, verfehlte seine Absicht.99  

Ein bedeutende Anzahl von Templern empfand den Sabbatgottesdienst trotz des 
dreijährigen Zyklus der Toravorlesung und anderer Verkürzungen noch immer als 
zu lang. 	Besucher der Reformsynagoge neigten zu einem selektiven Verhalten, 
indem sie Teilen des Gottesdienstes fernblieben, um namentlich der Predigt ihre 
Aufmerksamkeit zu widmen. Als Zuhörer und Zuschauer, die einer ‚Vorstellung' 
beiwohnten, fehlte einem Teil der Gottesdienstbesucher die Andacht und Hingabe, 
um der von der Wiederholung herrührenden ‚Eintönigkeit' der hebräischen Gebete 
für längere Zeit gewachsen zu sein. Der synagogale Vortrag versprach als einziges 
Element nicht nur Erhebung und Erbauung, sondern auch eine gewisse Zerstreu-
ung. Hier war die Originalität der Prediger gefordert, und nur eine unausgesetzte 
thematische Variation konnte für die nötige Abwechslung sorgen, welche die Teil-
nahme am gemeinsamen Gottesdienst als Erfüllung einer religiösen Pflicht erleich-
terte. Eine enorme Verantwortung lastete auf den Predigern. Was, so lautete 1838 
die besorgte Frage der liberalen Allgemeinen Zeitung des Judenthums (AZJ), wäre 
wohl der Tempel ohne das Rednertalent, ohne die anspruchslose Arbeit und Wohl-
tätigkeit der Kanzelredner Kley und Salomon?1°1  
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Exakte Statistiken über die zahlenmäßige Entwicklung des Tempels liegen nicht 
vor. Nach eigenen Angaben zählte der Verein 1845 mehr als 300 ,contribuirende 
Hausväter, die AZJ — das wichtigste deutsch-jüdische Presseorgan der Emanzipati-
onszeit — hatte einige Jahre zuvor das Publikum auf 1.200 bis 1.500 Seelen ge-
schätzt.102  1827 verbuchte der Tempel Gesamteinnahmen von 9.100 Mark, die sich 
aus Zinsen, Spenden und Sammlungen, vor allem aber aus dem Betrag von 7.600 
Mark für 253 vermietete Synagogenplätze — etwa zwei Fünftel davon auf der Frau-
enempore — zusammensetzten.103  Den Einnahmen standen Ausgaben von 9.036 
Mark gegenüber, zu denen die Jahresgehälter für den Chasan David Meldola (600 
Mark), für den christlichen Organisten (400 Mark) sowie für den Chorführer (200 
Mark) gehörten. Je 2.000 Mark per annum erhielten Kley und Salomon — eine ver-
gleichsweise geringe Summe, zieht man das fürstliche Salär von 6.000 Mark zum 
Vergleich heran, das die Hamburger Gemeinde ihrem Chacham Bernays vertraglich 
zusicherte.104  

Seit 1827 erwog der Tempelverein, ein neues, eigenes Lokal zu beziehen.105  Der 
stattliche Mietzins von 1.800 Mark pro anno beeinflußte die Überlegungen, doch 
spielte auch der provisorische Charakter der bisherigen Lösung eine entscheidende 
Rolle. Der Bau im Alten Steinweg war ursprünglich nicht als Bethaus vorgesehen, 
und erst eine Verstärkung durch eiserne Träger hatte die mangelhafte Statik ausrei-
chend verbessern können. An eine Expansion war nicht mehr zu denken, seit der 
Tempel seine sämtlichen Betplätze vermietet hatte. Das Gebäude entsprach immer 
weniger den Anforderungen einer Gemeinschaft, die unter den Gemeindemitglie-
dern aller Schichten an Einfluß gewinnen wollte. Wachsende Mitgliederzahlen setz-
ten voraus, daß auch während der Gottesdienste zu den Hohen Feiertagen, die stets 
ein zahlreiches Publikum anlockten, eine ausreichende Zahl von Synagogenstellen 
zur Verfügung stand. Weitere Punkte kamen hinzu: Zwar stand der gemietete Bau 
zum Verkauf, doch empfand der Verein die Preisforderungen als überhöht. Hart-
näckiger Schwammbefall machte überdies eine aufwendige Sanierung erforderlich. 
Vieles sprach also für einen baldigen Umzug. 

Der Versuch jedoch, von den Stadtvätern ein zur Bebauung geeignetes Grund-
stück zu pachten, schlug fehl. Der Senat, dem der Antrag des Tempelvereins im 
Dezember 1827 zuging, rechtfertigte seine Ablehnung mit dem Verweis auf das 
Reglement von 1710, das den Juden den Erwerb öffentlicher Gebäude grundsätz-
lich verbot, sofern sie zur „Exercirung Ihrer Religion und Haltung ihrer Zusam-
menkünffte" dienen sollten. Angesichts seiner unveränderten Einschätzung des Ju-
dentums als inferiores Glaubensbekenntnis benutzte der Rat die geltende Rechtsla-
ge lediglich als Ausflucht. Es sei, so heißt es in einem internen, unsignierten 
Gutachten, durchaus nicht in Abrede zu stellen, daß der Tempel manches Gute ge-
stiftet habe, daß auch die dort gehaltenen Vorträge alle Achtung verdienten und sie 
einen unbestreitbaren Nutzen erfüllten. Insgesamt stehe zu erwarten, „daß den 
Israel[itischen] gottesdienstlichen] Gebräuchen nach und nach etwas von dem cras-
sen Anstrich genommen werde, welches dasselbe durch die Gebräuche der spätern 
Zeiten erhalten hat." Eine Empfehlung für den Verein wollte der Verfasser daraus 
nicht gefolgert wissen. Förderung aus öffentlichen Mitteln stehe zwar den christli-
chen Konfessionen zu, keinesfalls aber den jüdischen Reformern, denen noch dazu 
eine Neigung zum Indifferentismus anzulasten sei. Religiöse Gleichgültigkeit könne 
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toleriert werden, doch dürfe ihr der Staat unter keinen Umständen assistieren. Oh-
nedies verfüge der Tempel augenscheinlich über ausreichende Mittel, und es stehe 
ihm deshalb frei, ein adäquates Privathaus in der von Juden bewohnten Alt- oder 
Neustadt zu erstehen. Den Supplikanten aber nach ihrem Wunsch ein Grundstück 
am Zeughausmarkt zu überlassen, gehe keinesfalls an. Ein bescheidener Bau würde 
nicht in das architektonische Umfeld passen, ein „prächtiger Tempel der Vernunft" 
aber doppelt stören.1°6  

Der Senat betrieb eine lavierende Realpolitik und vermied es tunlichst, durch 
eine Entscheidung zugunsten des Tempels Zeichen zu setzen, die Anlaß zu Fehldeu-
tungen hätten geben können. Von einer Genehmigung des Antrags wäre aber in der 
Tat eine vielschichtige Signalwirkung ausgegangen. Durch die Überlassung von 
Bauland wäre das Judentum ein Stück weit von seinem Stigma einer bloß tolerierten 
‚Konfession' befreit worden. Daß ein jüdischer Tempel in begehrter, exponierter 
Lage die Botschaft der religiösen Gleichstellung in sich trug, hatte das Gutachten 
ebenso angedeutet wie die Tatsache, daß eine Parteinahme zugunsten der Reform 
als Benachteiligung der ‚Altgläubigen' gedeutet werden würde. Es bestand die Ge-
fahr eines weiteren Mißverständnisses, daß nämlich all jene Hamburger Juden, die 
den Weg einer neuen Tradition mit bürgerlicher Ästhetik wählten, auf einen be-
schleunigten Abschluß der Emanzipation hoffen durften. Solche Schlußfolgerungen 
entbehrten jeglicher Grundlage. Die Synagoge, ob orthodox oder progressiv, fügte 
sich also besser in die zweite Reihe der Hinterhöfe, die auch den bürgerlichen Status 
der Hamburger Juden angemessen dokumentierte. 
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4. Der Bau des neuen Tempels 

Während politische Restaurationsziele und religiöser Beharrungswille sich nament-
lich in Preußen zu einer scheinbaren Entente cordiale verbunden hatten, um den 
frühen Vorstößen zu einer Modernisierung der jüdischen Religion ein Ende zu be-
reiten, schritten die Prozesse der Akkulturation fast allerorten voran. Vor allem seit 
den 1830er Jahren gelang es der Kultusreform, auch in jüdischen Gemeinden außer-
halb der Hansestadt Fuß zu fassen. Gleichzeitig konzentrierte sich das religiöse Ge-
meindeleben zunehmend auf die Synagoge, unter anderem auch, weil der säkulare 
Einfluß auf die übrigen Bereiche des Lebens zunahm. Mittlerweile schickte sich auch 
eine neue Rabbinergeneration an, in den Dienst der Kultusgemeinden zu treten. Ihre 
Vertreter hatten sich an den Universitäten mit dem europäischen Bildungskanon ver-
traut gemacht und waren entschlossen, progressive Veränderungen voranzutreiben. 
Freilich gelangten sie zu der Erkenntnis, daß kosmetische Eingriffe allein nicht genüg-
ten, um einen Ausgleich des Glaubens mit einer säkularisierten Gegenwart zu schaf-
fen. Bemüht um eine theoretische Neubestimmung jüdischer Religion, griffen sie 
nicht nur auf die Denkmodelle der europäischen Philosophie zurück, sondern bezo-
gen sich vor allem auf die Geschichte. In einer Epoche, in der eine historisierende 
Weltsicht die Geisteswissenschaften beherrschte, übernahmen auch jüdische Intellek-
tuelle das methodische Rüstzeug kritischer Forschung, um sich einer objektiven An-
schauung der eigenen Religion zu nähern. Zahlreiche der sogenannten ,Doktorrabbi-
nee neigten dazu, das Judentum nicht als statisches Gebilde, sondern als ein Gewor-
denes zu betrachten, um ihr Plädoyer für religionsgesetzliche Modifikationen in und 
außerhalb der Synagoge zu untermauern. In einer wachsenden Zahl von großen und 
mittleren Gemeinden traten moderne theologische Gelehrte an die Seite bzw. an  die 
Stelle der Rabbiner traditioneller Prägung, die sich noch ganz in der althergebrachten 
Welt talmudischer Gelehrsamkeit bewegten und die an der kulturellen Annäherung 
keinen wesentlichen Anteil nahmen. Aufgrund des Neben- und Gegeneinanders von 
‚Alten' und ‚Neuen' verlor die jüdische Gemeinschaft ihre einstige Geschlossenheit, 
sie gewann jedoch zu gleicher Zeit an neuer Vielfalt. 

Während sich die deutschen Juden also mehr und mehr dem religiösen Fort-
schritt zuwandten, betrachteten sie doch Hamburg nur selten als Richtungsweiser 
ihres Reformkurses. Leopold Zunz in Berlin dramatisierte die Situation, als er 
1840 die Vermutung aussprach, der Tempel habe sich bereits ausgelebt.107  Trotz 
mancher Zeichen einer schleichenden Krise fristete der Verein noch mehr als eine 
bloße Scheinexistenz. Indes verlor das Publikum den Tempel aus den Augen, weil 
dieser seit langen Jahren keine Schlagzeilen mehr produzierte und sich (nach außen 
hin) weder auf Streit noch auf Polemik einlassen mußte. Von einem wirklich tole-
ranten Miteinander der religiösen Strömungen war die Hamburger Gemeinde aber 
noch immer weit entfernt. Der Frieden währte gerade so lange, als sich keine aufse-
henerregenden Neuerungen ankündigten. Daß der Tempel von seinen Gegnern 
unbehelligt blieb, gereichte ihm aber nicht zwangsläufig zum Vorteil. Gerade 
Widerspruch ließ sich instrumentalisieren, sowohl um das Profil der Hambur-
ger Reforminstitution zu schärfen als auch um den inneren Zusammenhalt zu 
stärken. 
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Erst gegen Ende der 30er Jahre bahnten sich erneut Konfrontationen an. 1834 
war es Gotthold Salomon gelungen, die Direktion zu erneuten Anstrengungen für 
einen Tempelbau zu bewegen. Taktische Rücksichten behinderten jedoch zunächst 
einen schnellen Erfolg. Nur kurze Zeit zuvor hatten die Hamburger Juden ihre Be-
mühungen um die Gleichberechtigung erneuert, welche sie inzwischen nicht mehr 
als Preis für die fortgeschrittene Assimilation, sondern als natürliches Recht einfor-
derten. Im Vorstand des 1833 gegründeten ,Comit6s für die Verbesserung der bür-
gerlichen Verhältnisse der Hamburger Israeliten' saßen auch mehrere Mitglieder 
des Tempelvereins. Eine Supplik, von Gabriel Riesser verfaßt und mit den Unter-
schriften von mehr als zweihundert Gemeindemitgliedern versehen, wurde im Ok-
tober 1834 dem Senat überreicht, nachdem der Gemeindevorstand bereits im Juni 
ein „Gesuch auf bürgerliche Gleichstellung der hiesigen Bekenner des mosaischen 
Glaubens mit den christlichen Confessionsverwandten dieser Stadt" gestellt hatte.108  

Da der Rat zugesagt hatte, die vorgetragenen Anliegen nach Kräften zu beför-
dern, rechnete die Baukommission des Tempels bereits auf den baldigen Abschluß 
der Emanzipation, die sie füglich abwarten wollte.109  Die Gleichstellung der Ham-
burger Juden hätte zweifelsohne die Planung und Ausführung eines Neubaus be-
günstigt, doch änderte sich an der Rechtslage ebenso wenig wie an den widrigen 
Bedingungen, unter denen die Tempelbesucher ihr Gebet verrichten mußten. Ein 
Fortschritt der reaktionären Hamburger Judengesetzgebung wurde nicht zuletzt 
durch die antijüdischen Ausschreitungen im Sommer 1835 vereitelt.11° Wie anders-
wo erwies sich auch in der Hansestadt, daß die Emanzipationsdebatte im Zusam-
menhang mit den allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lungen geführt wurde, von den wirklichen Juden aber nur am Rande Notiz nahm. 
Weder die Deutsch-Israelitische Gemeinde noch der Tempel spielten deshalb bei der 
Lösung der ,jüdischen Frage' eine wesentliche Rolle. Obwohl Persönlichkeiten wie 
Gabriel Riesser der Diskussion um die Gleichstellung wesentliche Impulse vermit-
telten, wurden die Rechte der Juden zumeist (von oben) gewährt, nicht (von unten) 
erkämpft. 

Erst 1840, als lange Gewißheit herrschte, daß die Gleichberechtigung noch in 
weiter Ferne stand, machte die Direktion dem Gemeindevorstand erstmals die offi-
zielle Mitteilung, daß sie einen Neubau beabsichtige. Der Tempel schritt nunmehr 
weitaus entschlossener zur Tat: Bereits zu Jahresbeginn 1841 hatten die Mitglieder 
des Tempelvereins Anleihen für die geplanten Baukosten von 100.000 Mark ge-
zeichnet. Obwohl den Eignern ein fester Zins von zweieinhalb Prozent versprochen 
war, zeugten die Aktien von erheblicher ‚Opferbereitschaft', die gemeinhin eher als 
spezifische Besonderheit des gesetzestreuen Judentums galt.111  

Die Opposition gegen das Bauvorhaben blieb insgesamt verhalten. Ganz vorn in 
den Reihen des Widerstands stand Isaac Bernays, dessen Dienstvertrag die Einrich-
tungen der Reform bekanntermaßen seinem Einflußbereich entzog, der sich jedoch 
als maßgebliche Instanz in Fragen des Religionsgesetzes verstand und dieses zur 
Grundlage seiner Kampagne gegen den Tempel machte. Mit dem Vorwand, er habe 
lediglich der Aufforderung einiger gesetzestreuer Gemeindemitglieder Folge gelei-
stet, versuchte das religiöse Oberhaupt der Hamburger aschkenasischen Juden be-
reits im Februar 1841, die Gemeindevorsteher von der Gefahr einer Spaltung zu 
überzeugen, die von einem neuen Tempelgebäude drohe. Auch die laufende Eman- 
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zipationsdebatte wußte Bernays aufzugreifen, um sie gegen die Reform zu wenden. 
Hier behauptete er, daß „ein aus der Mitte der Juden glänzend und prunkend her-
vortretendes Erbauungswesen, das überall als aller biblischen Grundlage bar, ver-
pönt und verboten würde, dem christlichen kirchlichen und biblischen Glauben ge-
genüber die politische und individuelle Stellung der Gesammtgemeinde der Juden in 
hiesiger Stadt und Staat, ernstlich gefährden würde und müßte."112  Die Hamburger 
Israeliten trügen mithin ein hohes Risiko, wenn sie dem Tempel freie Hand ließen. 

Auch der Gemeindevorstand, der sich nicht aus gewählten, sondern aus koop-
tierten Hausvätern zusammensetzte und dem mittlerweile kein einziger Besucher 
des Tempels mehr angehörte, zeigte sich besorgt, doch fehlte ihm die notwendige 
Entschlossenheit, um den Senat, dem das letzte Wort zukam, im Sinne der orthodo-
xen Gemeindemehrheit zu beeinflussen.113  Ein Bauantrag des Tempelvereins lag 
erst seit Juli 1841 vor, als in der Poolstraße zwei benachbarte Grundstücke zum 
Verkauf standen, die sich zur Bebauung eigneten. Das Schreiben der Direktion griff 
zum Teil auf die bereits 1827 vorgebrachten Argumente zurück, ohne zu vergessen, 
auch eventuelle Befürchtungen wegen schismatischer Bestrebungen aus dem Weg zu 
räumen. Der Tempel, erfuhr der Senat, fuße auf einem zeitgemäßen religiösen Be-
dürfnis und ertrage die finanzielle Doppelbelastung in dem Bewußtsein, daß nur auf 
diesem Wege ein den eigenen Ansichten entsprechender Gottesdienst stattfinden 
könne. Allerdings machte der Antrag nicht bei taktischer Beschwichtigung halt. Mit 
dem Hinweis auf den Gotteshauscharakter des Tempels glaubten die Direktoren, 
das Recht kirchlicher Gemeinschaften auf eine Befreiung von der Grundsteuer in 
Anspruch nehmen zu können. Von der Gleichberechtigung mit den christlichen 
Konfessionen war die jüdische Gemeinschaft freilich immer noch weit entfernt. Der 
Wunsch nach vollkommener Integration einerseits und das Bewußtsein von der ei-
genen Diskriminierung auf der anderen Seite erforderten Kompromisse, den die La-
gebeschreibung des anvisierten Bauareals anschaulich dokumentiert: 

„Wir sind bei dem vorläufig entworfenen Bauplane von der Ansicht ausgegangen, 
daß es der Gottesverehrung eben so wenig würdig ist, das ihr gewidmete Haus den 
Blicken der Menge geflissentlich auszusetzen, als es ihnen sorgsam zu entziehen. Wir 
werden daher bei der Anordnung des Baues, so viel an uns liegt, weder einer Vorliebe 
für die Oeffentlichkeit noch für das Verstecktsein unseres Gotteshauses Raum geben, 
weil wir weder auf die erstere Werth legen, noch das letztere für nöthig halten. Wir 
werden vielmehr bei allen dahin gehörigen Fragen lediglich den Rücksichten innerer 
und äußerer Zweckmäßigkeit folgen. Bei dem beabsichtigten Bau in der Poolstraße 
gebieten diese Rücksichten, daß die vier an der Straße gelegenen Häuser, die wir mit 
anzukaufen genöthigt sind, und deren Niederreißung ohnehin die Finanzen des Ver-
eins auf keine Weise gestatten würden, da durch ihren Ertrag ein Theil der Zinsen des 
Kaufpreises gedacht werden muß, stehen bleiben und durch die zwei mittleren ledig-
lich ein Durchgang von angemessener Breite nach dem Tempelgebäude gebrochen 
werde, daß ferner den Häusern noch ein Gartenplatz und zwischen diesem und der 
Facade des Tempels noch ein gehöriger Vorplatz bleibe."114  
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Obwohl es sich der Senat nicht nehmen ließ, das Votum des Gemeinderabbiners 
einzuholen, berücksichtigte er am Ende nicht Bernays' Warnungen, sondern folgte 
den Empfehlungen seines eigenen Gutachters, der sich uneingeschränkt für die Be-
willigung des Antrags ausgesprochen hatte. Waren die Senatoren auch dessen frag-
würdiger Argumentation gefolgt? Die fürsprechende Beurteilung spiegelte nicht 
etwa Hochachtung vor den Bestrebungen des Tempels wider, sondern beurteilte die 
jüdische Religionsreform nur auf der Folie einer möglichen Bekehrung zum ‚wah-
ren' Glauben. Aus der Beobachtung, daß sich der Tempel christlichen Kultusformen 
zuwende,115  zog das Gutachten den Schluß, eine wachsende Anhängerschar des 
Tempels werde auch einem künftigen Übertritt den Weg bereiten.116  Auch das ge-
setzestreue Judentum in und außerhalb Hamburgs erwartete ähnliche Entwicklun-
gen. Freilich bewertetete es die Apostasie als Bedrohung, nicht als Chance. 

Der Tempelverein wußte von solchen Hintergedanken nichts, die seine Lebens-
berechtigung als Institution der ,Rejudaisierung` in Frage stellten. Die Einschätzung 
des Staates verkehrte die gesteckten Ziele der Reformer in ihr genaues Gegenteil 
und präsentierte den Tempel mittelbar als ein Instrument der Judenmission. Die 
Mitglieder aber nahmen die Nachricht von der Baugenehmigung mit Dankbarkeit 
auf und deuteten sie irrigerweise als eine Bestätigung der bisherigen Arbeit. Die 
Direktion glaubte sogar, der modellhafte Charakter des Tempels berechtige noch zu 
weiteren Privilegien, so daß sie ihre Bemühungen fortsetzte, um dem Verein die 
faktische Anerkennung als Träger von Rechten (und Pflichten) zu verschaffen. Zu 
diesem Zweck beantragte sie, daß das geplante Bethaus nicht, wie vorgesehen, auf 
den Namen einer Privatperson, sondern auf den Namen des Vereins eingetragen 
werden möge. Die Tempelführung handelte im Bewußtsein der Tatsache, daß der 
Verein bislang keinen gesicherten Status erlangt hatte, sondern lediglich vorläufig 
geduldet war. Zwar konstatierte der Tempel in seiner zweiten Eingabe, angesichts 
des langen Zeitraums seit dem Conclusum von 1819 müsse bereits von einer defini-
tiven Anerkennung gesprochen werden, doch hielt diese Beweisführung einer for-
malen Prüfung durchaus nicht stand. Ein Eintrag im Stadterbebuch aber würde den 
Tempel als juristische Person und damit als rechtsfähige Körperschaft bestätigen.117  
Keiner wußte dies besser einzuschätzen als der promovierte Notar Gabriel Riesser, 
der in den drei Jahren seiner Direktionsmitgliedschaft (1840-43) eine Anzahl von 
Eingaben formulierte. Seine Hartnäckigkeit und die seiner Kollegen wurde schließ-
lich von Erfolg gekrönt: Nachdem im Dezember 1842 ohnehin die „Beschränkun-
gen hinsichtlich des Erwerbs von Grundeigentum und hinsichtlich der Wohnungs-
befugnis für Mitglieder der hiesigen israelitischen Gemeinde sowohl in der Stadt als 
auf dem Landgebiet" gefallen waren, räumte der Senat dem Tempel im Februar 
1843 das Recht ein, das Gelände auf eigenen Namen zu erwerben.118  

Bereits im Oktober 1842, nur wenige Monate nach dem verheerenden Hambur-
ger Brand, der fast den gesamten Stadtkern in Schutt und Asche gelegt hatte, war 
der Grundstein des zweiten Tempels gelegt worden. Der dreischiffige, basilikale 
Bau, von einem christlichen Architekten119  entworfen, zeigte klassizistische Ein-
flüsse besonders aus dem Bereich des Kirchenbaus. Es war jedoch vornehmlich die 
Innenraumgestaltung, die das neue jüdische Betlokal als Ort der Kultusreform 
kenntlich machte. Während sich andere deutsche Judengemeinden noch mit der 
Frage auseinandersetzten, ob ihnen die instrumentale Begleitung des Gottesdienstes 
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ein religiöses Bedürfnis bzw. diese rituell zulässig sei, konnte der Tempelverein be-
reits auf die praktische musikalische Erfahrung zweier Jahrzehnte zurückblicken. 
Wie im Alten Steinweg erklang deshalb auch in der Poolstraße eine Orgel zur Er-
bauung der versammelten Beter.12° Noch im ersten, provisorischen Tempel hatte 
sich die Almemor genannte Estrade, auf welcher der wöchentliche Abschnitt der 
Tora vorgelesen wurde, in der Raummitte befunden — in Übereinstimmung mit dem 
Herkommen und allen anderen Hamburger aschkenasischen Synagogen. Im zwei-
ten Gotteshaus wirkte inzwischen das Vorbild anderer Synagogenneubauten aus 
dem deutschsprachigen Raum: Bei der feierlichen Einweihung 1844 blickten 350 
Männer und 290 Frauen von ihren Sitzplätzen auf ein Pult, das nunmehr von der 
Raummitte an die Ostwand, in die Nähe der Toralade, gerückt war.121  Diese Raum-
aufteilung hatte sich bereits in einer Anzahl jüdischer Gotteshäuser durchgesetzt, 
weckte jedoch Assoziationen an die parallele Sitzordnung christlicher Kirchen. Sie 
entsprach deshalb nicht den Erwartungen streng gesetzestreuer Juden, die sich über-
dies daran stören konnten, daß dem weiblichen Geschlecht zwar weiterhin die Em-
pore als getrennter Bereich zugewiesen blieb, Männer und Frauen jedoch den Tem-
pel durch einen gemeinsamen Eingang betraten.122  In den Augen der Orthodoxie 
war das neue ‚Heiligtum' zum gemeinsamen Gebet nicht nur ungeeignet, sondern 
untauglich. 

Den Tempel ließ diese Einschätzung gleichgültig. Die Grundsteinlegung 1842, 
die Feier des fünfundzwanzigjährigen Jubiläums 1843123  und der Einzug in das 
neue Bethaus in der Poolstraße wußte die Direktion als Marksteine einer Erfolgsge-
schichte zu inszenieren: Auf der Einweihungsfeier im September 1844 verkündete 
der Tempelchor das Selbstbewußtsein eines konsolidierten Vereins, dessen geläuter-
te Religiosität ihn auch für die Zukunft wappnete: 

„Und wenn in späten, späten Tagen 
Sich dieses heil'ge Fest erneut, 
Muß ein Geschlecht dem andern sagen: 
Dies ist die Frucht der Frömmigkeit; 
Denn, was die Väter einst geweiht, 
Es grünt und blüht in Ewigkeit."124 
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5. Das neue Gebetbuch 

Daß sich eine wachsende Zahl von Gemeinden der Kultusreform zuwandte, deutete 
das gesetzestreue Judentum zugleich als Symptom und Folge seines Machtverlustes, 
den es mit den gebotenen Mitteln aufzuhalten galt. Die Pluralisierung religiöser 
Weltanschauungen verunsicherte zudem das Selbstgefühl aller deutschen Juden, in 
einer gemeinsamen Tradition vereinigt zu sein. Daß etwa die Breslauer Gemeinde 
im Jahre 1838 den Beschluß faßte, ihrem gesetzestreuen Rabbiner Salomon Tiktin 
den ausgewiesenen Reformer Dr. Abraham Geiger an die Seite zu stellen, zeugte für 
das sich wandelnde Kräfteverhältnis zwischen ‚Alten' und ‚Neuen', befestigte je-
doch zugleich die Entzweiung in Fraktionen.125  Solche Konflikte über Besetzungs-
fragen blieben dem Tempel erspart, der sich als freie Assoziation konstituiert hatte. 
Naphtali Frankfurters Berufung als Prediger 1840 fand bei der Hamburger Ortho-
doxie bereits keine Beachtung mehr.126  Auch von den Fortschritten, die der Verein 
in den frühen 40er Jahren machen sollte, blieben die Reformer anderswo noch weit 
entfernt. 

Bereits während der Planungsphase des Tempelneubaus hatte sich gezeigt, daß 
weder dem Chacham Bernays noch der ‚altgläubigen' Majorität ausreichende Mit-
tel an die Hand gegeben waren, um den expansiven Bestrebungen der Hamburger 
Reformer Einhalt zu gebieten. Als 1841 ein neues Tempelgebetbuch die erste, inzwi-
schen vergriffene Auflage ersetzte, ließ sich Bernays von der realistischen Einschät-
zung leiten, daß dem Tempel bereits erlangte Rechte nicht streitig gemacht werden 
konnten. Heftigen Streit provozierte er dennoch, als er die Entscheidung des Bet 
Din gegen das Gebetbuch von 1819 auf die zweite Ausgabe übertrug und öffentlich 
untersagte, diese bei der Verrichtung des Pflichtgebets zu verwenden.127  Gegenüber 
dem Gemeindevorstand, der ihm eine Überschreitung seiner Kompetenzen vorwarf, 
erklärte sich Bernays noch deutlicher, indem er die Feststellung machte, die Tempel-
mitglieder hätten als ,Mutilanten` (Verstümmler) der Tradition eigentlich eine ganz 
andere Züchtigung verdient. Er, so rechtfertigte sich der geistliche Beamte weiter, 
habe allerdings lediglich das Gebetbuch zum Gegenstand seiner Besprechung gemacht. 

Der Tempel wiederum interpretierte die Verlautbarung des Hamburger 
Chacham als informellen Bannspruch, der eben nicht nur das Gebetbuch herabsetz-
te, sondern auch dessen Benutzer aus der Gemeinschaft der gläubigen Juden aus-
schloß.128  Es war deshalb unbedeutend, daß Bernays auf den Protest der Tempel-
führung hin seinen ersten Aushang an den Synagogen durch eine abgeschwächte 
Warnung ersetzen mußte. Seiner eigentlichen Botschaft hatte er ohnedies bereits 
hinlänglich Verbreitung verschafft. Ein jeder, der seine Lebensführung noch streng 
nach den überkommenen Satzungen des Judentums ausrichtete und Bernays als re-
ligionsgesetzliche Autorität anerkannte, mußte zu der Überzeugung gelangen, daß 
sich der Tempel weiterhin vom ‚echten' Judentum lossagte. Eine in der Leipziger 
Allgemeinen Zeitung geschaltete Anzeige aus der Feder eines Hamburger Orthodo-
xen gab noch einmal der Hoffnung Ausdruck, dem Siddur möge auch andernorts 
die Anerkennung versagt bleiben: 
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„Ein vor einiger Zeit hier erschienenes Buch, betitelt ,Gebetbuch für die öffentliche 
und häusliche Andacht der Israeliten 5601 (1841)', worin die seit Jahrtausenden ge-
heiligten und in allen Welttheilen bei den Juden angenommenen und eingeführten 
Gebete willkürlich abgeändert sind, veranlaßte eine Warnung dagegen abseiten der 
hiesigen israelitischen Religionsbehörde, welche vor kurzem in allen Haupt- und 
sämmtlichen kleinen Synagogen öffentlich verlesen und angeschlagen wurde. Hof-
fentlich werden auch auswärtige israelitische Gemeinden und Religionsvorstände 
Warnungen vor dem Gebrauche des oben bezeichneten Gebetbuchs in ihren Gemein-
den ergehen lassen, damit kein religiöser Israelit verleitet werde, aus diesem den Geist 
und die Grundprincipien des Judenthums nicht anerkennenden Buche sein Pflichtge-
bet zu verrichten.” 129  

Nicht alle Gegner des neuen Gebetbuchs zählten unweigerlich zu den Anhängern 
des gesetzestreuen Judentums. Selbst unter den am Tempel assoziierten Hausvätern 
gab es solche, welche die neuesten Entwicklungen am Tempel mißbilligten.13° Erste 
Pläne für den neuen Siddur waren bereits 1839 gereift. Sie gingen mit dem festen 
Willen einher, die gute Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, sondern 
die bisherigen Reformen zu überdenken und etwaige Mängel der alten Gebetsord-
nung zu beheben.131  Neue Reformen fanden provisorische Aufnahme in den Got-
tesdienst, wo sie sich zunächst bewähren sollten. Die Veränderungen blieben der 
Öffentlichkeit freilich noch unbekannt, lösten aber zum Teil heftige interne Diskus-
sionen aus und provozierten Widerspruch, den weder die Direktoren noch die Pre-
diger ignorieren konnten. Gotthold Salomon ließ 1844 durchblicken, daß nicht alle 
Tempelmitglieder den Tag der Fünfundzwanzigjahrfeier als unvergeßliches Ereignis 
der Freude in Erinnerung behielten.132  Ohne über Anspielungen hinauszugehen, 
wollte er vermutlich eben jene Gottesdienstbesucher benennen, die sich den neuen 
Veränderungen verweigert hatten.133  

Obwohl sich der innere Widerstand weder als dauerhafte Fraktion zusammen-
schloß, noch zu gemeinsamen Anstrengungen fand, verhallte der Protest nicht unge-
hört. Aus dem Kreis der Oppositionellen ragte Marcus Samson Hertz hervor, der sich 
dem Tempel bereits kurz nach der Gründung 1818 im Alter von 43 Jahren ange-
schlossen hatte. Nun, mehr als 20 Jahre später, lieh er dem Widerstand gegen weitere 
Veränderungen seine Stimme. Hertz' Ansichten über die Möglichkeiten und Grenzen 
der Kultusreform gerieten in Konflikt mit der offiziellen Tempelpolitik, unterschieden 
sich jedoch auch wesentlich von den Auffassungen der Orthodoxie, die es sich zum 
Ziel setzte, die Kultustraditionen vergangener Jahrhunderte getreulich weiterzuge-
ben. Zwischen den Fronten stehend, verkörperte Hertz das Dilemma einer Gruppe, 
deren religiöse Heimat auf dem Spiel stand. Ohne das Gebot der Vereinssolidarität zu 
berücksichtigen, setzte Hertz seine Hoffnungen auf Gemeinde und Behörden der 
Stadt, die den als schicksalhaft empfundenen Fehlenentwicklungen noch Einhalt ge-
bieten konnten.134  

Hertz' Bitt- und Beschwerdeschriften aus dem Jahr 1840 sind mithin wichtige 
Zeugnisse einer religiösen Pluralisierung, die auch vor dem Tempel selbst nicht halt 
machte. Hertz, der sich davor verwahrte, als orthodoxer ,Frömmler` mißverstanden 
zu werden, zugleich aber seine regelmäßige Teilnahme am Tempelgottesdienst heraus- 
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strich, betrachtete die Anfänge des Vereins als gelungenen Versuch, der akkulturierten 
und gebildeten Jugend die Rückkehr in die Synagoge zu erleichtern. Wenngleich er 
den deutschen Gebeten einen wesentlichen Anteil am bisherigen Erfolg des Tempels 
als Kultusinstitution zuschrieb, sah er diesem Aspekt der Reform enge Grenzen ge-
setzt. So dürfe, solange die Juden der älteren Generation noch lebten, auf das hebräi-
sche Gebet keinesfalls verzichtet werden. Wem das Hebräische noch geläufig sei, der 
könne nur in dieser Sprache zur Andacht finden, während deutsche Gebete nicht ge-
eignet seien, die Aufmerksamkeit der Gläubigen zu wecken und deren Inbrunst zu 
steigern. Im Gegenteil, reklamierte Hertz, werde der Sinn leicht abgelenkt und wende 
sich dann anstelle des Gebetes anderen, profanen Gegenständen zu. 

Hertz ergänzte, der Tempel habe etwa zwei Jahre zuvor damit begonnen, weitere 
Kürzungen der Liturgie vorzunehmen. Der Vorbeter war von den Direktoren ange-
wiesen worden, einzelne hebräische Gebete zu überschlagen, die auch der Tempel 
bis dato noch bewahrt hatte. Hertz' Schilderungen zufolge hatten diese Maßnah-
men nicht nur Empörung ausgelöst, sondern waren auch der Anlaß zu tumultarti-
gen Ausschreitungen gewesen. Hertz solidarisierte sich mit diesen Demonstrationen 
eines Protestes, der weder der Tempelführung noch den Predigern zugestand, die 
notwendige Autorität für weitere Reformen zu besitzen: 

„Endlich erlaube ich mir noch die Bemerkung, daß über den vorliegenden Fall die 
Herren Prediger am neuen israelitischen Tempel keine Entscheidung zustehen kann, 
diese Herren sind bekanntlich keine Rabiner auch keine vom Staate angestellte beei-
digte Beamte, ihre Function ist lediglich nur die, im Tempel religiöse und erbauliche 
Vorträge zu halten, die zum Verein gehörige Jugend in der israelitischen Religion zu 
unterrichten, zu confirmiren etc., es steht ihnen aber kein Recht zu über die innere 
Gewißenhaftigkeit eines Mannes und also auch eben so wenig über das Weglaßen 
dürfen oder nicht dürfen der in dem vorliegenden Gebetbuche verzeichneten hebraei-
schen Gebete, welche sie selbst in früheren Jahren, als zum heiligen Gottesdienst 
nöthig erachtet haben, zu entscheiden." 135  

Da der Tempel keine regelmäßigen Mitgliederversammlungen abhielt, waren die 
bislang veranlaßten Kürzungen nicht aufgrund von Mehrheitsentscheidungen legi-
timiert, sondern beruhten lediglich auf Vorschlägen der fünfköpfigen Kultuskom-
mission — diese setzte sich zusammen aus den beiden Predigern, einem „theologisch-
gelehrten Mitglied der Direction" sowie zwei weiteren fachkundigen Vereinsmit-
gliedern —, denen die Direktoren stattgegeben hatten. Auch Hertz wollte durchaus 
nicht dem Demokratiegedanken zum Durchbruch verhelfen. Stattdessen schlug er 
vor, der Senat möge als kompetenten Gutachter den Chacham der Gemeinde befra-
gen. Ein solcher Antrag verwies auf eine scheinbar objektive Instanz der Urteilsfin-
dung, entwertete aber zugleich die Entstehung und Anfangsjahre des Tempels, da 
Hertz wissen mußte, daß Bernays auch das bis dato gültige Gebetbuch von 1819 
ablehnte. Um die angebliche Willkür der Vereinsleitung in grellen Farben auszuma-
len, menetekelte Hertz, es könnte der Direktion einst gefallen, am Versöhnungstag —
einem strengen Fasttag — eine Festmahlzeit in der Synagoge zu servieren. Daß die 
Orthodoxie auch seine eigene langjährige Teilnahme am Tempelgottesdienst als 
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normative Abweichung auffaßte, ließ Hertz freilich unerwähnt. Nach überliefertem 
Verständnis jedoch war Hertz seiner Gebetspflicht seit über zwei Jahrzehnen nicht 
mehr ausreichend nachgekommen. 

Wie groß nun tatsächlich die Zahl der Haushaltsvorstände am Tempel war, die 
Hertz' Auffassungen teilten, läßt sich nicht exakt ermitteln. Für die treue Anhäng-
lichkeit an die (gar nicht so) alten Formen zeugt eine Episode aus dem Jahr 1847, als 
zahlreiche Mitglieder ihre Synagogensitze kündigten, nachdem sich das Gerücht 
verbreitet hatte, die Tempelverwaltung plane die Abschaffung des Freitagabendgot-
tesdienstes sowie weitere eingreifende Veränderungen.136  Der 65jährige Hertz be-
tonte 1840 nachdrücklich, er habe, weil er sich berechtigt glaubte, auch allein die 
Beibehaltung des Bestehenden verlangen zu dürfen, bewußt auf weitere Unterschrif-
ten verzichtet. Wenn auch andere „hochbejahrte Mitglieder" sich in ihren Rechten 
gestört fühlten, dann handelte es sich offensichtlich auch um ein Generationenpro-
blem, das die Suche nach einem Konsens erschwerte. Der 34jährige Gabriel Riesser 
etwa verstand sich bewußt als Motor des Fortschritts. Es war daher kein Ergebnis 
des Zufalls, daß einige wichtige Entwicklungen gerade in den Jahren 1840 bis 1843 
stattfanden, als der ehrgeizige Jurist der Direktion angehörte. 

Zahlreiche Mitglieder älterer Jahrgänge waren aber vollauf zufrieden mit den 
bisherigen Reformen, die sich aufgrund ihrer stetigen Wiederholung allmählich zu 
einer eigenen Tradition des Tempels verfestigt hatten. Auf die Formenwelt des Tem-
pels, die einst neu und ohne (jüdisches) Beispiel gewesen, ihnen aber mit der Zeit 
vertraut geworden war, wollten sie weder in der Gegenwart noch zukünftig verzich-
ten. Hatten sie einst das Leitmotiv religiöser Mobilität verkündet und sich als Mo-
dernisierer profiliert, so waren Hertz und die ihm Gleichgesinnten nunmehr zu Geg-
nern des Fortschritts geworden. Anders aber als das Beharrungsvermögen des geset-
zestreuen Judentums konnte sich ihr Konservatismus nicht auf eine schlüssige 
theologische Beweisführung stützen, sondern berief sich ausschließlich auf ein Ge-
fühl des Widerwillens. Es fiel diesen Männern schwer, sich von dem zu trennen, was 
ihnen zur Gewohnheit geworden war und eine religiöse Färbung angenommen hat-
te. Als ‚Traditionalisten' lehnten sie bewußte Eingriffe in die bisher gewachsenen 
Strukturen ab. Das Bestehende, an dem sie festhalten wollten, machte indes gar 
keinen Anspruch darauf, von den Ahnen geheiligtes Brauchtum zu sein. Die Tatsa-
che, daß sie dem Ritus nach den Vorgaben des Tempelsiddur seit zwanzig Jahren 
folgten, versah den Gottesdienst mit einer Legitimitation, die konservative Außen-
stehende als unzureichend bewerteten. Der Traditionsbestand, der den subjektiven 
Maßstäben der ,Tempelveteranen' gerecht wurde, fand aber auch unter den Re-
formanhängern der jüngeren Generation nur geteilte Aufnahme. Neben solchen, die 
sich passiv einfügten, gab es jene, die für eine Fortsetzung des einst begonnenen 
Projekts eintraten. Erneut auf der Suche nach Ausdrucksformen des religiösen Be-
wußtseins, die ihrem Empfinden nach in die Jetztzeit paßten, ließen sie Teile jener 
Tradition hinter sich, die noch in den 20er Jahren als zeitgemäß gegolten hatte. 
Allein eine Anzahl von Mitgliedern weigerte sich, ihnen auf diesem Weg zu folgen. 
Zugleich drohten sie, auf Distanz zu rücken. 

Hertz hatte auf das Eingreifen der Wedde oder des Rats vertraut, von denen 
jedoch weder die eine noch die andere Behörde in Fragen der jüdischen Liturgie 
entscheiden wollte. Auch der Vorstand der Deutsch-Israelitischen Gemeinde wollte 
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sich aus den inneren Angelegenheiten des Tempels heraushalten. Während sich also 
die Suche nach Verbündeten außerhalb des Tempels als vergebliche Anstrengung 
erwies, war dem spontanen internen Widerstand, von dem Hertz zu berichten wuß-
te, besserer Erfolg beschieden. Die zweite Ausgabe des Gebetbuchs, die 1841 er-
schien, präsentierte sich als das Ergebnis eines Kompromisses, der auf die Vielfalt 
der Überzeugungen innerhalb des Tempelvereins Rücksicht zu nehmen suchte. Das 
Vorwort des Siddur allerdings sparte die Angelegenheit notwendiger Zugeständnis-
se komplett aus. Selbstbewußt kündete es vielmehr von dem Erfolg, nunmehr Ange-
messenes von Unangemessenem, Wirksames von Unwirksamem und Wesentliches 
von Unwesentlichem getrennt zu haben.137  In der nur wenige Monate später publi-
zierten Gutachtensammlung, die Riesser und seine Kollegen zusammengetragen 
hatten, um das Verdikt des Chacham Bernays (und das seines Altonaer Rabbiner-
kollegen Jacob Ettlinger138) zu entkräften, räumte der Tempel jedoch ein, daß die 
Gebetbuchkommission zahlreiche Rücksichten hatte nehmen müssen. Eine geradli-
nige Systematik bei der Gestaltung der gottesdienstlichen Agenda barg unmittelbar 
die Gefahr eines Zwiespalts. „Wir hätten", mutmaßte das Direktionsmitglied Mai-
mon Fränkel mit apologetischem Unterton, „der Consequenz zu gefallen, ein Buch 
in strenger Einheit gehabt, aber keinen Verein; im günstigsten Falle würde sich die-
ser dadurch gänzlich isolirt haben." 139  

Die Frage scheinbarer oder echter Isolation beschäftigte den Tempelverein mehr, 
als er nach außen hin zugeben mochte. An der Bereitschaft, mit der Orthodoxie und 
ihren religiösen Führern — Bernays und Ettlinger — zu einem dauerhaften Ausgleich 
zu gelangen, mangelte es freilich. Ungeachtet dessen stand die Frage des äußeren 
Zuspruchs ganz im Mittelpunkt der eigenen Überlegungen. So betonte der Tempel, 
sein verändertes Gebetbuch nehme für sich keineswegs „die Zustimmung jeglicher 
rabbinischen Autorität in Anspruch", während er zugleich jene Rabbiner und Pre-
diger, von deren Reformneigung er wußte, zu „theologischen Gutachten" auffor-
derte, die er wenig später als Sammlung in Druck gab.14° Und obwohl der Senat 
bereits gegenüber Marcus Samson Hertz angedeutet hatte, daß er sich einer Einfluß-
nahme in Fragen des jüdischen Gottesdienstes auch zukünftig enthalten werde, ver-
faßte Gabriel Riesser im Namen des Tempelvorstands eine ausführliche Verteidi-
gungsschrift. Privatim machte er Andeutungen, ihm persönlich sei die Meinung des 
Senats gleichgültig, ja er zöge es sogar vor, wenn dieser gegen den Tempel einge-
nommen wäre. Im Kreis seiner Direktionskollegen sowie unter den übrigen Tempel-
besuchern vertrat er aber die Auffassung einer Minderheit: Der allergrößte Teil der 
Mitglieder, spottete Riesser, ertrage noch eher „das Mißfallen des lieben Herr-
gotts", als daß er eine Verstimmung des Hohen Rats riskiere.141  

Der Tempel wollte seine Vereinzelung als religiöse Einrichtung nicht hinnehmen, 
weder in noch außerhalb der Hansestadt. Es gehörte zu den im Verein selbst gerne 
und vielfach wiederholten Behauptungen, der Tempel habe seit seiner Gründung 
eine überregionale Vorbildfunktion ausgeübt. 1844, anläßlich der Eröffnungsfeier-
lichkeiten des neuen Tempelbethauses, machte Salomon die vorgebliche Führungs-
rolle des Vereins zum Gegenstand seiner Predigt: 
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„Da gibt es nunmehr keine Gemeinde, sie sei groß noch klein, in welcher man nicht 
dem Gottesdienste eine würdige Gestalt zu geben bemüht ist — die erleuchtetsten 
Männer machen sich das fromme Geschäft, die Gotteshäuser umzubilden, zur Le-
bensaufgabe! Du stehst nicht mehr allein, Haus meines Gottes!! du bist nicht mehr 
,isolirt' — wie die Unkunde die Verläumdung auszuposaunen sucht. — Bis in die fern-
sten, ja bis in die dunkelsten Winkel Europas ist dein Licht gedrungen, ist dein Vor-
bild der Gegenstand besonnener Nachahmung. — Du bist mit der Leuchte vorange-
gangen! .142 

Tatsächlich wirkte die Existenz des Tempels und seines Gebetbuchs weithin als Fa-
nal, weil sie zugleich die Dringlichkeit und die Durchführbarkeit modernisierender 
‚Verbesserungen' im gemeinsamen Gebet dokumentierte. Anders als jene Reform-
vorstöße in Seesen und Berlin, die aufgrund politischer Konstellationen vorschnell 
gescheitert waren, hatte spätestens das fünfundzwanzigjährige Jubiläum den Nach-
weis gebracht, daß eine Institution, die sich der religiösen Reform verschrieb, nicht 
zwangsläufig den Keim ihres baldigen Verfalls in sich trug, sondern langfristig pro-
sperieren konnte. Als Vorkämpfer und Wegbereiter des Fortschritts spielte der Tem-
pel mithin eine nicht zu vernachlässigende Rolle. 

Indes blieb der Einfluß des Tempels geringer, als es nach der Darstellung der 
Vereinsführung den Anschein hatte. Auch der Prediger Isaak Noah Mannheimer, 
der sich seit 1826 in Wien einen Namen als moderater Erneuerer der jüdischen 
Kultusformen machte, läßt sich trotz enger Kontakte nach Hamburg nicht als Epi-
gone des Tempels vereinnahmen. Bereits 1821 hatte Mannheimer während der 
Messezeit am Leipziger Tempel gepredigt, zwischen 1823 und 1825 dann häufig an 
den Hamburger Tempelgottesdiensten teilgenommen. Zudem war er von Eduard 
Kley getraut worden, mit dem er sich ebenso wie mit Gotthold Salomon freund-
schaftlich verbunden fühlte. Aus solchen losen Verbindungen suchte die Tempeldi-
rektion mitunter eine direkte Abhängigkeit zu konstruieren. Gegenüber dem Senat 
machte sie Andeutungen, die von Mannheimer ins Leben gerufenen Veränderungen 
im Kultus ahmten das Hamburger Vorbild nach. Dabei überschätzte sie den Ein-
druck der Erfahrungen, die der Wiener Prediger in der Elbmetropole gemacht hatte. 
Der Tempel war Reformern in anderen Gemeinden vorangeschritten, doch bedeute-
te dies keineswegs, daß er ihnen auch den genauen Weg wies. Mannheimer entwik-
kelte eigene Vorstellungen davon, welche Anpassungen der Zeit gemäß waren. Lo-
kale Rücksichten verliehen seinen Reformen noch ein besonderes Gepräge, weil sein 
Wirken als Prediger nicht auf eine kleine, gesondert assoziierte Minderheit bezogen 
war, sondern er sich der gesamten Gemeinde und ihrer ‚geistlichen' Betreuung wid-
mete. Um diese Gegebenheiten beneidete ihn auch sein Hamburger Amtsbruder Sa-
lomon, der dafür nach eigenem Bekunden gerne auf Orgel und deutsche Choräle 
verzichtet hätte.143  

Neben anderen Predigern und Rabbinern, denen die Vereinsdirektoren das neue 
Gebetbuch nebst der von Bernays erlassenen Bekanntmachung zur Begutachtung 
übersandt hatten, ergriff auch Mannheimer für den Tempel das Wort. Seine Zustim-
mung blieb allerdings von Vorbehalten nicht frei, da eine Anzahl der Gebetsrefor-
men den eigenen Auffassungen zuwiderlief. „Da, wo es sich darum handelt, für die 
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Gesammtheit einer Gemeinde ein Gebetbuch zu entwerfen, in der nur ein Gottes-
haus und eine gottesdienstliche Ordnung besteht", riet er deshalb, von einzelnen 
Änderungen abzusehen. Obendrein sprach er die Empfehlung aus, „überhaupt et-
was mehr Rücksicht auf den historischen Bestand und die volkssthümliche Anhäng-
lichkeit und Pietät zu nehmen."144  Mannheimer ging vorsichtig auf Distanz, ohne 
sich jedoch mit der orthodoxen Gegenseite zu solidarisieren. Den Tempel traf die 
Kritik vermeintlich Gleichgesinnter mit besonderer Härte. 

In die Defensive gedrängt, neigte der Tempel dazu, die eigene Reform als lokalen 
religiösen Brauch, als ,Minhag` zu rechtfertigen. Ihren zwei unterschiedlichen Titel-
blättern zufolge war die Neuauflage aber nicht nur auf den ,Gebrauch des Neuen 
Israelitischen Tempels in Hamburg' zugeschnitten, sondern erfüllte überdies alle 
Voraussetzungen, um auch in anderen Gotteshäusern ,die öffentliche und häusliche 
Andacht der Israeliten' anzuleiten.145  Gegenüber dem Senat reklamierte die Direk-
tion, das zweite, allgemein gefaßte Titelblatt sei maßgeblich mit Rücksicht auf die 
sächsische ‚Dependance' eingefügt worden. Indes hoffte der Tempel zu gleicher 
Zeit, sein Gebetbuch werde auch andernorts Absatz finden, weil die Verbreitung 
des Tempelritus den Eindruck der religiösen Rechtmäßigkeit verstärkt hätte. Auch 
die Leipziger Gottesdienste waren geeignet, für die zweite Auflage zu werben, deren 
Vorwort jüdische Gemeinden ausdrücklich zum Erwerb des Gebetbuchs ermunter-
te.146  Das Echo blieb dennoch enttäuschend: Abgesehen von wenigen Ausnahmen 
bewahrten die deutschsprachigen Gemeinden dem traditionellen Gebetbuch bis auf 
weiteres die Treue.147  

Woran lag es? Der Hinweis auf den relativ hohen Anschaffungspreis reicht 
kaum aus, um die geringe Nachfrage zu erklären.148  Die kleineren Landgemeinden 
hingen in den allermeisten Fällen noch treu an der Gebetstradition ihrer Vorväter. 
Auf den Rabbinatsstühlen der größeren Gemeinden jedoch rückte eine neue Gene-
ration von Akademikern nach, die Veränderungen im Kultus häufig aufgeschlossen 
gegenüberstand. Aber selbst unter diesen Erneuerern gab es niemand, der seine Ge-
meinde auf das Reformenpaket des Tempels verpflichten wollte.149  Den Tadel am 
Siddur, den Mannheimers Responsum lediglich andeutete, wußten andere Mitglie-
der der rabbinischen Zunft weitaus schärfer zu formulieren. Auch der Dresdner 
Oberrabbiner Zacharias Frankel hatte eine Stellungnahme in der Gebetbuchfrage 
zugesagt. Frankels Ideen eines ,positiv-historischen` Judentums legten das Funda-
ment zu einer konservativen Strömung, die sich als dritte Partei zwischen gesetzes-
treuem und eigentlichem Reformjudentum verstand und um der Einheit willen die 
sich verschärfenden Gegensätze zu überbrücken suchte. Sein Urteilsspruch, das 
Tempelgebetbuch gehe zu weit und könne aufgrund seiner zweifelhaften Tendenz 
„weder auf Gültigkeit noch auf Weiterempfehlung Anspruch machen", entsprach 
dieser Grundauffassung, enttäuschte jedoch die Erwartungen der Tempeldirekto-
ren.1" Gotthold Salomon, der den Ausführungen mit scharfer Polemik begegnete, 
ließ keinen Zweifel daran, daß der Tempel Frankels moderaten Mittelweg als un-
taugliche Alternative ablehnte.151  Das Vorwort zu den „Theologischen Gutachten" 
erläuterte überdies, auch der Tempel wolle durchaus einen Mittelweg einschlagen, 
ohne sich jedoch einer vermittelnden Rolle zu verschreiben.152  Der Mittelweg, den 
das Gebetbuch beschritt, fand jedoch auch unter den entschiedenen Reformern 
durchaus nicht den erwarteten Zuspruch. „Weil wir einmal einen Sprung gemacht 
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hatten", so gab Moses Haarbleicher als Mitglied der Gebetsbuchkommission am 
Tempel zu bedenken, „mußten wir darum immer weiter springen?"153  Deutlich 
progressivere Ansichten vertrat das Direktionsmitglied Gabriel Riesser, der die Kri-
tik als potentiellen Stimulus sogar begrüßte: 

„Wenn Geiger (...) gegen den Tempel und sein Gebetbuch nichts Anderes hat, als daß 
sie auf halbem Wege stehen geblieben sind, so habe ich gegen diesen Tadel nichts 
einzuwenden; ja, es wird mich freuen, wenn Geiger ihn in seiner bereits angezeigten 
Schrift über den Gegenstand so scharf und bestimmt als möglich ausspricht. Denn 
wenn ich es auch den Umständen nach, durch die solche Institute beherrscht und 
bedingt werden, nicht für billig halten würde, denselben aus der Halbheit der Refor-
men einen harten Vorwurf zu machen, so halte ich es doch für äußerst heilsam, daß 
ihnen diese Wahrheit gesagt werde, da mir nichts fataler ist, als wenn man in solchen 
Dingen schon Wunder was erreicht zu haben glaubt: wozu man hier wie anderswo 
nur zu leicht geneigt ist."154  

Rabbiner Geiger, auf den sich Riessers Erwartungen richteten, gehörte aufgrund 
seiner intellektuellen Statur zu den Ausnahmeerscheinungen unter den Kultusrefor-
mern. Dem Wunsch der Direktion folgend, hatte er zunächst ein knappes Gutach-
ten ganz im Sinne des Hamburger Tempels abgefaßt.lss Geiger ließ es jedoch nicht 
dabei bewenden, Zeichen der Verbundenheit zu setzen: Eine separate Broschüre 
ging nur wenig später in Druck, in der sich der dezidierte Modernisierer ausführlich 
und ungleich differenzierter mit dem neuen Gebetbuch auseinandersetzte. Gemein-
sam mit Frankels Stellungnahme leistete Geigers Kritik den wichtigsten nichtortho-
doxen Beitrag zum Streit um das Tempelgebetbuch, weil dieser wie jener die Debat-
te um theologische Überlegungen bereicherte und das religiöse Selbstverständnis 
der Reform hinterfragte. Geiger gelangte allerdings zu Schlußfolgerungen, die de-
nen seines Dresdner Kollegen diametral entgegenstanden.1.56  Selbst Salomon, der 
die rhetorische Frage stellte, „wie (...) man es wohl den neuen und neuesten Rabbi-
nen unserer Zeit recht machen" könne, und der die Vielfalt der Reformversuche 
gerne als das Produkt persönlicher Eitelkeiten abqualifizierte, konnte Geigers Be-
lehrungen seinen Respekt nicht versagen.157  

Was Riesser vorausgesehen hatte, trat ein: Geigers urteilssichere Analyse umfaß-
te sowohl das Gebetbuch als auch das Gesamtkonzept der Hamburger Reform und 
gab jenen im Tempelvorstand eine Stimme, die selbst für eine konsequente Fortset-
zung begonnener Umgestaltungsmaßnahmen eintraten, die aber aus Gründen der 
inneren Solidarität und Geschlossenheit solche Selbstkritik nicht öffentlich üben 
konnten. Geiger bestritt alles in allem, daß der Tempel bereits ein weites Stück We-
ges zurückgelegt hatte, und suchte seine These an den Abweichungen des Tempelge-
betbuchs festzumachen. Das Nebeneinander von deutschen und hebräischen Ele-
menten im Gottesdienst stand dabei ganz oben auf der Agenda. Geiger pflichtete 
dem Leitgedanken des Tempels bei, daß nicht das Hebräische, sondern ausgerech-
net die Sprache Lessings, Goethes und Schillers das geeignete Medium sei, um Pro-
zesse der (Rück)Sozialisation zum Judentum einzuleiten. Allerdings vermutete er, in 
Hamburg sei die Absicht, deutsche Bestandteile in den Gottesdienst der Synagoge 
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zu integrieren, der Rücksichtnahme auf überholte Vorurteile zum Opfer gefallen. 
Während die Liturgie des Tempels zahlreiche unbedeutende Elemente in deutscher 
Übertragung aufgenommen hatte, waren das ,Höre Israel', das ,Achtzehngebet` und 
andere „s.g. typische Gebete", deren Übersetzung Geiger Vorrang eingeräumt wis-
sen wollte, in der Urfassung belassen worden. Überdies, stellte er fest, fehle dem 
Siddur auch deshalb die notwendige Stringenz, weil selbst jene Gebete, die in deut-
scher Übersetzung begegneten, an anderen Stellen wiederum in ihrer hebräischen 
Version wiederkehrten. Genaue Kriterien, nach denen der Wechsel deutscher und 
hebräischer Gebetsteile stattfand, glaubte Geiger nicht erkennen zu können. Anstel-
le einem festen Prinzip zu folgen, kranke der Tempel an einer „etwas vagen Betrach-
tungsweise." 

Auch an den Änderungen der Gebetstexte fand Geiger einiges auszusetzen, zu-
mal er dahinter nicht eine sich wandelnde Frömmigkeit anerkannte, sondern ledig-
lich eine Anpassung an die geänderten bürgerlichen Zustände vermutete, denen sich 
die religiöse Idee untergeordnet hatte. Der Tempel hatte sich berechtigt geglaubt, an 
solchen Stellen, die als Ausfälle gegen andere Konfessionen und deren Gottesvereh-
rung ausgelegt werden konnten, von den ursprünglichen Formeln abzuweichen. 
Warum aber, fragte Geiger, hatte der Tempel nicht auch all jene Textpassagen gestri-
chen, welche den Status der Israeliten als von Gott auserwähltes Volk thematisier-
ten? Als einen ebenso willkürlichen wie unnötigen Kompromiß bemäkelte Geiger, 
daß die Verheißungen auf die Zukunft, die Erlösung der Juden in messianischer 
Zeit, zwar häufig als abgeschwächte und vergeistigte Variante wiederkehrten, man-
che Stellen jedoch noch immer ganz konkrete Assoziationen an eine Sammlung der 
zerstreuten Israeliten in Zion weckten. Solche Passagen wertete Geiger als Beleg, 
daß der Tempel eben nicht einem theologischen Leitgedanken folgte, sondern einem 
Außendruck stattgab, weil die Emanzipationsgegner die Verläßlichkeit der Juden 
als patriotische Bürger ihrer deutschen Heimat in Zweifel zogen. 

Daß die überkommenen Vorstellungen von der Auferstehung der Toten oder die 
versinnlichende Darstellung der Engel überdacht worden sei, wollte Geiger eben-
falls nicht einräumen. Wenngleich er im Falle des Opferkultus anerkannte, daß hier 
die erfolgten Textänderungen einer gewandelten religiösen Einsicht gefolgt waren, 
gab er sich mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Das Tempelgebetbuch hatte zwar 
das Opfer als niedere Form des Gottesdienstes wahrgenommen und auf dieser Über-
zeugung aufbauend zahlreiche Gebetsteile neu formuliert oder gestrichen, jedoch 
konnte von einer strengen Durchführung des Gedankens auch hier wiederum nicht 
die Rede sein. Wäre der Tempel Geigers Auffassungen gefolgt, dann hätte er nicht 
nur die aschkenasischen Piyyutim entfernt, sondern zugleich darauf verzichten müs-
sen, sie durch sefardische Poesien zu ersetzen, in welchen auch der Opferdienst er-
neut zur Sprache kam. Überall glaubte Geiger schnöde Konzessionen, unnötige 
Halbheit und eine Ängstlichkeit ausmachen zu können, die es jedem recht machen 
wolle und doch nicht in der Lage sei, irgend jemandem Genüge zu tun.158  Unter 
dem Stichwort der ,Wissenschaftlichkeit` holte Geiger noch einmal aus, um die For-
men des religiösen Lebens am Tempel fundamental in Frage zu stellen: 

„Aber der härteste Vorwurf, der denselben [d.h. den Tempel] trifft, der ihm die Stel-
lung entzog und entzieht, welche er nothwendig hätte einnehmen müssen, ist, dass er 
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es nicht verstand, sich zum Träger des wissenschaftlichen, richtig erkannten religiösen 
Fortschritts im neueren Judenthume zu machen. (...) Nachdem der Tempel nicht 
mehr nöthig hatte, die Angriffe gegen seine Existenz von aussen abzuwehren, da mus-
ste es nun seine wichtigste Aufgabe sein, die Grundlagen seiner Existenz recht tüchtig 
zu befestigen und zu erweitern und demgemäss den inneren Ausbau seiner Vollen-
dung immer mehr entgegenzuführen, aus einer Privatsyngagoge mit einigen abwei-
chenden Minhagim zu dem Vorkämpfer für das geläuterte Judenthum, für die Wis-
senschaft sich zu erheben. So wäre dann die Existenz als nothwendig gerechtfertigt 
worden, und sein wäre die Zukunft gewesen. (...) Als nun aber von anderer Seite mit 
Gründlichkeit und eifrigem Streben die Versuche zur Erweiterung der theologischen 
Einsicht, zum Anbaue der Wisssenschaft kühn und rüstig unternommen wurden und 
was die Aufgabe des Tempels gewesen, aber von ihm vernachlässigt worden, von 
Andern aufgegriffen wurde, da lächelte man gar über die pedantische Mühseligkeit, 
mit der man Dinge behandelte, welche schon ganz beseitigt seien, über die trockene 
Wissenschaft und die ermüdende Gelehrsamkeit, ja man hielt ein solches Streben für 
veraltet, pochte auf die praktischen Fortschritte, die man schon längst gemacht —
denn der Gottesdienst galt als die ganze religiöse Praxis —, und bildete sich ein, noch 
immer das wahrhafte Ferment der Zeit zu sein, während die Zeit, d.h. eben die bewe-
gende Kraft in derselben, den Tempel nur noch als eine ,unschuldige Anstalt' betrach-
tete. Eine unschuldige Anstalt! Kann einem Oppositionsinstitute etwas Schlimmeres 
nachgesagt werden ?"159  

Geiger, dessen Weltbild von hegelianischen Vorstellungen geschichtlicher Dialektik 
geprägt war, glaubte, der Hamburger Reformverein habe einst eine historische Mis-
sion erfüllt. Mittlerweile jedoch sei er vom Zeitgeist ein- und überholt worden. 
Wollte der Tempel überleben und seine Bedeutung für die Zukunft wahren, dann 
mußte er zu einem klaren Selbstbewußtsein als Wegbereiter eines geistigeren Juden-
tums gelangen. Von ästhetisierenden Reformen des gemeinsamen Gebets allein er-
wartete Geiger kein Heil. Stattdessen wollte er die Konfessionalisierung der Geset-
zesreligion zum Abschluß gebracht wissen. „Der Geist und die Gesinnung, das Be-
kenntniss und die Lebenspflichten, wie sie dem Judenthum innewohnen, wie sie 
dem Judenthume eigenthümlich sind, sie", gab sich Geiger überzeugt, seien die ei-
gentliche Zeitfrage.16° Ein geeigneter Anlaß, zur Definition eines festen Prinzips zu 
gelangen, habe sich aber nicht erst bei der Revision der Gebete ergeben, sondern 
hätte bereits 1840 gefunden werden können, als der Tempel die Nachfolge Kleys als 
zweiter Prediger ausschrieb. Geiger beschuldigte den Tempel, dieser habe die günsti-
ge Gelegenheit beide Male ungenutzt verstreichen lassen. 

Abraham Geiger ergriff stets Partei für den Standpunkt der Reform, doch hin-
derte ihn dies nicht, Mängel des Tempelgebetbuches aufzudecken. Allerdings blieb 
er ein Außenstehender, dem ein Einblick in die inneren Verhältnisse des Vereins 
verwehrt blieb. Deshalb unterschätzte er die Notwendigkeit zu Konzessionen und 
Inkonsequenzen,161  denen sich der Tempel gebeugt hatte, die aber auch Geigers 
eigenes Handeln bestimmen sollten, als er 1854 das Gebetbuch der Breslauer Ge-
meinde in neuredigierter Fassung herausgab. In mancher Hinsicht ähnelte sein Sid- 
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dur dem Hamburger Tempelgebetbuch, das er doch als mangelhaft beurteilt hatte. 
Zwar suchte er seinen eigenen Grundsätzen nach Möglichkeit treu zu bleiben, in-
dem er insbesondere den Wunsch nach einer Selbständigkeit Israels sowie alle damit 
einhergehenden Vorstellungen in den Hintergrund rückte, doch ließ er um der Ge-
meindeeinheit willen Rücksichten walten, die sich auch auf die textlichen Verände-
rungen der traditionellen Gebete bezogen und von denen er glaubte, der Tempel 
hätte sie als eigenständiger Verein vermeiden müssen. Daß der Breslauer sogenannte 
„Seder tefilla" insgesamt sogar den Eindruck eines konservativen Gebetbuchs ver-
mittelte, erleichterte seine Verbreitung außerhalb der schlesischen Hauptstadt. Die-
se Einschätzung hing wesentlich mit der Tatsache zusammen, daß Geiger die über-
lieferte Struktur der Liturgie kaum angetastet und das Hebräische als Sprache des 
Gebetes bewahrt hatte. Um den religiösen Anschauungen der Gegenwart zu ihrem 
Recht zu verhelfen, hatte er sich radikalere Abweichungen vor allem bei den deut-
schen Übertragungen erlaubt, die nicht als wortgetreue Übersetzungen konzipiert, 
sondern als „vollständig neue Bearbeitung" gestaltet waren. Geiger suchte sich 
zwar dem Inhalt der hebräischen Originaltexte anzuschließen, er nahm sich jedoch 
die Freiheit, diese selbständig wiederzugeben.162  Auch der Hamburger Tempel, des-
sen Gesangbuch Geiger lediglich einige deutsche Lieder entnahm,163  zeigte sich von 
dem Konzept beeindruckt. Als 1868 eine Neuauflage des Tempelsiddur erschien, 
nahm sich diese den Breslauer „Seder tefilla" zum erklärten Vorbild.164  

Das Gebetbuch des Tempels von 1841 hingegen stand noch ganz in der Konti-
nuität der ersten Auflage. Das begradigte einerseits den Weg der Kultusreform, wies 
jedoch auf eine Beständigkeit, die den Tempel angreifbar machte. Aus der Sicht 
seiner Kritiker, die sich historistischen Denkmodellen verschrieben, hatte die Kul-
tuskommission die einmal begonnene Umgestaltung weder gedanklich abgewogen 
noch zielstrebig weitergeführt, vielmehr weitere Veränderungen im gemeinsamen 
Gebet vorgenommen, ohne aber dem Wesen nach zu wirklich neuen Formen ge-
langt zu sein. Der Siddur galt deshalb als ein Indiz für die Tatsache, daß der Tempel 
seine unkritischen Anfänge fortsetzte. Beinhaltete die Suche nach neuen Traditionen 
häufig auch den Versuch, die Geschichte des Judentums als Argument für die Verän-
derlichkeit der religiösen Formen heranzuziehen, blieben die Erklärungen des Tem-
pels meist der Gegenwart des 19. Jahrhunderts verhaftet. Anders als der ästhetische 
Gesichtspunkt erlangten historisch-philologische Methoden der Quellenkritik le-
diglich periphere Bedeutung, wenn es darum ging, sie als Instrumente zur Gestal-
tung des Gebetbuchs heranzuziehen. Die Vielfalt der Meinungen aber und die not-
wendigen Rücksichtnahmen hatten ein Produkt erzeugt, das selbst unter den Wort-
führern des Tempels niemanden voll und ganz zufriedenstellte. Gabriel Riesser, der 
seine Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Reformprojekts begraben mußte, mach-
te vor allem den Tempelbesuchern zum Vorwurf, ihnen mangele es an „Energie des 
Charakters". Ohne die „Lumpen und Hasenherzen" jedoch, fürchtete er, werde 
man schwerlich einen Minyan, d.h. die für das gemeinsame Gebet notwendige Zahl 
von zehn Männern, zusammenbekommen. Eine konsequente Modernisierung sei 
deshalb unrealistisch: „Die Leute, die ,einen Begriff von einer Idee' haben, werden 
wohl zu allen Zeiten nur eine unsichtbare Kirche, und keine Secte und keine Gesell-
schaft bilden."165  
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Mit seinen Schwierigkeiten, konsequente Modernisierungsideen durchzusetzen, 
stand der Tempel nicht allein. Die Heterogenität seiner Mitgliedschaft, über die 
Riesser Klage führte, bezeichnete freilich nicht das einzige Problem, das einer kom-
promißlosen Umgestaltung im Wege stand. Beispiele aus anderen deutschen Städten 
zeigen nämlich, daß dort, wo sich Gleichgesinnte zusammenfanden, die radikale 
Reform mitunter ihre eigene Auflösung in sich trug. Gerade während der 1840er 
Jahre formierte sich an der Peripherie der jüdischen Gemeinschaft eine Anzahl op-
positioneller Gruppen, denen die Tempelreformen bei weitem nicht genügten und 
deren Überlegungen der ganzen Lebensführung gewidmet waren. Besonderes Auf-
sehen erregte ein kleiner Kreis intellektueller Laien aus Frankfurt a.M., die sich 
1843 als Jüdische Reformfreunde konstituierten, um ihre Vorstellungen einer 
wirklich grundlegenden Erneuerung der Religion in die Tat umzusetzen. Aufschluß-
reich ist, daß Riesser durchaus Sympathien für den neuen Verein hegte, der sich in 
letzter Konsequenz einer „Vernichtung des positiven Offenbarungsglaubens" ver-
schrieb.166  Der Einfluß der Reformfreunde blieb indes marginal, nicht aufgrund 
interner Meinungsverschiedenheiten, sondern weil es den Vereinsmitgliedern nicht 
gelang, ihr negatives Bild von der jüdischen Religion in konstruktives Handeln 
münden zu lassen. Bereits 1845 löste sich der Verein auf, und ein Teil seiner Mitglie-
der konvertierte zum Christentum.167  

Insofern tat der Tempelverein gut daran, auch seinen mäßigenden Stimmen Ge-
hör zu schenken. Dafür, daß die Hamburger Reformer den Gesamtzusammenhang 
des deutschen (Reform)Judentums nicht aufgeben wollten, zeugt auch die Teilnah-
me Salomons und Frankfurters an den Rabbinerkonferenzen, die wichtige Ereignis-
stationen auf dem Weg der Reform zu einer echten Bewegung bezeichneten. Die 
meist jungen jüdischen Geistlichen, die zwischen 1844 und 1846 in Braunschweig, 
Frankfurt a.M. und Breslau zusammenkamen, glaubten nunmehr die rechte Zeit 
gekommen, ihre bislang regional begrenzte Reformtätigkeit zu koordinieren, um 
über ein gemeinsames Zukunftsprogramm zu größerer Einheit und Einheitlichkeit 
zu gelangen. Wenn der Versuch mißglückte, die Versammlungen als dauernde Ein-
richtungen zu etablieren, so trugen daran weder Salomon noch Frankfurter die 
Schuld.168  Wie der Tempel empfanden auch die jüdischen Kultusgemeinden ihre 
religiöse Autonomie als Freiheit, auf die sie nicht leicht zugunsten übergreifender 
Zusammenhänge verzichten wollten.169  Zudem entwickelten auch die Theologen 
des Reformjudentums ein breites Spektrum ideologischer Positionen, das einer Ver-
ständigung untereinander entgegenstand. 
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6. Vom Verein zum Kultusverband 

Häufig fiel es Außenstehenden nicht leicht auszumachen, wohin der Tempel 
steuerte. Während die zweite Auflage des Gebetbuchs einigen Kritikern als 
Dokument sektiererischer Abspaltungsgelüste herhielt, glaubten andere darin 
den Nachweis zu erkennen, daß der Tempel das Bewußtsein von dem Zusam-
menhang aller Juden als konfessionelle Gemeinschaft bewahrte. Zwiespältige 
Orientierungsmuster prägten auch das innere Vereinsleben 1840. Zur selben Zeit, 
als sich der Tempelverein zu einem Neubau seines Gebetshauses entschloß, der ja 
auch als ein Sinnbild weitgehender Unabhängigkeit zu verstehen war, suchte die Di-
rektion eine Annäherung an die Gemeinde, aus deren Kultuskasse sie erstmals eine 
jährliche Beihilfe beantragte.17° Dahinter verbargen sich weniger „der Wunsch nach 
innigem Anschluß und harmonischer Anerkennung" als ökonomische Überlegungen, 
weil nicht nur der Neubau den Mitgliedern große Opfer abverlangte, sondern sie 
auch ihre Vereinsbeiträge und Gemeindesteuern weiterhin entrichteten. Da sich die 
Hausväter des Tempels dem Zahlungszwang an die Gesamtgemeinde nicht entziehen 
konnten, unternahm der Tempel den Versuch eines Lastenausgleichs. Die Versiche-
rung, man betrachte sich als integralen Teil der Gemeinde, verfehlte jedoch zunächst 
ihr Ziel. Obwohl die Gemeindeältesten in ihren Formulierungen Zurückhaltung üb-
ten, blieben sie in der Sache unmißverständlich: Eine Beihilfe widersprach dem Se-
natsconclusum von 1819, das die Gemeinde jeglicher finanzieller Verantwortung für 
den Tempel enthob. Mit dieser Antwort war die Angelegenheit — wenn auch nur vor-
übergehend — vom Tisch. 

Während einiger Jahre schien der Tempel alle finanziellen Hürden zu meistern. 
Daß er als „ächtes deutsches Gotteshaus" seinen Platz in der religiösen Kulturland-
schaft der Hansestadt einnahm, verdankte er nicht zuletzt dem Gemeindevorstand, 
der sich zwar der Forderung nach Subventionen versagte, jedoch der Reformanstalt 
ansonsten gewogen blieb. Sogar in der umstrittenen Frage der Beerdigungen gab er 
den Wünschen der Direktion statt: Seit 1845 begleiteten die Prediger Aussegnungen 
von Tempelmitgliedern auf dem jüdischen Grindelfriedhof. Indem die Beisetzungsze-
remonien deutliche Abweichungen von der orthodoxen Tradition aufnahmen, wurde 
erstmals Grund und Boden der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zum Ort religiöser 
Reformen gemacht.171  Der Tempel eroberte erneut ‚Terrain'. 

Mit der Revolution von 1848/49, die ein Gefühl der Unsicherheit, aber auch das 
Bewußtsein einer bevorstehenden radikalen Wende vermittelte, gelangten viele jüdi-
sche Kultusgemeinden an einen krisenhaften Wendepunkt. Selbst unter gesetzestreu-
en Juden wandte sich das Interesse den politischen Entwicklungen zu, und die Hoff-
nung auf den baldigen Abschluß der Gleichberechtigung ließ mitunter das religiöse 
Interesse erkalten. Angesichts der von den Ereignissen genährten Zuversicht, binnen 
kurzem dem leidigen Parochialzwang zu entgehen, dem die Juden bis dato allerorten 
unterworfen waren, sank die Zahlungsmoral etlicher Hausväter. In manchen Ge-
meinden stand das verzweigte System religiöser und sozialer Dienstleistungen vor 
dem Zusammenbruch.172  

In der Freien und Hansestadt verlief die Revolution weitestgehend gewaltlos. 
Auch die Hamburger Juden erwarteten nunmehr den baldigen Abschluß ihrer lang 
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ersehnten Gleichberechtigung. Zahlreiche Angehörige des jüdischen Besitz- und Bil-
dungsbürgertums machten nicht nur von ihrem aktiven, sondern auch von ihrem 
passiven Wahlrecht Gebrauch. Sie traten den politischen Gremien der Stadt bei, wo 
sie sich den allgemeinen liberalen und demokratischen Bestrebungen verschrieben. 
Beinahe zehn Prozent der Mitglieder der noch 1848 gewählten Konstituante waren 
Juden, die sich gemeinsam mit ihren christlichen Kollegen der Ausarbeitung einer 
Staatsverfassung zuwandten. Noch bevor aber überhatipt ein Verfassungsentwurf 
für den Stadtstaat Hamburg vorlag, hatte die Frankfurter Nationalversammlung, 
die Gabriel Riesser zu ihrem zweiten Vorsitzenden wählte, bereits den Genuß der 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte vom religiösen Bekenntnis unabhängig 
gemacht. Nur wenig später, im Februar 1849, erließ der Rat eine Provisorische Ver-
ordnung behufs Ausführung des § 16 der Grundrechte des deutschen Volkes in 
bezug auf die Israeliten, die es den Hamburger Juden erstmals ermöglichte, das 
Stadtbürgerrecht zu erwerben. Damit war ein bedeutendes Hindernis auf dem Weg 
zur Gleichberechtigung überwunden.173  Auch in den Jahren der Reaktion blieb die-
se Rechtsverbesserung unangetastet. 

Im Tempelverein zeigte die Märzrevolution unterschiedliche Facetten ihrer Wir-
kungsmacht. Zum einen verstärkte sich auch unter den Hamburger Reformern das 
politische Interesse.174  Neben anderen Vereinsmitgliedern engagierten sich die Pre-
diger Gotthold Salomon und Naphtali Frankfurter in der lokalen Politik. Als Kan-
didaten der Liberalen und Demokraten wurden beide in die Konstituante gewählt, 
wo sie sich dem linken Zentrum anschlossen.175  Aber auch am Tempel selbst gärte 
es: Bereits im Winter 1847/48, also noch vor dem Beginn der Aufstände, hatte Salo-
mon auf einen radikalen Neubeginn der Reform gedrängt. Als die Frage, ob die 
Beschneidung eine notwendige religiöse Handlung sei und welcher Einsegnungsakt 
an dessen Stelle treten könne,176  die Kultuskommission sowie die Mitglieder der 
Direktion beschäftigte, warb Salomon dafür, die „blutige Weihe" schnellstmöglich 
durch eine neue, zeitgemäßere Tradition zu ersetzen. Zugleich glaubte er nunmehr 
eine günstige Gelegenheit gekommen, um das Tempo der religiösen Modernisierung 
insgesamt zu beschleunigen. Dem Argument seiner Gegner, auch der Tempel wurze-
le im Rabbinismus, pflichtete er zunächst bei, er gab jedoch zu bedenken, es sei dem 
Tempel wenigstens zum Teil gelungen, sich von den Quellen des klassischen Juden-
tums zu lösen. Salomon drückte sein Bedauern darüber aus, daß sich die Tempelver-
waltung nicht weiter vorwärts bewegt hatte, doch dürfe dieser Stillstand nicht An-
laß sein, noch weiter zurückzuschreiten „und zu dem rabbinischen Stillstand auch 
rabbinische Intolleranz" zu gesellen." 177  

Durch einen Bruch mit der ,Brit mila` als Konvention hoffte Salomon, eine Tem-
pelanhängerschaft gewinnen zu können, die mit seinen eigenen radikalen Ansichten 
konform ging. So „würde das Tempelinstitut, wenn es sich rationeller beweiset, als 
bisher, Freunde und thätige Mitglieder unter den wahrhaft Erleuchteten, besonders 
in dem jüngern Geschlecht finden, und auf diese Weise entschädigt werden für die-
jenigen, die mit den Maasregeln der Verwaltung unzufrieden, der Anstalt untreu 
werden dürften." Die Zuversicht Salomons und einiger anderer, die Aufbruchstim-
mung einer neuen Zeit werde dem Tempel eine positive Richtung weisen, erwies 
sich allerdings als trügerisch.178  Von seiner bisherigen Devianz wollte der Tempel 
nicht abweichen, und er blieb, was er schon wenige Jahre nach seiner Gründung 
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geworden war: eine Vereinigung, deren Frömmigkeit in wesentlichen Teilen auf 
dem eigenen Gebetbuch beruhte. 

Da aber das religiöse Engagement der meisten Tempelmitglieder ohnehin nicht 
weit über die Teilnahme an den Gottesdiensten zu den Hohen Feiertagen hinaus- 
ging, ruhte das Institut auf fragilem Unterbau.179  Auch die politischen Gewinne der 
Hamburger Juden gereichten dem Tempel nicht zum Vorteil. Im Gegenteil: Die Ver-
einsangehörigen waren immer weniger bereit, die hohen finanziellen Verbindlich- 
keiten zu tragen. Da das Parochialprinzip trotz intensiver Bemühungen liberaler 
Juden für die Sache religiöser Gewissensfreiheit nicht aufgegeben wurde, konnten 
sich die Tempelbesucher der Gemeindesteuer nicht entziehen. Sie ergriffen deshalb 
Maßnahmen, um ihre Ausgaben für den Tempel zu verringern, der dem Wortlaut 
seiner Vereinigungsurkunde gemäß den größten Teil der Einnahmen über die Ver-
mietung seiner Stellen bezog. Viele Mitglieder gaben die teuren Betstühle in der 
Nähe der Toralade auf, um stattdessen niedriger dotierte Plätze in den hinteren 
Reihen zu mieten. Ein großes Kontingent freier Stellen stand ohnehin noch zur Ver-
fügung, weil die Zahl der Vereinsmitglieder weiterhin stagnierte. Dem Tempel war 
es also nicht gelungen, unter den übrigen Hamburger Juden aktives Interesse für die 
Anliegen der Reform zu wecken. 

Trotz sinkender Einnahmen hielt der Tempel an dem ‚Luxus' zweier Prediger 
fest, zumal eine Entlassung als öffentliches Eingeständnis des Scheiterns hätte ge- 
wertet werden können. Stattdessen traf der Verein Vorkehrungen, die weniger Auf-
sehen erregten, indem er etwa die Gehälter seiner Angestellten kürzte oder die Zins-
zahlungen für die beim Neubau des Gotteshauses ausgegebenen Anteilsscheine aus-
setzte. Doch selbst solch drastische Sparmaßnahmen genügten nicht, die 
Finanzmisere zu beheben. 

Erst ein zinsloses Darlehen über 27.000 Mark, das Mitglieder gemeinsam mit 
Nichtmitgliedern im Jahre 1850 aufbrachten, rettete das ,Tempelinstitut` kurzfristig 
vor der Zahlungsunfähigkeit.18° Langfristig stand „dasselbe dennoch auf sehr 
schwankenden Füßen" — dies um so mehr, als das Bewußtsein einer religiösen Sinn-
krise der jüdischen Reformbewegung insgesamt den Schwung nahm. Nach der ge-
scheiterten Revolution hörte die Religion zeitweilig auf, als progressive Kraft zu 
wirken. 

Der Notstand zwang die Tempeldirektion 1850, ihren zehn Jahre zurückliegen-
den Antrag auf geldliche Subventionen zu erneuern und diesem in mehreren Schrei- 
ben an den Gemeindevorstand Nachdruck zu verleihen. Ihren ersten Hilferuf sandte 
die Tempelführung im Februar des Jahres 1850 aus, indem sie die rückläufigen Ein-
nahmen des Vereins zur Sprache brachte, diese jedoch vor allem den ökonomischen 
und politischen Verhältnissen zuschrieb. Darüber hinaus aber räumte das Bitt-
schreiben ein, auch ein abnehmendes religiöses Interesse der Mitglieder sei für die 
prekäre Finanzlage verantwortlich zu machen.181  Ein solches Bekenntnis stellte 
mittelbar den Erfolg des Instituts als Ort der religiösen Rejudaisierung in Frage, 
wenn auch eine spätere Zuschrift an den Vorstand die Erklärung nachreichte, die 
Ursache der Schwierigkeiten sei keinesfalls in den eigentlichen Zielen des Vereins, 
sondern lediglich in den zeitlichen Umständen zu suchen. Die Phänomene der Säku-
larisierung und religiösen Gleichgültigkeit, denen der Tempel grundsätzlich entge-
genwirken wollte, drohten ihm nunmehr selbst zum Verhängnis zu werden. 
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Die Gemeindevorsteher gelangten zunächst zu keiner Entscheidung über den 
beantragten Kultuszuschuß. Vermutlich zögerten sie, weil Prediger Salomon zur sel-
ben Zeit beschuldigt wurde, sich mit der Ausstellung einer Scheidungsurkunde 
,geistliche Befugnisse' angemaßt zu haben.182  Weil eine Vereinbarung ausblieb, 
schob die Tempeldirektion zwei weitere Schreiben nach, in denen sie ihre Forderun-
gen nochmals eindringlich vorbrachte. Neben das Argument, der Tempel habe der 
Gemeinde über Jahrzehnte hinweg hohe Kosten erspart, trat der Hinweis, daß, soll-
ten sich die deutschen Grundrechte einfordern lassen, aus den Zwangsgemeinden in 
naher Zukunft freiwillige Verbände hervorgehen müßten. Bei einer möglicherweise 
bevorstehenden Neuordnung der Hamburger Gemeindeverfassung könne aber 
auch das Verhältnis von Tempel und Gesamtgemeinde eine Rolle spielen. Eine radi-
kale Loslösung vom Rest der Gemeinde würde den finanziellen Interessen der meist 
wohlhabenden Tempelmitglieder zwar entgegenkommen, widerspreche jedoch den 
erklärten Absichten des Vereins. Um aber beizeiten „das Mißverhältnis zwischen 
Leistung und Genuß" aufzuheben, sei es notwendig, daß dem Tempelgottesdienst 
eine angemessene jährliche Summe zu den Kosten seiner Erhaltung gewährt wer-
de.'83  

Die Gemeindeältesten begegneten den Forderungen des Tempels mit grundsätz-
lichem Wohlwollen, weil unabhängig von religiösen Meinungsverschiedenheiten 
das Bewußtsein von ,Klal Yisra'el`, d.h. das spezifisch jüdische Solidaritätsempfin-
den und Gemeinschaftsgefühl, ihr Handeln lenkte. Im Dezember 1850 erfolgte der 
Bescheid, der dem Tempel nunmehr die jährliche Summe von 1.500 Mark aus der 
Kultuskasse der Gemeinde zusagte.184  Der Verein hatte seine so häufig beschwore-
ne Unabhängigkeit, an der die Mitglieder das Interesse verloren hatten, wenigstens 
zum Teil eingebüßt. Zu den erheblichen Aufwendungen, die nötig gewesen wären, 
um die ökonomische Situation zu restabilisieren, waren sie jedenfalls nicht bereit. 
Der Gemeindevorstand, der nunmehr mehrheitlich liberale religiöse Ansichten ver-
trat, betrachtete die Geschehnisse im Hinblick auf die Zukunft. Er wähnte sich be-
reits als Nachlaßverwalter, indem „das bedeutende Eigenthum des Tempels früher 
oder später doch jedenfalls am Ende der Gemeinde in ihrer Gesammtheit zufallen 
dürfte."185  

Angesichts der finanziellen Misere drohte dem Hamburger Tempel die Auflö-
sung, die den Reformern unwiderruflich das Ende ihrer religiösen Autonomie be-
schert hätte. In jedem Fall ließ es sich nicht vermeiden, daß der Verein konsequent 
an seinem Sparkurs festhielt. Anstehende Reparaturarbeiten an Heizung und Orgel 
mußten zurückstehen.186  Als Gotthold Salomon 1857 in den Ruhestand trat, mach-
te sich die Direktion zwar auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger, doch 
setzte sie nunmehr ein Gehalt aus, von dem sie wußte, daß es zur Ernährung einer 
ganzen Familie nicht hinreichen würde. Einiges Aufsehen erregte das in der jüdi-
schen Presse geschaltete Stelleninserat, das ausdrücklich unverheiratete Theologen 
ansprach. Damit stellte der Tempel eine Forderung, die in Stellenanzeigen für Leh-
rer und andere subalterne Gemeindeämter häufig wiederkehrte, die allerdings im 
Zusammenhang mit einem jüdischen ‚Geistlichen' ungewöhnlich klang, weil dieser 
nach traditionellem Verständnis verehelicht sein mußte, nunmehr aber zur Ehelo-
sigkeit angehalten wurde. Angesichts der Bedeutung, die der Kanzelrede im Tempel-
gottesdienst zukam, war es bedenklich, die Stellung des zweiten Predigers zu einer 
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bloßen Aushilfe zu degradieren. Mit einem unerfahrenen Hilfsprediger, der Ham-
burg lediglich als Sprungbrett zu einer besseren Anstellung würde betrachten kön-
nen, war der Krise des Vereins nicht beizukommen.'" 

Entgegen den Voraussagen blieb dem Tempel das Debakel der Auflösung er-
spart. Die erneuerte Stabilität erwuchs aber nicht aus einem wiedererwachten Re-
formeifer, sondern vielmehr aus den politischen Entwicklungen im Stadtstaat, wo —
ähnlich wie im übrigen Deutschland — seit Ende der 50er Jahre die Reaktion einem 
erstarkenden Liberalismus Platz machte. Die Fortsetzung der unterbrochenen Re-
formpolitik bescherte den Hamburger Juden die Gleichberechtigung, noch bevor 
1871 die Emanzipation auch im neugegründeten Kaiserreich ihren positiven Ab-
schluß fand. 1860 legte die neugewählte Bürgerschaft eine Verfassung vor, die nicht 
nur ein parlamentarisches Repräsentationsprinzip durchsetzte, sondern überdies 
den Juden wie allen anderen Bürgern der Hansestadt erstmals volle Glaubens- und 
Gewissensfreiheit zusicherte.188  Das Prinzip einer strengeren Trennung von Kirche 
und Staat setzte sich auch in der Haltung durch, die der Senat gegenüber den jüdi-
schen Gemeinden als Körperschaften des öffentlichen Rechts einnahm.189  In der 
Gemeinde selbst waren die Meinungen geteilt, welche Konsequenzen die Neuord-
nung nach sich ziehen müsse: Eine Minderheit Hamburger jüdischer Hausväter, 
denen sich auch Besucher des Tempels anschlossen, plädierte im Februar 1862 
gänzlich für die Abschaffung der Gemeindekorporation, während eine zweite, zah-
lenmäßig größere Gruppe wenig später für deren Erhalt auf der Basis freiwilliger 
Mitgliedschaft plädierte. Die Bürgerschaft verkündete im November 1864 das Ge-
setz, betreffend die Verhältnisse der hiesigen israelitischen Gemeinden, das den Pa—
rochialzwang endgültig aufhob.19° Damit einher ging die Aufforderung an den Ge-
meindevorstand, gemeinsam mit einer gewählten Repräsentanz die künftigen Statu-
ten festzustellen, die den neuen Regelungen Rechnung trugen. 

Wenngleich die Neugestaltung der jüdischen Korporationsverhältnisse in eine 
Zeit fiel, die von wachsender Gleichgültigkeit gegenüber Kirche, Religion und 
Glauben geprägt war, und obwohl seither eine einfache schriftliche Erklärung ge-
nügte, um die Mitgliedschaft zu kündigen, blieb die aschkenasische Hamburger 
Gemeinde wider Erwarten von einem Massenaustritt verschont. Dem relativ klei-
nen Kreis von Personen, die ihrem religiösen Verband den Rücken kehrten, schloß 
sich unter anderem der Großkaufmann Siegmund Robinow an, der sich aber, weil 
er glaubte, eine in den Augen seiner Zeitgenossen fragwürdige Entscheidung getrof-
fen zu haben, privatim zu rechtfertigen suchte. In den umfangreichen Lebenserinne-
rungen, die er hinterließ, gab sich Robinow deshalb große Mühe, die Lauterkeit 
seiner Beweggründe auseinanderzusetzen. So hatte er nach eigenem Bekunden eine 
Entwicklung durchgemacht, in deren Verlauf er von jeglichem positiven Glauben 
abgerückt war. Um so bemerkenswerter ist es zu erfahren, daß er noch als junger 
Mann seine Stunden der Muße den administrativen Gremien des Tempelvereins 
geopfert hatte. Zu diesem Engagement, beteuerte Robinow, sei er aber mitnichten 
aus innerer Überzeugung gelangt; vielmehr habe er seinem Vater Marcus Robinow 
gegenüber, der einst zu den Mitbegründern des Tempels gehört hatte, ein starkes 
Gefühl der Pietät empfunden. 1843 war Siegmund Robinow auch in die Direktion 
des Tempels aufgerückt, wo er sich bis 1847 den Angelegenheiten der religiösen 
Reform widmete. Sein Rückzug aus der Verwaltung des Vereins sei zu einem Zeit- 
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punkt erfolgt, als er sein Engagement nicht mehr länger mit seinen freien Anschau-
ungen vereinbaren zu können glaubte. Die Aufhebung des Gemeindezwanges er-
möglichte es Robinow, sein Leben vollends mit den eigenen religiösen Überzeugun-
gen in Einklang zu bringen. Die Aussicht auf finanzielle Vorteile, so erfahren wir 
aus seinen autobiographischen Aufzeichnungen, habe seine Entscheidung nicht be-
einflußt: 

„Da ich nun nur solange dieser Zwang stattfand — mich, eigentlich aus Negation des 
Christenthums — dem Staate gegenüber als Jude bekannte — im Herzen aber und nach 
meiner ganzen Anschauung und innersten Überzeugung, ebenso wenig Jude als Christ 
war und bin — mich auch zu gar keiner positiven oder geoffenbarten Religion beken-
ne, sondern nur dem reinen Deismus huldige, nur Gottgläubiger Mensch zu sein wün-
sche, — auch in meinen Nebenmenschen gleichviel ob Jude oder Christ — ob Muhame-
daner oder Haide — nicht diese, sondern nur eben Menschen — meine Brüder erkenne 
— und mich freue, dass die Zeit gekommen ist, wo ich dies auch dem Staate, dem ich 
angehöre, gegenüber offen bekennen kann, wo ich nicht mehr zu scheinen brauche, 
was ich in Wahrheit nicht bin, wo ich meine Menschen- meine Unterthanen- und 
Bürgerpflichten erfüllen, meine staatlichen und politischen Rechte erlangen und ge-
niessen kann — ohne mich zu irgend einer anerkannten Confession zu bekennen, son-
dern dies allein mit meinem Gewissen und dem lieben Gott abzumachen habe, so 
habe ich es für richtig — ja für meine Gewissens-Pflicht erachtet, für mich und meine 
Familie — die von denselben Grundsätzen durchdrungen ist — und ganz ebenso denkt 
und fühlt wie ich — aus dem Israelitischen Gemeinde-Verbande auszutreten. 
Ich danke Gott, dass die Zeit gekommen dass ich fortan nur Mensch zu sein brauche, 
und dass mich bei diesem Schritte keine materiellen Interessen beeinflussen, das hoffe 
ich — auch entgegenstehende Ansichten und Meinungen — durch meine freiwillig fort-
zusetzende Unterstützung der israelit. Armen und Wohlthätigkeits Anstalten zu be-
weisen!'" 

Trotz seines Freidenkertums bewahrte Robinow das Bewußtsein einer historischen 
und kulturellen Gruppenzugehörigkeit. So hätte er, wie es eine bemerkenswert hohe 
Zahl Hamburger jüdischer Familien tat, in der Deutsch-Israelitischen Gemeinde 
verbleiben können, die sich ohnehin auf einer neuen Grundlage konstituierte. Ihre 
Fürsorge widmete sich nämlich nur mehr dem Schul-, Armen- und Begräbniswesen, 
den Gottesdienst hingegen — sowie alle übrigen religiösen Handlungen — überließ sie 
ausschließlich zwei gleichberechtigten Kultusverbänden, die ihre inneren Angele-
genheiten weitestgehend eigenverantwortlich regelten. Unter dem Dach einer parti-
ell ,entkonfessionalisierten` Gemeinde konstituierte sich im April 1868 der ,Synago-
genver band', der die religiösen Interessen der gesetzestreuen Hamburger Israeliten 
vertrat. Die zwei Gotteshäuser aus Gemeindebesitz standen nunmehr unter seiner 
Obhut. An die Seite des Synagogenverbandes trat der Tempel, der nun nicht mehr 
nur den unabhängigen Status eines Vereins besaß, sondern sich ebenfalls als Ver-
band in das neue Gesamtgefüge eingliederte und als solcher „zur Erhaltung und 
Pflege des israelitisch-religiösen Geistes" beizutragen suchte.192  Das im ,Hambur- 
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ger System' verwirklichte Organisationsmodell fußte auf unkonventionellen Rege-
lungen. Auf diese Weise ließ sich der Widerspruch auflösen zwischen der Einheitsge-
meinde als strukturellem Ideal und der faktischen religiösen Vielfalt.193  

Die Suche nach einem modus vivendi, der den Pluralismus der Gegenwart be-
rücksichtigte, beschränkte sich indessen nicht auf die Juden in der Hansestadt. Be-
reits einige Jahre zuvor hatte die Breslauer Synagogen-Gemeinde eine neue Satzung 
erarbeitet, die den beiden angestellten Rabbinern — Abraham Geiger sowie seinem 
gesetzestreuen Kollegen Gedaljah S. Tiktin — nicht nur die religiöse Betreuung ihrer 
jeweiligen Gefolgschaft zur Pflicht machte, sondern ihnen auch in jeder Hinsicht 
übereinstimmende Rechte zusprach.194  Andere Großstadtgemeinden trafen in der 
Folgezeit ähnliche Arrangements, um ein friedliches Nebeneinander von Konserva-
tiven und Progressiven zu ermöglichen. Das 1876 verabschiedete ‚Austrittsgesetz', 
mit dem auch Preußen sich von dem Konzept der jüdischen Gemeinde als Zwangs-
verband abwandte, erhöhte vielerorts noch die Bereitschaft zum Ausgleich. Die 
neue Rechtslage erleichterte die Gründung separater Gemeinden, in denen sich be-
reits zuvor eine Reihe von streng frommen Gruppierungen organisiert hatte. Selbst 
die Orthodoxie, die sich mittlerweile vielerorts in der Minderheit befand, wollte 
jedoch meist eine Abspaltung vermeiden und nutzte die Gesetzesänderung dann 
lediglich als Druckmittel gegenüber Gemeindevorstand und Repräsentanz, um der 
Halacha in den religiösen Institutionen wiederum mehr Geltung zu verschaffen.195  
Steuereinbußen durch Austritte befürchtend, machten die Gemeinden ihren geset-
zestreuen Mitgliedern häufig bedeutende Konzessionen. 

Die strukturelle Neugestaltung der Hamburger Kultusgemeinde hatte Auswir-
kungen auch auf den Finanzhaushalt des Tempels. Seit 1867 stand es jedem Ham-
burger jüdischen Haushaltsvorstand frei, zehn Prozent seiner an die Deutsch-Israe-
litische Gemeinde gezahlten Steuern für einen der Kultusverbände zu bestimmen, 
sofern er demselben ebenfalls als Mitglied angehörte. Austritte erfolgten nur weni-
ge, und auch die allermeisten Tempelmitglieder gaben ihre Gemeindemitgliedschaft 
nicht auf, obwohl sie andernfalls eine zweiprozentige Einkommensteuer einspar-
ten.196  Ihre Entscheidung, die traditionellen Zusammenhänge als religiöse Gemein-
schaft zu bewahren, gründete auf mehreren Überlegungen: Die modernisierte Glie-
derung des Gemeindeverbandes hatte einen Anlaß der Unzufriedenheit beseitigt, 
weil die Abgaben der Reformer nicht mehr wie bislang einem Kultus zugute kamen, 
dessen Funktionsträger und Anhänger den Tempel als Ort religionsgesetzlicher Ab-
weichung stigmatisierten. Diese Tatsache erleichterte es den Mitgliedern des Tem-
pelverbandes, unabhängig von ihren religiösen Auffassungen ein Bewußtsein der 
Verbundenheit aller Juden als Gruppe mit gemeinsamer Vergangenheit zu bewah-
ren. Die Zahl der im Tempel assoziierten Hausväter stieg im dritten Jahrhundert-
viertel von ca. 300 auf über 500,197  von denen ein Großteil weiterhin über ein 
hohes Einkommen verfügte. Es steht zu vermuten, daß einem bedeutenden Teil der 
neu hinzugekommenen Beitragszahler der Gottesdienst des Tempels bereits aus 
Kindheitstagen her vertraut war und sie in der Zwischenzeit eigene Haushalte ge-
gründet hatten. Während die meisten Tempelmitglieder ihre Steuern zunächst ganz 
bei der Gemeinde beließen, disponierte bald ein bedeutender Teil — wenn auch nicht 
annähernd alle — ihre zehn Prozent für den Tempe1.198  Von der Gesamtsumme der 
1871 gezahlten Gemeindesteuern erhielt der Tempelverband knapp 1.700 Mark, 
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während dem Synagogenverband, der allerdings durch das Schächtwesen und den 
Koscherfleischhandel auf erhebliche Zusatzeinnahmen rechnen konnte, kaum 400 
Mark von seinen ca. 1.100 Mitgliederhaushalten zuflossen.199  An der Tatsache, 
daß die Tempelbesucher durch ihre ökonomische Stellung überdurchschnittlich am 
Steueraufkommen beteiligt waren, änderte sich bis in die Jahre der Weimarer Repu-
blik nur wenig. 1926 kamen die Mitglieder des Tempelverbandes für beinahe zwan-
zig Prozent des gemeindlichen Steueretats auf, wenngleich sie unter den Gemeinde-
angehörigen lediglich einen Anteil von weniger als sechs Prozent stellten.200  

Und dennoch trug der große Teil der Tempelbesucher die doppelte Beitragslast. 
Neben den genannten Gründen förderte zuletzt auch das Beerdigungswesen die 
Treue zur Gemeinde. Das neue Statut des Tempels hatte zunächst versucht, die ad-
ministrativen Fragen der Totenbestattung selbst zu regeln, doch widersprach es der 
Gemeindeverfassung von 1867, der zufolge die Friedhöfe allein der Gemeindever-
waltung unterstanden.201  Die Direktion befürchtete zu Recht Komplikationen, 
wenn es um die Anweisung von Grabstellen für verstorbene Mitglieder des Tempels 
ging, die sich von der Gemeinde losgesagt hatten. Zwar erklärte das Ältestenkolle-
gium, das Gemeindestatut beseitige alle Unklarheit, doch war dort lediglich zu le-
sen, daß Gemeindeangehörige das Anrecht auf eine Grabstelle besaßen. „Ueber die 
Anweisung von Grabstätten für nicht gemeindeangehörige in Hamburg", so S 26 
weiter, werde „das Nähere durch Beschluß des Vorstandes und des Repräsentanten-
Collegiums bestimmt." Erst 1905 erschien ein Reglement, daß „die Beerdigung von 
Israeliten [regelte,] welche nicht Mitglieder der Deutsch-Israelitischen Gemeinde 
waren." Aus der Gemeinde Ausgetretene konnten nur dann ihr verwirktes Recht 
zurückerlangen, auf einer Parzelle des gemeindeeigenen Friedhofs beigesetzt zu wer-
den, wenn ihre Erben die seit dem Austritt eingesparten Beiträge nachzahlten 202  
Wer sich also im Tode mit seinen Ahnen vereint wissen wollte, tat besser daran, 
seine Gemeindesteuern bereits zu Lebzeiten zu bezahlen.203  
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7. Jubeljahre? 

Während der Suche nach neuen Formen gelebten jüdischen Glaubens in der ersten 
Jahrhunderthälfte noch vielfach das Odium des Umsturzes anhaftete, von dem ein 
totaler Traditionsverlust zu drohen schien, entwickelte sich die Reform im Laufe 
der Jahrzehnte besonders in den städtischen Gemeinden zu einem vertrauten Phä-
nomen des Alltags. Noch früher als anderswo setzte dieser Prozeß der ,Normalisie-
rung' in Hamburg ein. Wie das positive begann auch das negative Interesse am 
Tempel nachzulassen, nachdem die letzten Debatten über das zweite Gebetbuch 
verklungen waren. Eine Toleranz entwickelte sich, in der sich zwar nicht gegenseiti-
ge Anerkennung dokumentierte, die aber auch nicht nur einem veränderten Kräfte-
verhältnis entsprang, das nunmehr die Reformer begünstigte.204  Vielerorts nahmen 
sich Gemeinden einer Modernisierung ihrer Synagogen an und ließen in ihrer Ent-
schlossenheit die Hamburger Juden zum Teil weit hinter sich. Das vom Tempel vor-
gegebene Beispiel der ,unabhängigen Reform`205  machte hingegen kaum Schule. 
Außerhalb der Hansestadt glaubten allein die Mitglieder der 1845 gegründeten Ber-
liner ,jüdischen Reformgemeinde', ihr Modernisierungsprogramm nicht anders als 
in einer eigenständigen Körperschaft verwirklichen zu können. Mit sonntäglichen 
Gottesdiensten, in denen die deutsche Sprache nur noch für einige wenige hebräi-
sche Formeln Raum ließ, betraten sie tatsächlich ‚Neuland', auf das ihnen keine 
deutsche Gemeinde zu folgen wagte.206  Selbst die Tempelführung rückte auf Di-
stanz — ihren beiden Predigern untersagte sie jede Zusammenarbeit mit den Berliner 
Radikalen.207  

In Ansehung der Tatsache, daß der Tempel nach den Anfangsjahren nur noch 
wenige neue Mitglieder hinzugewann, begann die Orthodoxie in und außerhalb 
Hamburgs, den Reformverein mit wachsender Gelassenheit zu betrachten. Daß eine 
streng fromme Lebensführung ein aufgeschlossenes Verhältnis zur europäischen 
Kultur nicht prinzipiell ausschloß, hatte bereits Chacham Bernays bewiesen, dem 
die Hamburger Gemeinde einen würdevollen Gottesdienst und eine modernisierte 
Talmud-Tora-Schule verdankte. Wachsende Teile der ‚Rechtgläubigen' hatten zu-
dem bereits ihre ursprünglichen Vorbehalte gegen die Emanzipation überwunden 
und begannen, die neuen Gelegenheiten der Partizipation zu nutzen, ohne aber von 
ihrem religiösen Lebensmodell abzuweichen. Als einflußreichster Sprecher und Vor-
denker dieser häufig als ,Neu-Orthodoxie` gekennzeichneten Position machte sich 
vor allem der gebürtige Hamburger Samson Raphael Hirsch einen Namen. Rabbi-
ner Hirsch verhalf dem traditionellen Judentum zu neuem Selbstbewußtsein, indem 
er die strenge Treue zur religiösen Überlieferung nach zeitgenössischen Begriffen 
erläuterte. Seit 1854 gab Hirsch die Monatsschrift Jeschurun heraus, die sich noch 
im ersten Jahrgang mit den Strukturen des Hamburger Gemeindewesens beschäftig-
te. Darin kam zwangsläufig auch der Tempel zur Sprache, der jedoch nicht zu aku-
ten Besorgnissen Anlaß gab, sondern nur noch en passant und um der Vollständig-
keit willen Erwähnung fand. 

Der anonyme Korrespondent, der die einstmalige Empörung gegen den Tempel 
als „zuweilen übereifrig" belächelte, verzichtete auf sämtliche rhetorischen Mittel 
der Leidenschaft. Fiel auch das Gesamturteil über die Tendenz des Tempels weiter- 
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hin negativ aus, so bezeugte die nüchterne Besprechung das sichere Selbstgefühl, 
daß von dieser Reformeinrichtung keine Gefahr für das gesetzestreue Judentum 
ausgehe. Indem sich der Tempel freiwillig von der übrigen Gemeinde abgrenzte, 
erwies er der Hamburger Orthodoxie strenggenommen sogar einen Dienst. Dort, 
wo sich die Reform als Prinzip der Gottesdienstgestaltung innerhalb der Gemeinde 
durchsetzte, sah sich nämlich gerade das gesetzestreue Judentum an den Rand ge-
drängt. Obwohl sich auch die ‚Altgläubigen' unter den Juden Hamburgs zuweilen 
darüber beklagten, daß die Liberalen im Vorstand an Einfluß gewannen, stand die 
Idee, etwa an die Assoziationsformen der Frankfurter Trennungsorthodoxie anzu-
knüpfen, die sich unter der religiösen Führung Samson Raphael Hirschs als ,Israeli-
tische Religionsgesellschaft` abgesondert hatte, niemals ernsthaft zur Debatte. Vor-
malige Befürchtungen, eine kollektive Fahnenflucht werde die Reihen der Orthodo-
xie lichten, waren mittlerweile der sicheren Überzeugung gewichen, daß das Projekt 
des Tempels, durch eine Modernisierung des Kultus den Anforderungen der Zeit zu 
entsprechen, durch Konzessionen aber zugleich eine Brücke zur Synagoge zu schla-
gen, gescheitert sei. Jene, die sich dem Verein anschlössen, seien ohnehin schon Für-
sprecher der Reform gewesen. Zwischen den Alten, denen das Werk der Erneuerung 
bereits zu weit geführt hatte, und den Jungen, in deren Augen die Maßnahmen nicht 
weit genug gegangen waren, habe der Tempel Schiffbruch erlitten: „Nur dann und 
wann treibt das Andenken an einen geliebten Todten, die alte unwillkürliche Scheu 
vor dem rin [Neujahrstag] und namentlich dem D" [Versöhnungstag], die Nothwen-
digkeit doch mindestens an diesen Tagen sich in irgend eine religiöse Rubrik einzure-
gistrieren, ein zartfühlendes, jugendliches Gemüth, sich in den schönen weiten Hallen 
einzufinden. Im Uebrigen bleiben dieselben an Wochentagen geschlossen, am Schab-
boß und an den Festtagen — leer. "208  

Gab sich die Reformsynagoge nach außen hin den Anschein, als habe sie „in jeder 
Beziehung (...) eine hohe Blüthe erreicht",2" so war und blieb doch die Anteilnahme 
der Vereinsmitglieder für ihr Institut gering. Eine grundsätzliche Revision bisheriger 
religiöser Orientierungsmuster stand nicht in Aussicht, um so wenige) als die wach-
sende religiöse Indifferenz kein lokales Phänomen bezeichnete, sondern in zahllosen 
deutsch-jüdischen Kultusgemeinden den Prozeß der Akkulturation begleitete. Da in 
den 1860er Jahren auch die sozialen Schranken zwischen Juden und Christen zu fal-
len begannen, galt vielen der gelebte Glaube als obsoletes Mittel der Absonderung. An 
die Stelle jüdischen Wissens und jüdischer Praxis trat ein Vakuum, das zu füllen auch 
der Tempel nicht in der Lage war.21° 

Nach 1867, dem Jahr, als sich der Tempel als Kultusverband neu konstituierte, 
markierte auch 1868 ein bedeutendes Datum in der Geschichte des Tempels. Neben 
einem neuen Gebetbuch erschien auch ein neues Statut, das der veränderten Rechtssi-
tuation Rechnung trug und die Verwaltung neu organisierte.211  Zudem widmete sich 
eine neue Religionsschule der jüdischen Erziehung der Tempelkinder.212  Daß der 
Tempelverband auf 50 Jahre seines Gottesdienstes zurückblicken konnte, hätte zu-
sätzlich als Anlaß verstanden werden können, zu feiern, zu werben und auf eigene 
Verdienste in Vergangenheit und Gegenwart zu verweisen. Da die Wahrnehmung von 
Kontinuität bei der neuen Tradition des Tempels ganz wesentlich auf dessen eigener 
Geschichte beruhte, hätte gerade eine Festschrift den Legitimitätsanspruch untermau-
ern können. Doch abgesehen von einer gedruckten Festrede des Tempelpredigers Dr. 
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Max Sänger ließ der Tempel die Öffentlichkeit nicht an seinen Feierlichkeiten teilha-
ben.213  Überrascht darüber, wie ereignislos der Tag des Jubiläums verlaufen war, ver-
mutete die AZJ, der Tempel habe sich mittlerweile von der Illusion befreit, daß die 
dortige Reform einen historischen Wendepunkt des gesamten Judentums bezeichne. 
Die gleichgültige Selbstisolierung des Tempels korrespondierte deshalb mit dem Des-
interesse der jüdischen Umwelt am Hamburger Geschehen.214  

Auch die Neuausgabe des Tempelgebetbuchs fand jenseits der Stadtgrenzen kei-
ne große Beachtung mehr. Als die nunmehr vierte Auflage des „Seder ha'avoda" mit 
kleinen Modifikationen erschien,215  lag bereits eine kleine Anzahl umgestalteter 
und ‚verbesserter' jüdischer Gebetbücher vor, aus der die Gemeinden dasjenige aus-
wählen konnten, das ihren ästhetischen Begriffen und religiösen Überzeugungen am 
meisten zusagte.216  Die liberale AZJ, die sich 1842 noch zum Anwalt der zweiten 
Auflage gemacht hatte, widmete der Neuerscheinung nur noch eine kurze Nach-
richt. Darin mäkelte der Berichterstatter, der neue Tempelsiddur sei zwar dem Her-
kommen gemäß von rechts nach links paginiert, ansonsten jedoch knüpfe er ledig-
lich an die alten Fehler an.217  Die daran angeknüpfte Vermutung, die Orthodoxie 
werde wieder einmal die Gelegenheit nutzen, „ein recht blödsinniges Anathema 
strömen zu lassen", erwies sich indes als übertrieben. Der gesetzestreue Israelit, den 
der Mainzer Rabbiner Dr. Markus Lehmann als Wochenschrift herausgab, be-
schränkte sich darauf, Bernays' Bekanntmachung von 1841 in Erinnerung zu ru-
fen.218 Angesichts der Tatsache, daß die Reformer bereits in zahlreichen Gemein-
den die Mehrheit stellten, entsprach es der Verhältnismäßigkeit, dem Tempel keine 
allzu große Beachtung zu schenken. 

Lediglich die konservative, von Heinrich Graetz edierte Monatsschrift für die 
Geschichte und Wissenschaft des Judenthums betrachtete das Jubelfest des Tempels 
als geeigneten Zeitpunkt, um nach dessen Erfolgen und Mißerfolgen zu fragen.219  
Das Urteil freilich fiel vernichtend aus. Der anonym verfaßte Aufsatz zeichnete die 
Religionsreform insgesamt als tragische Fehlentwicklung, für die der Tempel in be-
sonderer Weise Verantwortung trug. Wenngleich ihm das Verdienst zukomme, an-
sprechende Gebetsformen entwickelt zu haben, habe er doch diese Äußerlichkeiten 
als religiöse Faktoren mißverstanden und so — beabsichtigt oder unbeabsichtigt —
der Frömmigkeit als überwundenen Standpunkt den Garaus gemacht: 

„Wenn sie jetzt aufstünden, die Reformatoren von Anno 18 was würden sie sagen? 
Ihre Nachkommen haben sie besser verstanden als sie sich selbst; dies Geschlecht 
braucht sie nicht mehr, es hat sich auch von ihnen emancipirt; ihr Jubiläumsfest feiert 
eine Predigt ohne Zuhörerschaft; ihre Tempel sind nett und sauber, so sauber — daß 
man sie durch öfteren Besuch zu verunreinigen fürchtet. ( ...) 
Sie [d.h. die Reformschwindler] wollen, sie können nicht mehr beten; sie empfinden 
keinen inneren Drang mehr zu andächtiger Erhebung, nicht zu privater, nicht zu öf-
fentlicher. Das ist die ungeschminkte Thatsache, deren unliebsames Zugeständniß sie 
in angenehmer Selbsttäuschung unter dem vorgeschützten Bedürfniß nach neuen Ge-
beten, neuen gottesdienstlichen Institutionen bemänteln; sie werden dabei freilich von 
dem Getrommel unserer Gebetbuchreformer weidlich unterstützt.«220 

Jubeljahre? 67 



Es gehörte weiterhin zu den gängigen Topoi der Polemik, den Tempel als eine Insti-
tution des Unglaubens zu brandmarken. Die Selbstzeugnisse des Vereins beweisen, 
daß er dies nicht war, doch blieb er in der Tat zu sehr Ausdruck religiöser Entfrem-
dung, als daß er genügend Tatkraft entwickelt hätte, diese mit Erfolg zu bekämpfen. 
In seinen Anfangsjahren war der Tempel von dem Bewußtsein der ,unzeitgemäßen` 
Tradition getragen worden. Die neuen Traditionen des Vereins jedoch waren nicht 
geeignet, dem Idealismus der Gründungzeit auf Dauer die notwendigen Taten fol-
gen zu lassen, um konsequente (individuelle wie kollektive) Ausdrucksformen der 
Frömmigkeit zu erzeugen. Gott hatte als Schöpfer und Weltenlenker seine zentrale 
Stellung im Denken und in den Überzeugungen der Tempelmitglieder verloren. Ge-
lebtes Judentum, und sei es auch nur die allsonnabendliche Teilnahme am gemein-
samen Gebet, mußte den sozialen und ökonomischen Zwängen weichen. „Ein gro-
ßer Theil unserer Gemeinde", entschuldigte sich ein Vereinsmitglied, „ist durchaus 
verhindert, an dem regelmäßigen Gottesdienst Theil zu nehmen, nicht durch 
Gleichgültigkeit, sondern weil die Ansprüche an das äußere Leben sich so gebiete-
risch geltend machen, daß die weniger laut pochende Religion darüber zurückste-
hen muß."221  Aus diesem Grund erfreute sich der Tempel — abgesehen von Versöh-
nungstag und Neujahrsfest — immer dann besonders zahlreichen Besuchs, wenn ein 
jüdischer Feiertag auf einen Sonntag fiel und die Geschäfte ohnehin ruhten, die 
Büros und Läden geschlossen blieben. 

Als Verkünder einer geläuterten Religiosität hätte der Tempel aber nicht nur 
treuer Gottesdienstbesucher bedurft, sondern zudem bedeutende Anstrengungen 
auf dem Gebiet des Erziehungswesens unternehmen müssen. Die erste Sozialisation 
zum Judentum fand ohnehin nicht in der Synagoge, sondern in Haus und Schule 
statt.222  Pläne des Tempels, eine Elementarschule für die Söhne und Töchter der 
Mitglieder einzurichten, existierten zu keinem Zeitpunkt. Zwar pflegte der Tempel 
enge Kontakte zur Israelitischen Freischule, deren Leitung bis 1848 Eduard Kley 
innehatte, doch steht zu bezweifeln, daß diese anfangs als jüdische Armenschule 
apostrophierte Einrichtung überhaupt eine nennenswerte Zahl von Kindern aus 
Tempelfamilien unterrichtete.223  Viele deutsche Juden suchten ihren Akkulturati-
onswillen auch dadurch unter Beweis zu stellen, daß sie ihre schulpflichtigen Kinder 
in die öffentlichen Erziehungsanstalten schickten: Die allgemeinen Schulen lehrten 
über das allgemeine Fächerangebot hinaus auch christliche Religion, trugen jedoch 
für den jüdischen Religionsunterricht in der Regel keine Sorge.224  Bereits die Verei-
nigungsurkunde des Tempels aus dem Gründungsjahr 1817 hatte diese Situation 
berücksichtigt, indem sie von der Notwendigkeit sprach, daß „in der Glaubenslehre 
ein angemessener Unterricht" erteilt werden müsse.225  Von konkreten Anstrengun-
gen jedoch, das Vorhaben frühzeitig in die Tat umzusetzen, schweigen die Quellen, 
so daß nicht zu bestimmen ist, welche religiöse Erziehung die Kinder der Tempel-
mitglieder in dieser Zeit genossen. 

1844 schließlich entwickelte Gotthold Salomon ehrgeizige Pläne einer Religi-
onsschule, durch die er sich erhoffte, den bislang in der Gemeinde erteilten Unter-
richt entscheidend zu verbessern und auch die Hebräischkenntnisse auf ein höheres 
Niveau zu führen.226  Tatsächlich begann 1846 der Unterricht an der neuen Lehran-
stalt, die nicht nur den vereinseigenen Nachwuchs aufnahm, sondern auch Kindern 
von anderen Gemeindemitgliedern offenstand. Das ehrgeizige Curriculum umfaßte 
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einen Zeitraum von vier Jahren, in denen die Mädchen und Jungen ein wöchentli-
ches Pensum von vier Unterrichtsstunden absolvierten. Bis zu ihrer Konfirmation 
sollten die Kinder nicht nur solide Kenntnisse der Liturgie, der biblischen und der 
Religionsgeschichte erworben haben, sondern auch zur hebräischen Lektüre von 
Pentateuch, Propheten und Hagiographen befähigt sein. War für die älteren Jahr-
gänge auch systematischer Religionsunterricht vorgesehen, so verzichteten Salo-
mon und Frankfurter trotzdem auf einen Katechismus, an dessen Stelle sie ein eige-
nes „Spruchbuch, nach den Materien geordnet," ankündigten.227  

Aus dem Ereignis der Schulgründung zog die AZJ den Schluß, der Tempel habe 
nunmehr endlich den Wandlungsprozeß von einer elitären zu einer volkstümlichen 
Anstalt abgeschlossen.228  Der Hamburger Korrespondent, ein kritischer Sympathi-
sant des Tempels, glaubte den Vergleich mit reformgesinnten Großstadtgemeinden 
nicht scheuen zu brauchen, doch bleibt anders als etwa in Frankfurt am Main und 
Breslau unklar, ob die neue Erziehungseinrichtung angesichts des weiter abnehmen-
den religiösen Interesses über die Zeit der Revolution hinaus Bestand hatte. Eine 
Zeitungsmeldung von 1857, ebenfalls aus der Allgemeinen, wußte zu berichten, 
daß bislang alle Schulinitiativen der Hamburger Reformer gescheitert waren. Fehl-
schläge mußten außer Salomon auch seine Nachfolger hinnehmen, die ihrem Bil-
dungsauftrag als Lehrer der Jugend durch Schulgründungen nachzukommen such-
ten.229  1868 wurde eine neue tempeleigene Religionsschule eingerichtet, weil sich 
der Kultusverband in seinen neuen Statuten wiederum verpflichtete, den religiösen 
Unterricht der ihm zugehörigen Kinder zu organisieren.230  Als jedoch 1889 Caesar 
Seligmann einem Ruf als zweiter Tempelprediger nach Hamburg folgte,231  mußte 
auch er die Aufbauarbeit von neuem beginnen, da von einem geregelten Religions-
unterricht wiederum keine Rede sein konnte. Wie alle Schulleiter des Tempels vor 
ihm scheiterte auch Seligmann, als der anfänglich gute Zulauf abnahm und nament-
lich die Kinder wohlhabender Eltern dem Unterricht fernblieben. Nur ein kleiner 
Teil der Mitglieder glaubte, daß ihr Nachwuchs eine systematische religiöse Erzie-
hung benötige und daß hierfür der Tempel die Verantwortung trage.232  
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8. Im Deutschen Reich 

In der Zeit des Kaiserreichs lagen die aufreibenden Kontroversen um religiöse 
Neuerungen und deren Zulässigkeit bereits weit hinter dem Tempelverband. Trotz 
wiederholter Anstrengungen hatte das gesetzestreue Judentum den Hamburger jü-
dischen ‚Bilderstürmern' keinen wirkungsvollen Widerstand entgegensetzen kön-
nen. Dazu hätte es vor allem der Mithilfe des Senats bedurft, der sich aber zumeist 
neutral verhielt und durch sein passives Laisser-faire eher die Interessen der Refor-
mer beförderte. Nach der Neukonstituierung der Gemeinde als religiös neutraler 
Dachverband der Hamburger Juden fanden Auseinandersetzungen zwischen geset-
zestreuem und liberalem Judentum noch seltener statt. Ähnlich wie in anderen jüdi-
schen Gemeinden machte sich angesichts verfestigter religiöser Strukturen die Ein-
sicht breit, daß Streit und Polemik einen zweifelhaften Nutzen einbrachten. „Tem-
pel und Synagogen der verschiedenen Nuancirungen", faßte der Hamburger 
Korrespondent der AZJ 1872 zusammen, „[haben] nichts mit und nichts gegen ein-
ander zu thun."233  Konfliktstoff bargen lediglich noch solche Angelegenheiten, die 
im Zusammenhang mit der Frage ,Wer ist Jude?' erörtert wurden. Die Orthodoxie 
partizipierte ebenfalls an der modernen säkularen Kultur, doch nahm sie bei der 
Konversion zum Judentum einen erschwerenden Standpunkt ein, während die Re-
former die Aufnahmekriterien zu erleichtern suchten. Da nun das Oberrabbinat 
dem Tempel überall dort die Autorität absprach, wo es um halachische Fragen der 
Ehescheidung ging oder wo Christen zum jüdischen Glauben übertreten wollten, 
waren Meinungsverschiedenheiten vorbestimmt, wann immer von den Predigern 
ins Judentum aufgenommene Personen Einrichtungen der Gemeinde nutzen woll-
ten, die Tempel- und Synagogenmitgliedern gleichermaßen zur Verfügung standen. 

Gemäß den Statuten unterstand nicht nur das Schächtwesen, sondern auch das 
Ritualbad der Obhut des orthodoxen Synagogenverbandes, der einen Religions-
übertritt aber nur dann anerkannte, wenn ein positives Attest des Oberrabbiners —
von 1856 bis 1888 Anschel Stern — vorlag. 1879 mußte sich der Tempel deshalb an 
die Gemeinde wenden, weil Proselyten zuvor die Benutzung des Ritualbads (Miq—
we) verwehrt worden war.234  Es bedurfte des Einspruchs von seiten der Vorsteher, 
um die Sache zugunsten des liberalen Kultusverbandes zu klären. Auch in der Be-
gräbnisfrage wußten die Reformer ihre Wünsche mit Hilfe der Gemeindeältesten 
durchzusetzen. Da die Beerdigungsbrüderschaft ,Chevra Qaddischa' sich dem reli-
gionsgesetzlichen Sachverstand des Rabbinats unterwarf, stand nicht zu erwarten, 
daß sie auch die Bestattung von Toten übernehmen würde, deren Judentum aus 
gesetzestreuer Perspektive im Zweifel stand. Um Problemen aus dem Weg zu gehen, 
hatte der Tempel die Einrichtung einer „Gemeinde-Beerdigungs-Anstalt" gefordert, 
„der zur Pflicht gemacht wird, jeden Gemeinde-Angehörigen zu beerdigen, sobald 
der Tempel-Verband einen Schein ausstellt, daß der Betreffende dem Judenthum 
angehörte." Der Vorstand löste das Problem 1883, als der Friedhof in Ohlsdorf 
eröffnet wurde, indem er die ,Neue Beerdigungs-Gesellschaft` anwies, zukünftig 
auch Nichtmitglieder beizusetzen.235  Die Neue Beerdigungs-Gesellschaft, die sich 
1804 als traditionelle Bestattungsbrüderschaft konstituiert hatte, nahm nunmehr 
einen festen Platz ein in der Infrastruktur des Hamburger Reformjudentums. Im 
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frühen 20. Jahrhundert, als unter den Liberalen die Feuerbestattung an Zuspruch 
gewann, übernahm die Neue Beerdigungs-Gesellschaft die Aufgabe, auch diese Ze-
remonie in enger Zusammenarbeit mit dem Tempel auszurichten.236  

1889 rückte Dr. Marcus Hirsch auf dem Stuhl des Hamburger Oberrabbiners 
nach. Hirsch folgte der streng konservativen Linie seiner Vorgänger, indem er weder 
die konvertierten Angehörigen des Tempels als Juden betrachtete noch die dort zwi-
schen Juden und Proselyten geschlossenen Ehen als religiös rechtsgültige Verbin-
dungen anerkannte.237  Zwar weigerten sich die Mohalim (Beschneider) auf Geheiß 
von Hirsch, solche Knaben zu beschneiden, die aus Ehen zwischen konvertierten 
Frauen und Mitgliedern des Tempels hervorgegangen waren,238  doch existierten 
Tempel und Synagoge ansonsten friedlich nebeneinander, ohne sich gegenseitig 
Hindernisse in den Weg zu legen. Die Hamburger Orthodoxie duldete den Tempel 
aber nicht nur als Fait accompli, sondern auch als Institution, von der kaum mehr 
akute Gefahr drohte. Nicht alle Gesetzestreuen gingen so weit wie Klausrabbiner 
Dr. Immanuel Plato, der um der Einheit des Judentums willen auch gegenüber dem 
Tempel für größere Offenheit plädierte.239  Dr. Joseph Norden (geb. 1870), der wie 
Plato seine theologische Ausbildung am orthodoxen ,Rabbiner-Seminar` in Berlin 
genossen hatte, der sich jedoch als Rabbiner dem liberalen Judentum zugehörig 
fühlte, erinnerte sich, auf seine Jugend in Hamburg zurückblickend, daß die streng 
Frommen unter den Gemeindemitgliedern dem Tempel von Jahr zu Jahr mit größe-
rer Gelassenheit begegnet seien. Dieser wachsende Gleichmut, glaubte Norden, 
spiegele die Überzeugung wider, daß die Anziehungskraft der Reform weder ausrei-
che, um gesetzestreue Juden auf Abwege zu führen, noch um solche Gemeindemit-
glieder, die sich von der Religion ganz abgewandt hatten, wieder für das Judentum 
zu gewinnen.24° 

Eine Minderheit unter den Funktionsträgern am Tempel war bereits früh zu der 
Auffassung gelangt, daß das Reforminstitut selbst der Reform bedürfe. Da aber eine 
offizielle Selbstkritik den Stand des Vereins noch erschwert hätte, blieb die Diskus-
sion versäumter Gelegenheiten meist auf private Gespräche und Korrespondenzen 
verwiesen oder beschränkte sich auf Erörterungen in den Entscheidungsgremien des 
Tempels. Die breite Basis jedoch, derer es bedurft hätte, um einen Kurswechsel ein-
zuleiten, fehlte lange Zeit. Eine Revision erwies sich als mühsames und aufwendiges 
Unterfangen, dem überdies ein grundlegendes Umdenken vorausgehen mußte. 
Auch in der zweiten Jahrhunderthälfte blieben die Verbesserungen deshalb Stück-
werk. 

Immerhin begann der Tempel in der Zeit des Kaiserreichs, einige Punkte seines 
Reformstandpunktes vorsichtig zu überdenken — jedoch nicht, um radikaleren Posi-
tionen zum Durchbruch zu verhelfen, denen sich vor allem die Berliner Reformge-
meinde verschrieben hatte. Der liberale Kultusverband gab vielmehr tendenziell re-
staurativen Tendenzen den Vorrang. Bereits Prediger Dr. Max Sänger, der 1867 die 
Nachfolge Naphtali Frankfurters antrat, eilte der Ruf streng konservativer Gesin-
nung voraus, den er mit seinen (nur mäßig erfolgreichen) Versuchen, alte Traditio-
nen wiederzubeleben, noch befestigte.241  Allem Anschein nach suchte der Tempel 
die Anstellung allzu progressiver Geistlicher zu vermeiden. Tatsache ist, daß kein 
einziger Absolvent der liberalen und von Abraham Geiger mitbegründeten ,Hoch-
schule für die Wissenschaft des Judentums' (1872 in Berlin eröffnet) in der Hanse- 
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stadt Anstellung fand. Bessere Chancen wahrte, wer seine rabbinische Qualifikati-
on am gemäßigten Breslauer Jüdisch-Theologischen Seminar (gegr. 1854) erwarb.242  
Zahlreiche Seelsorger der Hamburger Reformsynagoge entstammten also ausgerech-
net jenem Seminar, von dem Caesar Seligmann behauptete, es habe seinen Absolven-
ten mit der Aberkennung der Ordination gedroht, sollten diese einem Ruf an den 
Tempel folgen.243  

Nachdem 1879 der sefardische Kantor Joseph Piza verstorben war, der seit 1859 
am Tempel vorgebetet hatte,244  folgte ihm mit Moritz Henle erstmals ein ‚deutscher' 
Jude auf dem Stuhl des Chasan. Die Berufung Henles setzte ein Zeichen, daß der 
Mythos von der Überlegenheit iberisch-jüdischer Kultur auch unter den Tempelmit-
gliedern an Überzeugungskraft verlor.245  Henle, der 1918 eine musikalische Ge-
schichte des Tempelgottesdienstes verfaßte und dazu auch die Protokolle aus dem 
Vereinsarchiv einsehen konnte, zeichnete ein Bild des Niedergangs, der sich bis zu 
seinem Amtsantritt fortgesetzt hatte.246  Wie Max Sänger aus Laupheim in Württem-
berg stammend, war Henle ursprünglich weder mit den sefardischen noch mit den 
Tempeltraditionen vertraut gewesen. Die liberale Synagoge und ihre liturgischen Be-
sonderheiten hatten sein ästhetisches Empfinden geprägt, und mit dem Blick des Libe-
ralen entwickelte er auch die ersten, vorsichtigen Vorschläge zur Neuordnung. Henle 
hatte zeitweilig am Stuttgarter Konservatorium studiert und anders als seine Vorgän-
ger eine formale Gesangsausbildung genossen. Meldolas und Pizas Arbeit schätzte er 
gering, nicht weil er ihre gesanglichen Fähigkeiten in Abrede stellte, sondern weil er 
glaubte, beide hätten der Organisation des Tempelchores nicht die gebührende Auf-
merksamkeit gewidmet. Den Akten konnte er entnehmen, daß der Chor wiederholt 
und über Jahrzehnte hinweg zum Gegenstand von Beschwerden, Diskussionen und 
Änderungsvorschlägen gemacht worden war, ohne daß jedoch jemals eine grundsätz-
liche Verbesserung eingetreten wäre. „Als der Verfasser [d.h. Henle] in das Vorbeter-
amt am Hamburger Tempel eintrat, mit der besonderen Aufgabe, eine Neuordnung in 
den musikalischen Verhältnissen herbeizuführen, war allerdings dieser Teil des Got-
tesdienstes auf einem bedauerlichen Tiefstand angelangt."247 

Ohne die Einwilligung der Tempeldirektion hätte Henle seine Verbesserungsvor-
schläge kaum in die Tat umsetzen können. Neben dem Chor und der Qualität der 
Gesangsvorträge wandte er seine Aufmerksamkeit auch den tempeleigenen Kompo-
sitionen zu, die ja den musikalischen Formen ihre eigentümliche Wesensart verlie-
hen. Eine Abkehr von der ‚eklektischen' Musiktradition des Tempels wog schwer, 
und ein Bewußtseinswandel mußte ihr notwendig vorausgehen. Die emotionale 
Anhänglichkeit an geläufige Bräuche erwies sich häufig als außerordentlich stark. 
Henle vermied es auch deshalb, die Verbandsmitglieder durch einen allzu radikalen 
Bruch mit den eingefahrenen Konventionen abzuschrecken. Immerhin gelang ihm 
während seiner langjährigen Dienstzeit, das ehemals starke protestantische Geprä-
ge der Liturgie zu mildern, indem er nicht nur eigene Musikstücke in den Gottes-
dienst integrierte, sondern auch einzelnen Tondichtungen der jüdischen Komponi-
sten Louis Lewandowski (Berlin), Salomon Sulzer (Wien) oder Moritz Deutsch 
(Breslau) Eingang verschaffte, die allesamt eine von christlichen Einflüssen freiere 
Synagogenmusik zu schöpfen suchten und deren Namen in zahlreichen Reformsyn-
agogen — und zum Teil auch in orthodoxen jüdischen Gotteshäusern — einen guten 
Klang hatten. Unter den Besuchern des Tempels stieß Henles Reorganisation insge- 
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samt auf positive Resonanz, und die Vermietung von zuvor leerstehenden Betplät-
zen zeugte von dem Erfolg seiner Maßnahmen.248  

Von fortgesetztem Reformwillen kündete das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhun-
derts: Ein neues Gebetbuch erschien, das erstmals wieder eine größere Anzahl asch-
kenasischer Piyyutim aufnahm.249  Der Tempel trennte sich nicht nur von sefardi-
schen Dichtungen, sondern auch von der portugiesischen Aussprache des Hebräi-
schen, die doch lange Zeit als unantastbares Charakteristikum des Hamburger 
Reformweges gegolten hatte. Wenn das sefardische Rezitativ sogar den eigenen 
Mitgliedern nachgerade fremd geworden war, dann spiegelte sich darin der soziore-
ligiöse Anpassungsdruck wider, dem sich auch der Tempel nicht völlig entziehen 
konnte. Indem die Toralesung seit 1909 wieder geleint, d.h. der wöchentliche Ab-
schnitt in singender Form vorgetragen wurde, vollzog der Tempelverband einen 
weiteren Schritt zurück zu überlieferten Mustern der Frömmigkeit.25° Einst hatten 
die traditionellen Stilmittel das nüchterne ästhetische Empfinden der Gründungs-
mitglieder gestört, doch erregten sie nunmehr umso weniger Anstoß, als das Chri-
stentum seine Vorbildfunktion von einst zum großen Teil verloren hatte. Auch Hen-
le, der die Hinwendung zur Formenwelt der aschkenasischen Synagoge zwar nicht 
initiiert hatte, sie aber enthusiastisch begrüßte, räumte ein, die Suche nach jüdi-
schen Zusammenhängen habe das Handeln maßgebend angeleitet: 

„Die portugiesische Aussprache erhielt sich im Hamburger Tempel fast 100 Jahre. In 
fast ängstlicher Besorgnis wachte die Verwaltung über diese Tradition im Gotteshaus 
und in den damit verbundenen gottesdienstlichen Funktionen bei Trauungen und Be-
erdigungen. Eine andere Anschauung, die sich in den jüngsten Jahrzehnten bereits in 
der Einrichtung des Gebetbuches und durch Vermehrung der hebräischen Gebete be-
merkbar machte, ließ auch die portugiesische Aussprache fallen, im Jahre 1909 muß-
te sie weichen und die aschkenasische wurde eingeführt. Der Übergang aus der Syn-
agoge in den Tempel sollte damit erleichtert, und die Sonderstellung des Tempelgot-
tesdienstes aufgegeben werden. Der Hamburger Tempel sollte in die Reihe der im Laufe 
der Zeit neben ihm entstandenen fortschrittlichen Synagogen gestellt werden. "251 

Um tatsächlich zu einer harmonischen Tradition zu gelangen, die nicht nur den 
Mitgliedern zusagte, sondern sich obendrein in den Gesamtkontext des (liberalen) 
Judentums einfügte, hatte der Tempel einen langen, zuweilen auch beschwerlichen 
Weg zurückzulegen. Kantor Leon Kornitzer, der 1913 an den Tempel berufen wur-
de, sprach Henle das Lob aus, dieser habe „den Tempelgottesdienst zum Teil aus der 
fremd anmutenden Sphäre" herausgehoben, „in der er bis dahin gestanden hatte 
und zu erstarren drohte." Als Retter der Gottesdienstliturgie wähnte er seinen Vor-
gänger jedoch keineswegs. Das eigentümliche Nebeneinander von sefardischen und 
aschkenasischen Piyyutim sowie deutschen Chorälen, gab sich Kornitzer überzeugt, 
bedurfte einer noch weitaus gründlicheren Revision.252  

1908, als in Deutschland die ,Vereinigung für das liberale Judentum' ins Leben 
trat, die sich aus der Hoffnung auf eine Wiederbelebung und grundsätzliche Klä-
rung der religiös-liberalen Ideen nährte, traf sie zunächst bei vielen akkulturierten 
deutschen Juden auf lebhaften Zuspruch. Unter den Tempelmitgliedern jedoch 
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blieb die Resonanz enttäuschend gering: „Laute und freudige Zustimmung hatten 
wir von ihr [d.h. der Tempelgemeinde] erwartet, einen Jubelruf: ,Dies ist Gebein 
von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch.' Die ganze Tempelgemeinde 
hätte sich der Vereinigung für das liberale Judentum anschließen müssen. Statt des-
sen eisiges Stillschweigen, kein ermunternder Zuruf, keine begeisterte Freude dar-
über, daß der jüdisch-religiöse Liberalismus endlich aus seinem Dornröschenschlaf 
erwacht sei und sich zu einer Tat aufgerafft habe. "253  Freilich ließ die Kritik die 
besondere Situation in Hamburg außer acht. Von den gegenwärtigen Sorgen liberal 
geführter Gemeinden — etwa die erstarkende Opposition der Orthodoxie im Verein 
mit den Zionisten — war der Tempel durch seinen Status als Kultusverband entho-
ben. Allerdings glichen die Templer ihren liberalen Gesinnungsgenossen im übrigen 
Deutschland insofern, als auch sie häufig die Teilnahme am Gottesdienst als ver-
nachlässigbare Ausdrucksform gelebten Glaubens verstanden. Caesar Seligmann, 
der 1902 einem Ruf nach Frankfurt am Main gefolgt war und sich von dort aus mit 
großem Engagement an der neuen liberalen Vereinigung beteiligte, wußte von seinen 
Hamburger Dienstjahren zu berichten, er habe in der Regel vor leeren Synagogen-
stühlen predigen müssen. Auch flammende Appelle hatten an der religiösen Passivi-
tät, der die Regelmäßigkeit der Form entbehrlich schien, nichts zu ändern vermocht. 
Das Phänomen, daß die Tempelangehörigen ihre Steuerabgaben zwar stets pünktlich 
leisteten, dem Gottesdienst, den sie finanzierten, jedoch fernblieben, wurde noch 
durch den Umstand befördert, daß die Nachbarschaft des Tempels — bedingt durch 
die Emanzipation und wachsenden Wohlstand — nicht mehr zu den bevorzugten 
Wohngebieten Hamburger Juden gehörte. Der Großteil der Verbandsmitglieder hatte 
allmählich der Alt- und Neustadt den Rücken gekehrt und sich stattdessen westlich 
der Alster, am Grindel, am Rothenbaum oder in Harvestehude, niedergelassen. Ob-
wohl aber politische Hindernisse nicht zu erwarten standen und die langen Anfahrts-
wege es nahelegten, konnte sich der Tempel geraume Zeit nicht zu konkreten Maß-
nahmen durchringen, um ein Neubauvorhaben in die Wege zu leiten.254  

Allerdings setzte sich auch beim Predigtamt des Tempels ein unverkennbar re-
staurativer Kurs fort, wenn auch hinter diesem wiederum kein neues theologisches 
Leitmotiv stand. Seit dem Ausklang des Jahrhunderts führte der Tempel wiederholt 
Beschwerde, der Rabbiner des Synagogenverbandes maße sich den Titel eines Ober-
rabbiners der Hamburger Deutsch-Israelitischen Gemeinde an. Er tue dies, mut-
maßte die Direktion, um den Anspruch zu erheben, daß allein die orthodoxe Syn-
agoge als Gesamtvertretung der Hamburger Juden gelten könne.255  Der Predigerti-
tel galt einst als moderne Errungenschaft und Ausdruck der Opposition gegen ein 
Rabbinat, das sich als religiöse Entscheidungsbehörde überlebt zu haben schien. 
Mittlerweile jedoch hatte die Kanzelrede an Wertschätzung eingebüßt — der erwei-
terte Wirkungskreis eines modernen jüdischen ‚Geistlichen' erforderte weit mehr als 
nur rhetorische Fähigkeiten.256  Wenn also der Tempel seit 1907 zur Tradition der 
Gemeinde zurückkehrte und seinen Predigern Dr. David Leimdörfer und Dr. Paul 
Rieger wiederum den Titel ‚Rabbiner' verlieh, dann handelte er nicht aus der Über-
zeugung struktureller Übereinstimmungen, sondern auch aus dem Wunsch nach 
Parität beider Kultusverbände. 
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9. Die Jahre der Republik 

Die Jahre des Ersten Weltkriegs, in denen auch die deutschen Juden mit großer 
Begeisterung zu den Fahnen eilten, unterbrachen das Reformwerk, das bislang 
mehr die Formen als die Inhalte berührt hatte. Mit der Niederlage 1918 setzte eine 
für jüdische wie christliche Deutsche gleichermaßen chaotische Phase ein, in der 
sich mit der Not und Entbehrung auch die sozialen Spannungen verschärften und 
dann zum Teil gewaltsam entluden. Der Fortschrittsoptimismus vieler Deutscher 
jüdischen Glaubens hatte zudem nicht zuletzt durch das Kriegserlebnis und den 
virulenten Antisemitismus Schaden genommen.257  

In dieser Zeit des Orientierungsverlustes reagierten die Juden auf unterschiedli-
che Weise. Manche besannen sich auf den Charakter des Judentums als Stammes-
und Schicksalsgemeinschaft, während sich bei anderen die Neigung zur Assimilati-
on verstärkte. In den 20er Jahren erreichte die Zahl der in der Hansestadt zwischen 
Juden und Nichtjuden vollzogenen Eheschließungen eine bisher nicht erreichte 
Höhe, die auch in den übrigen deutschen Großstadtgemeinden keine Entsprechung 
fand. Von 1925 bis 1933 führte etwa jede zweite Trauung, an der ein Jude oder eine 
Jüdin beteiligt war, zu einer ‚Mischehe'. Während der Synagogenverband solche 
Mitglieder, die nichtjüdische Ehepartner wählten, rigoros aus seinen Reihen aus-
schloß, zeigte sich der Tempel weitaus toleranter. In der Neigung so vieler Hambur-
ger Juden zur Exogamie zeigte sich aber ein deutliches Symptom der Säkularisie-
rung, die das Judentum wie jede andere positive Religion in Frage stellte.258  Geht 
man davon aus, daß orthodoxe Juden keine interkonfessionelle Ehe eingehen konn-
ten, ohne ihren religiösen Standpunkt zu verleugnen,259  so bezeichnete das Phäno-
men der Außenheirat eher ein Krisensymptom der Reform, deren Aufgeschlossen-
heit ihren eigenen Interessen zuwiderlief. 

In der Tat war das aktive Engagement für die Ideen des Liberalen Judentums in 
Deutschland weitgehend abgeebbt. Auch im Kultusverband der Hamburger Refor-
mer, der seit der Jahrhundertwende fast ein Drittel seiner Mitglieder verloren hatte, 
machte sich ein Zustand der Ermüdung bemerkbar, neben dem jedoch bald auch 
neue Ansätze skeptischer Zuversicht erwuchsen.26° Das hundertjährige Jubilä-
um261  markierte einen Wendepunkt in der intellektuellen Geschichte des Tempels, 
weil der Anlaß eine zugleich kritische und öffentliche Selbstreflexion in Gang setzte. 
Die Festschrift des Tempels stimmte freilich — ihrem Zweck entsprechend — erneut 
das Loblied der Vereinsgeschichte an und beschränkte die Selbstkritik auf Kantor 
Henles Ausführungen über die musikalische Debatte längst vergangener Jahrzehn-
te. Rabbiner Leimdörfer tadelte lediglich zwischen den Zeilen, daß seine Vorschlä-
ge, an geeigneter Stelle ein neues Gebethaus zu errichten, noch nicht aufgegriffen 
worden waren. 

Landesrabbiner Paul Rieger in Braunschweig, der Hamburg bereits 1908 verlas-
sen hatte, zeichnete als Verfasser eines bemerkenswerten Beitrags zur Festschrift. 
Die Bedeutung seines Essays beruhte auf Gedankengängen, die eher einer Selbstbe-
trachtung des liberalen deutschen Judentums gleichkamen und deshalb im Kontext 
des Tempels ungewöhnlich klangen. Eine Annäherung deutete sich an, der sich der 
Tempel besonders während des 19. Jahrhunderts entzogen hatte. An dem Grün- 
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dungsmythos des Reforminstituts als Bollwerk gegen den Abfall vom Judentum 
wurde nicht gerüttelt, jedoch fand eine Revision der bisherigen Geschichtsschrei-
bung statt: Der Versuch, die Existenzberechtigung des Tempels aus dessen eigener 
Geschichte zu erweisen, wich dem stärkeren Bemühen, die Hamburger Reform als 
echt konservatives Bestreben wieder in den Gesamtkontext der jüdischen Geschich-
te einzubetten. Rieger sah den Tempel fern von einem Bruch mit der Tradition der 
Vorväter, und er gab an, die Hamburger Reformvariante habe von Anfang an ledig-
lich auf eine „Weiterbildung des altüberkommenen Rituals" abgezielt. Die Revolu-
tion, die der Tempel eingeleitet hatte, ließ sich nicht leugnen, doch gelang es dem 
ehemaligen Tempelseelsorger, die Brüche zu bagatellisieren, indem er die Suche 
nach Kontinuitäten durch den Anknüpfungspunkt eines idealisierten prophetischen 
Judentums bewerkstelligte: 

„Diese Neugestaltung bedeutete aber nichts Geringeres als eine Rückkehr zum laute-
ren Judentum der Propheten. Nach langen Irrfahrten sollte das Judentum den An-
schluß an seine größte Zeit wiedergewinnen. Diese Rückkehr war kein Rückschritt, 
sondern eine Abkehr von den Irrwegen einer langen schmerzensreichen Geschichte, 
eine Heimkehr zu dem Judentum in seiner reinsten Gestalt. Diese Umkehr des Juden-
tums in seiner geistigen Auffassung darf als Reformation bezeichnet werden. Wie das 
Christentum in der Reformation nach erster Entartung zu seinen lautersten Anfän-
gen, zu der Religion des apostolischen Zeitalters zurückstrebte, so kehrte das Juden-
tum in dieser Zeit der Neugeburt zu seiner reinsten Quelle, in die Gottestage seines 
Prophetentums zurück.“262 

Fehlte auch bei Rieger nicht der Verweis auf den Einfluß, den der Tempel auf andere 
Reformgemeinden in und außerhalb Deutschlands ausgeübt hatte, dann war es ihm 
überdies wichtig zu betonen, daß selbst das gesetzestreue Judentum sich die Ham-
burger Reform zum Vorbild genommen habe, während der Vorwurf amerikani-
scher Radikalreformer, dem Tempel mangele es an Folgerichtigkeit, auf einem Miß-
verständnis seiner wahren Absichten beruhte.263  Das Modernisierungskonzept des 
Tempels, behauptete Rieger, habe von Beginn an auf einem Fundament von Grund-
sätzen geruht, durch das die Gefahr der Willkür abgewendet worden sei. Sprach er 
aber von theologischen Verdiensten des Tempels, dann gelang es ihm damit, das 
bisherige Bild vom Tempel geradezu ins Gegenteil zu verkehren. War es doch just 
der Vorwurf historischer Prinzipienlosigkeit gewesen, die etwa Abraham Geiger 
und Zacharias Frankel als rabbinische Vertreter der Wissenschaft des Judentums 
gegen das zweite Gebetbuch vorgebracht hatten. Rieger begegnete der einstigen 
Geschichtsfremdheit des Tempels, nicht indem er sich ihr kritisch stellte, sondern 
indem er sie ignorierte. 

Riegers Nachfolger Jacob Sonderling, der während des Krieges als Feldrabbiner 
gedient hatte und 1922 in die Vereinigten Staaten auswandern sollte,264  ging we-
sentlich strenger mit der Hamburger Reform ins Gericht. Seine Gedanken, die er 
unter dem programmatischen Titel „Die neueren Bestrebungen des Hamburger 
Tempels" zusammenfaßte, zeugten lediglich von verhaltener Freude, aber von umso 
stärkeren Zweifeln an den bisherigen Errungenschaften des liberalen Kultusverban- 
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des. Weit entfernt von einer Laudatio, blieb der Essay aus der Festschrift ausge-
schlossen und erschien statt dessen in den Neuen Jüdischen Monatsheften, mit de-
nen sich das akkulturierte deutsch-jüdische Bürgertum ein offenes Gesprächsforum 
geschaffen hatte. Als negative Beobachtung verwies Rabbiner Sonderling auf die 
gähnende Leere auf den Tempelrängen, die ja bereits seine Vorgänger Salomon und 
Seligmann zum Gegenstand ihrer vergeblichen Klagen gemacht hatten. Als weitere 
Bestätigung, daß der Tempel bis dato seiner Aufgabe, die Bindungen der Hambur-
ger Juden zu ihrem Glauben zu festigen, nicht in ausreichender Form nachgekom-
men war, galt Sonderling die Konversion zum Christentum, deren Häufigkeit er als 
geradezu bedrohlich empfand. Solche Schuldzuweisungen an die Adresse des Tem-
pelverbandes wollte er freilich auch im allgemeineren Kontext des religiösen Libera-
lismus verstanden wissen, von dem er glaubte, dieser habe, auf die Emanzipation 
schielend, dem Judentum einen Teil seiner Lebenskraft entzogen. Dem Tempel aber 
hafte obendrein noch das Odium seiner Gründung an, das selbst der orthodoxen 
Tradition entfremdete Juden von einem Besuch abgehalten habe. Stimmte Sonder-
lings Analyse, dann war es also gerade die Erinnerung an die Frühzeit, die zwar das 
positive Selbstverständnis des Tempels bislang wesentlich geprägt hatte, die aber 
zugleich das potentielle Wachstum hemmte. 

Der Tempelgeistliche glaubte nun, der Lösung mit einer Rückbesinnung auf das 
Prinzip von ,Klal Yisrdel` näherkommen zu können. Anstelle von Maßnahmen, die 
den Zusammenhalt gefährdeten, baute er auf Gesten der Vereinigung, in denen sich 
nicht nur ein theologisches Umdenken, sondern auch eine Verschiebung der kultu-
rellen Identität andeutete. Sonderling entfaltete die Idee eines religiösen Nationalju-
dentums, das vor die deutschen wieder die eigenen, jüdischen Bedürfnisse stellen 
würde. Die Forderung, das gemeinschaftliche Gebet auf den Sonntag zu verschie-
ben, war schon Jahre zuvor am Widerstand des Tempelrabbinats gescheitert. In 
dieser Entscheidung spiegelte sich bereits die Erkenntnis wieder, daß eine ständig 
fortschreitende Reform angesichts eingefahrener religiöser Verhaltensmuster keine 
Gewähr auf Erfolg bot.265  Sonderlings wichtigster Vorschlag, zum Gebetbuch der 
Vorväter zurückzukehren, zeugte von geradezu radikaler Entschlossenheit, der in 
die entgegengesetzte Richtung wies. Der Tempelrabbiner, wie schon Seligmann und 
Rieger vor ihm ein Absolvent des Breslauer Rabbinerseminars, war bereit, mit der 
wichtigsten Hamburger Reformerrungenschaft zu brechen, deren Rationalismus er 
als überholte Erscheinung angriff. Als Alternative propagierte Sonderling einen 
,Schritt zum Konservatismus', den er mit dem Prinzip des religiösen Liberalismus 
wohl zu vereinbaren können glaubte, mit dem der Tempel allerdings die eigene Ge-
betstradition hinter sich lassen würde. Daran knüpfte sich die Zuversicht, das Re-
formgotteshaus könnte als Hort geläuterter Frömmigkeit einen großen Teil der 
Hamburger Juden unter einem gemeinsamen Dach versammeln: „Aus dem bisher 
Ausgeführten ergibt sich die jetzige Tendenz des Tempels. Er strebt mit Bewußtsein 
zur Mitte. Lehnt mit Entschiedenheit das religiös Extreme ab und will eine Sammel-
stätte derjenigen Juden unserer Gemeinde sein, die, freiheitlich gesonnen, Wert und 
Würde der Tradition begreifen. ‘‘ 266 

Sonderlings Hoffnungen ruhten besonders auf der Jugend, die er als Garant der 
Zukunft mehr in das Gefüge des Kultusverbandes einzubinden suchte. Während die 
Religionsschule, die 1919 in Zusammenarbeit mit dem neugegründeten liberalen 
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,Jüdischen Schulverein e.V.' entstand, sich großen Zulaufs erfreute,267  waren doch 
Sonderlings übrige Pläne ihrer Zeit meist weit voraus. Es ist bezeichnend, daß die 
gemäßigt konservative ,Neue Dammtor-Synagoge, die 1895 errichtet wurde und 
die seit 1924 ihre Rechte als dritter jüdischer Kultusverband der Gemeinde geltend 
machen konnte, von 1917 bis 1922 auf die Predigtdienste der Tempelrabbiner zu-
rückgriff und in dieser Zeit ihren Mitgliedern auch riet, den Tempel durch ihre 
Mitgliedschaft zu stützen. Zwar identifizierten sich die Besucher des Dammtor-Got-
tesdienstes nicht mit dem Reformgeist des Tempels, doch funktionierte das Arran-
gement mit Jacob Sonderling und David Leimdörfer reibungslos. Namentlich Son-
derling sagte der undogmatische Mittelweg zu, den die Neue Dammtor-Synagoge 
zwischen Tempel- und Synagogenverband beschritt.268  

Auch Dr. Friedrich (Schlomo) Rülf, der Sonderling 1923 im Amt folgte, teilte die 
Auffassung seines Vorgängers, daß es noch weitreichender Verbesserungen bedürfe, 
bis der Tempel den hohen Erwartungen der Gegenwart entsprechen werde. Im 
Grunde genommen war und blieb ihm der Kultusverband der Hamburger Reform-
fraktion stets fremd. Während der Monate vor seiner Berufung, die Rülf bereits in 
Hamburg verbrachte, betete er nur selten am Tempel. Meist besuchte er die Gottes-
dienste am Dammtor, wo das traditionelle Gebetbuch in Gebrauch war. Mit dem 
streng konservativen Dr. Paul Holzer, der 1923 an die Neue Dammtor-Synagoge 
berufen wurde, verband ihn eine enge Freundschaft schon seit den gemeinsamen 
Studientagen am Breslauer Rabbinerseminar. 

Rülfs frühe Kontakte zum Tempel zeugten hingegen von weit größerer Befan-
genheit. In seinen Memoiren schildert er seine erste Begegnung mit den gottes-
dienstlichen Formen in der Poolstraße geradezu als ein traumatisches Schockerleb-
nis. Als Außenstehender empfand er, daß die Hamburger Reform und das Liberale 
Judentum noch immer getrennte Wege gingen: 

„Aber schlimmer noch war die geistige Atmosphäre und die seltsamen Sitten und 
Gebräuche des Tempels, die aus der Ideologie des 19. Jahrhunderts stammten und auf 
weitgehende Anpassung an den protestantischen Gottesdienst hinausliefen. Als ich 
zum ersten Male am Schabbath dem Tempelgottesdienst beiwohnte (... ), traute ich 
meinen Augen und Ohren nicht. Ein Raum von einfachen und schönen Linien, aber 
gähnend leer. Zwei Vorsteher saßen oben auf der Empore gegenüber dem Rabbiner. 
Unten bestand die Volksmenge der Beter aus einem knappen Minjan, und die Orgel 
brauste durch den leeren Raum. Ein gemischter Chor sang korrekt und gelangweilt, 
er bestand aus bezahlten Sängern und Sängerinnen. (... ) 
Und was waren das für sonderbare Gebete und Klänge, die man zu hören bekam! 
Eine deutsche Liturgie, von einem alten Nebenkantor mit theatralischer Stimme her-
untergeleiert, Gesänge in Ivrith [d.h. Hebräisch] und Deutsch, deren Melodie an den 
protestantischen Choral oder auch an Händel und Mozart erinnerte, einiges zwar 
schön, aber weit entfernt von jüdischer Tradition. Ein Choral, anscheinend das Pro-
dukt eines Dichterlings des 19. Jahrhunderts, war nach Inhalt und Melodie so grauen-
haft und geschmacklos, daß ich noch heute mit einem Schauder an dieses ‚Kunstwerk' 
zurückdenke. 
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Das waren Zustände, die in ihrer krassen Form selbst in Braunschweig [Rülfs Ge-
burtsstadt] nicht geherrscht hatten. Ich schämte mich für das liberale Judentum. Hier 
herrschte eine Atmosphäre der religiösen Assimilation, die nicht einmal modern, son-
dern in den Anschauungen und Bräuchen des vorigen Jahrhunderts erstarrt war."269  

Besonders gegen David Leimdörfer, den er zuweilen als Prediger erlebte, hegte Rülf 
erhebliche Vorbehalte. Die „theatralische Rhetorik" seines Vorgängers habe, emp-
fand er, etwas geradezu Lächerliches an sich gehabt. In den Jahren der Weimarer 
Republik waren solch antiquierte Stilmittel der Redekunst nicht mehr am Platze.27° 

Mit Neid und Bewunderung hingegen blickte Rülf auf das religiöse Leben der 
Hamburger Orthodoxie, von dessen Niveau er den relativ überalterten Tempelver-
band weit entfernt wähnte. Überzeugt davon, daß der Synagogenverband seine Blü-
te in erster Linie den Bemühungen Dr. Joseph Carlebachs verdanke, der in jenen 
Jahren die Talmud Tora-Realschule leitete, mußte Rülf zugleich erwägen, daß die 
kaum zur Tat verpflichtende Tempelüberlieferung seit langem mit der Verdrängung 
religiöser Bewußtseinsinhalte einherging, sie der Gleichgültigkeit also eher Dauer 
verlieh, als daß sie diese zu überwinden half. Wenig Verhandlungsgeschick entwik-
kelte Rülf in seinen Gesprächen mit der Direktion des Tempelverbandes, die seinen 
Verbesserungsvorschlägen mehrheitlich mit Skepsis begegnete und deren weitrei-
chende Machtbefugnisse ihm selbständiges Handeln erschwerten. Rülf charakteri-
sierte sie abschätzig als mittelmäßige Köpfe, denen das notwendige Verständnis für 
die religiösen Belange des Tempels abging. Allerdings war die Spannung zwischen 
Rabbiner und Vorstand keine Erscheinung, die allein den Hamburger Tempel be-
traf. Anderswo entfernten sich die liberalen Rabbiner ebenfalls mehr und mehr vom 
klassischen Antitraditionalismus der frühen Reform, während die Laienführer ihm 
noch weiterhin das Wort sprachen.271  

Aber auch die einfachen Mitglieder, die sich nicht in den Führungsgremien und 
Kommissionen des Kultusverbandes engagierten, vertraten unterschiedliche Mei-
nungen, ob der Tempel der Reform bedürfe und welche Maßnahmen angemessen 
seien, um auch die religiöse Sozialisation nachfolgender Generationen im Sinne der 
Gründungsväter zu garantieren. Als 1924 neue Verbandsstatuten erschienen, ent-
hielten diese keine Paragraphen, die als Signale eines radikalen Umdenkens gedeutet 
werden konnten.272  Trotzdem sah die revidierte Verfassung eine interessante Neue-
rung vor, die einem akuten Bedürfnis entsprang: Erstmals nämlich traten die Mit-
glieder zu einer ordentlichen Vollversammlung zusammen — auf diese Weise ent-
stand ein Forum, das eine offene Aussprache über das Zukunftsprogramm des Tem-
pels möglich machte.273  

In einer lebhaften Diskussion verstand sich Felix Schönfeld als Sprecher der 
‚Tempel-Orthodoxie', die mit Verve für die uneingeschränkte Wahrung aller bishe-
rigen Tempelüberlieferungen eintrat.274  Schönfeld warnte die übrigen Teilnehmer, 
der Tempel sei bereits jetzt „viel zu sehr nach rechts" gegangen. Als Beispiele nannte 
er vor allem die abnehmende Zahl deutscher Gebete und die Preisgabe des Prediger-
titels, an dessen Stelle ja bereits 1907 wiederum die Amtsbezeichnung des Rabbi-
ners getreten war. In mancher Hinsicht zeigte Schönfeld ein Verhalten, das dem von 
Marcus Samson Hertz glich, obwohl dieser mehr als 80 Jahre zuvor nicht gegen 
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restaurative Änderungen eingeschritten war, sondern im Gegenteil die Abkehr von 
der hebräischen Sprache zum Gegenstand seiner Beschwerden gemacht hatte. Beide, 
Schönfeld und Hertz, hingen freilich an einer Tradition, die ja nicht nur aus der 
Sicht der Vergangenheit, sondern ebenfalls aus zeitgenössischer Perspektive im 
Zweifel stand. Ihr pietätvolles Beharren auf dem Status quo widersprach den 
Grundprinzipien des religiösen Liberalismus, weil dieser nicht nur die jüdische Tra-
dition vergangener Jahrhunderte einer kritischen Prüfung unterzog, sondern auch 
das hinterfragte, was Bestandteil der eigenen Überlieferung geworden war. Schön-
feld und die ihm Gleichgesinnten zeigten sich jedoch dem Gesamtzusammenhang 
des Reformjudentums kaum aufgeschlossen. Daß ein Konsens über die Grundsätze 
des Tempels niemals angestrebt worden war, erschwerte den Brückenschlag erheb-
lich. 

In der Tempelversammlung stand Schönfeld isoliert, und seine Thesen erregten 
heftigen Widerspruch, dem sich auch eine Anzahl von ‚Laien' anschloß, den aber 
vor allem Friedrich Rülf und Leon Kornitzer formulierten. Scheinbar begannen sich 
die Kräfteverhältnisse zugunsten der ,Rück-Reformer` zu verschieben, doch wurde 
dieser Bewußtseinswandel noch immer in erster Linie von den religiösen Funktions-
trägern getragen, die als Auswärtige stets frischen Wind nach Hamburg trugen. 
Unter den gewöhnlichen Tempelhausvätern (und -müttern) gab es weiterhin eine 
große Zahl, die bei der Revision der Traditionen keine Eile geboten sah. 

Oberkantor Kornitzer bewies Durchhaltevermögen, das sich erst allmählich 
auszuzahlen begann. Gegen einen Widerstand, der niemals völlig erlahmte, gelang 
es ihm Schritt für Schritt, neue musikalische Formen einzuführen, bzw. mehr und 
mehr auf überkommene Vorbilder der gottesdienstlichen Liturgie zurückzugreifen. 
Besonders die Zusammenarbeit mit Henle erwies sich als schwierig. Kornitzer re-
spektierte Henle als altgedienten Beamten, der jedoch einer vergangenen Zeit ange-
hörte. Erst mit dessen Tode im Jahr 1925, erinnerte sich Kornitzer, sei „der Tempel-
geist des XIX. Jahrhunderts ( ...) mit all seinen Irrtümern" dahingegangen.275  Als 
seinen größten Erfolg bei der „Judaisierung der Tempelmusik"276  rechnete es sich 
Kornitzer an, daß er die deutschen Choräle aus dem Tempel verbannte. Sie galten 
nunmehr als Relikte einer Zeit, als sich die Synagoge noch von der protestantischen 
Kirchenmusik inspirieren ließ. Als Fremdkörper ausgemacht, störten sie inzwischen 
das religiös-ästhetische Empfinden.277  Wenn sich deshalb zehn Jahre nach Kriegs-
ende Stimmen meldeten, die die Musik des Tempelgottesdienstes für jüdischer hiel-
ten „als manche orthodoxe Synagoge", so verstand Kornitzer dies als ein Kompli-
ment, das seine Bemühungen auf der Suche nach tragfähigen Traditionen im Nach-
hinein bestätigte. Der Rückgriff auf die jüdische Geschichte, den die Wissenschaft 
des Judentums bereits ein Jahrhundert zuvor als Conditio sine qua non der religiö-
sen Reform formuliert hatte, ermöglichte eine ausgewogenere Balance zwischen 
Modernität und Überlieferung. 
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10. Aufschwung vor dem Untergang 

Rabbiner Rülf fehlte das notwendige Maß an Beharrlichkeit, um seine Vorstellun-
gen den Widerständen zum Trotz zu verwirklichen. Obwohl es ihm gelang, eine 
Anzahl hebräischer Gebete, die der Tempel einst aus seiner Liturgie gestrichen hat-
te, erneut in den Gottesdienst zu integrieren, und er auch bei den Bar Mitzwa-Feiern 
an alte Traditionen anzuknüpfen wußte, wich anfänglicher Eifer bald resignierter 
Einsicht, daß sich die religiösen Gesinnungen der Verbandsangehörigen seinem Ein-
fluß entzogen. Dem Christentum entlehnte Entwürfe einer verinnerlichten Religion 
und eines Gottesdienstes, der nurmehr seelische Erhebung und weihevolle Andacht 
hervorbrachte, wollte er durch das Ideal positiver Selbstverpflichtung ersetzt wis-
sen,278  das aber die Tempelgemeinde (noch) überforderte. Wenn auch praktische 
Erfolge besonders unter den Jugendlichen nicht ausblieben, wuchs doch zugleich 
das Gefühl der Entfremdung, zumal Rülfs zionistische Weltanschauung unter den 
älteren Tempelmitgliedern nur auf wenig Verständnis traf. Enttäuscht darüber, im 
Ringen um einen neuen Kurs auch von seinen Freunden allein gelassen worden zu 
sein, gab Rülf auf —1926, nach nur dreijähriger Dienstzeit, folgte er einem Ruf nach 
Bamberg.279  

Die düsteren Visionen, die Rabbiner Rülf in seiner Abschiedspredigt entwarf, 
um die religiöse Zukunft des Tempelverbandes in Zweifel zu ziehen, erwiesen sich 
indes als voreilig. Rülf mußte in seinen Memoiren eingestehen, daß der Tempel bald 
eine neue Blüte erlebte „und das nachholte, was er jahrzehntelang versäumt hat-
te.  280 Das Verdienst für diesen Umschwung, den er selbst nicht hatte einleiten 
können, schrieb er maßgeblich Bruno Italiener zu, der 1927 aus Darmstadt nach 
Hamburg berufen wurde.281  Wie das Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen 
Gemeinde zu Hamburg anläßlich seines Amtsantritts bemerkte, übernahm Italiener 
eine schwierige Aufgabe,282  doch bewies er ein gutes Gespür für das Machbare, das 
er sich in mehr als zwei Jahrzehnten der Gemeindearbeit hatte erwerben können. 
Auch die krisenhaften politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse spielten 
freilich eine entscheidende Rolle. Italieners Bemühungen fielen auf fruchtbaren Bo-
den, weil er das im Wandel befindliche Bedürfnis der Gläubigen nach Orientierung 
aufzugreifen wußte. 

Das lange Jahre aufgeschobene Projekt eines neuen Versammlungshauses wurde 
just 1931, d.h. in einer Phase anhaltender wirtschaftlicher Rezession und hoher 
Arbeitslosigkeit,283  zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht, wenngleich es nicht 
nur staatlicher Zuschüsse, sondern auch einer Bürgschaft der Gemeinde bedurfte, 
gegen deren Bewilligung sich die Repräsentanten der Orthodoxie vehement zur 
Wehr setzten.284  Das Gebäude in der Oberstraße (Rotherbaum) kam sprichwört-
lich den Verbandsmitgliedern entgegen, von denen ein großer Teil seit vielen Jahren 
in den Vierteln westlich der Alster ihren Wohnsitz hatte und die nur mehr einen 
kurzen Fußweg zurücklegen mußten, wenn sie an den Gottesdiensten des Tempels 
teilnehmen wollten. Allein aufgrund geringerer Entfernungen wäre aber der neue 
Tempel niemals errichtet worden. Jene Mitglieder, die den Feierlichkeiten zur Ein-
weihung des neuen Bethauses beiwohnten, gaben sich vielmehr überzeugt, an einem 
Ereignis von geradezu symbolischer Tragweite zu partizipieren. Der feste Wille, 
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nunmehr eine neue Epoche des Tempels einzuläuten, durchzog als Leitmotiv die 
gesamte Festveranstaltung. Mit dem Gefühl der neuen Begeisterung verband sich 
auch die Bereitschaft, bisherige Versäumnisse offen einzugestehen. Heinrich Levy 
etwa, der in seiner Funktion als erster Vorsitzender des Tempelverbandes zu den 
Festrednern gehörte, hegte die höchsten Erwartungen für die nahe Zukunft, die sich 
auf die Teilnahme an den Gottesdiensten, aber auch auf die soziale Bindekraft des 
Tempels bezogen. Seine Ansprache schwankte zwischen Hoffnung und Zuversicht, 
„daß es nicht umsonst gewesen ist, daß mit dem Eintreten der Frauen in unseren 
Tätigkeitskreis jene Epoche zu Ende ist, in der die Vorsteher sich am Jom-Kippur-
Ausgang sagen mußten, bis zum nächsten Rosch-Haschana würde man die Beter, 
und sie einander nicht wiedersehen."285  

Da das tempeleigene Archiv als verschollen gilt und in der Zeit des Krieges wahr-
scheinlich zerstört wurde, ist es unmöglich, das verstärkte Engagement von Frauen 
in genaueren Einzelheiten zu beschreiben. Lange Zeit schien es so, als ob — traditio-
nellen wie bürgerlichen Vorstellungen entsprechend — den weiblichen Angehörigen 
der Tempelmitglieder nur eine passive Rolle zugedacht sei. Wie ihren Glaubensge-
nossinnen aus dem Synagogenverband blieb ihnen, auf die umlaufende Galerie des 
Gotteshauses verwiesen, die gleichberechtigte Teilnahme am Gottesdienst versagt. 
Immerhin sah bereits das Statut von 1868 vor, daß auch „jede volljährige Israelitin" 
dem Tempel als Mitglied beitreten konnte, doch hatten Frauen zunächst weder das 
Recht, an den Wahlen des Kultusverbandes teilzunehmen, noch eröffnete sich ihnen 
eine Möglichkeit, an der Arbeit der Verwaltungsgremien teilzuhaben. 

Ein emanzipatorischer Bewußtseinswandel vollzog sich nur langsam, und prak-
tische Resultate ließen bis in die Jahre der Weimarer Republik auf sich warten. 
Während die deutsch-israelitische Gemeinde den Frauen seit 1919 das aktive und 
zehn Jahre später auch das passive Wahlrecht einräumte,286  bestimmte die neue 
Verfassung des Tempelverbandes von 1924, daß nunmehr „alle volljährigen Ver-
bandsmitglieder" zugleich „wahlberechtigt und wählbar" seien.287  Dieser Passus 
verbesserte den Status der Frauen erheblich, die nicht nur die Stimmfähigkeit er-
langten, sondern theoretisch auch das Recht, sich in die Repräsentanz, den soge-
nannten ,Verwaltungsausschuß`, entsenden zu lassen. Damit waren sie ihrer Gleich-
stellung ein gutes Stück nähergerückt. Freilich konnten sich die männlichen Haus-
haltsvorstände des Tempels nicht gänzlich von ihrem Mißtrauen in die politischen 
und administrativen Fähigkeiten der weiblichen Verbandsmitglieder freimachen. 
Das überarbeitete Statut von 1929 legte deshalb einschränkend fest: „Als Vertreter 
des Verbandes können nicht mehr als vier Frauen gewählt werden." Aus dem Vor-
stand blieben die weiblichen Mitglieder auch weiterhin ausgeschlossen.288  Und wie 
sah es in der Praxis aus? Lediglich einer einzigen Frau, Annie Schönfeld, gelang der 
Sprung in den Verwaltungsausschuß.289  

Diejenigen Frauen, die sich intensiv für die Belange des Tempelverbandes einset-
zen wollten, blieben somit weitgehend auf soziale Aktivitäten verwiesen. Die Zu-
nahme weiblichen Engagements im Tempelverband war freilich nicht die Ursache, 
sondern lediglich das Symptom einer neuen Orientierung.290  Nicht das Deutsch-
tum, sondern ein ,demütig-stolzes und in sich selbst ruhendes Judentum' bildete 
nunmehr den zentralen geistigen Bezugspunkt. Der — von zwei Hamburger jüdi- 
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schen Architekten291  geplante — Tempelneubau setzte trotz seiner betont sachlichen 
Formen deutliche Zeichen dieses Wandels: 

„Für den, der vor die Aufgabe gestellt war, ein Gotteshaus in dieser Zeit zu schaffen, 
mußte es klar sein, daß er nur dann ein Bauwerk von wirklich innerem Werte schaffen 
würde, wenn er jeden traditionellen Formalismus und Schematismus auf künstleri-
schem Gebiete beiseite warf und sich mühte, mit dem Rüstzeug, das die Technik der 
Gegenwart ihm an die Hand gab, diesen Gedanken der reinen Religiosität in reine 
Form zu bringen. "292 

Der Verzicht auf „jede symbolisierende Ornamentik" und die strenge Symmetrie 
des Hauptbaues waren Gestaltungsmerkmale, mit denen sich eine radikale Loslö-
sung von traditionellen Bauformen und herkömmlichen Vorstellungen sakraler Ar-
chitektur vollzog. Gerade die Vorliebe für kubische Formen und flache Dächer wa-
ren typische Merkmale des Neuen Bauens, das freilich vielen nichtjüdischen Zeitge-
nossen als der deutschen Volks- und Kulturgemeinschaft fremder Baustil galt und 
das vielmehr mit den Juden als vermeintlichen Orientalen assoziiert wurde. Indem 
der Tempel bewußte auf solche ,undeutschen` Gestaltungsformen zurückgriff, voll-
zog er einen bewußten Akt der Dissimilation. 

Auch Rabbiner Bruno Italieners Beschreibung der neuen Räumlichkeiten veran-
schaulicht eine wachsende Neigung zur Selbstbesinnung. Den kleinen Kultraum, 
dem während der Wochentage die Funktion als Betsaal zugedacht war, verstand 
Italiener geradezu als Sinnbild für die Rückkehr des Tempels zum Prinzip der sich 
als Einheit entfaltenden Kleingemeinde. Diese, belehrte Italiener, habe „jahrhun-
dertlang die wahre Zelle für den Aufbau des Judentums gebildet." Wenn er von der 
Notwendigkeit einer engen äußeren Gemeinschaft sprach, die erst die Brücken für 
eine seelische Gemeinschaft schlage, dann läßt sich bereits die besondere antiratio-
nalistische und kulturpessimistische Nuance seiner Argumentation erahnen, in der 
sich überdies ein Paradigmenwechsel des liberalen Judentums insgesamt spiegel-
te.293  Italiener sprach auch ausdrücklich von einer auf neuer, gemeinsamer Gesin-
nung beruhenden Gemeinde. Neben der positiven Selbstvergewisserung, die er pro-
pagierte, gab er doch auch einer Neigung Ausdruck, die innere Verbundenheit und 
die organisch gewachsene Ganzheit der Judenheit unabhängig von ihrem ‚Bekennt-
nis' zu betrachten. Diese Form der Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln ver-
suchte dem wachsenden Antisemitismus zu begegnen, durch den sich die Lebensbe-
dingungen vieler Hamburger Juden in und außerhalb des Tempels immer mehr ver-
schlechterten.294  Italiener bezog sich also genau auf diesen Haß der Umwelt, 
angesichts dessen die Mitglieder „Kraft und Geborgenheit" empfinden sollten, in 
die das religiöse Erlebnis der Gemeinschaft mündete.295  

Wenngleich es an ausführlichen Quellen zur Tempelgeschichte während der 30er 
Jahre mangelt, läßt das überlieferte Material die Schlußfolgerung zu, daß der Kul-
tusverband der Reformer erstaunlich schnell wiedererstarkte und eine lebendige 
Wirkung entfaltete. An der Problematik der Geldnot hingegen änderte sich nur we-
nig: Der Tempel geriet wiederholt in finanzielle Engpässe, bei deren Behebung er —
wie auch die beiden übrigen Kultusverbände — auf die Hilfe der Gemeinde angewie- 
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sen blieb, die wiederum ihre Beitragssätze im Laufe der 30er mehrmals erhöhen 
mußte.296  Im Innern jedoch fand ein schneller Prozeß der Konsolidierung statt. Ita-
liener wußte 1932 zu berichten, daß nicht nur das gemeinsame Gebet am Sabbat, 
sondern auch die Gottesdienste montags und donnerstags sich wachsenden Zu-
spruchs erfreuten — eine Einrichtung, die in der gesamten Geschichte des Tempels 
ohne Beispiel war.297  Daß Italiener auch außerhalb der Gottesdienste in der Ober-
straße die Anfänge eines pulsierenden religiösen und sozialen Lebens beobachten zu 
können glaubte, unterstrich noch die überaus positive Bilanz eines einzigen Jah-
res.298  Nach dem Vorbild anderer jüdischer Gemeinden in Deutschland vollzog der 
Kultusverband einen Wandel, indem er sich einer erweiterten Bestimmung als Kul-
turgemeinde zuwandte, die das Judentum als ein umfassendes System begriff, von 
der engeren Bedeutung als rein konfessionelle Gemeinschaft jedoch Abschied nahm. 
Wissenschaftliche Vortragsreihen und Arbeitsgemeinschaften, die der Tempel in der 
Tradition des Frankfurter ,Freien Jüdischen Lehrhauses' organisierte und die sich hi-
storischen, philosophischen und religiösen Aspekten des Judentums zuwandten, er-
höhten noch die Anziehungskraft.299  Sie gingen bewußt über den Zweck der religiösen 
Sozialisation hinaus, indem sie die Sehnsucht nach neuer Verwurzelung auf ein allge-
meineres Niveau hoben und durch das Medium jüdischer Bildung die Möglichkeiten 
der Identifikation ergänzten.30° Auf diese Weise erweiterte der Tempelneubau seine 
Bestimmung: Zunächst als Bethaus konzipiert, diente er zugleich als Versammlungs-
ort, in dem sich auch andere Ausdrucksformen des Judentums Geltung verschafften. 

Mit der Machtübernahme Hitlers 1933, die den Untergang der Weimarer Repu-
blik besiegelte, erhielt der antisemitische Terror endgültig staatliche Sanktion, so 
daß sich unter den deutschen Juden das Gefühl der Bedrohung noch verstärkte. Der 
Boykott jüdischer Geschäfte im April 1933 sowie vereinzelte Aktionen gegen jüdi-
sche Ärzte und Juristen bildeten nur den Anfang einer langen Kette von Maßnah-
men der Isolierung, Verdrängung und Unterdrückung. Auch nach der Verabschie-
dung der Nürnberger Gesetze vom September 1935, die aus deutschen Staatsbür-
gern jüdischer Konfession ‚Staatsangehörige' mit eingeschränkten Rechten 
machten, schritt die Ausgrenzung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
weiter voran, nur zeitweilig unterbrochen von scheinbaren Phasen der Beruhigung 
und Mäßigung.301  Immer mehr deutsche Juden entschlossen sich, ihrer Heimat den 
Rücken zu kehren und in der — von den Behörden beförderten — Auswanderung dem 
Haß zu entrinnen. Im Institutionengefüge der Hamburger Juden entfaltete der 
wachsende Verfolgungsdruck eine doppelte Wirkung: Während viele Juden, die ur-
sprünglich Deutschland als ihre Heimat betrachtet hatten, in das vermeintlich siche-
re Ausland emigrierten, so daß die Deutsch-Israelitische Gemeinde innerhalb von 
sechs Jahren auf die Hälfte ihrer Größe von 1933 schrumpfte, gewann der Tempel 
zumindest zeitweilig mehr Mitglieder hinzu als er durch Ableben und Fortzug ver-
lor. 1934 schieden ingesamt 80 Haushaltsvorstände aus dem Tempelverein aus, 
während zur gleichen Zeit 203 Aufnahmeanträgen stattgegeben wurde.3°2  In der 
kurzen Periode von 1934 bis 1936 stiegen die Mitgliederzahlen des Tempels um 
knapp 24 Prozent, von 709 auf 876.3°3  Bei diesen Personen handelte es sich meist 
um Hamburger Juden, die zuvor zwar der Israelitischen Gemeinde, jedoch keinem 
Kultusverband angehört hatten. Der Tempelverband erwarb sich positives Anse-
hen, das im Verlauf der nationalsozialistischen Herrschaft noch wuchs, je mehr 

84 Aufschwung vor dem Untergang 



nämlich die rassistische Politik ihre verheerende Wirkung im Alltag der Juden zeig-
te. Durch seine Gesten der Selbstbehauptung kompensierte der Tempel einen Teil 
der Ungewißheit. Er griff das Bedürfnis der Hamburger Juden nach Einbindung in 
intakte soziale Bezüge auf, wußte allerdings auch dort Hilfestellung zu leisten, wo 
der Wunsch nach positivem Glauben wiedererwachte. Als Caesar Seligmann anläß-
lich einer Gastpredigt 1936 nach Hamburg zurückkehrte, betonte er besonders die 
religiösen Aspekte dieser Suche. Das „Zurückfinden zum alten Judentum, die Er-
neuerung des alten Bundes mit dem Hüter Israels, das Gottsuchen in dieser Welt der 
Unrast" erkannte er als Entwicklungen im Tempel, die sich trotz, wahrscheinlicher 
aber noch aufgrund des Wandels der Zeiten verstärkt hatten.304  

Obwohl sich die im Tempel assoziierten Juden noch keine Vorstellung davon 
machen konnten, daß binnen weniger Jahre nicht nur ihre wirtschaftliche Existenz 
bedroht, sondern auch ihr nacktes Leben in Gefahr sein würde, erfaßte sie doch eine 
Unsicherheit, ob und wie lange noch der Tempel als Kultusverband bestehen werde. 
Angesichts der unausgesetzten Auswanderung Hamburger Juden war jedoch be-
reits 1935 abzusehen, daß bald auch die Mitgliederzahlen sinken würden: „Schwere 
seelische Erschütterungen ergreifen uns alle, wenn wir das Wort Auswanderung 
aussprechen. Aber trotzdem dürfen wir uns der Pflicht seiner Erörterung nicht ent-
heben, wo wir seit Jahren unter gänzlich veränderten Lebensverhältnissen, unter 
Verengung unseres Lebensraumes leiden. Daß ein großer Teil von uns, vor allem 
unsere Jugend, auswandern muß, darüber sind wir uns klar."305  

Die 1937 herausgegebene Festschrift, für die der Vorstand das unübliche hun-
dertzwanzigjährige Jubiläum zum Anlaß wählte, spiegelte die Befürchtung wider, 
daß es weitere Anlässe zum Feiern möglicherweise nicht mehr geben werde. Alle 
bisher zu Ehren des Tempels publizierten Festschriften und -predigten hatten das 
Datum der Vereinsgründung ignoriert und den 18. Oktober 1818, die feierliche 
Eröffnung des ersten Betlokals im Alten Steinweg, zum Stichtag gewählt! Es war der 
versteckte Ausdruck berechtigter Zukunftsängste, daß sich der von Bruno Italiener 
herausgegebene Sammelband an der ersten konstituierenden Vereinssitzung orien-
tierte, die bereits ein knappes Jahr zuvor, am 11. Dezember 1817, stattgefunden hatte. 

Je mehr die Nationalsozialisten das Leben der Hamburger Juden willkürlichen 
Beschränkungen unterwarfen, je weiter die ökonomische, politische, soziale und 
kulturelle Ausgrenzung reichte, desto enger rückten die Tempelmitglieder zusam-
men, um sich der gegenseitigen Solidarität zu versichern und eine Möglichkeit des 
Rückzugs zu schaffen. Sogar der Sederabend während Pessach, eine religiöse Feier, 
die traditionell im privaten Rahmen der Familie gefeiert wird, fand nun unter gro-
ßem Anklang in den Räumlichkeiten in der Oberstraße statt. „IT.', ein ehemaliger 
Schüler der Religionsschule am Tempel, der aus Tripolis von den Erfahrungen sei-
nes Exulantendaseins berichtete, erinnerte sich 1937 mit Wehmut an die besondere 
Atmosphäre solcher Veranstaltungen. An die in Hamburg Zurückgebliebenen 
schrieb er: „Mit der Innigkeit, mit der wir daheim Feste feiern, besonders in den 
letzten Jahren, darf man natürlich nichts vergleichen, was man draußen findet, das 
sollte man sich überhaupt abgewöhnen, um etwas Harmonisches aus solchen Tagen 
gestalten zu können."306  

Unter dem Eindruck der seelischen Notlage fiel es häufig der jungen Generation 
leichter, die Umkehr zum Judentum zu vollziehen, zumal der Tempel diesen Prozeß 
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der Rücksozialisation in enger Zusammenarbeit mit dem Liberalen Schulverein zu 
fördern wußte: 

„Die gesamte schulpflichtige Jugend, soweit sie dem Tempelkreise nahesteht, emfängt 
vom Jüdischen Schulverein in den Schulräumen des Tempels werktäglich von Montag 
bis Freitag nachmittag Unterricht; die Kinder besuchen ein- bis zweimal in der Woche 
die Schule. Unterrichtsgegenstände sind: Biblische und nachbiblische Geschichte, sy-
stematische Religionslehre, Palästinakunde, Alt- und Neuhebräisch. Für die Kurse 
(Schulentlassene und Berufstätige) kommen Religionsphilosophie und Besprechung 
von Lebensfragen hinzu. [...] Die Zahl der Jugendlichen, die im Laufe des letzten 
Jahres religiös von uns betreut wurden, betrug an 400."307  

Neben die systematischen Erziehungsansätze in der Religionsschule traten intensive 
Bemühungen in der Sozialarbeit. Besondere Bedeutung erlangten die regelmäßigen 
Jugendgottesdienste, an deren Gestaltung die jungen Teilnehmer aktiv partizipier-
ten, indem sie etwa Aufgaben als Vorbeter und Toravorleser übernahmen.308  Die 
Tempeljugend besuchte zudem die regulären Gottesdienste und machte auf diese 
Weise deutlich, daß sie religiösen Fragen in ihrem Alltag wieder wachsende Bedeu-
tung zumaß.309  Mitunter ergriffen die Söhne und Töchter von Tempelmitgliedern 
auch im Elternhaus die Initiative, wenn es etwa darum ging, sich der Tradition zu 
besinnen und längst abgelegte religiöse Bräuche zu neuem Leben zu erwecken. Hier 
fand keine ‚Bekehrung' zu einem orthodoxen Glaubensverständnis statt, das mit 
einer peinlich genauen Beachtung religionsgesetzlicher Ge- und Verbote einherge-
gangen wäre. Auf der Grundlage eines erweiterten Erfahrungshorizonts vollzog sich 
aber eine auf die Überzeugungen gerichtete Einkehr, die auch von einer skeptischen 
Rückschau auf die Tempelvergangenheit begleitet war. Die Gewißheit darüber, daß 
sich der Fortschrittsglaube des klassischen Liberalismus als Trugbild erwiesen hatte, 
mischte sich hierbei mit der Kritik, der Tempel habe das positive Judentum einem 
rationalen Universalismus preisgegeben. Eva Stiel, die stellvertretend für ihre ju-
gendlichen Altersgenossen diese Erfahrungen zum Ausdruck brachte, wollte gleich-
wohl einen geistigen Zusammenhang mit den Gründervätern nicht ganz und gar 
zurückweisen. In einer von der Dialektik geprägten Geschichte präsentierte sie die 
Gegenwart des Tempels als Synthese von Tradition und Reform: 

„Wir haben wie die ersten liberalen Juden unsere Glaubenshaltung aus der Welt des Zwei-
fels gewonnen. In der Auseinandersetzung mit dem Alten haben wir sehen und urteilen 
gelernt. Jeder neue Schritt verlangt von uns Selbständigkeit im Denken und Entscheiden. 
Würden wir diese Selbständigkeit aufgeben und statt dessen uns blind und kritiklos der 
Tradition überliefern, so würden wir das Beste in unserm Tun aufgeben, nämlich die 
innere Lebendigkeit und Ehrlichkeit. Wir wollen nur das von der Tradition übernehmen, 
was wir als ganze Menschen mit Verstand und Herz verwirklichen können. Wie groß die 
Auswahl des Übernommenen sein wird, können wir heute noch nicht übersehen. Fest 
aber steht, daß wir nicht ohne eigene innere Anteilnahme nachahmen wollen, was nur die 
alte Erstarrung, die die ersten Tempelgründer bekämpften, mit sich bringen würde. 
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Hier ist endlich der Platz, zu sagen, was uns von den Tempelgründern trennt und was uns 
mit ihnen verbindet. Das Neue und Trennende ist der wiedererwachte Glaube an den 
lebendigen Gott der Bibel und die höhere Wertschätzung der jüdischen Tradition. Was 
uns mit ihnen verbindet, ist unsere innere Selbständigkeit der Tradition gegenüber, und 
das wollen wir als ein Vermächtnis aufnehmen und weiterpflanzen."31° 

Der Tempel vollzog während der 30er Jahre einen Richtungswechsel, der auch Au-
ßenstehenden nicht verborgen blieb.311  Wenn auch eine Anerkennung von seiten 
der Orthodoxie zu keinem Zeitpunkt zu erwarten stand, ließen sich doch andere 
Stimmen vernehmen, die von dem neu gewachsenen Respekt gegenüber der Ham-
burger Reform zeugten. Nach Auffassung der Jüdisch-liberalen Zeitung, die dem 
Kultusverband 1931 - anläßlich des Neubaus am Rothenbaum - eine Festnummer 
widmete, bestätigte das Beispiel des Tempels, daß nicht die Tradition das Judentum 
erhalten habe, sondern umgekehrt der Geist des Judentums „zu allen Zeiten sich 
immer wieder neue Traditionen" schaffe.312  Spätere Beobachter erkannten, daß 
diese neuen Traditionen mitunter den alten Überlieferungen glichen, die der Tempel 
ursprünglich abgelehnt hatte. 

Die Rabbiner Dr. Max Dienemann und Dr. Max Wiener, die in ihren Tagen zu 
den liberalen Vordenkern des deutschen Judentums zählten, sprachen dem Tempel 
wiederum einen geistigen Vorbildcharakter zu. Anläßlich seines Jubiläums zollten 
sie ihm bereitwillig die Anerkennung, die ihm seit Geigers ambivalenter Würdigung 
des zweiten Gebetbuches vorenthalten worden war. Wiener, der an der ,Hochschule 
(Lehranstalt) für die Wissenschaft des Judentums' dozierte und mehrere Male zu 
Gastpredigten in die Oberstraße kam, spendete dem Hamburger Reformverband 
1937 beinahe überschwengliches Lob. Das Tempelinstitut, schrieb Wiener, der be-
reits mehrere Gastpredigten in der Oberstraße gehalten hatte, habe endlich jene 
Trennung von Volkhaftem und Religiösem im Judentum überwunden, die er selbst 
als fatalen Kunstfehler aller frühen Reformversuche verurteilte. In der zionistischen 
Jüdischen Rundschau schilderte er den Tempelritus als zukunftsweisendes Konzept, 
das die Ehrfurcht vor der Tradition mit modernen Lebensanschauungen zu kombi-
nieren verstehe: 

„Was 100 Jahre falsch verstandener ,Universalismus` als ‚unzeitgemäß' in die Ecke 
geschoben haben, das ist — schon vor der Wendung von 1933! — zumal durch Anre-
gung des Rabbiners Italiener und des Kantors Kornitzer wieder eingefügt worden: 
man betet wieder für Jerusalem, trägt die Thora im herkömmlichen Niggun [Melodie] 
vor, sagt wieder Selichot [Bußgebete], begeht feierlich den Chanukkah-Vorabend, wie 
man auch die ganze Megilla [Ester-Rolle] wieder leint [liest] usw. — Kurz, man ist 
wieder ‚konservativ' geworden, viel mehr als in unserm Berliner neuen Ritus. Es wird 
wenig liberale Synagogen in Deutschland geben, in denen die Tradition so ehrfurchts-
voll behandelt wird wie in dem prächtigen modernen Hamburger Gotteshaus."313  

Auch Rabbiner Max Dienemann, der anders als sein Berliner Kollege dem Zionis-
mus distanziert gegenüberstand, galt am Tempel als gerngesehener Gastredner. Als 
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den eigentlichen Fehler der klassischen Reform kennzeichnete Dienemann deren 
Selbstbeschränkung auf den Gottesdienst, die mit einer Vernachlässigung der übri-
gen Lebensbereiche einhergegangen sei. Ohne ausdrücklich auf dessen gegenwärti-
ge innere Verhältnisse einzugehen, deutete er an, daß der Tempel sich auf dem rich-
tigen Weg befand, um der Totalität jüdischer Existenz eine zeitgemäße religiöse 
Form zu verleihen.314  

Der Offenbacher Rabbiner glaubte ferner, die ,Mutter der liberalen Synagogen' 
sei mittlerweile auch äußerlich mit ihren Kindern vereint. Hier mißdeutete er jedoch 
das im April 1937 in Kraft getretene Gesetz über Groß-Hamburg und andere Ge-
bietsbereinigungen, das die Eingemeindung umliegender Stadt- und Landkreise vor-
sah und auch für die jüdische Gemeinde weitreichende Strukturveränderungen mit 
sich brachte. Besondere Bedeutung kam der Tatsache zu, daß sich die jüdischen 
Kultusgemeinden Altona, Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg nunmehr in das 
Gefüge der Deutsch-Israelitischen Gemeinde Hamburg eingliederten. Der Tempel 
wurde der nunmehr als ‚Jüdischer Religionsverband' titulierten Gemeinde aber 
nicht einfach einverleibt — was Dienemann zu vermuten schien —, sondern er be-
wahrte seine bisherige Selbständigkeit. Nichtsdestoweniger ergaben sich Konse-
quenzen auch für die Hamburger Liberalen, die sich nun mit der Existenz zweier 
gesetzestreuer Oberrabbinate in der Hansestadt abfinden mußten, weil die Gemein-
de Altona nicht einfach im Synagogenverband aufging, sondern als vierter Kultus-
verband eine gewisse Eigenständigkeit zu bewahren wußte.315  

Der Fortbestand eines Oberrabbinats in der Freien und Hansestadt hatte den 
Tempel bereits seit der Einführung des Hamburger Systems beschäftigt, weil Außen-
stehende den Eindruck gewannen, als bildeten die Tempelgeistlichen keine eigenver-
antwortliche, sondern lediglich eine subalterne Hamburger Religionsbehörde, die 
dem Synagogenverband Gehorsam schuldete. Ursprünglich bezeichnete die inzwi-
schen sinnentleerte Anrede als Oberrabbiner eine von der Obrigkeit legitimierte 
Funktion, während das Judentum gar keine formelle ‚Kirchenhierarchie' kannte, 
sondern allein dem Vorsitzenden des Rabbinatsgerichts eine herausgehobene Stel-
lung einräumte. Zwar hatte sich bei den Hamburger Reformern gar kein eigener 
Gerichtshof konstitutiert, doch sein Selbstverständnis als gleichrangiges und gleich-
wertiges religiöses Kollektiv verbot es dem Tempel, den durch die Titel verursachten 
Schein der Untergebenheit einfach hinzunehmen. Bereits in den 1880er Jahren hatte 
die Gemeinde dem Drängen der Reformer nachgegeben und Anschel Stern angewie-
sen, er möge sich nicht länger als Oberrabbiner der Deutsch-Israelitischen Gemein-
de ausgeben.316  Weil aber die gesetzestreuen Hamburger Juden ihren geistlichen 
Führer in der Tat als religiöses Oberhaupt aller Juden der Stadt betrachteten, behalf 
sich der Synagogenverband mit der vieldeutigen Benennung ,Oberrabbinat zu 
Hamburg'. 

In Anerkennung seiner Verdienste ernannte der Tempelverband auch David 
Leimdörfer zum ‚Oberrabbiner', als dieser 1921 sein vierzigjähriges Dienstjubilä-
ums feierte.317  Leimdörfer wurde eine Ehrung zuteil, die seine Amtsvorgänger ein-
hundert Jahre zuvor kaum als Zeichen der Wertschätzung empfunden, sondern eher 
als Herabsetzung abgewiesen hätten. Mehr als ein bloßes Zeichen der Hochachtung 
steckte freilich hinter dem einstimmigen Beschluß des Tempel-Verwaltungsaus-
schusses vom März 1937, das Rabbinat des Verbandes nunmehr generell zum Ober- 
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rabbinat ‚aufzuwerten'. Zwei orthodoxe Oberrabbinate in der Hansestadt, hieß es, 
seien „im Hinblick auf die historische Bedeutung des Tempels als Muttergemeinde 
zahlreicher jüdischer Gemeinden der Welt und im Hinblick auf die gegenwärtige 
Bedeutung des Tempels für das religiöse Leben Hamburgs untragbar."318  Zwar 
unterstrich Bruno Italiener, die dem Titel ‚Rabbiner' historisch gewordene jüdische 
Prägung könne durch kein aus der Umwelt entnommenes Standesprädikat eine Er-
höhung erfahren, doch stimmte auch er der Umbenennung zu. Es ging letztlich nicht 
nur um eine Erhöhung, sondern auch um einen Akt innerjüdischer Assimilation. 
Der Tempel hatte einst seine Bemühungen darauf ausgerichtet, von der Synagoge, 
die das Überkommene und Veraltete verkörperte, unterscheidbar zu sein. Einherge-
hend mit der Tendenz, zu positiven Ausdrucksformen der Religiosität zurückzukeh-
ren, war es nun im Gegenteil darum zu tun, den Nachweis von Gemeinsamkeiten 
mit dem gesetzestreuen Judentum zu erbringen. Insofern stellte die Hamburger Or-
thodoxie einen wichtigen Orientierungspunkt dar, der den Reformern auf ihrer Su-
che nach neuer Glaubenssicherheit den Weg wies. Ob Joseph Carlebach die Ent-
wicklung des Tempels mit Genugtuung betrachtete, läßt sich nicht feststellen. Im-
merhin zeigte er sich den Argumenten aufgeschlossen und entschied im Oktober 
1938, er werde sich nicht länger Oberrabbiner zu Hamburg, sondern nurmehr 
Oberrabbiner des Synagogenverbandes nennen.319  

Während das Beharren des Tempels, auch ihm müsse ein Oberrabbiner vorste-
hen, letztlich Früchte trug, blieb die symbolische Beförderung der Tempelgeistlichen 
ohne praktische Auswirkungen auf die Amtswirksamkeit. Ohne von den innerjüdi-
schen Auseinandersetzungen über religiöse Fragen Notiz zu nehmen, steuerte die 
deutsche Politik einen antisemitischen Kurs von bisher nicht gekannter Entschlos-
senheit. Seit 1938 verschlechterten sich die Lebensumstände der Juden mit dramati-
scher Geschwindigkeit. Die Maßnahmen der ‚Arisierung' in der Hamburger Wirt-
schaft erreichten erst jetzt ihren Höhepunkt.32° Durch das Gesetz über die Rechts-
verhältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen vom März 1938 verloren die 
jüdische Gemeinde und alle unter ihrem Dach bestehenden Kultusverbände ihren 
bisherigen Status als Körperschaften des öffentlichen Rechts.321  Wenige Monate 
später, während des November-Pogroms, der unter den Juden zahlreiche Opfer for-
derte, blieb zwar das Tempelgebäude in der Oberstraße äußerlich unversehrt, doch 
fiel der Innenraum dem Vandalismus zum Opfer und wurde weitgehend zerstört.322  
Oberrabbiner Bruno Italiener floh nur wenige Monate später nach England und 
ließ eine Gemeinschaft zurück, deren Untergang sich bereits deutlich abzeichnete. 

Seit dem Frühjahr 1939 oblag die Sorge um die religiösen Belange offiziell der 
Gemeinde, unter deren Fittichen der Tempel freilich noch weiter nach Kräften sei-
nen bisherigen Aufgaben nachzukommen suchte. Das Gotteshaus des Tempelver-
bandes war allerdings beschlagnahmt worden und stand nicht länger als jüdischer 
Versammlungsort zur Verfügung. Im Oktober 1939 erklärte ein polizeilicher Be-
richt über den Zustand der Hamburger Synagogen, „der Tempel in der Oberstraße 
120 [...] stehe[.] zur Zeit leer und werde[.] nicht benutzt."323. Rabbiner Joseph 
Norden, der nach seiner Pensionierung in seine Geburtsstadt zurückgekehrt war 
und seit 1937 dem Bet Din des Tempels angehörte, leitete zwar noch bis 1942 libe-
rale Gottesdienste, die in dem ehemaligen Bne Brit-Logensaal in der Hartungstraße 
stattfanden, als selbständiger Kultusverband jedoch hatte der Tempel bereits aufge- 
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hört zu existieren.324  Die Hamburger Reformer hatten ihre hundertzwanzigjährige 
Suche nach einer eigenen Tradition unfreiwillig abbrechen müssen. Die endgültige 
Liquidation war dann nur noch eine Formsache: Auf Geheiß des Reichsinnenmini-
sters wurde der Tempel im Dezember 1942 — wie alle übrigen Hamburger Synago-
gen — in die ,Reichsvereinigung der Juden in Deutschland' eingegliedert. 1943 er-
hielt der Jüdische Religionsverband Hamburg die knappe behördliche Nachricht, 
der Tempel sei nunmehr aus dem Vereinsregister gestrichen worden.325  Zu diesem 
Zeitpunkt war nur noch eine kleine Zahl von Juden in Hamburg zurückgeblieben, 
die zumeist mit christlichen Partnern in sogenannter ,privilegierter Mischehe` leb-
ten. Der große Teil der Tempelmitglieder aber war entweder aus Deutschland geflo-
hen oder aber in die Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt 
worden. 
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11. Schlußbemerkungen 

Jäh beendet und ohne eigentlichen Abschluß, entzieht sich die Geschichte des Tem-
pels wenigstens teilweise der resümierenden Betrachtung. Jacob Toury hat, auf die 
jüdische Reformbewegung insgesamt schauend, das Bild einer Revolution gezeich-
net, die gar nicht stattfand. Die Reformer, so die These des israelischen Sozialhisto-
rikers, hätten nach stürmischem Beginnen innegehalten und ihr Werk der radikalen 
Erneuerung unvollendet gelassen.326  Vieles von dem, was Toury aus seiner Beob-
achtung der Gesamtentwicklung schließt, läßt sich auf die Hamburger Verhältnisse 
übertragen: Auch der Tempel versäumte es, seine anfängliche Begeisterung für den 
religiösen Wandel in einen konsequenten Neuentwurf des Judentums einmünden zu 
lassen. Aus diesem Grund kann in der Geschichte des Tempels allenfalls von einem 
kurzen ‚Aufstand', keinesfalls aber von einer ,permanenten Revolution' die Rede 
sein. Dazu mangelte es den Trägern des Protestes nicht nur an der nötigen Ausdauer, 
sondern spätestens seit der Jahrhundertmitte auch an dem Willen, für die eigenen 
Reformen zu werben und ihnen durch Überzeugungsarbeit in anderen Gemeinden 
Eingang und Geltung zu verschaffen. Die Hamburger Reform interessierte sich lan-
ge Zeit nur für sich selbst, ohne dem religiösen Gesamtzusammenhang des liberalen 
deutschen Judentums allzu große Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Isolation, die 
dem Tempel immer wieder zum Vorwurf gemacht wurde, war letztlich keine von 
außen aufgedrungene, sondern eine von den Mitgliedern selbstgewählte. 

Eine Pionierstellung kann dem Tempelverein nicht abgesprochen werden, auch 
wenn Reformversuche in Seesen und Berlin der Vereinsgründung vorausgingen. Der 
Tempel selbst verkündete erstmals 1842, „die Gründung des Tempelvereins [wür-
den] künftige Historiker als Beginn einer neuen Epoche in der jüdischen Religions-
geschichte bezeichnen."327  Wahr ist, daß mit der Einrichtung des Hamburger Re-
formgottesdienstes, aber nicht durch diesen, das Zeitalter der religiösen Pluralisie-
rung im Judentum eingeläutet wurde. Berücksichtigt man diese Tatsache, dann wird 
verständlich, warum meist nur die Gründung des Tempels sowie die frühen Kontro-
versen über das Gebetbuch zum Gegenstand der Forschung gemacht worden sind. 
Was auf diese Ereignisse folgte, ordnete sich schon nicht mehr ein in die überregio-
nalen Bezüge des deutschen Judentums. 

Indes wahrte der Verein seine lokale Bedeutung für das Hamburger Judentum. 
Zeitweilig an der Peripherie der Gemeinde sich bewegend, stand der Tempel zu 
keinem Zeitpunkt ganz außerhalb. Daß eine Trennung mitunter auch geeignet ist, 
die Einheit zu wahren, beweist die weitere Entwicklung. Das ,Hamburger System' 
von 1867 reagierte auf eine durchgreifende rechtliche Veränderung, nachdem die 
Deutsch-Israelitische Gemeinde ihren Status als Zwangsgemeinde verloren hatte. 
Dabei halfen die Erfahrungen eines halben Jahrhunderts: In diesem Zeitraum seit 
der Konstituierung des Tempelvereins hatte sich gezeigt, daß ein Miteinander von 
orthodoxen und nichtorthodoxen Hamburger Juden die Toleranz beider Fraktio-
nen überforderte, daß aber ein friedsames Nebeneinander gesetzestreuer und libera-
ler religiöser Einrichtungen durchaus möglich war. Nach der Aufhebung des Par-
ochialzwanges war es geboten, die Stellung von Tempel und Synagoge erstmals pa-
ritätisch zu definieren. Tatsächlich band sich der Tempel als Kultusorganisation 
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juristisch enger als ehedem an die Gemeinde, während die Synagoge zur selben Zeit 
von dieser abrückte. Die Einheitsgemeinde blieb erhalten, sie verabschiedete sich 
jedoch von der herkömmlichen Konzeption der Kultusgemeinde. Der Hamburger 
Deutsch-Israelitischen Gemeinde war die Verantwortung für das Schul- und Erzie-
hungswesen übertragen, sie kümmerte sich um die Wohlfahrt der Bedürftigen und 
beaufsichtigte die Friedhöfe. Der Gottesdienst und alle übrigen religiösen Handlun-
gen lagen nunmehr außerhalb ihres Einflußbereichs. Zwei annähernd gleichgestell-
te Kultusverbände zu schaffen, bedeutete also die Hinnahme einer halben Tren-
nung, mit deren Hilfe eine halbe Einheit geschaffen wurde. Mehr anzustreben, wäre 
unrealistisch gewesen, zumal es auf beiden Seiten an dem Willen mangelte, zu einem 
Ausgleich der religiösen Meinungsverschiedenheiten zu finden. Kompromisse fielen 
leichter, sofern sie Glaube und religiöses Gesetz nicht unmittelbar berührten. 

Ist von der Religiosität der Hamburger Reformer die Rede, dann geschieht dies 
stets unter dem Vorbehalt, daß die Sphäre des Glaubens sich wenigstens zu einem 
Teil dem Zugriff der Forschung entzieht. Frömmigkeit bezeichnet als Gefühl die sub-
jektive Seite der Religion. Wissenschaftliche Aussagen zu diesem Bereich können des-
halb stets nur mit Zurückhaltung getroffen werden, weil die Untersuchung der empi-
risch wahrnehmbaren religiösen Praxis den Blickwinkel zwangsläufig verengt. 

Immerhin lassen sich verallgemeinernd einige Tendenzen nachzeichnen: Als Di-
lemma des Tempels erwies sich, daß er zwar ein passives Beharren im Glauben be-
zeugte, daß er jedoch seinem Anspruch, die Mitglieder durch neue Formen zu neuer 
Gläubigkeit zu führen, lange Zeit nicht gerecht wurde. Der Tempel redete viel von 
Bedürfnissen und weitaus seltener von Pflichten. Die säkularisierende Wirkung so-
zialer Bedingungen erwies sich als zu mächtig, als daß die wenig energische Suche 
der meisten Tempelmitglieder nach positiver religiöser Identität dauerhafte Erfolge 
hätte zeigen können. Zwar lassen sich religiöse Phänomene nicht nur als Antwort 
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit deuten, doch hatte die an Bedeutung gewin-
nende weltliche Kultur, die der Religion nur mehr einen Teilbereich des Lebens zu-
wies, dem Tempel in der Tat erst den Boden bereitet. Umgekehrt aber scheiterte das 
Zukunftsprojekt, mit Hilfe eines modernen Systems religiöser Welt- und Lebens-
deutung wiederum auf die gesellschaftlichen Strukturen zu wirken, anstatt diese nur 
zu legitimieren. Der Tempel übte lediglich marginalen Einfluß, zumal er ohnehin in 
weitem Maße auf die synagogale Praxis ausgerichtet blieb. Daß sich die Tempelreli-
giosität nicht außerhalb der Synagoge zu manifestieren brauchte, kam den Bedürf-
nissen einer wachsenden Zahl der Mitglieder entgegen. Sie, die immer mehr Rechte 
erlangten und mit Zuversicht in die Zukunft blickten, emanzipierten sich mehr und 
mehr von einer Gesetzgebung, die den Anspruch erhob, von Gott offenbart zu sein. 
Bei der Sinnbestimmung im Alltagsleben spielte sie deshalb kaum noch eine Rolle. 
Religiöses Judentum entwickelte nur noch begrenzt gemeinschaftsstiftende Kraft. 

Das Bewußtsein der individuellen religiösen Autonomie, das auch dem Denken 
liberaler Juden außerhalb Hamburgs in entscheidender Weise die Richtung vorgab, 
ging indes nicht ohne weiteres einher mit größerer Freiheit. Aufgrund der erweiter-
ten wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegschancen verstärkten sich auch Zwänge, 
denen bislang weniger Bedeutung zugekommen war. So erforderte Erfolg im Beruf 
eine intensivere Nutzung der Arbeitszeit, verschiedene Formen der Geselligkeit wa-
ren ohne eine Vernachlässigung der Speisegesetze nicht möglich. Obwohl ein unmit- 
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telbarer Zusammenhang zwischen Wohlstand und Tempelzugehörigkeit nicht gezo-
gen werden kann, ist es doch richtig, daß die meisten Mitglieder die ihnen gebote-
nen Möglichkeiten der ökonomischen Partizipation und des sozialen Aufstiegs aus-
schöpften. Eine tradierte religiöse Praxis, die auf dem Bewußtsein eines sich stets 
aufs Neue zu bewährenden Bundes mit Gott fußte, empfanden sie dabei als unnöti-
ge Erschwernis. Auf diese Weise entwickelte sich selbst der Synagogenbesuch zu den 
Hohen Feiertagen zu einem teilweise sinnentleerten Ritual, hinter dem sich durch-
aus der Wille zur Gemeinschaft, aber nicht ohne weiteres ein religiöses Bedürfnis 
verbarg. Zwar wurden und werden die Tage zwischen jüdischem Neujahrsfest und 
Versöhnungstag gemeinhin als Zeit der Buße und Umkehr verstanden, doch ließ 
sich die Absicht zur Besinnung kaum an nachfolgenden Taten festmachen. Ein gro-
ßer Teil der Mitglieder im Hamburger Tempel zählte nach dem schnell erlahmenden 
Enthusiasmus der Gründerjahre zu den ,Drei-Tage-Juden`, die sich zwar am Neu-
jahrsfest sowie am Versöhnungstag dem sozialen Druck fügten und am öffentlichen 
Gebet teilnahmen, ansonsten aber ihr religiöses Leben nach eigenem Gutbefinden 
gestalteten. 

In ihrem Verhalten glichen sie den Synagogenbesuchern aus anderen liberalen 
Gemeinden, gegen die mit einiger Regelmäßigkeit der Vorwurf wachsender Gleich-
gültigkeit erhoben wurde. Anders jedoch als diese, die durch das Prinzip der 
Zwangsmitgliedschaft lange Zeit an die Gemeinschaft aller Juden eines Ortes ge-
bunden waren, verschrieben sich die Templer frei gesetzten Leitgedanken und Zie-
len. Durch ihren Vereinsbeitritt verpflichteten sich die Mitglieder auf den 1817 for-
mulierten Vorsatz, „den fast erkalteten Sinn für die ehrwürdige Religion der Väter 
wieder zu beleben." Der hehre Anspruch, „eine Pflanzschule für wahre Frömmig-
keit"328  zu errichten, nutzte sich schnell ab und erschien dann den Kritikern als 
bloßes Lippenbekenntnis, zumal der Tempel es auch an dem Willen fehlen ließ, das 
eigene Gemeindeleben durch eine Sinndeutung der überlieferten Lehre auf begriffli-
cher Basis zu stützen. Die Fragen von Offenbarung und Tradition waren ebenso wie 
das Problem jüdischer Zukunfshoffnungen immer wieder Thema des theoretischen 
Diskurses im deutschen Judentum. Dabei erwies sich die Geschichte als unverzicht-
bares Werkzeug der Religionsreform.329  Insofern sich der Tempel einem historisie-
renden Zugang nach wissenschaftlichen Maßstäben zu entziehen suchte, vermied er 
es, eine neue Heteronomie, d.h. die Geschichte als magistra vitae, zu etablieren.33° 
So blieb er partikularistisch und bewahrte zum Teil konservative Strukturen — ähn-
lich wie das gesetzestreue Judentum. 

Die Mehrzahl der Tempelbesucher entwickelte kein echtes Bewußtsein dafür, 
daß ihre Strategien der Bewahrung die Selbstisolierung nach sich zogen. Die Mit-
gliedschaft im Tempel gab ihnen die formale Bestätigung, daß sie einem Judentum 
anhingen, das den christlichen Konfessionen als Glaubensbekenntnis ebenbürtig 
war und obendrein den ästhetischen Vorstellungen der Zeit entsprach. Die Normen 
und Werte, die sie mit den übrigen Bürgern Hamburgs teilten, waren freilich kaum 
als spezifisch jüdische zu erkennen. Das erschwert es, das Ausmaß der gesellschaft-
lichen Relevanz des Tempels nachzuweisen. Um eine verinnerlichte und individuali-
sierte Religion wiederum als alltagsprägende Kraft nach außen hin sichtbar zu ma-
chen, hätte es mehr bedurft als eines finanziellen Engagements und gelegentlicher 
Teilnahme an den Tempelgottesdiensten. Spekulative Fragen, ob die Existenz des 
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Tempels zumindest dazu beitrug, Hamburger Juden vor einem Schritt aus der kon-
fessionellen Gemeinschaft abzuhalten, und ob, wäre der Verein niemals zusammen-
getreten, die Zahl der Religionsübertritte sowie der in Hamburg ohnehin erstaun-
lich hohe Anteil gemischtkonfessioneller Ehen noch weiter gestiegen wäre, kann die 
Historiographie nicht beantworten. Es zeigt sich jedoch, daß die meisten Tempelan-
gehörigen über Jahrzehnte hinweg keine Gewissensnot verspürten, wenn ihre mäßige 
Beteiligung am Kultusleben des Verbandes als religiöse Indifferenz gedeutet wurde. 

Für die Ausprägung einer Umkehrtendenz des Tempels läßt sich kein genauer 
Zeitpunkt benennen. Während etwa Eduard Kley, Gotthold Salomon und Naphtali 
Frankfurter den Tempel als Schrittmacher einer progressiven Variante des Juden-
tums verstanden und auf eine konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Re-
formweges gesetzt hatten, bremsten die ‚Laien' den anfänglichen Modernisierungs-
schwung bereits relativ früh. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kehrten 
sich die Verhältnisse um: Die späteren Tempelgeistlichen versuchten nunmehr, einen 
Teil der eingeführten Reformen und Gebetsveränderungen einer prüfenden Revisi-
on zu unterziehen, um wieder vermehrt an ältere Traditionen des aschkenasischen 
Judentums anzuknüpfen. Dieser Rückkehr versagte jedoch die ,breite Masse' der 
Tempelbesucher wiederum häufig ihre Zustimmung. Alle restaurativen Tendenzen 
mündeten deshalb einstweilen in Stückwerk. 

Deutliche Anhaltspunkte für die Bereitschaft des Tempels, seine bislang als gül-
tig anerkannten Orientierungsmuster konsequent zu hinterfragen, lassen sich seit 
den 1930er Jahren nachweisen. Bezeichnet der Tempelneubau am Rothenbaum le-
diglich ein Symptom dieser Wende, so lagen die tieferen Ursachen in der kollektiven 
Verunsicherung aller Hamburger Juden begründet. Der wirtschaftliche Abschwung, 
vor allem aber die sich verstärkende antisemitische Agitation sowie der rasante 
Aufstieg der Nationalsozialisten in der Gunst der Wähler stellten die bisherigen 
Lebensentwürfe fundamental in Frage. Ebenso wie das Judentum als kulturelles 
System in einer Epoche des sozialen, politischen und ökonomischen Fortschritts als 
Nebensache vernachlässigt worden war, so gewann es nun erneut an Bedeutung und 
sozialer Bindekraft. In den Zeiten selbstgewählter und aufgezwungener Dissimilati-
on übernahm der Tempel die Funktion einer Zufluchtsstätte vor den Drangsalierun-
gen des Alltags. Er besann sich seiner ursprünglichen Berufung, den Mitgliedern bei 
ihrer Suche nach neuen Wurzeln im Glauben zur Seite zu stehen und sie anzuleiten. 
Aber selbst jenen, die persönlich keine neuen Formen der Frömmigkeit entwickel-
ten, halfen die unterschiedlichen Formen der Geselligkeit, sowohl um ihrer drohen-
den Vereinsamung in einer feindlichen Umgebung entgegenzuwirken, als auch um 
ihre angefochtene Identität als Juden in Deutschland neu zu definieren und zu befe-
stigen. Bruno Italiener (sowie auch Leon Kornitzer) erwarben sich bei der ,Rückso-
zialisation` zum Judentum ohne Frage besonderes Verdienst, doch war der Erfolg 
ihrer Arbeit zunächst davon abhängig, daß sich die Mitglieder der Zielsetzung und 
Verantwortung ihres Verbandes besannen. Angeleitet von den religiösen Funktions-
trägern, wandten sich die Tempelbesucher im Rahmen eines umfangreichen Veran-
staltungsangebots wieder intensiver den partikularen Aspekten jüdischer Kultur zu. 
Allen konservativen Wandlungen zum Trotz lag ihnen aber ein Bruch mit dem reli-
giösen Liberalismus fern: 
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„So hätten also diejenigen recht, die in solchen Neueinrichtungen eine Entwicklung 
des Tempels nach der orthodoxen Seite erblicken? Keineswegs. Es ist vielmehr so, daß 
es innerhalb des Liberalismus verschiedene Schattierungen gibt, genau wie innerhalb 
der Orthodoxie; und die Entwicklung hat, wie schon bemerkt, zu einer stärkeren 
Betonung des spezifisch Jüdischen geführt. Aus dem Rahmen des Liberalismus aber 
ist der Tempel niemals herausgetreten. Nach wie vor steht der Tempel mit seinen 
sämtlichen Bestrebungen und Einrichtungen grundsätzlich auf dem Boden des libera-
len Judentums. Seine Auffassung vom Judentum ist in wesentlichen Punkten grund-
sätzlich verschieden von der Auffassung der orthodoxen Richtung, in grundlegenden 
Punkten kennt der Tempel bei all seiner Beweglichkeit in einzelnen Dingen keine 
Wandlung."331  

Wer heute nach Spuren des 1938 geschlossenen Tempels sucht, wird außer dem 
Gotteshaus in der Oberstraße, das jetzt als Sendestudio des Norddeutschen Rund-
funks genutzt wird, kaum fündig werden. Max Wieners Hoffnung, der konservativ-
liberale Tempelritus der 1930er Jahre möge „Vorbild einer synagogalen Kultur in 
Erez Israel” werden, erfüllte sich nicht, zumal nichtorthodoxe Strömungen in Palä-
stina ohnehin nicht wirklich Fuß fassen konnten.332  In den liberalen Synagogenge-
meinden der Vereinigten Staaten übte das deutsche Judentum zwar einstmals be-
trächtlichen Einfluß aus, doch emanzipierten sich die amerikanischen Juden bereits 
früh von ihren europäischen Vorbildern. Charakteristisch ist die Begegnung Caesar 
Seligmanns mit Max Landsberg, einem deutschstämmigen Rabbiner aus Rochester. 
Anläßlich eines Besuchs in Hamburg um die Jahrhundertwende zeigte sich Lands-
berg geradezu verblüfft über den Ritus des „berühmten Tempels." Der Gottes-
dienst, reklamierte er enttäuscht, sei „ja im Verhältnis zu unseren amerikanischen 
Gemeinden dunkelschwarz, orthodoxer als die orthodoxen amerikanischen Ge-
meinden."333  Die Suche nach neuen Traditionen war also in den USA viel weiter 
gegangen und ähnelte eher der radikalen Konzeption, welche die Reformgemeinde 
in Berlin entwickelt hatte. 

In der Bundesrepublik haben erst in den letzten Jahren ernsthafte Versuche be-
gonnen, den unterbrochenen Reformtraditionen des deutschen Judentums wieder 
mehr Geltung zu verschaffen. Außerhalb der jüdischen Gemeinde in Berlin hat das 
Liberale Judentum jedoch bislang einen schweren Stand. Die noch immer verhält-
nismäßig kleine jüdische Gemeinschaft bewahrt zwar in der Theorie das Prinzip der 
Einheitsgemeinde, folgt jedoch in der Praxis meist einem Gottesdienst nach konser-
vativem oder orthodoxem Ritus. Ob die Tradition des Tempels in der Zukunft noch 
einmal Einfluß auf eine liberale Erneuerung in Deutschland nehmen kann, bleibt 
deshalb abzuwarten.334  
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22 Meyer, Die Gründung, S. 199; Edwin 
Seroussi, Spanish-Portuguese Synagogue 
Music in Nineteenth-Century Reform 
Sources from Hamburg. Ancient Tradition 
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ten Erdtheilen, Regensburg 1842, S. 79. 

33 Vgl. Andreas Gotzmann, Jüdisches Recht im 
kulturellen Prozeß. Die Wahrnehmung der 
Halacha im Deutschland des 19. Jahrhun-
derts, Tübingen 1997, S. 137, 139. 
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48 Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von 
der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, Bd. 
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protokoll des Gemeindevorstands, 8. 11. 
1818, in: StAH, 522-1 Nr. 273a Bd. 1; Salo-
mon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 9. 
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gemeinsamen Sitzung von Direktion und 
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mon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 16f., 24. 
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97 Ebd., S. 8; vgl. ders., Die Verantwortlichkeit 
	

hen 20er Jahren eine private jüdische Kna- 

des Volkslehrers im jetzigen Israel. Eine Pre- 	benschule mit angeschlossenem Internat er- 
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mationen über die Entwicklung der jüdi- 	89; Salomon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 28- 

schen Bevölkerung insgesamt, doch ist zur 
	30. 

Mitte des Jahrhunderts von einer Gemeinde 110 Zimmermann, Hamburger Patriotismus 

mit ca. 10.000 Mitgliedern und Angehöri- 	und deutscher Nationalismus, S. 47-55; 

gen auszugehen. 	 Rohrbache; Gewalt im Biedermeier, S. 164. 

103 Tempeldirektion an den Hamburger Senat, 111 Tempeldirektion an den Gemeindevorstand, 

28. 12. 1827, in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 	11. 3. 1840, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1; 

18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 2 (Abgewiesenes Ge- 	Salomon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 45; 

such des Israelitischen Neuen Tempel-Ver- 	vgl. Mordechai Breuer, Jüdische Orthodoxie 

eins um einen Platz zur Erbauung eines öf- 	im Deutschen Reich 1871-1918. Sozialge- 

fentlichen Bethauses, 1828); Harold Ham- 	schichte einer religiösen Minderheit, Frank- 

mer-Schenk sowie Irmgard Stein sprechen 
	

furt a.M. 1986, S. 45-47. 
von 142 Betplätzen im Erdgeschoß, 107 wei- 112 Bernays an den Gemeindevorstand, 1. 2. 

teren auf der Empore; H. Hammer-Schenk, 	1841, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1; abge- 

Hamburgs Synagogen des 19. und frühen 
	

druckt in: Orient 3 (1842), S. 101. 

20. Jahrhunderts, Hamburg 1978, S. 16; 113 Gemeindevorstand an den Senat, 19. 2. 

ders., Synagogen in Deutschland. Geschich- 	1841, sowie Separatvotum, 24. 2. 1841, in: 

te einer Baugattung im 19. und 20. Jahr- 	StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 

hundert (1780-1933), Bd. 1, Hamburg 
	Inv. 4 (Acta betr. die vom neuen Tempelver- 

1981, S. 154; I. Stein, Jüdische Baudenkmä- 	ein nachgesuchte Zuschreibung eines von 

ler in Hamburg, Hamburg 1984, S. 57. 	 den Mitgliedern zu erbauenden neuen Tem- 
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pel-Lokals in der Poolstraße auf den Namen 	„Niemand wollte mich hören..." Magre- 
des Vereins). 	 pha. Die Orgel in der Synagoge. Forum des 

114 Tempeldirektion an den Senat, 21. 7. 1841, 	Niedersächsischen Landesmuseums Hanno- 
in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b 	ver November 1999 bis April 2000, Hanno- 
Fasc. 4 Inv. 4; siehe Dokument Nr. 12; vgl. 	ver 1999, S. 143; zum Streit um die Verwen- 
Kurt Goldenberg, Der Kultus- und Profan- 	dung der Orgel im Gottesdienst vgl. Alexan- 
bau der Juden, erläutert an Hand von Ham- 	der Guttmann, The Struggle over Reform in 
burg-Altona-Wandsbek, (Diss.) Dresden ca. 	Rabbinic Literature. During the Last Centu- 
1924, S. 56; siehe auch: Aus alten Protokol- 	ry and a Half, Jerusalem/New York 1977, 
len der Tempel-Collegien, in: JLZ, 19. 8. 	S. 19-32; David Ellenson, A Disputed Prece- 
1931 (Dokument Nr. 17). 	 dent. The Prague Organ in Nineteenth-Cen- 

115 Der Tempelgottesdienst verfehlte seine posi- 	tury Central-European Legal Literature and 
tive Wirkung auf christliche Besucher nicht, 	Polemics, in: LBIYB 40 (1995), S. 251-64. 
wie etwa die Schilderung des Schriftstellers 121 So etwa die Synagogen in Seesen, Teplitz 
Philipp Galen zeigt: Jane, die Jüdin, Berlin 	(Böhmen) und Dresden. 
1867, Bd. 1, S. 63-97. 	 122 Ausführlich zur Architektur: Hammer- 

116 Gutachten, anonmym, 20. 9. 1841, in: 	Schenk, Hamburgs Synagogen, S. 19-21; 
StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 

	
ders., Synagogen in Deutschland, S. 157-59. 

Inv. 4; Dokument Nr. 14. 	 123 Vgl. Fünf und zwanzigjährige Jubelfeier des 
117 Tempeldirektion an den Senat, 14. 12.1842, 	Neuen Israelitischen Tempelvereins am 17. 

in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b 
	

October 1843 (Ausgang des Laubhüttenfe- 
Fasc. 4 Inv. 4; vgl. Lorenz, Das >Hamburger 	stes 5604) Abends um 7 Uhr, Hamburg 1843. 
System', S. 229. 	 124 Salomon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 137. 

118 Auszug aus dem Senatsprotokoll, 27. 2. 125 Indes konnte die gesetzestreue Fraktion Gei- 
1843, in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 	gers Amtsantritt zumindest um zwei Jahre 
7b Fasc. 4 Inv. 4; abgedruckt bei Haarblei- 	verzögern; vgl. Ludwig Geiger, Abraham 
cher, Aus der Geschichte, S. 405, Anm. *; 	Geiger. Leben und Lebenswerk, Berlin 1910, 
vgl. Krohn, Die Juden in Hamburg 1800- 	S. 59-69. 
1850, S. 64. 	 126 Freilich weigerte sich der Gemeindevor- 

119 Johann Heinrich Klees-Wiilbem. 	 stand, Frankfurter eine generelle Trauungs- 
120 Allerdings hatte die Orgel zum Zeitpunkt 	befugnis zu erteilen, solange keine Genehmi- 

der Einweihung noch nicht aufgestellt wer- 	gung des Senats vorliege; vgl. das Schreiben 
den können; vgl. Aus alten Protokollen der 	der Direktion des Tempelvereins an den Se- 
Tempel-Collegien, in: JLZ, 19. 8. 1931 (Do- 	nat, 15. 3. 1841, in: StAH, CL. VII Lit. Lb 
kument Nr. 17). 	 No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 4. 
Es gibt bislang keine zuverlässige Auskunft 127 Bekanntmachung des Isaac Bernays, 11. 10. 
darüber, an wie vielen Orten zu Beginn der 	1841, in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 
1840er Jahre jüdische Gottesdienste mit Or- 	7b Fasc. 4 Inv. 5 (Acta, betr. die Differenzen 
gel- oder Harmoniumbegleitung stattfan- 	in der Deutsch-Israel. Gemeinde pcto eines 
den; Steven M. Lowenstein, The 1840s and 	vom Tempel-Verein herausgegebenen Israel- 
the Creation of the German-Jewish Religious 	Gebet- und Gesangbuchs, 1841-42); Doku- 
Reform Movement, in: Werner E. Mosse/Ar- 	ment Nr. 15; abgedruckt mit Übersetzungen 
nold Paucker/Reinhard Rürup (Ed.), Revo- 	G. Salomons in: ders., Das neue Gebetbuch 
lution and Evolution. 1848 in German-Je- 	und seine Verketzerung. Auszug aus einem 
wish History, Tübingen 1981, S. 270; Walter 	großem Manuscript, als eine Schrift für das 
Salmen, Die Orgelsynagoge, in: Andor Izsäk 

	
Volk, Hamburg 1841, S. 2-4; der Tempelver- 

(Hrsg.), Dokumentation zur Ausstellung 	ein reagierte auf Bernays Bekanntmachung 
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mit einer scharfen Entgegnung: AZJ 5 (1841), 
S. 650f.; ausführlich zum sogenannten ,Zwei-
ten Tempelstreit' siehe außer der in den Fuß-
noten 4f. genannten Literatur: Poppel, The 
Politics of Religious Leadership, S. 457-61; 
vgl. außerdem: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 
Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 5 (Acta, betr. die Diffe-
renzen in der Deutsch-Israel. Gemeinde pcto 
eines vom Tempel-Verein herausgegebenen 
Israel-Gebet- und Gesangbuchs, 1841-42); 
Salomon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 46-49. 

128 Bernays an den Gemeindevorstand, 21. 1. 
1842, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1; Tern-
peldirektion an den Senat, 26. 11. 1841, 
ebd.; vgl. N. Frankfurter, Stillstand und 
Fortschritt. Zur Würdigung der Partheien 
im heutigen Judenthum. Mit besonderer 
Rücksicht auf das Gebetbuch nach dem Ge-
brauche des neuen israelitischen Tempels, 
Hamburg 1841, S. 3; Joseph Norden, Hun-
dert Jahre Hamburger Tempel, in: LJ 10 
(1918), S. 79; Dokument Nr. 28. 

129 Leipziger Allgemeine Zeitung, 9. 11. 1841, 
Nr. 313. 

130 Vgl. das mit 82 Unterschriften versehene So-
lidaritätsschreiben für die Direktion des 
Tempels, 15. 11. 1841, in: StAH, CL. VII 
Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 5. 

131 Eine Beschreibung der Reformen bis 1838 
gibt M., Hamburger religiöse Zustände, 
S. 198f.; Dokument Nr. 10. 

132 Salomon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 75. 
133 Vgl. auch Frankfurter, Gesegnet sei den 

Scheiden!, passim. 
134 Hertz an Senator Martin Hieronymus Hudt-

walcker, 1. 9. 1840, in: StAH, CL. VII Lit. 
Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 3 (Abgewiese-
ne Beschwerden des M[arcus] S[amson] 
Hertz wider die Direction des Tempelvereins 
pcto Veränderungen des Ritualwesens, 
1840); auch in: StAH, 332-1 II (Wedde) Nr. 
112 (Beschwerde des Marcus Samson Hertz 
über das Weglassen der hebräischen Gebete 
beim Gottesdienst des Neuen Israelitischen 
Tempelvereins, 1840); Hertz an den Ge-
meindevorstand, 16. 11. 1840, in: StAH, 
522-1 Nr. 571a Bd. 1; Dokument Nr. 11. 

135 Hertz an Senator Hudtwalcker, 1. 9. 1840, 
in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b 
Fasc. 4 Inv. 3. 

136 Eine öffentliche Bekanntmachung der Tem-
peldirektion stellte die Reformabsicht in Ab-
rede: AZJ 11 (1847), S. 557. 

137 nmayn-r-o [Seder ha'avoda]. Gebetbuch für 
die öffentliche und häusliche Andacht der Is-
raeliten [nach dem Gebrauch des Neuen Is-
raelitischen Tempels in Hamburg], Ham-
burg 1841, S. V-VII. 

138 Ettlingers gedruckte Verlautbarung gegen 
das Gebetbuch, 8. 12. 1841, in: StAH, CL. 
VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 5; AZJ 
6 (1842), S. 2f.; vgl. Judith Bleich, Jacob Ett-
linger, His Life and Works. The Emergence 
of Modern Orthodoxy in Germany, (Diss.) 
New York 1974; weitere Veröffentlichungen 
im Streit um das Gebetbuch u.a.: [F. Bonn], 
Festhalten am Gesetze, Fortschritt im Gei-
ste. Eine Stimme in Israels heutigen Wirren, 
von einem Gläubigen, Hamburg 1842; Sa-
muel Holdheim, Über das Gebetbuch nach 
dem Gebrauche des neuen Israelitischen 
Tempelvereins zu Hamburg. Ein Votum, 
Hamburg 1841; ders., Verketzerung und 
Gewissensfreiheit. Ein zweites Votum in 
dem Hamburger Tempelstreit, mit besonde-
rer Berücksichtigung der Erwiederung eines 
Ungenannten auf mein erstes Votum, Schwe-
rin 1842; Jude und Nichtjude, eine Erwide-
rung auf die Schriften der Triple-Allianz der 
Hamburger Doctoren Holdheim, Salomon 
und Frankfurter von einem Ungenannten, 
Amsterdam 1842; M. Löwengard, Auch ei-
nige Worte über das neue Gebetbuch im 
Hamburger Tempel, Tübingen 1842. 

139 Theologische Gutachten, S. 10; vgl. Salo-
mon, Sendschreiben an den Herrn Dr. Z. 
Frankel, S. 11. 

140 Theologische Gutachten, S. 28; vgl. auch 
Frankfurter, Stillstand und Fortschritt, S. 14 
und passim. 

141 Riesser an M. Stern, 31. 12. 1841, in: Gabriel 
Riesser's Gesammelte Schriften, Bd. 1, S. 381f.; 
vgl. Tempeldirektion an den Senat, 26. 11. 
1841, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1. 
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142 G. Salomon, in: ders. und N. Frankfurter, 150 Schreiben des Oberrabbiners Dr. Frankel an 
Festpredigten zur fünf und zwanzigjährigen 	die Direction des Tempelvereins zu Ham- 
Jubelfeier des Neuen Israelitischen Tempel- 	burg, in: Orient 3 (1842), S. 72; vgl. A. Brä- 
vereins am 17. und 18. October 1843, Ham- 	mer, Rabbiner Zacharias Frankel. Wissen- 
burg 1843, S. 25f. 	 schaft des Judentums und konservative Re- 

143 Salomon an Mannheimer, 23. 11. 1842, in: Ro- 	form im 19. Jahrhundert, Hildesheim/Zü- 
senmann, Briefe Gotthold Salomons, S. 105. 	rich/New York 2000. 

144 Gutachten I.N. Mannheimer, 23. 12. 1841, 151 Salomon, Sendschreiben an den Herrn Dr. 
in: Theologische Gutachten, S. 96f.; auch 

	
Z. Frankel; vgl. Z. Frankel, Erwiderung auf 

abgedruckt in: Leimdörfer, Festschrift zum 	das von Herrn Dr. Salomon, Prediger am 
hundertjährigen Bestehen, S. 95-99; vgl. 	neuen israelitischen Tempel zu Hamburg, an 
Tempeldirektion an den Senat, 28. 12. 1827, 	mich gerichtete Sendschreiben, in: Ld0 3 
in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b 

	
(1842), S. 353-68, 377-84. 

Fasc. 4 Inv. 2; zu Mannheimer siehe: Moses 152 Theologische Gutachten, S. 10. 
Rosenmann, Isak Noa Mannheimer: Sein 153 AZJ 6 (1842), S. 235. 
Leben und Wirken, Wien/Berlin 1922; vgl. 154 Riesser an N. Stern, 14. 2. 1842, in: Gabriel 
außerdem, Meyer, Antwort auf die Moder- 	Rimser's Gesammelte Schriften, 13d. 1, S. 382f. 
ne, S. 175-77; Jacob Allerhand, Die Rabbi- 155 Gutachten A. Geiger, 2. 1. 1842, in: Theolo- 
ner des Stadtempels von J.N. Mannheimer 	gische Gutachten, S. 63-65. 
bis Z.P. Chajes, in: Studia Judaica Austriaca 156 Ders., Der Hamburger Tempelstreit, eine 
Bd. VI: Der Wiener Stadttempel 1826-1976, 	Zeitfrage, Breslau 1842 (benutzt wurde der 
Eisenstadt 1978, S. 9-13. 	 Wiederabdruck in: Abraham Geiger's Nach- 

145 rnmyrt 110 [Seder ha'avoda]. Gebetbuch für 	gelassene Schriften (hrsg. von Ludwig Gei- 
die öffentliche und häusliche Andacht der Is- 	ger), Bd. 1, Berlin 1875, S. 113-96); zu den 
raeliten [nach dem Gebrauch des Neuen Is- 	Veränderungen des Tempelgebetbuches vgl. 
raelitischen Tempels in Hamburg], Ham- 	Petuchowski, Prayer Book Reform, S. 49-58 
burg 1841. 	 und passim. 

146 Ebd., Einleitung; vgl. Tempeldirektion an 157 Salomon, Sendschreiben an den Herrn Dr. 
den Senat, 26. 11. 1841, in: StAH, 522-1 Nr. 	Z. Frankel, S. 17, 51. 
571a Bd. 1. 	 158 Geiget' Der Hamburger Tempelstreit, S. 151 u.a. 

147 Zuspruch fand der ,Seder ha`avoda` bei eini- 159 Ebd., S. 176-79. 
gen Reformkongregationen in den USA. In 160 Ebd., S. 195. 
Deutschland übernahmen lediglich drei Ge- 161 Salomon, Sendschreiben an den Herrn Dr. 
meinden (Poppelsdorf, Beuel und Witter- 	Z. Frankel, S. 11. 
schlick) das neue Gebetbuch des Tempels; 162 A. Geiger (Hrsg.), winor nn 715Dfl 110 [Se- 
Petuchowski, Prayer Book Reform, S. 356; 	der tefilla devar yom beyomo]. Israelitisches 
vgl. Meyer, Antwort auf die Moderne, 5.175, 	Gebetbuch für den öffentlichen Gottesdienst 
339; Hammer-Schenk, Synagogen in 	im ganzen Jahre, mit Einschluß der Sabbathe 
Deutschland, S. 155; sowie: Eric L. Fried- 	und sämmtlicher Feier- und Festtage, Bres- 
land, The Atonement Memorial Service in 	lau 1854, Vorwort; vgl. L. Geiger, Abraham 
the American Mahzor, in: HUCA 45 (1984), 	Geiger, S. 144-151; Meyer, Antwort auf die 
S. 243-282. 	 Moderne, S. 148, 269f. Zahlreiche anschauli- 

148 Vgl. AZJ 27 (1863), S. 414. 	 che Vergleiche der Reformgebetbücher bringt 
149 Vgl. I. Schorsch, Emancipation and the Cri- 	Petuchowski, Prayerbook Reform, passim; 

sis of Religious Authority. The Emergence of 	vgl. auch den Aufsatz D. Ellensons, The Israe- 
the Modern Rabbinate, in: Mosse/Paucker/ 

	
litische Gebetbücher of Abraham Geiger and 

Rürup, Revolution and Evolution, S. 205-47. 	Manuel Joel: A Study in Nineteenth-Century 
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German-Jewish Liturgy and Religion, in: 
LB1YB 44 (1999), bes. S. 144-58. 

163 Auch das von den Juden Württembergs seit 
1836 benutzte Gesangbuch entlehnte 52 
Lieder aus dem Gesangbuch des Tempels; 
vgl. Siegfried Däschler-Seiler, Auf dem Weg 
in die bürgerliche Gesellschaft. Joseph Maier 
und die jüdische Volksschule im Königreich 
Württemberg, Stuttgart 1997, S. 235, 427f. 

164 r1113Yill-10 [Seder ha'avoda]. Israelitisches 
Gebetbuch für Sabbath- und Festtage nach 
dem Gebrauche des Israelitischen Tempel-
Verbandes in Hamburg, nebst einem Anhan-
ge enthaltend Gebete für Privat-Andacht, 
Hamburg 1868, Vorbericht. 

165 Riesser an M. Stern, 14. 2. 1842, in: Gabriel 
Riesser's Gesammelte Schriften, Bd. 1, S. 383. 

166 AZJ 7 (1843), S. 518. 
167 M.A. Meyer, Alienated Intellectuals in the 

Camp of Religious Reform. The Frankfurt 
Reformfreunde, 1842-45, in: AJS Review 6 
(1981), S. 61-86. 

168 Frankfurter ließ sich allerdings bereits 1845 
von Salomon entschuldigen, „es seien die 
heiligsten Berufsgeschäfte, die ihn verhin-
dern, sich den Männern anzuschließen, de-
nen er die ausgezeichnetste Verehrung zol-
le"; Protokolle und Aktenstücke der zweiten 
Rabbiner-Versammlung abgehalten zu 
Frankfurt am Main vom 15ten bis zum 
28ten Juli 1845, Frankfurt a.M. 1845, S. 17; 
vgl. Zvi Baras (Hrsg.), 1:1121i1 1111,1 
1844-1846 o'3 Va 11M-113, Jerusalem 1986. 

169 Auch als die Reformer 1868 ihre Bemühun-
gen zu gemeinsamen Beschlüssen erneuer-
ten, blieb der langfristige Erfolg aus. Nach 
den Synoden von 1869 und 1871 fanden 
weitere Zusammenkünfte nicht statt; M.A. 
Meyer, n,xrinn mrain crnirpri 
rrivy-nyvirm mom 5V) 	 (The 
Jewish Synods in Germany in the Second 
Half of the Nineteenth Century), in: Onpnn 
'rwrinto incivp-oy nrOnna (Studies in 
the History of the Jewish People and the 
Land of Israel) 3 (1974), S. 239-74. 

170 Tempel an den Gemeindevorstand, 11. 3. 
1840, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1; vgl. 

das Sitzungsprotokoll des Vorstands, 11. 3., 
8.4., 15.4. 1840, in: StAH, 522-1 Nr. 273a 
Bd. 7; siehe auch: Meyer, Antwort auf die 
Moderne, S. 174; Bericht über die finanziel-
len Verhältnisse, S. 90f. 

171 Vgl. die Sitzungsprotokolle des Gemeinde-
vorstands, 29. 5., 5. 6. 1844, 5. 2., 26. 3. 
1845, in: StAH, 522-1 Nr. 273a Bd. 8f.; 
Tempeldirektion an den Gemeindevorstand, 
4. 12. 1844, 22. 1., 28. 5. 1845, in: StAH, 
522-1 Nr. 571a Bd. 1. 

172 Vgl. Salo W. Baron, Aspects of the Jewish 
Communal Crisis in 1848, in: JSS 14 (1952), 
S. 99-144; J. Toury, Die Revolution von 
1848 als innerjüdischer Wendepunkt, in: 
Hans Liebeschütz/Arnold Paucker (Hrsg.), 
Das Judentum in der deutschen Umwelt 
1800-1850. Studien zur Frühgeschichte der 
Emanzipation, Tübingen 1977, S. 359-76. 

173 Vgl. Krohn, Die Juden in Hamburg, S. 26; 
Zimmermann, Hamburger Patriotismus, 
S. 182-88; sowie Cornelia Süß, Das Bürger-
recht und die Juden in Hamburg von der 
„Provisorischen Verordnung" (1849) bis 
zum Emanzipationsgesetz 1864/65, (unver-
öff. Staatsexamensarbeit) Hamburg 1986; 
siehe auch G. Salomon, Der neue Himmel 
und die neue Erde oder die bürgerliche 
Gleichstellung der Israeliten in Hamburg, 
eine am 17. Februar 1849, bei dem Sabbat-
Gottesdienste gehaltene Predigt, Hamburg 
1849. 

174 Vgl. AZJ 13 (1849), S. 236; Aus Hamburg, 
in: Jeschurun 1 (1855), S. 216; Dokument 
Nr. 19. 

175 Beide Tempelgeistliche waren 1846 an der 
Gründung der ‚Gesellschaft für sociale und 
politische Interessen der Juden' beteiligt ge-
wesen, die sich der gesellschaftlichen Inte-
gration der Hamburger Juden verschrieb; 
Krohn, Die Juden in Hamburg 1800-1850, 
S. 72; Zimmermann, Hamburger Patriotis-
mus, S. 124, 184. 

176 1847 hatte erstmals ein jüdischer Hausvater 
die Beschneidung seines Sohnes verweigert, 
jedoch verlangt, daß dieser in das Geburtsre-
gister der Gemeinde eingetragen werde; vgl. 
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StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 3 
Inv. 10 (Acta betreffend das Verlangen des 
Felix Eduard Seligmann, seinen nicht be-
schnittenen Sohn in die Geburtsregister der 
deutsch-israelitischen Gemeinde eintragen 
zu lassen, welchem deferirt wurde, 1847). 

177 Vgl. Salomons Gutachten, 21. 2. 1848, in: 
StAH, 522-1 Nr. 571c (Briefwechsel des Pre-
digers Dr. Gotthold Salomon betr. Prediger-
amt und Kultusgangelegenheiten 1846-
1857). 

178 Vgl. AZJ 13 (1849), S. 236. 
179 Siehe z.B. AZJ 13 (1849), S. 168f., 619; AZJ 

14 (1850), S. 498f.; AZJ 15 (1851), S. 300. 
180 Vgl. auch Haarbleicher, Aus der Geschichte, 

S. 405f. 
181 Tempeldirektion an den Gemeindevorstand, 

28.2. 1850, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1. 
182 Vgl. z.B. das Schreiben des Rabbinatsverwesers 

Gottlieb Moses und seines Adunkt Isaac Metz 
an den Gemeindevorstand, 25. 2. 1850, ebd. 

183 Tempeldirektion an den Gemeindevorstand, 
28. 2., 15. 4., 25. 11. 1850, ebd.; vgl. Krohn, 
Die Juden in Hamburg, S. 40-50; AZJ 14 
(1850), S. 373; Orient 11 (1850), S. 148. 

184 1856 setzte sich der Tempel erfolgreich für 
eine Erhöhung seiner Subventionen ein; vgl. 
Tempeldirektion an den Gemeindevorstand, 
23. 1. 1856, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1; 
Dokument Nr. 22. 

185 Sitzungsprotokoll des Gemeindevorstands, 
6.2. 1856, in: StAH, 522-1 Nr. 273a Bd. 11. 

186 AZJ 22 (1858), S. 172. 
187 AZJ 21 (1857), S. 299f., 529, 626-29; AZJ 

22 (1858), S. 333; gewählt wurde 1858 Dr. 
Hermann Jonas aus Neuenburg. 

188 Vgl. Art. 110 der Hamburgischen Staatsver-
fassung, 28. 9. 1860, in: Haarbleicher, Aus 
der Geschichte, S. 446; Zimmermann, Ham-
burger Patriotismus und deutscher Nationa-
lismus, S. 209; Krohn, Die Juden in Ham-
burg, S. 28. 

189 Zur Rechtslage der Deutsch-Israelitischen 
Gemeinde vgl. Lorenz, Die Juden in Ham-
burg, S. XXXVIL 

190 Abgedruckt u.a. bei Bruno Tannenwald, Die 
rechtlichen Verhältnisse der Juden in Ham- 

burg, Hamburg 1911, S. 39-46; vgl. Levy, 
Die Entwicklung der Rechtsstellung, S. 37; 
Krohn, Die Juden in Hamburg, S. 56-60; 
Zimmermann, Hamburger Patriotismus 
und deutscher Nationalismus, S. 228f. 

191 Mein Dank richtet sich an Ina Lorenz, die 
mir freundlicherweise das in ihrem Besitz be- 
findliche Manuskript Siegmund Robinows 
(Mein Leben, ca. 1868) zur Einsicht über-
ließ. 

192 Statuten des Israelitischen Tempel-Verban-
des zu Hamburg, Hamburg 1868; Doku- 
ment Nr. 25; vgl. S 2, Statuten der Hambur- 
ger Deutsch-Israelitischen Gemeinde. Fest- 
gestellt in Gemäßheit Gesetzes vom 7. No- 
vember 1864, Hamburg 1867, S. 3; StAH, 
CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 7 
(Acta betr. das dem Senate vorgelegte Statut 
des Israelitischen Tempel-Verbandes zu 
Hamburg vom 19. April 1868); vgl. Krohn, 
Die Juden in Hamburg, S. 125-40. 

193 Lorenz, Zehn Jahre Kampf um das Hambur-
ger System, S. 41-82; dies., Das ,Hamburger 
System', S. 221-55. 

194 Vgl. M.A. Meyer, Rabbi Gedaljah Tiktin 
and the Orthodox Segment of the Breslau 
Community (1845-54), in: Michael 2 
(1973), S. 92-107. 

195 Orthodoxe Trennungsgemeinden entstanden 
u.a. in Frankfurt a.M., Berlin, Mainz, Darm- 
stadt, Wiesbaden und Karlsruhe; vgl. das Ge- 
setz, betreffend den Austritt aus den jüdi- 
schen Synagogengemeinden, in: Max Kollen- 
scher, Rechtsverhältnisse der Juden in Preu-
ßen. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkun-
gen und Sachregister, Berlin 1910, S. 120-30. 

196 Vgl. AZJ 26 (1862), S. 270. 
197 1871 lebten insgesamt 13.796 Juden in 

Hamburg (4,07% der Gesamtbevölkerung). 
Helga Krohn spricht für das Jahr 1875 von 
600 bis 700 Tempelmitgliedern, nennt je- 
doch keine Quelle (zum Vergleich: vom Syn- 
agogenverband existiert eine Beitragsliste 
aus den Jahren 1871 bis 1878, in der insge- 
samt 1.120 Namen genannt sind). Ein unda- 
tiertes, ca. 1875 erstelltes Mitgliederver- 
zeichnis des Tempelverbandes zählt insge- 
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samt 520 Haushaltsvorstände; in: StAH, 
522-1 Nr. 571a Bd. 2; Krohn, Die Juden in 
Hamburg, S. 126f.; Lorenz, Die Juden in 
Hamburg, S. XLII. 

198 Aus Listen des Gemeindearchivs (StAH, 522-
1 Ni. 571a Bd. 2) läßt sich entnehmen, daß 
329 Haushalte zehn Prozent ihrer für das Jahr 
1876 abgeführten (und zum Teil um Jahre 
verspätet gezahlten) Gemeindesteuern dem 
Tempel anwiesen. Der Tempelverband ver-
langte wiederholt, daß die Gemeinde die jähr-
lichen Kontributionslisten der Tempelmit-
glieder aushändige; vgl. das Protokoll der Ge-
meindevorstandssitzung, 4. 5., 27. 6. 1871, 
in: StAH, 522-1 Nr. 297 Bd. 2; Protokoll, 17. 
3.1879, in: StAH, 522-1 Nr. 297 Bd. 4. 

199 Protokoll der Gemeindevorstandssitzung, 
30. 6. 1872, in: StAH, 522-1 Nr. 297 Bd. 2. 

200 Vgl. Lorenz, Die Juden in Hamburg, S. XCVI. 
201 Gemeindevorstand an die Tempeldirektion, 

3.5. 1868, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 3. 
202 § 26, Statuten der Hamburger Deutsch-Is-

raelitischen Gemeinde (1867), S. 8f.; Regle-
ment für die Beerdigung von Israeliten, wel-
che nicht Mitglieder der Deutsch-Israeliti-
schen Gemeinde waren, 19. 5. 1905, abge-
druckt bei Albert Wulff (Hrsg.), Hamburgi-
sche Gesetze und Verordnungen, 3. Aufl., 
Bd. 2, Hamburg 1928/9, 5.1016-18; vgl. das 
Schreiben der Deutsch-Israelitischen Ge-
meinde, 21. 2. 1929, bei: Lorenz, Die Juden 
in Hamburg, S. 548. 

203 Vgl. ebd., S. LXIV; Krohn, Die Juden in 
Hamburg, S. 124. 

204 Vgl. AZJ 18 (1854), S. 468f. 
205 J.J. Petuchowski spricht von ,independent 

reform` im Gegensatz zu ,reform from wi-
thin': ders., Prayerbook Reform, S. 31-83. 

206 Gebetbuch der Genossenschaft für Reform 
im Judenthum, 2 Bde, Berlin 1848; vgl. Mo-
ritz Levin, Die Reform des Judentums. Fest-
schrift zur Feier des fünfzigjährigen Beste-
hens der jüdischen Reform-Gemeinde in 
Berlin, Berlin 1895; Immanuel Heinrich Rit-
ter, Geschichte der jüdischen Reformation. 
Vierter Teil: Die jüdische Reformgemeinde 
zu Berlin und die Verwirklichung der jüdi- 

schen Reformideen innerhalb derselben, 
Berlin 1902. 

207 So berichtet Seligmann, Geschichte der jüdi-
schen Reformbewegung, S. 126; aus Schilde-
rungen Samuel Holdheims geht hervor, daß 
G. Salomon und N. Frankfurter zumindest in 
der Frühzeit der Reformgemeinde als Gast-
prediger nach Berlin reisen durften; ders., Ge-
schichte der Entstehung und Entwickelung 
der jüdischen Reformgemeinde in Berlin. In 
Zusammenhang mit den jüdisch-reformato-
rischen Gesarnmtbestrebungen der Neuzeit, 
Berlin 1857, S. 175; vgl. [E. Kley], Noch ein 
Wort zur israelitischen Reformfrage. Eine 
Stimme aus dem Volke, vielleicht auch eine 
Stimme in der Wüste, Hamburg 1845. 
Eine kleine Gruppe weiblicher Tempelbesu-
cher entwickelte 1863 neue Ideen zur ‚He-
bung' des Kultus, die sich eng am Vorbild 
der Berliner Reformgemeinde zu orientieren 
schienen, jedoch unter den Mitgliedern kein 
positives Echo hervorriefen; vgl. AZJ 37 
(1863), S. 50. 

208 Aus Hamburg, in: Jeschurun 1 (1855), S. 216; 
Dokument Nr. 19. 

209 AZJ 20 (1856), S. 644. 
210 Vgl. Meyer, Antwort auf die Moderne, 

S. 264, 268. 
211 Als neues Gremium trat ein zwölfköpfiges 

Repräsentantenkollegium an die Seite der 
Direktion, die auf sieben Mitglieder vergrö-
ßert wurde; vgl. §§ 13-37, Statuten des Is-
raelitischen Tempel-Verbandes (1868); Do-
kument Nr. 25. 

212 Die AZJ 32 (1868), S. 579f., berichtet, daß 
anfangs 50 Schülerinnen und Schüler an 
dem Unterricht der neuen Religionsschule 
teilnahmen. 

213 Max Sänger, Festrede zur fünfzigjährigen Ju-
belfeier des Israelitischen Tempelverbandes 
am 18. October 1868, Hamburg 1868; auch 
die 70-Jahrfeier des Tempelvereins sowie das 
50jährige Jubiläum des Tempelbaus in der 
Poolstraße wurden lediglich in bescheidenem 
Rahmen gefeiert; vgl. AZJ 52 (1888), S. 696; 
Der Gemeindebote, Beilage zur AZJ 58 
(1894), Nr. 38. 
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214 AZJ 32 (1868), S. 1017f. 
215 nmayn TTO [Seder ha'avoda]. Israelitisches 

Gebetbuch für Sabbath- und Festtage nach 
dem Gebrauche des Israelitischen Tempel-
Verbandes in Hamburg, nebst einem Anhan-
ge enthaltend Gebete für Privat-Andacht, 
Hamburg 1868; bei der 1845 erschienenen 
dritten Auflage handelte es sich um einen un-
veränderten Nachdruck der Auflage von 
1841. 

216 Vgl. Petuchowski, Prayer Book Reform, S. 2-8; 
C. Seligmann, Hundertzwanzig Jahre Ham-
burger Tempel, in: Italiener, Festschrift zum 
hundertzwanzigjährigen Bestehen, S. 12. 

217 AZJ 32 (1868), S. 879f. 
218 Israelit 9 (1868), S. 802f. 
219 Zum Jubiläum der Cultusreform. Erster Ar-

tikel: Reform und Reformschwindel, in: 
MGWJ 18 (1869), S. 81-88; Zweiter Arti-
kel: Die Gebetsmacherei, ebd., S. 124-30. 

220 	Zum Jubiläum der Cultusreform, 5.127,129. 
221 AZJ 21 (1857), S. 628. 
222 Salomon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 71. 
223 Vgl. E. Kley, Geschichtliche Darstellung der 

Israelitischen Freischule zu Hamburg; bei 
Gelegenheit der Feier ihres fünf- und zwan-
zigjährigen Bestehens (am 31. October 
1841), Hamburg 1841; Ernst Müller, Ge-
schichte der Stiftungsschule von 1815 zu 
Hamburg. Festschrift zum 100jährigen Be-
stehen der Schule, Hamburg 1915; Ursula 
Randt, Zur Geschichte des jüdischen Schul-
wesens in Hamburg (ca. 1780-1942), in: 
Herzig, Die Juden in Hamburg, S. 116f., 
120f. 

224 Mordechai Eliav, '7Y2 71'23132 -nrrn irnri 
TrY9'Y173K711 rbwrirt (Jewish Education in 
Germany in the Period of Enlightenment and 
Emancipation), Jerusalem 1960, S. 311-17. 

225 Salomon, Kurzgefaßte Geschichte, S. 98. 
226 Ebd., S. 70f. 
227 Das Reglement der Religionsschule ist abge-

druckt in: Orient 7 (1846), S. 176f. 
228 AZJ 10 (1846), S. 302f.; Dokument Nr. 18. 
229 AZJ 21 (1857), S. 628. 
230 § 2, Statuten des Israelitischen Tempel-Ver-

bandes, S. 1; AZJ 32 (1868), S. 597. 

231 Zuvor war die Stelle des zweiten Predigers 
geraume Zeit vakant geblieben. 

232 Mehr Erfolg war Seligmann mit seinen Privat-
stunden beschieden; ders., Erinnerungen (1860-
1950) (hrsg. von Erwin Seligmann), Frankfurt 
a.M. 1975, S. 97f.; Dokument NE 26. 

233 AZJ 36 (1872), S. 330. 
234 § 3, Statut des Deutsch-Israelitischen Syn-

agogen-Verbandes, 20. 8. 1873, abgedruckt 
bei: Lorenz, Die Juden in Hamburg, S. 584; 
Protokollauszug der Tempeldirektion, 25.2. 
1879, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 3. 

235 Gemeindevorstand an die Tempeldirektion, 
23.4. 1883, ebd.; vgl. § 5, Statuten der Be-
erdigungsbrüderschaft der Deutsch-Israe-
litischen Gemeinde, 1868/1869, abge-
druckt bei Lorenz, Die Juden in Ham-
burg, S. 519. 

236 Schönfeld (?) an den Gemeindevorstand, 8. 
2. 1907, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 3; § 3, 
Statuten der Neuen Beerdigungs-Gesell-
schaft 1927/1928, abgedruckt bei Lorenz, 
Die Juden in Hamburg, S. 545; vgl. Krohn, 
Die Juden in Hamburg, S. 133; vgl. auch Sa-
lomon Goldschmidt, Geschichte der Beerdi-
gungs-Brüderschaft der Deutsch-Israeliti-
schen Gemeinde in Hamburg. nry ti1211 

.1111/S13 0130V1i p"irr anon 47n13 Errart 
Festschrift zur Jahrhundertfeier ihrer Neu-
gründung im Jahre 5572/1812. Urgründung 
5430/1670, Hamburg 1912, S. 48f. 

237 Vgl. auch Krohn, Die Juden in Hamburg, 
S. 53f., 130. 

238 Vgl. den Briefwechsel zwischen Gemeinde-
vorstand und Tempeldirektion, 1904/5, in: 
StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 3. 

239 Vgl. die Drucksachen Immanuel Platos, 
1914, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 4. 

240 Norden, Hundert Jahre Hamburger Tempel, 
S. 80; Dokument Nr. 28. 

241 Vgl. R.P., Der Hamburger Tempel und sein or-
thodoxer Prediger, in: Israelit 8 (1867), S. 836-
838; Dokument Nr. 24; siehe auch StAH, 
CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 6 
(Senatus Bestätigung der Wahl des Dr. Max 
Sänger aus Mergentheim in Württemberg 
zum Prediger am neuen israelitischen Tern- 
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pel, und dessen dadurch erfolgte Aufnahme 
in den hiesigen Staatsverband, 1868). 

242 Bruno Italiener, Friedrich Schlomo Rülf, 
Caesar Seligmann, Paul Rieger, Jacob Son-
derling waren Graduierte des Breslauer Rab-
binerseminars. Rieger und Sonderling hatten 
allerdings zeitweilig auch an der Hochschule 
studiert; vgl. Irene Kaufmann, Die Hoch-
schule für die Wissenschaft des Judentums, 
1872-1942. Die Institution und ihre Perso-
nen (unveröffentlichte Magisterarbeit, 
Hochschule für Jüdische Studien), Heidel-
berg 1992; zur Geschichte der rabbinischen 
Berufsausbildung siehe Andreas Brämer/ 
Carsten Wilke, Die Ausbildung für den Rab-
binerberuf, in: Frank-Michael Kuhlemann/ 
Hans-Walter Schmuhl (Hrsg.), Religion und 
Beruf im 19. Jahrhundert (in Vorbereitung). 

243 C. Seligmann, Dem Hamburger Tempel zu 
seinem hundertjährigen Jubiläum, in: ij 10 
(1918), S. 67. 

244 Überdies hatte der Tempel zeitweilig auch den 
wahrscheinlich aus Marokko stammenden 
Hilfskantor David Marqui Buzaglo enga-
giert; Studemund, Biographisches Lexikon. 

245 Seroussi, Spanish-Portuguese Synagogue 
Music, S. 45f.; vgl. Schorsch, The Myth of 
Sephardic Supremacy, S. 55. 

246 Moritz Henle, Der gottesdienstliche Gesang 
im Israelitischen Tempel zu Hamburg, in: 
Leimdörfer, Festschrift zum hundertjährigen 
Bestehen, S. 67-85; vgl. Rolf Emmerich, Syn-
agogale Musik von Moritz Henle, Laupheim 
— Ulm — Hamburg, in: Christen und Juden in 
Laupheim 2 (1999), S. 3-5. 

247 Henle, Der gottesdienstliche Gesang, S. 80f. 
248 Seligmann, Erinnerungen, S. 95; Dokument 

Nr. 26. 
249 nM3Yn TTO [Seder ha'avoda]. Gebetbuch 

herausgegeben vom Israelitischen Tempel-
verband in Hamburg, Hamburg 1904; vgl. 
Seligmann, Hundertzwanzig Jahre Hambur-
ger Tempel, S. 13. Der vom Tempelverband 
eingesetzte Ausschuß, der seit 1935 eine 
Neuauflage des fast vergriffenen Gebet-
buchs vorbereiten sollte, konnte seine Arbei-
ten nicht mehr abschließen. Es ist deshalb 

nicht möglich, solche Veränderungen der 
Tempelliturgie nachzuzeichnen, die in den 
mehr als drei Jahrzehnten nach 1904 erfolg-
ten; vgl. GDIGH, 18. 2. 1935. 

250 An der Tradition des Tempels, die fünf Bü-
cher der Tora nicht — wie sonst allgemein üb-
lich — innerhalb eines Jahres, sondern im 
Laufe von drei Jahren zu lesen, änderte sich 
nichts; vgl. AZJ 2 (1838), S. 199. 

251 Henle, Der gottesdienstliche Gesang, S. 68. 
252 Leon Komitzer, 120 Jahre Kultmusik im Ham-

burger Tempel, in: Italiener, Festschrift zum hun-
dertzwanzigjährigen Bestehen, S. 27; Doku-
ment Nr. 39; vgl. L. Kornitzer, Stätten der 
Andacht, in: Der neue Tempel bei seiner Ein-
weihung am 30. August 1931. Gedenkblatt 
des Hamburger Familienblattes; ders., Mo-
riz Henle, in: GDIGH, 10. 10. 1925. 

253 Norden, Hundert Jahre Hamburger Tempel, 
S. 80; Dokument Nr. 28. 

254 Seligmann, Erinnerungen, S. 96, 103, 107; 
Dokument Nt. 26; vgl. Leimdörfer, Einlei-
tung, in: ders., Festschrift zum hundertjähri-
gen Bestehen, S. 10; bis Kriegsbeginn hatten 
die Mitglieder durch Spenden immerhin die 
Summe von 600.000 Mark angespart, die 
für ein neues Tempelgebäude vorgesehen 
war; vgl. auch StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 
Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 11 (Gesuch des Israeliti-
schen Tempelverbandes um Ausweisung ei-
nes Staatsplatzes zur Errichtung eines Got-
teshauses, 1914). 

255 Siehe z.B. Tempeldirektion an den Gemein-
devorstand, 9. 11. 1898, in: StAH, 522-1 NE 
571a Bd. 3; vgl. Gemeindevorstand an die 
Tempeldirektion, 29. 11. 1898, ebd. 

256 Vgl. Siegmund Maybaum, Jüdische Homile-
tik nebst einer Auswahl von Texten und 
Themen, Berlin 1890, S. 183f. 

257 Zum Hamburger Antisemitismus in Kaiser-
reich und Weimarer Republik: Lorenz, Die 
Juden in Hamburg, S. CXXXIV-CLIV. 

258 Genaue Zahlen für die Jahre 1919 bis 1934 
nennt Lorenz, Die Juden in Hamburg, S. 
LVIII; vgl. auch ebd., S. LVI-LXII. 

259 Vgl. Breuer, Jüdische Orthodoxie, S. 229f.; 
Kerstin Meiring, Die Christlich-Jüdische 
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Mischehe in Deutschland 1840-1933, Ham- 271 
burg 1998, S. 47-50. 	 272 

260 Helga Krohn nennt die folgenden Zahlen: 
1900: 650 Mitglieder, 1917: 450 Mitglieder; 
beinahe zwei Drittel der Gemeindemitglie-
der gehörten keinem der Kultusverbände an; 
Krohn, Die Juden in Hamburg, S. 134; vgl. 
Kornitzer, 120 Jahre Kultmusik, S. 29; Do- 
kument Nr. 39. 	 273 

261 Vgl. auch die Festordnung der Jahrhundert- 
feier des Israelitischen Tempelverbandes in 
Hamburg, den 18. Oktober 1918, Hamburg 
1918. 	 274 

262 Paul Rieger, Die Bedeutung des Hamburger 
Tempels, S. 28. 

263 Ebd., S. 29. 
264 Die Tempeldirektion hatte Sonderling auf-

grund einer außerehelichen Affäre entlassen; 275 
vgl. Ruben Malachi, Die Synagogen in Ham- 276 
burg, in: Mitteilungen des Verbandes ehe-
maliger Breslauer und Schlesier in Israel e.V. 277 
45 (1979), S. 19. 

265 Vgl. J. Norden, Der Sonntagsgottesdienst 
und der Hamburger Tempelverband, in: 
AZJ 74 (1910), S. 253f.; der Tempelverband 
schloß sich später gemeinsam mit den übri-
gen Hamburger Kultusverbänden dem Zen-
tralkomitee des ,Schonire Schabbos Weltver-
bands' an, der sich anläßlich der geplanten 
Kalenderreform der Rettung des Sabbats 278 
verschrieb; vgl. den Aufruf vom Juni 1931, 
abgedruckt bei Lorenz, Die Juden in Ham- 279 
burg, S. 791f. 

266 Sonderling, Die neueren Bestrebungen, 280 
S. 15; Dokument Nr. 29. 

267 Bericht über die Gründung der liberalen Re- 281 
ligionsschule, 6. 1. 1919, abgedruckt bei Lo-
renz, Die Juden in Hamburg, S. 735f.; vgl. 
auch Leimdörfer, Einleitung, S. 10; Daniel 
Münden, Jüdischer Schulverein, in: JLZ, 19. 282 
8.1931. 	 283 

268 Vgl. Sonderlings Festrede, 29. 8. 1920, bei 
Lorenz, Die Juden in Hamburg, S. 696-733. 284 

269 Schlomo Rülf, Ströme im dürren Land. Erin- 
nerungen, Stuttgart 1964, S. 48 (Dokument 
Nr. 30). 

270 Ebd., S. 47. 

Vgl. Meyer, Antwort auf die Moderne, S. 306. 
Im Zuge einer Reorganisation der Tempel-
administration wurde nunmehr ein aus 20 
Mitgliedern bestehender Verwaltungsaus-
schuß gebildet, der aus seiner Mitte den 
fünfköpfigen Vorstand wählte; § 7, Satzung 
des Israelitischen Tempelverbandes zu Ham-
burg, Hamburg 1924. 
Freilich waren solche Versammlungen nur in 
einem Turnus von fünf Jahren vorgesehen; 
vgl. § 4, Satzung des Israelitischen Tempel-
verbandes. 
Lothar Lubasch, Positiver Liberalismus. 
Eine Aussprache im Tempelverband, in: HF, 
10. 4. 1924; Dokument Nr. 31; Teile davon 
abgedruckt bei Lorenz, Die Juden in Ham-
burg, S. 659f. 
Kornitzer, 120 Jahre Kultmusik, S. 31. 
Ders., Musik und Musiker im Hamburger 
Tempel, in: JLZ, 19. 8. 1931. 
Nur ein einziger Choral, der aus der Feder 
Gotthold Salomons stammte (,Seele, was 
betrübst du dich% erwies sich als zu eng mit 
der Tradition des Tempels verknüpft und 
blieb Teil der Seelengedächtnisfeiern; vgl. 
Kornitzer, 120 Jahre Kultmusik, S. 30; Do-
kument Nr. 39; GDIGH, 8. 5. 1931; 
GDIGH, 7. 5. 1935; Philipp Galen, Jane, die 
Jüdin, Berlin 1867, Bd. 1, S. 75-80. 
Vgl. S. Rülf, Teschuwah, in: GDIGH, 10. 9. 
1925. 
Vgl. auch Malachi, Die Synagogen in Ham-
burg, 5.19. 
Rülf, Ströme im dürren Land, S. 53; Doku-
ment Nr. 30. 
Vgl. auch Baruch Z. Ophir, Zur Geschichte 
der Hamburger Juden 1919-1939, in: P. 
Freimark (Hrsg.), Juden in Preußen - Juden 
in Hamburg, Hamburg 1983, S. 88. 
GDIGDH, 10.6. 1927. 
1931 zählte Hamburg beinahe 140.000 Ar-
beitslose. 
In der Zeit der Wirtschaftskrise 1930/31 be-
wahrte die Gemeinde auch den Synagogen-
verband sowie die Neue Dammtor-Synagoge 
vor dem finanziellen Ruin; zum Streit über 
den Tempelbau siehe die Presseberichte aus 
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der ,Deutschen Israelitischen Zeitung', in: 
StAH, 522-1 Nr. 572; vgl. außerdem Lorenz, 
Die Juden in Hamburg, S. 672-80; Hammer-
Schenk, Synagogen in Deutschland, S. 534-
40; sowie die unveröffentlichte Magisterar-
beit von Tim Jürgens, Das „Gemeindeblatt 
der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu 
Hamburg" in den Jahren 1925-1938, Ham-
burg 1997, S. 64-67. 

285 Der neue Tempel bei seiner Einweihung am 
30: August 1931. Gedenkblatt des Hambur-
ger Familienblattes. 

286 Lorenz, Die Juden in Hamburg, S. LXXXIV. 
287 § 7, Satzung des Israelitischen Tempel-Ver-

bandes zu Hamburg, Hamburg 1924. 
288 §§ 8, 11, Satzung des Israelitischen Tempel-

Verbandes zu Hamburg, abgedruckt bei: Al-
bert Wulff (Hrsg.), Hamburgische Gesetze 
und Verordnungen, 3. Aufl., Bd. 4, Ham-
burg 1930, S. 747; Dokument Nr. 32; vgl. 
auch Marion A. Kaplan, Die jüdische Frau-
enbewegung in Deutschland. Organisation 
und Ziele des Jüdischen Frauenbundes 
1904-1938, Hamburg 1981, S. 249-75. 

289 JfdJG 1 (1929/30), S. 48; Annie Schönfeld 
wird in der Liste der Ausschußmitglieder an-
fangs noch als „Frau Felix Schönfeld" erfaßt. 

290 Vgl. auch M.A. Meyer, Gemeinschaft within 
Gemeinde. Religious Ferment in Weimar Li-
beral Judaism, in: Michael Brenner/Derek J. 
Penslar (Ed.), In Search of Jewish Communi-
ty. Jewish Identities in Germany and Austria, 
1918-1933, Bloomington/ Indianapolis 1998, 
S.21. 

291 Felix Ascher entwarf das Gebäude gemein-
sam mit Robert Friedmann, nachdem zuvor 
ein Ideenwettbewerb stattgefunden hatte; 
Saskia Rohde, Synagogen im Hamburger 
Raum 1680-1943, in: Herzig, Die Juden in 
Hamburg, S. 161; vgl. auch [Siegfried] Uri-
as, Zur Geschichte des Tempelneubaues (aus 
den Bau-Akten), in: Italiener, Festschrift zum 
hundertzwanzigjährigen Bestehen, S. 34-39. 

292 Felix Ascher, Zum Neubau des Israeliti-
schen Tempels, in: GDIGH, 17. 8. 1931; 
vgl. Hammer-Schenk, Synagogen in 
Deutschland, S. 534-40. 

293 B. Italiener, Der neue Tempel, in: GDIGH, 
17.8. 1931; Dokument Nr. 33; vgl. M. Bren-
ner, Jüdische Kultur in der Weimarer Repu-
blik, München 2000, S. 50-61; M.A. Meyer, 
Gemeinschaft within Gemeinde, S. 23f. 

294 1931 errang die NSDAP in Hamburg 26,2% 
der Wählerstimmen, 1932 zog sie mit einem 
Stimmenanteil von 31,2% erstmals als 
stärkste Fraktion in die Bürgerschaft. 

295 Italiener, Der neue Tempel; Dokument Nr. 
33; vgl. ders., Predigt bei der Einweihung des 
neuen Israelitischen Tempels am 30. August 
1931, in: GDIGH, 2. 10. 1931. 

296 Aus einem 1941 als Festschrift für den ehe-
maligen Staatsrat und zweiten Vorsitzenden 
der Gemeinde, Leo Lippmann, konzipierten 
Bericht läßt sich die Geldnot aller Kultusver-
bände anschaulich nachweisen. So erhielt 
der Tempel 1935 von der Gemeinde Über-
weisungen in Höhe von 49.600 Reichsmark, 
während ihm zur Vergütung von zehn Pro-
zent der von den Mitgliedern an die Gemein-
de gezahlten Steuern nur 14.800 Reichs-
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Editorische Vorbemerkungen 

Ganz am Anfang der editorischen Arbeit, deren Ergebnisse in diesem Band der 
„Studien zur jüdischen Geschichte" präsentiert werden, stand zwangsläufig die Su-
che nach überlieferten schriftlichen Zeugnissen aus der hundertzwanzigjährigen 
Geschichte des Hamburger Reformtempels. Anders als die Deutsch-Israelitische 
Gemeinde, die ihre Aktenbestände seit den späten 1930er Jahren als Depositum an 
das Hamburger Staatsarchiv übereignete, um sie vor einer Beschlagnahme durch die 
Geheime Staatspolizei zu bewahren, gaben die jüdischen Kultusverbände der Han-
sestadt — der orthodoxe Synagogenverband, die konservative Neue-Dammtor-Syn-
agoge und der liberale Tempelverband — ihr Dokumentenmaterial nicht aus der 
Hand. Über den Verbleib des Tempelarchivs seit der erzwungenen Schließung des 
Gotteshauses Oberstraße im November 1938 gibt es keine verläßlichen Mitteilun-
gen. Ina Lorenz vermutet aber, daß sich das Schriftgut des Tempelverbandes noch 
1943 im Gemeindehaus in der Beneckestraße befand und dort während eines Luft-
angriffs den Flammen zum Opfer gefallen ist.1  Dieser Verlust erweist sich als ein 
Erschwernis von großer Tragweite, nicht nur wenn es darum geht, den Ablauf des 
historischen Geschehens im einzelnen zu rekonstruieren, sondern auch bei dem Ver-
such, den Tempel zum Gegenstand sozial- oder geistesgeschichtlicher Fragestellun-
gen zu machen. Die überschaubare Menge von Akten zum Tempelverein, die sich in 
den Konvoluten der Gemeinde sowie in den Behördenakten der Hansestadt erhal-
ten haben, kann das verlorene Material nur zu einem geringen Teil ersetzen. 

Auch die vorliegende Edition spiegelt die in mancherlei Hinsicht unbefriedigen-
de Quellenlage wider. Eine Anzahl wichtiger archivalischer Urkunden ist überlie-
fert, die vornehmlich aus den Anfangsjahren des Tempels datieren. Um ein vollstän-
digeres Bild zu gewinnen, reichen diese Dokumente nicht aus. Publizierte Schrift-
stücke — seien es Briefe, Broschüren, Gutachten, Erinnerungen, Predigten oder 
Artikel aus der jüdischen Presse — müssen besonders das Material zu den folgenden 
Zeitabschnitten ergänzen. Aus all diesen Zeugnissen entsteht kein lückenlos gewo-
bener Dokumententeppich, aber doch eine Quellensammlung, die das erkenntnis-
leitende Interesse unterschiedlicher Lesergruppen zu befriedigen vermag. 

Thematisch ohnehin eng begrenzt, werden die Quellen nicht nach Sachgebieten 
gegliedert, sondern durch ein vorangestelltes Regest kurz aufgeschlüsselt, in chro-
nologischer Folge angeordnet.2  Auch längere Urkunden sind in der Regel vollstän-
dig wiedergegeben, sofern sie die Kriterien erkennbarer Relevanz, ausreichender 
Dichte und bildhafter Anschaulichkeit erfüllen. Auslassungen beschränken sich zu-
meist auf Ein- und Ausleitungen und sind, wo sie vorkommen, durch (...) gekenn-
zeichnet. Unsichere Lesarten werden durch [?] kenntlich gemacht. Orthographie 
und Zeichensetzung der Transkription richten sich nicht nach modernen Recht-
schreibgepflogenheiten, sondern folgen streng der Originalvorlage. Lediglich bei of-
fenkundigen Rechtschreibfehlern erfolgte eine stillschweigende Korrektur. Die Edi-
tion enthält zudem Transkriptionen solcher Texte, die ursprünglich zwar in deut-
scher Sprache, jedoch in hebräischen Lettern verbreitet wurden. Hebräische 
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Einschübe, Zitate und Begriffe hingegen sind ausnahmslos im Original belassen 
worden. Sie werden in den Fußnoten übersetzt und gegebenenfalls erläutert. 

Zum Schluß noch einige weitere Informationen zu den Anmerkungen: Der kriti-
sche Apparat liefert weiterführende Literaturhinweise, vor allem aber konzise Er-
klärungen zu Begriffen aus dem Sprachschatz der jüdischen Tradition. Ein knappes 
Glossar im Anhang des Buches erläutert überdies solche Begriffe, die in der Einlei-
tung und/oder in den Quellen häufiger begegnen. Soweit sich die Identität der in den 
Dokumenten erwähnten Personen ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermitteln 
ließ, ergänzen kurze biographische Angaben den Text. Auch private Organisatio-
nen, Einrichtungen des Staates sowie Anstalten der jüdischen Gemeinden sind, wo 
sie erwähnt werden, erläutert, um eine Lektüre der Quellen ohne weitere Hilfsmittel 
zu erleichtern. 

1 Ina Lorenz, Die Juden in Hamburg zur Zeit der Weimarer Republik. Eine Dokumentation, Ham-
burg 1987, Bd. 1, S. VI. 

2 Die Fußnoten der Einleitung enthalten Querverweise auf die abgedruckten Dokumente. 
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Nr. 1 
Vereinigungs-Urkunde des Neuen Israelitischen Tempelvereins in 
Hamburg vom Jahre 1817 [Hamburg 1840] 
11. Dezember 1817 
Staatsarchiv Hamburg (Senatsakten), CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 43  

4  (ca" vy cririn) :rr-55n, 	oyurint< 1.75 nxt 3ron 
Im Namen des hochgelobten Gottes. Amen. 

Durchdrungen von der Nothwendigkeit, den öffentlichen Gottesdienst, der theils 
wegen der immer mehr abnehmenden Kenntniß der Sprache, in welcher er bis jetzt 
allein gehalten worden, theils durch die mannigfaltigen dabei eingeschlichenen 
Mängel, seit einiger Zeit von so vielen vernachlässigt worden, zu seiner ihm ange-
messenen Würde und Bedeutung zurück zu führen, und von dem Wunsche beseelt, 
den fast erkalteten Sinn für die ehrwürdige Religion der Väter wieder zu beleben, 
haben die Endesunterzeichneten sich dahin vereinigt, nach dem Beispiel mehrerer 
Israelitischer Gemeinden in Deutschland und namentlich der in Berlin,s auch in 
dieser Stadt für sich und Alle, die mit ihnen gleich gesinnt sind, einen würdigen und 
geordneten Ritus herzustellen, nach welchem an den Sabbath- und Festtagen, so 
wie bei andern feierlichen Gelegenheiten, in einem eigends zu diesem Behufe einzu-
richtenden Tempel, der Gottesdienst gehalten werden soll. Bei diesem Gottesdienste 
soll namentlich auch eine deutsche Predigt und Choral-Gesang mit Begleitung der 
Orgel eingeführt werden. 

Der erwähnte Ritus soll übrigens sich nicht bloß auf den Gottesdienst in dem 
Tempel beschränken, vielmehr sich auf alle diejenigen religiösen Gebräuche bei 
Handlungen des bürgerlichen Lebens erstrecken, die durch die Kirche geheiligt sind, 
oder ihrer Natur nach geheiligt werden sollen. Die Vorzüglichsten derselben sind 
die bei der Aufnahme der Neugebornen in den Bund der Väter, bei den Trauungen 
u. dgl. m. Auch soll ein religiöser Act eingeführt werden, durch welchen die Kinder 
beiderlei Geschlechts, nachdem sie in der Glaubens-Lehre einen angemessenen Un-
terricht erhalten haben, als Bekenner der mosaischen Religion eingesegnet werden 
sollen. 

Die Endesunterzeichneten haben daher einmüthig die folgenden Punkte be-
schlossen und als Grundgesetz ihres Vereins festgestellt, nämlich: 

3 Acta betr. die vom neuen Tempelverein nachgesuchte Zuschreibung eines von den Mitgliedern zu 
erbauenden neuen Tempel-Lokals in der Poolstraße auf den Namen des Vereins [...] 1840-1842, 
1843. 

4 Geschrieben werde dies für ein künftiges Geschlecht: ein neugeschaffenes Volk möge den Ewigen 
preisen; Psalm 102,19. 

5 In Berlin fanden sich seit 1815 Teile der Gemeinde zu privaten reformierten Gottesdiensten zusam-
men; vgl. Michael A. Meyer, The Religious Reform Controversy in the Berlin Jewish Community, 
1814-1823, in: LBIYB 24 (1979), S. 139-155. 
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I.  
Die Direction des Cultus und der übrigen vorerwähnten, damit in Verbindung sei-
enden Angelegenheiten, so wie alle Einrichtungen und Anordnungen, die jetzt und 
in der Folge dieserhalb nothwendig sind und sein möchten, werden einer Commis-
sion von vier Personen anvertraut, die sie aus ihrer Mitte erwählen. 

Von dieser Direction tritt alljährlich im Monath Ellu1,6  und zuerst Ellul 5579 
(1819) einer nach der Anciennität ab, dessen Stelle von dem im Art. VIII erwähnten 
Comite wieder besetzt wird. 

Die ersten drei Mal entscheidet das Loos, wer von den zuerst Erwählten abzutre-
ten habe, und sämmtliche Ausgetretene können wieder gewählt werden. 

II.  
Die Direction ist verpflichtet, ihre Einsichten und ihre Thätigkeit auf die Erreichung 
des ausgesprochenen Zwecks und die möglichste Befestigung desselben zu verwen-
den, und darüber zu wachen, daß dabei nichts einschleiche, was dem Geiste dieser 
Vereinigung zuwiderläuft. Zur Norm ihrer Einrichtungen sollen hier die in Berlin 
bereits mit Erfolg eingeführten dienen, insofern und so lange diese der angegebenen 
Tendenz entsprechen. 

III.  
Bei der Beschlußnahme der Direction, haben die bei dem Tempel angestellten Predi-
ger, in so weit es ihre Amts-Verrichtungen oder sonst die eigentlichen gottesdienstli-
chen Handlungen betrifft, eine berathende und in den Fällen, wo die Mitglieder der 
Direction einer getheilten Meinung wären, auch eine entscheidende Stimme. Von 
allen Verhandlungen und Beschlüssen wird von der Direction ein Protocoll geführt. 

IV.  
Die Verwaltung aller Güter und Effecten, die dem Tempel gehören, und die pecuniä-
ren Verhältnisse des Vereins überhaupt, werden, außer der bemeldeten Direction, 
noch einer besondern Deputation anvertrauet, und können alle dahin zielenden 
Verfügungen von der Direction nur in Gemeinschaft mit dieser Deputation getrof-
fen werden. 

Diese Deputation soll aus fünf Personen bestehen, die sie ebenfalls aus ihrer 
Mitte wählen. Von den Mitgliedern derselben treten jährlich im Monath Ellul — und 
zuerst Ellul 5579 (1819) — abwechselnd zwei und drei Mitglieder nach der Ancien-
nität ab, deren Stellen durch das im Art. VIII erwähnte Comite wieder besetzt wer-
den. 

Das erste Mal bestimmt das Loos den Austritt, und auch bei dieser Commission 
können die Ausgetretenen wieder gewählt werden. 

V.  
Diese Deputation ist verpflichtet, auf die Verwaltung des Tempel-Guts und auf die 

6 12. Monat des jüdischen Kalenders; ca. August/September. 
7 D.h. der Sitzplätze. 
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Einführung der möglichsten Öconomie bei allen Ausgaben zu achten. Sie hat ferner 
darüber zu wachen, daß diese Ausgaben durch den Ertrag der Stellen7  in dem Tem-
pel und durch andere außerordentliche Einnahmen so viel als möglich gedeckt, und 
überhaupt solche Einrichtungen getroffen werden, daß die Mitglieder mit bestimm-
ten Beiträgen so wenig als möglich beschwert werden. Endlich hat sie diese Beiträge, 
wenn solche dennoch erforderlich wären, gewissenhaft und verhältnißmäßig auf 
alle Mitglieder des Vereins zu vertheilen. 

VI.  
Das Amt eines Directors, so wie das eines Deputirten, ist ein Ehrenamt, und wird 
unentgeldlich verwaltet. Ein Vergehen gegen die Gesetze des Staats,8  oder gegen 
den Geist der Vereinigung, schließen davon aus. Eine Verwandschaft der Mitglieder 
unter einander ist kein Grund der Ausschließung. 

VII.  
Jeder, auf den die Wahl zum Director oder zum Deputirten fällt, ist, wenn nicht 
triftige Entschuldigungs-Gründe vorhanden sind, verbunden, das Amt zu überneh-
men, oder sofort die Summe von hundert Mark Courant zum Besten des Tempel-
Fonds zu erlegen, und kann nach Erlegung dieser Summa erst nach drei Jahren 
wieder gewählt werden. 

Die ordnungsmäßig austretenden Mitglieder der Direction und der Deputation 
sind, wenn sie im Laufe von drei Jahren nach ihrem Austritte wieder gewählt wer-
den sollten, im Fall der Nichtannahme, von der Erlegung der Strafe frei. 

VIII.  
Jedesmal, wenn es das Bedürfniß erheischt, sollen durch die Direction aus allen 
männlichen und nach den Stadt-Gesetzen volljährigen Mitglieder dieses Vereins 
funfzehn durch das Loos bestimmt werden, die sich zu einem Comite bilden, wel-
ches, ordnungsmäßig versammelt, den ganzen Verein repräsentirt, und den von ihm 
genehmigten Beschlüssen sind sämmtliche Mitglieder des Vereins unterworfen. 

Die Bildung und Zusammensetzung eines solchen Comite ist erforderlich: 
a) ordentlich, wenigstens einmal des Jahres, 
1. uni durch den Austritt des abgehenden Directors und der Deputirten erledig-

ten Stellen wieder zu besetzen. 
2. Die Rechnung über die Verwaltung des vergangenen Jahres anzuhören, und 

das Budget für die Ausgaben des nächsten festzusetzen. 
b) Außerordentlich: 
3. wenn eine Veränderung in Hinsicht des zum Gottesdienste dienenden Locals 

beabsichtigt wird. 
4. Um die Stellen der geistlichen und anderer etwanigen besoldeten Ämter zu 

besetzen. 
5. Und endlich in allen denjenigen Fällen, wo die Direction, mit Zuziehung der 

8 In der handschriftlichen Kopie der Vereinigungsurkunde (StAH, 522-1 (Bestand Jüdische Gemein-
den) Nr. 571a Bd. 1) fehlt der Verweis auf das Staatsgesetz. 
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Deputation, dieselbe in Hinsicht der Wichtigkeit des Gegenstandes, zum 
Wohle des Vereins nützlich und nöthig erachtet. 

IX.  
Die Loosung geschieht in Anwesenheit eines Mitgliedes der Deputation, an einem, 
durch Anschlag in dem Tempel, vorher zu bestimmenden Tage, und jedem contri-
buirenden Mitgliede steht es frei, dabei gegenwärtig zu Sein. 

Das Comite wird durch ein Mitglied der Direction präsidirt. In allen außeror-
dentlichen Versammlungen desselben nehmen überdieß die sämmtlichen Mitglieder 
der Direction und Deputation daran von Amtswegen theil; in den ordentlichen Ver-
sammlungen hingegen erscheinen dieselben dabei nur insofern, als sie durch das 
allgemeine Loos dazu berufen werden. 

X.  
Die außerordentlichen Versammlungen des Comite sollen übrigens den Herren Vor-
stehern der Israelitischen Gemeinde hieselbst vorher angezeigt werden, und diesel-
ben das Recht haben, zwei aus ihrer Mitte zu delegiren, um solcher Sitzung beizu-
wohnen. 

XI.  
Zur Fassung eines Beschlusses ist erforderlich, bei der Direction, die Anwesenheit 
von wenigstens drei Directoren; in den vereinten Sitzungen der Direction und der 
Deputation, von wenigstens sieben Mitgliedern, und in den ordentlichen sowohl, 
als außerordentlichen Sitzungen des Comite, von wenigstens zwei Drittel der dazu 
berufenen Mitglieder. 

In allen diesen Collegien kann nur die absolute Stimmenmehrheit entscheiden. 

XII.  
Das erste Mal wird die Anstellung der geistlichen Beamten und der etwanigen ande-
ren besoldeten Kirchendiener, so wie die Bestimmung des Locals zu dem Gottes-
dienste, von der Direction in Gemeinschaft mit der Deputation bewerkstelligt, und 
nur erst in der Folge geschehen diese durch das Art. VIII erwähnte Comite, und 
zwar die gedachten Anstellungen nach einer dem Comite von der Direction jedes-
mal vorzulegenden Candidaten-Liste. 

XIII.  
Die Verleihung anderer etwa erforderlichen kirchlichen Ehren-Ämter, bleibt immer 
der Direction allein überlassen, so wie die Ansetzung eines besoldeten Boten. Letz-
teres jedoch in Gemeinschaft mit der Deputation. 

XIV.  
Die Kosten der ersten Einrichtungen sollen, wo möglich, von den Unterzeichneten 
durch freiwillige Geschenke zusammengebracht werden, und die Billigkeit erfordert 
es daher, daß jedes neu hinzukommende Mitglied, zum Besten des Tempel-Fonds, 
ebenfalls einen außerordentlichen Beitrag bei seinem Eintritt erlege, welches der 
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jedesmaligen Direction zur Beachtung empfohlen wird. 
Ein austretendes Mitglied hat seinen Antheil zu den bereits repartirten Kosten zu 

bezahlen, und auf Rückgabe seiner ordentlichen und außerordentlichen Beiträge 
aller Art durchaus keine Ansprüche zu machen. 

XV. 
Endlich soll jedes neu hinzukommende Mittglied gehalten sein, sich diesen Einrich-
tungen in allen Stücken zu unterwerfen, und zu dem Ende die gegenwärtige Vereini-
gungs-Urkunde mit zu unterschreiben. 

Geschehen und beschlossen in einer General-Versammlung der Unterzeichneten 
zu Hamburg am (11 December 1817) zweiten Tage des Monaths Tebeth, im Jahre 
der Welt fünf Tausend fünf Hundert acht und siebenzig. 

9.re? cieeta cym 	p3 nivp ,npo wirb '2 71 
(Hier folgen in der Original-Acte die Unterschriften).10  

9 2. des Monats Tevet [4. Monat des jüdischen Kalenders] im Jahre ,beschlossen ist die Sache von 
Gott' nach kleiner Zählung; [Es handelt sich um ein Chronogranun mit dem Zahlenwert (5)578, 
woraus sich das Datum 11. 12. 1817 ergibt]. 

10 Die Namen lassen sich aus der von David Leimdörfer herausgegebenen Festschrift zum hundert-
jährigen Bestehen des Israelitischen Tempels in Hamburg 1818-1918 (Hamburg 1918, S. 16f.) ent-
nehmen. Dieser Liste sind, soweit verfügbar, Angaben über den jeweiligen Beruf sowie über die 
Höhe der 1819 gegenüber der Israelitischen Gemeinde erbrachten Steuerleistung (abgerundet in 
Mark Courant) beigefügt (Informationen aus: STAH, 522-1 Nr. 361, Nr. 418 Bd. 1 If., Nr. 420a, 
Nr. 424a): Philip Raphael Beit (Kaufmann; 160), Meyer Israel Bresselau (Notar; 46), Heymann Is-
rael Bresselau (keine Angaben), Gabriel Joseph Cohn (Zuckermakler; 233), Gerson Gabriel Cohn 
(Makler; 280), Josel Gabriel Cohn (100), Nachum Abraham Cohen (Kaufmann; 45), David Abra-
ham Cohen (Kaufmann; 210), Adolph Cohn (taxiert: 33), Adolph Embden (Makler; 233), Bart-
hold Embden (150), Löb Jacob Elsas (keine Angaben), Heymann Engel (Eintrag 1823: 500), Sadik 
Ephraime (75), Seckel Isaac Fränckel (Kaufmann; 56), Louis Bernhard Franck (140), Jonas Meyer 
Goldschmidt (Kaufmann; 75), Moritz Meyer Goldschmidt (ohne Gewerbe), Lazarus Gumpel 
(Kaufmann; 896), Dr. Joseph Jacob Gumprecht (Arzt), Emanuel Isaac Getting (280), Samuel Hein-
rich Geber (keine Angaben), Isaac Nathan Goldschmidt (42), David Wolf Hertz (Bijouteriehänd-
ler; 373), Jacoby Hertz (Tabakhändler; 70), Henry Heine (Wechselmakler; 100), A. Hemering 
(Kommissionär), Aron Hirsch (33), Heymann Hahn (303), Ruben Hahn (30), Jacob Abraham 
Haag (Baumwollfabrikant; 18), David Michael Hirsch (40), Lesser Hein (taxiert: 46), Moritz Jac. 
Imanuel (56), Israel Meyer Levy (Kaufmann; 75), Diodor Lazarus (taxiert: 28), Levy Lazarus (han-
delt mit Reisewagen; 75), Henry Micholls (Kaufmann; 168), Louis Magnus (Lederhändler; 150), 
Jacob Magner (56), Philip Magnus (Modehändler; 83), Süskind Hersch Oppenheim (Kaufmann; 
374), Wolff Oppenheim (Kaufmann; 374), Samuel Oppenheim (Kaufmann; 374), Arnold Oppen-
heim (Kaufmann; 374), Julius Oppenheimer (Kaufmann; 225), Louis Pick (156), Marcus Robinow 
(200), Jacob Levin Rothschild (210), Levin Hertz Ries (Eintrag 1820:20), Philip Marcus Schlesin-
ger (37), Martin Steinthal (168), Marcus Hertz Schwabe (336), Moritz Hertz Schlesinger (40), 
Sam. Samuels (Kommissionär; 50), Joseph Salomon (Kaufmann; taxiert: 23), Moritz Trietsch jun. 
(28), Adolph Daniel Veit (60), Dr. Leo Wolff (Arzt; 28), Samuel Weil (Kaufmann; 28), Hirsch Woll-
heim (70), Ruben Daniel Warburg (kein Mitglied der Gemeinde; 168), Joseph Warendorff (71), 
Adolph Wallach (erster Eintrag 1823: 36), Zadig Heymann Zadich (Kollekteur; 80). 
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Nr. 2 
Schreiben des Hochwürdigen Ober Rabbiners zu Pressburg Herrn Moses 
Sopher'1  [ein Gutachten zu den Gebetbuchreformen des Hamburger Tempels] 
29. Dezember 1818 
Staatsarchiv Hamburg (Senatsakten), CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 112  

Ihr Werthes Schreiben13  ist mir zugekommen, gebeugt und mit Betrübniß erfüllt hat 
mich die Nachricht, daß Leute die das Joch der Religion abgeschüttelt, sich unter-
fangen haben, durch einen neuen willkührlichen Cultus, den alten, göttlichen Bund 
zu zerstören, indem sie einen Tempel erbauet den sie die ganze Woche hindurch 
verschlossen halten, und nur am Sabbat eröffnen (o, daß sie ihn auch diesen Tag 
verschließen möchten) wo sie ein Gottesdienst halten, mit Verändrung und Abkür-
zung der Gebeths-Formeln die uns von den Männern der großen Synode14  durch 
unsre Vorfahren die Talmudisten überliefert worden: Die Morgen-Bendictionen 
(welche in Tractat Berachotis vorgeschrieben) sind ganz ausgelassen, auch die Ge-
bete welche auf des Messias Ankunft, und Wieder Erbauung Jerusalems Bezug ha-
ben sind theils abgeändert theils ganz ausgelassen wo sie am heiligen Sabath von 
einem Nicht Juden, ein musikalisches Instrument vorspielen lassen, wo sie endlich 
den grösten Theil der Gebete in deutscher Sprache halten. 

Dieses, der wesentliche Inhalt Ihres Schreibens, worin Sie mein Gutachten ver-
langen, ob jene Neuerungen zu billigen oder nicht? 

(Hier beweist Rabbi Moses Sopher durch gelehrte Argumente, daß wir jeden 
Tag drey Mahl Gottes Dienst zu halten verpflichtet sind) 

11 Moses Schreiber (der Chatam Sofer; 1763-1839), seit 1806 Oberrabbiner und Leiter der Talmud-

hochschule in Preßburg (Bratislava); bei dem Dokument handelt es sich um die gekürzte Überset-

zung seines hebräischen Gutachtens, das in der Responsensammlung n-npoD 
1111/11 7"71 p.i 1,1 11'1 [Elle divre habrit], Altona 1819, S. 6-11 publiziert wurde (auch als Neu-
druck erschienen: Eleh Dibre Ha-Berit [These are the Words of the Covenant], Westmead/Farnbo-

rough/Hampshire 1969). Auch die deutsche Übertragung der Gutachten erschien nur wenig später, 

geringfügig überarbeitet ( „mit Auslassung aller gelehrten Argumente"), im Druck: Dibere Habe-

rith (rrn2ri '111) oder Briefe der ausgezeichnetsten Rabbiner und Rabbiner-Collegien der vorzüg-

lichsten Israelitischen Gemeinden Deutschlands, Pohlen und Italien, über den in Hamburg von ei-

nigen Individuen der dasigen Israelitischen Gemeinde — gegen die Gesetze des Judenthums — errich-

teten „Neuen Tempel-Verein". Herausgegeben von den Rabbinern der Israelitischen Gemeinde zu 

Hamburg. Aus dem Hebräischen treu ins Deutsche übersetzt, Altona 1819, S. 24-30. 
12 Acta, betr. die hiesige Einrichtung einer neuen Israelitischen Erbauungs-Anstalt, den sogen. Israeli-

tischen ,neuen Tempel' und dessen bedingte Genehmigung, 1818-1823. 
13 Moses Schreiber bezieht sich auf die von den Rabbinatsassessoren Meir Osers, Moses Jakob Jaffe 

und Jechiel Michael Speyer zugesandte Anfrage, abgedruckt in: Moses Schreiber, Responsen, Teil 

6, Nr. 84; vgl. auch Dokument Nr. 5. 
14 Die sagenhaften 120 Männer der großen Synagoge (erran no3D '1131( - Ansche knesset hagedola), 

bei der es sich möglicherweise um eine legislative Versammlung aus der Zeit Esras und Nechemias 

handelt. 
15 Segenssprüche; das erste Traktat des babylonischen Talmud. 
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Es ist ferner bekandt daß die Israeliten zur Zeit des Zweiten Tempels16  ihr eige-
nes Land bewohnten, und viele Jahrhunderte hintereinander, ihre eigne unum-
schränkte Regierung hatten. Damals besaß die Nation große und ausgezeichnete 
Gelehrte, die sich einzig und allein mit dem Studio der Thora beschäftigten, welche 
sie in hohen Schulen unter Tausenden von Schülern verbreiteten, auch hatten sie 
Sanhedrin,17  die durch ihre Verordnungen und weisen Einschränkungen unsre hei-
lige Religion befestigten und darüber wachten — ihren Fußstapfen folgte die zahllose 
Menge ihrer Schüler bis zu Rabbi Jehuda Hanassi, genant der Heilige Rabby,18  
welcher die Mischna19  verfaßte. Von allen diesen unzähligen Gelehrten jener Zeit 
deren Lehren (hätte man sie gesammelt) viele Bücher angefüllt haben würden —
werden doch nur wenige in der Mischna oder Gemara2° erwähnt, und zwar aus 
dem Grunde, weil die ersten Weisen jeder Zeit von dem Guten nur das Beste gewählt 
und angenommen hatten bis endlich die Verfasser von der Mischna und Gemara von 
dem Besseren wiederum nur das Beste gesammelt und aufgezeichnet haben. 

Daß also die ersten und größten Weisen durch so viele Jahrhunderte gewählt, 
gesiebet und geleitert haben, waß die ganze Nation die beynahe Zwey Tausend 
Jahren ohne Widder-Rede angenommen hatte daß wollen jetzt kleine Füchse an-
greifen, umstürtzen und besser machen? 

(Hier beweiset dieser gelehrte Rabby aus dem Talmud, daß kein Rabbiner-Col-
legium die Anordnung eines frühern Collegiums aufheben, wan nicht es an Zahl 
und Kentnissen demselben überlegen und wenn nicht triftige Gegen Gründe zur 
Aufhebung vorhanden u.s.w.) 

Stehet auf also Ihr weisen Rabbiner unsrer Zeit und stimmt Ihr darüber ab, ob 
ein erheblicher Grund vorhanden sey, unsre Gebets Ordnung umzuwerfen, welche 
das uralte weise Collegium gemacht hat? Jene Leute dort haben kein Recht zu wäh-
len und sich von der Gemeinde Israels abtrünnig zu bezeugen, wollen diese Men-
schen aber das Gesetz daß nemlich „Ein Rabbiner Collegium nicht ermächtigt ist 
die Verordnungen eines Frühern aufzuheben",21  nicht anerkennen, so gehören sie 
nach dem Ausspruche des Maimonides,22  im 3ten Abschnitt von Hilchot Momme-
rim23  zu den Frey Geistern — (und waß haben Sie alsdan gar mit unsern Gesetzen zu 
schaffen)? Sollte aber jemand behaupten wollen daß wir jetzt keine Ursache haben 
auf die Ankunft des Verheißenen Messias und die Wiederherstellung des heiligen 
Tempeldienstes zu beten da wir sicher und ruhig unter dem Schutze der erhabenen 
Fürsten andrer Nazionen leben: So würde er sich sehr irren — da selbst zur Zeit des 
2ten Tempels, unter der Regierung der Könige Judas, die nicht vom Hause Davidi 
waren, auf die Wiederherstellung dieses erlauchten Hauses gebetet wurde, weil wir 

16 Ca. 520 v. Chr. erbaut, 70 n. Chr. zerstört. 
17 Oberste jüdische Rechtsinstanz für die Juden in Palästina und im Römischen Reich. 
18 Jehuda Hanassi (gest. ca. 217 n. Chr.), tannaitischer Gelehrter in Palästina. 
19 Die um 200 n. Chr. vollendete Sichtung und Sammlung der mündlichen Überlieferung. 
20 D.h. im Talmud. 
21 Vgl. z.B. Mischna, `Eduyot 1,5. 
22 Moses ben Maimon (1135-1204), jüdischer Arzt, Religionsphilosoph und Rechtsgelehrter. 
23 Aus dem Kodex Mischne Tora, Hilkhot Mumarim. 
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nur in Vereinigung mit dieser Gottheiligen Familie, nach Ankunft des Messias die 
Herrlichkeit des Herrn schauen werden. Wäre es uns nur um die herrlichen Früchte 
und den Segen des Boden jenes Landes zu thun, so könnten wir freilich mit den 
Ländern die wir jetzt bewohnen gut zufrieden seyen alleine weit entfernt, daß wir 
wegen eines bessern zeitlichen Lebens, uns nach dem heiligen Lande sehnen, son-
dern unsre Wünsche gehen bloß dahin, daß wir dort auf geweiheter Stätte unsre 
heilige Thora halten, und unsern wahren Gottesdienst reiner ausüben können. (Sie-
he Maimonides — 12ten Abschnitt Hilchot Melachim24  ) Dieses kann der Würde der 
Könige und Fürsten unter deren Schutz wir leben keinesweges anstößig seyen — war 
doch Nehemias, Ober Mundschenk und im höchsten Ansehen beym König von 
Persien und nahm dieser es ihm nicht übel, daß er seinen Gram über die Zerstörung 
seiner Vaterstadt laut werden ließ, und rechnete es ihm nicht als Undankbarkeit an, 
daß er sich nach seinem Vaterlande zurücksehnte denn jedes religiöse Volk schätzt 
den Religions Verehrer, wen er auch einer andern Religion zugethan ist.25  

Eigentlich sind wir nach Zerstörung Jerusalems als Kriegs-Gefangene nach an-
dern Ländern gebracht worden, nur die Göttliche Gnade verlieh uns Gunst in den 
Augen der Könige und Fürsten, so daß wir nach und nach in diesen Ländern einhei-
misch wurden, weßhalb wir für das Wohl der respectiven Regierungen dieser Län-
der zu beten verpflichtet sind — und nicht unerkentlich gegen die unzähligen 
Wohlthaten seyen dürfen, die sie uns durch fast 2000 Jahren erwiesen, und sicher-
lich wird es ihnen der Allmächtige belohnen, vielfach belohnen — deßwegen ist es 
uns jedoch nicht zu verargen, wen wir hoffen dorthin nach dem Erbtheil unsrer 
Väter einst zurückzukehren, und von dem Guten daß uns Gott zu Theil werden 
lassen wird, auch unsern Wohlthätern aus andern Länder u. Nazionen zufließen 
wird — wie der Prophet Jesaias spricht „Völker werden in deinem Lichte wandeln, 
und Könige sich in deinem Strahl ergetzen."26  

Doch jene Abtrinnigen mögen schon die Hoffnung vielleicht aufgegeben haben, 
oder gar nicht glauben, an die Weissagungen unsrer Propheten der Wiedererbauung 
des Tempels und die Ankunft des Messias betreffend, oder alles wegleugnen waß 
unsre Weisen hierüber sagen, in diesem Falle verweise ich sie abermahls auf den 
Ausspruch des Maimonides, der oben angeführt ist. 

Was das Beten in deutscher Sprache und die Orgel-Begleitung betrift, so ist bei-
des nach dem Gesetze in unserm Gebet-Hause nicht erlaubt, besonders ist das Mu-
sikspielen am Sabbat gesetzwidrig (Hier folgen die Beweis-Stellen) Demnach ist der 
Ausspruch, den Ew. Hochwürden in den dortigen heiligen Synagogen bekandt ma-
chen ließen „daß nur das Gebeth in Hebräischer Sprache und nach den alten von 
jeher eingeführten Formen allein gültig, und daß das Orgelspielen, besonders am 
Sabbat, in der Synagoge unerlaubt sey" föllig gesetzmäßig, und ich stimme Euch 
hierin gänzlich bey — ich zweifle auch nicht daß alle hochgelehrten Rabbiner unsrer 
Zeit diesem Ausspruch beypflichten werden. 

Gott mit Euch u.s.w. (... ) 

24 Ebd., Hilkhot Melakhim. 
25 Vgl. das biblische Buch Nehemia. 
26 Jesaja 60,3. 
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Nr. 3 
An die geehrten Mitglieder des neuen Tempel-Vereins [Gedrucktes Sendschreiben 
der Tern peldirektion27] 
Februar 1819 
Staatsarchiv Hamburg (Senatsakten), CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 128  

Durch den, nun bereits seit einigen Monaten im neuen Tempel eingeführten Gottes-
dienst, ist die Idee, welche dem Tempelvereine sein Entstehen gab, verwirklicht und 
begründet. Es liegen nun Jedem, welcher diese Anstalt, mit wahrer Theilnahme für 
ihre erhabene Bedeutung, unbefangen prüft, sowohl ihr Zweck, als die zur Errei-
chung desselben bisher angewandten Mittel klar vor Augen. Das ausgezeichnete 
Glück, dessen sich dieselbe während der noch so kurzen Zeit ihrer Dauer zu erfreu-
en hat, beweiset zur Genüge, wie sehr vielen unserer Glaubensgenossen sie das drin-
gendste Bedürfniß war, und berechtigt, unter der Vorsehung allmächtigem Schutze, 
zu den schönsten Hoffnungen für die Zukunft, wenn wir gemeinschaftlich auch 
fernerhin stets mehr und mehr beeifert seyn werden, Zweck und Mittel im heiligsten 
Einklange zu erhalten. — Je mehr die Mitglieder der Direction und Deputation, in 
dem Gedeihen dieses Werkes, wobey sie von so vielen wackern Mitgliedern des 
Vereins auf das kräftigste unterstützt wurden, den schönsten Lohn ihrer Bemühun-
gen sehen, je schmeichelhafter die vielen Beweise des Beifalls und Dankes für sie 
sind, desto dringender scheint es ihnen Pflicht, mit rastlosem Eifer, die Bahn zu 
verfolgen, die ihnen das heilige Werk selbst vorzeichnet. Nicht zur bloßen Erbau-
ung, in den wenigen Stunden des Gottesdienstes, steht der Tempel da: der Geist, 
welcher die Mitglieder vereinte, mit welchem sie hinströmen zum Hause des Herrn; 
der soll, der muß, wenn er ächt sie durchdringt, in ihr ganzes Leben eingreifen, sie 
überall hingeleiten, ihnen Trost und Hoffnung in den mannigfachen Drangsalen des 
Lebens, Demuth und würdevolle Haltung im wandelbaren Glücke geben, und sie 
vorzüglich mit jenem edlen Stolze ganz erfüllen, dem niedrige Menschenscheu, so 
wie gleisnerische Heucheley gleich fremd bleiben. Obgleich offenbar der Tempelver-
ein, weder einen politischen noch religiösen Separatism bezweckt oder bezwecken 
kann: so ist es doch, wenn anders die Grundsätze desselben sein festes Bindungsmit-
tel bleiben und seine Dauer von Innen sichern sollen, durchaus nothwendig, daß die 
Mitglieder desselben und ihre Angehörigen, so weit es nur irgend thunlich ist, in 
religiöser Beziehung, gleichsam nur eine Familie bilden. — Nicht Sektengeist kann 
oder will der Tempelverein nähren, ihn vertilgen, ist vielmehr die Folge seinens Trei-
bens, auf daß liebevoll ein Band Religionsgenossen und Mitbürger umschlinge; in 
ihrer Reinheit herstellen und bewahren will er den Glauben und die Sitte der Väter, 
das Gediegene von den Schlakken sondern. Wahre Gottesfurcht unter Israeliten zu 
wecken und zu erhalten durch reinem und lichtvolleren Religions-Unterricht der 
Jugend; durch Uebertragung der Gebete in die Muttersprache; durch erbauliche 
Vorträge über unsere heiligen Urkunden, so wie durch sinnvollere Gestaltung aller 

27 Meyer Israel Bresselau, Seckel Isaak Fränkel, Marcus Robinow und Dr. Leo Wolff. 
28 Auch abgedruckt in Sulamith 5:2 (1819), S. 194-201. 
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gottesdienstlichen Handlungen, in so weit sie der Geist der Mosaischen Religion 
gestattet: ist ihr Zweck. Immer mehr und mehr dem sinn- und herzlosen Treiben der 
meisten Israeliten, in Angelegenheiten der Religion entgegen zu arbeiten; jenen 
schwankenden Ansichten, die Jeder sich bisher nach seiner Individualität und Be-
quemlichkeit modelte, eine bestimmtere und festere Norm entgegen zu setzen, auf 
daß sich immer edler und reiner gestalte, was ursprünglich aus reinster Quelle floß: 
ist sein Streben. Weit entfernt von jener beschaulichen Religiosität, die sich nur im 
starren, mystischen Hinbrüten über das Unerfaßliche gefällt, ohne schaffend für die 
Gesellschaft zu wirken, soll unser Verein eine Pflanzschule für wahre Frömmigkeit, 
Sittlichkeit und Bürgertugend bilden, die unsern Kindern dereinst ein besseres Loos 
verspricht, als das bisherige einseitige und fruchtlose Ringen um oft kleinliche Aus-
senverhältnisse zu erreichen vermochte. — Jede Gottesdienstliche Handlung erinne-
re daher an den Bund, den wir aus dem heiligsten Antriebe, erneuert schlossen; 
bezeichne Ehrfurcht für den Zweck den er beabsichtigt; sey eine wiederholte Aner-
kennung der Grundgesetze, die Männer mit männlicher Ueberlegung freywillig un-
terzeichneten. — Die Direktion würde sich an ihren Pflichten gegen die heiligste 
Angelegenheit des menschlichen Herzens schwer versündigen, wenn sie länger den 
Unbill gestattete, mit welchem mehrere Mitglieder des Tempelvereins, bey Gelegen-
heit mancher religiösen Handlungen, in den Einrichtungen des neuen Tempels nicht 
die Weihe zu finden darthaten, welche sie von ihm, als einer, jede israelitisch-religiö-
se Beziehung vollständig umfassenden Anstalt, zu erwarten berechtigt sind. Unmög-
lich können diese Mitglieder des n. T.V.29  die Folgen eines solchen Verfahrens gehö-
rig erwogen haben, wodurch sie sich mehr als Feinde, denn als Freunde des Vereins 
zeigten. — Was spricht den religiösen Sinn wohl kräftiger an, was ist wohl mehr ihn 
zu fördern und zu steigern im Stande, als diejenigen religiösen Handlungen, welche 
die wichtigsten Epochen unsers Lebens bezeichnen? Die Aufnahme der Neugebor-
nen in den Bund der Väter; die öffentliche Anerkennung und Bestätigung seiner 
Grundsätze bey dem Eintritte in das reifere Alter; die ehelichen Verbindungen und 
die übrigen Gelegenheiten, bey denen auf eine freudige oder traurige Weise unsere 
Lebens-Abschnitte bezeichnet werden: was ist, trennt man diese Akte von dem ei-
gentlichen Gottesdienste, dieser anders, als eine, wenn auch noch so edle, kurze 
Unterhaltung, ohne weitere Bedeutung und Wirksamkeit für das übrige Leben? 
Wollte die Direktion ruhig zugeben, daß diese Gelegenheiten, den Saamen des Gu-
ten heilbringend zu streuen, ungenutzt vorübergehen, oder wohl gar nur dazu die-
nen, die Einrichtungen des neuen Tempels, als profan darzustellen: so würde sie, 
wenn gleich indirekt, doch nicht minder sträflich, diese Anstalt so herabwürdigen, 
wie es die noch zahlreichen Feinde derselben, theils aus Fanatism, theils aus irreli-
giösem Indifferentism gerne wünschen. Es gereicht allerdings vielen Mitgliedern 
noch einigermaßen zur Entschuldigung, daß über das Rituale solcher religiösen 
Handlungen überhaupt noch keine besondere Mittheilung an die geehrten Mitglie-
der des neuen Tempel-Vereins ergangen ist, obgleich das Wesentliche desselben be-
reits in der Gründungs-Akte3° ausdrüklich benannt ist und zum Theil schon aus 

29 Neuen Tempelvereins. 
30 Siehe Dokument Nr. 1. 
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dem Geiste des Vereins deutlich von selbst hervorgeht. Die Direktion sucht daher 
hiermit, die Wirksamkeit des neuen Tempelvereins in seiner ganzen umfassenden 
Ausdehnung, zur Kenntniß der Mitglieder zu bringen und anzuzeigen: daß sie für 
die gehörigen Einrichtungen aller übrigen religiösen Handlungen gesorgt hat und 
sorgen wird. Indem sie hiedurch den ganzen Cyklus dessen, was der Tempelverein 
auch in formeller Hinsicht beabsichtigt, andeutet, nimmt sie abermals die gütige 
Nachsicht der geehrten Mitglieder in Anspruch, auf welche sie bisher stets vorzüg-
lich rechnete. Zeit und Erfahrung werden auch hierin noch vieles verbessern müs-
sen, und dankbar wird die Direktion alle Bemerkungen annehmen und zu benutzen 
suchen, die ihr deshalb gemacht werden. Bis gereiftere Erfahrungen die Publication 
des bestimmten Rituals gestatten, werden in vorkommenden Fällen, sowohl die 
Direktion, als die Herren Prediger und übrigen Beamten des neuen Tempels, die 
speciellere Auskunft hierüber ertheilen. 

Die Direktion bittet, als Hauptgegenstand dieser Mittheilung, nochmals Jeden, 
welcher nach dieser Darstellung und dem, was er bisher gesehen, gesonnen ist, Mit-
glied des neuen Tempelvereins zu bleiben, es gewissenhaft mit sich und seinen Ver-
hältnissen zu berathen, ob er fortan nicht bloß Besuchender des neuen Tempels, 
sondern, nach den hier und in der Gründungsurkunde ausgesprochenen Grundge-
setzen, Mitglied des neuen Tempel-Vereins bleiben kann. Wer könnte wohl mehr als 
die Direction, wer wäre wohl mehr als sie, eingedenk ihres heiligen Berufes, ver-
pflichtet, die mannigfachen edlem Rücksichten zu ehren, welche Mehrere von der 
Theilnahme an unserm Werke abhalten. Unsere wahrhaft frommen Brüder, die da 
noch fürchten, daß nur eitles Spiel wir treiben, werden bald, überzeugt daß wir so 
wie sie nur für das Göttliche und Wahre eifern, uns segnend ihre Hände reichen. Bis 
dahin bleibe uns ihre Ueberzeugung, wie jede andere ächte dieser Art, wenn sie 
gleich der unsrigen nicht vollkommen zusagt, ehrwürdig. Den Verblendeten und 
falschen Eiferern würden wir es vergeblich wiederholen, daß der Tempelverein 
durchaus nichts wesentlich Neues bezwecke, sondern nur das ehrwürdige Alte in 
seinem Glanze und in seiner Kraft so herzustellen und zu erhalten suche, wie es der 
bessere Geist der Zeit fordert: damit nicht ferner Gleichgültigkeit und Kleinmuth 
das schönste Gebäude der Vorzeit ganz zertrümmern lassen. Nicht Mangel an Ach-
tung für die Ueberzeugung Anderer, sondern nur die Wahrheit und Reinheit unserer 
Absichten legt uns daher die unerläßliche Verpflichtung auf, jede Halbheit für im-
mer aus unserer Mitte zu verbannen. Sie ist es, welche in den letzten Jahrzehnden, 
unter dem falschen Scheine einer sogenannten verzeihlichen Inconsequenz, in unse-
rem deutschen Vaterlande, den religiösen und sittlichen Verfall unter der Israeliten 
Mehrzahl herbeyführte; sie ist es, welche die heiligsten Bande der kindlichen- und 
Bruder-Liebe muthwillig auflokkerte und zerriß; sie ist es, welche allen höhern Wer-
ken verderblich seyn muß und besonders dem unsrigen unnennbaren Nachtheil 
bringen, und alle die schönen Hoffnungen seines Gedeihens sicher untergraben 
würde. Diese Ausgeburt der frühem, allen religiösen Sinn und mit ihm jedes Streben 
nach höherer Geistesbildung vernichtenden Zeit, darf sich nicht in unserm Vereine 
fortpflanzen. Was wir seyn wollen, müssen wir ganz, aus voller Seele seyn. Dieses 
heischt die Heiligkeit des Gegenstandes, dieses fordert laut unsere Pflicht gegen uns 
selbst und gegen unsre Kinder. 
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Jedem Mitgliede des neuen Tempel-Vereins, welches demnach nicht mit sich 
oder seinen Verhältnissen einig werden kann, Mitglied desselben, in seiner ganzen 
Ausdehnung zu seyn, wird daher die Direktion, (wenn ihr, spätestens bis zum 
nächstkommenden Ostern, eine schriftliche Anzeige deshalb gemacht wird,) den 
halbjährigen Miethzins seiner Stelle31  im neuen Tempel zurückzahlen und ihm jede 
fernere Verpflichtung gegen den Verein gänzlich erlassen. Nach dieser Zeit wird die 
Direktion jede Gottesdienstliche Handlung, (wozu sowohl der Tempel selbst, als 
dessen Beamten die gehörigen Mittel darbieten,) welche der bestehenden Ordnung 
zuwider, ein Mitglied des neuen Tempelvereins nach einer andern, als der von dem-
selben angenommenen Weise begehet, als eine definitive Erklärung betrachten: daß 
dasselbe nicht mehr gesonnen sey Mitglied des Vereins zu bleiben. Die Direktion 
wird in diesem Falle dessen Namen aus der Liste der Mitglieder ausstreichen und 
über seine Stelle im Tempel, ohne Ersatz für die noch übrige Miethzeit, zum Besten 
des Vereins weiter verfügen. (...) 

Nr. 4 
Extractus Protocolli Senatus Hamburgensis [mit einer Entscheidung über 
die vorläufige Tolerierung des Tempelvereins] 
17. September 1819 
Staatsarchiv Hamburg, 522-1 (Bestand Jüdische Gemeinden) Nr. 571a Bd. 1 

Ad relationem aus den, von den Vorstehern der Israelitischen Gemeinde, den Rabbi-
nern und den Vorstehern der, seit den 16ten October v.J. statt gehabten neuen Ein-
richtung eines Locals zum Behuf der öffentlichen Erbauung am Sabbath, Einem 
Hochweisen Senat und dessen Wohlweisen Herren Commissarius für die israeliti-
schen Angelegenheiten überreichten Vorstellungen, die vorgedachte seit dem 16 
Octobr v.J. statt gehabte Erbauungs-Einrichtung betreffend: 

Conclusum & Commissum Ihre Wohlweisheiten Herrn Hasse32  Dri und Herrn 
Jenque133  als Commissarius für die israelitischen Angelegenheiten, den supplicanti-
schen Rabbinern anzuzeigen 

daß E.H.E.34  Rath ohne darüber: ob die seit dem Octobr vorigen Jahres stattge-
habte neue Einrichtung zum Behuf der öffentlichen Erbauung am Sabbath der mo-
saischen Religion gemäß sey, oder nicht, zu entscheiden, da diese Einrichtung an 
und für sich nicht unzuläßig erscheine, auch deren Fortdauer von Vielen gewünscht 
werde, sich bewogen gefunden habe, diese Fortdauer für jezt, und anderweitiger 
fernerer Verfügungen unbeschadet, vor der Hand geschehn zu lassen. E.H. Rath 
habe jedoch hiebey verordnet, daß nur die Vollziehung deßen was unmittelbar der 
Erbaung angehöre der Gegenstand dieser neuen Einrichtung sein solle: Wie denn 
auch durch diese neue Einrichtung keine Trennung irgend einer Art in der israeliti-
schen Gemeinde weder in politischer, polizeylicher, administrativer und pecuniairer 

31 D.h. seines Sitzplatzes. 
32 Senator Dr. Johann Matthias Hasse. 
33 Senator Jacob Hinrich Jencquel (1765-1826). 
34 Ein Hochedler. 
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Rücksicht, noch in Beziehung auf die bestehenden Obliegenheiten der Gemeinde 
Mitglieder gegen ihre Institute herbeygeführt, auch der Kosten-Aufwand für die 
neue Einrichtung und deren Unterhaltung der Gemeinde nicht zur Last gebracht 
werden dürfe. (...) 

Nr. 5 
Vorwort. Von den Rabbinern der Israelitischen Gemeinde zu Hamburg an 

ihre Mitbrüder 
Mai 1819 
Dibere Haberith (nmn ,12-T) oder Briefe der ausgezeichnetsten Rabbiner und 
Rabbiner-Collegien der vorzüglichsten Israelitischen Gemeinden Deutschlands, Poh-
len und Italien, über den in Hamburg von einigen Individuen der dasigen Israeliti-
schen Gemeinde — gegen die Gesetze des Judenthums — errichteten „Neuen Tempel-
Verein". Herausgegeben von den Rabbinern der Israelitischen Gemeinde zu Ham-
burg. Aus dem Hebräischen treu ins Deutsche übersetzt, Altona 1819, S. 1-1435  

Zu Eurer Belehrung, fromme gottesfürchtige Mitbrüder, die Ihr unsern heiligen 
Gesetzen und Gebräuchen mit ganzem Herzen zugethan seyd, die Ihr Euch vertrau-
ungsvoll der Leitung Eurer Religions-Lehrer überlasset; zu Eurer Belehrung haben 
wir diese Sammlung von Briefen und Sentenzen unserer großen Hochgelahrten 
Rabbiner36  bestimmt. Mögen die Worte dieser ausgezeichneten Männer, Euch vor 
dem verführerischen Gifte der Neuerungssucht schützen. Mögen sie Euch in Eurem 
unwandelbaren Glauben an unsere heilige Tora und die Worte unserer Weisen,37  
Kraft verleihen, auf daß Ihr nie vom rechten Wege abweichen möget. Leider haben 
seit mehreren Jahren Irreligiosität und Freygeisterey unter uns zugenommen. 
Gleichgültigkeit gegen die weisen Lehren unsrer großen Vorfahren, der Männer der 
Mischna und Gemara,38  und Vernachlässigung ihrer weisen Verordnungen und 
Einschränkungen, die unsere Religion so kräftig stützten, bahnten den Weg zur 
gänzlichen Verachtung aller unsrer religiösen Gesetze. Die heiligsten Gebote des 
schriftlichen und überlieferten Gesetzes,39  wurden verhöhnt und mit Füßen getre-
ten; und man scheuete sich nicht, die verwerflichsten Handlungen gegen unsere 
heilige Lehre4° zu begehen. 

Aber noch blieben die Uebertreter der Gesetze in den Schranken der Individuali-
tät; noch wagte man es nicht, öffentlich aufzutreten, um eine Abänderung in unsren 
Gesetzen und Gebräuchen41  vorzunehmen. Und der gottesfürchtige hatte nur die 

35 Eine fast identische Version in hebräischen Lettern befindet sich in der kurz vorher publizierten 

Gutachtensammlung n'111 '1111'7K [Elle divre habrit], S. VII-XIII. 
36 In der hebräischen Ausgabe der Responsensammlung rin= '111 il5K (2«11x) heißt es an dieser 

Stelle: Inn 	'32172 D'211310r701. 

37 In 1"11K heißt es: 51 irmn 	rrnnz. 
38 In 2" MW: 	ruwrin ,5y1. 
39 In 2"11ee riD 5372111-1113U i 111n1. 

40 In 1" MIK: nvmpri wn-rin m. 
41 In 1"711K: 5K1117"113/211 U11171 m2. 
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Verirrung einzelner Mitbrüder zu bedauern, und Gott um ihre Rückkehr zur wah-
ren Frömmigkeit anzuflehen. — Jetzt aber bietet sich unsrer heiligen Religion42  eine 
herbe Aussicht dar; nicht mehr einzelne unsrer Mitbrüder lassen sich Uebertretun-
gen der Gesetze zu Schulden kommen; es bilden sich vielmehr gesellschaftliche Ver-
eine, um Abänderungen in unsern religiösen Gesetzen und Gebräuchen vorzuneh-
men, und unberufene Skribler beeifern sich, diesen, mit dem Geist unsrer Gesetze in 
Widerspruch stehenden Reformen, den Schein der Religiosität und Frömmigkeit zu 
geben. 

Schon hat man damit angefangen unsern heiligen Gottesdienst, der uns von den 
göttlichen Männern, Mitgliedern der großen Synode (15n31 non 'MN) und unsern 
weisen Talmudisten43  überliefert wurde, öffentlich anzutasten. Unter dem Namen 
"Der neue Tempel-Verein" hat sich seit einem Jahre, eine Gesellschaft in unsrer 
Gemeinde gebildet (Die aber Gottlob nur aus wenigen Individuen besteht, welche 
gegen die Anzahl der frommen und gottesfürchtigen in unserer Gemeinde" nicht in 
Verhältniß kommen), in der Absicht, eine neue Ordnung des Gottesdienstes unter 
sich einzuführen. Diese sogenannte Reform sollte sich nicht bloß auf einige unwe-
sentliche Ceremonien beschränken; es sollten vielmehr mehrere Gebete, die einen 
wesentlichen Theil unsrer Gebets-Ordnung45  ausmachen, ausgelassen, abgekürzt, 
und nach dem sogenannten Zeitgeiste modernisirt werden; neue Gebete und Gesän-
ge mit Orgel-Begleitung sollten eingeführt, und der ganze Ritus überhaupt nach 
den, bey andern Glaubensgenossen üblichen Formen, umgeändert werden. 

Ein solches Vorhaben, (wäre es auch mit dem Geiste unserer Religion vereinbar) 
von Seiten einiger Individuen, die weder die gehörige Autorität, noch die zu einem 
solchen Unternehmen erforderlichen Kenntnisse besitzen; mußte wohl allgemeine 
Aufmerksamkeit erregen, und gab Veranlassung zu einer Anfrage bey uns unter-
zeichneten Rabbinern der Gemeinde" : In wiefern eine solche Abänderung nach 
unsern Gesetzen erlaubt oder nicht erlaubt sey? 

Auf diese an uns ergangenen Anfrage, erklärten wir nach reiflicher Ueberlegung, 
zufolge unsrer Gesetze und nach der Uebereinstimmung aller frühern und spätern 
Gelehrten, (deren Aussprüche als Gesetz anerkannt sind)47  

1. daß unsre Liturgie," die uns von den Männern der großen Synode ]"1]D'Vll<  

und unsern Weisen gesegneten Andenkens," überliefert wurde, von Adon 
Olam (351y IM)5° bis Alenu (12,5y)51 unverändert beybehalten werden muß; 

42 In 2"illte 	13'n3112K 5597. 
43 In 2"rr1ee '7"T 1nn5nn ,5y213'73Dril. 
44 In 2"711N: un5np2'il 
45 In 2"7111‹: irn5Dn ppn 110D. 
46 In 2"illiel)115i1p1 crr-r. 
47 In 2"71-7N: '7"1 nunnen 0'3147K107mm 	'DD1 nvmpn vrnin nm rf 'D 
48 In 2"7111‹: wn5on 117n 110. 
49 In 2"711K: 5"r11'73DM. 
50 Adon `olam: Herr der Welt; mittelalterliche Hymne am Anfang des Morgengebets, die Gottes 

Herrschaft über die Welt verkündet. 
51 `Alenu (leschabeach): An uns ist es zu preisen; Gebet zur Preisung Gottes, das u.a. am Ende des 

Morgengebets gesprochen wird. 
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2. daß alle Gebete in der öffentlichen Synagoge» nur in Hebräischer Sprache, 
wie es bisher in ganz Israel üblich gewesen» und in keiner andern Sprache 

zu halten erlaubt sind; 
3. daß die Orgel-Begleitung in der Synagoge an den Sabbat- und Fest-Tagen,54  

auch durch einen Nichtjuden, nicht erlaubt ist. 
Schon hoften wir, durch diesen unsern Ausspruch jeder gesetzwidrigen Neuerung in 

unserer Gemeinde55  vorgebeugt zu haben. Die Achtung welche bisher die Mitglie-

der unsrer Gemeinde56  für die Verordnungen ihrer Rabbiner57  bewiesen haben, 
welche nur allein befugt sind über religiöse Angelegenheit zu entscheiden, ließ uns 

keinen Zweifel übrig, daß auch dieses Mal unserm obigen Ausspruche nachgelebt 
werden wird." Allein wie sehr wurden wir in unsrer Hoffnung getäuscht! Mit ra-
scher Betriebsamkeit wurde ein sogenannter Tempel für den neuen Gottesdienst 

eingerichtet, und es erschien zum Gebrauch der Mitglieder dieses neuen Vereins, ein 

Gebet-Buch für den Sabbat-Tag,59  das den Unwillen eines jeden der Gottesfurcht 
im Herzen hat,6°  erregen mußte. Mit muthwilliger Vermessenheit verstümmelten 
die Verfasser einen großen Theil unsrer uralten geheiligten Gebete und Lobsprü-

che;61  die meisten Birchot haschachar,62  Aschre,63  und Pesucke desimra64  (n1772 
minn ,pioDi 'iWK ,-Invro welche nicht nach dem Geschmacke der Verfasser seyn 

mochten, sind ausgelassen; ein großer Theil der Gebete65  ist blos Deutsch und nicht 

in der hebräischen Original-Sprache66  abgedruckt; mehrere neue, nicht autorisirte 

profane Gebete und Gesänge, sind hinzugethan, und endlich sind alle Stellen in den 

Gebeten67  welche sich auf unsere theuerste Hoffnung, auf die Hoffnung der Verei-

nigung des zerstreueten Israels68  beziehen, als: rron yriern 015V.75 111V3;11 

6911re nnern ihynv 	u. m. d. gl., theils ganz ausgelassen, theils in andre 
Ausdrücke abgeändert; wodurch die Verfasser gleichsam dem Glauben an dieser 

52 In 2"7111‹: nonn 11'12 112Y1. 
53 In 1"711K: 171(1l/P 	371112 'D3117111711111/52. 
54 In 2" 	MD OrrI1V/2 ,nonn nmz. 
55 In 2" rnx: lan5apa. 
56 In D"rlitt 1"Vi'lrri5ap 
57 In 3"7111‹: 1:1'1"1. 
58 In 2.r1tt folgt an dieser Stelle Deuteronomium 32,7: "15 	,112'17'2K 'PKW - Frage Deinen 

Vater, er wird Dir entgegnen, (frage) Deine Alten und sie werden zu Dir sprechen. 
59 In 2"11le rmv5 remn. 
60 In 1" MIK: 1225z crrent mei,  'WM. 
61 In 1"71111: ITID1M n15Dn. 
62 Am Morgen gesprochene Segensformeln. 
63 Aschre: Heil denen, (die in Deinem Hause wohnen); Zusammenstellung aus Psalm 84,5 und 

144,15-145,21, die u.a. zum Abschluß des Morgengebets gesprochen wird. 
64 Verse des Gesangs, d.h. im wesentlichen die Psalmen 145-150. 
65 In 1"11K: reDn. 
66 In 2"171x: vnipn 
67 In 1"711X: lrri5Dri2. 
68 In 1" 	T111'73 ymp 
69 Verse aus dem Gebetbuch: Und bringe uns in Frieden heim von den vier Enden der Erde; uns in 

Freude in unser Land hinaufzuführen. 
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Verheißung70  (Daß dieser Glaube keinesweges in Widerspruch mit unsern bürgerli-
chen Pflichten und Verhältnissen steht, ist schon von mehreren Schriftstellern über-
zeugend dargethan worden, und wird durch Anhänglichkeit der Israeliten an ihre 
Landes-Regierung, und durch musterhafte Folgsamkeit und Achtung der Landes-
Gesetze beurkundet. Man sehe über diesen Gegenstand mehrere der folgenden Brie-
fe. Anmerkung des Herausgebers)71  feierlich entsagen, die Prophezeihung Moses 
(Deutr. 30; 3,4) gänzlich ableugnen,72  und indem sie solchergestalt in die Dogmen 
unsrer Religion (DYVY 2173  freventlich eingreifen, die Stiftung einer neuen Sekte 
unter uns zu bezwecken scheinen. 

Dieses Machwerk war nur das Vorspiel mehrerer gesetzwidrigen Handlungen, 
die im gedachten Tempel ausgeübt werden. Schon bey der Einweihung desselben 
sangen Männer und Frauen zusammen in Chor vor der Bundes-Lade des Herrn74  : 
eine Handlung welche nach unsern Gesetzen durchaus verboten ist,75  und welche 
nie in unseren heiligen Tempeln76  eingeführt werden soll. Die Orgel-Begleitung am 
Sabbat77  ist, troz unseres obigen Ausspruches, eingeführt. Maftir78  und Haftora,79  
auch Arba Paraschoth8° (Vorlesungen aus dem Pentateuch und den Propheten, die 
schon vor dem Zeitalter der Mischna81  eingeführt gewesen, und als unverbrüchli-
ches Gesetz angenommen und beobachtet worden) (nrtnD yree il1L DI1 i'öDn) 
sind gänzlich abgeschafft. Purim als den einzigen Wochentag im Jahre, an welchem 
sie den Tempel besuchen, und wo vermuthlich unser Schemone Essre Gebet (nimui 
n1rry)82  nicht nach ihrem Sinne war, hatte man die Frechheit das Gebet Habi-
nenu83  (Ein Auszug aus dem großen Schmone Essre-Gebet, welches nur einem Ein-
zelnen Individuo84  zu halten erlaubt ist, und zwar nur bey außerordentlichen Fäl-
len, wenn die Verrichtung des großen Gebets85  unmöglich wäre (siehe Orach Chai-
ym, Cap. 10686  )), statt des großen Gebets, einzuschieben, das Buch Esther wurde 
Purim abends in Deutscher Sprache, und zwar aus einem gedruckten Buche vorgele- 

70 In 2"MM: nrba ymp. 
71 Diese Anmerkung fehlt in n'131 '1]11'7K. 
72 	In D" 11K: "ID 	CVJM ,trwri i 1Y7D irni 7171' OK yrs? 11'21 71V.773 71K13M 13"1D131 

73 13 Glaubensartikel. 
74 In 1"711N: 	'1D5. 
75 In 2"n1K: 11733110'K 1tö1171 urnin M 
76 In 2"11K: toyn w-rp wn5Dn arpm. 
77 In 1"1IK: v-17 ri2V12. 
78 Die Lesung der Maftir-Parascha (genannten Zusatzperikope mit den Opfervorschriften aus Nume-

ri). 
79 Die Prophetenlesung. 
80 Die Lesung der Vier Perikopen (an den vier ausgezeichneten Sabbattagen zwischen dem letzten vor 

dem Monat Adar und dem ersten im Monat Nissan). 
81 In 2"11et: rmunn 11 a-rrp. 
82 Achtzehngebet [eines der Hauptgebete des Gottesdienstes]. 
83 Bei dem Havinenu handelt es sich um eine verkürzte Fassung des Achtzehngebets, die in bestimm-

ten Fällen der Zeitnot gesprochen werden kann (vgl. bT Brakhot 29a). 
84 In 2"11x: 
85 In D"rel: „VPurin 112Y2 ;nm 131MV) ri'mn zu sein." 
86 Im Schulchan `Arukh. 
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sen (Ist ebenfalls ausdrücklich dem Gesetze zuwider (man sehe Orach Chaym Hil-
chot Megilla87  ))88  . Kurz, alles was nur der unverzerzeihlichste Leichtsinn mit Un-
wissenheit gepaart einzugeben vermag, wird hier mit einer beyspiellosen Verach-
tung der Worte unserer Weisen89  öffentlich ausgeübt. Was konnte man auch von 
Leuten erwarten, welche ohne Autorität und ohne Sachkenntniß sich einer solchen 
wichtigen Sache zu unterziehen erkühnen; was konnte man von ihnen anders als 
solche Mißgriffe erwarten? 

Wir aber, deren Pflicht es ist, über die religiösen Angelegenheiten unsrer Ge-
meinde90  zu wachen, durften wir dieses alles mit gleichgültigem Auge ansehen? 
Sollten wir unsre Gebets-Ordnung,91  dieses kostbare Kleinod, welches uns von un-
sern weisen Vorfahren vererbt wurde, welches seit Zwey Jahrtausenden von Gene-
ration auf Generation überging, diese Ordnung des Gottes-Dienstes, die mit dem 
Geiste unsrer Religion so innig verwebt und von demselben unzertrennlich ist; die-
ses alles sollten wir von jedem dem es einfallen mag angetastet sehen und ruhige 
Zuschauer bleiben? Könnten nicht mehrere unserer gottesfürchtigen Mitbrüder92 —
unser Schweigen mißdeutend — verleitet werden, sich diesem gesetzwidrigen Verein 
anzuschließen? und sind die traurigen Folgen welche hieraus für das Allgemeine 
unsrer heiligen Religion93  entstehn können, abzusehen? 

Nach den Grundsätzen unsrer Religion, ist das Gebet keinesweges eine willkühr-
liche Handlung, die jeder nach Maaßgabe seiner Gemüthsstimmung verrichten oder 
unterlassen darf; das Gebet ist vielmehr eine Pflicht, die jeder Israelit eben so gewis-
senhaft wie alle andern Religionspflichten, täglich erfüllen muß (Maimonides, Hil-
chot Tefilla, Cap. 1 )94  . Keine zeitlichen Rücksichten können uns von dieser Pflicht 
entbinden, oder zu einer Modification derselben Anlaß geben. Mögen immerhin 
andere Kirchen ihren Ritus nach dem jedesmaligen Zeit-Bedürfnisse abändern! uns-
re religiösen Pflichten, worunter auch das Gebet begriffen ist, sind unwandelbar 
und hängen nicht von Zeitumständen ab (Fälle, wo das religiöse Gesetz aufhört, 
und sogar die momentane Uebertretung desselben Pflicht ist, gehören nicht hierher. 
Anmerkung des Herausgebers)" 

Von dieser großen Wahrheit durchdrungen haben unsere weisen Vorfahren die 
Mitglieder der großen Synode96  worunter mehrere Propheten97  waren, als Hagai, 
Zacharias, Malachi, Daniel, und ihre Nachfolger die Männer der Mischna und des 
Talmuds,98  unsre Gebete und Lobgesänge, so wie wir sie jezt besitzen, verfaßt und 

87 Schulchan `Arukh, Hilkhot Megilla. 
88 Anstelle dieser Anmerkung bringt 1"7111‹: "womit man nicht Team neenp nrin 'T KY1' ist." 
89 In 1"711K: ovrrpn 5"T irmn 
90 In 2"n1K: 1]n5n71. 
91 In 1"7111‹: 1rn51n ppn 110. 
92 In 1"1111‹: 	vumn 'n 'Ni'. 
93 In 2"711K: nwripn 131119797. 
94 Mischne Tora, Hilkhot Tefilla Kap. 1. 
95 Diese Anmerkung fehlt in 2"7111‹. 
96 In 2"ri1ee rbron non 'MN. 
97 In 2"7111<: 
98 In 2"7111‹: 5"T 11n5nrn nmezn 
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geordnet, damit diese tägliche Pflicht der Gebetsverrichtung in ihrer ganzen Voll-
kommenheit ausgeübt werde (Maimonides ibid.). Diese göttlichen Männer, die 
durch ihre weisen Anordnungen und einschränkende Gesetze,99  die Grundfeiler 
unsrer Religion unerschütterlich fest stellten, richteten daher unsern Gottesdienst, 
als einen wesentlichen Theil unserer Pflichten, auf einen festen unveränderlichen 
Fuß ein. Diese Einrichtung wurde auch von der Gesammtheit der Nation einstim-
mig angenommen, als heiliges Gesetz beobachtet, und eben so gewissenhaft wie alle 
andere religiösen Gesetze genau befolgt (Man sehe besonders über diesen Gegen-
stand die verschiedenen Briefe der Rabbiner,100  worin alle hierauf Bezug habenden 
Stellen im Talmud und den Rabbinischen Schriften101  ausführlich angezeigt sind). 
Zwey Jahrtausende sind verflossen, und dieser Gottesdienst bestehet noch in seiner 
ursprünglichen Gestalt. In diesem großen Zeitraum hat kein Rabbiner-Collegium 
sich unterfangen, eine Aenderung damit vorzunehmen, oder denselben nach dem 
sogenannten Zeitgeiste, umzumodeln; wer darf es jetzt wagen, seine Hand nach 
diesem Heiligthum auszustrecken? und muß ein solcher Schritt nicht auch die Um-
stoßung der andern religiösen Verordnungen dieser göttlichen Männer nach sich 
ziehen, sobald es jemanden einfallen wird, der Geist der Zeit heische dieses? 

Durchdrungen von unserer Pflicht, über die Aufrechthaltung der Religion zu 
wachen, unsere Mitbrüder vor den trügrischen Eingebungen der jetzigen Reforma-
toren und Neuerer zu warnen, und solcher Gestalt den Eingriffen in unsre heiligen 
Gesetze Gränzen zu setzen; haben wir unsern obigen Ausspruch — die Neuerungen 
in unserm Ritus102  betreffend — an die berühmten Rabbiner der vorzüglichsten Is-
raelitischen Gemeinden in Deutschland, Pohlen und Italien103  zugesendet, mit dem 
Ersuchen, diesen Ausspruch zu prüfen, nach ihrem Gutbefinden zu bestätigen, und 
uns ihre Gutachten zuzusenden; damit wir das, was über diesen Gegenstand von 
unsern allgemein anerkannten geistlichen Autoritäten entschieden worden, zur öf-
fentlichen Kunde bringen können, und der gottesfürchtige Israelit104  sich nicht ver-
leiten lasse, von seinem frommen Wandel abzuweichen und jenem Verein beyzutre-
ten (Wir fanden uns um so mehr zu diesem Schritte bewogen, da ein berüchtigter 
Abentheurer, Namens105  Raby Liberman,106  ein Buch,107  betitelt Or Noga (11K 
71312)108  herausgegeben, worin er sich bemühet mehrere Reformen in unserm Got- 

99 In 2"il1it D'1121O'70. 

100 In 2"ilIK: D'31101 crannn. 
101 In 2"711K: Erpomi N172.12. 

102 In 2" 	iinzmn '27I3732. 

103 In 1" MIN: 1YeKOICI ;1375ND ,T2DVJK2 ,nino-rmni nixurrp rerip 0'2211MT 

104 In 2"711K: KI' WK '7D. 

105 In 2"7112e1DV./1. 

106 Elieser Liebermann (geb. ca. 1790), ungarischer Lehrer und Wanderprediger, hielt sich 1815 oder 

1817 in Berlin auf. Dort schloß er sich dem Reformtempel an, dessen Reformen er durch die Veröf-

fentlichung zweier hebräischer Traktate zu stützen suchte; Michael A. Meyer, Antwort auf die Mo-

derne. Geschichte der Reformbewegung im Judentum, Wien/Köln/Weimar 2000, S. 85. 

107  In 2"11lt 1DO. 

108 (Glänzendes Licht,) Dessau 1818. 
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tesdienste zu vertheidigen. Dieser Mann hat sich von einem gewissen Raby Aron 
Choriner, Rabbiner zu Arad,109  durch falsche Vorspiegelungen ein ihm günstiges 
Gutachten zu erschleichen gewußt, wie dieses jetzt aus einem Briefe des R. Aron 
Choriner selbst hervorgeht: auch hat derselbe jetzt sein Gutachten förmlich wider-
rufen, (siehe den letzten Brief vom Rabbiner zu Presburg110  ). Ferner ist in diesem 
Buche111  ein Gutachten112  von einigen Rabbinern113  zu Livorno abgedruckt, wel-
ches von diesen Rabbinern114  nicht anerkannt und förmlich widerrufen wird, (s. 
den 17ten Brief aus Livorno115  ). Einer dieser Rabbiner116  wird im gedachten Bu-
che117  Rabby Sem Tob,118  Oberrabbiner119  zu Livorno tituliert; aus obigem Briefe 
von Livorno geht hervor, daß dieser R. Sem Tob ein privatisirender Gelehrter in 
Livorno ist, und nicht einmal zum dortigen Rabbiner-Collegium12° gehört; solcher 
niedrigen Kunstgriffe bedienen sich die jetzigen Reformatoren, um ihre Mitbrüder 
zu täuschen. Uebrigens wird gedachtes Buch Or Noga,121  in den folgenden Briefen 
gehörig widerlegt, und die grobe Ignoranz des Verfassers völlig dargethan. (Man 
sehe besonders den 12ten Brief vom Oberrabbiner122  zu Presburg123  .)) 

Hier, theure Mitbrüder, legen wir Euch die Gutachten dieser großen ausgezeich-
neten Männer vor. Männer, deren allgemein bekannte ächte Religiosität eine gewis-
senhafte Untersuchung dieses Gegenstandes zu erwarten berechtigt; Männer deren 
gründliche Gelehrsamkeit, keinen Zweifel über die Richtigkeit ihrer Entscheidung 
übrig läßt. 

109 Aron Chorin (1766-1844), früher ungarischer Verfechter der Kultusreform, schrieb ein Respon-
sum, das Liebermann gemeinsam mit den Gutachten zweier italienischer Rabbiner herausgab: 
Fan rui) [Nogah hatzedeq — Glanz des Rechts], Dessau 1818. 

110 Vgl. das Schreiben des Chatam Sofer, in: Dibere Haberith, S. 87-90; sowie rron nn-I rent, S. 97-
99. 

111 In 2"rnt.t: MU -M -1M siehe Fußnote 108; hier irren die Rabbinatsassessoren. Liebermanns Re-
sponsensammlung trug den Titel ran nit] (Nogah hatzedeq — Glanz des Rechts, Dessau 1818). 

112 In 3"n1K: pm. 
113 In 3";11K: 3131. 
114 In 3" MK: D'131. 
115 Vgl. das Schreiben des Rabbinatskollegiums zu Livorno, in: Dibere Haberith, S. 55-59; '131 rent 

S. 63-69. 
116 In 3" il1M:13131. 
117 In 3"71-7M:19O. 
118 Schem Tov Samun; zur Rolle italienischer Rabbiner im Streit um die Kultusreformen in Berlin und 

Hamburg vgl. Lois C. Dubin, The Rise and Fall of the Italian Jewish Model in Germany: From 
Haskalah to Reform, 1780-1820, in: Elisheva Carlebach/John M. Efron/David N. Myers (Ed.), Je-
wish History and Jewish Memory. Essays in Honor of Yosef Hayim Yerushalmi, Hanover/London 
1998, S. 275-86. 

119 In 3" MIN: 7-711-2t< 310 	T1K3i1. 
120 In 3"T1M: r1 nm. 
121 In 3"ri1M: n31311M1Do. 
122 In 1"ri1M: 7"711"31a1/3 3nDn. 
123 3"r1li verweist an dieser Stelle auf die Seiten 30-45 ( „von '5 1173Y bis 71"73 -MY"); vgl. Dibere Habe-

rith, S. 47f. 
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In allen diesen Gutachten wird mit unumstößlichen Gründen dargethan, daß der 
neue Tempel-Verein, ein gesetzwidrige; nicht zu erlaubender Verein ist. 

Wir ermahnen daher jeden unserer Mitbrüder, sich nicht durch Lockungen ver-
leiten zu lassen, mehrgedachten Tempel zu besuchen. Wir ermahnen jeden Hausva-
ter, seine Kinder und Angehörigen von Besuchung dieses Tempels abzuhalten, damit 
sie nicht - durch ein verführerisches Aeußere - zu gesetzwidrigen Handlungen ver-
leitet, und nach und nach gänzlich von der Religion ihrer Väter abtrünnig werden. 

Laßt uns vielmehr, theure Mitbrüder, fest an unsere heiligen Gesetze halten, daß 
keiner sich durch gleißnerische Beredsamkeit verleiten lasse, von seinem Glauben, 
dem theuren Erbtheil seiner Väter nur im mindesten abzuweichen. Möge der jetzige 
Augenblick - wo so manche Versuchung den gottesfürchtigen von seinem untadel-
haften Wandel abzubringen drohet - nur dazu dienen, uns noch fester an die göttli-
chen Lehren unserer weisen Vorfahren anzuschmiegen. Noch herzliche; noch inni-
ger wie bisher, wollen wir unsere Gebete nach hergebrachter Weise, und nach den 
Gesetzen Moses und Israels,124  zu unserm himmlischen Vater erheben; auf daß er 
uns Kraft verleihe, nach seinen Geboten zu leben, und den Lockungen der Versu-
cher zu widerstehn. 

Auch Euch, ihr verirrten Mitbrüder! die Ihr zu jenem gesetzwidrigen Verein ge-
hört, auch Euch rufen wir mit väterlicher Stimme zu: kehret zurück von dem Pfade 
des Leichtsinns und Unrechts den Ihr betreten habet; kehrt zurück in den Schooß 
der wahren Religiosität, die nur mit der Achtung für die Gesetze unsrer weisen 
Vorfahren bestehen kann. Warum wollt Ihr - durch Spaltungen - das sich kaum 
erhobene Ansehen unsers Volks, in den Augen anderer Völker herabwürdigen? 
Laßt Euch nicht durch die verführerische Aussenseite der Neuerungen blenden, um 
Euch von Euren Brüdern zu trennen, mit denen Euch doch einst eine gemeinschaft-
liche Ruhestätte vereinigen, und zu unsern allerseitigen frommen Vätern führen 
soll. Fern sey es von uns Haß und Verfolgung gegen unsre irregeleiteten Brüder zu 
predigen; und indem wir bereit sind, Euch mit offenen Armen, brüderlich in unsern 
uralten heiligen Bund aufzunehmen, beten wir zu Gott, daß er Euer Herz zur Besse-
rung stärken und Euch125  den Fehltritt vergeben möge, wodurch Ihr so manches 
fromme Herz tief verwundet habet. 

0 himmlische; unser Aller Vater! erbarme dich deines tiefgebeugten Volkes, er-
barme dich deiner irregeleiteten Kinder. Erleuchte ihren verblendeten Geist mit der 
Fackel deiner ewigen Wahrheit; damit wir alle dich unsern Gott, mit einem Geiste 
und auf eine Weise anbeten, damit wir alle einst an jenen glücklichen Zeiten Theil 
nehmen, wo der Herr sich seines Volkes wieder annehmen, und Zions Erlöser kom-
men wird126  . Amen. 

Hamburg im Monat Jiar 5579. 
(May 1819) 
Baruch Meyer,127  Präsident des Rabbiner-Collegiums zu Hamburg128  

124 In 2"n-et: hemm nwn 
125 2"rriK fügt hinzu: „mit väterlicher Barmherzigkeit". 
126 In 2"rnet: In< '7K1311'27 Km ony rnav 	21t.71; (vgl. Psalm 14,7; 53,7; Jesaja 59,20). 
127 1743-1823. 
128 In  n"nlet: rrIznn p" in  7" 	znny Tem -n"innz 	itypn. 
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Jacob Meyer Jaffe,129  aus Berlin, Rabbiner zu Hamburg13° 
Michael Israel Speyer,131  Rabbiner zu Hamburg132  

Nr. 6 
Reglement für die neue Erbauungs Einrichtung, ebenfalls genannt: Neuer 
Tempel133  
9. Juni 1820 
Staatsarchiv Hamburg, 522-1 (Bestand Jüdische Gemeinden) Nr. 571a Bd. 1 

Die Vorsteher der Gemeinde die Pflichten erwägend, welche ihnen das Hochverehr-
liche Commissorium eines Hochweisen Senats d.d. 17 Sep. 1819 hinsichtlich der 
neuen Erbauungs-Einrichtung auflegt, und das unterm 22 May 1820134  an sie we-
gen Trauungen ergangene schriftliche Gesuch eines achtbaren Theils der Gemeinde 
berücksichtigend, haben sich veranlaßt gefunden, für diese neue Erbauungs-Ein-
richtung folgendes zu bestimmen. 

1 
Da das erwähnte Hochverehrliche Commißorium Eines Hochweisen Senats aus-
drücklich verordnet, daß durch diese Erbauungs-Einrichtung keine Trennung ir-
gend einer Art in der Israelitischen Gemeinde weder in politischer, polizeilicher, 
administrativer und finanzieller Rücksicht, noch in Beziehung auf die bestehenden 
Obliegenheiten der Gemeinde Glieder gegen ihre Institute herbeigeführt, auch der 
Kosten-Aufwand für die neue Einrichtung und deren Unterhaltung, der Gemeinde 
nicht zur Last gebracht werden dürfe; so soll das Erbauungs Local mit Ausnahme 
der Einrichtungen für die Erbauung und der Finanzen, welche dessen Mitgliedern 
allein überlaßen bleiben in jeder andern Hinsicht, in so fern den Verordnungen der 
Gemeinde Vorsteher unterworfen seyn, als die Mitglieder des Erbauungs Instituts 
gleich dem übrigen Theil der Gemeinde zu allen Lasten beitragen müßen, und sich 
von keiner schon oder künftig zu erlaßenden allgemeinen Einrichtungen und Be-
stimmungen der Gemeinde Vorsteher, ausschließen können. 

2 
Eben so soll ohne die schriftliche Genehmigung der Gemeinde Vorsteher keine Be-
kanntmachung welche nicht unmittelbar die Erbauung betrifft, selbst die wegen 
wohlthätiger Zwecke nicht ausgenommen, in dem Erbauungs Local verlesen oder 
angeschlagen werden. Dahingegen ist die Direction des Erbauungs Local gehalten, 

129 Gest. 1823. 
130 In 1" 711K: rronn 	r-r ;1'51M np,  27y,  flWh 1M7i I. 
131 Gest. 1822. 
132 In 2" rrret: nimm p"p-r 	,11e DV) inna 	jun. 
133 Entworfen von Adolph Embden, einem langjährigen Mitglied des Gemeindevorstands und zu-

gleich Mitbegründer des Tempelvereins. 
134 In diesem Schreiben beantragte eine Gruppe von Mitgliedern des Tempels, der Verein möge auch 

das Recht erhalten, eigene Trauungen zu vollziehen; StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1. 
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alle Bekanntmachungen und Verordnungen der Gemeinde Vorsteher, wörtlich von 
der Kanzel verlesen, auch nach den Bestimmungen der Gemeinde Vorsteher in ih-
rem Local zugleich anschlagen zu laßen: so wie in solchen Fällen wo die Gemeinde 
Vorsteher einen Segen in allen Synagogen verordnen, solchen auch in ihrem An-
dachtshause zu ertheilen. 

3 
Zur Vermeidung aller Collision wird zugleich festgesetzt, daß der Besitz einer oder 
mehrerer Stellen in dem Erbauungs-Local, sey es durch Miethe oder Kauf, keine 
andre politische oder anderweitige Vortheile und am wenigsten Ansprüche auf un-
gestörten Aufenthalt, oder gar auf das Gemeinde Recht, erwirke.135  

4 
Da nun das Gesuch eines achtbaren Theils der Gemeinde, den Akt der Trauung 
durch die Kanzelredner des Erbauungs Local vollziehen zu dürfen, wenn gleich auf 
die Gründe gestützt, daß, die Männer welchen die religiöse Bildung ihrer Kinder 
anvertraut ist, auch vorzüglich geeignet wären, sie auf die Uebernahme dieser neuen 
Pflichten aufmerksam zu machen, so wie, daß nach unsern Religions-Vorschriften 
keinem Israeliten die Vollziehung einer Trauung zu versagen sey; dennoch nur des-
halb bedingungsweise gestattet werden kann, damit weder jetzt noch später, daraus 
Nachtheile in politischer, polizeilicher administrativer und pecuniairer und selbst 
für keinen Theil der Gemeinde dadurch Besorgniße in religiöser Hinsicht entstehen 
mögen; so soll vor der Hand die Erfüllung folgender Bedingungen dabey erforder-
lich seyn. 

Es soll nemlich 

5 
Außer der von der hohen Obrigkeit bey Eheverbindungen in politischer und polizei-
licher Hinsicht zu erfüllenden Formalitäten und Bedingungen auch so wie bei allen 
andern Trauungen noch in administrativer Rücksicht eine schriftliche Bescheini-
gung der Herren Gemeinde Caßier wegen bezahlter Gemeinde Beiträge und Erle-
gung der Abgaben welche schon oder künftig noch im allgemeinen bey Hochzeiten 
zu erlegen seyn möchten, beigebracht werden. 

6 
Nur mit diesen schriftlichen Bescheinigungen und der Anzeige des Locals, wo die 
Trauung vollzogen werden soll, begleitet, ist die schriftliche Vorstellung zuläßig, 
welche wegen jeder Trauung bei den Gemeinde Vorstehern eingereicht werden muß. 

7 
Zur Vermeidung finanzieller Nachtheile für die übrigen Cultusdiener der Gemein-
de, sollen die Vorsänger und Küster welche nach der bestehenden Ordnung die Rei- 

135 Unter den Tempelgründern war lediglich Ruben Daniel Warburg kein Mitglied der aschkenasi-

schen Gemeinde. 
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he trift, falls sie nicht freiwillig darauf verzichten, bey der Trauung aßistiren und 
ihre Sporteln erhalten. 

8 
Die Rabbis oder Dajonim136  hingegen deren Aßistens wegen der mit den Mitglie-
dern des Erbauungs-Instituts bestehenden Differenzen eben so wenig zu verlangen 
als zu wünschen ist, sollen außer der für sie mitbestimmten Abgabe unter dem Na-
men 137  WM noch für jede Trauung eine gemeinschaftliche Entschädigung von Mk. 
6 bis 60 Mk. nach vorheriger jedesmaliger Bestimmung der Herren Gemeinde Ca-
ßier erhalten. 

9 
Um zugleich vorzubeugen, daß diese Trauungen auch keinen Theil der Gemeinde 
durch etwanige falsche Vorstellungen in religiöser Hinsicht beunruhigen möge, so 
wird es demjenigen, welchem die Trauung zu vollziehen gestattet wird, hiedurch zur 
Pflicht gemacht den religiösen Theil der Trauung nach der bisher üblichen Art zu 
vollziehen. 

Bey etwanigen Abweichungen davon ist es den Vorstehern der Gemeinde unbe-
nommen auch später noch rücksichtlich des religiösen Theils der Trauung ein Regu-
lativ als Norm für Trauungen vorzuschreiben. 

10 
Damit endlich die dieser Verordnung zu Grunde liegende Absicht der Gemeinde 
Vorsteher, so wohl den Wünschen aller Theile zu entsprechen, als auch Zwang zu 
vermeiden, dadurch realisirt werde, daß jeder in der Gemeinde, er gehöre zur neuen 
Erbauungs Einrichtung oder nicht, bey Vollziehung religiöser Akte nach seinen 
Meinungen handeln könne; so sollen selbst Mitglieder des Erbauungs Instituts nicht 
gebunden seyn sie durch Beamte ihres Locals vollziehen zu laßen und die Vorgesetz-
ten dieser neuen Erbauungs Einrichtung im entgegengesetzten Fall nicht befugt 
seyn, sie deshalb zur Rede zu stellen oder ihnen gar kirchliche Wohlthaten wie Se-
genssprüche für Lebende oder Todte versagen zu können, da das den Vorgesetzten 
dieser neuen Erbauungs-Einrichtung allerdings zustehende Recht im Innern dessel-
ben zur Erhaltung der Ordnung und des Anstandes die hiezu erforderlichen Einrich-
tungen zu treffen sich nicht auch auf Handlungen außerhalb ihres Erbauungs Lo-
cals erstrecken möge. 

11 
Da es den Mitgliedern dieser Erbauungs-Einrichtung überlaßen bleibt ihre Vorge-
setzten und Beamten selbst zu wählen, so sollen die gegenwärtigen Vorgesetzten 
sowohl als die später in Function tretenden, jedesmal vor dem Antritt ihrer 
Function dieses Reglement in seinem ganzen Umfange durch ihre Unterschrift aner-
kennen. 

136 Dayyanim — Mitglieder des rabbinischen Gerichtshofs Bet Din. 
137 (Gebühren für den) Rabbiner, Kantor und Synagogendiener. 
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12 
Alle hier nicht gedachte Einrichtungen und Verordnungen werden immer im Sinne 

des erwähnten Hochverehrlichen Commissorii Eines Hochweisen Senats von den 

Gemeinde Vorstehern entschieden werden. (...)138  

Wir Endes Unterschriebenen Directoren und Deputirte der neuen Erbauungs-Ein-

richtung, ebenfalls genannt Neuer Tempel, bekennen hiedurch und Kraft dieses, 

daß wir das vorstehende Reglement in seinem ganzen Umfange für uns und unsere 

Nachfolger im Amte anerkennen und genehmigen. ( ...)139  

Nr. 7 
Budget des neuen Israelitischen Tempel Vereins, Kirchenjahr 5588 — 1828 
22. Dezember 1827 
Staatsarchiv Hamburg (Senatsakten), CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 214° 

Ausgaben 
den beiden Predigern CM141  

dem Vorbeter 
Küster 
Organisten 
Orgelstimmer 

4000 "" 
600 "" 
250 "" 
400 "" 

30  CC CC 

Einnahmen 
CC Ertrag von 253 Stellenmiethe 	7600 " 

Spenden und Sammlungen circa 1000 " 
Ci Zinsen Ertrag 	 500 " 

Chorführer 200 "" 

den Aufwärtern 156 "" 

Singunterricht der Chorknaben 200 "" 

Beleuchtung 700 "" 

gewöhnliche kleine Ausgaben CC 

und Anschaffungen 450 "" 

außerordentliche Ausgaben 250 "" 

Miethe 1800 "" 

Zusammen 	CM 9036 "" zusammen CM 9100 

138 Hier sind die Unterschriften Adolph Embdens (in seiner Funktion als präsidierender Vorsteher der 

Gemeinde) sowie des Gemeindesekretärs eingefügt. 

139 Hier folgen die Unterschriften der Direktions- und Deputationsmitglieder Seckel Isaak Fränkel, 

Louis Frank, Marcus Robinow, Wolff Oppenheim, Adolph Daniel Veit und Henry Heine, doch 

fehlt der Namenszug Meyer Israel Bresselaus, der dem Reglement zunächst die Zustimmung ver-

sagte. 
140 Abgewiesenes Gesuch des Israelitischen Neuen Tempel-Vereins um einen Platz zur Erbauung eines 

öffentlichen Bethauses, 1828. 
141 Courant Mark. 
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Nr. 8 
Schreiben des Predigers Gotthold Salomon142  an Isaak Noah Mannheimer143  zur 
gegenwärtigen Situation des Tempelvereins 
1. Juni 1830 
Moritz Rosenmann, Briefe Gotthold Salomons an Isak Noa Mannheimer, in: 
Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur 22 (1919), S. 75-79 

(...) Wie? Sie stehen vereinzelt? Haben Sie ja eine komplette Gemeinde! Können Sie 
ja jedem feindlichen Prinzipe mit Mose entgegnen „Bin'arenu uwis'kenenu nel-
ech",144  während wir kaum über ein Fragment einer Gemeinde disponieren kön-
nen. Ich sage kaum; denn in diesem Fragmente ist keine Einheit; Freiheit genug, 
aber keine Gleichheit; ein Teil läßt die Kinder konfirmieren, ein anderer Teil ist 
dagegen; Trauungen von unserer Seite fallen selten vor; das Weihefest der neugebo-
renen Knaben ist gerade nicht sehr anziehend; Reden am Grabe wurden noch gar 
nicht gehalten; in der Direktion selbst sind die Ansichten verschieden und von ein-
ander abweichend, der eine Vorsteher ist für das Vorwärtsschreiten, der andere 
meint, wir wären schon zu weit avanciert, es könnte uns keine Gemeinde nach, 
darum ständen wir allein da. Sehen Sie, Liebster! das nenne ich vereinzelt stehen, 
das nenne ich ein zerstückelt Werk. Aber das Ihrige ist wahrlich sehr bedeutend und 
segensreich. „Wir wären wenigstens in loco die siegende Kirche"? Gott erbarme 
sich des Sieges und der Sieger! Meiner Ansicht nach ist der Sieg, der Ihnen bevor-
steht, weit größer und umfangreicher, denn sobald das Prinzip der Reform dort 
anerkannt sein wird — und der Geist wird wohl die Form sich erschaffen und er-
zwingen! — so wird Ihre Synagoge Norm werden für mehrere Königreiche. Aber 
wir? Auf wen sollen wir wirken? Mit welcher Gemeinde sollen wir uns verständi-
gen? Man läßt sich mit uns, als Repräsentanten einer modernen Kirche, in gar keine 
Unterhandlungen ein, so wie sich das engl. Kabinet jedesmal standhaft weigerte mit 
Napoleon zu unterhandeln, da es denselben nie als Kaiser anerkannt hatte. (... ) 

Bevor ich meinen Brief beendige, will ich Ihnen noch über einen Punkt, den Sie 
in Ihrem Schreiben zart berühren, amtliche Differenzen bestreffend, Aufschluß ge-
ben. Daß ich bloß auf meine Predigerstelle reduziert bin, indem ich die von mir 
etablierte Schule dem Dr. Fränke1145  überlassen habe, wissen Sie wohl. Die Direkti-
on des neuen Tempelvereins fand es daher sehr billig, zudem, da ich gute Stellen 

142 Gotthold Salomon (1784-1862), seit 1819 und bis 1857 Prediger am Hamburger Tempel; zu Salo-
mons Werdegang siehe dessen Selbst-Biographie, Leipzig 1863; außerdem: Phoebus Philippson, 
Biographische Skizzen, 3. Heft: Gotthold Salomon, Leipzig 1866. 

143 Isaak Noah Mannheimer (1793-1865), Prediger in Wien; zu Mannheimer siehe Moses Rosen-
mann, Isak Noa Mannheimer: Sein Leben und Wirken, Wien/Berlin 1922. 

144 Exodus 10,9: Mit Jung und Alt wollen wir gehen. 
145 Salomon hatte einige Jahre zuvor gemeinsam mit Maimon Fränkel (1788-1848; 1832-48 Mitglied 

der Direktion im Tempelverein) eine private jüdische Knabenschule mit angeschlossenem Internat 
eröffnet; vgl. das Nachwort von Kai-Uwe Scholz, in: Dr. M. Fraenkel, Theorie des Bücherreizes, 
Hamburg 1994 (Neudruck der Ausgabe Hamburg 1832). 
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auswärts refüsiert habe,146  mir auf meine Vorstellung, daß ich als Familienvater mit 
jedem Jahre mehr zurückkomme, eine Gratifikation von 1000 Mk. vom J. 1829 an 
zuzusichern, nicht als Gehalt-Zulage, sondern als einstweiliges Sulagement bis sich 
meine Finanzen auf eine andere Weise verbessert haben werden. Hierin sah Herr Dr. 
K.147  mich ihm vorgezogen, sich zurückgesetzt und Ehr- und Geldgeiz (eine dieser 
Leidenschaften allein kann schon den moralischen Gehalt verzehren) teilten sich in 
seiner Seele. — Daß wir mit der Ausarbeitung eines neuen Gesangbuches beschäftigt 
sind wissen Sie.148  Herr Dr. Fränke1,149  WOhlWil1,15°  Robinow151  und ich bildeten 
die Kommission und Redaktion. Nachdem wir den Grundsatz aufgestellt und pro-
tokolliert hatten, daß wir den gedruckten Vorrat von Gesängen in den jüdischen 
Gesangbüchern als unser Eigentum betrachten und folglich damit nach Belieben 
schalten und walten können, einen Grundsatz, den Herr Dr. K. gebilligt und unter-
schrieben hat, wendet er sich hinter dem Rücken der Kommission und Redaktion 
an die Direktion des Tempelvereins und erschlich sich das Versprechen, falls das neu 
einzuführende Gesangbuch 40 von den in seinem Liederbuche152  sich befindlichen 
Gesängen aufnähme, das neue Gesangbuch nicht als ein neues, sondern als eine 
Fortsetzung des seinigen betrachtet werden soll. Da das Geheimnis den Mitgliedern 
der Redaktion verraten wurde, hüteten wir uns wohl, die erwähnte Anzahl aufzu-
nehmen, und als er um die Ursache fragte, die übrigen in der Sitzung schwiegen, 
entdeckte ich ihm den Grund, mit der Bemerkung, es wäre doch gar nicht kollegia-
lisch, die Kollegen so viele Jahre an einem gewiß 400 Lieder starken Gesangbuche 
arbeiten zu lassen, und dann dem Kindlein seinen Namen zu geben. Wie gesagt, 
Ehr- und Geldgeiz sind im Gemüte herrschend; Egoismus gesellt sich dazu, wahrlich 
eine Dreieinigkeit, die alle Einigkeit und das ganze Judentum zerstören kann. Zu-
dem läßt sich der Herr von seinem Weibe beherrschen und ... doch nun genug. ( ...) 

146 In seinen Lebenserinnerungen berichtet Salomon, er sei zeitweilig geneigt gewesen, einem Ruf nach 
Dänemark zu folgen. Trotz des verlockenden Angebots, das ihm die Kopenhagener jüdische Ge-
meinde machte, um ihn als Rabbiner und Prediger zu gewinnen, hielt Salomon dem Tempel die 
Treue, nachdem ihm die Direktion zugesichert hatte, sie werde seine Frau in eine Witwenkasse ein-
kaufen; ders., Selbst-Biographie, S. 28f. 

147 Eduard Kley (1789-1867), Prediger am Tempel 1818-40, Oberlehrer an der Freischule 1817-47; 
zur Biographie: Hermann Jonas, Lebensskizze des Herrn Doctor Eduard Kley zunächst in seiner 
Wirksamkeit als Schulmann. Zur Feier seines siebzigsten Geburtstages als Festgabe den Schülern 
des Jubilars gewidmet, Hamburg 1859. 

148 Vgl. Sulamith 7:1 (1827), S. 353-56. 
149 Maimon Fränkel. 
150 Immanuel Wohlwill (1799-1847), seit 1825 Pädagoge an der Israelitischen Freischule in Hamburg. 
151 Marcus Robinow (gest. 1840), in den Jahren 1817-39 Mitglied der Direktion im Tempelverein. 
152 E. Kley (Hrsg.), Religiöse Lieder und Gesänge für Israeliten, zum Gebrauch häuslicher und öffentli-

cher Gottes-Verehrung, Hamburg 1818 (2. Aufl. 1821). 
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Nr. 9 
Fragmente aus dem Tagebuche eines jüdischen Laien [Schilderung des 
Tempelgottesdienstes während der Leipziger Messe] 
9. Mai 1835 
Wissenschaftliche Zeitschrift für Jüdische Theologie 2 (1836), S. 493-96 

I. 
(Leipzig, Ostermesse 1835, Sonnabends d. 9. Mai.) 
Heute Vormittags ist mir durch den von einer Gesellschaft Berliner Israeliten an den 
Meßsonnabenden hier veranstalteten israelitisch-deutschen Gottesdienst ein Genuß 
zu Theil geworden, wie ihn die Heimat leider nicht gewähren kann. In der gestrigen 
Zeitung war Ort und Stunde dieses Gottesdienstes angegeben, und obgleich ich 
mich lange vor dem Beginne der Predigt einstellte, fand ich den Betsaal doch schon 
ziemlich gefüllt, und hatte dadurch die Freude, sogleich beim Eintreten die wohlthä-
tige Wirkung wahrzunehmen, welche eine geordnete Andacht selbst auf das äußere 
Benehmen der Versammelten hervorbringt. Da war von dem bewegten, unsteten 
Treiben, das unsere Gotteshäuser leider so oft entweiht, keine Spur; von der zuse-
hends wachsenden und sich drängenden Menschenmenge, in welcher auch eine gro-
ße Anzahl Polen zu bemerken war, wagte Keiner einen Laut auszustoßen, sondern 
Alles hörte auf die feierlich und zum Theil in Begleitung der Orgel abgesungenen 
Gebete, so wie auf die von D. Auerbach153  aus Berlin gehaltene Predigt mit ge-
spannter Aufmerksamkeit, Einige, vorzüglich die auf dem Chor befindlichen Da-
men, selbst mit sichtbarer Rührung. Befrage ich mich jetzt über den Eindruck, den 
dieser Gottesdienst auf mich gemacht hat, so finde ich, daß die auf das Fassungsver-
mögen der Mehrzahl der Zuhörer wohl berechnete Predigt meinen Erwartungen 
vollkommen entsprochen hat, dagegen scheint mir die Liturgie selbst die Aussöh-
nung zwischen den religiösen Ansprüchen des alten und des neuen Geschlechtes auf 
einem ganz unrechten Wege zu erstreben, und ich sehe jetzt erst, daß der unbeugsa-
me Widerstand, den diese Cultusreform bei der Mehrzahl der Juden gefunden hat 
und noch findet, doch nicht ausschließlich in dem starren Eigensinne der Formgläu-
bigen seinen Grund hat, sondern daß ein, wenn auch nicht von Allen zum Bewußt-
sein gebrachtes, religiöses Gefühl sie dieser Art jüdischer Gottesverehrung abge-
neigt machen muß. Letztere wird eine deutsche genannt: sie ist dies aber nur ihrem 
kleinsten Theile nach; denn außer den beiden deutschen Liedern vor und nach der 
Predigt werden sämmtliche hebräische Gebete des bisherigen Cultus, nur mit portu-
giesischer Aussprache und ohne den unwürdigen Trillergesang und das lärmende 
Durcheinander, vorgetragen. Es ist hierbei die sehr löbliche Absicht nicht zu verken-
nen, den Altgläubigen gerecht zu werden selbst auf Kosten der Jugend, die in dem 
neuen Arrin jehe scheme rabäh mewaräch154  ebensowenig Erbauung finden kann, 

153 Dr. Isaak Lewin Auerbach (1791-1853), Leiter einer Mädchenschule in Berlin, predigte während 
der Messen zeitweilig am Tempel in Leipzig. 

154 Sefardische Aussprache eines Verses aus dem Kaddisch-Gebet: Amen, sein großer Name sei geprie-
sen ... 

Dokumente 147 



als in dem alten Omein jehei schemei raboh meworach155  ; allein wollte man das 
Gewissen des ältern Geschlechtes beruhigen, wie konnte man ohne alle Berücksich-
tigung des Charakters des jüdischen Cultus und seiner geschichtlichen Entwicke-
lung, ja selbst ohne Beachtung der Geschichte der christlichen Liturgie, geradezu 
nach dem neuesten Ritus der christlichen Kirche hinübergreifen und einige Bruch-
stücke aus demselben rein äußerlich neben den alt-hebräischen Gottesdienst hinstel-
len? Aber eben weil man diese beiden Cultusarten nur äußerlich zusammenfügte, 
nahm man den Fehlgriff nicht wahr. Hätte man eine innere Durchbildung derselben 
versucht, hätte man es unternommen, den neu-christlichen Choralgesang für die 
alt-hebräischen, aber ins Deutsche übertragenen Gebete anzuwenden: dann würde 
man das völlig Unjüdische dieses neuen Gottesdienstes klar erkannt haben. Wie 
ließe sich auch der einförmig sich bewegende, ganz- und halbtactige Choral für den 
seinem Ursprunge und seiner ganzen Entwickelung nach melodisch-rhythmischen, 
also größtentheils der Figuralmusik angehörenden jüdischen Kirchengesang mit 
Erfolg gebrauchen? welche religiös-ästhetische Wirkung dürfte man sich von den 
drei letzten Hallelujah, vom Hallelgebete,156  vom Lobgesange am rothen Meere157  
und von unzähligen anderen jüdischen Gebeten, im Chorale mit Begleitung der 
Orgel abgesungen, versprechen? Und wir werden doch nicht des Chorales und der 
Orgel wegen alle diese herrlichen Gesänge aus unserm Cultus verdrängen wollen? 
(Ich verweise jetzt (1836) nur auf das, was Umbreits neueste Schrift „Christliche 
Erbauung aus dem Psalter" (Hamburg, Perthes, 1835)158  in der Einleitung (S. VII 
ff.) über die hohe religiöse Bedeutung der Psalmen, selbst vom christlichen Stand-
punkte betrachtet, auseinandergesetzt; einer Einleitung, deren Zweck nach des Ver-
fassers eigenen Worten ist, „die hohe Tempelmusik des Psalters in ihren bedeutend-
sten Melodien und Harmonien voraus anklingen zu lassen und so das Wort von 
Luther zu bekräftigen, daß der Psalter und das V.U.159  das beste von allen Gebeten 
sei.") — Ich hege alle Achtung vor dem christlichen Gottesdienste; ich habe im Berli-
ner Dome wie in anderen Kirchen in manches Lied zum Preise unsers allliebenden 
Vaters mit inniger Andacht eingestimmt; allein ich finde es nichtsdestoweniger un-
statthaft, diesen deutsch-christlichen Kirchengesang ohne Weiteres in unsere Syn-
agoge zu verpflanzen, und zwar aus dem einfachen aber entscheidenden Grunde, 
weil er daselbst des geschichtlichen Anhaltspunktes entbehrt, der ihm, wie jedem 
Religionsgebrauche, zur Wirksamkeit unentbehrlich ist. Von innen heraus muß die 
Umgestaltung des jüdischen Cultus geschehen, wenn die neue Pflanzung Wurzel 
schlagen soll. Und dies scheint mir, so weit ich diesen Gegenstand als Laie zu beur—
theilen vermag, nicht ganz so schwierig, als Viele wegen der mehrmals mißglückten 
Versuche zu glauben geneigt sind. (...) 

155 Aschkenasische Aussprache desselben Verses. 
156 Die auch Gesänge des Lobes genannte Psalmenreihe (Psalm 113-118) wird in in den Festgottes-

dienst eingeschaltet und hier nach der `Amida des Morgengottesdienstes vorgetragen. 
157 Exodus 15,1-18. 
158 Friedrich Wilhelm Karl Umbreit, Christliche Erbauung aus dem Psalter, oder Übersetzung und Er-

klärung ausgesuchter Psalmen, Hamburg 1835. 
159 Vater Unser. 
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Nr. 10 
M.160, Hamburger religiöse Zustände 
April 1838 
Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartheiisches Organ für alles jüdische 
Interesse 2 (26. 4., 1. 5. 1838), S. 198f., 210f. 

(Fortsetzung. )161  
Unser Panorama zeigt uns nunmehr das linke Centrum, den noch immer sich 

also nennenden neuen Tempel, welcher, wenn wir die Miether der in dem nicht 
großen Lokal vorhandenen Stellen (150 für Herren und 100 für Damen) zu den 
sonstigen gewöhnlichen Besuchern zählen, ein Publikum von 12 bis 1500 Seelen 
darstellt. 

Dem jetzt 20 Jahre hier und 17 in Leipzig bestehenden Ritus dieses Instituts 
kann ein Platz in der Religionsgeschichte Israels schon nicht mehr versagt werden, 
wenn gleich seine Abweichungen vom allgemeinen Ritus lange nicht so bedeutend 
sind, um eine durchgreifende Reform zu bezeichnen, und um so heftigere Angriffe 
wie so eifrigere Vertheidigung werth zu sein. Wir können nicht umhin, die summa-
rische Schilderung desselben etwas auszudehnen, da man ihn im Auslande so wenig 
kennt, und wer nicht um Orgel, um deutsche Gebetsübersetzungen, um deutsche 
Pijutim (Gesänge) statt hebräischer, um Predigten, um Vermischung des deutschen 
mit dem portugiesischen Minhag, um leises Beten der Gemeinde und um geringe 
Modificationen schon zanken will, dem wird bei näherer Betrachtung wenig Stoff 
dazu bleiben. 

Das Fachwerk, oder die Matba162  des liturgischen Systems ist einmal im we-
sentlichen unberührt gelassen. Hierauf sind abgeschafft: am Freitag Abend die Ein-
leitungs-Psalmen (natürlich mit Ausnahme des M.S. le-Jom ha-S.163  ), das Lied lechä 
dodi164 und das bam madlikin165. Am Sabbat die sogenannten Morgen-Bera-
chot,166 die Opfer-Mischna167  und die Opfer-Parascha168. Ferner die Simra-Psal-
men169  bis auf Einen; wajbarech Dawid17° und der Meergesang171  (welche Stücke 

160 Autor unbekannt. 
161 In den vorausgehenden Ausgaben der AZJ kamen die übrigen religiösen Strömungen zur Sprache; 

vgl. AZJ 2 (1838), S. 178-80, 186-88. 
162 Prägung, Form. 
163 Mizmor Schir (d.h. ein Psalmenlied) für den Sabbat; Psalm 92. 
164 Auf, mein Freund, (der Braut entgegen); Sabbatlied von Salomo al-Kabbez Halevi (um 1540 ver-

faßt). 
165 Mischna, Schabbat Kap. 2. 
166 Segenssprüche. 
167 Mischna, Zevachim Kap. 5; diese Verse werden während des Morgengebets in Erinnerung an die 

Tempelopfer gesprochen. 
168 Verschiedene Textstellen aus dem Pentateuch, die in Erinnerung an den einstigen Opferdienst ge-

sprochen werden. 
169 Vgl. Fußnote 64. 
170 Danklied Davids; Chronik 29,10-13; Nehemias 9,7-11. 
171 Das Schilfmeerlied; Exodus 15,1-18. 
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indeß am Versöhnungstage wieder vollständig hebräisch gelesen werden), sodann 
die Haftara,172  En Kelöhenu173  und Al6nü174  . Die sämmtlichen Kadeschim175  (an 
deren herkömmlicher Zahl in den gewöhnlichen Gebeten keiner fehlt) nebst resp. 
Barechu,176  so wie auch das ganze Schemä177  werden in der Ursprache gelesen, in 
deutschen Uebersetzungen dann die übrigen Stücke, und zwar des Freitag Abends 
bis wajechulü,178  des Sabbatmorgens bis jischtabäch179  und jedesmal die Verse 
em&-mi-kamöcha18° und zur Israe1181  . Alle übrige Stücke wiederum hebräisch, 
theils in Responsen, Vers um Vers, theils vom Vorsänger allein vorgetragen, da denn 
die Gemeinde leise mitliest und die Schlußworte laut mitspricht, so daß wie man 
sieht, reichlich zwei Drittheile der ganzen Gebetsordnung hebräisch geblieben sind. 
Namentlich sind die Amidot182  unverändert, werden jedoch durchgehens nur Ein-
mal, ohne Wiederholung, gelesen. 

Stille Andachten, und diese immer in deutschen Uebersetzungen sind die jedes-
maligen Abend-Amidot (Schemone Esre183  ), das Elohai nezör184  und in den 5 Jom 
Kipur Amidot185  jedesmal die letzte Hälfte, welche die Sündenbekenntnisse enthält. 

Gestrichen sind nicht, wie wol geglaubt wird, die Stellen, die von der Auserwählung 
Israels und von dessen Wiederherstellung reden, vielmehr ist das Atä vechartanü,186  das 

172 Lesung aus den Propheten. 
173 Keiner ist wie unser Gott; Schlußgesang für das Mussaf-Gebet an Sabbat- und Feiertagen. 
174 An uns ist es (zu preisen); das 'Alenu wird u.a. am Ende des Mussaf-Gottesdienstes gesprochen. 
175 Pl. von Qaddisch; das Qaddisch(-Gebet) wird zur Einleitung oder Beendigung von Gebeten gespro-

chen und begegnet im Gottesdienst häufiger als jedes andere. 
176 Lobet (den Ewigen, den Hochgelobten); dieser Vers wird vom Vorbeter rezitiert, um die Gemeinde 

zum Gebet aufzurufen. 
177 Höre (Israel); dieses Kerngebet des täglichen Gebets besteht aus den biblischen Stücken Deuteron-

omium 6,4-9,11,13-21 und Numeri 15,37-41. 
178 Vollendet waren (der Himmel und die Erde); Genesis 2,1-3: dieser Absatz wird am Sabbateingang 

am Freitagabend gelesen. 
179 Gelobt (sei Dein Name); Abschlußsegen nach der Psalmenlesung und vor dem Hauptstück des 

Morgengebets. 
180 Die beiden Stücke: ,Wahr (und feststehend)' sowie ,Wer ist wie Du` (unter den Mächtigen). 
181 Fels Israels; dieses Stück folgt wie die beiden vorgenannten den biblischen Abschnitten des Höre Is-

rael und geht dem Achtzehngebet voraus. 
182 Pl. von 'Amida; Synonym für Achtzehngebet (bzw. Siebengebet), das neben dem Höre Israel den 

zweiten Hauptteil des täglichen Gebets bildet; nach der Wurzel my (`amad — stehen) gebildet, da 
das Gebet im Stehen gesprochen wird. 

183 Achtzehngebet. 
184 Mein Gott, bewahre (meine Zunge ...); (vgl. bT Brakhot 17a sowie Psalm 34,14); Bittgebet, das 

nach der 'Amida gesprochen wird. 
185 'Amida für den Versöhnungstag. 
186 Du hast uns auserwählt (von allen Völkern); Vers aus dem Qeduschat hayom (Heiligung des Tages) 

genannten vierten Segensspruch der an Feiertagen gesprochenen 'Amida. 
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wetechesä.la Enenu,187  das werömemänu miköl laschön188  etc. unverändert beibe-
halten; blos solche Stellen sollten ausgelassen werden, in denen der Betende sich 
persönlich nach Palästina wünscht (wetölichenu Kömemijüt189  ) oder wo allzuviel 
Nationaleitelkeit hindurchscheint (wel6 hinchalt619° ); aber auch dies Princip ist 
nicht streng durchgeführt. Andererseits fehlt nicht einmal der Neujahrs-Gerichtstag 
(we-al hämedinöt191; haj6m harat192  ). 

An Original-Gebeten hat das Gebetbuch blos einige deutsche Einleitungsworte 
vor weschömerü,193  das Gebet für den Staat, zwei deutsche Gebete in jeder Amida 
am J.K.,194  ein solches für das R.H. -Musaf195  und die Todtenfeier.196  

Die kühnste Aenderung besteht jedoch nebst dem Weglassen der Haftara197  in 
dem Rundlesen der Tora in drei statt in einem Jahre, wobei man sabbatlich — an 
Festtagen wird die allgemeine Ordnung beobachtet — die bekannten 154. masoreti- 
schen Abtheilungen198  befolgt. Demgemäß wird im Tempel das Tora-Freudenfest 
nicht jährlich, sondern nur alle drei Jahre gefeiert, und in den zwischenliegenden 
zwei Jahren blos als zweites Schlußfest, mithin auch die Vorlesung jenes Festes wie-
derholt. Die Tora wird ohne Modulation gelesen, was sich, beiläufig gesagt, gar 
nicht schön ausnimmt; und kaum durch die höchst achtungswürdige Einrichtung 
wieder gehoben wird, daß es die Prediger selbst sind, welche vorlesen. Aufgerufen 
wird Niemand beim Namen; sondern blos nachdem die Direction die bezüglichen 

187 Und unsere Augen mögen schauen, (wenn Du zurückkehrst nach Zion in Erbarmen); dieser Vers 
gehört zur 17. Benediktion, die sich mit der Wiedereinführung des Opferdienstes beschäftigt. 

188 (Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Du uns auserwählt hast von allen Völ-
kern,) uns erhöht hast über alle Zungen (und uns geheiligt durch Deine Gebote); Qiddusch (Se-
gensspruch) für den Gottesdienst an den drei Wallfahrtsfesten. 

189 Führe uns aufrecht (in unser Land); Vers aus dem Ahava rabba (Mit großer Liebe) genannten Lob-
spruch, der vor dem Höre Israel rezitiert wird. 

190 (Du gabst ihn [d.h. den Sabbat], Ewiger, unser Gott, nicht den Völkern der Länder) und ließest ihn, 
(unser König,) nicht (den Götzendienern zum Anteil werden); Stück aus dem Morgengebet am Sab-
bat. 

191 Und über die Provinzen (wird an ihm [d.h. dem Tag des Gerichts] bestimmt, welche dem Schwerte, 
welche dem Frieden [...] angehören soll); Vers aus dem Mussafgebet für das Neujahrsfest. 

192 Heute ist der Tag, an dem (die Welt) geboren ward; dieses Stück folgt während des Mussaf-Gebets 
am Neujahrsfest jedesmal nach Ertönen des Schofar. 

193 Exodus 31,16f.: (Die Kinder Israel) mögen (den Sabbat) hüten ...; diese Verse werden sowohl im 
Gottesdienst am Freitagabend als auch am Morgen des Sabbat gesprochen. 

194 Versöhnungstag. 
195 Zusatzgebet am Neujahrsfest. 
196 Vgl. Meyer Israel Bresselau/Seckel Isaak Fränkel (Hrsg.), Inim " nylm rum ninmitp 71113371 110 

31127111 MM min 	'rip 271312D vni? [Seder ha'avoda]. Ordnung der öffentlichen Andacht für die 
Sabbath- und Festtage des ganzen Jahres. Nach dem Gebrauche des Neuen-Tempel-Vereins in 
Hamburg, Hamburg 1819, S. 22-25. 

197 Prophetenlesung. 
198 Die von den Massoreten (Gelehrten) vorgenommene Einteilung des Bibeltextes setzt einen dreijäh-

rigen Zyklus der Toralesung voraus. 
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Karten hat vertheilen lassen, mit den Worten Jamed,199 Lewi,zoo  Schelischi2°1 
u.s.w. Ein deutscher Mische-Berach202  wird am Ende für alle 7 Personen vom Cha-
san203  abgelesen. Die Spenden werden jährlich durch freiwilliges Abonnement be-
zahlt, und außerdem entrichtet jedes Mitglied dreimal jährlich die Matnat-jad-
Gabe204  an die Tempel-Kasse, die auch die übrigen Collecten am Purim, bei Confir-
mationen etc. zu sich nimmt, ohne wie sonst üblich, eine Portion an die 
Armen-Kasse abzugeben. 

Trauer-Kadisch205  wird am Schlusse jedes Gottesdienstes von sämmtlichen 
Trauernden zugleich hergesagt, nachdem der Chasan, die Mischna Kol Israe1206  
vorgelesen hat, der Zwischensatz für die israel. Gelehrten ist umgewandelt in ein 
kurzes Gebet für alle Verstorbene.207  

Der Prediger, welcher predigt — sie wechseln darin mit einander um — zeigt sich 
nicht früher, als oben auf der Kanzel, und nimmt an dem sonstigen Gottesdienste 
nicht Theil. Blos Neujahr, J.K. und jedes Musaf in dem geduchent208  wird, machen 
hierin Ausnahmen. Sonst findet man im Tempel den Kidüsch,209  die Neumondsver-
kündigung,21° das Hale1,2" das Abinu malkenu,212  den Duchän,213  die Chanuka-
lichter,214  den Schofar215  (Im Neujahrsmusaf ist nach jedem Blasen ein zugleich 
erklärender deutscher Choral-Vers eingeschoben), den Lulab216  (doch weder Ho- 

199 Es möge hervortreten ...; verbreitete Formulierung, um eine bestimmte Person zur Tora aufzuru-
fen. Der zuerst Aufgerufene sollte, wenn möglich, ein Aronide (Priester) sein. 

200 Der zweite zur Tora Aufgerufene gehört, wenn möglich, zum Stamm der Leviten. 
201 Der Dritte (von insgesamt 7 Personen); vgl. dazu auch Chajim Halevy Donin, Jüdisches Gebet heu-

te. Eine Einführung zum Gebetbuch und zum Synagogengottesdienst, Zürich 1986, S. 51f. 
202 Der gesegnet hat (unsere Väter Abraham, Isaak und Jakob); Segen, den der Vorbeter zwischen den 

Abschnitten der Toravorlesung sprach, entweder für den zur Tora Aufgerufenen oder in dessen Na-
men für andere Personen. 

203 Kantor. 
204 Spende zu wohltätigen Zwecken, traditionell zu den drei Wallfahrtsfesten entrichtet. 
205 Das Qaddisch wird auch von den Trauernden zur Erinnerung ihrer Familienangehörigen gespro-

chen. 
206 Ganz Israel (hat Anteil an der kommenden Welt); Mischna, Sanhedrin 10,1. 
207 Durch die Einschaltung des Verses terrx 537 5telt/P 537 (`al Yisra'el `al tzaddiqaya — Israel und den 

Gerechten); vgl. Fußnote 660 und den dazugehörigen Text. 
208 D.h. der Priestersegen gesprochen wird. 
209 Weihesegen zu Beginn des Sabbat. 
210 Gebet am Sabbat vor dem Neumond. 
211 Die Psalmenreihe 113-118 während des Festtagsgottesdienstes. 
212 Unser Vater, unser König; Gebetslitanei für die zehn Tage der Buße zwischen Neujahrsfest und Ver-

söhnungstag. 
213 Der eigentlich Seder dukhan genannte Priestersegen, ein Residuum aus dem Kultus des Tempels. 
214 Während des achttägigen Chanukka-Festes werden Lichter angezündet, und zwar eines am ersten 

Tag, an den darauffolgenden Tagen jeweils eines mehr. 
215 (Das Blasen des) Widderhorn(s). 
216 Feststrauß am Laubhüttenfest. 
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schana-Gebete,217  noch die H. Rabba-Feier218  ). Das Bücken beim Modim219  u.s.w. 
ganz nach dem Herkommen. Bei Megila,22° Halel und Chanuka-Lichter werden 
seit einigen Jahren die Formeln „Der du uns durch deine Gebote geheiligt" wegge-
lassen; auch vermißt man die freundliche Sitte der Blumen-Verzierung am Wochen-
feste. 

Am J.K. wird Abends die Eröffnungsformel Kol-Nidr221  weggelassen; sonst 
fehlt in allen fünf Gebetsordnungen dieses Tages weder das zehnmalige Wiederho-
len der Bekenntnisse,222  noch das dreimalige Barüch Schem223  und siebenmalige 
Ad. hu Elohim224  . Die Haupt-Opferbeschreibung wird bedeutend abgekürzt. Die 
mit Recht berühmte Todtenfeier wird zwischen Musaf und Mincha225  abgehalten, 
und es findet außerdem nie eine Hask. neschamot226  im Tempel Statt. 

Verstorbene Mitglieder werden am nächsten Sabbat von der Kanzel namentlich 
erwähnt, und wenn es Gemeindevorsteher u.s.w. sind, wird die Haschkabä227  verle-
sen. Auch für Wöchnerinnen werden von der Kanzel freie Gebete mit Namenser-
wähnung gelesen. 

Mit Ausnahme des 9. Ab228  Morgens (ohne Echa229  ; die Tora schwarz beklei-
det) und Purim Abends (mit Vorlesung der Meg. Esther,23° Morgens mit Predigt) 
findet Alltags kein Gottesdienst Statt, selbst nicht an Fest-Mitteltagen und Chanu-
ka. Der Tempel setzt stillschweigend voraus, daß die Mitglieder dann zu Hause 
beten, oder sich mit andern Bethäusern befriedigen, da er nicht riskiren will, einen 
Alltags-Gottesdienst mit Miethlingen besetzen zu müssen.231  Wer im Laufe der 

217 Poesien, die während des Laubhüttenfestes im Gottesdienst vorgetragen werden. 
218 Hoschana Rabba; siebter Tag des Laubhüttenfestes. 
219 (Wir) danken (Dir); die Hoda'a (Dank) genannte 18. Benediktion aus der `Amida, bei der sich die 

Betenden traditionell verbeugen. 
220 Wörtlich: Rolle; d.h. wenn zu Purim aus der Ester-Rolle gelesen wird. 
221 Aram.: Alle Gelübde; während des Abendgottesdienstes am Versöhnungstag gesprochene Erklä-

rung, durch die alle persönlichen Gelübde des abgelaufenen Jahres aufgehoben werden. 
222 Das Sündenbekenntnis Widdui. 
223 Gelobt sei der Name (der Herrlichkeit seines Reiches immer und ewig); vgl. Psalm 72,19; dreimali-

ge Responsion, die beim Kol Nidre sowie am Ende des Schlußgottesdienstes (Ne`ila) am Versöh-
nungstag nach dem ersten Vers des Höre Israel laut gesprochen wird. 

224 Der Ewige ist Gott; dieser Vers, siebenmal gesprochen, folgt am Schlußgottesdienst noch nach dem 
Barukh schem. 

225 Das Nachmittagsgebet. 
226 nimm r1-Dm - Hazkarat neschamot; bei der sogenannten Seelenfeier handelt es sich um Feiern zu 

Ehren der Verstorbenen, die während der Wallfahrtsfeste und am Versöhnungstag abgehalten wer-
den. 

227 Sefardisches Gebet für das Seelenheil der Verstorbenen. 
228 Trauertag anläßlich der Tempelzerstörung in Jerusalem, ca. Juli/August; vgl. auch Ordnung der öf-

fentlichen Andacht für den neunten des Ab und das Purim. Nach dem Gebrauche des Neuen Tem-
pel-Vereins in Hamburg, Hamburg 1828. 

229 Klagelieder. 
230 Ester-Rolle. 
231 D.h. bezahlte Beter zu engagieren. 
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Woche Jahrzeit232  hat, sagt gewöhnlich am folgenden Sabbat den Kadisch (Die Ver-
waltung des Tempelvereins ist 4 erwählten Directoren übergeben, zu denen in rein 
religiösen Gegenständen die zwei Prediger treten. Jährlich geht ein Director ab und 
wird durch neue Wahl ersetzt. Fünf Deputirte, die ebenfalls jährlich theilweise er-
neuert werden, controliren das Finanzielle. Zu diesen Wahlen, so wie zur Quit-
tirung der Jahres-Bilanz und sonstigen wichtigem Angelegenheiten, z.B. Wahl der 
Beamten concourrirt nach alt israelitischem Vorbilde ein Comite von 15 jedesmal 
durchs Loos aus der Gesammtheit der Mitglieder gezogenen Männer (Kasche-
rim233  ). Die Einnahmen bestehen zum größten Theil in den Stellen-
Miethgeldern234  (Anm. d. Corresp.). 

Vermählungs-Ceremonien werden von den Predigern verrichtet, welche nach 
gehaltener Rede die erste Berachä235  lesen (diesmal ohne das ascher kideschänu236  
wegzulassen!); die übrigen sechs liest der Chasan. Der Trauhimmel ist groß, schwer-
fällig und sehr pompös, die Ketubä237  wird nicht laut verlesen, sondern die anwe-
senden Beglaubigten der Gesammtgemeinde bestätigen blos mündlich ihre Unter-
schrift. Ein Glas wird nicht zerbrochen. Zwang für die Mitglieder des Tempels fin-
det nicht Statt, und sie copuliren sich auch häufig ohne dessen Zuthun, zumal da die 
Traureden im Allgemeinen zu lang gefunden worden. 

Bei Beschneidungen sollen die Prediger Standreden halten, doch ist dies fast au-
ßer Gebrauch gekommen, weil die Wöchnerinnen oft die Rührung nicht ertragen 
konnten. Inzwischen ertheilen die Prediger, wenn ihre Assistenz erbeten wird, statt 
des Mohels238  den Namen, indem sie das Gebet Elohenu239  etc. deutsch ablesen. 
Alle Vornamen sind willkommen. 

Confirmationen fanden früher jährlich an einem beliebig gewählten Sonntag, 
nachdem am Nachmittag vorher das Examen gehalten war, unter großem Zulauf 
Statt, sind jedoch etwas seltener geworden, weil sie hier durchaus keine gesetzlichen 
Folgen haben. Uebrigens ist es unwahr, daß man den Kindern Eid oder Handschlag 
bei dem Glaubensbekenntniß abgenommen habe. Einen schönen eigenthümlichen 
Gebrauch finden wir darin, daß den confirmirten Knaben am ersten Sabbat aus 
einer besondern Gesetzrolle das sog. Kapitel von der Gottesfurcht ( „Und nun Israel 
was verlangt der Ewige Dein Gott von Dir etc.") vorgelesen wird. 

Im Ganzen dauert der Gottesdienst im Tempel unstreitig zu lang, nemlich über 
drei Stunden am gewöhnlichen Sabbatmorgen, weshalb denn ein großer Theil des 
Publikums blos der Predigt und den angrenzenden Stücken beiwohnt, und der Ue- 

232 Der Todestag eines nahen Verwandten, in der Regel eines Elternteils. 
233 Abgeleitet von koscher (1V77), im Sinne von tauglich, zuverlässig. 
234 D.h. den vermieteten Synagogenplätzen im Tempel. 
235 Segensspruch. 
236 Der uns geheiligt (durch seine Gebote und uns befahl, die Gesetze der Schicklichkeit zu wahren); 

Segensspruch, der bei Trauungszeremonien gesprochen wird. 
237 Der Ehevertrag. 
238 Beschneiders. 
239 Unser Gott (und Gott unserer Väter); Gebet zur Namensgebung des Knaben. 
240 Gebetbuch. 

154 Dokumente 



beistand, den die christlichen Protestanten so schmerzlich empfinden, daß die Pre-
digt allein als wichtigster Theil des Cultus betrachtet wird, immer mehr einreißt. 
Jene Langwierigkeit entsteht aber daraus, daß eigentlich zweierlei Kulte parallel 
neben einander laufen, nemlich der erwähntermaßen wenig verkürzte herkömmli-
che Sidur,24° der wegen des langsamen, würdevollen Vortrages (Die Chormelodien 
so wie überhaupt die modulirte Vortragsweise des Hebräischen sind eben wie die 
Pronunciation von der portugiesischen Synagoge entlehnt, blos einige Melodien 
z.B. El Zion,241  die drei Makarismen242  nach dem Schofarblasen etc. stammen von 
der deutschen. Der ausgezeichnete volle Bariton des Chasans Meldola243  hebt das 
Ganze ungemein) viel Zeit wegnimmt, und zweitens die vielen deutschen Choräle, 
von denen an jedem Sabbatmorgen (zur Einleitung vor Jischtabach244  — vor dem 
Toralesen, vor der Predigt — nach derselben, zum Schluß) mehr gesungen werden, 
als beim protestantischen Gottesdienst, und das noch obendrein in Melodien, denen 
man größtentheils keinen lebhaftern Charakter zu geben suchte, als eben den des 
breiten norddeutschen Chorals. 

Dieser übermäßige Gebrauch deutscher Lieder und deren isolirte Stellung im 
Ensemble des Rituals hat denn auch die üble Folge gehabt, daß in dem eingeführten 
Gesangbuche245  neben einer Anzahl wahrhaft schöner Lieder die größere Hälfte 
der Nummern — deren überhaupt die wenigsten im Geiste positiver Religion gedich-
tet sind — wirkliche Salbadereien genannt werden können, in denen ein Paar dürfti-
ge Ideen allgemeiner Gefühlsmoral bis zum Ueberdruß wiederholt werden, und sich 
in einem Wuste von schwülstigen Apostrofen, Spielereien und fader Gefühlskoket-
terien fast verlieren. 

Beiläufig erfahren wir auch aus diesem Gesangsbuch einige Dinge, von denen 
unsere Vorfahren nichts gewußt haben, z.B. daß die Todten auf den Sternen woh-
nen, daß alles irdische Thun und Treiben, ja die Welt selbst Tand und Unnütz seien, 
ferner ist das erhebende Wir aller unserer alten Gebete fast durchgehends in das 
Uebliche Ich umgewandelt. Auch im Gebetbuch stößt man auf ganz unerwartete 
Dogmen, z.B. daß Gott, der jüdische El chaj,246  beständig in heiliger Ruhe hernieder 
blicke auf das Geschaffene; daß die Geister der Verstorbenen uns umschweben u.s.w. 

Noch mehr auffallende Erscheinungen, die wol lediglich der Uebereilung ihr 
Dasein verdanken, können gerügt werden. Da ist z.B. ein Tamid-Licht,247  das aber 
blos einmal die Woche brennt, da ist Orgelmusik, aber der Spielende darf kein Jude 
sein, da wird z.B. die Haftara ganz ungenirt beseitigt, aber gemäß des Magen Abra- 

241 Try — Jammere, Zion; mit besonderer Melodie vorgetragene Elegie am 9. Av, dem Tag der Tem-
pelzerstörung (ca. Juli/August). 

242 Lobpreisungen. 
243 David Meldola (1780-1861), ein in Hamburg geborener Sefarde, 1818-59 Vorbeter am Tempel. 
244 Siehe Fußnote 179. 
245 M. Fränkel/G. Salomon/I. Wohlwill (Hrsg.), Allgemeines Israelitisches Gesangbuch für Gotteshäu-

ser und Schulen [eingeführt in dem Neuen Israelitischen Tempel zu Hamburg], Hamburg 1833. 
246 Der lebendige Gott. 
247 Ein ewiges Licht, in der Synagoge angebracht. 
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ham248 wird am Torafreudenfest (selbst wenn es erwähntermaßen secularisirt ist) 
von den Aharoniden der Segen nicht gesprochen und dgl.m. 

Das sind nun freilich Dinge, die eine starke Inconsequenz - wenigstens was man 
bis auf unsere Zeit so genannt hat - verrathen; aber wo ist denn jetzt diese Inconse-
quenz nicht zu finden? Ganz folgerecht nach alter Logik denken nur diejenigen, die 
entweder alles bejahen oder alles verneinen, und auch diese kaum! Und ist denn der 
Rabbine consequent, der seine Kanzelvorträge und seine theologische Literatur in 
Sprache, Form und Styl völlig germanisirt, desorientalisirt, und dabei sich und seine 
Kinder nicht anders als mit bedecktem Haupte zeigt? Wenn er das für einen asiati-
schen Despoten oder italienischen Condotti&e verfaßte Gebet hanot&L249  abliest 
und gleich darauf von Staatsverhältnissen nach den Begriffen unsers Jahrhunderts 
redet? Wenn er am 9. Ab für Anstand und Reinlichkeit in der Synagoge bemühet ist, 
und bei der Privattrauer für zerrissene Kleider und ungeschorne Bärte sorgt? Wenn 
er Versöhnlichkeit und Duldung predigt, und das Welamalschinim25° nicht abzu-
stellen wagt? 

Auch wird sich von der rein praktischen Seite, wo man nicht die Colonien als ein 
Princip preis gibt, und im Sturme gern etwas Ballast, ja etwas Frachtgut wegwirft, 
um das Schiff zu retten, wenig gegen das System des Tempels einwenden lassen, das 
in einem besonnenen Eklekticismus besteht, nicht allzu ängstlich den theologischen 
status quo, aber um so mehr das Volk befragend, welche Formen - vom Inhalte 
selbst kann nicht die Rede sein, der steht unverbrüchlich fest - ihm noch Sinn und 
Gemüth ansprechen; welche der stützenden Reform bedürfen und welche ihrer eige-
nen Kraft oder Schwäche zu überlassen sind. Was einem solchen System an logi-
scher Begründung abgeht, das gewinnt es unstreitig an inniger Befreundung mit 
dem Leben, und mithin an praktischer Anwendbarkeit. Ist nun der Tempel, wie 
Gegner von mancherlei Farben behaupten, schismatisch oder ist er es nicht? Und 
warum hat er denn seinen Ritus nicht über Hamburg und Leipzig hinaus ausdehnen 
können? Er hatte nie die Absicht ein Schisma zu bilden. Nachdem er sich anfänglich 
an das hiesige Bet-Din251  mit Reform-Vorschlägen vergeblich gewandt hatte, hörte 
er nicht auf, sich in allen Punkten auf rabbinische Autoritäten zu stützen, wie die 
Apologien Nöga Zedek,252  Or-nöga,253  Chereb-nokemet254  etc. darthun. 

248 Kommentar des Abraham Gombiner (ca. 1637-83) zum ersten Teil des religionsgesetzlichen Korn-
pendiums Schulchan `Arukh. 

249 Der (das Heil) gibt; Segen für den Landesvater und die Staatsbehörden, gesprochen an Sabbat und 
Feiertagen. 

250 Und den Verleumdern (sei keine Hoffnung); der zwölfte, Birkat haminim genannte Segensspruch 
aus dem Achtzehngebet, der sich mit den Sektierern und Abtrünnigen beschäftigt. 

251 Rabbinatsgericht. 
252 Elieser Liebermann (Ed.), pur' rain [Nogah hatzedeq — Licht des Rechts], Dessau 1818 (rabbini-

sche Responsen). 
253 Ders., rw 11K [Or nogah — Glänzendes Licht], Dessau 1818. 
254 [Meyer Israel Bresselau],  n,13 Irin nm] rin [Cherev noqemet neqam brit — Das den Bund rächende 

Schwert] , [Dessau] 1819. 
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Auch die dreijährige Perikopenordnung ward noch aus talmudischen Quellen 
vertheidigt. Die geringe Verbreitung des Tempelritus aber hat ganz andere Gründe, 
— es standen in einer Stadt die neuerungsscheuen Behörden und in der andern die 
Finanzgötter entgegen — — sonst hätte sich vielleicht längst der größte Theil der 
Juden Deutschlands zum Tempelsystem gehalten, wie durch die bei vorkommenden 
Gelegenheiten bereitwillige Theilnahme eines Zunz,255  Mannheimer,256  
Auerbach257  und anderer verbürgt ist. 

Auf jeden Fall ist das gesammte Israel, Freunde und Feinde, diesem Tempel un-
endlichen Dank schuldig! Er war die Avantgarde, er lichtete die Waldung, er zwang 
die Synagoge zum Vorwärtsschreiten — eben wie der christliche Protestantismus die 
katholische Kirche, — indem er sie in demselben Hamburg, wo er den aus zwei Spra-
chen zusammengesetzten Ritus, den einzigen unserer Zeit angemessenen, begründe-
te, zur Aufnahme eines gebildeten, studirten und deutsch predigenden Geistlichen 
nöthigte,258  und dadurch die Reihe solcher Männer für ganz Deutschland eröffnete. 

Einzelnen Mängeln gegenüber ist jedoch Folgendes zu bemerken. Als der Tempel 
hier gestiftet wurde, war es nicht der Fall, daß eine im vollständigen rabbanitischen 
Religionsleben begriffene Gemeinde sich plötzlich zu einem neuen System gewendet 
hätte, sondern eine Anzahl Familien, die theils mit sehr wenigen, zum größten Theil 
aber ohne allen Cultus gelebt und ihre Kinder erzogen hatten, wollte buchstäblich 
zu einem religiösen Leben zurückkehren, und da sie inne geworden waren, daß die 
sogenannte Vernunftsreligion weder Ueberzeugung noch Trost gewähre, die Masse 
des vorhandenen Rituals aber ihrem Gemüth und Geschmack nicht genügen konn-
te, so mußte dahin gestrebt werden, durch Predigt auf den innern, durch anspre-
chenden Cultus — der noch genug Alterthümliches enthält, um Achtung zu gebieten 
und die Kluft nicht ohne Noth zu vergrößern — auf den äußern Sinn zu wirken, daß 
übrige Ceremoniell aber der individuellen Handlung anheim zu geben. Und so ist 
denn auch alles, was erwartet werden konnte, wie man nach zwanzigjähriger Erfah-
rung wol behaupten kann, in hohem Grade in Erfüllung gegangen. Eine große Men-
ge Personen ist für Israel gerettet und erhalten, das weibliche Geschlecht ist in's 
öffentliche Religionsleben eingetreten, der Kunstsinn unserer Zeit ist in die „Hütten 
Jakobs" eingeführt, die Kenntniß der hebräischen Sprache, der Bibel und viele ihrer 
Erklärungen ist verbreitet, die jüngere Generation hat auch diejenigen Observan-
zen, die einem Theile derselben persönlich fremd sind, verstehen und achten gelernt, 
die schroffe Stellung der Partheien gegen einander ist vermittelt, das dem Erlöschen 
nahe gewesene Selbstgefühl ist neu belebt, durch den frequenten Besuch von Chri-
sten aller Classen, die an Predigt, Gesang und Gebet Theil nehmen, hat ganz Israel 
an Anerkennung gewonnen, eine Anzahl gemeinnütziger und mildthätiger Anstal-
ten ist theils neu geschaffen theils umgestaltet und den Lügnern, die da ausrufen: „es 

255 Leopold Zunz (1794-1886), jüdischer Religionswissenschaftler, wirkte zeitweilig als Prediger am 
Tempel in Berlin; vgl. Alexander Altmann, Zur Frühgeschichte der jüdischen Predigt in Deutsch-
land. Leopold Zunz als Prediger, in: LBIYB 6 (1961), S. 3-58. 

256 Isaak Noah Mannheimer. 
257 Isaak Lewin Auerbach. 
258 Isaac Bernays, den die Gemeinde 1821 als ,geistlichen Beamten' engagierte. 
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ist mit den Juden nichts anzufangen" ist ein glänzendes Dementi gegeben, in dem 
gesicherten friedlichen Fortgange einer lebensvoll, Anstalt, bei welcher trotz der 
selbst im Innern waltenden Meinungsverschiedenheit in esen 20 Jahren noch kei-
ne einzige Störung sowol der einfachen Ordnung und Ruhe beim Gottesdienst, als 
der Sache überhaupt vorgefallen ist, in der eine stets sich mehrende Gemeinde Be-
friedigung ihres religiösen Dranges findet und in welcher auch jeder Fremde, Jude 
oder Christ, Andacht empfinden und Erbauung genießen kann. 

Freilich ist der größte Theil dieser Erfolge lediglich dem ausgezeichneten und ins 
hellste Licht gestellten Rednertalent der Herren Dr. Kley259  und Dr. Salomon und 
ihrem anspruchslosen der Arbeit und der Wohlthätigkeit (Dr. Kley ist als Oberlehrer 
und Director der Freischule26° mit Arbeiten überhäuft, und Dr. Salomon hat als 
Prediger, Bibelübersetzer261  und Apologet262  mehr gethan, als in der Regel von 
Einem Manne gethan wird und erwartet werden kann. Daß beide für öffentliche 
sowol als Privat-Wohlthätigkeit unaufhörlich bemüht sind, bedarf kaum der Er-
wähnung. Corr.) gewidmeten Leben zuzuschreiben, und es erhebt sich die bedenkli-
che Frage: was wäre der Tempel ohne diese glücklichen Zufälligkeiten? — — Aber 
nein! das erhebende und fruchtreiche Beispiel ist für alle Zeiten und für alle näheren 
und ferneren Kreise gegeben, und — — der neue Tempel in abstracto ist noch weit 
unvergänglicher als dieser neue Tempel in der Wirklichkeit. (... ) 

Nr. 11 
Schreiben des Tempelmitglieds Marcus Samson Hertz an die Vorsteher der 
Israelitischen Gemeinde Hamburg, mit einer Beschwerde über die 
Reformen des Tempelvereins 
16. November 1840 
Staatsarchiv Hamburg, 522-1 (Bestand Jüdische Gemeinden) Nr. 571a Bd. 1 

An die derzeitigen Hochlöblichen Vorsteher der Israelitischen Gemeinde allhier 
Hochwohlgebohrne Hochzuverehrende Herren! 

Wenn sich im Jahre 1817 hieselbst ein Verein gebildet hat, um einen neuen Israe-
litischen Tempel zu errichten worin ein Gottesdienst gehalten werden soll, welcher 
von den bisherigen in den Synagogen abweicht, so kann dieses ohne Zweifel nur mit 
Bewilligung der damaligen Herren Gemeindevorsteher geschehen sein, indem den 
bestehenden Gesetzen gemäß ein Gottesdienst selbst von zehn Personen nur (Mini- 

259 Eduard Kley. 
260 Zur Geschichte der 1816 eröffneten Freischule vgl. Eduard Kley, Geschichtliche Darstellung der Is-

raelitischen Freischule zu Hamburg; bei Gelegenheit der Feier ihres fünf und zwanzigjährigen Be-
stehens (am 31. October 1841), Hamburg 1841; Ernst Müller, Geschichte der Stiftungsschule von 
1815 zu Hamburg. Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Schule, Hamburg 1915. 

261 Gotthold Salomon (Hrsg.), Cr2111D WK= n-nn [Tora, nevi'im, ketuvim] oder Deutsche Volks- und 
Schul-Bibel für Israeliten. Auf's Neue aus dem Massoretischen Texte übersetzt, Altona 1837. 

262 Siehe z.B. ders., An Herrn Anton Theodor Hartmann über die von demselben aufgeworfene Frage: 
Darf eine völlige Gleichstellung in staatsbürgerlichen Rechten sämmtlicher Juden schon jetzt be-
willigt werden, Altona 1835. 
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en263  ) ohne Bewilligung der Herren Vorsteher selbst in der Form wie es in den 
Synagogen üblich ist, niemals hat Stattfinden dürfen; um wie viel weniger dürfte 
also ein öffentliches Gotteshaus worin ein israelitischer Gottesdienst in ganz abwei-
chender Form von der bisherigen gehalten wird, ohne ausdrückliche Bewilligung 
errichtet werden. Aus alle dem ist es also außer Zweifel, daß eine gerechte Be-
schwerde über diesen neuen Verein zur Competenz der Herren Vorsteher der Israe-
litischen Gemeinde gehört und nur Sie meine Herren in erster Instanz darüber zu 
verfügen haben werden, und ich unterlaße daher nicht, Ihnen meine nachstehende 
Beschwerde gehorsamst vorzutragen. 

Als vor 22 Jahren der vorgenannte Verein in Wirksamkeit getreten war, erschie-
nen die zur Sabbath und Festtage-Feier verordnete, theils deutsche theils hebräische 
Gebete öffentlich im Druk. Ich kaufte mir ein solches Gebetbuch und nachdem ich 
mich mit den darin enthaltenen Hebräischen Gebete begnügen zu können glaubte, 
miethete ich eine Stelle und wurde auf dieser Weise auch ein Mitglied des Vereins. 
Von einer Urkunde welche damals entworfen sein so11,264  wovon die jetzigen Vor-
steher des Tempels mich aber erst im August dieses Jahr 

laut Anlage A265  
in Kentniß gesetzt haben, war mir damals als ich Mitglied dieses Vereins geworden 
überall nichts bewußt, und ich durfte mit Recht glauben, daß die Vorsteher des 
neuen Israelitischen Tempels zu keinen andern Grund gewählt waren, als die Ver-
waltung der Einnahmen und Ausgaben und was sonst dazu erforderlich, vorzuste-
hen. Keinesweges aber glaubte ich dieselben befugt über den zu haltenen Gottes-
dienst nach eigener Willkühr disponiren zu können und zu dürfen. Nun scheint es 
aber die Absicht der jetzigen Vorsteher hauptsächlich die zu sein, alle in dem Tempel 
Gebetbuche enthaltene hebräische Gebete, die dem Israeliten so unentbehrlich sind, 
gänzlich zu verbannen indem sie seit einiger Zeit bereits den Vorsänger beordert 
haben, mehrere hebräische Gebete bei dem Gottesdienst wegzulaßen; sonach also 
mit der Zeit der neue Israelitische Tempel-Verein rücksichtlich ihres Gottesdienstes 
eine besondere Secte werden wird, die aber in unsern Hamburg nicht geduldet wer-
den darf. Sie meine Herren wißen wohl, und ich habe es durch meine Lebensweise 
bewiesen, daß ich nicht zu den Frömmlern gehöre, jedoch muß ich hier frei geste-
hen, daß ich nur in den hebräischen Gebeten Andacht finde, und mich nur deshalb 
(so wenig ich davon auch in dem öffentlich im Druck erschienenen Gebetbuche 
vorgefunden) dem Vereine angeschloßen habe, und daher auch darauf bestehen 
muß, daß diese Gebete worauf sich der Verein begründet und demzufolge ich mich 
dem Vereine angeschloßen, unverändert gehalten werden: mann kann im vorliegen-
den Fall auch nicht annehmen daß ich, falls mir der Gottesdienst nicht gefällt, ich 
wegbleiben oder meine Stelle kündigen möchte. Beides kann man von mir nicht 
verlangen, denn es ist mir meine Stelle wodurch ich Mitglied des Vereins geworden 

263 Minyan (Quorum von zehn Männern für das öffentliche Gebet). 
264 Siehe die Gründungsurkunde des Tempels, Dokument Nr. 1. 
265 Diese und die nachfolgend genannten Anlagen befinden sich nicht mehr in den Akten. 
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bin, unter den Beding vermiethet, daß es mir meinerseits jedesmal nach Verlauf von 
zwei Jahren frei steht solche los zu kündigen, wenn ich dieses aber nicht thue, so ist 
die Direction nicht befugt, mir solche directe oder indirecte durch irgend eine Fines-
se zu kündigen. Ich meinerseits bin nicht geneigt, ein Gotteshaus worin ich meinen 
Schöpfer seit 22 Jahren für die mir erwiesene Güte und Gnade gedankt und um 
ferneren Schutz angeflehet, im 65te Jahre meines Alters zu verlaßen: Der Direction 
aber steht es nicht zu mich daraus durch Finessen und Umwege oder durch Verun-
glimpfung des heiligen Gottesdienstes, indem sie hebräische Gebete, welche der Is-
raelit an Festtagen nicht weglaßen darf, dennoch weglaßen, zu verdrängen: daß 
keines der in dem Gebetsbuche enthaltenen hebräischen Gebete der Israeliten über-
flüßig und unnütz erscheinen darf, davon werden Sie sich sehr bald überzeugen, 
wenn Sie das hier unter 

Anlage B 
beigefügte Gebetbuch266  ; 
„dem vom Hochweisen Rath bestätigt und beeidigten hier angestellten geistlichen 
Beamten Herrn Dr. Bernays267  vorlegen laßen, und sein Gutachten darüber einho-
len laßen wollen, ob der Israelit von den hebräischen Gebeten, welche in dem anlie-
genden Buche verzeichnet, auch nur eins weglaßen darf?" 

Ich bin überzeugt der Herr Dr. Bernays werden die wenigen hebräischen Gebete, 
welche in dem Gebetbuche verzeichnet sind, lange noch nicht genügen, am wenig-
sten aber wird er seinem Amte gemäß zugeben, daß noch mehrere davon gestrichen 
werden: Ueberhaupt scheint es mir ganz unthunlich, daß in dem neuen israeliti-
schen Tempel irgend eine religiöse Veränderung ohne Bewilligung der Herren Ge-
meinde-Vorsteher vorgenommen werden dürfe, da selbst in der Vereinigungs Ur-
kunde des Tempel Vereins, welche schon in 1817 verfaßt sein soll, bestimmt worden 
ist, daß, bei wichtigen Angelegenheiten die Herren Gemeinde Vorsteher zu Rathe 
gezogen werden sollen. Daß nun das Weglaßen von hebräischen Gebeten in ein 
öffentliches Gotteshaus ein wichtiger Gegenstand sei, bedarf wohl keiner Erörte-
rung; wenn also nun zum Beispiel, es den Tempel Vorstehern in der Folge einfallen 
sollte, am Versöhnungs oder Neujahrstage die hebräischen Gebete alle wegzulaßen 
und um die Zeit auszufüllen anstatt deßen den Mitgliedern ein elegantes Mittags-
mahl im Tempel zu offeriren,268  sollten Sie meine Herren wohl ruhige Zuschauer 
sein wollen, daß in einem israelitischen Gotteshause dergleichen Unfug getrieben 
würde? Wenn Sie die Errichtung eines neuen israelitischen Tempels von Mitgliedern 
der israelitischen Gemeinde gestattet oder doch wenigstens nicht abgewehrt haben, 
ist das ohne Zweifel, nur deshalb geschehen, weil Sie in dem in öffentlichen Druk 
erschienenen Gebetbuche so viele hebräische Gebete verzeichnet gefunden haben, 
welche zu einem israelitischen Gottesdienste genügen. Darauf stütze ich mich, dar-
auf habe ich mich vor 22 Jahren entschloßen, den Verein beizutreten, habe in der 

266 Hierbei handelte es sich wohl um die erste Auflage des Tempelgebetbuches: M.I. Bresselau/S.I. 
Fränkel (Hrsg.), rimayrimo [Seder ha'avoda]. Ordnung der öffentlichen Andacht (1819). 

267 Isaac Bernays (1792-1849), seit 1821 ,geistlicher Beamter' (Chacham) der Hamburger Gemeinde. 
268 Der Versöhnungstag gilt als strenger Fastentag. 
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Zeit mehr als M. 1500 dazu beigetragen und will mich nun durch die derzeitige 
Vorsteher, nicht durch Finessen und Umwege verdrängen laßen. 

Zufolge eines Decrets des Hochedeln und Hochweisen Raths dieser Stadt vom 
16 October d.J.269  habe ich mich, mit meinen Beschwerden zwar an die Direction 
des Tempel Vereins gewendet, und darauf den hier unter 

Lit C. 
angegebenen Bescheid erhalten.2" In diesen Bescheid kann die Direction sich auf 
Artikeln stützen, welche in einer Urkunde enthalten sein sollen, wovon sie mich 
(wie Anlage A zeigt) erst im August d.J. unterrichtet, und die, wenn sie mir solche 
ihrer Schuldigkeit gemäß vor 22 Jahren mitgetheilt hätten, ich nie gebilligt, oder 
mich dem Verein nicht angeschloßen hätte; sie haben diese Akte aber so viele Jahre 
verheimlicht, weil es ihnen daran gelegen Mitglieder zu erhalten, und sie wohl ge-
wußt haben, daß, wenn sie diese Vereinigungsacte veröffentlichen, kein religiöser 
Israelit, sich dem Verein anschließen werde, sie dürfen daher auch nicht im Trüben 
fischen, und sich durch Artikeln entschuldigen wollen, welche den Mitgliedern un-
bekannt waren, ihre zweite Entschuldigung daß das geschehene mit Zuziehung der 
angestellten Prediger geschehen, ist eben so gehaltlos, da sie nicht wie die Urkunde 
bestimmt die Gemeinde-Vorsteher bei ihrer Berathung hinzugezogen haben, die 
Prediger sich aber um so weniger einer Entscheidung anmaßen dürfen, da der jüngst 
erwahlte Herr Dr. Franckfurter271  sogar gesetzwidrig ohne Zustimmung der Her-
ren Gemeinde Vorsteher, zum Prediger erwählt worden ist. Was aber den Geist des 
Vereins betrifft, so ist derselbe unstreitig nur der, nicht von dem Israelitischen Glau-
ben abzuweichen und auch keine besondere Secte bilden zu wollen. So wie es end-
lich eine lächerliche Entschuldigung ist, daß meine gerechte Beschwerden nicht 
auch von andern Mitgliedern des Vereins hervorgegangen sind; denn wenn auch 
alle Mitglieder des Vereins nicht abgeneigt sein sollten, im Tempel zu tanzen anstatt 
zu beten, so bin ich dadurch nicht gehalten solches zu dulden. 

Nach alle dem, bitte ich Sie Hochzuverehrende Herren 
„An den Vorstehern des Tempel Vereins den Befehl ergehen zu laßen, von dem in 

den anliegenden Gebetbuche verzeichneten vor 22 Jahren bestimmten und angeord-
neten hebräischen Gebeten keins derselben bei dem Gottesdienst wegzulaßen." 

eventualiter 
„Zuvor über diese meine Beschwerde ein Gutachten unseres geistlichen Beamten 
Herrn Dr. Bernays einholen und mir mittheilen zu laßen, wie auch gefälligst die 
Anlagen A, B & C zu retourniren." 

Der ich die Ehre habe mit der vollkommensten Hochachtung zu verharren (...) 

269 Dieses Dekret hatte die Empfehlung ausgesprochen, Hertz möge sich mit seiner Beschwerde an die 
Direktion des Tempels wenden; vgl. StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 3: Abgewie-
sene Beschwerden des M[arcus] S[amson] Hertz wider die Direction des Tempelvereins pcto Verän-
derungen des Ritualwesens, 1840. 

270 Auch dieser Bescheid findet sich nicht mehr in den Akten, da Hertz die Originaldokumente zurück-
forderte. 

271 Naphtali Frankfurter (1810-66), seit 1840 als Prediger am Tempel angestellt, amtierte zuvor als 
Rabbiner im württembergischen Braunsbach (Schwäbisch-Hall). 
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Nr. 12 
Eingabe des Tempelvereins an den Senat, mit der Bitte um Genehmigung eines 
Tempelneubaus in der Poolstraße272  
21. Juli 1841 
Staatsarchiv Hamburg (Senatsakten), CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 4 

Magnifici, Hoch- und wohlweise, Hochzuverehrende Herren! 
Die ehrerbietigst unterzeichneten Directoren, Deputirten und Mitglieder des 

neuen israelitischen Tempelvereins wenden sich durch diese gehorsamste Supplik an 
Einen hochweisen Rath mit der Bitte um Hochdesselben huldreiche Erlaubniß zu 
dem beabsichtigten Bau eines in mehreren Hinsichten nöthig gewordenen neuen 
Hauses für den Gottesdienst des Vereins. Seit dem ersten Augenblick, wo vor unge-
fähr acht Monaten die Absicht eines solchen Baues inmitten des Vereins rege wurde, 
war es unsere Absicht, die erforderliche Ermächtigung Eines Hochweisen Rathes zu 
der Ausführung des Unternehmens nachzusuchen, so bald nicht allein die erforder-
lichen Mittel durch die Mitglieder des Vereins vollständig zusammengebracht sein 
würden, sondern auch unsere Wünsche sich auf eine bestimmte Localität, für wel-
che wir die Erlaubniß Eines Hochweisen Rathes erbitten könnten, fixirt haben wür-
den. Diese unsre stete, unveränderte Absicht, wie wir sie schon in einer Einem 
Hochweisen Rathe unter dem 15. März d.J. überreichten gehorsamsten Vorstel-
lung273  auszusprechen Gelegenheit hatten, steht im Einklange mit einer Verfügung 
Hochdesselben, welche uns am 3ten März d.J. durch das Collegium der Gemeinde-
Vorsteher mitgetheilt und worin das Erforderniß der Genehmigung abseiten Eines 
Hochweisen Raths vor dem Beginn der Ausführung des Baues ausdrücklich ausge-
sprochen wurde.274  Der Zeitpunct, den wir für die Anbringung unsres gehorsam-
sten Gesuchs als den passenden erachteten, ist nunmehr eingetreten, indem wir zum 
Zwecke des beabsichtigten Baues zwei in der Poolstraße Ostseite gelegenen Erben —
wovon das eine der Frau Wittwe def.ti275  Johann David Meyn gehörende, aus zwei 
Häusern sub No. 11 & 12 nebst Garten besteht und zwischen Johann Jacob Ranni-
ger und Herrn Prediger Isaac Goos Ehefrau geb. Roosen Erben belegen ist, und das 
andere, des Herrn Prediger Isaac Goos Ehefrau geb. Roosen gehörende, aus zwei 
Häusern sub No. 13 & 14 nebst Garten besteht und zwischen Johann David Meyn 
Wittwe und F.W.C. Menck Erben belegen ist — zu kaufen beabsichtigen und diesen 
Kauf unter Vorbehalt der für den Bau zu erlangenden Genehmigung Eines Hoch-
weisen Raths abzuschließen uns verpflichtet haben. 

Um diesem gehorsamsten Gesuche bei Einem Hochweisen Rathe Eingang zu 
verschaffen, wird es weniger Worte bedürfen. Unser Verein hat seit seinem 23jähri-
gen Bestehen in unserer Gemeinde tiefe Wurzeln geschlagen und segensreiche 
Früchte erzeugt. Er ist zu einer Zeit ins Leben getreten, wo das Widerstreben gegen 

272 Entworfen von Gabriel Riesser (1806-63), der von 1840-43 der Direktion des Tempels angehörte. 
273 Dieses Schreiben ist ebenfalls enthalten in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 4. 
274 Siehe den Auszug aus dem Senatsprotokoll, 3. 3. 1841, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1. 
275 Defuncti; des Verstorbenen. 
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veraltete, unerbauliche gottesdienstliche Formen bereits eine große Anzahl von Fa-
milien, einen beträchtlichen Theil einer ganzen Generation unserer Glaubensgenos-
sen allem religiösen Leben gänzlich entfremdet hatte und eine verderbliche Indiffe-
renz, welcher die alten, einem gebildeteren Gefühl nicht zusagenden Formen nicht 
mehr zu wahren vermochten, immer mehr einzureißen drohte. Diesem traurigen 
Zustande hat der Tempelverein großentheils ein Ende gemacht, indem er durch die 
Herstellung eines würdigen, geordneten, die Bedürfnisse der Zeit berücksichtigen-
den, aber dem Wesen und dem Geiste der israelitischen Religion ganz entsprechen-
den Gottesdienstes diesem wenigstens die Mehrheit der ihm entfremdeten Gemü—
ther wieder zugeführt hat. Die hohe Weisheit, welche Ein Hochweiser Rath an den 
Tag legte, indem er seiner Zeit demjenigen Theile der Gemeinde, welcher das Be-
dürfniß eines Gottesdienstes von veredelter Form empfand, verstattete, einen sol-
chen aus ihren Mitteln herzustellen, hat sich in den wohlthätigen Wirkungen unse-
rer Anstalt aufs glänzendste bewährt. In unserer Mitte hat sie ächte Religiosität und 
wahre Aufklärung in engem Bunde gefördert, auch für andere Gemeinden hat sie zu 
gottesdienstlichen Verbesserungen einen erfreulichen Impuls gegeben. Daneben hat 
sie nie zu irgend einem Mißverhältniß zu der Gesammt-Gemeinde, welcher wir an-
gehören, Anlaß gegeben. Nachdem in dem einen, allerdings wichtigen Puncte des 
Gottesdienstes dem unabweislichen Bedürfniß und dem gerechten Anspruch einer 
Anzahl von Gemeindemitgliedern Genüge geschehen war, haben dieselben nie auf-
gehört, sich in allen anderen Beziehungen als Angehörige ihrer Gemeinde, als treue 
Pfleger der Interessen derselben zu betrachten. Kein Wahrheitsliebender, welche 
Meinung er auch über die Frage des Gottesdienstes hegen möge, wird den Anhän-
gern des neuen Tempelvereins das Zeugniß versagen, daß sie nicht zu den weniger 
thätigen, nicht zu den gegen das Gesammtwohl, gegen die wohlthätigen Anstalten 
der Gemeinde gleichgültigeren Mitgliedern derselben gehören. Allerdings ist die 
Stellung der Mitglieder des neuen Tempelvereins durch diese Lage der Dinge eine 
unvortheilhafte, mit nicht geringen Aufopferungen verknüpfte, da sie zu allen Ge-
meindelasten, aus deren Ertrage der alte Gottesdienst größtentheils bestritten wird, 
beizutragen haben, und daneben ihren eignen Gottesdienst ganz allein aus ihren 
Privatmitteln zu bestreiten haben. Allein sie ertragen das Ungünstige dieser Lage 
willig in dem Bewußtsein, daß sie um diesen Preis einer freien, nach ihren religiösen 
Ansichten und Bedürfnissen eingerichteten Gottesverehrung sich erfreuen, daß sie 
einen freien, durch keinerlei Zwang, durch kein anderes Band, als durch das der 
gemeinsamen Liebe zu der guten Sache, zusammengehaltenen Verein bilden: einen 
Verein, aus dem einem Jeden der Austritt täglich freisteht, der an keines seiner Mit-
glieder einen anderen Anspruch machen kann und je wird machen können oder 
wollen, als den ihm ein jedes mit jedem neuen Jahre von Neuem freiwillig gewährt, 
und der dennoch nunmehr bald seit einem Vierteljahrhundert blühend besteht und 
dessen Dauer für immer gesichert ist, weil er auf dem edelsten aller Bedürfnisse, 
dem religiösen, so wie sich dasselbe durch die Fortschritte der Zeit gestaltet hat und 
immer mehr gestalten wird, beruht. Ein Verein dieser Art, der von Niemanden in 
der Welt etwas Anderes verlangt, als daß man ihn ruhig seinen Weg gehen lasse, ihn 
seiner eigenen stillen, inneren Entwickelung überlasse, — der darf in der That die 
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Gewährung dieses einzigen, bescheidenen Wunsches von jedem redlich Denkenden 
erwarten. 

Wenn wir aber demungeachtet zufolge mancher Vorgänge der neuesten Zeit zu 
der Annahme Grund haben, daß irrthümliche oder übelwollende Insinuationen in 
Betreff des hier berührten Verhältnisses des Tempelvereins zu der Gesammt-Ge-
meinde bei Einem Hochweisen Rathe Eingang zwar nicht gefunden aber doch ge-
sucht haben,276  so erlauben wir uns, vor Hochdemselben hiedurch die feierliche 
Erklärung abzulegen, daß unser Verein zu keiner Zeit eine andere Stellung, als die 
ihm durch die weisen Verfügungen Eines Hochweisen Rathes vom Anfange seines 
Bestehens an angewiesene, erstrebt hat, und daß insbesondere bei dem jetzt beab-
sichtigten Bau nicht im geringsten der Wunsch oder das Bestreben obwaltet, an 
jener mit weiser Fürsorge angeordneten Stellung irgend eine Abänderung, am we-
nigsten aber einen Zustand der Trennung von der Gesammt-Gemeinde oder etwas 
dem Aehnliches herbeizuführen. Der Verein, als ein bloßer Privatverein zu rein got-
tesdienstlichen Zwecken, der die ihm gesetzten Grenzen nie verkannt und über-
schritten hat, besteht in Folge der Authorisation Eines Hochweisen Rathes und un-
ter dessen unmittelbaren Befehlen; seine einzelnen Mitglieder aber sind den Einrich-
tungen der Gemeinde, der sie angehören, wie dieselben durch Einen Hochweisen 
Rath angeordnet oder zugelassen werden, in jeder Hinsicht und ohne alle Ein-
schränkung unterworfen. 

Auf dieselbe Weise nun, wie die jährlichen Mittel für den gewöhnlichen Bedarf 
des Vereins-Cultus, sind auch die außerordentlichen, deren er zur Herstellung eines 
neuen Hauses für seine Gottesverehrung bedurfte, herbeigeschafft worden. Eine 
Anleihe von BcoM277  100.000, die mit 2 1/2 % Courant verzinset wird, ist durch 
freiwillige Unterzeichnungen von Mitgliedern des Vereins, denen sich einige Män-
ner, die außerhalb desselben stehen, aber die Wohlthätigkeit seines Wirkens aner-
kennen, angeschlossen, zu Stande gekommen, und der Verein hat Aussicht, ein eig-
nes, angemessenes, geräumiges Gotteshaus statt des bisherigen gemietheten, engen 
und in mancher Rücksicht ungeeigneten zu erhalten, ohne dadurch den Stand seiner 
Ausgaben bedeutend zu vergrößern. Das Bedürfniß dieser Veränderung hatte sich 
längst schon allen Mitgliedern fühlbar gemacht. Schon daß das bisherige Local ein 
gemiethetes ist, das möglicher Weise durch die Kündigung des Eigenthümers dem 
Vereine entzogen werden kann, ist beunruhigend für die, deren andächtige Gefühle 
an diesem Gottesdienste mit Innigkeit hängen und die seine ungestörte Fortdauer an 
eine äußere Zufälligkeit nicht ohne Sorge geknüpft sehen können. Außerdem ist die 
Lage des bisherigen Locals eine in Rücksicht auf die nächste Nachbarschaft unge-
eignete, und die bereits nothwendig gewordene Stützung desselben stellt für die 
Zukunft Reparaturen oder einen Neubau in Aussicht, die bei einem nur gemiethe-
ten Locale sehr mißlich sein würden. Dazu kommt nun hauptsächlich, daß das ge- 

276 Vgl. z.B. das Schreiben des Gemeindevorstands an den Senat, 21. 3. 1841, in dem die Ältesten da-
vor warnen, ein Tempelneubau bringe „eine weitere und immer mehr überhand nehmende Entfer-
nung der einen Glaubens Partei von der anderen" mit sich; in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b 
Fasc. 4 Inv. 4. 

277 Banco Mark. 
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genwärtige Local zu enge ist für die hinzukommende jüngere Generation, die in 
dem Geiste der Anstalt ihre religiöse Bildung erhalten hat und der es Bedürfniß ist, 
an ihrem Gottesdienste Theil zu nehmen, so wie auch, daß die geringe Zahl der 
gegenwärtigen Stellen die Preise derselben auf einer für ein Gotteshaus unangemes-
senen Höhe hält und daher die Wohlthat des regelmäßigen Besuchs dieses Gottes-
dienstes den minder Bemittelten vorenthält. Auch diesen Uebelstand hoffen wir 
durch den Bau eines geräumigeren Hauses zu beseitigen und für die Zukunft die 
Mittel zur Theilnahme an einem würdigen, Geist und Gemüth erhebenden und ver-
edelnden, ächt israelitischen Gottesdienste einem jeden unserer hamburgischen 
Glaubensgenossen, welcher Verlangen nach einem solchen trägt, zu sichern. 

Die ehrerbietigst Unterzeichneten halten diese kurze Darlegung ihrer Absichten 
für genügend, um die Bitte zu begründen, 

Ein Hochweiser Rath wolle huldreich genehmigen, daß der neue israelitische 
Tempelverein sich auf den zu diesem Zwecke von ihm anzukaufenden, in der Pool-
straße belegenen, oben genauer bezeichneten Grundstücken ein Local für seinen 
Gottesdienst aus eignen Mitteln erbaue. 

Es schließen sich hieran die ferneren, durch mehrfache Vorgänge, wo durch die 
Huld und Gnade Eines Hochweisen Rathes ähnliche Bewilligungen bei Ankäufen 
von Grundstücken für wohlthätige Stiftungen inmitten der israelitischen Gemeinde 
gemacht wurden, motivirten Bitten: 

Ein Hochweiser Rath wolle geruhen zu gestatten, daß die beiden anzukaufenden 
Erben dem neuen israelitischen Tempelverein im Stadt-Erbebuche eigenthümlich 
zugeschrieben werden, so wie auch in Erwägung, daß der Kauf für ein Gotteshaus 
geschlossen wird, die gesetzliche Abgabe zu erlassen, auch nicht minder den künfti-
gen Tempel selbst — abgesehen, wie sich von selbst versteht, von den sonstigen, auf 
dem Platze stehen bleibenden steuerpflichtigen Gebäuden — von der Grundsteuer zu 
befreien. 

Die Unterzeichneten stellen es endlich lediglich dem weisen Ermessen Eines 
Hochweisen Raths anheim, ob Hochderselbe in Betreff der Ausführung des Baues 
irgend welche Verfügungen zu treffen für erforderlich erachtet. Wir sind bei dem 
vorläufig entworfenen Bauplane von der Ansicht ausgegangen, daß es der Gottes-
verehrung eben so wenig würdig ist, das ihr gewidmete Haus den Blicken der Men-
ge geflissentlich auszusetzen, als es ihnen sorgsam zu entziehen. Wir werden daher 
bei der Anordnung des Baues, so viel an uns liegt, weder einer Vorliebe für die 
Oeffentlichkeit noch für das Verstecktsein unseres Gotteshauses Raum geben, weil 
wir weder auf die erstere Werth legen, noch das letztere für nöthig halten. Wir wer-
den vielmehr bei allen dahin gehörigen Fragen lediglich den Rücksichten innerer 
und äußerer Zweckmäßigkeit folgen. Bei dem beabsichtigten Bau in der Poolstraße 
gebieten diese Rücksichten, daß die vier an der Straße gelegenen Häuser, die wir mit 
anzukaufen genöthigt sind, und deren Niederreißung ohnehin die Finanzen des Ver-
eins auf keine Weise gestatten würden, da durch ihren Ertrag ein Theil der Zinsen 
des Kaufpreises gedeckt werden muß, stehen bleiben und durch die zwei mittleren 
lediglich ein Durchgang von angemessener Breite nach dem Tempelgebäude gebro-
chen werde, daß ferner den Häusern noch ein Gartenplatz und zwischen diesem 
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und der Fajade des Tempels noch ein gehöriger Vorhof bleibe. Wir haben uns mithin 
bei dieser Sachlage mit der Frage, ob eine ähnliche Anordnung des Baues, wie die 
hier als zweckmäßig angedeutete, auch durch anderweitige Rücksichten irgend ei-
ner Art geboten werde, nicht zu beschäftigen gehabt. Jedem Befehle, den Ein Hoch-
weiser Rath im Uebrigen in Hinsicht der Bauart zu geben etwa für gut finden sollte, 
werden wir, wie sich von selbst versteht, bereitwillig Folge leisten. Sollte Hochder-
selbe etwa die Vorlegung des Baurisses vor der Ausführung befehlen, so werden wir 
uns beeilen, diesem Befehle nachzukommen. 

Die ehrfurchtsvoll Unterzeichneten haben schließlich noch zu bemerken, daß in 
Folge eines Umstandes, den zu beseitigen nicht in ihrer Macht lag, die erste der oben 
gehorsamst vorgetragenen Bitten, welche die Gestattung des Baues im Allgemeinen 
angeht, einen der Zeit nach dringlichen Character hat. Wir konnten nämlich der 
Sachlage nach nicht anders verfahren, als daß wir gegen die beiden Verkäufer, die 
sich uns unbedingt verpflichten mußten, unsererseits vorerst nur die Verpflichtung, 
unsere Bitte Einem Hochweisen Rath vorzutragen, übernahmen und den Abschluß 
des Kaufes an die Bedingung der Genehmigung Hochdesselben knüpften. Wir ha-
ben nun unter diesen Umständen einen längeren Termin als bis zum 7ten August 
von den Verkäufern nicht erwirken können, so daß, wenn dieser Termin fruchtlos 
für uns verstreicht, der Kauf nicht mehr bindend für Jene ist. Da nun diese Grund-
stücke die einzige für den Bau geeignete Localität bieten, welche wir trotz einer 
mehr als halbjährigen Bemühung haben finden können und es daher von dem größ-
ten Nachtheil für unsere Anstalt sein würde, wenn dieser Kauf rückgängig würde, 
so richten wir zunächst unser gehorsamstes Gesuch an Einen Hochweisen Rath 
dahin: 

daß Hochderselbe geruhen möge, allenfalls unter Aussetzung der übrigen in die-
ser Supplik enthaltenen secundären Bitten, die Autorisation zu dem Bau selbst an 
dem bezeichneten Platze baldmöglichst zu ertheilen und Hochdesselben geneigte 
Verfügung hierüber an die ehrfurchtsvoll mitunterzeichnete Direction des neuen is-
raelitischen Tempelvereins gelangen zu lassen. 

Mit unbegränzter Hochachtung haben die Ehre zu verharren (...)278  

278 Es folgen die Unterschriften der Direktion (Elkan Joseph Jonas, Joseph Warendorff, Dr. Maimon 
Frankel, Dr. Gabriel Riesser), der Deputation (Adolph Hinrichsen, I.B. Meyer, I.P. R6e, Siegmund 
Robinow, Adolph Arnold) sowie der Baukommission (Heymann Engel, Samuel Israel, M. Saalfeld, 
Gerson Gabriel Cohen, Marcus Hertz Schwabe). 
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Nr. 13 
Schreiben des Hamburger Oberrabbiners, Chacham Isaac Bernays, an das 
Vorsteherkollegium der Deutsch-Israelitischen Gemeinde, mit einem 
Gutachten über die Religiosität des Tempelvereins 
29. August 1841 
Staatsarchiv Hamburg, 522-1 (Bestand Jüdische Gemeinden) Nr. 571a Bd. 1 

An das hochlöbliche Vorstehercollegium der deutschisraelitischen Gemeinde Ham-
burg. 

Die intendirte Umgestaltung der per decretum amplissimi Senatus d.d. 17 Sept. 
1819279  vor der Hand geschehen gelassenen neuen Einrichtung eines Locals zum 
Behufe der öffentlichen Erbauung am Sabbat, in ein geräumigeres eigenes Gottes-
haus des sich nennenden neuen israelitischen Tempelvereins betreffend. 

Wollöbliches Collegium. 
Die tiefen erschütternden Besorgnisse, die das nebenrubricirte Vorhaben, sobald 

es ruchtbar wurde, in der Gesammtgemeinde erregte, veranlaßten mich dieselben, 
verbunden mit den meinigen, bereits am 3. Februar c.a., in dem sub littera 1. ange-
gebenen Schreiben, Einem wohllöblichen Collegio geziemend darzulegen,28° wor-
auf mir am 18. huj. die ehrende Erwiederung geworden, daß dasselbe die geeigneten 
Schritte bereits eingeleitet hätte.281  

Wenn nun, nachdem jenes Beginnen, als ein die innere und äußere Existenz der 
Gemeinde ernstlich gefährdendes, von mir schon früher bezeichnet war, ich doch 
von Seiten des löblichen Collegii, durch verehrliches Anschreiben d.d. 20. dieses, 
unter Uebermachung der Supplik des Vereins,282  ein Gutachten über deren Inhalt 
abzugeben aufgefordert werde, so kann dieser ehrenden Aufforderung Absicht und 
Zweck kein anderer sein, als daß ich, neben meiner bereits ausgesprochenen An-
sicht über den Gegenstand selbst, auch den Inhalt, resp. die Motivirung des Gesu-
ches, einer ernsten theologischen Prüfung unterwerfen, und deren Resultat in ge-
drängter Uebersicht vorlegen sollte. 

Dieser gemäß werde ich mich aller tiefer gehenden Diskussionen über die theolo-
gische Frage selbst hier enthalten. Es hatten überdieß solche die gelehrtesten und 
anerkanntesen europäischen Rabbiner schon vor 23 Jahren erschöpfend behandelt, 
das Ergebniß vorgelegt und veröffentlicht283  und ihr einstimmiges Verdammungs-
urtheil hatte die tröstliche Folge, daß die, bei den Juden seit Jahrtausenden unerhör-
te Keckheit, auf eigener Faust ein Gebetbuch zu machen, zu drucken und zu verkau-
fen nirgends weitere Nachahmung gefunden hat. 

279 Siehe Dokument Nr. 4. 
280 Isaac Bernays bezieht sich auf sein Schreiben an den Gemeindevorstand, 1. 2. 1841, in: StAH, 522-

1 Nr. 571a Bd. 1. 
281 Vgl. den Brief des Gemeindevorstands an den Senat, 19. 2. 1841, in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 

Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 4. 
282 Der Tempelverein hatte den Gemeindevorstand am 17.8. 1841 offiziell von seinen Plänen zu einem 

Tempelneubau in Kenntnis gesetzt; das Schreiben ist enthalten in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1. 
283 n'1 1 	nix [Elle divre habrit], Hamburg 1819; vgl. Dokument Nr. 5. 
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Dagegen werde ich mich rein auf den Inhalt der Supplik selbst beschränken, der 
nach Abstreifung der bekannten anmaßlichen Sprache aller Neuerer die von Ruhm-
redigkeit, Selbsterhöhung und Herabdrückung des Bestehenden als veraltet und ge-
schmacklos überall strotzt, sich darauf reducirt, 

„Es habe vor 23 Jahren eine verderbliche Indifferenz in die Gemeinde einzurei-
ßen gedroht; der habe der Verein großen Theils ein Ende gemacht, und um auch die 
künftige Generation und schon die jetzigen minder Bemittelten vor dieser Gefahr zu 
schützen, bedürfe er ein geräumigeres Local, um einem Jeden die Theilnahme an 
diesem ächt israelitischen Gottesdienst zu sichern." 

Also ist des Vereins angegebener Charakter und Streben, dem jüdischen Indiffe-
rentismus entgegenzuarbeiten. 

Ergiebt es sich aber aus der näheren Betrachtung der Natur des jüdischen Indif-
ferentismus einer- und des Wesens und der Leistungen des Vereins andrerseits, daß 
letzterer, nicht allein nicht geeignet ist, ersterem zu steuern, vielmehr ihm einen reli-
giösen Anstrich verleiht, und ihn daher perennirt, so dürfte es, nach dem Geiste der 
Supplik selbst, nicht gerathen sein, ihm größeren Raum, Dauer und Festigkeit zu 
geben, sondern man müßte, grade zum Zweck der Behinderung des Indifferentis-
mus, Boden und Wirken des Vereins auf alle Weise schmälern und eindämmen. 

Es liegen also zwei Fragen zur Erledigung vor. 
I. Was ist jüdischer Indifferentismus? 
II. Was ist und leistet der Verein in dieser Hinsicht? 
Stellt man sich zur Beantwortung dieser Fragen, auf den einfachen biblischen 

Standpunkt, da zeigt sich klar, wie das Judenthum — auf der allgemein biblischen 
Ueberzeugung fußend, daß des Menschen Geistes- und Gemüthskräfte, ohne beson- 
dere, geoffenbarte, resp. äußerlich gegebene göttliche Mittheilung und Hülfe, das 
eigenzeitliche und ewige Heil zu beschaffen unzureichend sind — diese Hülfe und 
Heilsordnung in einem, das ganze praktisch-thätige Leben durch Ver- und Gebote 
umschlingenden Band — Gesetz — welches ihm Gott unmittelbar im Worte gegeben, 
und im Geiste traditionell in der Zeit fortgepflanzt hat, vornehmlich bestehen läßt, 
und gewährt es selbst der Gottgeheiligten Gesinnung nur in so fern religiöse Bedeu-
tung, als solche in jenem Gottver- und gebotenen praktischen Leben, sich äußerlich 
werkthätig zu machen im Stande sei. 

Es zeigt sich ferner, wie das Judenthum auch in seinem gegenwärtigen verküm-
merten Dasein, wo ihm Mittel, Wege und Boden zur vollständigen Ausübung seines 
göttlichen Gesetzes abgehen, dennoch seiner göttlich historischen Stützpunkte, 
nämlich Vergangenheit und Zukunft keineswegs ermangelt; der Vergangenheit, wo 
der Gottheit lebendiges Walten über den reinen Wandel in ihren Gesetzen und We- 
gen lohnend und strafend als Erzieherin Israels, sichtbar machte, und der Zukunft, 
wo sie wieder in die verheißene Stätte, zum Aufbau einer nicht neuen, sondern al-
ten, aber von der innern Heiligung begleiteten, äußerlich reinigenden Opfertempels, 
heilig und hehr einkehren wird. 

Und von diesem zugleich vor- und rückwärts schauenden göttlich-historischen 
Geiste sind seine Gebete ausschließlich durchdrungen und getragen. Gestützt auf 
seine Gottbeseelte Vergangenheit, die verheißene zukünftige Gottesgegenwart er-
sehnend, fleht der Jude auf die Gegenwart himmlische Erhaltung und Segen herab. 
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Nach diesem, durch den biblischen Buchstaben documentirten, Wesen und Sinn 
des Judenthums, ist 

ad I, jüdischer Indifferentismus nichts anders, als Nichtanerkennung eines gött-
lich bindenden Gesetzes, also auch nicht Nichterwartung284  seiner künftigen Wie- 
derherstellung, dann Unabhängigkeit des menschlichen Sinnes und Geistes, so daß 
er sich, wenn auch als von Gott gegeben, doch so selbständig im Leibe constituirt 
betrachtet, daß er, als sein eigener Gesetzgeber, sich mit den Worten der Schrift (5 B. 
Moses 29.18) brüstet: 

„Es geht mir wohl, weil ich wandle, wie es mein Herz dünkt." 
Worin hat nun diese indifferentistische Hintenansetzung des Gesetzes ihren 

wahren Grund? Offenbar in der Gegenwart; d.h. man vergißt, über dem zeitlichen 
Genußtrieb oder Weltansicht seine religiös-geschichtliche Vergangenheit und läug-
net sofort die generende, praestabilirte Zukunft. 

Einziges wirksames Heilmittel dagegen kann folglich kein anderes sein, als: die 
geschichtlichen Erinnerungen wieder geistig beleben, dem Gesetze seine absolute 
Bedeutsamkeit erringen und sichern, und den Seelenblick auf die göttliche künftige 
Verheißung hinlenken, um so die in der Gegenwart locker und lose gewordenen 
Bande und Beziehungen, durch regen lebendigen Hinblick auf Ursprung und Ziel zu 
befestigen und zu stärken. 

Wenn nun 
ad. II, der fragliche Verein bei seinem Entstehen vor 23 Jahren eine namhafte 

Anzahl Gemeindeglieder gefunden haben will, die „allem religiösen Leben gänzlich 
entfremdet waren" so konnte doch augenfällig diese Entfremdung nicht Folge der 
alten gottesdienstlichen Formen sein, da bekanntlich der Besuch des öffentlichen 
Gottesdienstes kein wesentliches Hauptstück des jüdisch-religiösen Lebens aus-
macht; sie war vielmehr die natürliche Folge der Nichtachtung des alten göttlichen 
Gesetzes und der traditionellen Anordnungen. 

Also jüdischen Indifferentismus fand er vor, und wie steuerte er ihn? 
Durch Ausstattung eines grade dem gegenwärtigen Geschmack zusagenden äu-

ßern, dem Triebe durchaus keinen göttlichen Zwang anlegenden Cultus, zu dem die 
Flitter von allen Religionen zusammengetragen worden; durch sogenannte morali-
sche Vorträge, die den eignen Verstand und Sinn zum kritischen Beurtheiler des 
göttlichgegebenen Gesetzes und Tradition erheben, die Ewigkeit des Gesetzes in die 
Schwebe bringen, und so die jüdisch-religiöse Vergangenheit über der fortgeschrit-
tenen Gegenwart aufgehen lassen; und endlich durch ein kastrirtes Gebetbuch,285  
dem man alles biblische Leben und Seele, als: Wiederherstellung Sions und Jerusa-
lems, im Glanze der Vollübung des Gesetzes und Opfer in Gottesanschauung, 
muthwillig ausgeschnitten, und dafür in die Mussaph-(Opfer)Gebete286  Formeln 
eingeschoben, die nur dann auf fortdauernde religiöse Bedeutung und Wirksamkeit 
Anspruch hätten, wenn die messianischen Erwartungen, als bereits erfüllt, und im 

284 Offensichtlich ist hier die doppelte Verneinung nicht beabsichtigt. 
285 M.I. Bresselau/S.I. Fränkel (Hrsg.), rt-TOYil 110 [Seder ha'avoda]. Ordnung der öffentlichen An-

dacht (1819). 
286 Zusatz-Gebete (an Sabbat- und Feiertagen). 
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Geiste wirkend, geglaubt würden, was doch von einem sich nennenden ächtisraeli-
tischen Verein nicht zu erwarten steht. 

Es liegt hiernächst klar vor, wie der Verein weit entfernt dem, in der zerreißenden 
Gegenwart wurzelnden Indifferentismus des Juden durch Belebung und Kräftigung 
seiner urkundlichen religiösen Vergangenheit und Zukunft, mittelst jener neuen 
Einrichtung entgegenzuwirken, vielmehr die ewige Bedeutung des Gesetzes, resp. 
Vergangenheit, geschwächt, wo nicht aufgelöst ( „und allen, die nach ihres Herzens 
Dünkel wandeln, sagen sie, es wird nichts Böses auf euch kommen." Jerem. 23.17.) 
die Erwartungen der Zukunft ausgestrichen, und die aestetisch und rhetorisch auf-
geputzte Gegenwart so hoch emporgehoben hat, daß der Prediger seiner erbauten 
Heerde zurufen mochte: „Hier ist unser Sion! "287  und dieses neue Sion hat, dem 
Indifferentismus, ihm den Rückweg zu Schrift und Gesetz sperrend, einen heuchle-
rischen Erbauungsmantel umgehangen, auf daß er sich nicht mehr als abtrünnig vor 
dem alten ehrwürdigen Gesetz schüchtern zu verstecken brauche, sondern dem Ju—
denthum höhnisch und frech entgegenrufen mag: Deine Vergangenheit ist veraltet, 
deine Zukunft kindisch, ich aber als gereifter klarer Geist, erbaue mich selbst in der 
fortgeschrittenen Gegenwart, in einem neuen, (nicht mehr Opfer-)Tempel, in dessen 
adytis288  der gesunde Menschenwille zeitgemäße Orakel ertheilt. 

Und diese, aus dem Wesen des Vereins deduzirte Einwirkung auf den jüdischen 
Indifferentismus, hat mir eine zwanzigjährige Erfahrung faktisch bestätigt, ich habe 
keinen Indifferenten gesehen, der durch den Tempelbesuch seinen Indifferentismus 
gegen das Gesetz abgelegt hätte, wohl aber manchen, der durch diesen Besuch seine 
Hochachtung gegen das Gesetz verloren, oder gar praktisch indifferent wurde. 

Darum, und weil eben diese langjährige Erfahrung mir das Wirken und Treiben 
dieses Vereins nicht als ein das religiöse Leben in der Gemeinde förderndes, viel-
mehr unterminirendes, bewährt hat, sehe ich mich im religiösen Interesse der from-
men, bis heute durch das neue Treiben Gottlob! noch nicht entwurzelten, großen 
jüdischen Gemeinde innigst gedrungen — im Angesicht des allmächtigen lebendigen 
Gottes Israel, der sein Gesetz in Jacob gesetzt, und darin ewig zu erhalten verheißen, 
Einer hohen Staatsregierung, die alle ihrer Obhut anvertrauten biblischen Religi-
onszweige in ihrer ursprünglichen Reinheit väterlich wahrt und schützt; eines wür-
digen Vorstandes, der mit unverrücktem Eifer und Treue, die väterliche Religion in 
ihrem Glanz und Würde zu erhalten strebt und wirkt — feierlichst zu erklären, daß 
jedes Weitergehen von dem bisherigen Geschehenlassen, res. negativen Bestand, ei-
nes solchen, alles inneren biblischen Lebens und Bodens ermangelnden, ja leider 
verläugnenden Erbauungswesens, zu einer positiven Constituirung irgend eines 
neuen Locals zu diesem Behuf, als eine öffentliche Autorisation der Negation des 
biblischen Lebens, vom jüdisch-theologischen Standpunct aus, angesehen werden, 
und allmächtig den Untergang des religiösen Lebens in der Gemeinde herbeiführen 
müßte. 

287 Vgl. G. Salomon, Der achtzehnte Oktober. Ein heiliges Denkmal in künftigen Zeiten, Hamburg 
o. J. (1825). 

288 Raum im Apollontempel, wo die Pythia die Orakel erteilte. 
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Nach dieser Deduction geht meine gutachtliche Ansicht dahin: 
daß nicht allein jeder Neubau, woraus eine positive Constitution jener neuen 

Einrichtung, auch nur von fern her, zu deduciren stehe, möglichst zu verhindern, 
vielmehr zur Zurückdrängung der gleichen anmaßlichen Vergrößerungsbestrebun-
gen, abseiten des Vereins derselbe anzuweisen sei einen seiner gesetzlichen Stellung 
gemäßen Namen als: „Erbauungsverein" anzunehmen, und den Kraft seiner Natur, 
nach Vergrößerung strebenden Namen „Tempel" abzulegen. (...) 

Nr. 14 
[Amtliches Gutachten anläßlich der geplanten] Erbauung eines neuen 
Andachtlokals für die Mitglieder des s.g. Neuen Israelitischen 
Tempelvereins 
20. September 1841 
Staatsarchiv Hamburg (Senatsakten), CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 4 

Ich289  muß, um Licht über diese Sache zu verbreiten, mit wenigen Worten die Ver-
hältnisse des Neuen Tempels berühren. Er ward erzeugt durch das Bedürfniß reli-
giöser Erbauung, zu einer Zeit als sich dies Bedürfniß unter allen Bewohnern 
Deutschlands durch eine entschiedene Reaktion gegen den frühem religiösen Indif-
ferentismus geltend machte. — Der Sturm des Befreiungskrieges hatte die Gemüther 
erfrischt, die Völker hatten die schützende Hand Gottes erkant, wo jede menschli-
che Hilfe ohnmächtig war. Bei den Juden stellten sich einer solchen Reaktion indeß 
größere Hinderniße entgegen, als bei irgend andern Glaubensbekennern. — Zer-
streuet über den ganzen Erdkreis, werden sie durch, mit großer Consequenz ausge-
bildete, hierarchische Institutionen zusammengehalten; es bedarf einer ungebroche-
nen Priesterherrschaft, um, vermischt mit allen Völkern der Erde eine Nation zu 
bleiben — es konte daher jede Veränderung nur von großen Städten u. von wohlha-
benden Juden ausgehen, weil nur der Reichthum die Kraft des Widerstandes u. die 
Mittel gewährte, welche die Gemeindekasse, so lange nicht Alle einig waren, nicht 
enthielt. — Ausser in Hamburg hat sich in mehrern größern Städten Deutschlands 
ein neuer Tempel gebildet; in Berlin ist er unter dem verstorbenen König wieder 
aufgehoben od. in der Entstehung verhindert, weil, wie das Reskript sich ausdrückt, 
auch geduldete Glaubenssekten nur nach Prüfung ihrer Cultusformen zuzulaßen 
seyen, u. die Absonderung in Glaubenssekten zu Unordnungen führe.29° Man sagte 
mir indeß, daß in Königsberg ein solcher Neuer Tempel nichtsdestoweniger beste-
hen geblieben ist,291  ich sehe, daß der Dr. Salomon in Leipzig, Dresden, Prag u. 

289 Autor unbekannt. 
290 Vgl. Kabinettsordre vom 9. 12. 1823, in: Ludwig von Rönne/Heinrich Simon, Die früheren und ge-

genwärtigen Verhältnisse der Juden in den sämmtlichen Landestheilen des Preußischen Staates; 
eine Darstellung und Revision der gesetzlichen Bestimmungen über ihre staats- und privatrechtli-
chen Zustände. Mit Benutzung der Archive der Ministerien des Innern und der Justiz, Breslau 
1843, S. 93. 

291 Auch in Königsberg mußten die zeitweilig abgehaltenen Konfirmationen nach Protesten der Tradi-
tionalisten eingestellt werden; vgl. Meyer, Antwort auf die Moderne, S. 84. 
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Wien predigt, u. daß der hierher berufene Dr. Frankfurter Distriktsrabbiner in 
Württemberg war. Hier in Hamburg hat der Neue Tempel der Zahl nach verhält-
nißmäßig keinen großen Anhang; die Mehrzahl der reichem Juden vielleicht hält 
sich zu ihm, während die große Masse der Armen in die Synagoge geht, wenn sie 
überhaupt ein Erbauungslokal besuchen. Täuschen darf man sich darüber nicht, 
daß in einer Annäherung an die christliche Kultusform, auch eine Annäherung an 
den christlichen Kultus liegt, und daß je mehr sich die Zahl der Anhänger dieser 
Templer vergrößert, desto mehr auch der künftige Uebertritt hin zur christlichen 
Religion, neben freilich sehr vielen andern Ursachen, erleichtert wird. Da liegt denn 
auch der Grund des Widerstandes gegen diesen Neuen Tempel, der wesentlich, un-
mittelbar u. mittelbar von den jüdischen Schriftgelehrten ausgeht. — In Glaubenssa-
chen giebt es nach der Behauptung der Rabbiner keine Appellation vor dem Aus-
spruche jüdischer Theologen, ausser an eine zahlreichere u. mit größeren Kenntni-
ßen ausgerüstete Versammlung,292  das erkennen die Templer nicht mehr an; 
begreiflicherweise ist es bei einer solchen Einrichtung auch Glaubenssache nichts zu 
thun, was irgend die Theologen wider die Religion der Väter erklären. — Die Gefahr 
des Verlustes unbeschränkter Herrschaft auf der einen Seite, andrerseits die Ueber-
zeugung, daß mit dem unverminderten Gebrauche der Hebräischen Sprache, u. mit 
dem schwindenden Ansehen der Priester, auch unsichtbar die Bande gelockert wer-
den, die das Volk Israels so fest zusammen halten, haben diesen Widerspruch der 
Rabbiner erzeugt. — Mir ist es vollkommen klar, daß es nur einen Weg für die jüdi-
schen Schriftgelehrten gab, den, den sie nicht eingeschlagen haben, sich der Bewe-
gung zu bemeistern, u. selbst einige Reformen einzuführen. 

Anders ist die Aufgabe des Staates. — Die Juden stehen zu ihm in einem bestimten 
contraktlichen Verhältniße, er gewährt ihnen dafür gewiße Rechte, u. hat gewiße 
Rechte erworben, sie sind nicht den übrigen Unterthanen gleich gestellt, haben we-
niger Rechte u. größere Lasten, die Zulassung ihrer Glaubensgenossen hängt von 
ihnen ab, die Ernährung ihrer Armen, die Versorgung ihrer Kranken, Unterrichts u. 
Bildunganstalten ihrer Kinder liegen ihnen ausschließlich auf. Ob diese ungleiche 
Behandlung fortdauern solle, ist eine Frage, die nicht hierher gehört, das Kontrakt-
verhältniß besteht, einseitig kann es nicht aufgehoben werden. 

Im J. 1819 kam nun die geschehene Vereinigung zum Neuen Tempelvereine hier 
zur Sprache. Eine Anzahl wohlhabender Juden war zusammengetreten, in der Ab-
sicht für religiöse Erbauung wirksamer zu sorgen, als es in den alten Synagogen 
geschehn. Sie sagten, die jetzige Form des Gottesdienstes ist der Art, daß der Gottes-
dienst selbst jeden Einflußes auf die gemeinsame Andacht u. die Beßerung der Men-
schen entbehrt. — Es werden hebräische Gebete verlesen, gewiße Formeln von der 
Gemeinde wiederholt, wenige nur verstehen noch die Hebräische Sprache, die Sy—
nagogen sind leer. Unsern Glauben halten wir fest; damit er aber nicht untergehe, 
wollen wir Einrichtungen treffen, die ihn lebendig erhalten. Diese Einrichtungen 
bestanden dann in der Einführung der Orgel, deutscher Predigt, Abdruck deutscher 
Uebersetzung neben den hebräischen Gebeten, u. deutscher Gesänge, so wie Entfer-
nung einiger hebräischer Gebete, deren Beibehaltung nicht Glaubensvorschriften 

292 Vgl. Mischna, `Eduyot 1,5. 
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enthielten. Gegen alle diese Aenderungen erklärten sich die Rabbiner von Altona u. 
andere, namentlich gegen die Orgel u. deutsche Gesänge; es wurden Gutachten für 
u. wider von andern Rabbinern beigebracht, die Vorsteher der hiesigen Gemeinde, 
meist aus Anhängern des Neuen Tempels bestehend, unterstützten die neue Einrich-
tung u. das Resultat war folgendes Conclusum des Senates v. 17. Sept. 1819293  

leg.294 

Der Senat hütete sich also wohl, darauf einzugehen, ob diese Erbauungsanstalt 
den jüdischen Glaubenslehren widerspreche od. damit übereinstimme, er erklärte 
sie vorläufig toleriren zu wollen, jedoch dürfe keine Trennung in der Gemeinde in 
Beziehung auf ihre Obliegenheiten zum Staate u. der inneren Administration da-
durch herbeigeführt noch die Kosten der Unterhaltung des neuen Institutes der Ge-
meinde zur Last gebracht werden. 

Seitdem ist dem Senate keine Differenz zwischen dem Neuen Tempel u. den Alt-
gläubigen Juden officiell zur Kenntniß gekommen, obschon eine od. die andere Rei-
bung mit dem Vorsteher-Collegium wohl stattgefunden haben mag. Der Senat ver-
fuhr also hier aus demselben Gesichtspunkte welchem er bisher auch bei dem Ent-
stehen christlicher Sekten, od. Absonderungen von den anerkannten Confessionen 
festgehalten hat. Mich däucht dadurch ist dem Verfahren in der heute zur Entschei-
dung vorliegenden Sache indicirt. 

Nachdem die Vorsteher der deutsch Israel. Gemeinde, die jetzt kein Mitglied des 
Neuen Tempels unter sich enthalten, im vorigen Jahre u. in Anfrage dieses Jahres 
mündlich u. schriftlich295  darauf aufmerksam gemacht hatten, daß der Neue Tem-
pel ein stattliches auch äußerlich sich als solches darstellendes Bethaus zu erbauen 
gedenke, wodurch Aufregung entstehen werde, sie übrigens die Sache ganz dem 
Ermessen des Senates überlassen müßten, ertheilte der Senat ihnen den Auftrag, die 
Unternehmer des Baues darauf aufmerksam zu machen, daß sie zuvor die Genehmi-
gung des Senats nachsuchten müßten.296  Zugleich mußten die Vorsteher einen Brief 
des geistl. Beamten Bernays beibringen, auf den sie hingedeutet hatten. Dieser Brief 
enthält, er liegt bei den Akten,297  nichts, als daß Hr. Bernays der Meinung ist, der 
Neue Tempel beabsichtige für sein, aller bibl. Grundlage entbehrendes u. illegales 
Ritual durch jenen Bau Proselyten zu machen. — Seitdem ist nun eine Supplikation 
der Direktoren des Neuen Tempels erfolgt.298  Formell liegen 2 Gegenstände zur 
Entscheidung vor 

1) Die Trauungsbefugniß des an die Stelle des abgegangenen Dris Kley, beim 
Neuen Tempel angestellten Dr. Frankfurter, welche die Gemeinde Vorsteher 

293 Siehe Dokument Nr. 4. 
294 An dieser Stelle hat der Vortragende den Senatsbeschluß verlesen. 
295 Siehe das Schreiben das Gemeindevorstands an den Senat, 19. 2. 1841, in: StAH, CL. VII Lit. Lb 

No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 4. 
296 Auszug aus dem Senatsprotokoll, 3.3. 1841, in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1. 
297 Schreiben des Isaac Bernays an den Gemeindevorstand, 1. 2. 1841, ebd. 
298 Schreiben der Direktion des Tempelvereins an den Senat, 15. 3. 1841, in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 

18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 4. 
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ohne specielle Genehmigung des Senates anzuerkennen geweigert hatten.299  
Dieser Gegenstand ist unter der Hand erledigt. Nachdem ich Herrn Bernays 
bemerkt hatte, würde mich wundern, auf eine solche Weigerung zu stoßen, 
wenn es den Altgläubigen hauptsächlich um die Vermeidung einer definitiven 
Anerkennung des N.T.30° zu thun sey, da der Senat ja gar nicht umhin könne 
für Dr Frankfurter zu genehmigen, was dessen Vorgänger zugestanden sey, u. 
man mithin selbst einen weitern speciellen Akt der Anerkennnung veranla-
ßen werde, erhielt ich am andern Tage die Anzeige die Sache sey regulirt. 

2) der Bau eines Hauses für den Gottesdienst des neuen Tempels. 
Das Skat301  lautet folgendermaßen 

leg. Suppl. d. 21. Juli 413°2  
Ein späteres Skat bezieht sich bloß auf die Dringlichkeit der Entscheidung, weil 

der anzukaufen beabsichtigte Platz [?] nur wenige Tage zu Gebote stehe. Der Senat 
nahm darauf keine Rücksicht verfügte vielmehr eine Begutachtung des Hauptsup-
plikates durch die deutsch-Israelit. Gemeinde u. coent.303  auch durch den Beamten 
Bernays. Beide Gutachten sind jetzt eingegangen. 

Das Gutachten der Gemeindevorsteher muß ich verlesen, da es in mehr als einer 
Hinsicht merkwürdig ist, während ich den Senate mit dem Gutachten des Hrn Ber-
nays verschonen kann. 

leg. Suppl. der Vorsteher der Israelitn Gemeinde vom 15. Sept. 1841304  
Der Senat wird hieraus ersehen, daß genaugenommen die Vorsteher für die Ge-

staltung des Neubaues sind, mit S Stimmen gegen 4. 
Auffallend ist, daß die Vorsteher sich über das was früher offenbar hauptsäch-

lich ihre Sorgen erregt hat, das Aeußere des N.T. gar nicht vernehmen lassen, viel-
mehr darin stillschweigend zu acquiesciren scheinen. Herr Bernays dagegen ereifert 
sich sehr darüber, daß der T. Verein „die unerhörte Keckheit gehabt, auf eigene 
Faust ein neues Gebetbuch zu machen", und untersucht dann ziemlich ausführlich 
was jüdischer Indifferentismus sey, u. was der Tempelverein zur Beseitigung dessel-
ben gethan habe. Er schließt mit folgendem petito 

leg.305  
Ich habe schon angedeutet, in welchem Sinne mir diese Angelegenheit zu erledi-

gen zu seyn scheint. Das verlesene Concl. A. S. a. 1819,306  in dem es die neue 
Erbauungsanstalt vorläufig tolerirte, u. keinerlei Trennung dadurch veranlaßt ha-
ben wollte, mochte — obgleich es die Gemeinde gegen alle Kosten verwahrte — wohl 
im Sinne haben daß auch die Verhandlungen nur durch die Gemeindevorsteher ge- 

299 Schreiben des Gemeindevorstands an den Tempelverein, 11.3. 1841, ebd. 
300 Neuen Tempels. 
301 Supplikat. 
302 Antrag des Tempelvereins, 21. 7. 1841, in: StAH, CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 4. 
303 Einhergehend. 
304 Antrag des Gemeindevorstands, 15. 9.1841, ebd. 
305 Isaac Bernays an den Gemeindevorstand, 29. 8. 1841, in. STAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1; Dokument 

Nr. 13. 
306 Siehe Dokument Nr. 4. 
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hen sollten. Nichtsdestoweniger kann ich den Vorstehern nicht Recht geben, wenn 
sie dem Tempelverein zum Vorwurf machen, daß er die Vorsteher vorbeigegangen. 
Das ist wesentlich die Schuld der Vorsteher selbst, die keine Mitglieder des Vereines 
in sich aufnahmen,307  die furchtsame Denunciationen an den Senat richten, ein an 
sie gerichtetes Commissorium, daß Unternehmer sich vor dem Bau ad Senatum 
wenden müssen, simpliciter dem Tempelverein mittheilen u. nun sich beschweren, 
daß der Verein sich nicht zuerst an sie gewendet. 

Ich täusche mich ferner gar nicht darüber, daß eine specielle Anerkennung des 
Neuen Tempels in nicht langer Zeit erfolgen wird oder sich durch conkludente 
Thatsachen von selbst machen wird. Der Verein hat nun schon 22 Jahre bestanden, 
er hat wiederholt ad Senatum supplicirt u. Dekrete erhalten, es sind Veranlaßungen 
gewesen Individuen an ihn zu verweisen (z.B. M.S. Hertz wegen seiner Beschwerde 
über ein neues Gebetbuch ist an die Cultusdirektion des N. Tempels verwiesen308  ) 
u. solcher Veranlaßungen werden mehrere kommen. Nichtsdestoweniger stimme 
ich darin für jetzt wenigstens mit den Gemeindevorstehern überein, daß ein Erbau-
ungslokal nicht auf den Namen des Neuen Israelitischen Tempel Vereins geschrie-
ben werden darf. Darin würde eine distinkte Anerkennung dieses Vereins als eines 
von der Gemeinde separirten öffentlichen Instituts liegen. Wenn nun auch der Senat 
die Gemeinde nicht mit den Kosten des Instituts belastet haben will, so ist die Sache 
zu einer solchen Separation nicht reif, u. die Veranlaßung nicht passend. Der Senat 
kann, nach Lage der Sache, dies Institut nur auf gleiche Linie mit andern Synago-
gen, andern Israelitischen Erbauungslokalen stellen. Diese aber stehen (freilich 
nicht in Uebereinstimmung mit dem art 5 des Juden Reglements309  leg.) auf dem 
Namen der Israelit. Gemeinde. Einzelne sollen auch auf speciellen Synagogen Na-
men stehen, ich habe darüber auf der Schreiberei nichts finden können. Ich würde 
also das dahin gehende Gesuch der Direktoren des N.T., daß dem N. Israel. Tempel 
Verein ein Behufs eines Gotteshauses anzukaufendes Erbe zugeschrieben werde, 
abweisen; ich würde ihnen ebenfalls nicht die Aufführung eines sich äußerlich als 
ein solches darstellendes Erbauungslokales an der Gasse gestatten, welches Letztere 
auch, indeß wie es dort dargestellt wird scheinen aus pecuniären u. lokalen Rück-
sichten bei dem früher beabsichtigten Ankauf, nicht indendirt war, allein ich würde, 
ohne dies indeß ausdrücklich zu erklären, da der Israelit. Gemeinde wiederholt ge-
stattet ist, Synagogen auf ihren Namen schreiben zu lassen, die Vorschrift des § 5 
des Juden Reglements von 1710, „daß sie zur Exercirung ihrer Religion u. Haltung 
ihrer Zusammenkünfte keine publike Gebäude haben, folglich ihren Gottesdienst in 
Privathäusern halten sollten",31° nicht so stricte mehr interpretiren, daß das auf 
einem Privatnamen stehende Grundstück nun auch, neben andern Privatzimmern 
nur etwa einen geräumigen Sahl für ihren Gottesdienst enthalten dürfte, u. nicht 

307 Der Vorstand kooptierte seine Mitglieder. 
308 Vgl. Dokument Nr. 11. 
309 Das Neue Reglement Der Judenschaft in Hamburg/So Portugiesisch- als Hochteutscher Nation, 7. 

9. 1710, abgedruckt in: Peter Freimark/Arno Herzig (Hrsg.), Die Hamburger Juden in der Emanzi-
pationsphase (1780-1870), Hamburg 1989, S. 312-23. 

310 Ebd., S. 313. 
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etwa, an der Gasse durch Privathäuser verdeckt u. im Hofe stehend, die Form einer 
Kapelle annehme od. sich ihr nähere. Etwas der Art beabsichtigen sie, wie ihr Skat 
ziemlich deutlich zeigt, die Vorsteher der Gemeinde enthalten sich jeder Aeusserung 
darüber. Ebenso kann auf den erbetenen Abgabenerlaß nicht eingegangen werden, 
da derselbe bei Synagogen auch nicht ertheilt ist. 

Ich habe nun noch die finanzielle Frage zu berühren. Sie macht mir kein Beden-
ken. Das Geld ist durch Aktien herbeigeschafft; Heine311  z.B. giebt 20,000 M. Die 
Zinsen sind 2 1/2 %; jährlich werden 2000 M verlost; kein Darleiher darf kündigen. 
Ich proponire nun folgendes, daß dem Gesuche ein, Behufs Errichtung eines Erbau-
ungslokals anzukaufendes Grundstück auf den Namen des Neuen Israelitischen 
Tempelvereins schreiben lassen zu dürfen, unter Hinweisung auf den Inhalt des 
Concl. A. S. vom 17. Sept. 1819, nicht deferirt werden könne; wogegen aber dem 
Ankaufe eines Grundstückes an einer geeigneten Stelle Behufs Verlegung des Erbau-
ungslokales der Skanten312  dahier nichts im Wege stehe, vorausgesetzt, daß bei der 
Wahl desselben die rücksichtlich der Größe u. andrer Israelitischer gottesdienstli-
cher Erbauungslokale bestehenden Bestimmungen beobachtet werden. Et det copia 
huj. decreti313  den Vorstehern der Israelit. Gemeinde. 

Nr. 15 
Bekanntmachung des Hamburger Oberrabbiners, Chacham Isaac Bernays, über 
das neue Gebetbuch des Tempelvereins314  
11. Oktober 1841 
Staatsarchiv Hamburg (Senatsakten), CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 
5315 

Folgende Bekanntmachung ist ,2"111 pvnin p"v Ern ,13I157177111'03D 	nem 
3161"73 13n5n7n o3n rn-rN ov3, publizirt worden. 

317nymn 

Als 318  CD"STII 113V.73 die sogenannte 319  D"'1112r2 537715Dn hier erschienen war, und 

311 Der Bankier und Philanthrop Salomon Heine (1766-1844) war auch Mitglied des Tempelvereins. 
312 Supplikanten. 
313 Et detur copia hujus decreti. 
314 Das gedruckte Flugblatt ist in deutscher Sprache und hebräischen Lettern verfaßt. Die deutschen 

Passagen des Textes hat Verfasser nach zeitgenössischen Rechtschreibgewohnheiten transkribiert, 
während die hebräischen Einschübe in den Fußnoten übersetzt und erklärt werden; vgl. auch die 
Übertragung G. Salomons in: ders., Das neue Gebetbuch und seine Verketzerung. Auszug aus ei-
nem größern Manuscript, als eine Schrift für das Volk, Hamburg 1841, S. 2-4. 

315 Acta, betr. die Differenzen in der Deutsch-Israel. Gemeinde pcto eines vom Tempel-Verein heraus-
gegebenen Israel-Gebet- und Gesangbuchs, 1841-42. 

316 In den drei Synagogen unserer Gemeinde am heiligen Sabbat, den 1. Marcheschwan [2. Monat des 
jüdischen Kalenders] [5[602 [d.h. 16. Oktober 1841], im Namen unseres Herrn und Lehrers, des 
Chacham unserer Gemeinde, Gott möge sie schützen und erlösen. 

317 Bekanntmachung. 
318 im Jahre [5]579 [d.h. hier: 1818]. 
319 Gebetbuch für den Sabbat und die Feiertage. 
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die damalige hiesige jüdische Religions-Behörde 320  Y"12i1 darin die willkührlichste 
Verstümmelung unserer Hauptgebete, die absichtliche Abweichung von der jüdi-
schen Betweise, und die unverantwortliche Zerstörung des Gebetgeistes durch Weg-
streichung und Ummodelung der auf unsere religiöse Zukunft 321  rrnnl mun nhe 
bezüglichen Stellen 322  Un5Dri2 mit tiefer Bekümmerniß wahrgenommen; hatte die- 
selbe 323  D"3911 	1"2 'D 1:11'2 jenes Gebetbuch mit dem gesetzlichen Verbote in 
folgenden Worten öffentlich belegt: 

324 rinn  ist 325  51(11r 	5D5 smrin -rnrn, daß man aus dieser 326  remn nicht 
darf 517DrIn sein,327  und wer daraus '717Dr172 ist "1/1117 nicht n5Dn 	'T 	ist.328  

Und diese ernstliche Warnung hatte ihre fromme Wirkung 329  in nicht verfehlt; 
es ist bisher keinem 33° 'Mn' in den Sinn gekommen, seine 331  nun n5Dn aus jenem 
Buche 55Dnn zu sein332.  

Da gegenwärtig eine neue Auflage desselben Buches erschienen ist, die sich zwar 
„Gebete der Israeliten"333  nennt, ohne doch jenen Grundmängeln auch nur im ent-
ferntesten abgeholfen zu haben, vielmehr den in der Vorrede ausgesprochenen Satz: 
„daß die leitenden Gedanken, die das Gebetbuch vor 23 Jahren ins Dasein gerufen, 
dieselben geblieben sind,"334  durchweg getreulich bewährt hat, indem dieselbe 
willkührliche Verstümmlung, Auslassung, Abweichung, und frivole Behandlung 
unserer religiös-verheißenen Zukunft den Grundcharacter dieses Gebetbuches wie 
des vorigen ausmacht, und das jetzige nur diese muthwillige Behandlung des Heili-
gen auf fast alle 335  n15Dn und 336  n1D12 zerstückelnd und zerstörend in Anwendung 
bringt; so sieht man sich Pflicht-gedrungen, trrinn K"37' 1111571j7 '12 11173 '71V7Dn TOT I5 

3371'n1YnD annum man 121 '7K hiermit öffentlich zu erklären: daß obiger min 
33ey7n von 33911e1 r`12 ausgesprochene nm 5y n5Dn 1110 -rinn 55Drin5 MOS 

320 Das Rabbinatsgericht. 
321 Erlösung, Messias und Auferstehung. 
322 In unserem Gebet(buch). 
323 Montag, den 26. Tischri [1. Monat des jüdischen Kalenders] [5]579 [d.h. 26. 10. 1818]. 
324 Rabbinatsgericht. 
325 Warnt und macht alle Juden darauf aufmerksam. 
326 Gebet(buch). 
327 D.h. nicht beten darf. 
328 ... betet, seine Gebetspflicht ganz und gar nicht erfüllt hat. 
329 Gottlob. 
330 Juden. 
331 Pflichtgebet. 
332 Zu beten. 
333 nmyriTio [Seder ha'avoda]. Gebetbuch für die öffentliche und häusliche Andacht der Israeliten 

[nach dem Gebrauch des Neuen Israelitischen Tempels in Hamburg], Hamburg 1841. 
334 Theologische Gutachten über das Gebetbuch nach dem Gebrauche des Neuen Israelitischen Tem-

pelvereins in Hamburg, Hamburg 1842, S. VI. 
335 Gebete. 
336 Segenssprüche. 
337 Den Mitgliedern der Gemeinde, Gott schütze sie, die um das Wort Gottes besorgt sind und seine 

Gebote beachten, das Hindernis aus dem Weg zu räumen. 
338 Im Jahre [5]579 [d.h. 1819]. 
339 Hiesigem Rabbinatsgericht. 

Dokumente 177 



3400"1 auch auf die hier erschienene neue Ausgabe unter dem Namen „Gebete der 
Israeliten" im ausgedehntesten Sinne haftet, -rinn min n12-121 reDri 1759nri5 
341  tim 	( ) 

Nr. 16 
Bericht über das neue Gebetbuch des Tempelvereins342  
1. November 1841 
Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartheiisches Organ für alles jüdische 
Interesse 6 (13. 11., 20. 11. 1841), S. 651f., 672f. 

Der Streit, der allhier über das neue Gebetbuch des Tempels ausgebrochen, macht es 
nothwendig, ein genaues Referat über dasselbe dem Publikum zu übergeben, um in 
jeder Beziehung das Selbsturtheil dadurch zu erleichtern. 

Der Titel ist: mrcyn '710 Gebetbuch für die öffentliche und häusliche Andacht 
der Israeliten. Hamburg, B.S. Berendsohn 5601 (1841) oder: ebendass. bis An-
dacht, worauf folgt: nach dem Gebrauch des Neuen Israelitischen Tempels in Ham-
burg. So wie also in diesem Titel, so auch in dem Vorwort wird es ausgesprochen, 
daß dieses Gebetbuch den übrigen israelitischen Gemeinden zum Gebrauche über-
antwortet wird, ja es heißt geradezu: „Es wird somit wol alle diejenigen israeliti-
schen Gemeinden befriedigen, in deren Mitte der Geist der Erkenntniß und des Vor-
wärtsstrebens neben dem der echten Gottesfurcht waltet."343  

Das Gebetbuch beginnt mit dem "Einleitungsgebet" zu Anfang jedes Gottes-
dienstes, welches in der Uebersetzung des 34412t, rin besteht, jedoch — mit Weglas- 
sung des Verses MD 	— Hierauf folgt Abendgebet für Sabbat und Festtag. Mit 
Weglassung Alles Vorhergehenden wird sofort mit 345  Im 0V' 1.91 -min begonnen, 
346,5 'n bleibt weg; es folgt halb Kaddisch,347 3481D-12, auf deutsch 34913,2-ty 2nyn 
und 350  thy nmet, in der Ursprache 3515KW' SMV bis 352  nnx. Dann kommt auf 

340 Verbot, aus dem Gebetbuch für den Sabbat und die Feiertage zu beten. 
341 Und es ist verboten, die pflichtgemäßen Gebete und Segenssprüche aus jenem Gebetbuch zu ver-

richten. 
342 Autor nicht bekannt. 
343 n-rmyn 110 [Seder ha'avoda]. Gebetbuch für die öffentliche und häusliche Andacht der Israeliten 

[nach dem Gebrauch des Neuen Israelitischen Tempels in Hamburg], Hamburg 1841, S. VI. 
344 Numeri 24,5: Wie schön sind (deine Zelte, Jakob). Auch das übrige Stück, das beim Eintritt in die 

Synagoge gesprochen wird, ist aus Bibelversen zusammengesetzt. 
345 Dem Sabbatlied, d.h. Psalm 92. 
346 Der Ewige regiert (angetan in Pracht); Psalm 93. 
347 Neben dem halben Qaddisch gibt es auch das Voll-Qaddisch sowie das Qaddisch der Trauernden; 

vgl. auch Fußnote 175. 
348 Lobet (den Ewigen, den Hochgelobten); siehe Fußnote 176. 
349 (Gelobt seist Du, Ewiger, König der Welt, der durch sein Wort) die Abende herbeiführt; erster Lob-

spruch vor dem Höre Israel. 
350 Mit ewiger Liebe (liebst Du Dein Volk, das Haus Israel); zweite Benediktion vor dem Höre Israel. 
351 Höre Israel; siehe Fußnote 177. 
352 (Der Ewige, euer Gott, ist) Wahrheit; letzter Vers des Höre Israel. 
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deutsch 353  r131DK1nnx, wo aber die Worte 354  11t1M3-05VT3711 unübersetzt, also ausge-
lassen blieben, eben so die Worte 355 inav_wy-rinn,  356 Y30-071'9 -1 I1K. So folgen 
die anderen Gebete deutsch bis zum halben Kaddisch. Auf diesen folgt 357  373v nnn 
auch deutsch, wörtlich, nur daß in der Uebersetzung von 358  nyn für die Beracha359  
36°  -mum gegeben ist: 36111]y1 awn 1135 	Für Chanukka ist zwar die Ue- 
bersetzung des 362  irrinnn 	aber nicht das 363  17'03r1 gegeben, ferner die Ueber- 
setzung des 364015W 	für 365  31 015W, ganz ausgelassen ist 366  11v) '715K, und selbst 
367  0155 nvny, und dafür die Uebersetzung von 368  '111 'D '173K pr15 1'71' gegeben und 
„Amen." Hierauf spricht der Vorbeter hebräisch: 369  Nazi p6, 370  MI 2<1"K, 371177'1, 
ganz Kaddisch, und Kiddusch,372  endlich für die Leidtragenden 0i15 5K1117' 57 
373  '171 p5n und Kaddisch. 

Wir kommen zu den Morgengebeten am Sabbat und an den Festtagen. Man 
hebt an: (Alle die Gebete, die nicht erwähnt werden, sind ausgelassen) auf deutsch 

353 Wahrheit und Treue (ist all dies); dieses Stück, das von Gottes Rettungstaten und Wundern kündet, 
folgt unmittelbar auf das Höre Israel. 

354 Und der (Vergeltung) bezahlt (allen Feinden) unserer Seele. 
355 Der uns (über die Höhen unserer Feinde) führte (und erhob unser Horn über alle) unsere Hasser. 
356 Ihre Verfolger (und ihre Hasser) versenkte er (in den Tiefen). 
357 Siebengebet; die Sabbat-`Amida umfaßt nicht 18 bzw. 19, sondern lediglich sieben Lobsprüche. 
358 Habe doch Wohlgefallen (an Deinem Volke Israel und ihrem Gebete); der `Avoda (Gottesdienst) 

genannte 17. Segensspruch der `Amida. 
359 Segensspruch. 
360 (Gelobt seist Du, Ewiger,) der (seine Einwohnung nach Zion) zurückführt. 
361 Daß wir Dir allein in Ehrfurcht dienen; diese Eulogie scheint älter zu sein als die traditionell in den 

deutschen Gebetbüchern enthaltene, die in der vorigen Fußnote genannt ist; vgl. Ismar Elbogen, 
Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, dritte verbesserte Aufl., Frank-
furt a.M. 1931, S. 56. 

362 In den Tagen Mattitjahus; an Chanukka wird ein besonderes Dankgebet eingefügt, das von der 
Reinigung des Tempels erzählt. 

363 Für die Wunder (..., die Du für unsere Väter vollbracht in jenen Tagen zu dieser Zeit); Einleitungs-
vers des Dankgebets, das an Chanukka in den Gottesdienst eingeschaltet wird. 

364 Verleihe Frieden (... uns und ganz Israel); Schlußabschnitt aus dem 19. Segensspruch (Birkat koha-
nim/Birkat schalom) aus dem Achtzehngebet im Morgengottesdienst. 

365 Fülle des Friedens (lege auf Dein Volk Israel in Ewigkeit); Friedensbitte, die am Abendgebet für 
Sabbat gesprochen wird. 

366 Mein Gott, bewahre (meine Zunge ...); siehe Fußnote 184. 
367 Der da Frieden stiftet (in seinen Höhen, er wird auch Frieden bereiten uns und ganz Israel); Schluß-

vers des in der vorigen Fußnote genannten Gebets. 
368 Es seien zum Wohlgefallen die Worte meines Mundes usw.; geht dem zuvor genannten Vers voraus. 
369 Schild der Väter; Vers, der im wesentlichen den Inhalt des Siebengebets wiederholt. 
370 Unser Gott und Gott unserer Väter, habe doch Wohlgefallen (an unserer Ruhe); Segensformel aus 

dem Siebengebet am Sabbat (Qeduschat hayom). 
371 Vollendet waren (der Himmel und die Erde); siehe Fußnote 178. 
372 Weihesegen zu Beginn des Sabbat. 
373 Ganz Israel hat Anteil usw. (d.h. an der kommenden Welt); Mischna, Sanhedrin 10,1; dieses Gebet 

für die Verstorbenen wurde immer nur dann gesprochen, wenn sich Trauernde im Hamburger 
Tempel befanden. 
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374nnv2 ,n5K, 375125,27nv, 376velyn 5D lin, 37712n2e< 5Dx, 378-pe, 3795K-Wr ynv, 
38° -ry Kin nm, 381'n Kin nm, letzteres jedoch nur mit Auslassung der Endworte von 
12,5y Kim? bis 382'n -Im Hierauf folgt sofort hebräisch: 383 -inxv -nm ununterbro- 
chen bis 384 	ynv, dann deutsch 385  nnv2 bis 386  ltrip 13C11 nK, dann hebräisch 
387n2rwr, halb Kaddisch, 3881D12, 38911m,  5Dn, wo aber vom zweiten 390-plyp I'M 
Alles bis 391Un7t1"K -nw ausgelassen ist, von da ab weiter hebräisch bis une< 
392121, wo jedoch statt 393131 n15v5 nreDni gesetzt ist: nn-in 	'5?‹ Tnnii 
394r1em ni02D y21KT2 	anD 12,5y lern inn Arary,  5et; dann weiter hebräisch bis 
zum Ende der 395  Y2111 I1D12, jedoch mit folgenden Veränderungen: 396  2'Y'1 nm< und 

374 Mein Gott, die Seele, (die Du mir rein gegeben); Stück aus dem täglichen Morgengebet, in dem der 
Beter Gott für die Erschaffung und Erhaltung des Leibes dankt. 

375 (Dein Wille sei es, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter,) daß Du uns vertraut machst (mit 
Deiner Lehre); Bitten um ein gottgefälliges Tun; aus dem täglichen Morgengebet; vgl. bT Brakhot 
16b. 

376 Herr aller Welten!; Stück aus dem Morgengebet, das der Zuversicht in die Gnade Gottes Ausdruck 
gibt; vgl. bT Yoma 87b. 

377 Aber wir (sind Dein Volk, Kinder Deines Bundes); dieses Stück aus dem Morgengottesdienst kün-
det von der Gnade Gottes gegenüber Israel. 

378 Darum (sind wir verpflichtet, Dir zu danken); der Vers kündet von der Pflicht, Gott zu preisen, und 
leitet den folgenden ein. 

379 Höre Israel, (der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einzig); Deuteronomium 6,4. 
380 Du warst, (ehe die Welt erschaffen wurde); Kündung von der Ewigkeit Gottes. 
381 Du bist der Ewige, (unser Gott, im Himmel und auf Erden); Bitte um Erfüllung des verheißenen 

Heils. 
382 Der über uns genannt wird, (und erfülle uns, Ewiger, unser Gott, was geschrieben steht: In jener 

Zeit werde ich euch heimbringen, zur Zeit, da ich euch sammle, da will ich euch zum Namen und 
zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, indem ich eure Gefangenen zurückführe vor 
euren Augen,) spricht der Ewige; vgl. Zefania 3,20. 

383 Gelobt sei, der da sprach, (und es ward das All); Gruppe von Segenssprüchen, die im täglichen 
Morgengebet als Einleitung der Psalmenlesung gesprochen werden. 

384 Höre Israel; siehe Fußnote 177. 
385 Der Odem (alles Lebendigen lobe Deinen Namen, Ewiger, unser Gott); poetische Hymne, die im 

Morgengottesdienst an Sabbat- und Feiertagen gelesen wird. 
386 (Preise, meine Seele, den Ewigen, und, alle meine Eingeweide,) Seinen heiligen Namen. 
387 Gelobt (sei Dein Name); vgl. Fußnote 179. 
388 Lobet (den Ewigen, den Hochgelobten); vgl. Fußnote 176. 
389 Alle danken Dir, (alle rühmen Dich); Sabbatpoesie, die dem Höre Israel vorangeht. 
390 Keiner ist Dir gleich, (Ewiger, unser Gott, in dieser Welt). 
391 Dein Name, Ewiger, unser Gott, sei geheiligt. 
392 Mit großer Liebe (hast Du uns geliebt); vgl. Fußnote 189. 
393 Bringe uns in Frieden heim usw. (d.h. von den vier Enden der Erde und führe uns aufrecht in unser 

Land). 
394 Dein Erbarmen, Gott, unser Herr, und deine große Gnade mögen uns nicht verlassen. Bringe bald 

über uns Segen und Frieden in allen Theilen der Erde; Übersetzung aus rimyri 110 [Seder 
ha'avoda] Gebetbuch (1841), S. 59. 

395 Siebengebets; vgl. Fußnote 357. 
396 Wahr und fest (und begründet und ewig ... ist dies Wort für uns immer und ewig); hebr.-aram. Epi-

log zum Höre Israel. 
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3971pnci sind durch einige deutsche Worte ersetzt, so daß mit 398  05.9 'ex rin< 

fortgefahren wird; 199  5KiVP 11Y ist ausgelassen, und 400115K12 behalten; die Mussaf-
keduscha401  ist gewählt, für Timm ist innev genommen,402  und 40311Y3 ,n5K ist 
deutsch. An 404  n"i und 405in"V) folgt hebräisch 40655n1. Wir wenden uns sofort zum 
Mussaf, indem wir die Vorlesung aus der Tora und ihre Umgebungen später beson-
ders besprechen. Es wird hebräisch gebetet halb Kaddisch, die Mussafschemon.,407  
worin folgendes angenommen worden: anstatt 408  ID1r2w nmn wird so gesprochen: 
r12V./ ricnn Pip n2 2'17n5 dn< 13111Y Ui .1173W1 110T nm nun '3'0 in 55,7 
nurri? o17n2 13110W nvie< 11Y121 omn12 52pnv KrK 7( Tan5n 	1721 71K1D 

117 laui num ntn nDllm ritnn rr1pn21 : nnz5nD OW1721 n-nop 13,1rnn 

409  :imy i Iti7n'T 5s7 	 n2nDv Hierauf folgt sofort 41° Tincr und so fort. In 
der Schemon.411 für  412 n"- ist auf dieselbe Weise das 413  nimm Vent? und die 
Erwähnung der Opfer verändert. Der Gottesdienst schließt mit ganz Kaddisch und 
dem  414 72.  

397 ... und wohlgeordnet ...; gehört zum ersten Vers des eben genannten Epilogs. 
398 Wahrlich, er ist der Gott der Welt, (unser König, Fels Jakobs, Schild unseres Heils); folgt dem in der 

vorigen Fußnote genannten Vers. 
399 Fels Israels, (erhebe Dich zur Hilfe Israels ...); tägliche Bitte um Erlösung. 
400 Unser Erlöse; (Ewiger der Heerscharen ist Dein Name); dieser Vers ist bei den Autoritäten umstrit-

ten und erscheint im traditionellen Gebetbuch in Klammern; rinx 1001110. Sidur Sefat Emet. Mit 
deutscher Übersetzung von Rabbiner Dr. S. Bamberger, Basel 1993, S. 113. 

401 Die Heiligung (des Namens) beim Zusatzgebet; Gebetsstück, das bei der Wiederholung des Acht-
zehngebets gesprochen wird. 

402 Siehe Fußnote 360f. 
403 Mein Gott, bewahre (meine Zunge ...); siehe Fußnote 184. 
404 Monatsbeginn (Neumond). 
405 Sabbat von Chanukka. 
406 Hallel; siehe Fußnote 156. 
407 Das Achtzehngebet für das Zusatzgebet. 
408 Du hast den Sabbat gegründet usw.; dieses Stück aus der Mussaf-Tefilla beschäftigt sich mit der 

Pflicht des Opfers. 
409 Auf dem Berge Sinai gabst du Moseh das Gesetz, des Sabbaths zu gedenken und ihn zu beobachten; 

dort befahlst du, Gott, unser Herr, an demselben ein besonderes Feueropfer darzubringen. So 
nimm, unser Gott und Gott unserer Väter, mit Liebe und Wohlgefallen auf die Worte unseres Mun-
des an der Stelle der einstigen Opfergaben, so der täglichen als der festlichen; so auch unser jetziges 
Gebet an der Stelle des sabbathlichen Mussaph-Opfers, so wie dein heiliger Wille es in deiner Lehre 
angeordnet durch seinen Knecht Moseh; Übersetzung aus rrn2yri --ro [Seder ha'avoda] Gebetbuch 
(1841), S. 83f. 

410 Freuen werden sich (mit Deinem Königtume, die den Sabbat bewahren und ihn eine Wonne nen-
nen); gehört mit den vorausgegangenen Versen zur Einleitung des Hauptstücks der `Amida für das 
Mussafgebet. 

411 D.h. im Achtzehngebet. 
412 Neumond-Sabbat, d. h. Neumond, der auf einen Sabbat fällt. 
413 Der Vers: (Möge es Dein Wille sein, Ewige; unser Gott und Gott unserer Väter,) daß Du uns in 

Freude hinaufführst (in unser Land und uns einpflanzt in unser Gebiet). 
414 Qaddisch der Trauernden (wörtlich: Qaddisch der Waisen). 
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Den Minchagottesdienst415  am Sabbat setzt das Gebetbuch aus 416  ntre< (nicht 
aber 41711/Y5 K21), den drei ersten 418  rrom hebräisch, einem deutschen Gebete (an-
statt des 419 •Trix arK), den vier letzten 420  ruz-m hebr. bis 42113151M, und dem ganzen 
Kaddisch zusammen. An den Schalosch Regalim422  geht des Abends der Ps. 122 u. 
134 hebräisch den oben gedachten Abendgebeten voran; die Schemon. Esr.423  ist 
deutsch, wörtlich übersetzt, bis auf Auslassung des 42411Yi 'n5K; des Morgens sind 
die Gebete ganz wie am Sabbat, (also nicht 425  nee7 1'1071,) nur die Schemon. Esr. 
des Tages hebr. bis auf die Veränderung bei 426  nn, und 42711Y2 7117K deutsch. Die 
428  2515 11212 und Halle1429  wie überall, (über Simchat Tora43° weiter unten.) Mus-
saf besteht nur aus der Schemon. Esr. hebräisch, mit folgenden Veränderungen: am 
ersten Peßachtage431  wird nach 432  rwri5 21 eingeschoben: l'11731 n11n DmIn 
433  5t7n, am Schmini Azeret434  : 435  Iwan ei 	'n, und an beiden hinzugefügt 

(in<) :n55p5 K'71 ro1o5 An-riin KIK 
436 (p ) nie? ee71 o,,n5 (im() :11T117 1(171 ymv.75 

415 Nachmittagsgottesdienst. 
416 Heil denen, (die in Deinem Hause wohnen); siehe Fußnote 63. 
417 Kommen wird für Zion (ein Erlöser); Zusammenstellung von Bibelversen, beginnend mit Jesaja 

59, 20f., bekannt unter dem Namen Qeduscha desidra (Heiligung der Perikope). 
418 Segenssprüchen. 
419 Du bist einzig, (und Dein Name ist einzig); Einschub in die `Amida für den Nachmittagsgottes-

dienst am Sabbat. 
420 Segenssprüchen (der `Amida). 
421 (Gelobt seist Du, Ewiger, der sein Volk Israel) mit Frieden (segnet). 
422 Den drei Wallfahrtsfesten Pessach, Schavuot und Sukkot. 
423 Das Achtzehngebet. 
424 Mein Gott, bewahre (meine Zunge ...); siehe Fußnote 184. 
425 Der die Erde erleuchtet (und die auf ihr wohnen); zweiter Vers des (Birkat) Yotzer (Schöpfersegen) 

genannten Segensspruches, der dem Höre Israel im Morgengottesdienst vorausgeht. Dieser Vers 
wird tradionell werktags gebetet sowie an solchen Festtagen, die nicht auf einen Sabbat fallen. 

426 Habe doch Wohlgefallen (an Deinem Volke Israel und ihrem Gebete); siehe Fußnote 358. 
427 Mein Gott, bewahre (meine Zunge ...); siehe Fußnote 184. 
428 Segensspruch über den Feststrauß (während des Laubhüttenfest). 
429 Siehe Fußnote 156. 
430 Tag der Gesetzesfreude; Feiertag beim Abschluß der jährlichen Toravorlesung am Ende des Laub-

hüttenfestes. 
431 Pessach — Feier zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. 
432 (Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr, belebst die Toten, du bist) stark zu erretten; Gevurot (Mächte) 

genannte zweite Brakha während der `Amida, die eine Preisung der Allmacht Gottes enthält. 
433 Du läßt den Wind wehen und den Tau niedergehen; Einschaltung in das Achtzehngebet. 
434 Der auch Schlußfest genannte achte Tag des Laubhüttenfestes. 
435 Du läßt den Wind wehen und den Regen niedergehen; Einschaltung in das Achtzehngebet. 
436 0 daß sie kommen zum Segen und nicht zum Fluch; zum Gedeihen und nicht zum Mißwachs; zum 

Leben und nicht zum Tode. Amen!; Übersetzung aus n-nzyn -na [Seder ha'avoda] Gebetbuch 
(1841), S. 117. 
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In 437131011 "3D/31 wurden nach 438  D'51D' ausgelassen die Worte: nerbi n15y5 
4391,27 nmnwei; das 44°11n ,n,  lautet wieder: nvne< pxim crnn12 52pnw. 
num in) ,Davz nimm :onD5nD 	trimm 13,T1]n Arnmin nm-7 Dl!  22 irnevi 
441 In  -ry '1D1 Divnw ppm 1572 te1K Tidnz jir ,n,  ppi 1112D1y '1D1 rin (1D1 
Dann folgt am S."2 443  1172V', sonst gleich 44411'5y oni 173r11 IM K"1K, wo aber 
anstatt 445  n5nn2D 1n,2 nm bis 446  rrinnvri steht: .1'1Y1132 	,-rnm-un 11y2vi 
447 vi5v2 Tad? ninnwn2 und dann weiter; das Uebrige wie gewöhnlich, nur daß 
448 1:1'271D11712 nicht mit Versen und 449  temy 5vi 1i1]1 begleitet wird. Dann folgt Kad- 
disch und 450 	— 

Wir kommen zu 451  rinin WK,. Den Abendgottesdienst beginnt das Gebetbuch 
mit Ps. 81 hebräisch, dann das Abendgebet, wie am Sabbat, die Schemon. Esr. 
deutsch, und zwar wörtlich übersetzt mit allen Einschiebesätzen. Am Morgen wie 

437 Wegen unserer Sünden (wurden wir aus unserem Lande vertrieben); Abschnitt in der Mussaf-Tefil-

la an Festtagen, der die Wiederherstellung des Opferdienstes am Tempel in Jerusalem thematisiert. 

438 (Wir) können (nicht). 
439 Hinansteigen und erscheinen und uns vor Dir verbeugen. 
440 Möge es (Dein) Wille sein. 
441 Die Worte unsers Mundes mit Erbarmen und Wohlwollen aufzunehmen, an der Stelle der schuldi-

gen Opfergaben, so der täglichen wie der festlichen; so auch unser jetziges Gebet an der Stelle der 

(sabbathlichen und der) festlichen Opfer des Mazzothfestes/Wochenfestes/Hüttenfestes/Schlußfe-

stes in Liebe, wie dein heiliger Wille es in deiner Lehre angeordnet durch deinen Knecht Moseh; 

Und so möge es dir auch wohlgefällig sein, Herr unser Gott und Gott unserer Väter, barmherziger 

König, daß du dich abermals usw. (d.h. erbarmest über uns und über dein Heiligthum; durch deine 

große Liebe stelle es wieder her und vergrößere seine Würde. Unser Vater und König! offenbare 

bald über uns die Herrlichkeit deines Reiches; strahle und zeige dich in deiner Erhabenheit vor den 

Augen) aller Lebendigen; Übersetzung nach ri-rmyri 1-ro [Seder ha'avoda] Gebetbuch (1841), S. 

121; vgl. Fußnote 409. 
442 Sabbat. 
443 Freuen werden sich (mit Deinem Königtume, die den Sabbat bewahren und ihn eine Wonne nen-

nen); vgl. Fußnote 410. 
444 Unser Gott und Gott unserer Väter, barmherziger König, erbarme Dich unser; Bitte um Wiederher-

stellung der Wallfahrt als Zusatz zur Mussaf-`Amida an den drei Wallfahrtsfesten. 
445 Errichte Dein Haus wie zu Anbeginn. 
446 (Dorthin wollen wir hinanziehen, erscheinen und) uns (vor Dir) bücken (an unseren dreimaligen 

Wallfahrtsfesten). 
447 Sättige uns mit Deinen Segnungen, erfreue uns an Deinen Feiertagen, wenn wir dich anbeten an un-

sern drei (Hauptfesten); Übersetzung aus n112Y1110 [Seder ha'avoda] Gebetbuch (1841), S. 122. 

448 Der Priestersegen; siehe Fußnote 213. 
449 Herr der Welt, (ich bin Dein, und meine Träume sind Dein); dieses Stück folgt normalerweise dem 

Priestersegen. 
450 Das Qaddisch der Trauernden; vgl. Fußnote 414. 
451 Neujahrsfest. 
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gewöhnlich bis zu 452  irn vor 453  1DM, wo der hebt Gesang 454  '9372111<inW rr vorge-
tragen wird, dann 455  rn und 4561»] (wie am Sabbat bis zur Schemon. Esr, die 
hebräisch ohne Veränderung gebetet wird. Dann folgen die 457133']7311'2K, die aber 
aus 44 zu 28458  schmolzen, indem ausgelassen worden: 4597/D23 37373,  460 myrn nnn, 
461yr  yip,  4627,73n-12  pinn,  463n1eDTID02,  46413,730K  Km,  465nyw nrim,  466132,vin  51.< ea,  
die sämmtlichen 467737735 ntuy. Beim Schofarblasen wird ein deutsches Lied gesun-
gen, die beiden Segenssprüche gesagt, dann ohne Unterbrechung geblasen wie über- 
all in drei Absätzen, und 468  nyrin 	nyn "WK hinzugefügt. Das Mussafgebet 
wird mit 4695N5 n5,r1K und einigen 47°15D 'n begonnen, Kaddisch, und die Mussaf-
schemon., wo 471  12,Kon '1D721 wie bei den früheren verändert ist, und die Opferbibel-
stellen ausgelassen sind, dann von 472  rar? 11,5y weiter unverändert, nach ttnpn 
47311773173 DV1 5entri,  wird sofort eine 474  ny-pn eingeschoben, worauf 475  rinn cra 

452 Das halbe Qaddisch; vgl. Fußnote 347. 
453 Lobet (den Ewigen, den Hochgelobten); siehe Fußnote 176. 
454 Ewiger ist Dein Name, ich will Dich preisen; gereimte religiöse Poesie von Jehuda Halevi, die be-

reits in das Gebetbuch von 1819 aufgenommen worden war; vgl. n17yrill0 [Seder ha'avoda]. 
Ordnung der öffentlichen Andacht (1819), S. 72-74; nimm 110 [Seder ha'avoda] Gebetbuch 
(1841), S. 132-35. 

455 Das halbe Qaddisch. 
456 Lobet (den Ewigen, den Hochgelobten); siehe Fußnote 176. 
457 Unser Vater, unser König; siehe Fußnote 212. 
458 Versen, die jeweils mit den Worten ‚Unser Vater, unser König' beginnen. 
459 (Unser Vater, unser König,) halte jegliche Plage (von Deinem Erbe) fern. 
460 (UVuK,) lösche aus und beseitige (unsere Frevel vor Deinen Augen). 
461 	(UVuK,) zerreiße das Böse (des über uns verhängten Urteils). 
462 (UVuK,) tilge in Deinem (großen) Erbarmen (alle Urkunden unserer Verschuldungen). 
463 (UVuK, schreibe uns ein) in das Buch der Verdienste. 
464 (UVuK,) fülle unsere Vorratskammern (mit Überfluß). 
465 (UVuK,) öffne die Tore (des Himmels unserem Gebete). 
466 (UVuK,) laß uns nicht (leer vor Dir) ausgehen. 
467 (UVuK,) tue es um ... willen. 
468 Glücklich ist das Volk, das den Schmetterruf kennt; Psalm 89,16 wird nach dem Erklingen des 

Schofar am Neujahrsfest eingeschoben. 
469 Gottes harre ich; Einschub in die `Amida des Mussaf-Gottesdienstes am Neujahrsfest und Versöh-

nungstag. 
470 Der Ewige regiert, (der Ewige regierte, der Ewige wird regieren in Ewigkeit); im Wechselspiel von 

Vorbeter und Gemeinde vorgetragene Strophen, deren Zeilen von dem genannten Vers eingerahmt 
werden. 

471 Wegen unserer Sünden (wurden wir aus unserem Lande vertrieben); siehe Fußnote 437. 
472 An uns ist es zu preisen; das nach dem hebräischen Anfangswort `Alenu genannte Stück aus dem 

Neujahrsgottesdienst hat auch Eingang in das tägliche Gebet gefunden. 
473 (Gelobt seist Du, Ewiger, König über die ganze Erde,) der Israel heiligt und den Tag des Gedenkens; 

letzter Vers des vom Königtum Gottes kündenden Segensspruchs, der am Zusatzgebet des Neu-
jahrsfestes in die `Amida eingefügt ist (Malkhuyot). 

474 Das Ertönen des Schofar (Widderhorns). 
475 Heute ist der Tag, an dem (die Welt) geboren ward; siehe Fußnote 192. 
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folgt, anstatt 476  mit< aber „Danket dem Herrn ff.,477  " eben so nach 478  rron 1D1T, 
und 479  D'D1112 5KiVr, nur daß in 480  MIM ypn die Stelle 481  1111TD 2171 bis MW 
4821]''7y verwechselt ist mit den Worten: 483  unnrcnizi inn 11K 13'7117K '111]'7 crpi. Alle 
anderen Gebete (z.B. 484  qpn nrui) sind gestrichen. 

Am Vorabend von Jom Kippur fällt 485  '113 177 weg, man fängt an mit 4. Mos. 
14,19. 20., 486 n5031,  487 irnriv,  488 Dirn Kim,  489 1712 ff. Die hebr. Schemon. Esr. bis 
49017117V7i1 i1V7137 il"K"2, deutsche Andacht, einige Verse aus 491  rfmn MW, Einiges aus 
den 492nirr50, 493-PD5 	K"1"K, die 4941on 5y, welche jedoch nur sechs sind: 

476 Das Gebet (unserer Lippen sei Dir lieb); dieses Stück folgt jeweils dem vorigen Gebet nach dem Bla-
sen des Schofar. 

477 Vgl. M. Fränkel/G. Salomon/I. Wohlwill (Hrsg.), Allgemeines Israelitisches Gesangbuch für Got-
teshäuser und Schulen [eingeführt in dem Neuen Israelitischen Tempel zu Hamburg], 2. Aufl., 
Hamburg 1845, S. 179. 

478 (Gelobt seist Du,) der des Bundes gedenkt; letzter Vers des von Gottes Bund kündenden Segens-
spruches, der am Zusatzgebet des Neujahrsfestes in die 'Amida eingefügt ist (Zikhronot). 

479 (Gelobt seist Du,) der in Erbarmen (auf die Stimme des Jubelklangs Seines Volkes) Israel (hört); 
letzter Vers des von Gottes Bund kündenden Segensspruches, der am Zusatzgebet des Neujahrsfe-
stes in die 'Amida eingefügt ist (Schofarot). 

480 (Unser Gott und Gott unserer Väter,) blase in den (großen) Schofar (zu unserer Freiheit und erhebe 
ein Panier, unsere Verbannten zu sammeln); der Anfang dieser Bitte gleicht dem zehnten Segens-
spruch aus dem täglichen Achtzehngebet. 

481 Und bringe nahe unsere Zerstreuten (aus der Mitte der Völker, und unsere Zersprengten sammle 
von den Enden der Erde). 

482 (Und dort wollen wir vor Dir die Opfer unserer Pflicht bereiten,) wie uns (in Deiner Lehre) geboten ... 
483 Und erfülle uns, Ewiger, unser Gott, dasjenige, was Du uns verheißen; diese Vertauschung geschah 

in Anlehnung an den sefardischen Ritus; vgl. Elbogen, Der jüdische Gottesdienst, S. 144. 
484 Wir verkünden die gewaltige (Heiligkeit des Tages); palästinischer Piyyut aus byzantinischer Zeit, 

der in den Mussaf-Gottesdienst der Hohen Feiertage eingeschoben ist und sich u.a. mit Gott und 
dessen Richteramt auseinandersetzt. 

485 Kol Nidre: Alle Gelübde; siehe Fußnote 221. 
486 Numeri 15,26: Und verziehen sei (der ganzen Gemeinde der Kinder Israels); folgt traditionell auf 

das Kol Nidre und geht Numeri 14,19f. voraus. 
487 (Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt,) der uns am Leben erhalten; Segen, der auch 

an Festtagen im Zusammenhang mit dem Qiddusch über den Wein gesprochen wird. Da der Ver-
söhnungstag ein Fasttag ist, fällt der Qiddusch aus. 

488 Wehu rachum: Er ist barmherzig (vgl. Psalm 78,38); Gebet, das auch am Montag und Donnerstag 
gesprochen wird. 

489 Lobet (den Ewigen, den Hochgelobten); siehe Fußnote 176. 
490 Gelobt seist Du, Ewiger, der den Frieden schafft; eingeschalteter Segensspruch am Schluß der 'Ami-

da während der zehn Bußtage zwischen Neujahr und Versöhnungstag. 
491 Der Du das Gebet erhörst, (zu Dir kommt alles Fleisch); Psalm 65,3; Zusammenstellung von Bibel-

versen, die u.a. am Vorabend des Versöhnungstags gesprochen wird. 
492 An Buß- und Fasttagen eingefügte Gebete um Vergebung. 
493 Unser Gott und Gott unserer Väter, möge (unser Gebet) zu Dir gelangen; Einleitung des Sündenbe-

kenntnisses am Versöhnungstag. 
494 Um der Sünde willen, (die wir verübt ...); Teil des Sündenbekenntnisses, dessen Verse jeweils mit 

den genannten Worten beginnen. 
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031K2, 	7no2, 	321t172, in/32495; dann 496D'een 5y, die nur drei sind: pip, 
nn,n197  . Nach 498  n5icn "nV kommen noch einige 499  117 D 5x ,n mit dem dar-

auf folgenden 5°°211173, Kaddisch, 50117. - 
Am Versöhnungstage selbst wird bis zur Schem. Esr. wie an 5°2r1"1 gebetet, dann 

die Schem. Esr. bis zu Ende von 5°3KT1 n5Y', eine deutsche Andacht, 5K KrK 
sohnr— yn sofort sos-pn5 x2n te"K bis 50617yvin iirm, dann swinx] nn, die 5y 
508xnn, wie wir sie schon beschrieben, einige 509 -pw 5x 'T3 mit dem 51° 21nDD, 
511 5nn Ki"K und so fort bis 512  mim nuny 	deutsches Gebet, 513 ,n5x layn5, 
514 -1-- 17Q 'n und etwas 515  nne0, dann Kaddisch. Das Mussaf: Kaddisch mit n5,nix 
51617K-- -L7,  dem veränderten 517  lasnn mni bis 518  'n 5z '195, und sofort 519  nDvh 12,5y, 

495 Durch Zwang, durch freien Willen, im Geheimen, in aller Offenheit, unabsichtlich, mit Absicht. 
496 Für die Sünden (für die wir schuldig sind); weiterer Teil des Sündenbekenntnisses, dessen Verse je-

weils mit den genannten Worten beginnen. 
497 Opfer, Ausrottung, Tod. 
498 (Außer Dir haben wir keinen König,) der verzeiht und vergibt; dieser Vers schließt den genannten 

Teil des Sündenbekenntnisses Widdui ab. 
499 Wer ist, Gott, wie Du; Poesie, dessen Verse jeweils auf die genannten Worte enden. 
500 Wie geschrieben steht (von Deines Propheten Hand); es folgt Jesaja 55,7. 
501 Das Qaddisch der Trauernden. 
502 Neujahrsfest. 
503 Das Ya`ale weyavo-Gebet: (Unser Gott und Gott unserer Väter,) es steige empor und komme (und 

gelange ... unser Gedenken und unsere Erhörung ... vor Dich); Einschaltung in die `Amida an Fei-
ertagen und zu Monatsbeginn. 

504 Unser Gott und Gott unserer Väter, verlasse uns nicht; dem Sündenbekenntnis vorausgehende Bitte 
um Vergebung und Läuterung. 

505 Unser Gott und Gott unserer Väter, möge (unser Gebet) zu Dir gelangen; siehe Fußnote 493. 
506 Und wir haben zur Sünde verleitet; nachgestellter Vers aus dem kurzen Sündenbekenntnis Widdui, 

dessen Aufzählung der Sünden den Buchstaben des hebräischen Alphabets folgt. 
507 Was sollen wir (vor Dir) sprechen, (Hochthronender); Stück aus den Bußgebeten, welches das ei-

gentliche Bekenntnis der Sünden einleitet. 
508 Um der Sünde willen, (die wir verübt ...); siehe Fußnote 494. 
509 Wer ist, Gott, wie Du; siehe Fußnote 499. 
510 Wie geschrieben steht (von Deines Propheten Hand); es folgt Micha 7,18. 
511 Unser Gott und Gott unserer Väter, vergib (unsere Sünden an diesem Tag der Versöhnung); Ein-

schub in die `Amida am Versöhnungstag. 
512 Gelobt seist du, Ewiger, der den Frieden schafft; siehe Fußnote 490. 
513 Um Deinetwillen, mein Gott, (finde Wohlgefallen an dem Volk, das Dich sucht); Bitten um Erhö-

rung der Gebete. 
514 Der Ewige regiert, (der Ewige regierte, der Ewige wird regieren in Ewigkeit); siehe Fußnote 470. 
515 Bußgebet. 
516 Gottes harre ich; siehe Fußnote 469. 
517 Wegen unserer Sünden (wurden wir aus unserem Lande vertrieben); siehe Fußnote 437. 
518 (Unser Vater, unser König, offenbare die Ehre Deines Reiches bald über uns) vor den Augen alles 

Lebenden. 
519 An uns ist es zu preisen; siehe Fußnote 472. 
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wo nach 520  my in< eine stille Andacht, worauf 521  111'D'D M37 il'il K"1K, doch sehr abge-
kürzt (von 522  15KV.M sogleich auf 523  15VD' teW), anstatt der 524  amy hebr. nne< 
5251]]1D mit kurzer Hindeutung auf die Priesterschaft, nnin mnrni KrK TI 1'1D572 1" 
526 min (abgekürzt), dann sogleich 527  133711 DK KrK, 528  1'27 tan KrK und so fort 
wie Schachrit529  (außer mit 530  D"2), bis zum Kaddisch, worauf 531  dm p-rx, 532'71]', 
eine Todtenfeier533  Mincha534  besteht aus 535 Y-IV.M, 536  Ire KD1, jedoch nur bis 
537  Vinp, dann deutsch 538  7" n, die Schem. Est wie am Schachrit, außer Einschie-
bung, von 539,']1'2K pyri ry. Neilas4° beginnt mit dem Gesang 541  715'5Y K113 5K, es 
folgt 542'1WK, Kaddisch mit 5435K5 nirmt<, die Schem. Est bis zu Ende von n5y,  

520 (Er ist unser Gott,) es gibt keinen sonst. 
521 Unser Gott und Gott unserer Väter, sei mit dem Munde (der Abgesandten Deines Volkes); Ein-

schub in die `Amida des Mussaf-Gottesdienstes während der Hohen Feiertage. 
522 (Gewähre ihnen,) um was sie bitten. 
523 Daß sie nicht straucheln (mit ihrer Zunge). 
524 `Avoda (Dienst); Hauptstück des Mussaf-Gebets am Versöhnungstag mit einer ausführlichen poe-

tischen Darstellung des Tempelkultus in Jerusalem; diese Schilderungen waren noch in der ersten 
Auflage des Gebetbuches enthalten; vgl. nmayn 110 [Seder ha'avoda] Ordnung der öffentlichen 
Andacht (1819), S. 251-64. 

525 Du hast gegründet (die Welt von Anbeginn); Piyyut aus dem sefardischen Ritus mit einer Schilde-
rung seit der Erschaffung der Welt bis zur Entstehung des Priestertums; vgl. Abraham Geiger, Der 
Hamburger Tempelstreit, eine Zeitfrage, in: Abraham Geiger's Nachgelassene Schriften (hrsg. von 
Ludwig Geiger), Bd. 1, Berlin 1875, S. 171f. 

526 Es möge Dein Wille sein, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, daß dieses (kommende) Jahr 
(für uns und für Dein gesamtes Volk, das Haus Israel ...); Bitten für gutes Gelingen im kommenden 
Jahr. 

527 Unser Gott und Gott unserer Väter, sollten wir gefehlt haben; Stück mit Bitten um Gottes Beistand. 
528 Unser Gott und Gott unsere Väter, möge (unser Gebet) zu Dir gelangen; siehe Fußnote 493. 
529 Das Morgengebet. 
530 Priestersegen; vgl. Fußnote 213. 
531 Adon `olam: Herr der Welt, (der du geherrscht hast noch bevor ein Wesen erschaffen war); siehe 

Fußnote 50. 
532 Yigdal: Erhaben ist (der lebendige Gott); Wiedergabe der dreizehn Glaubensartikel des Maimoni-

des in Reimform. 
533 rnmyn Tro [Seder ha'avoda] Gebetbuch (1841), S. 313-17. 
534 Das Nachmittagsgebet. 
535 Aschre: Heil denen, (die in Deinem Hause wohnen); siehe Fußnote 63. 
536 Kommen wird für Zion (ein Erlöser); siehe Fußnote 417. 
537 Heilig, (heilig, heilig ist der Ewige der Heerscharen, die Welt ist angefüllt mit seiner Herrlichkeit); 

Jesaja 6,3. 
538 Halbes Qaddisch. 
539 Ewiger, erhöre die Gebeugten, (die sich Deinem Throne nahen); Bußgebet für den Versöhnungstag 

mit der Bitte um göttliche Gnade und Erhörung der Gebete anstelle der Opfer. 
540 Abschlußgottesdienst am Versöhnungstag. 
541 Gott erhabenen Waltens (... gewähre uns Verzeihung in der Stunde der Schlußfeier); Stück für den 

Schlußgottesdienst des Versöhnungstages mit Bitten um göttlichen Segen. 
542 Aschre: Heil denen, (die in Deinem Hause wohnen); siehe Fußnote 63. 
543 Gottes harre ich; siehe Fußnote 469. 
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544KD'1dann eine deutsche Andacht, s4s inTyn  5K KrK,  546 tan Ni"N bis 547  
ausgelassen wird 5481' 	nrix, und in der Mitte angefangen mit 54912K 	nre< 
sseron , dann 551  len 5K nz mit 552  2111DD, 553  'Mn K1"K bis 554  Dern nuny re<"2, 
deutsches Gebet, 555  trumw irritnt, die (abgekürzten) 55673"K, Kaddisch, Yntti 
5575K1tr, 3 mal 558DW"D, 7 mal 559  rrenm Kin 'n und 56° layn, eine 561  nyTn. 

Ist hiermit der Festcyklus zu Ende, so versetzt uns S. 386562  in die „Wochentage 
und Halbfeste." Morgengebete: deutsch von 563  nnunn '1'K mit oben bezeichneten 
Veränderungen, von 564  ineeti inz an hebräisch bis 565  1212, dann deutsch die An-
fangsworte von 566  rie -remn, die Endworte von 5671112 51*(17, ferner deutsch 
568  nn rinnK mit Auslassung von 569  127/27 12V3711, dann 570  v.rp, das übrige deutsch 

544 (Unser Gott und Gott unserer Väter,) es steige empor und komme (und gelange ... unser Gedenken 
und unsere Erhörung ... vor Dich); siehe Fußnote 503. 

545 Unser Gott und Gott unserer Väter, verlasse uns nicht; siehe Fußnote 504. 
546 Unser Gott und Gott unserer Väter; möge (unser Gebet zu Dir) gelangen; siehe Fußnote 493. 
S47 (Das Verborgene wie das Offenbare) kennst Du; Abschnitt im Sündenbekenntnis des Versöhnungs-

tages. 
548 Du reichst die Hand (den Frevlern); Gebet aus dem Schlußgottesdienst des Versöhnungstages, das 

nach dem kurzen Sündenbekenntnis gesprochen wird. 
549 Was sind wir; Kernstück des eben genannten Gebets. 
550 Du hast (den Menschen) unterschieden (von Anbeginn); weiteres Gebet mit Bitte um Vergebung. 
551 Wer ist, Gott, wie Du; siehe Fußnote 499. 
552 Wie geschrieben steht (von Deines Propheten Hand); siehe Fußnote 510. 
553 Unser Gott und Gott unserer Väter, vergib (unsere Sünden an diesem Versöhnungstag); siehe Fuß-

note 511. 
554 Gelobt seist Du, Ewiger, der den Frieden schafft; siehe Fußnote 490. 
555 Unser Gott im Himmel, (verzeichne uns zum Leben); weitere Bitten um Vergebung der Sünden. 
556 Unser Vater, unser König; siehe Fußnote 212. 
557 (Nur den Vers:) Höre Israel, (der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einzig); bei diesem und den zwei 

folgenden Versen, die vom Vorbeter und der Gemeinde laut gesprochen werden, geht es um die An-
erkennung der Einheit Gottes. 

558 (Den Vers:) Gelobt sei der Name der Herrlichkeit (seines Reiches immer und ewig). 
559 (Den Vers:) Der Ewige ist Gott. 
560 Möget ihr (vom Himmel her erbarmungsvoll) erhört werden; Wünsche um wohlgefällige Aufnah-

me der Gebete. 
561 Blasen (des Schofar). 
562 Des Hamburger Tempelgebetbuchs von 1841. 
563 Mein Gott, die Seele, (die Du mir rein gegeben); siehe Fußnote 374. 
564 Gelobt sei, der da sprach; siehe Fußnote 383. 
565 Lobet (den Ewigen, den Hochgelobten); siehe Fußnote 176. 
566 Der die Erde erleuchtet; gemeint ist das Yotzer genannte Stück vor dem ,Höre Israel`; vgl. auch Fuß-

note 425. 
567 Gott, dem Gepriesenen, (spenden sie liebliche Gesänge); Lobsprüche vor dem Höre Israel. 
568 Mit großer Liebe (hast du uns geliebt, Ewiger); vgl. Fußnote 189. 
569 (Des Verses:) Bringe uns in Frieden heim (von den vier Enden der Erde und führe uns aufrecht in 

unser Land). 
570 Das Lesen des Höre Israel; vgl. Fußnote 177. 
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bis zur Schemon. Esr. Diese hebr. bis 571  VAlpil t?Kil, die übrigen 572  n1D-12 deutsch 
mit Abänderungen in 573  Prl, 574  nz,v.zn, 575  CP5V.71i'51, Auslassung des 576  DTV757351. 
Von 577  nyi an wieder hebräisch ohne 578 -nm ,n5x. Hierauf Kaddisch. Die Abendge-
bete wie am Sabbat, nur die Schem. Esr. die der Woche und ganz deutsch. 

Die kleinen Anhänge übergehen wir, von der angefügten Trauagende579  führen 
wir nur an, daß die 580  InK1V.121 	nwi ganz geblieben, wie sie sind, eingescho- 
ben aber deutsche Fragen an das Brautpaar, die mit Ja! beantwortet werden. Das 
Tischgebet ist sehr abgekürzt. 

Die Tora wird in drei Jahren zu Ende gelesen, und zwar so, daß sie im ersten 
Jahre bis 2 Mos. 12, 16, im zweiten Jahre bis 4 Mos. 1, 54 kommen. An allen Festen 
wird wie in den Synagogen vorgelesen, nur daß die Haftarot581  überhaupt wegge-
fallen sind. Am Simchat Tora wird nach dem Kaddisch 582  n315 renn nnx, 
5831:1"137ttl *VJ vorgetragen, drei Rollen herausgenommen, wobei 584  TIMM n-nn, 
aus der ersten wird 585  nD-on nett, aus der zweiten 586  IIMIN12, jedoch nur bis V. 5., 
aus der dritten 4 Mos. 29,35ff.587  vorgelesen, alsdann Ps. 150, und 588  'IDO TZ/173' x5. 

Dies ist der sorgfältige Bericht über das neue Gebetbuch in seiner zweiten Aufla-
ge, aus welchem der, welcher ihn mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, sich einen deut-
lichen Begriff von dem, was in ihm geschehen, bilden kann, und so zum Selbstur-
theil der Stoff gegeben ist. 

571 (Gelobt seist Du, Ewiger,) der heilige Gott; der Qeduscha(t haSchem) (Heiligkeit [Gottes]) genann-
te dritte Segensspruch der `Amida. 

572 Segenssprüche. 
573 Stoße (in den großen Schofar); die zehnte, Qibbutz galuyot (Sammlung der Zerstreuten) genannte 

Brakha aus der `Amida. 
574 Bringe (unsere Richter) wieder (wie früher); die elfte, Schoftim oder Birkat hamischpat (Wiederein-

führung der Gerichtsbarkeit) genannte Brakha. 
575 Nach (Deiner Stadt), Jerusalem (kehre in Erbarmen zurück); die 14., Yeruschalayim (Jerusalem) 

genannte Brakha. 
576 Und den Verleumdern (sei keine Hoffnung); siehe Fußnote 250. 
577 Habe doch Wohlgefallen (an Deinem Volke Israel und ihrem Gebete); siehe Fußnote 358. 
578 Mein Gott, bewahre (meine Zunge ...); siehe Fußnote 184. 
579 Trauungs-Agende, siehe nimm T1D [Seder ha'avoda] Gebetbuch (1841), S. 424-27. 
580 Segenssprüche bei der Angelobung und Trauung. 
581 Prophetenlesungen. 
582 Es wurde Dir gezeigt, auf daß du wissest, (daß der Ewige Gott ist und keiner sonst ist außer Ihm); 

Deuteronomium 4,35; Hymne zu Beginn des Gottesdienstes an Simchat Tora. 
583 Erhebet, Tore, Eure Häupter; Psalm 24,7 — Chorgesang, der traditionell beim Einheben der Tora 

vorgetragen wird, wenn ein Feiertag auf einen Wochentag fällt. 
584 Das Gesetz des Ewigen ist vollkommen; Psalm 19,8-10. 
585 (Die Perikope:) Dies ist der Segen; Deuteronomium 33,1 - 34,12. 
586 (Die Perikope:) Am Anfang; Genesis 1,1ff. 
587 Diese drei Abschnitte bezeichnen die traditionelle Schriftlesung an Simchat Tora. 
588 Und möge dieses Buch (der Lehre) nicht (von Deinem Munde) weichen; Josua 1,8f.; Vers aus der 

ausgefallenen Prophetenlesung. 
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Nr. 17 
Aus alten Protokollen der Tempel-Collegien [Aktenauszüge zur Geschichte des 
Tempelgebäudes in der Poolstraße] 
12. Juli 1841 bis 10. September 1844 
Jüdisch-Liberale Zeitung 11 (19. 8. 1931) (Festnummer: „Hamburger Tempel") 

12. Juli 1841. 
Herr E.J. Jonas589  berichtet im Namen der Commission für den Bau eines neuen 
Tempels, daß, nachdem der Ankauf der Grundstücke in der Marienstraße wegen 
mehrfacher Schwierigkeiten aufgegeben worden ist, sich die Grundstücke unter Nr. 
11, 12, 13 und 14 in der Poolstraße dargeboten haben und in besondere Berücksich-
tigung gezogen worden sind. 

... Es wird hierauf einstimmig beschlossen, die nachgesuchte Autorisation zum 
Ankauf der gedachten Grundstücke in der Poolstraße zum Preise von Banco. 
63.500.— zu ertheilen. 

9. Oktober 1841. 
Unter dem 20. September d.J. erhielt die Direction des Tempelvereins ein Decret 
vom Senat, in welchem dieser die Erlaubniß zu einem erweiterten Neubau des Tem-
pels ertheilt wird.59° Es werden dabei nur diejenigen allgemeinen Beschränkungen 
in Erinnerung gebracht, welchen jeder derartige Bau unterworfen ist. 

30. März 1842. 
Da die Grundlegung zum neuen Tempel im Anfange des Mai-Monates vorgenom-
men werden soll, so wird in Erwägung gezogen, ob dies mit einer besonderen Feier-
lichkeit geschehen soll, und in welcher Weise diese vorzunehmen sei. Es wird folgen-
des genehmigt: 

1. Es soll im Tempel durch Ablesung u. Anschlag angezeigt werden, daß der 
Grundstein gelegt und jedes Mitglied des Tempelvereins dabei zugelassen 
werden soll. Außer den ehemaligen hier anwesenden Tempeldirectoren und 
den Actionären, die nicht Mitglieder des T.V.s91  sind, soll Niemand beson-
ders eingeladen werden. 

2. In den Grundstein sind folgende Gegenstände zu legen: Die Vereinigungsur-
kunde,592  das Gebetbuchs93  u. das Gesangbuch des T.V. (letzteres in den 
verschiedenen Auflagens94  ), die sämtlichen Schriften, die über den Tempel 
erschienen sind, eine kurze Geschichte des Tempelinstituts, ein Verzeichnis 

589 Elkan Joseph Jonas, Direktionsmitglied im Tempelverein von 1837-46. 
590 Dieses Dekret ist enthalten in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1. 
591 Tempelvereins. 
592 Siehe Dokument Nr. 1. 
593 mroyn -na [Seder ha'avoda] Gebetbuch (1841). 
594 E. Kley (Hrsg.), Religiöse Lieder und Gesänge für Israeliten, zum Gebrauch häuslicher und öffentli-

cher Gottes-Verehrung, Hamburg 1818 (2. Aufl. 1821); ders., Hamburgisches Israelitisches Ge-
sangbuch für häusliche und öffentliche Gottesverehrung, Hamburg 1827; M. Fränkel/G. Salomon/ 
I. Wohlwill (Hrsg.), Allgemeines Israelitisches Gesangbuch für Gotteshäuser und Schulen [einge-
führt in dem Neuen Israelitischen Tempel zu Hamburg], Hamburg 1833. 
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der bisherigen Directoren u. Deputierten, die Namen der Actionäre des Neu-
baues, mehrere passende Münzen und Medaillen und endlich die Urkunde 
der Grundsteinlegung. 

3. Der Tempelchor wird, ohne Instrumentalbegleitung, Choräle dabei vortra-
gen und die beiden Prediger595  sollen angemessene Reden halten. 

17. September 1842 
Es wird beschlossen, von der Feier der Grundsteinlegung, sowie dieselbe früher be-
stimmt worden, mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeitumstände abzustehen.596  

26. Oktober 1842. 
Am 18. Oct. wurde, laut des Beschlusses vom 17. Sept. d.J., der Grundstein zu dem 
neuen Tempelgebäude im Keller unter dem für die heilige Lade ... bestimmten Plat-
ze gelegt. 

18. Mai 1844. 
Die Einweihung des neuen Tempels soll Sonnabend Abends, den 7. September Statt 
finden, so daß der alte Tempel an demselben Tage am Vorabend geschlossen werden 
und der regelmäßige Gottesdienst im neuen Tempel am Vorabend des neuen Jahres 
(597  fl"1) beginnen soll. 

Die Ordnung der Einweihung soll folgende sein: 
1) Nach einem angemessenen Präludium ein Choral der Gemeinde, 
2) der hundertste Psalm hebräisch, wobei der Einzug mit den Thoras Statt fin-

den soll. 
3) Eine Predigt nebst kurzem Schlußgesang. 
4) Der gewöhnliche Abendgottesdienst nebst Adaun aulom598  und Jigda1599. 
5) Der 25. Psalm mit Orchester-Begleitung, nach der Composition von Schneider600  . 

Herr Dr. Salomon wird die Einweihungs-Predigt im neuen und Herr Dr. Frankfurter 
die Schlußpredigt im alten Tempel halten.601  

4. Juli 1844. 
Besondere Rücksichten machen es wünschenswerth, die Einweihung des neuer-

bauten Tempels Donnerstag, den 5. September vorzunehmen. 
21. Juli 1844. 

Zur Einweihung des neuerbauten Tempels sollen eingeladen werden: 

595 Gotthold Salomon und Naphtali Frankfurter. 
596 Im Mai 1842 hatte ein Brand weite Teile der Hamburger Innenstadt zerstört. 
597 Das Neujahrsfest. 
598 Adon `olam: Herr der Welt; siehe Fußnote 50. 
599 Erhaben ist (der lebendige Gott); siehe Fußnote 532. 
600 Fr. Schneider. 
601 N. Frankfurter/G. Salomon, Die letzte und die erste Predigt, beim Scheiden aus dem alten Tempel, 

und bei der Einweihung des neuerbaueten Gotteshauses, Hamburg 1844; darin enthalten: N. 
Frankfurter, Gesegnet sei dein Scheiden! Die letzte Predigt in dem bisherigen Israelit. Tempel am 
Sabbath, den 16. Elul 5604 (31 August 1844), Hamburg 1844; G. Salomon, Die Herrlichkeit des 
zweiten Tempels, eine bei der Einweihung des neuerbaueten Israel. Gotteshauses am 5. Sept. 1844 
(am 21. Elul 5604) gehaltene Predigt, Hamburg 1844. 
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1. Der Bürgermeister, die Senatoren, Syndici u. Secretäre, die 15 Oberalten,602  
der Präses der Kammer603  und der des Commerciums,604  die beiden Präsides 
des Handelsgerichts und der des Niedergerichts6135  

2. Die protestantischen Hauptpastoren, der katholische, französische und 
deutsch-reformierte, der episcopale und der presbiterische Prediger, die 5 äl-
testen Kuratoren der 5 Kirchspiele6°6  

3. Die Vorstände der deutsch isr. und der portugiesischen Gemeinde, der 
Chacham Bernays u. der portug. Prediger Cassato6°7  

4. Die beiden ehemaligen Tempel-Directoren, Dr. Wolf608  u. Dr. Levy6°9  
5. Diejenigen Actionäre der Tempelanleihe, welche keine Stelle im Tempel miethen. 
6. Die Redactoren des Correspondenten, der wöchentlichen Nachrichten, des 

Beobachters, des Freischützen, der Börsenliste, der neuen Zeitung, der hamb. 
Blätter, sowie die Herren, welche für auswärtige Zeitschriften zu arbeiten 
pflegen. 

7. die Architecten Klaes Wülbern61° u. Tiemann, die Bauunternehmer Bong 
und Müller, Perlbach, Libbertz u. Repsold, der Organist Demuth611  u. der 
Orgelbauer Lüden 

8. Der Ober-Polizei-Vogt Wichmann612  
II. Die ganze Versammlung constituiert sich als Fest-Comite für die Einweihung; sie 
committiert aber besonders dazu die Herren Jonas, Robinow,613  Dr. Rießer,614  S. 
Israe1,615  Cahen,616  Hinrichsen,617  Arnold,618  Goldschmidt619  u. Julius,62° die 
noch einige geeignete Personen hinzuziehen können. 

602 Das höchste der drei Bürgerlichen Kollegien. Daneben existierten die Kollegien der 60er und der 
180er. 

603 Die Erbgesessene Bürgerschaft. 
604 Bei der Commerzdeputation, die bis 1841 im Commercium untergebracht war, handelte es sich um 

eine städtische Interessensvertretung des Großhandels. 
605 Das Niedergericht war erste Instanz der Hamburger Rechtsprechung. 
606 Ursprünglich kirchliche, später auch städtische Verwaltungsbezirke: St. Pari, St. Nikolai, St. Jako-

bi, St. Katharinen und St. Michaelis. 
607 Wahrscheinlich Kantor Jehuda Cassuto; vgl. Fußnote 656. 
608 Leo Wolff, Direktor von 1817-25. 
609 Joseph Josua Levy, Direktor von 1827-31. 
610 Johann Heinrich Klees-Wülbern hatte nicht nur den neuen Tempel konstruiert, sondern bereits das 

Leichenhaus der Israelitischen Gemeinde sowie das Israelitische Krankenhaus entworfen. 
611 G.D. Demuth, der zuvor als Substitut des Organisten an der Michaeliskirche gewirkt hatte, über-

nahm 1829 seine Funktion am Tempel, die er bis 1837 versah. 
612 Christian August Wilhelm Wichmann. 
613 Siegmund Robinow, Direktor in den Jahren 1843-47. 
614 Gabriel Riesser. 
615 Samuel Israel, Direktionsmitglied von 1846-49. 
616 Vermutlich Josel Gabriel Cohen, Direktor von 1838-40. 
617 Adolph Hinrichsen, Mitglied des Direktion in den Jahren 1847-57. 
618 Adolph Arnold, Direktionsmitglied 1849-53. 
619 Jonas Meyer Goldschmidt, Mitbegründer und zeitweiliges Mitglied der Deputation des Tempelver-

eins. 
620 Ferdinand Julius, Direktionsmitglied von 1846-50. 
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III. Um auf die Einweihung ein Festmahl folgen zu lassen, wird das Fest-Comite für 
den 8. September die nöthigen Vorkehrungen treffen. 

10. September 1844. 
I. Am 31. August wurde der Schluß-Gottesdienst in dem bisherigen Tempel 

gehalten. Die Predigt des Herrn Dr. Frankfurter über den Text aus dem Wo-
chenabschnitt 621 ~T1KY] Tal (ubaruch atha b'zeth'cha) fand am 
Schlusse des Gottesdienstes statt. Es folgte ihr ein neues zu diesem Behufe 
von Herrn Dr. Salomon verfertigtes Lied. 

II. Am 5. September, Abends um 7 Uhr, erfolgte die Einweihung des neuerbau-
ten Tempels nach der Anordnung vom 18. Mai d.J. Da die neue Orgel noch 
nicht fertig war und die alte zur Einweihung nicht aufgestellt werden konnte, 
so wurde die ganze instrumentale Ausführung durch ein Orchester von 26 
Personen bewirkt. Der Chor bestand aus etwa 56 Diletanten, unter der Lei-
tung der Herren Cobelli und Schenck622. Der Act dauerte drittehalb Stun-
den, und es herrschte dabei eine befriedigende Ordnung. Die Predigt des 
Herrn Dr. Salomon über „die Herrlichkeit des zweiten Tempels" nach Hag-
gai II, 9 wurde nach dem Schluß der Einweihung (auf Veranstaltung des Pre-
digers) gedruckt ausgegeben.623 Von den Eingeladenen waren mehrere Sena-
toren, Oberalte u. andere Staatsbeamte, sowie 4 Vorsteher der deutsch isr. u. 
2 der portugiesischen Gemeinde gegenwärtig. Jüdische und christliche Geist-
liche wurden nicht bemerkt. Ueber dem Portal des Gebäudes befindet sich 
das Chronostichon 624 rnn' DM KW 7111 

III. Von den 610 Sitzplätzen in dem neuerbauten Tempel sind bis heute nur noch 
15 unvermiethet. 

Nr. 18 
Bericht über die Religionsschule des Tempelvereins625 
5. Mai 1846 
Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartheiisches Organ für alles jüdische 
Interesse 10 (18. 5. 1846), S. 302f. 

Die beiden vom Tempel neu eröffneten Anstalten haben jetzt insofern ihre Wirk-
samkeit begonnen, daß das Programm zur Religionsschule ausgegeben und eine 
Aufforderung zur Vergrößerung der der Wissenschaft des Judenthums gewidmeten 
Bibliothek des Tempels umhergesandt ist. Diese Schule begegnet einem viel zu wich-
tigen Bedürfniß, und es wird dafür von den beiden Predigern626 ein zu anerkennens- 

621 Gesegnet sei Dein Scheiden (Deuteronomium 28,6); vgl. Fußnote 601. 
622 Chorleiter Carl Cobelli und Organist A.F. Schinck. 
623 Vgl. Fußnote 601. 
624 Gesegnet, der da kommt im Namen des Ewigen; der Zahlenwert des Chronogramms entspricht der 

Jahreszahl [5]604 nach jüdischem Kalender, d.h. 1844. 
625 Autor nicht bekannt. 
626 Gotthold Salomon und Naphtali Frankfurter. 
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werthes Opfer in Privatstunden gebracht, als nicht die Kritik vorläufig über man-
ches Auffällige schweigen sollte. Ohne Zweifel werden sich viele Schüler, insbeson-
dere weibliche, für welche hier fast gar keine jüdische Schule — die Armenschulen 
ausgenommen — vorhanden ist, einfinden. Die 4 wöchentlichen Stunden sind, um 
mit dem Schulunterricht möglichst wenig zusammenzutreffen, auf Sonntag Mor-
gens und Mittwoch Nachmittags gesetzt, und der Kursus umfaßt 4 Jahre, in wel-
chen gelehrt wird: 

Erstes Jahr: Kenntniß der Liturgie, biblische Geschichte. 
Zweites Jahr: Uebersetzen hebräischer Gebete, biblische Geschichte in Verbin-

dung mit Sprüchen und Gesängen. 
Drittes Jahr: Thora (Warum sagen wir Pentateuch und Hagiographen und nicht 

lieber Thora und Ketubim? Haben etwa jene griechischen Wörter mehr das deut-
sche Bürgerrecht als diese hebräischen wohlbekannten?), systematischer Religions-
unterricht. 

Viertes Jahr: Lesen der Propheten und Ketubim, systematischer Religionsunter-
richt, Geschichte der israelitischen Religion. 

Der Unterricht schließt für Tempelmitglieder mit der Konfirmation, für andere 
Schüler mit dieser jedoch nur auf ausdrückliches Gesuch der Eltern. 

Es ist erfreulich zu bemerken, daß dieser Plan mit dem lebendigen, praktischen 
Judenthume anfängt, und erst später zu dem sogenannten systematischen Religions-
unterricht übergeht. So ist denn auch kein Katechismus, kein Lehrbuch eingeführt, 
sondern blos ein von den Predigern auszuarbeitendes „Spruchbuch, nach den Mate-
rien geordnet" angekündigt. Daß die alten jüdischen Gebete für den Unterricht 
stark benutzt werden, ist gewiß höchlich zu billigen; denn es ist z.B. aus der einen 
Alltags-Schemona-Essreh,627  gut aufgefaßt, mehr Religion zu erlernen als aus zehn 
dicken und langweiligen Schulbüchern. Es ist zum Erstaunen, wie wenigen Nutzen 
die meisten Lehrer aus diesen, die Gemara628  und zum Theil sogar die Mischna an 
Alter übertreffenden, von allem spätem Schnörkelwerk so freien, Gebeten zu ziehen 
wissen (Bitte um Belehrung. Bei Einsetzung des Vaterunser sagt Jesus: „Plappert 
beim Gebete nicht viel, wie die Heiden."629  Was sind das für vielbetende Heiden, 
die damals den Juden in Palästina dieses Beispiel gegeben haben?). 

So legt denn der Tempel immer mehr den Charakter eines Instituts für den beau 
monde ab und geht in den einer Volksanstalt ein. Was ist auch ein religiöses Institut, 
das nicht auf's Volk, auf die große Familie berechnet ist, nicht auf seine Gewohnhei-
ten und Bedürfnisse eingeht? Neue Kultusformen von objektivem Werth zu erzeu-
gen, dazu ist wahrlich unsre Zeit nicht befruchtet. Man sehe nur, ob die bei uns 
neuen Konfirmationen, Leichen- und Traureden im Volksleben irgend Wurzel 
schlagen! Es war daher hohe Zeit, daß die Leiter des Tempels dieses einsahen, und 
wir können im Hinblick hierauf uns eine gewisse Beruhigung nicht versagen, wenn 
wir den Zustand der gesammten hiesigen Judenschaft mit dem anderer großer Ge- 

627 Achtzehngebet an Wochentagen. 
628 D.h. den Talmud. 
629 Matthäus 6,7. 
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meinden vergleichen. Da sind die Frankfurter mit ihrer Symbolstürmerei,63° die 
Berliner mit ihrem Neben-Sabbat.631  Da sind die Breslauer, bei denen Herr Geiger 
mit aller Gewalt das Ziel verfolgt, sein geliebtes neues Rabbinerthum recht verächt-
lich zu machen!632  Da ist Herr Adler in London, ein Mann, der sich noch nie durch 
das Geringste bekannt gemacht hat, als durch seine starre Intoleranz in Religionssa-
chen, und über den man sich keineswegs wundern darf, wenn er sein Handwerk 
jenseits der Nordsee fortsetzt.633  (...) 

Nr. 19 
Aus Hamburg. [Bericht über die Entwicklung des Tempelvereins]634  
1855 
Jeschurun. Ein Monatsblatt zur Förderung jüdischen Geistes und jüdischen Le-
bens, in Haus, Gemeinde und Schule 1 (1855), S. 212-19 

(...) Das Streben der Leute, die noch gern an den Reminiscenzen gemüthlicher Ju-
gendschwärmerei zehrten, während sie sich in allen Lebensbeziehungen jener mo-
dernen Zeitrichtung hingaben, die daher weder den Muth hatten mit dem alten 
Glauben, seinen Forderungen und Verheißungen gründlich zu brechen, noch dem-
selben mit seinen Consequenzen und Opfern ihr Leben zu weihen, fand weder in der 
Synagoge noch außerhalb derselben Befriedigung; und dennoch war man in dem 
Wahn befangen, daß man von der Synagoge aus das Judenthum reformiren könne 
und müsse, daß Orgel und Chorgesang und Predigt den frommen Juden daran ge-
wöhnen würde, sich von den ihm heiligen Glaubenssatzungen und Vorschriften zu 
„emancipiren". 

Das Judenthum mit anderen Religionen verwechselnd, bei denen die Kirche al-
lerdings das Fundament bildet, während in der Synagoge sich das jüdische Gemein-
dewesen nur gipfelt, fingen die Leute mit der Reform der Synagoge an, und — der 
neue Tempel entstand. Das konnte in Hamburg um so leichter geschehen, als hier-
orts kein Gesetz dagegen spricht, daß sich Jeder seinen Gottesdienst nach seinem 

630 In Frankfurt a.M. entstand 1842 eine Vereinigung radikaler jüdischer Intellektueller, die „von der 
Möglichkeit einer unbegrenzten Fortbildung der mosaischen Religion" ausging; vgl. M.A. Meyer, 
Alienated Intellectuals in the Camp of Religious Reform. The Frankfurt Reformfreunde, 1842-45, 
in: AJS Review 6 (1981), S. 61-86. 

631 Die Berliner Reformgemeinde, die sich zunächst als ‚Genossenschaft für Reform im Judenthum` 
konstituierte, veranstaltete neben den sabbatlichen auch sonntägliche Gottesdienste; vgl. Immanu-
el Heinrich Ritter, Geschichte der jüdischen Reformation. Vierter Teil: Die jüdische Reformge-
meinde zu Berlin und die Verwirklichung der jüdischen Reformideen innerhalb derselben, Berlin 
1902; Meyer, Antwort auf die Morderne, S. 185-96. 

632 Abraham Geiger (1810-74) war 1838 zum zweiten Rabbiner der Breslauer jüdischen Gemeinde ge-
wählt worden. 

633 Nathan Marcus Adler (1803-90), bis 1845 Landrabbiner in Hannover, danach Chief Rabbi des 
Britischen Empire. 

634 Autor nicht bekannt. 
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„Fawn” einrichtet; wie überhaupt der jüdische Gottesdienst nicht nur in den gro-
ßen Synagogen, sondern in unzähligen kleinen Winkelschulen fortwährend abge-
halten wurde und noch heute wird. 

Die Gründer des neuen Tempels mögen es aber wohl herausgefühlt haben, daß 
ihnen eigenlich das wahre Element zur Begründung einer neuen Religionssekte, das 
Element eines innigen starken Glaubens fehle; es konnte ihnen nicht entgehen, daß 
im Grunde die Meisten von ihnen über eine reformirte Synagoge oder einen neuen 
Tempel hinaus wären; es mußte daher ihr Augenmerk darauf gerichtet sein, die neue 
Anstalt so einzurichten, daß die neue Genossenschaft sich allmählig durch Mitglie-
der der alten Parthei rekrutiren könne, es durfte die Brücke nicht abgebrochen wer-
den, die von der Synagoge zum Tempel führen könne. Mancher sah schon im Geiste 
die alte Synagoge, trotz ihres damaligen eifrigen, ja zuweilen übereifrigen Wider-
spruches, mit Sack und Pack in's jenseitige Lager übergehen. Zu diesem Zwecke 
mußte ihre Aufklärung der „halsstarrigen" Orthodoxie große Opfer bringen. Es 
wurde als selbstverständlich angenommen, daß der Gottesdienst am Schabboß635  
stattfinden müsse, obwohl derselbe bei dem größten Theil der Anhänger des Tem-
pels längst zum Werktage geworden war. Dadurch trat sofort der Widerspruch des 
Lebens gegen den Gottesdienst hervor. Nachdem man in hochpoetischen Versen mit 
Orgelbegleitung der Sabbathruhe und dem Sabbathfrieden Hymnen gesungen, ging 
man — zur Börse, um sich von der Langweile der Sabbathruhe an dem geräuschvol-
len Geschäftsmarkte zu erholen. Während man ferner die 636  min n59n in hebräi-
scher Sprache (mit portugiesischer Aussprache und Vortragsweise) beibehielt, hatte 
man hie und da das Gebet auf den Messias und die Restauration des 637  itrrpnn 
daraus entfernt oder geschickt umschrieben; als Beweis aber, daß man es damit so 
arg nicht meine, hat man das schöne 638  5-r]' mit seiner vollen Anerkennung des 
639  nnun, des 640  minn min und der Unveränderlichkeit der 641  Mnn, in alter Weise 
beibehalten. Man hat zwar das Vorlesen der MIM auf ein Minimum (nach dem 
dreijährigen Cyclus) beschränkt, und wird damit in dürrer, eintöniger Vortragswei-
se so rasch als möglich fertig. Nichtsdestoweniger müssen die sieben Leute, die dazu 
aufgerufen werden, zuvor den Dank für die geoffenbarte Lehre aussprechen und 
sich nachher zu deren Wahrheit bekennen, während dieselben Leute außerhalb des 
Tempels diese Lehre, für die wir auserwählt sein sollen, bekämpfen, und grundsätz-
lich ihren Bestimmungen zuwider handeln. 

Noch manche solcher Inconsequenzen könnte ich aufzählen. Das Gesagte aber 
genügt, um Ihnen zu zeigen, in welcher Absicht man refomirte. Die Absicht aber 
schlug fehl; wir dürfen sagen, sie hat vollständig Fiasco gemacht. Während seines 
fast 40jährigen Bestehens war es dem neuen Tempel nicht möglich, trotz seiner 

635 Sabbat. 
636 Pflichtgebet. 
637 Tempels. 
638 Yigdal; siehe Fußnote 532. 
639 Messias. 
640 Auferstehung der Toten. 
641 Tora. 

196 Dokumente 



Reizmittel, trotzdem dem bekannten 642  Viri längst die Spitze abgebrochen ist, 
trotzdem die Synagoge auf dem alten Flecke stehen geblieben, dieser alten Synago-
ge, fast möchte ich behaupten, auch nur ein einziges Mitglied zu entfremden und zu 
sich herüberzuziehen. Wer sich dem neuen Tempel anschloß, war schon vorher voll-
kommener Gesinnungsgenosse der Mitglieder desselben. Für die Alten war der 
Tempel viel zu weit gegangen und — darin liegt die Hohlheit des ganzen Institutes —
für die Jungen ist er zu weit zurückgeblieben. Die darin aufgewachsene Jugend ist in 
ihrer Gesinnung längst zum Tempel hinaus gepredigt und gesungen. Nur dann und 
wann treibt das Andenken an einen geliebten Todten, die alte unwillkürliche Scheu 
vor dem 643  rin und namentlich dem 644",  die Nothwendigkeit doch wenigstens an 
diesen Tagen sich in irgend eine religiöse Rubrik einzuregistriren, ein zartfühlendes, 
jugendliches Gemüth, sich in den schönen weiten Hallen einzufinden. Im Uebrigen 
bleiben dieselben an Wochentagen geschlossen, am Schabboß und an den Festtagen 
— leer. 

Das war es auch, was die Prediger des Tempels und einige Mitglieder desselben 
veranlaßte, in der „Sturm- und Drangperiode" der Jahre 1847/48 dafür zu agitiren, 
daß der Tempel endlich den kühnen Sprung wage und sich plötzlich in eine neujüdi-
sche, freie Gemeinde verwandle. Das fand aber namentlich bei den alten Mitglie-
dern, die noch mit ihren Jugenderinnerungen in der Synagoge stehen, lebhaften 
Widerspruch und es blieb beim Alten. 

Wie Sie hieraus ersehen, hat der Tempel als solcher auf das jüdisch-religiöse 
Leben in unserer Gemeinde weder in positiver noch in negativer Richtung einen 
Einfluß. ( ...) 

Nr. 20 
Bericht über das religiöse Leben im Tempelverein645  
August 1855 
Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartheiisches Organ für alles jüdische 
Interesse 19 (10. 9. 1855), S. 469-73 

(...) Das Princip des hiesigen Tempels ist nicht Dogmatismus, sondern Latitudina-
rismus.646  Nicht daß es so und nicht anders im Cultus sein müsse, sondern daß eine 
jede jüdische Religionsgenossenschaft das Recht habe, den öffentlichen Gottes-
dienst nach ihrem Geschmack und Bedürfniß auf jüdischer Basis einzurichten und 
daß es dann gar nicht darauf ankomme, ob man Lecha Dody647  und das lange 
wehu Rachum'48  noch benutze oder nicht. Die hiesige Tempelgemeinde aber hat 

642 Bann. 
643 Neujahrsfest. 
644 Versöhnungstag. 
645 Autor nicht bekannt. 
646 Eigentlich Bezeichnung für eine theologische Schule innerhalb der anglikanischen Kirche, die sich 

durch ihre konfessionelle Toleranz auszeichnete. 
647 Siehe Fußnote 164. 
648 Er ist barmherzig; Beginn der Tachanunim genannten Bittgebete; vgl. Fußnote 488. 
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den Geschmack und das intuitive Bewußtsein, daß sie und unser ganzes Geschlecht 
weder die Grundkraft, noch den consequenten Sinn, noch die Gläubigkeit, noch die 
Wissenschaftlichkeit besitze, um ganz neue Dogmen (wenn auch nur secundäre) 
aufzustellen und durchzuführen. Liebe zu der jüdischen Gesammtheit sowohl, als 
die höhere Klugheit der Selbsterhaltung gebieten ihr, schlechterdings keinen schar-
fen Riß zwischen sich und den Mitbrüdern aufkommen zu lassen. Wie sehr nicht 
nur die Leiter, sondern jeder Einzelne von diesem Gefühl durchdrungen sei, möge 
der Umstand beweisen, daß man nie am Sabbath Hiesige zu Wagen vor den Tempel 
kommen sieht, obgleich die größere Hälfte der Tempelmitglieder sonst keinen An-
stand nimmt, am Sabbath zu Wagen zu fahren. Eben so fällt es ihnen nicht ein, bei 
öffentlichen Verwaltungen und dergleichen irgendwie sich als etwas Besonderes ge-
riren zu wollen. Und in diesem Sinne ist denn auch ihr Cultus eingerichtet: er ist und 
soll sein ein accomonodirendes Compromiß zwischen verschiedenen Richtungen 
des jüdischen Lebens. Von den hierauf begründeten Einrichtungen hat sich Folgen-
des in der Erfahrung herausgestellt. 

Die Orgel ist größtentheils entbehrlich. Wenn sie den wirren Choralgesang einer 
großen Gemeinde bedeckt, so hemmt sie jedoch die musikalische Ausbildung des 
Sängers, zumal des Knabenchors. Ihre Anwendung sollte auf wenige Piecen und auf 
gute, nicht allzulange Präludien beschränkt werden. 

Die deutschen Choralmelodien hat man hier, wie überall, wo sie eingeführt sind, 
mit Unrecht den deutsch-protestantischen Chorbüchern entlehnt. Schon zeigt sich 
überall, daß die Christen der langweiligen secundenlangen Tacte müde sind, daß sie 
sich dem rhythmischen und dem Figuralgesange zu nähern suchen: warum sollen 
denn die Juden den Abhub dieser abgegessenen Tafeln genießen? Warum sollten sie, 
mit ihrer angeborenen lebhaften Sprech- und Actionsweise, sich dieser ganz entge-
gengesetzten Manier hingeben? Ich glaube kaum, daß es — um von uns Aelteren gar 
nicht zu reden — in allen den Jahren — einer einzelnen männlichen oder weiblichen 
Person eingefallen ist, selbst in der religiösesten Stimmung einen dieser Choräle 
nach der vorgeschriebenen Melodie zu Hause zu singen, wenn gleich Fälle, wo sie 
die Gesänge zu diesem Zweck lesen, gar nicht selten sind. Es giebt bei uns deutschen 
Juden nur wenige, es seien übernommene oder originale Melodien zu deutschen 
Chorälen, die diesem Urtheil entgehen. 

Bei der musikalischen Begabung vieler deutscher Juden wäre zu erwarten gewe-
sen, daß wir der Welt eine ganz neue Gattung von Kirchenmusik gezeigt hätten. 
Statt dessen hat überall blos die Lust der Nachahmung vorgeherrscht und zu einer 
Langweiligkeit aller deutschen Synagogenlieder geführt, die bei uns noch weit weni-
ger angebracht ist, als bei unsern christlichen Mitbrüdern. Man darf wohl sagen: je 
ächter und je strenger der Kirchenstyl in Melodie sowohl als in Harmonie, je weni-
ger paßt er für uns. Das Aeußerste, was wir in dieser Richtung wagen dürfen, das ist 
die Aneignung des Styls, in welchem die bekannten Preghteras in Opern wie Zau-
berflöte, Moses, Jüdin, Stumme, Freischütz, Nachtlager u.s.w. geschrieben sind. 

Die Confirmation hat sich nicht von nachhaltiger Wirkung bewiesen. Nicht 
zwar, daß erwartet würde, die confirmirten Juden würden sich nun im Leben als 
vorzugsweise moralisch und religiös gesinnt zeigen. Allein wenn dieser neu einge-
führte Act — insofern er mehr ist als ein bloßes Schlußexamen über genossenen Un- 
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terricht — irgend eine Wirkung haben soll, so muß diese doch in einem festeren 
Anschließen an die israelitische Gemeinschaft bestehen. Das ist aber eigentlich nie 
der Fall. Wir haben sehr viele Exempel, daß der Religionsunterricht, so mager er 
auch mitunter ausfällt, eine Wärme für das Judenthum bei jungen Mitgliedern von 
Familien weckt, wo dieses Gefühl für längst erloschen galt; allein von einem speciel-
len spätem Eindruck der „öffentlichen Einsegnung" zeigt sich nichts. Und wirklich 
scheint dieser Act dem Geiste des jüdischen Cultus nicht angemessen. Hat die jüdi-
sche Gemeinde — geschweige gar der jüdische „Geistliche" — das Recht zu sagen: 
vermöge dieses Acts nehme ich Dich als mündiges Mitglied von Kelal Jahadit649  an, 
wo nicht nicht? Nein, dies Recht hat sie nicht, eben so wenig als irgend ein Beamter 
oder eine Gemeinde sagen kann: ich nehme dies Kind vermöge oder ohne die Be-
schneidung ins Judenthum auf, oder: ich vollziehe diese Copulation. Der Jude, seine 
Ehe, seine Würdigkeit u.s.w., das sind alles Naturproducte, ganz allein Werke des 
Herrn der Natur, der bei uns keinen Stellvertreter hat. 

In unserm Tempelcultus hat sich die Abwechselung von hebräischen und deut-
schen Stücken ganz wohl bewährt; doch werden die deutschen Stücke, zumal die 
längeren, leicht langweilig und müssen mindestens hin und wieder mit componirten 
Kraftversen durchschossen oder in Responsorien eingerichtet werden. Die Einfüh-
rung der sogenannten portugiesischen Aussprache des Ebräischen hingegen hat sich 
sehr bewährt. Die moderne Welt, möchte man sagen, ist dadurch inne geworden, 
welch ein edles, singbares, wohlklingendes und nebenbei prosodisch6" geordnetes 
Idiom die Sprache des alten Testaments ist. Es möchte wenig Sprachdialekte geben, 
für welche sich so gut componiren ließe, da es darin nur einfache Sylben giebt, die 
entweder offene, oder durch einen einzigen Consonanten, zumeist einen fließenden, 
geschlossene: und dabei durchgehends nur helle, reine, mit keinem dumpfen Di-
phthong vermischte Vocale! Es läßt sich nicht läugnen, daß die deutsch-polnische 
Pronunciation häufig dem Fluch des Lächerlichen unterliegt, und daß sie proso-
disch so corrumpirt ist, daß es den darin aufgewachsenen Männern beim besten 
Willen kaum möglich ist, längere Sätze nach den grammatischen Regeln herzusa-
gen. Dies ist so augenfällig, daß damals, als der Tempel gestiftet ward, die Einfüh-
rung dieser Pronunciation von Freund und Feind als etwas völlig Selbstverständli-
ches betrachtet und wohl kaum irgend einer Deliberation unterzogen wurde. Des-
halb findet sich hier beim Tempelpublikum nicht die Scheu vor dem Ebräischen, mit 
der so viele junge Juden behaftet zu sein behaupten. Deswegen nehmen auch die 
jüngeren sowohl als älteren Damen an den Tagen, wo sie überhaupt anwesend sind, 
mit Vergnügen an den hebräischen Chorälen und Responsorien Theil, und es finden 
sich nur wenige, die beim Religionsunterricht nicht auch Ebräisch lesen lernen. 
Wäre es nicht der Fall, daß gerade an den hohen Festtagen nur wenige Fremde 
unsern Tempel besuchen, so würde diese Vortragsweise auch nothwendig viel wei-
ter verbreitet sein. Daß dadurch auch ein starkes Mittel gegen das halbhebräische 
Jüdeln errichtet würde, liegt auf der Hand, auch schon darum, weil die Jugend, an 
eine elegante und correcte Aussprache gewöhnt, überall suchen wird, was bei der 

649 Korrumpiertes Hebräisch: Jüdische Gemeinschaft. 
650 Metrum und Rhythmus betreffend. 
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deutschen Nation überhaupt, gegenüber Franzosen, Italienern und Spaniern, so 
sehr vernachlässigt ist, nämlich die Muttersprache immer elegant zu pronunciren 
und zu reden. Und so sehen wir denn auch, daß die portugiesischen Juden in Lon-
don, in Amsterdam und in Hamburg, so wie die italienischen Juden sich in der 
Aussprache der Landesidiome durchgehends nicht von den übrigen Einwohnern 
unterscheiden, wie die Masse der deutschen Juden. Auch finden wir keine Andeu-
tung davon, daß die ehemaligen Juden in Spanien sich in der Aussprache von ihren 
Landsleuten unterschieden hätten. Wo demnach bei Cultusreformen nicht ganz un-
übersteigliche Hindernisse entgegenstehen, da ist dieses Moment sehr zu empfehlen. 
Wenn ein correcterer und schönerer Gesang erwirkt wird, warum nicht auch eine 
solche Aussprache? Und dabei der praktische Vortheil, den Weltleuten sagen zu 
können: hier habt ihr einmal etwas ganz Neues! 

Was die Predigt anbelangt, so leidet diese hier an einem tiefen Schaden, den alle 
Begabung der Redner nicht überwiegt. Die friedliche juste-milieu-Stellung des Tem-
pels als eines separirten Instituts innerhalb der Gemeinde verbietet ihm, zwar nicht 
durch äußeren Zwang, doch durch innere Nöthigung, alle eindringende Polemik. 
Wäre es den Predigern gestattet, gegen die Lehren und Thaten der heutigen Ortho-
doxen zu Felde zu ziehen, auf der Kanzel den Schleier von den Gestalten der angeb-
lich Staat und Kirche vertheidigenden Zionswächter651  zu ziehen, die tiefe Lüge zu 
beleuchten, in der sich der ganze Schwarm der heutigen stellenjagenden Alt-Neu-
Schüler und Jerusalems-Schmachter652  bewegt, so hätten sie ein schönes Feld, und 
gewiß immer ein sehr volles Auditorium. Aber, der Friede der ganzen Gemeinde 
besteht um diesen Preis, und daran liegt unstreitig mehr als an einem Predigtvergnü-
gen. Deswegen aber bleiben sie vorzugsweise auf das sogenannte rein Positive ange-
wiesen, was wiederum, da das Feld der eigentlichen rationalistischen Gläubigkeit 
bald durchwandert ist, meist immer auf das Moralisch-Erbauliche herauskommt; 
und da hier wiederum gegen grobe Vergehungen, als Völlerei, Unzucht, Spitzbübe-
rei, eheliche Unverträglichkeit, Unbarmherzigkeit u.s.w. loszudonnern kein Anlaß 
ist, so bleibt meist nur das Familienleben, die Kindererziehung u.s.w. übrig. So et-
was hört sich aber, wenn auch meisterhaft vorgetragen, wohl eine Zeit lang gut an, 
aber nicht auf die Dauer der Jahre. Früher hatten wir wenigstens die rührende Klage 
über die bürgerliche Bedrückung der Juden, die hat aber hier aufgehört, und auf 
auswärtige Verhältnisse anzuspielen, das geht wohl hin und wieder, darf aber nicht 
oft vorkommen. 

Was nun die Thora-Vorlesung anbelangt, so hätte man vielleicht das Aufrufen 
von 7 resp. 5 Personen von vorn herein abschaffen sollen; es jetzt zu thun, wäre 
jedoch höchst zweckwidrig, da nicht nur die obligatorischen Alioth653  für Neuver- 

651 Anspielung auf die in Hamburg gedruckte und von Samuel Enoch (1814-76), Oberlehrer in Alto-
na, herausgegebene Zeitschrift ,Der treue Zions-Wächter. Organ zur Wahrung der Interessen des 
orthodoxen Judenthume, die in den Jahren 1845-1854 in deutscher Sprache erschien. Ein hebräi-
sches Supplement gleichen Namens (InK17111'Y17 W) erschien von 1846-56; vgl. Judith Bleich, The 
Emergence of an Orthodox Press in Nineteenth-Century Germany, in: JSS 42 (1980), S. 323-44. 

652 Verunglimpfende Bezeichnungen für die Anhänger der Orthodoxie, in Anspielung auf die Altneu-
schul genannte Synagoge in Prag sowie auf die messianischen Hoffnungen im traditionellen Gebet. 

653 `Aliya, Pl. `Aliyot; eigentlich: Aufstieg; Aufruf zum Vorlesen aus der Tora. 
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ehelichte, Ehemänner, deren Frauen Kirchgang halten, Jahrzeiten und dergleichen 
verlangt werden, sondern auch die Gesammtreihe der Tempelmitglieder sehr darauf 
hält, von Zeit zu Zeit, und namentlich was Greise oder Vornehmere betrifft, an 
Festtagen „aufgerufen" zu werden. Nicht selten ist es vorgekommen, daß Männer, 
die sonst wenig oder nichts vom jüdischen Ceremonialwesen üben, wegen Versäum-
nisse oder vermeintlicher Zurücksetzung dieser Art, den Directoren, welche die 
Alioth durch Karten austheilen, oder gar dem ganzen Tempelinstitut gram gewor-
den sind. Daß übrigens ohne Cantilene654  (Negina, Tropp) gelesen, respective de-
clamirt wird, macht auf die Länge auf den aufmerkenden Zuhörer, der nur einiger-
maßen die Ursprache kennt, keineswegs einen angenehmen Eindruck, zumal hier in 
Hamburg, wo sowohl bei Deutschen als Portugiesen die Vorlesekunst so recht mit 
Virtuosität getrieben worden ist. Für den Kenner ist es z.B. kein geringer Genuß, die 
poetischen Stücke vaiehi, Schira, haasinu655  u.s.w. von dem portugiesischen Cha-
san Cassuto656  vorlesen zu hören, und selbst im Tempel werden die drei Paras-
chot657  von 658  irrp nach der portugiesischen Cantilene vorgelesen, bei jedem Got-
tesdienst sehr gern gehört. 

Gegen die Todtenfeier des Tempels, welche im Wesentlichen in sehr vielen Syn-
agogen nachgeahmt ist (so daß sogar der für das hiesige Tempelgebetbuch von M.I. 
Bresselau659  verfaßte Zwischensatz 660  lerTY 5y '2K1VP 5y fast überall schon einge-
bürgert ist), wäre Manches zu erinnern; denn warum jetzt in diesen Beziehungen 
dicker auftragen, als es die Vorvordern thaten? Inzwischen ist nicht zu läugnen, daß 
hier einem achtungswürdigen Gemüthstriebe entsprochen wird, und so möge es 
hingehen. Praktischer Nutzen für den Kirchenbesuch ist auch zu berücksichtigen, 
obgleich es ein wenig beschämend ist, wenn Leute, die das ganze Jahr hindurch 
nicht an den Tempel denken, zu dieser Ceremonie sich einstellen und bald nachher 
wieder fortgehen. Indessen entsteht bisweilen ein 661  rinv5 aus dem 662  rinv5 t<5. 
Eben so geht es mit dem Kaddischsagen,663  an welchem jedesmal ein, zwei, ja drei 
Minjanim664  männlicher Personen Theil nehmen, da außer den Leidtragenden auch 
Diejenigen sich dazu einstellen, die im Laufe der Woche Jahrzeit — bei jüngern Leu-
ten meist nach dem bürgerlichen Kalender gerechnet — gehabt haben. Auch Frauen 

654 Getragene, gesangartige Melodie. 
655 Vgl. Exodus 15,1-18; Numeri 25,19 - 26,65; Deuteronomium 32,1-43. 
656 Jehuda Cassuto (1808-93) fungierte seit 1827 als Kantor der Portugiesischen Gemeinde in Ham-

burg. 
657 Abschnitte (Deuteronomium 6,4-9, 11,13-21 und Numeri 15,37-41). 
658 Des Gebets Höre Israel; vgl. Fußnote 177. 
659 Meyer Israel Bresselau (1785-1839), 1817-32 Mitglied der Direktion des Tempelvereins und Mit-

herausgeber des ersten Gebetbuches. 
660 Israel (und) den Gerechten; Einschaltung in das Qaddisch der Trauernden, um eine direkte Bezie-

hung zu den Verstorbenen zu schaffen; vgl. M.I. Bresselau/S.I. Fränkel (Hrsg.), n112371 110 [Seder 
ha'avoda]. Ordnung der öffentlichen Andacht (1819), S. 24. 

661 Um seiner [ihrer] selbst willen. 
662 Nicht um seiner [ihrer] selbst willen. 
663 Das Sprechen des Qaddisch zu Ehren verstorbener Familienangehöriger. 
664 Quorum von zehn Männern für das öffentliche Gebet. 
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und Mädchen stellen sich zu diesem Zwecke ein und sprechen den Kaddisch auf 
ihren Stellen leise mit. 

Obige zerstreute Betrachtungen sind Ergebniß einer vierzigjährigen Erfahrung 
und dürften als solche den Epigonen nützlich sein. Was aber die Hauptlehre ist, die 
für die freier denkenden Juden aus der Art des Bestehens des hiesigen Tempels fließt, 
so heißt sie: thuet recht, d.h. thut, was ihr nach den adoptirten Grundsätzen vor 
euch selber verantworten zu können glaubt, und scheuet Niemand, d.h. quält euch 
nicht um den Beifall resp. Beitritt der sogenannten Frommen, weder der alten über-
zeugungstreuen, noch der neuen geld- und machtbegierigen Comödianten. Es hat 
wohl kaum je eine zahmere Reform gegeben, als die des hiesigen Tempels inclusive 
seiner ephemeren Vorgänger, des Behr'schen und des Jacobson'schen Tempels in 
Berlin665  — dennoch stehen jene heute noch dagegen mit denselben, freilich noch 
viel stumpfer gewordenen Waffen als dazumal. Sie haben noch heute dieselben Alli-
anzen mit den antireligiösen Juden, mit den sie nicht durchschauenden christlichen 
Orthodoxen und Mystikern, und mit judenfeindlichen Regierungsbehörden. Laßt 
sie ihren lasterhaften Gang gehen, bemitleidet sie und helfet ihnen im Unglück, aber 
trauet ihnen nicht. Wenn sie könnten, was sie gern möchten, dann würden sie uns 
böse Dinge zeigen, aber zum Glück können sie es nicht. (...) 

Nr. 21 
Bericht über die musikalische Gestaltung des Ternpelgottesdienstes666  
Januar 1856 
Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartheiisches Organ für alles jüdische 
Interesse 20 (4. 2. 1856), S. 72f. 

Die neuliche Anfrage (Nr. 2)667  in Bezug auf den Sing-Chor im hiesigen neuen Tem-
pel beantworte ich mit Vergnügen etwas ausführlich, in der Absicht, Anlaß zur Dis-
cussion und ihren Früchten zu geben. Dieser Chor, welchen, so wie die musikalische 
Partie des Gottesdienstes wir zu vervollkommnen gerade jetzt beschäftigt sind, be-
steht aus 16 Knaben aus der hiesigen Freischule, welchen für gewöhnlich 2 erwach-
sene Sänger für den Baß, an den höchsten Festtagen ein einfaches Männer-Quartett 
(besoldete Juden) beitritt. Blos bei der Todtenfeier am Jom Kippur, welche über eine 
Stunde dauert und eine ebräische (Ad. meh adam668  ), eine deutsche Candate ( „Was 

665 Die zunächst in den Privaträumen Israel Jacobsons (1768-1828), später dann im Haus des Ban-
kiers Jacob Herz Beer (1769-1825) abgehaltenen reformierten Gottesdienste mußten 1823 auf Be-
fehl des preußischen Königs geschlossen werden, der die Bildung jüdischer ,Sekten` zu verhindern 
suchte; vgl. Meyer, The Religious Reform Controversy; siehe auch: G. Salomon, Der wahrhaft From-
me stirbt nicht. Predigt gehalten am Sabbath nach dem Versöhnungstage bei der von der Direction 
des neuen Tempelvereins angeordneten Gedächtnißfeier für den am 13ten September d. J. zu Berlin 
verstorbenen Geh. Finanzrath und ehemaligen Consistorial-Präsidenten I. Jacobson, Altona 1828. 

666 Autor nicht bekannt. 
667 AZJ 20 (1856), S. 218f. 
668 Herr, was ist der Mensch; nilnyn 710 [Seder ha'avoda] Gebetbuch (1841), S. 310. 
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ist der Mensch?" )669  ; sodann den berühmt gewordenen, jetzt von mehreren Frei-
maurerlogen adoptirten Choral „Seele was betrübst du dich?"67° enthält, lassen es 
sich einige, zum Theil christliche, Dilettanten nicht nehmen, den Chor zu verstär-
ken. Diese Auxiliaire können wir um so unbedenklicher annehmen, als bei den mei-
sten christlichen Kirchenmusiken auch unsere Dilettanten mitwirken. 

Von unseren 16 Knaben, welche jährlich 12 Mark und die ausgezeichneteren 
noch Prämien erhalten, singen 8 Sopran und 8 die Altstimmen; doch ist zu beach-
ten, daß der ganze Gesang von unserer kräftigen Orgel dominirt wird und der Orga-
nist (ein Christ) auch einen tüchtigen Baß mitsingt, auch im Ebräischen, welches er 
— seit 1 830 im Amte — sehr geläufig liest und correct betont. Hier habe ich nun auf 
einen Mangel (meiner Meinung nach) hinzuweisen, der sich bei den meisten neuern 
Synagogen wiederholt. Nämlich die Placirung des Chors und der Orgel (wo eine ist) 
oben über der Vorhalle und also eigentlich außerhalb der eigentlichen Kirchenmau-
ern. Dies, nebst der Höhe des Chorlectors über dem Damenlector bewirkt, daß die 
Knaben, trotz ihrer Zahl, fast immer fortissime singen müssen, um den Gesang der 
Gemeinde zu übertönen. Es ist wahr, den Chor soll der Prediger im Gesicht haben, 
wenn er seinen Vortrag, den Gesänge einleiten und schließen, bisweilen auch in der 
Mitte verzieren, diesen adaptiren will, allein hier kommt wieder die Frage: ist denn 
die fast durchgängig beliebte Placirung der Kanzel der Eingangsthür gegenüber, 
dicht vor oder neben dem Hecha1671  die richtige? Ich möchte dies verneinen, schon 
in decorativer Beziehung; dann erst concentriren wir unsere schönste Architektur 
an diesem Punkt und dann verstellen wir ihn durch ein Mobiliar, welches eigentlich 
niemals symmetrisch schön sein kann, weil es, ob auch noch so reich ausge-
schmückt, doch immer nur für einen einzigen Mann gegenüber einem großen Publi-
kum eingerichtet ist. Ich möchte glauben, daß, wenn die Gallerien so disponirt wä-
ren, daß seitwärts eine für den Chor bliebe und dem gegenüber hinreichend zur 
Ansicht gestellt die Kanzel, dies das Vorzüglichere sein würde. Da, wo die Choristen 
auf dem Almemar672  um den Chasan herumstehen, hat man meist auch den Fehler 
begangen, diesen fast bis an den Hechal vorzurücken, ohne zu bedenken, daß dies 
gegen alle Akustik verstößt, da ja nun der ganze Chor gegen die Ostwand ansingt 
und der Gemeinde den Rücken zukehrt. Die Sefaradim haben dies von jeher besser 
verstanden, denn in allen ihren Synagogen in allen Ländern steht der Almemar fast 
ganz an die Westwand gerückt und der Chasan hat die Gemeinde vor sich. Dafür 
laufen aber auch die Sitzreihen nicht parallel mit der Ost-, sondern mit der Nord- und 
Südwand, d.h. sie sitzen (denn bei ihnen ist das Sitzen die Regel und das Stehen die 
Amidah,673  nur die Ausnahme) in Form eines hebräischen n um den Chasan herum. 

669 Ebd., S. 311. 
670 E. Kley (Hrsg.), Religiöse Lieder und Gesänge für Israeliten, zum Gebrauch häuslicher und öffentli-

cher Gottes-Verehrung, 2. Aufl., Hamburg 1821, S. 199-202; M. Fränkel/G. Salomon/I. Wohlwill 
(Hrsg.), Allgemeines Israelitisches Gesangbuch für Gotteshäuser und Schulen [eingeführt in dem 
Neuen Israelitischen Tempel zu Hamburg], Hamburg 1833, S. 217-20; das Lied wird dem christli-
chen Organisten und Gesangslehrer J.H.G. Stöwing zugeschrieben. 

671 Toraschrein. 
672 Auch: Almemor; das Vorleserpult. 
673 Achtzehngebet. 
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Was nun unsern Tempelchor und Gesang anbelangt, so steht dessen Vervoll-
kommnung mit der Anstellung des Herrn Piza674  zum zweiten Chasan zusammen, 
dessen ausgiebige Stimme uns die Gelegenheit giebt, den fundamentalen Vortheil, 
den der jüdische Kirchengesang vor anderen voraus hat, noch mehr als bisher aus-
zubeuten. Ich meine die wichtige Rolle, die der Solo-Vortrag des Chasans einnimmt. 
Unser Tempel hat nun bekanntlich das System glücklich durchgeführt, daß die Ge-
meinde niemals das bloße Zuhören hat, sondern fortwährend mitwirkt. Das soll 
nun noch besser ausgeführt werden, wobei allerdings die schwierigste Aufgabe 
bleibt, den so schon sehr langen Gottesdienst (am schlichten Sabbath 2 3/4 Stun-
den) nicht noch mehr zu verlängern. Indeß können wir uns bei den Abendgebeten 
schon einige Zusätze erlauben, die vorzüglich in durchcomponirten Psalmen und 
Kaddeschim675  so wie in einem additionellen Schlußchor bestehen werden. Sollte 
mans glauben, daß die meist aus jungen Männern bestehende Gesang-Commission 
(in pleno 21 Personen) einstimmig der Meinung ist, man müsse mehr hebräisch 
singen, weil das schöner klingt, und die prosaischen deutschen Gebete wenigstens 
kirchen-recitativisch vortragen? Freilich consumiren wir noch immer eine Masse 
deutscher Choräle. Abends: Eingang, Schluß, und vor dem Kiddusch676  ; Morgens: 
Eingang, Schluß, vor und nach der Predigt, vor Baruch Scheamor677  und vor der 
Thoralection, also sechsmal! Und dabei meist in dem Styl der Choräle, deren die 
Christen auch schon müde sind! (...) 

Nr. 22 
Schreiben der Tempeldirektion und -deputation an das Vorsteherkollegium der 
Hamburger Deutsch-Israelitischen Gemeinde, mit einer Bitte um Erhöhung der 
finanziellen Unterstützung 
23. Januar 1856 
Staatsarchiv Hamburg, 522-1 (Bestand Jüdische Gemeinden) Nr. 571a Bd. 1 

Hochzuverehrende Herren! 
Auf Grund eines unterm 28sten Februar 1850 an Ein Wohllöbliches Vorsteher-

Collegium der Deutsch-Israelitischen Gemeinde abseiten der ergebenst unterzeich-
neten Verwaltung gerichteten Gesuches678  ist dem Neuen Israelitischen Tempelver-
ein durch Beschluß vom 18. December desselben Jahres eine jährliche Subvention 
aus der Gemeindekasse zum Betrage von CrtM. 1500 für die Jahre 1851, 52 und 53 
bewilligt worden. Diese Subvention ist unterm 2ten Februar 1854 auf weitere drei 
Jahre polongirt.679  Bei dem Herrannahen des Endtermines dieser Prolongation mit 
Ende des laufenden Jahres wollen die Unterzeichneten es nicht versäumen, diesen 

674 < (1824-1879), seit 1855 als Kantor am Tempel. 
675 Eigentlich: Qaddischim; Pl. von Qaddisch. 
676 Weihesegen zu Beginn des Sabbat. 
677 Gelobt sei, der da sprach; vgl. Fußnote 383. 
678 Enthalten in: StAH, 522-1 Nr. 571a Bd. 1. 
679 Vgl. den Antrag des Tempelvereins vom 1.2. 1854, ebd. 
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Gegenstand rechtzeitig zu erneuter Beschlußfassung Einem verehrlichen Vorsteher-
Collegio zu unterbreiten, und dürfen dies um so weniger hinausschieben, als unter 
wesentlich veränderten Verhältnissen das gegenwärtige Gesuch gegen die früheren 
als modificirt erscheinen wird. 

Wir dürfen wohl im Allgemeinen auf unsere früheren Vorstellungen Bezug neh-
men, da die in denselben dargelegten Verhältnisse des von uns verwalteten Vereins 
sowohl an sich, als in Beziehung nach Außen und zur Gemeinde dieselben geblieben 
sind, ebenso wie die Communalverhältnisse trotz einst in Aussicht gestandener Re-
formation in allen Stücken unverändert fortbestehen. 

Es ist nur noch zu allen jenen, früher bereits näher bezeichneten Momenten, 
welche es bedingen, daß die Mitglieder unseres Vereines ihre Beiträge, da sie als 
freiwillige einer Beschränkung fähig sind, immer mehr reduciren, z.B. unter Aufge-
bung der zu höheren Preisen vermietheten Stellen, andere niedriger taxirte Plätze 
wählen, als neuer, zu Ersparungen der Einzelnen veranlassender und daher unsere 
Einnahmequellen schmälerndes Faktum die herrschende Theuerung hinzugetreten. 
In der That ist es der gegenwärtigen Verwaltung wirklich nur durch Hülfe einer 
Finanzoperation und durch die unermüdetsten Anstrengungen möglich geworden, 
einigermaßen das Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen des Instituts 
zu erhalten. Wäre es uns nicht gelungen vor etwa sechs Jahren nicht nur unter den 
Angehörigen unseres Vereins, sondern selbst bei Männern, welche außerhalb des 
Judenthums stehen, für die Erhaltung und das Gedeihen unseres Institutes aber ein 
Interesse hatten, ein unverzinsliches Anlehen aufzunehmen und in solcher Weise ein 
Capital von BcoM 27000.—. zinsfrei aufzubringen, so würde wohl schon längst die 
Existenz einer religiösen Stiftung in Frage gestellt sein, welche seit bald 40 Jahren 
als eine Zierde und ein Stolz der Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg ge-
golten hat. Trotz dessen aber war die Verwaltung noch auf der anderen Seite ge-
nöthigt, in ihrem Ausgabenbudget Ersparungen eintreten zu lassen, und dasselbe au 
niveau ihrer Einnahme halten zu können. Nur mit dem größten inneren Widerstre-
ben, einzig und allein im Bewußtsein, im Sinne einer gewissenhaften Administration 
so handeln zu müssen, konnte die Verwaltung sich dazu verstehen, den von ihr 
Angestellten, zum Theil Männern in hohem Alter und nach langjähriger Dienstzeit, 
ihr bisheriges Einkommen mittelst Abzuges zu reduciren. Wenn die von einer an 
sich so harten Maßregel Betroffenen auch rechtlich einen Widerspruch gegen diesel-
be zu erheben nicht befugt waren, so haben dieselben es uns doch niemals verhehlt, 
wie schmerzlich sie die erlittene Einbuße empfinden; ja, wir werden von einem Thei-
le derselben alljährlich zur Wiedererhöhung aufgefordert. Die Verwaltung muß da-
her aus diesem Grunde allein schon den Wunsch haben, die financiellen Verhältnis-
se des Institutes zu verbessern, und der Art zu verbessern, daß es ihr möglich werde, 
den billigen Ansprüchen verdienstvoller Beamten gerecht zu werden und denselben 
dasjenige wieder zuwenden zu können, was ihnen in früheren und rüstigeren Jahren 
regelmäßig zugeflossen ist. Da nun aber eine Steigerung der Einnahmen eine positi-
ve Unmöglichkeit ist, so sind wir darauf hingewiesen an jener Stelle eine Aufbesse-
rung unserer Verhältnise zu suchen, wo überhaupt die Sorge für allgemeine jüdische 
Interessen und öffentliche Anstalten ihren Mittelpunct und ihre Spitze hat. 
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Die financielle Basis unseres Vereins ist Einem Wohllöblichen Vorsteher-Col-
legio recht wohl bekannt, nemlich die Erbauung unseres Gotteshauses gegen Ausga-
be von Actien. Und es ist ihnen, hochzuverehrende Herren, nicht minder bekannt, 
daß die Zinszahlung für diese Actien bereits seit etwa zehn Jahren sistirt ist. Freilich 
ist ein großer Theil der Zinscoupons dem Vereine unentgeltlich zurückgegeben; 
nicht minder sind bei frohen und ernsten Anlässen der Anstalt Actien zurückge-
schenkt worden, und es haben überhaupt Theilnahme und Pietät die übrigen Acti-
eninhaber in der Regel verhindert, die Einlösung der verfallenen Coupons zu ver-
langen. Dies ist indessen keinesweges allgemein der Fall gewesen, vielmehr ist ei-
nestheils die Einlösung dieser Coupons von Manchem geradezu verlangt worden; 
anderntheils werden häufig die dem Vereine von Mitgliedern zu machenden Zah-
lungen mittelst Zinscoupons geleistet. Dabei darf auch nicht vergessen werden, daß 
wenn freilich die Zinszahlung abseiten des Tempelvereins seit Jahren sistirt ist, doch 
in dem abseiten der Actieninhaber dagegen beobachteten Stillschweigen ein Erlaß 
der Zinsen nicht enthalten ist. Daß Fälle, wie die erwähnten, wo die rückständigen 
Zinsen reclamirt werden, in Zukunft noch häufiger eintreten werden, ist mit ziemli-
cher Gewißheit anzunehmen, sobald die Obligationen erst einmal aus dem Besitze 
ihrer ersten Erwerber in andere Hände übergegangen sein werden. Ein solcher Ue-
bergang nun findet, abgesehen von einer wohl nicht leicht vorkommenden freiwilli-
gen Veräußerung, bei Todesfällen und Fallissementen68° Statt, daß der Erbe eines 
verstorbenen Mitgliedes unseres Vereins dieselbe Pietät besitze, welche seinen Erb-
lasser beseelt hat, mag in vielen Fällen vorkommen; in anderen mag es an dieser 
zarten Rücksicht fehlen und der Erwerber keinen Anstand nehmen, diese Forde-
rung, wie jedes andere in der Erbschaft befindliche Activum zu realisiren. So wer-
den z.B. Vormünder dazu verpflichtet sein. Sollten aber gar unsere Obligationen 
durch Fallissement des Inhabers in eine Cuncursmasse übergehen, so haben die un-
serer Sache gänzlich fremdstehenden Curatores bonorum weder Befugniß, noch 
Veranlassung, den Tempelverein anders zu behandeln, als einen jeden Schuldner der 
von ihnen verwalteten Masse. 

Nach dem Allem muß es Einem Wohllöblichen Vorsteher Collegio einleuchten, 
daß, wenn es gleich der Verwaltung gelungen ist, indem sie ihre Vereinsgenossen zur 
unentgeltlichen Rückgabe von Actien, zum Zinserlasse und zu zinsfreier Darleihung 
von Capitalien veranlaßte, das Institut bislang zu erhalten, dasselbe dennoch auf 
sehr schwankenden Füßen steht; und daß die Entwerfung und Einhaltung eines fe-
sten Budgets nicht möglich ist, wenn die gegenwärtigen Einnahmequellen — und von 
diesen macht die Subvention aus Gemeindemitteln, namentlich in einem zu erbit-
tenden erhöhtem Maßstabe, einen beträchtlichen Theil aus — nicht für alle Zeiten 
gesichert sind. Wahrhaft und aus dem Grunde kann uns nur durch eine permanente 
Subvention geholfen werden. 

680 Konkursen. 
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Geneige deßhalb Ein Wohllöbliches Vorsteher-Collegium, die dem Neuen Israe-
litischen Tempelvereine bisher aus Gemeindemitteln zufließende Subvention unter 
Erhöhung derselben auf CrtM 3000. pro Anno für immer zu bewilligen.681 	)682 

Nr. 23 
.1.683  über die Neubesetzung der Predigerstelle am Tempel 
20. Oktober 1857 
Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartheiisches Organ für alles jüdische 
Interesse 21 (9. 11. 1857), S. 626-29 

Die Krisis, in welche der hiesige Tempel durch den Rücktritt seines gefeierten Predi-
gers, Dr. Salomon, getreten, ist noch nicht beendigt. Bekanntlich hat die Verwaltung 
beschlossen, daß künftig nur ein Prediger an der Anstalt lehren und nur zur Aushül-
fe ein Candidat neben ihm angenommen werden solle, der in Behinderungsfällen 
desselben, und wo die Amtsthätigkeit eine zu große Anstrengung für einen Einzigen 
erfordern würde, ergänzend einzutreten hätte. Die eröffnete Concurrenz hat aber 
bis jetzt noch nicht zur Besetzung dieser neuen Stelle geführt, und die Bemühungen, 
einen geeigneten Mann dafür zu finden, müssen fortgesetzt werden. 

Freilich ist wohl Mancher mit der Frage aufgetreten: „Warum erschwert Ihr 
Euch diese Wahl, indem Ihr von dem hergebrachten, unter Euch selbst früher mit 
Glück eingeschlagenen Wege abweicht? In allen größeren Gemeinden, wo die äu-
ßern Umstände es gestatten, sucht man gereifte Prediger, die, des Wortes Meister, 
den Anforderungen sofort genügen können: wollt Ihr Eure Kanzel zu einer Ue-
bungsschule für Anfänger machen?" Gewiß haben die Leiter unseres Gotteshauses 
diese Schwierigkeit erkannt, aber überwiegende Gründe haben sie dennoch dahin 
gebracht, dieselbe nicht zu scheuen, und ihr vielmehr gerade ins Gesicht zu sehen. 
Den aufmerksamen Beobachtern ist es nicht entgangen, daß durch zwei coordinirte 
Prediger das Maß der Verantwortlichkeit eines jeden für seine amtliche Wirksam-
keit ein viel geringeres ist, als die Wichtigkeit des Amts erfordert. Einer verläßt sich 
auf den andern, oder der eine sieht den andern als ein Hemmniß für die Erfolge 
seines Arbeitens an; auch bei dem besten collegialischen Einverständniß geht doch 
jeder leicht seinen eigenen Weg und beruhigt sich dabei, zu thun, was er gerade 
kann. Die Gemeinde ihrerseits wird von dem wahren Ziel dadurch abgeführt, die 
Vergleichung zweier verschiedener Predigtweisen stellt sie auf den kritischen Stand-
punkt; statt sich belehren und den Inhalt der Rede auf sich wirken zu lassen, macht 
sie sich zum Richter über die Redner, und legt einen ästhetisch-rhetorischen Maß-
stab für die Beurtheilung desselben an. Der wahre Zweck der Predigt, die religiöse 

681 Der Gemeindevorstand bewilligte dem Tempel nunmehr eine jährliche Subvention von 2.500 
Mark, davon 1.000 Mark auf Widerruf; vgl. das Protokollbuch des Gemeindevorstands, 6. 2. 
1856, in: StAH, 522-1 273a Bd. 11. 

682 Es folgen die Unterschriften der Direktoren und Deputierten: Adolph Hinrichsen, Hirsch Cohn-
heim, Benjamin Aron Simon, S. Hammerschlag, Ferdinand Jacobson, Isaac Emanuel, August 
Herz. 

683 Autor unbekannt. 
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und sittliche Kräftigung des Hörenden, tritt dabei in den Hintergrund, und die Stel-
lung des Predigers zur Gemeinde wird verschoben. Ist dagegen nur Einer an die 
Spitze des Ganzen gestellt, so wird er bald erkennen, daß durch seine größere oder 
geringere Thätigkeit allein die moralische Zukunft einer großen Zahl von Men-
schen bedingt ist, daß er es in seiner Hand hat, Heil und Unheil zu stiften; er wird in 
planmäßiger Folge die Gedanken zu verbreiten suchen, die seiner Gemeinde vor 
Allem noth thun. Einheit und Gleichmäßigkeit werden sein ganzes Wirken durch-
dringen, und jede Selbsttäuschung, als habe er einem Anderen zu weichen, schwin-
den. Und rein äußerlich betrachtet, wenigstens wie hier die Verhältnisse stehen, Ei-
ner kann ganz und gar ungetheilt seinem Amte leben, während Zweien eine bedeu-
tende Nebenthätigkeit zur Nothwendigkeit gemacht wurde, um die Stellung in der 
Gesellschaft einzunehmen, die ihnen gebührt, und die auch die Gemeinde von ihnen 
verlangt. 

Es ist somit wünschenswerth, daß fortan nur ein Prediger an unserm Tempel 
stehe, daß dieser ihm aber ganz angehöre und ausschließlich dem Amte lebe. Da 
aber ein solcher menschlichen Zufälligkeiten unterworfen ist, und immerhin einmal 
an der Ausübung seiner Functionen gehindert sein kann, so ist eine zweite Persön-
lichkeit unvermeidlich, um in solchen Fällen ihn vertreten zu können. Denn unser 
Gotteshaus ist so angelegt, daß es der Predigt nicht entbehren kann; während in 
andern Orten die Gemeinde keinen Anstoß daran nimmt, nur einen um den andern 
Sabbath eine Predigt zu hören, oder noch seltener, würde der hiesige Gottesdienst 
ohne das belehrende Wort sich alles Einflusses auf die Gemeinde begeben, und die 
Theilnahme der Besuchenden sich bald auf ein Minimum reduciren. Für den Fall 
einer Verhinderung des Predigers also muß eine Hülfe vorhanden sein, so wie für die 
Tage, an denen die Predigten sich auf eine so hohe Zahl häufen würden, daß die 
Kraft eines Menschen nicht mehr ausreichte, den Anforderungen zu genügen. Des-
halb ist denn festgesetzt, daß der zu gewinnende Candidat an jedem Doppelfest und 
am Versöhnungstage eine Predigt halten soll, und auch damit er nicht in gar zu 
langen Zwischenräumen eine allzu geringe Uebung seiner Kräfte erlangt, etwa jeden 
dritten oder vierten Sabbath ebenfalls. So tritt er in eine bescheidene Rangstelle 
neben dem beamteten Prediger, bekommt aber die Gelegenheit, in wohl durchgear-
beiteten Reden vor einer gebildeten Gemeinde aufzutreten und seinen Ruf zu be-
gründen. 

Das Verfahren bei der im verflossenen Sommer gehaltenen Concurrenz war frei-
lich ein ernstes, und ungeachtet sehr begabte Kräfte sich zur Verfügung stellten, 
glaubten die verwaltenden Behörden dennoch die Entscheidung nicht übereilen zu 
dürfen, und adoptirten lieber eine Zeit lang die Bereitwilligkeit des Dr. Frankfurter, 
so lange seine Kräfte ausreichten, allein sämmtliche Obliegenheiten des Amts zu 
übernehmen. Von den Competenten um die neue Stellung wurde zweierlei als uner-
läßlich verlangt, sittliche Tüchtigkeit und gründliche wissenschaftliche Vorberei-
tung; von praktischer Uebung und Gewandtheit wurde durchaus abgesehen und 
nur gefragt, ob dieselbe bei ernstem Streben und andauerndem Fleiß im Laufe der 
Zeit zu erwarten sei. Wenn also ein oder das andere Anerbieten nicht berücksichtigt 
wurde, so war es nur aus einem Grunde, der in diesen leitenden Principien seine 
Erklärung findet. Bewährte Autoritäten des Auslandes wurden mit zu Rathe gezo- 
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gen, und die Verwaltung kann sich selbst das Zeugniß geben, daß sie ihre Aufgabe 
sich nicht zu leicht gemacht, daß sie die Wichtigkeit der übernommenen Pflicht sich 
deutlich vergegenwärtigt habe. 

Mancher konnte nun freilich glauben, das Bemühen der Verwaltung, unter die-
sen Umständen eine Wahl zu Stande zu bringen, werde ein vergebliches sein, da die 
ausgeschriebene Concurrenz ihr zur Genüge gezeigt, auf welche geringe Zahl von 
Bewerbern sie zu rechnen habe. Wir theilen diese Ansicht nicht. Daß gleich auf die 
erste Aufforderung einer bloßen Zeitungsannonce ohne genauere Erörterung der 
Verhältnisse, die nicht genügend von Auswärtigen gekannt werden konnten, eine 
Zahl von zehn bis zwölf zum Theil namhaften Männern sich gemeldet hat, scheint 
uns nicht unbedeutend. Wir zweifeln nicht, daß bei genauerer Kenntniß der Sachla-
ge noch Mancher sich bestimmen lassen wird, seine Blicke hierher zu richten. Die 
Aufforderung hat sich an Unverheirathete gewandt, und dadurch natürlich einen 
großen Theil ausgeschlossen, die sonst wahrscheinlich wenigstens eine Anfrage 
hierher gerichtet haben würden. Ein anderer Correspondent d. Bl. hat bereits be-
merkt, wie hierin nur unbegründete Hoffnungen abgewiesen, nicht überhaupt eine 
Schranke gezogen werden sollte.684  Der bestimmte Gehalt ist verhältnismäßig ge-
ring, ausreichend für einen einzelnen Mann bei bescheidenen Ansprüchen, keines-
wegs aber zur Erhaltung einer Familie. Würde Jemand aber anderweitig die Mittel 
besitzen, sich als Familienvater hier zu erhalten, so gedenkt die Verwaltung des 
Tempels, so weit uns die Verhältnisse bekannt sind, nicht im mindesten daran, ein 
Cölibatsgesetz für ihre Angestellten zu erlassen; die Vorzüge, die in einem begründe-
ten Familienverhältniß liegen, sind auch ihr nicht verborgen. Da aber in kleinen 
Orten leicht die Meinung entsteht, die angegebene Summe sei bedeutend, sei ausrei-
chend, auch weitergehenden Ansprüchen zu genügen, so wurde mit Vorsicht die 
Bedingung des Nichtverheirathetseins gestellt, und nur so soll sie verstanden wer-
den. Nichts ist aber weniger gemeint, als daß die Stellung eines solchen Candidaten 
nicht in sich selbst Hülfsquellen habe, ihm eine höhere und bessere Lebensexistenz 
zu verschaffen. Vielmehr glauben Diejenigen, die das wahre Wohl der Anstalt im 
Auge haben, sie sei einer weitern Entwickelung fähig und bedürfe deren auch in 
hohem Maße. Im Wesentlichen steht der Tempel noch auf der Stufe, auf der er bei 
seiner Gründung gestanden hat: er ist ein gottesdienstliches Institut zur Befriedi-
gung der religiösen Bedürfnisse Derjenigen, die an dem Herkömmlichen sich nicht 
mehr betheiligen konnten. Die Umstände um ihn her aber sind in vierzig Jahren 
gänzlich verändert, die Opposition hat aufgehört, Generationen sind entstanden, 
die nicht mehr mit den erstarrten Gebilden des Conservatismus kämpfen wollen, 
sondern Nahrung suchen für Geist und Gemüth. Nicht also gewisse Formen des 
Gottesdienstes sind jetzt das Wichtigste, sondern ein positiver Inhalt, eine Anleitung 
zur Vereinigung des praktischen Lebens mit dem Bedürfniß des Herzens. Die Frage 
der religiösen Erziehung der Jugend tritt in den Vordergrund, und die dabei sich 
ergebenden Schwierigkeiten sind für uns noch nicht gelöst, können auch nicht 
durch die angestrengteste Thätigkeit eines Einzelnen gelöst werden. Hier ist ein 
weites Feld für eine neue, junge und rüstige Kraft, ein Tummelplatz für die lebendig- 

684 AZJ 21 (1857), S. 299f. 
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ste Thätigkeit, und nicht nur die äußere Subsistenz eines jungen Mannes kann ver-
bessert werden, ein ehrenvollster Platz in unserer Gesellschaft ist zu gewinnen. Ver-
schiedene Versuche, eine Religionsschule zu begründen, sind bis jetzt nicht gelun-
gen,685  die Absicht ist aber nie aufgegeben, und wird immer wieder aufgenommen 
werden, wenn größere Aussicht auf die Ausführung sich zeigt. — Nicht minder als 
für die Jugend kann auf die Erwachsenen gewirkt werden. Ein großer Theil unserer 
Gemeinde ist durchaus verhindert, an dem regelmäßigen Gottesdienst Theil zu neh-
men, nicht durch Gleichgültigkeit, sondern weil die Ansprüche an das äußere Leben 
sich so gebieterisch geltend machen, daß die weniger laut pochende Religion dar-
über zurückstehen muß. Nur selten, wenn ein jüdisches Fest mit einem Sonntag 
oder einem anderen christlichen Feiertag zusammenfällt, können sie dem Wunsche 
ihres Herzens, das Gotteshaus zu besuchen, Genüge leisten. Wie nahe dabei aber die 
Gefahr ist, daß zumal die Jüngeren dem Judenthum auf diese Weise ganz entfremdet 
werden, liegt zu Tage. Es muß eine Form gefunden werden, auch diese Zurückblei-
benden zu fesseln: durch einen Mann, dessen Zeit und Kraft anderweitig nicht so 
sehr absorbirt werden, gewinnt solcher Wunsch größere Wahrscheinlichkeit der 
Erfüllung. Und können nicht dem Judenthum durch Vorträge, die auf seinen Inhalt 
sich beziehen, ohne mit dem Cultus in Verbindung zu stehen, ebenfalls große Dien-
ste geleistet werden? 

Sehen wir ferner ab vom speciell Jüdischen, so ist die allgemeine pädagogische 
Wirksamkeit jedem dazu Vorbereiteten leicht eröffnet; Unterricht und Erziehung 
sind Fächer, für die immer ein Berufener Verwendung hier finden kann. Wer könnte 
überhaupt das Gebiet begrenzen wollen, auf dem wissenschaftliche Tüchtigkeit sich 
geltend machen kann? Wir meinen nicht, daß ein Theologe ein journalistischer 
Schöngeist und Theaterrecensent sein solle, wir halten das im Gegentheil für den 
gefährlichsten Abweg, auf den er gerathen kann; aber auch ohne dieses giebt es 
Beschäftigungen, zu denen Dieser oder Jener sich hingezogen fühlt, und die mit der 
amtlichen Thätigkeit sich passend verbinden lassen. Da ist es gerade die Weltstadt, 
die wir in die Wagschale legen, und deren unzählige Hülfsquellen sich nicht vorzäh-
len lassen, weil es eben mmer neue sind; die Verbindung mit allen Theilen der Erde 
gewährt auch immer erweiterte Mittel für Den, der sie zu benutzen versteht. Weit 
entfernt also, daß der Bewerber um unsere Stelle sich zu einem dauernden Kampf 
mit dem materiellen Leben verurtheilt sieht, hat er vielmehr einen weiten Schau-
platz zur Entfaltung seiner Fähigkeiten. Nur nicht zuerst soll er sich in Kummer und 
Sorge stürzen, dann kommt er schwer oder nie wieder heraus; hat er erst eine freie 
Stellung sich erobert, dann steht sein Amt der Gründung eines eigenen Herdes 
durchaus nicht entgegen. Er braucht daher auch die Stellung nicht als Durchgangs-
punkt für Erlangung einer bessern zu betrachten, er darf in ihr selbst einen Hafen 
suchen, in den er mit Ruhe einlaufen kann. 

Die Bewerbung um unsere Candidatur ist also nicht geschlossen, sondern wer 
Beruf in sich fühlt, stehe nicht an, auch jetzt noch in die Schranken zu treten. Mit 
ernsten, sittlich gereiften Grundsätzen und Lebensansichten, mit gehörigen jüdisch-
theologischen Studien, mit allgemeiner Bildung nach den Begriffen der Zeit ausge- 

685 Zu einem früheren Versuch siehe Dokument Nr. 18. 
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rüstet, wird er sich für befähigt halten dürfen, den Bewerbern um die eröffnete Stelle 
sich zuzuzählen, und darf auch versichert sein, in den Männern, die mit der Leitung 
der Anstalt betraut sind, wohlwollendes und gerechtes Entgegenkommen zu finden. 

Nr. 24 

R.P.686,  Der Hamburger Tempel und sein orthodoxer Prediger 
1867 
Der Israelit. Ein Centralorgan für das orthodoxe Judenthum 8 (1867), S. 836-38 

Eine merkwürdige Zusammenstellung, hören wir manchen unsrer Leser sagen, der 
unwillkürlich dabei an den Satz 687  nimm 11'22 1705 rin denkt. Die Sache ist aber 
doch nicht so überflüssig zu erörtern, wie sie im ersten Augenblick scheint, da es 
sich um einen concreten Fall handelt. In unsrer Nachbarstadt ist bekanntlich für 
den verstorbenen Dr. Frft.688  ein Dr. Sänger689  angestellt worden, der bisher das 
Rabbinat in Mergentheim bekleidete und sich eines orthodoxen Rufes erfreute. Wir 
wollen nun mit wenigen Worten erörtern, ob ein solcher Prediger noch als zur Or-
thodoxie gehörig betrachtet werden kann. 

Was das Princip des Tempels betrifft oder vielmehr dessen Principlosigkeit, 
(denn wo man mit dem, was dem Juden das Höchste und Heiligste ist, sich nach 
sogenannten Zeitbedürfnissen richtet, da kann von Principien nicht die Rede sein) 
so ist darüber kein Wort zu verlieren, denn dies ist allbekannt. Derselbe hat durch 
eine Reihe von Thaten aufs Unwiderleglichste dargethan, daß er mit der Orthodo-
xie entschieden gebrochen hat. Wir erinnern nur an den einen Fall, daß eine Frau, 
die von ihrem noch heute lebenden Manne durch obergerichtliches Erkenntniß ge-
schieden war, nachdem sie von Wechsler69° in Oldenburg mit einem anderen Man-
ne getraut worden, nach dem Tode desselben abermals von Dr. Frft. mit einem drit-
ten Manne getraut wurde. Dabei müssen wir auf die Vertheidigung dieses Schrittes 
aufmerksam machen. Wir sprachen einst mit einem enragirten Templer, der gern 
mit seinem talmudischen Wissen, das er sich in Berlin bei dem verstorbenen Oettin-
ger691  angeeignet haben will, groß thut, und bezeigten ihm unsere Verwunderung 
darüber, daß die Direction des T... diesen so provocirenden Schritt ihres Predigers 
gestattet habe. Derselbe entgegnete höchst salbungsvoll: „Diese zweite Verhei-
rathung war ja ganz anders, als die erste, wobei nur ein obergerichtliches Erkennt-
niß vorlag, und daraufhin konnte ja Frft. nicht trauen. Später aber, als die Frau nach 
einer von einem Rabbinen regelmäßig vollzogenen Trauung Wittwe geworden war, 

686 Autor unbekannt. 
687 Was hat der Priester auf dem Friedhof zu suchen? (Nach dem Religionsgesetz müssen Aroniden die 

Nähe zu Toten streng vermeiden). 
688 Naphtali Frankfurter. 
689 Max Sänger (1821-1882) wirkte seit 1867 als Prediger am Tempel. 
690 Bernhard Wechsler (1807-74), Reformrabbiner, seit 1841 in Oldenburg. 
691 Jakob Josef Öttinger (1780-1860), gesetzestreuer Rabbiner, seit 1820 zunächst als Rabbinatsasses-

sor, dann als Rabbinatsverweser in Berlin. 
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stand ja nichts im Wege dieser Wittwe I'V.M'j? zu geben! "692  Was sagen unsre Leser 
zu dieser Logik? Bekanntlich sagen unser Weisen zur Erklärung des Wortes 
693  cznpro y"z"K ;15 10K1 l'IUTTp. Fällt einem dabei nicht die Aehnlichkeit von 
694 yr,- und 695  rznp ein? Doch wir merken, daß wir zu weit vom eigentlichen The-
ma abschweifen und wollen deshalb wieder einlenken. Tritt nun der Fall ein, daß 
ein solches Institut, wie der Tempel, einen orthodoxen Prediger an seine Spitze 
stellt, so sind zur Erklärung dieses Phänomens 2 Gründe denkbar. Entweder fühlen 
die Mitglieder die innere Leere, sind unbefriedigt mit dem bisherigen Gottesdienst 
und haben sich deshalb entschlossen, zum Alten, Hergebrachten zurückzukehren, 
und es wäre ganz natürlich, daß sie statt des verstorbenen Predigers, der nur groß 
durch seine destructive Tendenz war, einen Orthodoxen berufen, damit dieser ihrem 
erwachten religiösen Bedürfniß genüge. Oder aber es ist gar kein innerer Grund zur 
Erklärung dieser Wahl aufzufinden, sondern es hat sich eben kein besserer Bewerber 
gemeldet, und faute de mieux nimmt man einen Orthodoxen, der sich dazu anbie-
tet. Was nun die erste Annahme betrifft, so ist uns nicht das Mindeste von einer 
Sinnesänderung der Tempel-Mitgl. bekannt. Dieselben leben nach wie vor fern von 
jeder religiösen Observanz, entweihen den Sonnabend, feiern den Sonntag, besu-
chen nicht den Tempel, ganz wie bisher, so daß sich oft der Prediger gemüssigt sieht, 
gegen diese unerhörte Gleichgiltigkeit in Anhörung der Predigten loszudonnern. Es 
bleibt also nur der zweite Grund übrig, und nun möchten wir doch eigentlich wis-
sen, mit welchem Herzen und welcher Gesinnung solch ein orthodoxer Prediger an 
die Spitze des T. tritt. Behält er seine Gesinnung bei, so muß ein steter Kampf zwi-
schen ihm nebst seinem religiösen Leben und den Mitgliedern des T., die das nicht 
dulden können, stattfinden, wobei er nothwendig den Kürzeren ziehen muß, und 
entweder, wenn er es ehrlich meint, seine Stelle, oder wenn er den pecuniären Vor-
theil vorzieht, seine Gesinnung aufgeben müßte. Hat er aber seine Gesinnung schon 
vorher geändert, so verdient er eben nicht mehr den Namen eines orthodoxen Pre-
digers. Unsre Meinung aber ist, daß jeder Geistliche, der sich nur zum Tempel mel-
det, eo ipso schon als aus den Reihen der Orthodoxie gestrichen zu betrachten ist. 
Es entschuldige sich doch Niemand mit Unkenntniß der Principien des T., diese sind 
zur Genüge durch Lehre und That bekannt. Es glaube ferner Niemand, daß es ihm 
gelingen könnte, die T.-Mitglieder zu bessern, es wäre dies eine Arbeit, vor der 
selbst ein Herkules zurückschrecken müßte. Sagen ja doch unsere Weisen MY'Vi 11'3. 
6961= 15 rinn n2 	nmy 127X Und Letzteres möchten wir betont wissen, denn 
es verlautet, daß auf Anregung des Dr. Sänger jetzt gar an Wochentagen, wenigstens 
an 697711 2 im T gebetet werden solle, natürlich von Söldlingen, die in klingender 
Münze bezahlt würden. Nach welchem Muster soll dies Gebet stattfinden? Das 
Gebetbuch des T.-Vereins ist für den Gottesdienst an Wochentagen nicht berechnet, 

692 D.h. sie zu trauen. 
693 Eine Trauung macht sie wie das Geheiligte für die ganze Welt verboten, vgl. bT Qidduschin 2b. 
694 Heilig. 
695 Sodomist. 
696 Wenn ein Mann eine Sünde begeht und er wiederholt sie, erscheint sie ihm erlaubt; vgl. z.B. bT Qid-

duschin 40b. 
697 Montag und Donnerstag. 
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da die Gründer des Tempels, dies fromme dahingeschwundene Geschlecht, nicht 
ahnen konnten, daß ihre Nachkommen einst so entartet sein würden, auch an Wo-
chentagen beten zu wollen! Es müßte also an Wochentagen nach alter Fa9pn, und 
nur an den Feiertagen nach freier veredelter (!) Manier gebetet werden. Läßt sich da 
aber nicht mit dem Propheten ausrufen 698  nyn 0131 DD1'73 nee V7j7 '13. Unsrer Mei-
nung nach müßte ein Prediger, der es ernstlich mit der Besserung der T. Gemeinde 
meint, zuerst damit anfangen, ihnen zuzurufen 699'D1 1DT71 1Y171, d.h. haltet den 
7°° rav, übt die practischen Gebote des Judenthums, denn das Beten allein macht 
nicht den frommen Juden aus; wenn ihm dies gelingt, dann hat er ein wahrhaft 
verdienstliches Werk gethan. Allein unserer Meinung nach ist das ganze Project des 
Betens im Tempel an Wochentagen ein todtgeborenes Kind, denn so lange das inne-
re Bedürfniß die Templer nicht dazu antreibt, bleibt jede, selbst ernst und gut ge-
meinte Wirksamkeit des Predigers eine illusorische, und bis dahin sind wir noch 
lange nicht gelangt. Es ist auch noch kein Jota an dem Gebetbuche des T. (auf dem 
der 701  oin des früheren Hbger 702 	ruht, und außerdem das Verbot des sel. Ber- 
nays7°3 7°4  nmn n5Dn minn 175Dnn5 mox) geändert, mithin walten die Grundsätze, 
die den T. bisher, wenn auch mit großer Mühe und bedeutendem Kostenaufwande 
getragen haben, noch vor. Wir sagen „mit großer Mühe," denn es können die mei-
sten seiner Anhänger nicht seine Besucher genannt werden, da sie das Geschäft am 
705  rmtri zu sehr in Anspruch nimmt, als daß sie sich eine Stunde zum Besuche der 
Predigt abmüssigen könnten. Es gelten noch dieselben Principien, die sich mit leich-
ter Mühe über alles Positive im Judenthum, wie  706 n5173 ;7°7  1113 1101( in Ehegeset-
zen u.s.w. hinwegsetzen, und an ein solches Institut wagt es ein Prediger, der noch 
gerne zu den Orthodoxen zählen möchte, als Führer zu gehen? Kannte er so wenig 
die Worte der Propheten 708  Einet< 21V11 KI7 iltlX1 7,5K nnn murr. 

Der Zweck dieser Zeilen ist, um irrthümlichen Ansichten außerhalb Hamburgs 
und Altonas (denn hier kennt man das Verhälmiß und läßt sich nicht täuschen) vorzu-
beugen, als ob der Tempel und sein Prediger jetzt andren Grundsätzen huldigten. 

Wir halten einen Gegener mit offnem Visir für minder gefährlich als einen Ver-
kappten, und warnen deßhalb die Orthodoxen, sich über diesen Punkt Illusionen 

698 Jesaja 1,12: Wer fordert denn von Euch, daß Ihr meinen Hof zertretet? 
699 Jesaja 1,16: Wascht Euch, reinigt Euch usw. 
700 Sabbat. 
701 Bann. 
702 Rabbinatsgerichts. 
703 Siehe Dokument Nr. 15. 
704 Es ist verboten, daraus das Pflichtgebet zu verrichten. 
705 Sabbat. 
706 Beschneidung. 
707 Ein Verbot, dessen Übertretung die Ausrottung nach sich zieht. 
708 Jeremias 15,19: Mögen jene sich zu Dir kehren, aber Du kehre Dich nicht zu Ihnen! 
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hinzugeben, sondern stets des Wortes unsrer Weisen eingedenk zu sein, das 'Mr 
7°915nil zu seinem Sohne sagte 71°1Di 1n W7 N1'11 5N. 

Nr. 25 
Statuten des Israelitischen Tempel-Verbandes zu Hamburg, Hamburg 1868 
18. April 1868 
Archiv des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, 09-015 

Tit. I. 
Zwecke und rechtliche Stellung des Verbandes. 

§1 
Der Israelitische Tempel-Verband - bisher Neuer Israelitischer Tempelverein ge-
nannt - ist eine Vereinigung von Israeliten zur Erhaltung und Pflege des israelitisch-
religösen Geistes durch Ausübung des Gottesdienstes und spezieller religiöser 
Handlungen. 

§ 2. 
Der Verband erfüllt namentlich folgende Zwecke: 

1) er unterhält einen Israelitischen Gottesdienst in einem besonderen Gotteshause; 
2) er trägt für den Unterricht der Angehörigen seiner Mitglieder in der Religion 

und den damit zusammenhängenden Lehrgegenständen Sorge; 
3) er gewährt seinen Mitgliedern und deren Angehörigen die Assistenz seiner 

Beamten: 
bei Aufnahme in den israelitischen Bund, sowohl durch Gebet und Anspra-
che im Hause der Eltern, als durch öffentliche Segnung der Mutter und des 
Neugebornen in versammelter Gemeinde, 
bei Confirmationen, 
bei Trauungen, Ehescheidungen, Beerdigungen und sonstigen rituellen Ac-
ten, bei welchen die Assistenz der Cultusbeamten erforderlich oder wün-
schenswerth ist; 

4) er führt über diejenigen Aufnahmen in den israelitischen Bund, Confirmatio-
nen, Trauungen, Ehescheidungen und sonstigen rituellen Acte, bei welchen 
seine Prediger fungiren, Register; 

§ 3- 
Die Angelegenheiten des Verbandes werden durch die von und aus den Mitgliedern 
des Verbandes gewählten Behörden selbstständig verwaltet. 

709 Der König Jannai (ca. 126-76 v. Chr.). 
710 Eigentlich: I'V711D5 I'7 	o'y1 11n  rt5x otinD 	nn r<51olt/11D711n N-rnri 5r< (bT Sota 32b): 

Fürchte Dich weder vor den Pharisäern noch vor denen, welche keine Pharisäer sind, sondern vor 
den Heuchlern, die den Phärisäern gleichtun. 
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§ 4.  
Von jeder Ernennung eines geistlichen oder sonstigen Beamten des Verbandes ist 
dem Gemeinde-Vorstande sofort Anzeige zu machen. 

Titel II. 
Mitglieder des Verbandes. 

A. Aufnahme in den Verband. 
§ 5.  

Mitglied des Tempelverbandes kann jeder volljährige Israelit und jede volljährige 
Israelitin unter Anerkennung der Statuten werden. 

Nicht-Staatsangehörige Mitglieder können nur Ansprüche auf die den Mitglie-
dern des Tempelverbandes eingeräumten Rechte machen, welche ihnen nach den 
hiesigen Staatsgesetzen gewährt werden dürfen. 

§ 6.  
Die Mitgliedschaft wird erworben entweder durch Miethung einer Stelle im Tempel 
oder durch Zahlung des festgesetzten Jahresbeitrages. 

B. Rechte der Mitglieder. 
§7. 

Sämmtliche Mitglieder des Verbandes sind berechtigt: 
1) soweit es der Raum gestattet, für sich und ihre Angehörigen feste Stellen im 

Gotteshause des Verbandes zu miethen; 
2) den cultuellen Beistand der Beamten des Verbandes in den § 2 sub 3 aufge-

führten Fällen zu beanspruchen; 
3) geistlichen Zuspruch und Belehrung über religiöse Fragen von den Predigern 

des Verbandes sich zu erholen; 
4) Unterricht in der Religion und den damit zusammenhängenden Lehrgegen-

ständen für ihre Angehörigen von dem Verbande zu erlangen. 
5) Die männlichen Mitglieder besitzen das active und, wenn sie das in Titel III. 

§§ 14 und 25 dieses Statuts vorgeschriebene Alter erreicht, auch das passive 
Wahlrecht. 

§ 8.  
Unter "Angehörigen" im Sinne dieses Statuts werden verstanden: 

Die Ehefrau, die unmündigen Söhne und die unverheiratheten Töchter, so lange 
diese im Elternhause verbleiben. 

C. Pflichten der Mitglieder. 
§ 9.  

Sämmtliche Mitglieder des Verbandes haben sich durch ihre Unterschrift als solche 
zu bekennen und, wenn sie nicht Inhaber von Stellen im Tempel sind, einen Jahres-
beitrag zu zahlen. 
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§ 10. 
Sämmtliche Mitglieder sind verpflichtet, den Anordnungen der Direction in allen den 
Verband betreffenden Angelegenheiten Folge zu leisten. Jedoch steht es jedem Mitglie-
de, welches sich durch eine Verfügung der Direction verletzt fühlen sollte — insofern 
dasselbe nicht zur Beschreitung des gerichtlichen Weges befugt und gewillt ist — frei, 
sich beschwerend an das Repräsentanten-Collegium des Verbandes zu wenden, durch 
dessen Entscheidung die Angelegenheit als definitiv geordnet zu betrachten ist. 

Bei der Verhandlung des Repräsentanten-Collegiums über eine derartige Be-
schwerde muß die Direction durch eines ihrer Mitglieder vertreten sein. 

D. Beendigung der Mitgliedschaft. 
§ 11. 

Die Mitgliedschaft und damit das Recht am Genusse der Institutionen des Verban-
des, sowie an dem Vermögen des Verbandes erlischt: 

1) durch den Tod; 
2) durch den Uebertritt zu einer andern Religion; 
3) durch freiwilliges Ausscheiden nach vorausgegangener sechsmonatlicher 

Kündigung; 
4) durch Beschluß der Direction, welcher jedoch nur stattfinden kann, 

wenn ein Mitglied ohne einen der Direction genügenden Grund länger als ein 
Jahr mit Zahlung seines Beitrages oder einer andern ihm obliegenden Zah-
lung an den Verband im Rückstande ist, 
oder 
wenn ein Mitglied sich fortdauernder Widersetzlichkeit gegen die Anordnun-
gen der Direction schuldig gemacht hat. 

In diesen sub 4 erwähnten Fällen steht dem Ausgeschlossenen die in § 10 angeführte 
Berufung an das Repräsentanten-Collegium frei. 

§ 12. 
Ein ausscheidendes oder ausgeschlossenes Mitglied hat keinen Anspruch auf Rück-
zahlung der von ihm für Beiträge, Gebühren oder Stellenmiethe gezahlten Beiträge. 

Titel III. 
Behörden des Verbandes. 

A. Direction. 
§ 13. 

Die Angelegenheiten des Verbandes werden durch die Direction verwaltet. 
Die Aemter der Mitglieder dieser Behörde sind unbesoldete Ehrenämter. 

§ 14. 
Die Direction besteht aus sieben männlichen, von dem Repräsentanten-Collegium 
aus dem Verbande gewählten Mitgliedern. Wählbar ist jedes Mitglied, welches min-
destens das Alter von 30 Jahren erreicht hat. 

Behufs dieser Wahl wird ein Wahlaufsatz von drei Personen für jedes zu wählen-
de Directionsmitglied dem Repräs.-Collegium von der Direction vorgelegt. 
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NB. Das erste Mal wird dieser Wahlaufsatz von drei Mitgliedern der bei Einfüh-
rung dieser Statuten bestehenden Direction im Verein mit drei von dem Repräs.-
Collegium aus seiner Mitte ernannten Mitgliedern hergestellt. 

§ 15.  
Alljährlich scheidet Ein Mitglied, der Anciennität nach, aus, und wird durch ein 
neues, von dem Repräs.-Collegium gewähltes, Mitglied ersetzt. 

Das ausscheidende Mitglied ist wieder wählbar. 
Scheidet im Laufe des Jahres ein Mitglied der Direction aus, so darf diese sich bis 

zur nächsten Repräsentantenversammlung selbst ergänzen. 
NB. Während der ersten 6 Jahre, von Einführung dieser Statuten an gerechnet, 

entscheidet das Loos, welches Mitglied aus der Direction auszuscheiden habe. 

§ 16.  
Die Direction hat 

den Verband nach Außen, sei es gegenüber Behörden und Gerichten, sei es gegen-
über hiesigen oder auswärtigen Gemeinden, Vereinen oder Einzelnen zu vertreten, 

die Anordnungen für den Gottesdienst und sonstige cultuelle Handlungen zu 
erlassen, 

die sämmtlichen Beamten und Angestellten des Verbandes — mit Ausnahme der 
Prediger und des Vorbeters und etwaiger Religionslehrer — zu wählen, 

das Vermögen des Verbandes zu verwalten und die Casse zu führen, 
die Höhe der Beamtengehalte zu bestimmen, 
die Aufnahme und den etwaigen Ausschluß von Mitgliedern zu bewerkstelligen, 
die Stellen im Gotteshause des Verbandes zu vermiethen, und überhaupt Alles zu 

thun, was die Verwaltung des Verbandes erfordert. 

§ 17.  
Der Direction steht es zu, die im Anhange verzeichneten Beiträge und Gebühren, in 
einzelnen Fällen, wo ihr genügende Gründe vorzuliegen scheinen, zu stunden, her-
abzusetzen oder auch gänzlich zu erlassen. 

§ 18.  
Bei allen rituellen, cultuellen und die Religionsschule betreffenden Angelegenheiten 
sind die beiden Prediger berechtigt und verpflichtet, an der betreffenden Berathung 
und Beschlußfassung in der Directionssitzung Theil zu nehmen. Ohne ihre Mitwir-
kung gefaßte Beschlüsse entbehren der Gültigkeit. 

In Fragen, welche sich auf die Liturgie, namentlich auf den musikalischen Theil 
des Gottesdienstes beziehen, soll der Vorbeter zur Berathung hinzugezogen werden. 

§ 19.  
Die Direction hat alljährlich dem Repräsentanten-Collegium die Abrechnung über 
das verflossene und das Budget für das laufende Jahr, sowie einen Status über das 
Vermögen und einen Jahresbericht über die Angelegenheiten des Verbandes vorzu-
legen. 
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§ 20. 
Die Direction erwählt aus ihrer Mitte je für die Dauer eines Jahres: 

1) einen Präses, 
2) einen Vicepräses, 
3) einen Schriftführer, 
4) einen stellvertretenden Schriftführer, 
5) einen Cassaführer 
6) einen Buchführer. 

Die Direction überträgt ferner die einzelnen Verwaltungsfächer Commissionen, 
welche aus ihrer Mitte gebildet werden, z.B. Baucommission, Schulcommission 
u.s.w., mit der Befugniß, sich durch andere geeignet scheinende Personen zu verstär-
ken. Diese Commissionen haben ihre Instructionen von der Direction zu empfangen. 

§ 21. 
Die Direction ist bei Anwesenheit von wenigstens fünf ihrer Mitglieder beschlußfähig. 

Jedoch hat die Direction das Recht, für außerordentliche Fälle Bestimmungen 
über eine zur Beschlußfähigkeit genügende geringere Anzahl von Mitgliedern zu 
treffen. 

§ 22. 
Bei allen Abstimmungen in der Direction entscheidet die absolute Majorität der 
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit wird die Entscheidung bis zur näch-
sten Directionssitzung ausgesetzt. Im Falle abermaliger Stimmengleichheit hat der 
Präses die entscheidende Stimme. 

§ 23. 
In allen Sitzungen der Direction ist ein Protocoll über die Verhandlungen und Be-
schlüsse derselben zu führen. Dasselbe ist am Anfange der nächsten Sitzung zu ver-
lesen und, falls richtig befunden, von dem Präses und dem Schriftführer zu unter-
zeichnen. Die gefaßten Beschlüsse sind jedoch am Ende jeder Sitzung zu verlesen. 

B. Repräsentanten-Collegium. 
§ 24. 

Der Verband wird vertreten durch ein Repräsentanten-Collegium, bestehend aus 
zwölf Mitgliedern. 

Das Amt der Mitglieder dieses Collegiums ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 

§ 25. 
Wählbar ist jedes männliche Mitglied des Verbandes, das mindestens 30 Jahre alt ist. 

Nicht wählbar sind alle besoldeten Beamten des Verbandes. 

§ 26. 
Die Wahl geschieht durch verdeckte Stimmzettel, welche jedes männliche Mitglied 
des Tempelverbandes abzugeben berechtigt ist und auf welche 18 Namen von wähl-
baren Verbandsmitgliedern geschrieben sein sollen. 
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Diejenigen Zwölf, welche die meisten Stimmen erhalten haben, sind zu Reprä-
sentanten erwählt, und diejenigen Sechs, welche die nächst größte Anzahl von Stim-
men erhalten, treten der Reihe nach als Ersatzmänner ein. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Loos. 

Die Wahl der Repräsentanten sowie der Ersatzmänner geschieht auf drei Jahre. 

§ 27.  
Die Wahl wird durch zwei, von der Direction dazu designirte, Directionsmitglieder 
geleitet. 

Verhandlungen und Discussionen finden im Wahltermine nicht statt. 

§ 28.  
Ueber den Wahlact ist ein Protocoll aufzunehmen, welches von den Wahlcommissa-
rien der Direction zu übergeben ist. 

Das Ergebniß der Wahl wird durch Anschlag in der Vorhalle des Tempels und 
durch die „Hamburger Nachrichten"711  bekannt gemacht. 

§ 29.  
Nachdem die neugewählten Repräsentanten durch die Direction zu einer Versamm- 
lung berufen worden, wählen dieselben unter Vorsitz eines hierzu beauftragten Di- 
rectionmitgliedes aus ihrer Mitte: 

einen Präses, 
einen Schriftführer 
und für Beide je einen Stellvertreter. 

S 30. 
Anträge, welche von der Direction an das Repräsentanten-Collegium gelangen, 
werden unter dem Vorsitze eines Directionsmitgliedes verhandelt. Sonstige Be-
rathungen und Verhandlungen des Repräs.-Collegiums leitet dessen Präses. 

31 
In der Repräsentantenversammlung entscheidet die absolute Majorität der anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat der Präses die entscheidende Stimme. 

Ein Mitglied der Direction, selbst wenn es in der Repräsentantenversammlung 
den Vorsitz führt (§§ 29, 30), ist in derselben nicht stimmberechtigt. 

§ 32.  
Das Repräs.-Collegium ist beschlußfähig bei Anwesenheit von mindestens acht sei-
ner Mitglieder. 

Ueber die Verhandlungen einer jeden Sitzung wird ein Protocoll geführt. 

§ 33.  
Der Präses beruft das Repräs.-Collegium, so oft er es für nothwendig hält, und ist 

711 Die Hamburger Nachrichten erschienen in den Jahren 1848 bis 1939. 
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zur Berufung einer Versammlung verpflichtet, wenn er von der Direction oder von 
mindestens sechs Mitgliedern des Repräs.-Collegiums dazu aufgefordert wird. 

34. 
Der Direction muß von jeder Sitzung des Repräs.-Collegiums zuvor Anzeige unter 
Mittheilung der Tagesordnung gemacht werden, und ist diese berechtigt, 1 oder 2 
Directionsmitglieder in die Versammlung zu deputiren. • 

Wird die Direction bei der Anzeige darum ersucht, so ist sie verpflichtet, eines 
ihrer Mitglieder in die Versammlung zu schicken. 

§ 35. 
Das Repräsentanten-Collegium hat 

a) die Mitglieder der Direction zu wählen (§ 14). 
Die Mitwirkung des Repräs.-Collegiums ist erforderlich: 

b) zur Festsetzung des Etats, der von der Direction entworfen wird; 
c) zum Ankauf und Verkauf von Grundstücken, sowie zur Aufnahme von Hy-

potheken und Contrahirung sonstiger Anleihen; 
d) zu außerordentlichen Geldbewilligungen; 
e) zur Anstrengung von Prozessen im Interesse des Verbandes und zur Abschlie-

ßung von Vergleichen; 
f) zur Anstellung und Entlassung der Cultusbeamten, Prediger, Vorbeter und 

etwaiger Religionslehrer; 
g) zu etwaigen Aenderungen dieses Statuts. 

Das Repräs.-Collegium hat ferner 
h) die geschlossene Jahresrechnung, welche bis spätestens sechs Monate nach 

Ablauf des Rechnungsjahres vorgelegt werden muß, zu prüfen und eventuell 
Decharge zu ertheilen; 

i) die Entscheidung über die Berufung eines von der Direction ausgeschlosse-
nen Mitgliedes des Verbandes zu treffen. 

§ 36. 
Gültig für den Verband sind in allen anderen Fällen nur solche Beschlüsse, die über-
einstimmend von der Direction und dem Repräs.-Collegium gefaßt worden, sei es, 
daß die betr. Anträge von der Direction an das Repräs.-Collegium, oder von diesem 
an jene gestellt sind. 

§ 37. 
Wird ein Antrag von einem der beiden Collegien abgelehnt, so tritt, wenn das Col-
legium, von welchem der Antrag ausgegangen, es verlangt, eine Ausgleichs-Com-
mission zusammen, die aus 3 Mitgliedern der Direction und 3 Mitgliedern des Re-
präs.-Collegiums besteht, und die mit einer Zwei-Drittel-Majorität endgültig ent-
scheidet. 
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Titel IV. 
Verwaltung. 

A. Gottesdienst. 
§ 38. 

Der Gottesdienst in dem dem Verbande gehörigen Gotteshause (Tempel) ist ein öf-
fentlicher. Eine Schließung des Tempels während einzelner Theile des Gottesdien-
stes kann jedoch zur Aufrechthaltung der Ordnung und Ruhe von der Direction 
verfügt werden. 

§ 39. 
Der Gottesdienst im Tempel findet statt: 

1) am Vorabende eines jeden Sabbath und am Sabbath selbst; 
2) an den Vorabenden und den Tagen 

a) des Neujahrsfestes (Rosch-haschanah), 
b) des Versöhnungstages (Jom-Kippurim), 
c) des Hüttenfestes (Succoth), 
d) des Schlußfestes (Schemini Azereth), 
e) des Passahfestes (Pesach), 
f) des Wochenfestes (Schabuoth); 

3) am Abende des Purim; 
4) an allen vom Staate angeordneten allgemeinen Dank- oder Bittfesten; 
5) an allen von der Direction in Gemeinschaft mit den Predigern angeordneten 

Tagen. 

§ 40. 
Die Benutzung des Tempels bei Trauungen, Confirmationen und anderen dergleichen 
religiösen Handlungen darf nur im Einverständniß mit der Direction stattfinden. 

§ 41. 
Die Bestandtheile des Gottesdienstes im Tempel sind die folgenden: 

1) deutsche und hebräische Gebete; 
2) Vorlesungen aus der Thora; 
3) deutsche Predigten; 
4) deutsche und hebräische Gesänge mit Begleitung der Orgel. 

Die Liturgie des Tempels bestimmt, welche der genannten Acte bei jedem Gottes-
dienste zur Ausführung gelangen. 

§ 42. 
Bei dem Gottesdienste fungiren: 

die Prediger, 
der Vorbeter, 
der Küster, 
der Organist, 
der Chorführer, 
der Chor in erforderlicher Stärke, 
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zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung angestellte Bedienstete in erforder-
licher Anzahl. 

§ 43. 
Die Prediger müssen eine genügende jüdischtheologische, klassische und philoso-
phische Bildung erworben haben. 

§ 44. 
Direction und Repräs.-Collegium haben bei eintretenden Vacanzen Prediger, Vorbe-
ter und Religionslehrer zu wählen. Die Art der Wahl bestimmt das Wahlreglement. 

B. Religionsunterricht. 
§ 45. 

Für den Unterricht in der Religion und den damit zusammenhängenden Lehrgegen-
ständen trägt eine Commission Sorge, bestehend aus fünf Personen, nämlich zwei 
Mitgliedern der Direction, einem durch die Direction ernannten Mitgliede des Ver-
bandes und den beiden Predigern. Die erstgenannten drei Mitglieder werden von 
der Direction stets auf ein Jahr gewählt, sind jedoch wieder wählbar. 

§ 46. 
Der Unterricht umfaßt jedenfalls folgende Gegenstände: 

1) Systematischen Religionsunterricht, 
2) Geschichte Israels und seiner Lehre, 
3) Hebräische Sprache. 

Die Bestimmung über die Ertheilung auch noch anderen Unterrichts bleibt der Di-
rection auf Antrag der Commission vorbehalten. 

§ 47. 
An dem Unterrichte darf jeder schulpflichtige Angehörige eines Mitgliedes des Ver-
bandes gegen Zahlung des festgesetzten Schulgeldes Theil nehmen. 

Auf Antrag der Commission steht es der Direction frei, Kinder von Mitgliedern 
des Verbandes auch ohne Zahlung an dem Unterrichte Theil nehmen zu lassen. 

Kinder von Nicht-Angehörigen des Verbandes werden, soweit es der Raum ge-
stattet, gegen Zahlung des festgesetzten Schulgeldes zu dem Unterrichte zuge-
lassen. 

§ 48. 
Die beiden Prediger, sowie der Vorbeter des Verbandes sind zur Ertheilung dieses 
Unterrichtes gegen ein zwischen der Direction und ihnen zu vereinbarendes Hono-
rar verpflichtet. 

C. Trauungen. 
§ 49. 

Die Mitglieder der hiesigen deutsch-israelitischen Gemeinde, welche für sich selbst 
oder für einen ihrer Angehörigen eine Trauung durch einen der Prediger des Ver- 
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bandes vorgenommen zu sehen wünschen, haben sich mit der betreffenden Mel-
dung an diesen zu wenden. 

Der Prediger macht, nachdem er sich von der Erfüllung der gesetzlichen Erfor-
dernisse überzeugt hat, dem Präses der Direction von der vorzunehmenden Trauung 
und der Zeit der Vornahme derselben Anzeige. 

Nach erfolgter Autorisation von Seiten der Direction vollzieht der Prediger die 
Trauung an dem hierfür bestimmten Tage. 

Die Gebühren und Abgaben für die Trauung bestimmt der Tarif. 

§ 50.  
Der Direction steht das Recht zu, auch Nicht-Mitgliedern der hiesigen deutsch-
israelitischen Gemeinde, welche für sich oder einen ihrer Angehörigen die Trauung 
durch einen der Prediger des Verbandes vorgenommen zu sehen wünschen, die Er-
laubniß hierzu zu ertheilen. Es treten alsdann durchweg die Vorschriften des vorste-
henden Paragraphen ein. 

Die betreffenden Gebühren und Abgaben bestimmt der Tarif. 

D. Ehescheidungen. 
§ 51.  

Die Mitglieder der hiesigen deutsch-israelitischen Gemeinde, welche für sich selbst 
oder einen ihrer Angehörigen die Ehescheidung durch einen der Prediger des Ver-
bandes vogenommen zu sehen wünschen, haben sich mit der betreffenden Meldung 
an diesen zu wenden. 

Der Prediger macht, nachdem er sich von der Erfüllung der gesetzlichen Erfor-
dernisse überzeugt hat, dem Präses der Direction von der vorzunehmenden Ehe-
scheidung und der Zeit der Vornahme derselben Anzeige, und vollzieht an dem für 
dieselbe bestimmten Tage die Ehescheidung, unter Hinzuziehung zweier gesetzes-
kundiger Assistenten. 

Die Gebühren und Abgaben für die Ehescheidung bestimmt die Direction. 

§ 52.  
Die Direction steht das Recht zu, auch Nicht-Mitgliedern der hiesigen deutsch-is-
raelitischen Gemeinde, welche für sich oder einen ihrer Angehörigen eine Eheschei-
dung durch einen der Prediger des Verbandes vorgenommen zu sehen wünschen, 
die Erlaubniß hierzu zu ertheilen. Es treten alsdann durchweg die Vorschriften des 
vorstehenden Paragraphen ein. 

Die betreffenden Gebühren und Abgaben bestimmt die Direction. 

E. Sonstige rituelle Handlungen. 
§ 53.  

Mitglieder des Verbandes, welche eine sonstige rituelle Handlung für sich oder ihre 
Angehörigen durch einen der Prediger des Verbandes vorgenommen wünschen, ha-
ben sich an diesen zu wenden. 

Dieser macht, nachdem er sich von der Zulässigkeit der gewünschten Handlung 
überzeugt, der Direction von dem vorzunehmenden Acte und dem Tage der Vor- 
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nahme Anzeige und vollzieht denselben in gesetzmäßiger Form. 
Die etwaigen Gebühren und Abgaben bestimmt die Direction. 

F. Amtliche Register. 
§ 54.  

Der von der Direction dazu bestellte Prediger des Verbandes führt über alle Aufnah-
men in den Israelitischen Bund, über alle Confirmationen, Trauungen, Eheschei-
dungen und sonstige rituelle Handlungen, bei welchen einer der Prediger des Ver-
bandes fungirt hat, amtliche Register. 

Der andere Prediger des Verbandes ist verpflichtet, dem mit Führung dieser Re-
gister Betrauten über die von ihm in den erwähnten Fällen vorgenommenen religiö-
sen Handlungen innerhalb acht Tagen schriftliche Anzeige zu machen. 

§ 55.  
Der mit der Führung dieser Register betraute Prediger ertheilt auf Verlangen gegen 
die festgesetzte Gebühr aus diesen Registern Auszüge. 

Titel V. 
Abänderung des Statuts. 

§ 56.  
Zur Abänderung dieses Statuts oder zur Hinzufügung neuer Bestimmungen zu dem-
selben ist ein übereinstimmender Beschluß, sowohl der Direction als auch des Re-
präsentanten-Collegiums, der mit einer Zwei-Drittel-Majorität gefaßt und nach 
Ablauf von mindestens vier Wochen wiederholt werden muß, erforderlich. 

§ 57.  
Alle Veränderungen dieses Statuts sind dem Gemeindevorstande vor deren Publi-
cirung mitzutheilen. 

Anhang. 
Reglement für die Wahl eines Predigers. 

Das Verfahren bei der Neubesetzung der Stelle eines Predigers für den Tempelver-
band ist das folgende: 

Die Direction fordert — sofern sie nicht im Einverständniß mit dem Repräs.-
Collegium einen bereits durch seine amtliche Wirksamkeit bewährten Prediger be-
ruft — befähigte Männer durch die öffentlichen Blätter, oder auf sonst geeignetem 
Wege, zur Bewerbung auf. Sie überweist die eingegangenen Meldungen an eine Prü-
fungs-Commission von fünf Personen. 

Diese Commission besteht aus den im Amte stehenden Predigern und der nöthi-
gen Anzahl von vorzüglich dazu befähigten, von der Direction erwählten Männern. 

Die Prüfungs-Commission entwirft auf Grund der eingereichten Zeugnisse und 
eingezogener Erkundigungen einen Wahlaufsatz und vergewissert sich nöthigenfalls 
— nachdem sich die auf den Wahlaufsatz Gebrachten mit den Bestimmungen des 
eventuell mit ihnen abzuschließenden Contractes einverstanden erklärt haben —
durch ein mündliches Examen über die Kenntnisse derselben in den biblischen 
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Schriften und der biblischen Exegese, in der israelitischen Glaubenslehre, in der 
israelitischen Religionsgeschichte und in der talmudischen Wissenschaft. Die Com-
mission ist ferner berechtigt, von jedem auf den Wahlaufsatz gebrachten Bewerber 2 
schriftliche Arbeiten über von ihr zu bestimmende Themata theologischen Inhalts 
anfertigen zu lassen. 

Sie sendet alsdann einen Bericht über den Ausfall der Prüfung, sowie eventuell 
die schriftlichen Arbeiten, an die Direction. 

Nach dem Ausfalle dieses Berichtes, sowie nach dem Inhalte der vorliegenden 
Zeugnisse, bestimmt alsdann die Direction, welche von den Bewerbern zur Probe-
predigt zuzulassen seien. 

Die zur Probepredigt Zugelassenen haben an zwei verschiedenen Tagen über 
von der Prüfungs-Commission bestimmte Themata im Tempel zu predigen. 

Nachdem sämmtliche Probepredigten gehalten worden, beruft die Direction 
abermals die Prüfungs-Commission zum Behufe eines zu erlassenden Gutachtens 
über die Predigten, und alsdann — falls in letzterem nicht genügende Gründe zur 
sofortigen Ablehnung enthalten sind — das Repräsentanten-Collegium, welchem in 
Gemeinschaft mit der Direction die Wahl aus den Bewerbern, die im Tempel gepre-
digt haben, zusteht. 

Mit dem Erwählten vollzieht die Direction den Contract. 

Reglement für die Wahl eines Vorbeters. 
Das Verfahren bei der Neubesetzung der Stelle eines Vorbeters im Tempel ist das 
folgende: 

Die Direction fordert — sofern sie nicht im Einverständnis mit dem Repräsentan-
ten-Collegium einen bereits durch seine amtliche Wirksamkeit bewährten Vorbeter 
beruft — durch die öffentlichen Blätter oder auf sonst geeignetem Wege befähigte 
Männer zur Bewerbung auf. Sie überweist die eingegangenen Meldungen an eine 
Prüfungs-Commission von 5 Personen. 

Diese Commission besteht aus den beiden Predigern und drei vorzüglich dazu 
befähigten, von der Direction erwählten Männern. 

Die Prüfungs-Commission entwirft auf Grund der eingereichten Zeugnisse und 
eingezogener Erkundigungen einen Wahlaufsatz und vergewissert sich — nachdem 
sich die auf den Wahlaufsatz Gebrachten mit den Bestimmungen des eventuell mit 
ihnen abzuschließenden Contractes einverstanden erklärt haben — durch ein münd-
liches Examen über die Kenntnisse derselben in der hebräischen Sprache, der Litur-
gie und dem gottesdienstlichen Gesange. Sie sendet alsdann einen schriftlichen Be-
richt über den Ausfall der Prüfung an die Direction. 

Nach dem Ausfalle dieses Berichtes, sowie nach dem Inhalte der vorliegenden 
Zeugnisse, bestimmt alsdann die Direction, welche von den Bewerbern zur Probe 
des Vorbetens zuzulassen seien. 

Die zu dieser Probe Zugelassenen haben an zwei verschiedenen Tagen öffentlich 
im Tempel vorzubeten. 

Nachdem sämmtliche Proben stattgefunden haben, geschieht die Wahl von der 
Direction in Gemeinschaft mit dem Repräsentanten-Collegium. 

Mit dem Erwählten vollzieht die Direction den Contract. 
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Reglement zur Wahl eines Religionslehrers. 
Die Wahl eines Religionslehrers geschieht wie die eines Vorbeters. Die betreffende 
Prüfungscommission hat sich zu vergewissern, daß der Bewerber die nöthige allge-
meine wissenschaftliche und pädagogische Bildung, sowie eine ausreichende Kennt-
niß der für die Religionsschule bestimmten Unterrichtsgegenstände besitze, und hat 
derselbe zwei Probe-Lectionen in der Religionsschule zu halten. 

Tarif für die verschiedenen an die Verbands-Casse 
zu entrichtenden Abgaben und Gebühren. 

1) Jährlicher Beitrag eines Mitgliedes, das seine Stelle im Tempel gemiethet hat 
Crt.M.712  5.- 

2) Gebühren für Assistenz der Beamten des Verbandes: 
a) bei jeder Aufnahme in den israel. Bund 	Crt.M. 3.— 
b) bei jeder Trauung für Kosten u. Gebühren 	Crt.M. 20.— 
für Bräutigamsabgaben nach folgenden je sechs Klassen und zwar für Mit- 
glieder des Verbandes: 

Klasse I. II. III. IV. V. VI. 
Crt.M. 200. 150. 100. 75. 50. 25. 

Für Nicht-Mitglieder des Verbandes: 
Klasse I. II. III. IV. V. VI. 
Crt.M. 240. 180. 120. 90. 60. 30. 

3) Schulgeld für den Religionsunterricht: 
a) in der Religionsschule, quartaliter: 

für einen Schüler ... 	 Crt.M. 6.4 ß713 

für mehrere Schüler je ... 	 Crt.M. 5.— 
b) in der Vorbereitungsschule, quartaliter: 

für einen Schüler ... 	 Crt.M. 5.— 
für mehrere Schüler je ... 	 Crt.M. 4.— 

c) in der hebräischen Fortbildungsschule wie in der Religionsschule. 
4) Gebühren für Ertheilung eines Auszuges aus den amtlichen Registern des 

Verbandes ... 	 Crt.M. 1.4 ß 

Festgestellt durch Beschluß der Direction, Deputation und des außerordentlichen 
Comite in gemeinschaftlicher Sitzung am 19. April 1868. 

Moritz Liepmann,714  
Präses der Direction des neuen israelitischen Tempel-Vereins. 

712 Courant Mark. 
713 Schilling. 
714 Moritz Liepmann gehörte von 1859-85 der Tempeldirektion an. 
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Nr. 26 
Rabbiner Caesar Seligmanns Aufzeichnungen über seine Zeit als Prediger am 
Temperls 
15. September 1889 bis 1. April 1902 
Erinnerungen (hrsg. von Erwin Seligmann), Frankfurt a.M. 1975, S. 93-103716  

( ...) Meine Antrittsrede, die ich extemporierte, wurde in den Hamburger Blättern 
und vor allem in der Allgemeinen Zeitung des Judentums von Ludwig Philippson717  
sehr beifällig besprochen.718  Sie ist in der Jubiläumsschrift zur hundertjährigen 
Wiederkehr der Gründung des Hamburger Tempels719  und zu meiner Jubiläumsfei-
er720  abgedruckt. Den damals geäußerten Grundsätzen und Ansichten bin ich mein 
Leben lang, bei allem späteren Hervortreten, treu geblieben. 

Am Tage nach Roschhaschono721  hatte ich, ohne daß ich es wußte, die Herzen 
meiner Hamburger Gemeinde im Fluge gewonnen. Das kam so. Einen Tag vor 
Roschhaschono klingelte es unaufhörlich und sehr störend bei mir, da ich mit dem 
Memorieren meiner Predigten beschäftigt war. Auf dem Fuße folgte ein Mädchen 
dem anderen, ein Bote dem anderen und überbrachten mir ein Kuvert mit Glück-
wunsch zum neuen Jahr von Herrn und Frau So und So mit einliegenden 20, 30, 40, 
50 bis 100 Mark. Es waren sogenannte Kibbudim,722  Gelder wie sie in der alten 
rabbinischen Zeit zu den Festtagen von den Gemeindemitgliedern ihren Rabbinern 
übersandt wurden. Daß so etwas in einer der modernsten jüdischen Gemeinden 
Deutschlands noch üblich war, verwunderte mich aufs höchste. Also mußten alle 
meine Vorgänger solche Geschenke angenommen haben. Ich habe den ganzen Erew 
Roschhaschono723  fast nichts anderes zu tun gehabt, als mit ein paar höflichen 
Worten für die Glückwünsche zu danken und das einliegende Geld dankend mit der 
Bemerkung zurückzuschicken, daß ich für ungeleistete Arbeit zu meinem Bedauern 
kein Geld annehmen könne. Meine Antwort war Tagesgespräch auf der Hamburger 
Börse, wie mir später erzählt wurde. 

Ein freundliches Schicksal wollte, daß ich sofort bei meinem Dienstantritt an 
dem Oberkantor Moritz Henle724  einen wahrhaften Freund fand. Henle war eine 

715 Caesar Seligmann (1860-1950) kam 1889 als Prediger an den Hamburger Tempel. 
716 Für ihre freundliche Genehmigung, einzelne Passagen aus den publizierten Erinnerungen Selig-

manns in diesem Band nochmals abzudrucken, möchte ich der Kommission zur Erforschung der 
Geschichte der Frankfurter Juden (Frankfurt a.M.) meinen herzlichen Dank aussprechen. 

717 Ludwig Philippson (1811-89), Rabbiner in Magdeburg und Bonn, hatte die AZJ 1837 gegründet 
und zur einflußreichsten deutsch-jüdischen Wochenschrift gemacht. 

718 AZJ 53 (1889), S. 630. 
719 David Leimdörfer, Die Predigt und die Prediger, in: ders. (Hrsg.), Festschrift zum hundertjährigen 

Bestehen des Israelitischen Tempels in Hamburg 1818-1918, Hamburg 1918, S. 60-62. 
720 George Goetz, Unser Ehrenmitglied Caesar Seligmann, in: JLZ, 1. 4. 1927. 
721 D.h. nach dem Neujahrsfest. 
722 Ehrungen. 
723 Vorabend des Neujahrsfestes. 
724 Moritz Henle (1850-1925), seit 1879 als Kantor am Tempel angestellt. 

Dokumente 227 



grundehrliche, lautere, offene Natur. Geboren zu Laupheim bei Ulm, war er von 
Veranlagung und Charakter ein echtes, unverfälschtes Schwabenkind. Ohne eine 
mächtige, klangvolle Stimme zu besitzen, wußte er durch sein hervorragendes musi-
kalisches Können, seine Beherrschung der Stimmittel und seine gediegene musikali-
sche Ausbildung, Eigenschaften, die mit einem gesunden Menschenverstand und 
feinem Benehmen verbunden waren, nicht nur als Vorbeter Vorzügliches zu leisten, 
sondern auch den Chor des Tempels und dessen gesamte musikalische Liturgie auf 
eine unerreichte Höhe zu bringen. Ihm vor allem verdankt der Tempel seinen Auf-
schwung, so daß bald all die vielen Plätze, die vorher leer waren, vermietet wurden. 
Er gab einen ungewöhnlich erfolgreichen Musik- und Gesangunterricht. Seine Akti-
vität und Beliebtheit brachten für alle Festtage einen großen gemischten Chor von 
Frauen, Mädchen und Männern aus den besten Hamburger Familien zusammen. 
Aus diesen Kreisen wählte er auch seine Lebensgefährtin, die mir und später auch 
meiner Frau eine liebe Freundin wurde. Sie gehörte von seiten ihrer Mutter zur 
bekannten Berliner Familie Veit-Simon725. Herr Henle wurde bald mein unbestech-
licher und urteilsfähiger Berater in homiletischer, gesellschaftlicher und jeder ande-
ren Beziehung, was von unschätzbarem Vorteil für mich war. Er war für mich die 
Stimme des Volkes, dessen Urteil er mir mitteilte. 

An den Hohen Feiertagen zu Neila726  hielt ich eine Aufsehen erregende Predigt, 
einen flammenden Appell an die Gemeinde, den Tempel am Freitagabend und Sab-
bat nicht leer stehen zu lassen. Ich beschwor die Gemeindemitglieder, wenigstens in 
einem regelmäßigen Turnus am Sabbat in den Tempel zu kommen. Kurze Zeit dar-
auf stand im orthodoxen Mainzer Schmähblättchen, dem „Israelit", ein aus der 
Luft gegriffener, unglaublich gehässiger persönlicher Angriff gegen mich, in wel-
chem unter anderem gesagt wurde, ich hätte etwas noch nie Dagewesenes auf der 
Kanzel verbrochen.727  Ich hätte die Besucher des Tempels vom regelmäßigen Sab-
batgottesdienst dispensiert und sei gründich verachtet von meiner eigenen Gemein-
de. Ich wollte auf diesen Artikel hin den Israelit verklagen, und nur die dringende 
Bitte meines Vorstands, der einen öffentlichen Skandal vermeiden wollte, hielt mich 
davon zurück. 

Es dauerte nicht lange Zeit, da fielen mir, ohne mein Zutun, fast sämtliche Trau-
ungen, Beerdigungen und Konfirmationen zu. Ich bekam einen immer mehr wach-
senden Bekannten- und Anhängerkreis und wußte meinen dadurch zunehmenden 
gesellschaftlichen Verpflichtungen kaum nachzukommen. Wieviel liebe, treue 
Freunde und Freundinnen, begeisterte Bewunderer meiner Predigten, Besucher mei-
ner Vorträge, Ratgeber und Mitstrebende hatte ich in Hamburg, unter den Vorstehern 
und Repräsentanten, unter den Kaufherren und Akademikern, unter den Tempelmit-
gliedern und den Mitgliedern der alten Gemeinde, unter den Alten und Jungen. 

Mir lag besonders am Herzen, die Jugend für das Judentum zu gewinnen. Dar-
um versuchte ich, den jüdischen Religionsunterricht in den höheren Schulen, beson- 

725 Zu der Familie Veit-Simon zählten etwa der Verleger Moritz Veit (1808-64) und der Jurist Her-
mann Veit Simon (1856-1914). 

726 Abschlußgottesdienst am Versöhnungstag. 
727 Der Israelit erschien seit 1860, herausgegeben von dem Mainzer Rabbiner Markus Lehmann 

(1831-90); der Jahrgang 1889 enthält keinerlei Bezugnahme auf Predigten Seligmanns. 
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ders denen, die stark von jüdischen Kindern besucht waren, einzurichten, um auf 
diesem Wege den Zugang zu den Herzen der Jugend zu gewinnen. Ich sprach mit 
einflußreichen Tempelmitgliedern und gewann insbesondere den klugen und energi-
schen Dr. Hermann May, der ein einflußreiches Bürgerschaftsmitglied war,728  für 
meinen Plan. Bürgerschaft war der Hamburger Name für das, was man sonst Stadt-
verordnete oder Stadtrat nannte. Hermann May besprach die Angelegenheit mit 
dem zuständigen Senator. Nach dem Hamburger Gesetz hatten die Eltern einer reli-
giösen Minorität, und als solche galten die Katholiken und Juden, das Recht, die 
Einführung eines Religionsunterrichts zu fordern, sobald die Zahl der Petenten ei-
ner Schule achtzehn betrug. Das betrübliche Ergebnis der Aufrollung dieser ganzen 
Angelegenheit war, daß der Senat, wahrscheinlich unter dem Einfluß der jüdischen 
Orthodoxie, erklärte, er wolle dem Ersuchen der jüdischen Minorität gerne nach-
kommen, müsse aber den Rabbiner der.orthodoxen Gemeinde,729  der gänzlich un-
geeignet dazu war, mit der Erteilung des jüdischen Religionsunterrichtes betrauen. 

So ging ich denn daran, eine Religionsschule für die Kinder der Tempelmitglie-
der einzurichten. Ein Komittee, dessen Vorstand die Herren Isidor und Eli Wasser-
mann und Naphtali Samson waren, bildete sich auf meinen Vorschlag und die Reli-
gionsschule wurde gegründet, deren Direktoren und Hauptlehrer — es war nicht zu 
umgehen — mein Kollege730  und ich wurden. Außer uns unterrichteten noch Herr 
Henle und abwechselnd je nach Zahl der Kinder noch eine Reihe anderer Lehrkräf-
te. Den Hauptteil des Unterrichts erteilte ich selbst. Zuerst hatte die Religionsschu-
le, für die sowohl von der Kanzel herab wie durch Propaganda von Mund zu Mund 
geworben wurde, ziemlich guten Zuspruch. Es nahmen etwa sechzig Kinder teil. 
Allmählich aber ließ das Interesse nach. Insbesondere hielten sich auch die Kinder 
der gesellschaftlich höheren Schicht, die zu gewinnen mir vor allem am Herzen lag, 
dem Unterricht fern. Privatunterricht aus diesen Kreisen, der mir vielfach nahege-
legt wurde, wies ich prinzipiell ab, weil ich der Religionsschule keine Konkurrenz 
machen wollte. 

So entschloß ich mich endlich nach beinahe zehnjährigem Zögern und Zusehen, 
die Religionsschule, die immer mehr zurückging, aufzulösen und, dem Wunsche 
meiner Freunde nachgebend, privaten Religionsunterricht in meiner Wohnung, die 
groß genug dazu war, zu erteilen. Der Erfolg war unerwartet groß. Annähernd ein-
hundertundfünfzig Schüler und Schülerinnen aus den ersten gesellschaftlichen Krei-
sen, im Alter von sechs bis siebzehn Jahren nahmen daran regelmäßig teil. Die Kin-
der hingen an mir wie ich an ihnen. Ich gab systematischen, religionsphilosophi-
schen, geschichtlichen und hebräischen Unterricht in sechs Wochenstunden, meist 
am Sonntagvormittag. In meinem großen Eßzimmer saßen sie am ausgezogenen 
Tische, in altersmäßigen Gruppen zu je dreißig bis vierzig beisammen und folgten 
ausnahmslos dem Unterricht mit sichtlichem Interesse. Sie fingen auf meine Veran-
lassung an, Freitagabend den Tempel zu besuchen. Ich richtete für sie einen Jugend- 

728 Hermann May gehörte in den Jahren 1866-1900 der Bürgerschaft an. 
729 1889 hatte Marcus Hirsch (1833-1909) sein Amt als Oberrabbiner des Synagogenverbandes ange-

treten. 
730 David Leimdörfer (1851-1922); seit 1883 Prediger am Tempel, seit 1907 mit dem Titel Rabbiner. 
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gottesdienst und einen Kindergottesdienst ein und verfaßte dafür ein eigenes Litur-
giebuch. Zwei bis drei Jahre setzte ich den Unterricht und Jugendgottesdienst, bei 
stets wachsender Beteiligung der Jugend und auch ihrer Eltern, fort. Und es war für 
mich die allerschmerzlichste Seite meines Abschieds von Hamburg, gerade diese 
zukunftverheißende Aufgabe der Jugendgewinnung und Heranziehung eines neuen 
Geschlechts, die allein an meiner Person hing, im Stich zu lassen, als der Ruf von 
Frankfurt an mich erging.731  (...) 

In Hamburg gab ich mir Jahre lang die größte Mühe, einen Verein von Tempel-
mitgliedern zur Anhörung regelmäßiger Vorträge über Judentum ins Leben zu ru-
fen. Ich sprach mit Naphtali Samson, einem hochintelligenten, tatkräftigen und 
noch sehr religiösen Mann und bat ihn, die Angelegenheit in die Hände zu nehmen. 
Ich sprach mit Hermann May, mit Hinrichsen732  und vielen anderen. Einer der 
letzten, mit dem ich darüber sprach, Rechtsanwalt Dr. Julius Lippmann, sagte zu 
mir: „Bei solchen Angelegenheiten darf man sich nicht an andere wenden, die ande-
re Interessen haben. Sie sind durch Ihre Persönlichkeit der Mann dazu, die Sache 
selbständig in die Hände zu nehmen." Dieses Wort gab bei mir den Ausschlag. In 
den Jahren 1899, 1900 und 1901, also kurz vor meinem Scheiden aus Hamburg, 
erließ ich ein Zirkular an sämtliche Familien, die mir als Tempelbesucher bekannt 
waren, worin ich die Eröffnung regelmäßiger „Montagsvorlesungen" anzeigte, die 
in einem der größten und schönsten Säle Hamburgs, in der „Erholung"733  stattfin-
den sollten. Ich lud zur Beteiligung ein. Die Kosten waren so berechnet, daß die 
Deckung der Saalkosten, des Lichtes und aller sonstigen Unkosten gedeckt wurden. 
Als ersten Zyklus kündigte ich fünf allmonatlich stattfindende Vorträge über „Ju-
dentum und moderne Weltanschauung" an. Die einzelnen Vorträge sollten sein 
„Naturwissenschaft und Judentum", „Pantheismus und Judentum", „Schopenhau-
er und das Judentum", „Nietzsche und das Judentum", „Ethische Kultur und Ju-
dentum". Der Erfolg war ein unerwartet großer. Alle Plätze des großen Saals waren 
gefüllt, und die Zuhörerschaft vergrößerte sich von einem zum anderen Male. (...) 

Großen Wert, größte Sorgfalt und Vorbereitung verwendete ich in Hamburg auf 
meine Predigten zu den Hohen Festtagen, wenn ich einen voll gefüllten Tempel hat-
te; ich arbeitete oft viele Wochen. Meine besten Gedanken legte ich in sie hinein, 
und jedes Wort derselben, kann ich wohl sagen, war stilistisch gefeilt und gedank-
lich überlegt. Ich bildete für mich einen neuartigen Aufbau der Predigt aus, indem 
ich ein Thema — und alle meine Predigten waren thematisch, auch wenn ich in der 
Regel einen Text verwendete — zuerst negativ, dann positiv, zuerst mit allen Argu-
menten dagegen, dann aber mit viel stärkeren Argumenten dafür behandelte. Im-
mer mußte ich zuerst im Geiste eine schöne oder überraschende Lösung haben, ehe 
ich über das Thema sprach. Ich machte es wie jener Talmudschüler, von dem erzählt 
wird, er habe in der Jeschiwa (Talmud-Schule) plötzlich laut ausgerufen: „Ich habe 
einen großartigen Theruz (Antwort), wer gibt mir die Kuschja (Frage) dazu?" (...) 

731 Seligmann wechselte 1902 als Gemeinderabbiner nach Frankfurt a.M. 
732 Robert Hinrichsen, Mitglied im Tempelvorstand von 1902-17. 
733 Veranstaltungssaal in der Straße Dragonerstall, also in unmittelbarer Nähe zum Tempel in der 

Poolstraße. 
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Nr. 27 
Joseph Norden,734  Der Sonntagsgottesdienst und der Hamburger Tempelverband 
Mai 1910 
Allgemeine Zeitung des Judentums 74 (3. 6. 1910), S. 253f. 

(...) Weitaus günstiger liegen die Dinge in denjenigen Gemeinden, in welchen die 
Richtungen seit Jahr und Tag geschieden sind, in welchen es zwei Gotteshäuser gibt, 
von denen das eine den Konservativen, das andere den Liberalen als Andachtsstätte 
dient. Und noch günstiger als in derartigen Gemeinden steht die Sache in Hamburg, 
wo die Gemeindebehörden seit Jahrzehnten die Kultusangelegenheiten aus den 
Händen gegeben haben, wo der Kultus in den Händen zweier privater „Verbände" 
liegt, des konservativen Synagogenverbandes und des liberalen Tempelverbandes. 
Auf obige Gemeinden, und ganz besonders auf die Hamburger Tempelgemeinde, 
sind darum die Augen der liberalen Juden gerichtet. Diese Gemeinden müssen den 
anderen mit gutem Beispiel vorangehen; sie müssen als erste einen Sonntagsgottes-
dienst einrichten, wenn das Bedürfnis nach einem solchen vorliegt; denn bei ihnen 
fällt das Moment der Rücksichtnahme auf Andersdenkende fort. Letztere haben 
entweder keine Fühlung mit demjenigen Gotteshause, in welchem der neue Gottes-
dienst einzurichten ist, oder sind, wie bei der Hamburger Tempelgemeinde, über-
haupt nicht vorhanden. 

Bis jetzt hat man indessen aus den in Betracht kommenden Gemeinden von 
Schritten in dieser Richtung nichts gehört. Nur die Hamburger Tempelgemeinde hat 
sich geregt, und was ist geschehen? Man höre und staune! In der „Allgemeinen 
Zeitung des Judentums" vom 18. März d.J.73s wird aus Hamburg berichtet: „Die 
hiesige Tempelgemeinde hat in diesem Winter eine neue Veranstaltung eingeführt, 
welche, wie die überaus rege Beteiligung beweist, allgemeinen Anklang findet. An 
einem Sonntagvormittag jeden Monats findet im Tempel eine Versammlung statt, 
bei der abwechselnd einer der Herren Prediger, Dr. Leimdörfer736  und Dr. Sonder-
ling737  einen religiös-wissenschaftlichen Vortrag hält. Der Betreffende erscheint 
nicht im Ornat, um zu kennzeichnen, daß es sich nicht etwa um einen Sonntagsgot-
tesdienst handelt." Ist das nicht der Hamburger Tempel, wie er im Buch steht? Ist 
das nicht dieselbe Halbheit und Inkonsequenz, wie sie schon vor bald sechs Jahr-
zehnten Abraham Geiger in seiner Abhandlung: „Der Hamburger Tempelstreit, 
eine Zeitfrage" (siehe Geiger: Nachgelassene Schriften, Berlin 1875, Band 1, Seite 
113-196738) mit unnachsichtigen Worten gegeißelt hat? Wozu wird denn im Tempel 

734 Joseph Norden (geb. 1870 in Hamburg, gest. 1943 in Theresienstadt), Rabbiner, kehrte nach sei-
ner Pensionierung nach Hamburg zurück, wo er dem Bet Din des Tempelverbandes beitrat. 

735 Der Gemeindebote. Beilage zur AZJ 74 (1910), Nr. 11, S. 3. 
736 David Leimdörfer. 
737 Jacob Sonderling (geb. 1878) wirkte seit 1908 als Rabbiner am Tempel und emigrierte 1922 in die 

USA. 
738 Diese Broschüre war ursprünglich 1842 (Breslau) erschienen. 

Dokumente 231 



eine „Versammlung" abgehalten? Ist nach Ansicht des Tempelverbandes das Got-
teshaus ein geeigneter Ort für Versammlungen, warum finden andere Versammlun-
gen nicht ebenfalls dort statt? Ist es aber nicht der geeignete Ort, warum geschieht 
es am Sonntag vormittag? Und daß die religiös-wissenschaftlichen Vorträge am 
Sonntag vormittag eingerichtet worden seien, „um einem dringenden Bedürfnis ab-
zuhelfen", das glaubt dem Tempelverband doch kein Mensch; denn an solchen Vor-
trägen wird in den Hamburger jüdischen Vereinen und Logen, wie überall, des Gu-
ten eher zuviel, als zu wenig getan. Wenn also zu der bisher ungewohnten Zeit 
Vorträge von seiten der Herren „Prediger" abgehalten werden, und sich zu diesem 
Zwecke die Pforten des Tempels öffnen, so handelt es sich eben um eine gottes-
dienstliche Einrichtung. Als solche wird sie von jedermann angesehen werden, von 
Freunden und von Gegnern, und kein Einsichtiger wird sich in seiner richtigen Er-
kenntnis dadurch beirren lassen, daß der Herr „Prediger" nicht im Talar erscheint, 
sondern sich in einen Gehrock oder Frack oder Smoking wirft, und daß er sich statt 
des Baretts einen Zylinderhut aufsetzt. Es ist eben wieder einmal „ein winziges Fort-
schrittlein, das unter großer Not und vielem Geschrei geboren wurde" und das 
„ebenso aus Mangel an Ernst und Tatkraft wie an klarem Bewußtsein des wahren 
Bedürfnisses herrührt." (Geiger a.a.O., S. 152). Es ist die Halbheit, „die immer gern 
einen Mittelweg einschlägt, aber dadurch nur das alte Prinzip verläßt und ein neues, 
im Augenblick, da sie es ergreift, wiederum fahren läßt und so prinziplos dasteht" 
(das., S. 172). 

So hat also der Hamburger Tempel in der augenblicklich im Brennpunkt des 
Interesses stehenden Frage der Einrichtung eines Sonntagsgottesdienstes wieder ein-
mal versagt; und der Vorwurf, der ihm von Geiger vor länger als einem halben 
Jahrhundert gemacht wurde, er habe es nicht verstanden, sich zum Träger des rich-
tig erkannten religiösen Fortschritts im neueren Judentum zu machen, trifft ihn 
auch heute noch. 

Die liberale Vereinigung hat keinen allzu leichten Stand. Nicht nur die Orthodo-
xen treten gegen sie auf, sondern auch die neue Partei der Mitte. Dazu kommt, daß, 
wie oben ausgeführt, von den meisten Orten die Gemeindebehörden, auch wenn sie 
der liberalen Richtung huldigen, notgedrungen einige Zurückhaltung üben müssen 
mit Rücksicht auf andersdenkende Elemente der Gemeinde. Diese Rücksicht fällt 
indessen überall dort weg, wo sich ein geschlossener liberaler Kreis, abgesondert 
von den Konservativen, befindet, wie in Breslau, Posen, Köln, Frankfurt usw. und 
insbesondere in Hamburg. Von diesen Gemeinden dürfen wir erwarten, ja müssen 
wir verlangen, daß sie der liberalen Vereinigung den Rücken stärken, daß sie in der 
ganzen Bewegung tonangebend werden, daß sie schneller vorwärts schreiten, wo 
andere Gemeinden sich mit einem langsameren Tempo begnügen müssen. Nicht 
zum wenigsten stellen wir diese Forderung an den Hamburger Tempelverband. 
Möge er sich der Pflichten bewußt werden, die gerade ihm, kraft seiner geschichtli-
chen Stellung und der besonders günstig liegenden äußeren Umstände, der neuen 
liberalen Bewegung gegenüber obliegen. „Dann wird er", um mit einem Worte Gei-
gers zu schließen, „seinen Gliedern wahre religiöse Stärkung verleihen, einen festen 
religiösen Standpunkt bieten, dann wird er auch der jüdischen Gesamtheit wahrhaft 
heilsam sich erweisen" (a.a.O., S. 194). 
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Nr. 28 
Joseph Norden, Hundert Jahre Hamburger Tempel 
September 1918 
Liberales Judentum. Monatsschrift für die religiösen Interessen des Judentums 10 
(September/Oktober 1918), S. 79f. 

Hamburger Tempel! Erinnerungen aus frühen Jugendjahren steigen in meinem Gei-
ste auf. Ein frommer Jude, so hörte ich sagen, darf den Tempel nicht betreten; denn 
der große „Chachäm"719  Isaak Bernays hat ihn mit dem Banne belegt. Nein, sagten 
andere, über den Tempel selbst hat er den Bann nicht ausgesprochen, mithin dürfte 
man eigentlich das Gebäude wohl betreten; aber über dem Gebetbuch, das beim 
Tempelgottesdienst benützt wird, liegt allerdings der Bann, und da ist es jedenfalls 
besser, wenn wir uns von diesem Gotteshaus fernhalten. 

Gleichwohl konnte mir, einem religiös interessierten Knaben, natürlich nicht 
gleichgültig sein, was in einem so verpönten Gotteshaus meiner Heimatgemeinde 
vorging. Und so horchte ich denn mit gespanntester Aufmerksamkeit auf alles, was 
Verwandte und Freunde, die sich über den „Bann" hinwegsetzten, vom Tempel zu 
erzählen wußten. Und da mußte ich denn doch über manches, was ich zu hören 
bekam, den Kopf schütteln. Von einem der Kanzelredner erzählte man, er beziehe 
sich in seinen Sabbatpredigten, wenn er auf die „heutige Sidra740  " hinweise, nicht 
auf das, was im Tempel, sondern auf das, was in der orthodoxen Synagoge gelesen 
worden ist. Wie sollte ich das und manches andere, was man vom Tempel, seinen 
Einrichtungen und seinen Predigern erzählte, verstehen? Hatte der Tempelverband 
denn „Angst vor seiner eigenen Courage?" Hatte er kein Zutrauen zu seinen eige-
nen Einrichtungen? War er denn nicht auf festen Grundsätzen aufgebaut? Verfolgte 
er keine ganz bestimmten Ziele? Hatte er sich nicht mit vollem Bewußtsein von der 
Orthodoxie getrennt? Weshalb dann aber das ewige Hinüberschielen nach der Or-
thodoxie, von dem man immer sprach, weshalb die Sucht, sich bei ihr lieb Kind zu 
machen? Je mehr ich vom Tempel hörte, um so mehr verstärkte sich bei mir der 
Eindruck: Hier fehlt der feste Standpunkt und darum die Werbekraft. Ich wußte 
damals noch nichts von den Urteilen, die ein Graetz und ein Geiger über den Ham-
burger Tempel gefällt haben, wußte nicht, daß Graetz ihn eine „Mischlingsgeburt" 
genannt hat, die „ohne Liebe und Begeisterung in die Welt gesetzt worden" (Graetz, 
Geschichte der Juden, Band 11, S. 416. Leipzig 1870741)  sei, wußte nicht, daß 
Abraham Geiger sein Urteil dahin abgegeben hat, der Tempel habe nicht verstan-
den, „sich zum Träger des wissenschaftlichen, richtig erkannten religiösen Fort-
schritts im neueren Judentum zu machen" (Geiger, Nachgelassene Schriften, 1. 

739 Sefardischer Gelehrtentitel, den Bernays wählte, als er 1821 sein Amt als Hamburger Oberrabbi-
ner antrat. 

740 Wochenabschnitt der Tora. 
741 Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart. Bd. 11: Ge-

schichte der Juden vom Beginn der Mendelssohn'schen Zeit (1750) bis in die neueste Zeit (1848), 
Leipzig 1870. 
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Band, S. 176. Berlin 1875), es sei vielmehr sein Bestreben gewesen, „sich möglichst 
anzuschmiegen." (daselbst, S. 181) Das alles wußte ich damals noch nicht. Soviel 
aber sagte mir schon mein schlichtes, gesundes Empfinden: Wenn neben dem Syn-
agogenverband, in welchem das orthodoxe Judentum mit Eifer und Begeisterung 
gepflegt wird, der Tempelverband Geltung haben und Ansehen genießen will, so 
kann es nur dadurch geschehen, daß er mit demselben Eifer und mit derselben Be-
geisterung die Grundsätze des fortschrittlichen Judentums vertritt und mutig und 
furchtlos verkündet. 

Tatsächlich konnte ich beobachten, wie in den Hamburger orthodoxen Kreisen 
die heftige Gegnerschaft gegen den Tempel von Jahr zu Jahr nachließ, nicht etwa, 
weil man in jenen Kreisen die Berechtigung des fortschrittlichen Standpunktes all-
mählich anerkannt hätte, sondern weil man in dem Tempel keinen zu fürchtenden 
Gegner mehr erblickte. Man hielt ihn nachgerade für völlig harmlos, weder werbe-
kräftig genug, der Orthodoxie Anhänger abspenstig zu machen, noch auch diejeni-
gen heranzuziehen und dem Judentum wiederzugewinnen, die sich dem religiösen 
Denken und der religiösen Betätigung entfremdet hatten. So dachte man in den 
orthodoxen Kreisen der Hamburger Gemeinde über den Tempel vor etwa dreißig 
Jahren, und so beurteilt man ihn in diesen Kreisen auch noch heute. 

In dem Vorwort zur sechsten Auflage des Tempelgebetbuchs wird die Hambur-
ger Tempelgemeinde mit Recht „die eigentliche Muttergemeinde des fortschrittli-
chen Judentums" (Gebetbuch, herausgegeben vom Israelitischen Tempelverband in 
Hamburg, 1904, Vorwort S. I11742) genannt, und von ihrem ersten Gebetbuch wird 
mit berechtigtem Stolze gerühmt, es sei „das erste Lebenszeichen der erwachenden 
Erkenntnis, daß das Judentum die Religion des ewigen Fortschritts, der stetigen 
Fortentwicklung ist." (daselbst) Als aber vier Jahre nach Erscheinen dieser Auflage 
die „Vereinigung für das liberale Judentum in Deutschland"743  gegründet wurde, 
wo blieb da die „Muttergemeinde des fortschrittlichen Judentums?" Laute und 
freudige Zustimmung hatten wir von ihr erwartet, einen Jubelruf: „Dies ist Gebein 
von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch."7" Die ganze Tempelgemein-
de hätte sich der Vereinigung für das liberale Judentum anschließen müssen. Statt 
dessen eisiges Stillschweigen, kein ermunternder Zuruf, keine begeisterte Freude 
darüber, daß der jüdisch-religiöse Liberalismus endlich aus seinem Dornröschen-
schlaf erwacht sei und sich zu einer Tat aufgerafft habe. 

742 TI113Yil 110 [Seder ha'avoda]. 
743 Die Vereinigung wurde 1908 nach einem gemeinsamen Aufruf liberaler Rabbiner und Laien ge-

gründet. 
744 Genesis 2,23. 
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Nr. 29 
Jacob Sonderling, Die neueren Bestrebungen des Hamburger Tempels 
Oktober 1918 
Neue Jüdische Monatshefte. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Literatur in 
Ost und West 3:1 ( 1 O. Oktober 1 91 8), S. 12-18 

Am 18. Oktober feierte der Hamburger israelitische Tempel-Verband seinen hun-
dertjährigen Bestand. Er ist die erste liberale Gemeinde der Welt. Von dort aus 
nahm die Reform ihren Weg. Mitglieder des Tempels gründeten in Leipzig für die 
Messebesucher ein Gotteshaus nach seinem Ritus.745  Auf diese Weise wurde der 
neue Gottesdienst bald allenthalben bekannt. Juden aller Länder brachten das mo-
difizierte Gebetbuch in ihre Heimat und reformierten ihren Kultus nach dem Ham-
burger Muster. Seit dem Gebetbuchstreit in den vierziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts hat der Tempel die jüdische Öffentlichkeit kaum mehr beschäftigt. In har-
tem Ringen mit der ihn bekämpfenden Orthodoxie hatte er die Anerkennung der 
Berechtigung einer Reform erkämpft. Sein Beispiel war bahnbrechend geworden 
und hatte in der Alten wie Neuen Welt Nachahmung gefunden. 

Seine weitere Entwicklung vollzog sich nunmehr in ruhigeren Bahnen. Das Ge-
betbuch erlebte seit der Tempelgründung 6 Auflagen, die in ihnen vorgenommenen 
Änderungen sind ein interessanter Beleg für die verschlungenen Pfade, die der libe-
rale Gedanke in hundert Jahren eingeschlagen hat. Allenthalben entstanden in den 
Gemeinden dem alten Sidur746  neue Bearbeiter. Mannheimer in Wien,747  Geiger in 
Breslau,748  Leopold Stein749  in Frankfurt, um nur einige der Bedeutendsten hervor-
zuheben, schufen Gebetwerke, die ihrerseits wiederum auf das Hamburger An-
dachtsbuch wirkten. Die vorgenommenen Änderungen waren aber nicht grundsätz-
licher Art, der Grundstock von 1819 blieb erhalten. 

Erst Rieger75° ging in seiner Bearbeitung neue Wege. Hatten die Früheren den 
starken portugiesischen Einschlag unangetastet gelassen, so vereinigte er die sephar-
dische Liturgie mit „den besten Gebetdichtungen des deutschen Ritus".751  Er woll-
te damit offenbar zum Ausdruck bringen, daß das deutsch-jüdische Element im 
Tempel im Laufe der Jahrzehnte an Bedeutung stark gewachsen war, und war damit 
im Recht. Die Benützung sowohl des portugiesischen Ritus, wie der sephardischen 

745 Vgl. Dokument Nr. 9. 
746 Gebetbuch. 
747 I.N. Mannheimer (Hrsg.), 7K1117' 	[Tefillot Yisra'el]. Gebete für Israeliten, Wien 1850. 
748 A. Geiger (Hrsg.), InTO 1:11' nn remn 110 [Seder tefilla devar yom beyomo]. Israelitisches Gebet-

buch für den öffentlichen Gottesdienst im ganzen Jahre, mit Einschluß der Sabbathe und sämmtli-
cher Feier- und Festtage, Breslau 1854. 

749 Leopold Stein (1810-82), gemäßigter Reformer, seit 1844 Rabbiner in Frankfurt a.M.; vgl. ders. 
(Hrsg.), rimmyri -no [Seder ha'avoda]. Gebetbuch für Israelitische Gemeinden. Nach dem Ritus der 
Hauptsynagoge zu Frankfurt a.M., Frankfurt a.M. 1860. 

750 Paul Rieger (1870-1939), 1902-08 als Prediger, bzw. Rabbiner am Tempel. 
751 rr-royn 110 [Seder ha'avoda]. Gebetbuch herausgegeben vom Israelitischen Tempelverband in 

Hamburg, Hamburg 1904, S. IV. 
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Aussprache ist zweifellos darauf zurückzuführen, daß zu den Tempelgründern eine 
Anzahl Familien der hiesigen altehrwürdigen portugiesischen Gemeinde gehörte.752  
(M. Fränkel in den „Theologischen Gutachten über das Gebetbuch", Seite 4, Einlei-
tung753  ) Das hatte sich unterdessen geändert, und es war nur folgerichtig, der nun-
mehr fast durchweg deutsch-jüdischen Gemeinde ihren Minhag zu geben, den sie 
aus den Synagogen, aus denen sie kam, kannte, besonders, wenn prinzipielle Grün-
de nicht dagegen sprachen. Dieser Weg wurde seitdem konsequent weitergegangen. 
Vor 9 Jahren wurde für die portugiesische Aussprache die aschkenasische einge-
führt, statt vieler bisher üblicher sephardischer Melodien der synagogale Gesang 
wie in den übrigen deutschen liberalen Synagogen nach dem Muster der Schöpfun-
gen Sulzers754  und Lewandowskis755  gewählt. 

Wie andere Gemeinden beschäftigte auch uns das so schwierige Sabbatproblem. 
Der Sabbatgottesdienst war mangelhaft besucht, namentlich die jüngeren Tempel-
mitglieder mußten in irgendeiner Weise dem Gotteshause regelmäßig zugeführt 
werden. Es wurden Wünsche laut, neben dem Sabbat- einen Sonntagsgottesdienst 
einzuführen, oder wenigstens alle 4 Wochen nach dem Neumondstage eine rausch-
chaudeschandacht756  am folgenden Sonntag abzuhalten. Beide Vorschläge scheiter-
ten am Einspruch der Rabbiner. Hingegen wurde beschlossen, in den Wintermona-
ten regelmäßige Vorträge an Sonntagen im Gotteshause zu halten, um einmal die 
Gemeinde mit aktuellen jüdischen Fragen bekannt zu machen, dadurch ihr Interesse 
zu wecken und ihr schließlich den Tempel immer wieder als jüdische Zentralstätte 
ins Gedächtnis zu bringen. Der starke Besuch dieser Veranstaltungen bewies, daß 
der Versuch geglückt war, und wir glauben damit auch jüdisch in dem Sinne gewirkt 
zu haben, daß wir das Bethaus wieder zur „Schule" machten. 

Von grundsätzlicher Bedeutung war aber in jüngster Zeit ein anderer Schritt. Die 
Stellung des Tempels zur religiösen Gesamtheit war in Hamburg immer eine andere 
wie die liberaler Synagogen anderwärts. Das ehemalige Anathema — übrigens nie-
mals ausgesprochen —, aber faktisch durchgeführt, wirkte nach. Nach wie vor galt 
der Tempel, nachdem längst allenthalben Gotteshäuser gleicher Richtung gegründet 
waren, als eine Einrichtung, deren Besuch man selbst in den Kreisen scheute, die in 
ihrer Lebensführung sich von der Orthodoxie abgewendet hatten. Falsch verstande-
ne Pietät, nimmermüde Propaganda waren am Werke, wir haben in Hamburg eine 
Unzahl Leute, die lieber gar kein Gotteshaus besuchen, als sich zum Tempel ent-
schließen, wie es zahlreiche Konservative gibt, die auswärts unbedenklich in eine 

752 Unter den 65 Tempelgründern befand sich kein einziges Mitglied der sefardischen Gemeinde! Vgl. 
die Liste in Fußnote 10 zu Dokument Nr. 1. 

753 Hamburg 1842. 
754 Salomon Sulzer (1804-1890), Vorbeter und Komponist, wirkte seit 1825 als Oberkantor in Wien; 

vgl. z.B. Hanoch Avenary (Hrsg.), Kantor Salomon Sulzer und seine Zeit. Eine Dokumentation, 
Sigmaringen 1985. 

755 Louis Lewandowski (1821-94), Kantor und Komponist, seit 1844 Chorleiter der Berliner jüdi-
schen Gemeinde; vgl. Andreas Nachama/Susanne Stöhr, Die vergessene Revolution. Der lange 
Wege des Louis Lewandowski, in: Menora 3 (1992), S. 241-55. 

756 Andacht am Monatsanfang (Neumond). 
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Orgelsynagoge gehen, in der Heimat einen solchen Schritt unter keinen Umständen 
wagen. In dieser Beziehung leidet der Tempel noch heute unter dem Odium seiner 
ehemaligen Gründung ... Dieser Zustand war auf die Dauer unhaltbar. Dadurch, 
daß sie eine orthodoxe Synagoge nicht besuchten und den Tempel mieden, gingen 
viele Familien allmählich dem Judentum verloren, wir durften bei dieser Gefahr 
nicht untägig bleiben, konnten uns dem Vorwurf nicht aussetzen, nichts zur Erhal-
tung des Judentums in weiten Kreisen getan zu haben. Als durch Berufung eines 
Rabbiners einer hiesigen ansehnlichen Privatsynagoge mittlerer Richtung mit kon-
servativem Gottesdienst nach Berlin eine Vakanz eintrat,757  wurde der Wunsch ei-
ner, wenn auch lockeren Verbindung dieses Instituts mit dem Tempel in dem Sinne 
laut, daß dessen Rabbiner dort ebenfalls amtieren. Das ist geschehen, und seit zwei 
Jahren stehen uns nun zwei Kanzeln und zwei Gemeinden zur Verfügung.758  Es 
entsteht die Frage, ob der Tempel mit dieser Entschließung von seiner ursprüngli-
chen Tendenz abgegangen ist, wobei berücksichtigt werden muß, daß in der Syn-
agoge der alte Sidur benützt wird. 

Die Antwort darauf ist nur im Rahmen der weiteren Frage möglich: Schließt der 
Liberalismus eine Mitwirkung an konservativen Einrichtungen aus, und nimmt das 
modifizierte Gebetbuch im fortschrittlichen Judentum eine derartige Zentralpositi-
on ein, daß es hier nur ein Entweder-Oder gibt? 

Wenn man die Entwicklung des Liberalismus im letzten Jahrhundert überblickt, 
so kann nicht in Abrede gestellt werden, daß die Revision des Sidurtextes eine seiner 
emsigsten Bemühungen darstellt. Der Rationalismus, aus dem das liberale Juden-
tum hervorging, verlangte die Ausmerzung von Gebeten, die unserem historischen, 
ästhetischen und namentlich dem geläuterten ethischen Empfinden nicht mehr ent-
sprächen. So fielen die Partien, welche den Opferkult betrafen, die Stellen, die von 
einer künftigen Sammlung der Zerstreuten im heiligen Lande sprachen, das wlamal-
schinim759  und andere mehr. Sollte aber nicht eine andere, ich möchte sie die psy-
chologische Betrachtungsweise nennen, richtiger sein? Verlangt nicht gerade das 
religiöse Problem eine Überwindung des Rationalismus, wie dieser doch in der mo-
dernen Philosophie und in der christlichen Anschauung überholt ist? Der Gebettext, 
das kann man ruhig behaupten, ist im jüdischen Bewußtsein niemals etwas derart 
Sakrosanktes gewesen, daß seine wörtliche Annahme unerläßlich wäre, wobei ich 
allerdings die Anschauung der deutschen Neuorthodoxie ausschalte und an das Ju-
dentum denke, das im Osten, die Materie souverän beherrschend, stets freier dach-
te. Für den weitaus größten Teil des östlichen Judentums hatte und hat der Gebet-
text dieselbe Elastizität, welche dem Bibelwort eigen ist, das je nach dem Midrasch 
alter oder neuer Erklärer seine Ausdeutung verlangt und erträgt. Nichts ist bezeich-
nender als die Tatsache, daß vor kurzem auf die Frage eines in Warschau erschei-
nenden jüdischen Blattes, ob im Falle einer baldigen Besiedlung des heiligen Landes 

757 Abraham Löwenthal (1868-1928), seit 1903 Rabbiner an der ,Neuen Dammtor-Synagoge, folgte 
1917 einem Ruf nach Berlin. 

758 Seit 1917 predigten David Leimdörfer und Jacob Sonderling auch an der NDS, die erst 1922 Paul 
Holzer als Rabbiner verpflichtete. 

759 Und den Verleumdern (sei keine Hoffnung); siehe Fußnote 250. 
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durch Juden auch wieder der Opferkult eingeführt werden müßte, die Meinungen 
geteilt waren, und, die sich widersetzten, beileibe nicht „Liberale", sondern Ortho-
doxe waren wie ihre sachlichen Gegner. 

Bei der Bewertung der einzelnen Texte hat man zu berücksichtigen einmal, daß 
sie nur zum geringsten Gebete im strengen Wortsinne sind, und dann, daß sie eine 
möglichst umfassende Zusammenstellung bezüglicher Bibelstellen je für den betref-
fenden Tag und seine Bedeutung darstellen. Am Sabbat faßte man eben alles zusam-
men, was auf ihn Bezug hatte, an den Festen desgleichen. Und so gehört für den 
Sabbat das w schomru76° ebenso zur Liturgie, wie waj'chulu761  und am Tage das 
Sabbatopfer. Der Jude, der diese Stellen zur bestimmten Zeit sagt, treibt gewisser-
maßen Geschichte und erlebt die Entwicklung des Sabbats, was im Sinne eines ge-
steigerten historischen Bewußtseins sicherlich nur zu begrüßen ist. Schwierig wird 
die Sache erst, wenn damit das Verlangen nach wörtlicher Annahme gestellt wird, 
davor bewahrt uns aber — wie oben erwähnt — die Elastizität des Textes. Man darf 
ferner nicht glauben, daß die gesamte Orthodoxie so verblendet wäre, daß sie nicht 
ebenfalls die Schwierigkeit der Beibehaltung jeder Stelle empfände. So sagte mir 
jüngst erst einer ihrer Wortführer: „Meinen Sie, wir wüßten nicht, daß jekum pur-
kon762  eine Unmöglichkeit ist? Aber mit drei Worten kommt man darüber weg, 
man braucht nur vor den Text zu setzen: Kach omru awaussenu, so sprachen unsere 
Väter ..." Mich dünkt, der Mann hatte recht. Welchen Vorteil hätte das einheitliche 
Gebetbuch? Nun ich glaube, unermeßlichen. Alle Zerklüftung mit ihren entsetzli-
chen Schäden, wäre vermieden, denn daß die Übersetzung von dem überkommenen 
Rechte der freien Deutung ausgiebig Gebrauch macht, daran könnte nur der Unwis-
sende ernstlich Anstoß nehmen. 

Ich bin mir bewußt, mit dem Verlangen nach dem ursprünglichen Texte ent-
schiedenem Widerspruch zu begegnen, halte es aber doch für meine Pflicht, als rich-
tig Empfundenes einmal zur allgemeinen Diskussion zu stellen. 

Im Zusammenhang mit meinem Thema wollte ich hier damit nur gesagt haben, 
daß prinzipielle Bedenken nach meiner Überzeugung einem Zusammenwirken mit 
der konservativen Richtung nicht entgegenstehen. 

Wir können somit diesen Schritt des Tempels zum Konservatismus hin vor dem 
Prinzip eines wohlverstandenen Liberalismus wohl vertreten, wir können ihn aber 
auch rechtfertigen vor den Gründern. M. Fränke1,763  einer der beiden Verfasser des 
ersten Gebetbuches, der Hauptkämpfer im Gebetbuchstreit, sagt ausdrücklich: 

760 (Die Kinder Israels) mögen (den Sabbat) hüten; siehe Fußnote 193. 
761 Vollendet waren (der Himmel und die Erde); siehe Fußnote 178. 
762 Erlösung komme (vom Himmel); aramäischer Segensspruch für die höchsten jüdischen Behörden, 

die Exilarchen und die Schulhäupter in Babylonien sowie für die Gelehrten des Landes. 
763 Jacob Sonderling irrte; nicht Maimon Fränkel, sondern Seckel Isaak Fränkel hatte gemeinsam mit 

Meyer Israel Bresselau das erste Gebetbuch des Tempels herausgegeben: rrnyn -no [Seder 
ha'avoda]. Ordnung der öffentlichen Andacht für die Sabbath- und Festtage des ganzen Jahres. 
Nach dem Gebrauche des Neuen-Tempel-Vereins in Hamburg, Hamburg 1819; Maimon Fränkel 
hingegen schrieb die Einleitung zu den Theologischen Gutachten; siehe die folgende Fußnote. 
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„Der Tempel wollte in der Synagoge bleiben. Er blieb auf dem israelitisch-positiven 
Boden stehen, und suchte sich auf demselben in seiner Wesenheit festzuhalten und 
organische Tätigkeit zu gewinnen. Er mochte sich dabei von der Gesamtheit auf 
keinerlei Weise ablösen ... Der Tempelverein zog es vor, lieber ein integrierender 
Teil des Ganzen zu verbleiben und dieses akkommodierend zu berücksichtigen, als 
einen kleinen losgerissenen Teil vollständig zu befriedigen ...” ( „Theologische Gut-
achten über das Gebetbuch, Einleitung"764  ) 

Aus dem bisher Ausgeführten ergibt sich die jetzige Tendenz des Tempels. Er strebt 
mit Bewußtsein zur Mitte. Lehnt mit Entschiedenheit das religiös Extreme ab und 
will eine Sammelstätte derjenigen Juden unserer Gemeinde sein, die, freiheitlich ge-
sonnen, Wert und Würde der Tradition begreifen. 

Hundert Tempeljahre liegen hinter uns, ein neues Säkulum beginnt. Da gilt es, 
Rückschau und Ausblick zu halten. Ich vermag es nicht, bedingungslos in den Jubel 
einzustimmen, den die Jahrhundertfeier wohl vielfach auslöst. Man brauchte nur 
die Tempelakten aufzuschlagen, die Namen der Gründer und ersten Mitglieder 
nachzulesen, um nachdenklich gestimmt zu werden. Wo sind die Enkel dieser für ihr 
Ideal so begeisterten Ahnen? Wo stehen, vielfach, die Nachkommen selbst der gei-
stigen ehemaligen Führer? Im anderen Lager ... Sollten doch diejenigen recht behal-
ten, die immer prophezeiten, der Weg zur Taufe führe über die Reform? Es ist nicht 
wahr. Man braucht nur auf Jakob Bernais765  hinzuweisen, und die Liste läßt sich 
beliebig vermehren, um zu beweisen, daß der Weg zum Übertritt von der Orthodo-
xie nicht länger ist. 

Das darf uns aber nicht blind machen dagegen, daß nicht alles bei uns ist, wie es 
sein müßte. Wobei nicht nur die Hamburger liberale Lage gemeint ist. Man wird 
zugestehen müssen, daß alle noch so heißen und ernsthaften Bemühungen um die 
Wiederbelebung des religiösen Sinnes wirklich durchgreifenden Erfolg nicht gehabt 
haben. Ob der Fehler wirklich bei den Massen liegt, ob er im modernen Leben zu 
suchen ist? Ich glaube nicht. Das religiöse Bedürfnis ist bei den Nichtorthodoxen 
nicht geringer wie bei den Orthodoxen, und das moderne Leben hat auch in der 
Judenheit eine entschiedene Neigung zur Religion. Es müssen andere Ursachen sein, 
die daran schuld sind, daß dem liberalen Gedanken die werbende Kraft versagt 
blieb. 

Der religiöse Liberalismus entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum ausgespro-
chenen Konfessionalismus. Er reformierte das Gebetbuch und den Kultus fast aus-
schließlich in Rücksicht auf die Emanzipation, die er dadurch zu erringen hoffte. Ja 
sogar die Formulierung der essentiellen jüdischen Lehren und Forderungen — ich 

764 Theologische Gutachten über das Gebetbuch nach dem Gebrauche des Neuen Israelitischen Tem-
pelvereins in Hamburg, Hamburg 1842. 

765 Nicht Jacob Bernays, sondern sein Bruder, der Goetheforscher Michael Bernays (1834-97), war 
1856 zum Christentum konvertiert. Der klassische Philologe Jacob Bernays (1824-81), Sohn des 
Hamburger Oberrabbiners Isaac Bernays, blieb dem konservativen Judentum treu. 1854 bis 1866 
gehörte er zum Lehrkörper des Breslauer Jüdisch-Theologischen Seminars, an dem auch Sonder-
ling von 1900 bis 1903 studierte. 
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erinnere nur an die Antwort des französischen Sanhedrin auf die Fragen Napole-
ons766  —, geschah im Hinblick darauf. Man legte Wert darauf, dem Staate wie der 
Gesellschaft glaubhaft zu machen, daß der Jude sich nur und ausschließlich durch 
sein Bekenntnis von seinen Mitbürgern unterschiede. 

Was war die Folge? Das eigenartig Jüdische schwand immer mehr, der prote-
stantische Einfluß wurde immer größer, die Zurückführung der jüdischen Lehre auf 
einige letzte ethische Sätze ließ den Unterschied des Judentums von den anderen 
Glaubensformen immer geringer erscheinen, so daß bei vielen nur oberflächlich 
Orientierten der Gedanke entstehen konnte, da doch im Grunde Christentum und 
Judentum das Gleiche lehren, habe es keinen Sinn, alle die Opfer zu tragen, die das 
Verbleiben im Judentum mit sich bringe. ... Als man die drohende Gefahr sah, griff 
man zum Mittel der Apologetik, und damit nahm die Entwicklung erst recht einen 
ungesunden Verlauf. Verteidigung war die Parole der Kanzel, Verteidigung der In-
halt der erscheinenden Werke. Man sprach, man schrieb fast nur über das Juden-
tum, Judentum selbst, davon hörte und las man kaum. 

Es fehlte eben der frische Hauch des Lebendigen. 
Die ausschließliche Betonung des nur Konfessionellen rächte sich. Gewiß ist Ju-

dentum zuerst und im wesentlichen Religion. Unsere Existenzberechtigung schöp-
fen wir aus der Tatsache unserer religiösen Überzeugung. Aber! Wir sind doch zum 
Unterschiede von unserer christlichen Umgebung eine Bekennerschaft auf stammli-
cher Grundlage, und fast das ganze zeremonielle Beiwerk hat nationale Herkunft 
und nationale Begründung. Indem der deutsch-jüdische Liberalismus das Judentum 
für die Bedürfnisse nur seiner Juden zurechtstutzte, schuf er eine Kluft zwischen sich 
und den Juden anderwärts, die um so breiter wurde, je konsequenter er darin vor-
ging, bis er schließlich vereinsamt dastand und, sehr zu seinem Schaden, den bele-
benden Einfluß entbehren mußte, der naturgemäß von einer Majorität ausgeht, die 
voll und ganz im Jüdischen lebt. Er verkümmerte, da ihm die Zufuhr an Blut und 
Gedanken fehlte.... 

Der innige Zusammenhang mit dem Judentum aller Länder und Völker tut uns 
aber auch aus einem anderen Grunde not. Je schärfer wir Liberale die rein religiöse 
Aufgabe Israels im prophetischen Sinne hervorheben, um so dringlicher müssen wir 
uns auch zur Erkenntnis durchringen, daß sie nur erfüllt werden kann durch das 
Gesamtjudentum. Im Banne des Parteistandpunktes haben wir vergessen, daß dar-
über der klal jisroel-Begriff767  steht, und daß unsere eigene Orientierung zu geschehen 
habe, immer im Hinblick auf unseren innigen Zusammenhang mit der Gesamtheit! 

Damit soll gesagt und gefordert sein, daß alle Reform nicht so sehr deutsche 
oder andersnationale, sondern jüdische Bedürfnisse zu berücksichtigen habe. (...) 

Bedarf der Liberalismus des nationalen Einschlags und begreift der Nationalis-
mus, daß er ohne das Religiöse nicht sein kann, dann ist damit gesagt, daß beide 
Bewegungen aufeinander angewiesen sind. Sie gehören zusammen! 

766 Napoleon hatte 1807 einen ‚Sanhedrin' einberufen und diesem einen Fragenkatalog vorgelegt, von 
dem er sich Aufschluß über die Loyalität der Juden versprach; vgl. Simon Schwarzfuchs, Napole-
on, the Jews and the Sanhedrin, London, Boston, Henley 1979. 

767 Klal Yisra'el: Ausdruck für das spezifisch jüdische Solidaritätsempfinden. 
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Welcher Segen erwüchse aus diesem Bunde. Wie viel wertvolle Kraft würden 
beide einander zuführen, wie unendlich viel sich gegenseitig geben können. Wie 
ganz anders gerüstet könnten wir den Pflichten entgegengehen, die gerade jetzt un-
ser harren. 

Bis dahin hat's noch gute Wege. Viel Hindernisse sind zu überwinden, viele Miß-
verständnisse aufzuklären, und, was das schwierigste ist, es gilt für beide umzulernen. 

Ich kann begreifen, wenn mancher Nurliberale namentlich der älteren Generati-
on eine solche Synthese als undiskutierbar ablehnt. Aber ich spreche ja von künfti-
gen Bestrebungen des Liberalismus und bin gewiß, daß unsere Jugend — in beiden 
Lagern — diesen Weg gehen wird, weil sie nicht anders kann. Es ist der einzige zu 
unserer Gesundung. 

Nr. 30 
Schlomo [Friedrich] Rülf,768  Hamburg [Autobiographische Aufzeichnungen über 
seine Zeit als Rabbiner am Tempel] 
1923-26 
Ströme im dürren Land. Erinnerungen, Stuttgart 1964, S. 46-53 

( ...) In jüdischer Hinsicht schien mir das feste Gefüge anderer Gemeinden zu fehlen. 
Die Deutsch-Israelitische Gemeinde war eigentlich nur ein Dachverband. Sie befaß-
te sich mit sozialer Fürsorge und der Vertretung der Judenschaft nach außen. Die 
eigentlichen Aufgaben einer Gemeinde, Gottesdienst und Erziehung, waren autono-
men Kultusverbänden überantwortet, die von der Gemeinde streng getrennt wa-
ren.769  Diese sonderbare Verfassung hatte sich aus dem starken Gegensatz zwischen 
Orthodoxen und Liberalen ergeben. Jene wollten nicht zulassen, daß ihre Steuergel-
der auch für den verpönten liberalen Kultus verwendet würden. Nur in dieser Form 
waren sie bereit, mit den Liberalen zusammenzuarbeiten und auf eine „Austrittsge-
meinde" nach dem Frankfurter Muster77° zu verzichten. Eine scharfsinnige Lösung 
— nur daß dabei die Gemeinde ihres wichtigsten Inhalts beraubt wurde. 

Übrigens hatte der Name „Deutsch-Israelitisch" keine patriotische Bedeutung. 
Er sollte nur soviel heißen wie aschkenasisch. Es gab noch eine „Portugiesisch-Is-
raelitische Gemeinde" für die alten sephardischen Familien, die schon vor vierhun-
dert Jahren nach Hamburg gekommen waren und noch immer die portugiesischen 

768 Schlomo Rülf (1896-1976) wirkte von 1923-26 als Rabbiner am Tempel. 
769 Nach S 2 der Statuten der Hamburger Deutsch-Israelitischen Gemeinde (Hamburg 1867) sorgten 

,zwei selbständig und von der Gemeinde-Verwaltung unabhängig geleitete Cultus-Verbände (d.h. 
der orthodoxe Synagogen-Verband sowie der Tempel-Verband) für den Kultus in der Gemeinde. 

770 1851 hatte sich in Frankfurt a.M. die streng gesetzestreue Israelitische Religionsgesellschaft als Se-
paratgemeinde konstituiert und Samson Raphael Hirsch als ihren Rabbiner berufen. Bis zur Verab-
schiedung des preußischen ‚Austrittsgesetzes' im Jahr 1876 blieben die Mitglieder verpflichtet, 
auch der Frankfurter Jüdischen Gemeinde gegenüber ihre Beiträge zu entrichten; vgl. Robert Liber-
les, Religious Conflict in Social Context. The Resurgence of Orthodox Judaism in Frankfurt am 
Main, 1838-1877, Westport (Mass.) 1985. 
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Namen trugen wie Cassuto und Pardo und Delbanco. Aber diese Gemeinde war 
schon im Aussterben begriffen771  und eigentlich nur noch von folkloristischem In-
teresse. 

Innerhalb der Deutsch-Israelitischen Gemeinde gab es also zwei „Verbände". 
Der orthodoxe Synagogenverband besaß ein starkes geistiges und materielles Rück-
rat. Sein Oberrabbiner war allein maßgebend für religionsgesetzliche Entscheidun-
gen in Hamburg. Die Jugend dieses Verbandes besuchte die orthodoxen Vollschu-
len, unter denen besonders die Talmud-Tora-Oberrealschule auf einem hohen Ni-
veau stand. Ihr Leiter war damals Dr. Josef Carlebach, der später Oberrabbiner von 
Altona und schließlich von Hamburg wurde.772  Besonders seinem Einfluß ist die 
Blüte des orthodoxen Judentums in Hamburg zu verdanken. 

Die Liberalen waren im Tempelverband organisiert, jenem berühmten Tempel, 
dessen Gründung im Anfang des 19. Jahrhunderts so viel Aufsehen und Gegner-
schaft erregt hatte. Jetzt, ein Jahrhundert später, war der Tempelverband schwach 
und überaltert. Das Interesse seiner Mitglieder beschränkte sich auf die bekannten 
„Drei Tage im Jahre",773  und die Miete der Plätze war die finanzielle Basis des 
Verbandes. Wer aber den Platz so selten benutzte, hatte keine Neigung, dafür eine 
hohe Miete zu bezahlen. Daher war auch die finanzielle Lage des Tempelverbandes 
durchaus nicht stark, trotz des Reichtums seiner Mitglieder. 

Aber schlimmer waren die geistige Atmosphäre und die seltsamen Sitten und 
Gebräuche des Tempels, die aus der Ideologie des 19. Jahrhunderts stammten und 
auf weitgehende Anpassung an den protestantischen Gottesdienst hinausliefen. Als 
ich zum ersten Male am Schabbath dem Tempelgottesdienst beiwohnte — noch in 
der Religionslehrerzeit,774  also als Privatmann —, traute ich meinen Augen und 
Ohren nicht. Ein Raum von einfachen und schönen Linien, aber gähnend leer. Zwei 
Vorsteher saßen oben auf der Empore gegenüber dem Rabbiner. Unten bestand die 
Volksmenge der Beter aus einem knappen Minjan, und die Orgel brauste durch den 
leeren Raum. Ein gemischter Chor sang korrekt und gelangweilt, er bestand aus 
bezahlten Sängern und Sängerinnen. 

Der schlechte Besuch wurde mit der ungünstigen topographischen Lage des 
Tempels begründet. Er war 1840 in einer guten Wohngegend erbaut worden, wo es 
damals viele jüdische Familien gab 775  Aber jetzt, 1922, wohnte das begüterte Israel 
in den Villen von Harvestehude. Während der Synagogenverband längst neue Got-
teshäuser vor dem Dammtor gebaut hatte,776  war der Tempel in der Poolstraße 

771 Die Anzahl der Gemeindemitglieder war bereits Anfang des 19. Jahrhunderts auf etwa 200 zurück-
gegangen. 

772 Joseph Carlebach (geb. 1883, 1942 bei Riga ermordet), leitete seit 1921 die Talmud-Tora-Real-
schule. 1926 wurde er als Oberrabbiner nach Altona berufen. 1936 kehrte er als neuer Oberrabbi-
ner des Synagogenverbandes nach Hamburg zurück. 

773 Die Hohen Feiertage, d.h. das Neujahrsfest und der Versöhnungstag. 
774 Rülf leitete vor seiner Berufung als Tempelrabbiner die Religionsschule des liberalen Jüdischen 

Schulvereins. 
775 Der 1844 vollendete Tempelbau stand in der Neustadt. 
776 Der Bau der ,Neuen Dammtor-Synagoge` wurde 1895 fertiggestellt, 1906 die Synagoge des Syn-

agogenverbandes am Bornplatz. 

242 Dokumente 



geblieben, die jetzt zum Armenviertel gehörte. Aber eben dieser Mangel an Fort-
schritt und Opferwillen gab zu denken. 

Und was waren das für sonderbare Gebete und Klänge, die man zu hören be-
kam! Eine deutsche Liturgie, von einem alten Nebenkantor777  mit theatralischer 
Sprechstimme heruntergeleiert, Gesänge in Ivrith778  und Deutsch, deren Melodie 
an den protestantischen Choral oder auch an Händel und Mozart erinnerte, einiges 
zwar schön, aber weit entfernt von jüdischer Tradition. Ein Choral, anscheinend 
das Produkt eines Dichterlings des 19. Jahrhunderts, war nach Inhalt und Melodie 
so grauenhaft und geschmacklos, daß ich noch heute mit einem Schauder an dieses 
„Kunstwerk" zurückdenke. 

Das waren Zustände, die in dieser krassen Form selbst in Braunschweig nicht 
geherrscht hatten.779  Ich schämte mich für das liberale Judentum. Hier herrschte 
eine Atmosphäre der religiösen Assimilation, die nicht einmal modern, sondern in 
den Anschauungen und Bräuchen des vorigen Jahrhunderts erstarrt war. (...) 

Ich hatte anfangs noch gar keine Rabbinatsambitionen. Ich wollte in Hamburg 
bekannt werden, die Jugend um mich sammeln und allmählich auch den Rabbinern 
assistieren, um in den Beruf hineinzuwachsen. Der Oberrabbiner des Tempelver-
bandes, Dr. Leimdörfer, war schon ein betagter Mann. Vor seinem reichen jüdischen 
Wissen hatte ich Respekt, und daran änderte auch nichts seine theatralische Rheto-
rik, die in unserer Nachkriegszeit etwas lächerlich wirkte. Er hatte mich gern, und 
auch ich fühlte mich zu ihm hingezogen, denn ich hoffte noch viel von ihm zu ler-
nen. Aber das war mir nicht vergönnt. Dr. Leimdörfer war damals, im Sommer 
1922, schon kränker, als er selber wußte. 

Auch der andere Rabbiner am Tempel, Dr. Sonderling, mit dem ich oft zusam-
menkam, stand bereits am Ende seiner Hamburger Tätigkeit. Nach großen Erfolgen 
auf der Kanzel und in der Gesellschaft gab er plötzlich seine Stelle auf und ging nach 
Amerika.780  

Dr. Leimdörfer hatte durch seinen Kollegen viel gelitten. Denn dieser hatte ihn 
mit seiner glänzenden Rednergabe und seinem weltmännischen Auftreten in den 
Schatten gestellt. Jetzt wäre es Leimdörfer zu gönnen gewesen, noch eine Zeitlang in 
Ruhe und Frieden zu wirken. Daher empfand ich es als eine besondere Tragik, daß 
der greise Kollege gerade um diese Zeit am Altersbrand erkrankte. Ein Bein wurde 
ihm amputiert, aber es war schon zu spät. Wenige Wochen darauf starb er. 

Bei der Trauerfeier im überfüllten Tempel war ich der einzige Redner. Meine 
Worte müssen stark gewirkt haben, und das war nur natürlich. Die Gemeinde hatte 
dem Verstorbenen viel Unrecht abzubitten, denn man hatte wohl seine Schwächen 
bespöttelt, aber seine gediegene Gelehrsamkeit zu wenig erkannt. Nun hielt ihm ein 
junger Mann den Nachruf, der nicht in die Intrigen und in den Klatsch verwickelt 

777 Ignatz Mandl (geb. 1862; starb 1942 in Theresienstadt). 
778 Hebräisch. 
779 Schlomo Rülf kam in Braunschweig zur Welt, wo sein Vater Gutmann Rülf seit 1882 als Rabbiner 

wirkte. 
780 Sonderling übernahm auch nach seiner Emigration in die USA Stellungen als Rabbiner, unter ande-

rem in Chicago, New York und Los Angeles. 
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war und in aller Unbefangenheit die Verdienste des Verstorbenen in vierzigjähriger 
treuer Arbeit schilderte. Ich sprach ohne rhetorische Kunstgriffe, dafür aber mit der 
Wärme eines echten Gefühls. Kein Wunder also, daß die Gemeinde diese veränderte 
Atmosphäre wohltuend empfand - und mich sofort als Nachfolger ins Auge faßte. 

So kam es, daß ich ohne Bewerbung und ohne rechte Lust in dieses Amt „hinein-
rutschte". Ich wurde sofort mit der vorläufigen Wahrnehmung der Rabbinatsge-
schäfte beauftragt und konnte das ja auch nicht ablehnen, weil infolge des Aus-
scheidens von zwei Rabbinern tatsächlich eine Notlage bestand. Schließlich wollte 
ich ja auch vorankommen, nachdem ich seit einigen Monaten mit Anne781  verlobt 
war. Aber diese abrupte Veränderung meines Lebens und auch die Fülle der plötz-
lich auf mich einstürmenden Arbeit hatte ich nicht erwartet. Ich war noch nicht reif 
für eine solche Aufgabe, hatte keinen erfahrenen Berater, stand ganz allein auf ei-
nem schwierigen Boden. ( ...) 

Aber freilich schon vor diesen festlichen Tagen hatte ich die Vorsteher des Tem-
pels näher kennengelernt. Es gab einige modern denkende und jüdisch fühlende 
Männer unter ihnen. Ich hatte immerhin drei Freunde im Vorstand - sie hießen 
Daniel Münden,782  Max Rosenbaum783  und Isidor Hirschfeld" -, die mit mir 
aufgeschlossen und kollegial verkehrten und für meine Bestrebungen Verständnis 
hatten. 

Jedoch die anderen - ich will keine Namen nennen und niemandes Andenken 
kränken - waren zu einem großen Teil hochmütig, ungeistig und sogar kleinlich, 
obgleich sie sich selbst ein gutes Leben gönnten. Ihr Vorbild war der Hamburger 
Patrizier. Aber indem sie ihn nachahmten, brachten sie es nur bis zu einer Karrika-
tur. Das ist ja das Schicksal vieler assimilierter Juden in der Diaspora. Weil sie nicht 
genug jüdischen Bewußtseinsinhalt in sich tragen, jagen sie dem Idol der herrschen-
de Klasse ihres Landes nach, geraten dabei aus dem seelischen Gleichgewicht und 
werden zur tragikomischen Figur. (...) 

So hatte ich es denn vorwiegend mit mittelmäßigen Menschen zu tun, die sich 
groß dünkten, weil sie den Schlüssel zum Geldschrank der Gemeinde hatten. Ich 
fühlte die schwache Stellung des liberalen Rabbiners gegenüber der Allmächtigkeit 
der Vorsteher. In der orthodoxen Gemeinde ist die Stellung des Rabbiners in einer 
Hinsicht unanfechtbar: Er trifft religionsgesetzliche Entscheidungen auf Grund der 
Dezisoren,785  und dieser Entscheidung müssen sich auch die Vorsteher fügen. Je-
doch die Autorität des liberalen Rabbiners beruht nur auf seiner Persönlichkeit als 

781 Rülf hatte Anneliese Neumann während seiner rabbinischen Studien in Breslau kennengelernt. 
782 Daniel Münden (geb. 1866, 1943 nach Sobibor deportiert) gehörte seit 1922 dem Vorstand bzw. 

dem Verwaltungsausschuß des Tempelverbandes an. 
783 Max Rosenbaum (geb. 1882; 1941 deportiert nach Lodz). 
784 über Isidor Hirschfeld gibt es unterschiedliche Angaben. Das Gedenkbuch: Hamburger jüdische 

Opfer des Nationalsozialismus (Hamburg 1995, S. 176) notiert 1874 als Geburtsjahr Hirschfelds 
und 1941 als das Jahr seiner Deportation nach Minsk. Monika Richarz hingegen führt an, der er-
folgreiche Textilunternehmer Hirschfeld sei 1868 in Kasparus (Westpreußen) geboren und 1937 in 
Hamburg verstorben; dies., Jüdisches Leben in Deutschland. Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 
im Kaiserreich, Stuttgart 1979, S. 243. 

785 D.h. der rabbinischen Autoritäten seit Abschluß der Talmudredaktion. 
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Seelsorger und geistiger Führer, und sie muß in jedem Falle neu erworben werden. 
Wahrscheinlich liegt darin gerade ein Ansporn an die moralische Kraft des einzel-
nen. Was aber mich betrifft, so war ich damals noch zu jung und ungeduldig, um 
mich auf ein jahrzehntelanges Werben um die Herzen gerade dieser Menschen ein-
zustellen. 

So begann es in Hamburg mit Mißhelligkeiten, und so blieb es bis zum Schluß 
im Jahre 1926. Dem Anschein nach hatte ich manche Erfolge. Die deutsche Liturgie 
verschwand aus dem Munde des Kantors.786  Er trug jetzt die Gebete so vor, wie es 
in den meisten liberalen Gemeinden üblich war, zwar mit Kürzungen, aber in Ivrith. 
Die choralartigen Gesänge wurden abgeschafft, der ganze Gottesdienst wurde für 
jüdisches Empfinden erträglicher. Aber alle Erfolge waren nur Pyrrhussiege. Da ich 
die Gesinnung der Einflußreichen nicht ändern konnte, wuchs die Entfremdung 
zwischen ihnen und mir mit jedem Erfolg, den ich errang. Sie verstanden mich im-
mer weniger und verdächtigten mich als „gar nicht liberal". Das war entschieden 
ein Irrtum. Denn wenn ich auch an der „Jüdischkeit" hing, so war ich doch von 
Orthodoxie weit entfernt und glaubte an eine organische Entwicklung des Geistes. 

Der Antagonismus zwischen mir und meinen Kritikern lag auf einer ganz ande-
ren Ebene. Sie sahen im Judentum eine Art Arabeske, die dem „wirklichen Leben" 
als Verzierung aufgeprägt war. Dagegen hielt ich das Judentum für lebensgestaltend 
und lebenswichtig, für eine Kraft, auf die wir alle angewiesen waren. Denn mein 
Gefühl sagte mir, daß das behäbige Hamburger Leben ein zweifelhafter Wert und 
vielleicht nicht von Dauer sei und daß wir ohne lebendiges Judentum „in dieser und 
in jener Welt" verlassen wären. Diese Ansicht, von meinen Gegnern als weltfremder 
Idealismus verschrien, sollte sich ein Jahrzehnt später als recht wirklichkeitsnah 
erweisen. 

Abgesehen von der Jugend gab es auch unter den Tonangebenden mittleren Al-
ters einige, die durchaus nicht ohne Verständnis waren für das, was ich wollte. Einer 
lernte sogar bei mir modernes Ivrith. Zu meinen stürmischen Predigten pflegte er 
lächelnd zu sagen, ich sei und bleibe eben eine „frohe Kampfnatur". Dieser liebens-
würdig-phlegmatische Ausspruch zeigt übrigens, daß ich auch von meinen Freun-
den nicht viel Hilfe zu erwarten hatte. Sie sahen meinem Kampfe mit Sympathie zu, 
aber sie ließen mich allein kämpfen. 

(...) ich hatte schon genug von Hamburg. Ich sehnte mich nach einer, wenn auch 
kleinen, einheitlichen Gemeinde. Die Juden einer Stadt zusammenzuschließen und 
ihnen allen — ganz gleich, ob reich oder arm, ob gebildet oder schlicht einfältig — ein 
Freund und Berater zu sein, das war für mich die passende Aufgabe. So hatte ich es 
ja auch vorher bei meinem Vater gesehen. Ich machte mir romantische Vorstellun-
gen von dem geschlossenen, brüderlichen Kreise einer solchen Gemeinde, als ob 
dort alle Herzen im gleichen Takte schlagen müßten. 

Um diese Zeit suchte die Gemeinde in Bamberg einen Rabbiner und war durch 
persönliche Verbindungen auf mich aufmerksam geworden. An einem Schabbath 
weilte ich in Bamberg zu einer Gastpredigt, und wir wurden schnell einig. Die Stadt,  
war altertümlich und von reizvoller Romantik, unter 50 000 Einwohnern gab es 

786 Leon Kornitzer. 
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etwa 1000 Juden, dazu noch benachbarte Landgemeinden. Ich bekam also, was ich 
mir vorgestellt hatte, Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und allen Par-
teien, unter denen auch die Zionisten nicht fehlten. Ich sollte und wollte über den 
Parteien stehen, allen ein Freund und Erzieher zu jüdischem Denken und Tun. 

Als mein Beschluß in Hamburg bekannt wurde, meinten manche, ich steige 
„vom Pferd auf den Esel!" hinab. Was sei denn schon Bamberg gegen das große und 
schöne Hamburg! Aber ich ging über diese oberflächliche Auffassung lächelnd hin-
weg. Bamberg war eine ehrwürdige Gemeinde, und ich bekam dort mein erstes 
wirkliches Rabbinat. Was nützte mir das große und schöne Hamburg, wenn ich 
dort keine befriedigende Arbeit hatte! 

Ich hielt eine Abschiedspredigt voll düsterer Visionen und verkündete meinen 
Zuhörern in allegorischer Form den Untergang ihrer wohlgeordneten jüdischen 
Welt so plastisch, daß sie von eisigem Schrecken ergriffen wurden. Sie haben mir 
diesen rigorosen Abschied nicht vergessen. 

Aber es scheint, daß ich sie aufgerüttelt habe. Denn nach meinem Weggang raff-
ten sie sich zu großen Anstrengungen auf, vielleicht um mir zu zeigen, daß sie auch 
ohne mich fähig seien, den Tempel neu zu festigen. Zu meinem Nachfolger wurde 
der vortreffliche Italiener787  gewählt, mein „Meister" aus der Zeit des Krieges.788  
Seinem segensreichen Wirken ist es zu verdanken, daß die Gemeinde aufblühte und 
das nachholte, was sie jahrzehntelang versäumt hatte. Im Jahre 1931 wurde ein 
neuer und prächtiger Tempel in der besten Wohngegend erbaut. Alles, was ich ver-
geblich erstrebt hatte, wurde jetzt verwirklicht. (...) 

Nr. 31 
Lothar Lubasch,789  Positiver Liberalismus. Eine Aussprache im Tempelverband 
April 1924 
Hamburger Familienblatt, 10. 4. 1924, S. 2f. 

Eine religiöse Weltanschauung, die auf dem Boden des Entwicklungsprinzipes ba-
siert, hat einen recht schweren Stand. Sie übernimmt nämlich das geistige Gut der 
Vergangenheit nicht als ein fertig Gegebenes, das man ohne weiteres auch für die 
Gegenwart als verpflichtend anerkennt, sondern sie versucht, den Maßstab der Kri-
tik an das Bestehende anzulegen, um bei aller Achtung vor der Tradition das Wich-
tige von dem Unwichtigen zu sondern, und wenn möglich produktiv, neue religiöse 
Werte zu schaffen. Damit ist schon ausgesprochen, daß die Formen der liberalen 
Weltanschauung wechseln und wandeln müssen, daß wir das Recht und die Pflicht 
haben, im steten Ringen mit den religiösen Problemen eine harmonische Synthese 
zwischen Tradition und moderner Wissenschaft zu schaffen. Wir wissen daher, daß 
wir unseren Anhängern keine fertige Weltanschauung mit auf den Lebensweg geben 

787 Bruno Italiener (1881-1957), seit 1927 Rabbiner am Tempel, emigrierte 1939 über Brüssel nach 
England. 

788 Rülf hatte Bruno Italiener während des 1. Weltkrieges kennengelernt. 
789 Lothar Lubasch (1896-1976) war in den Jahren 1924-30 als Hilfsrabbiner am Tempel angestellt. 
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können, sondern daß wir nur in der Lage sind, ihnen die Wege zu weisen, in denen 
sich ihr Denken zu bewegen hat. Wir haben es daher entschieden schwerer als die 
Orthodoxie, die eine fertige, in sich vollkommen geschlossene Weltanschauung ihr 
eigen nennt, und der deshalb so mancher innere Kampf erspart bleibt, aber diese 
Schwierigkeit unserer Position scheint mir nicht die schwache Seite des Liberalis-
mus zu sein, sondern seine Stärke. Denn mit diesem Entwicklungsprinzip, das die 
Grundlage unserer Weltanschauung ist, wissen wir uns eins mit allen Erscheinungen 
der Natur und des Geistes. Denn wenn man die Tendenzen moderner Wissenschaft 
auf eine Formel bringen kann, so ist das allen Gemeinsame das Prinzip des Evolutio-
nismus, unter dessen Herrschaft alles Leben steht, und warum soll dieses Prinzip 
gerade vor der Religion Halt machen, da auch die theologische Kleinarbeit zu die-
sem Resultat führt? Bei alledem wird es verständlich, wenn wir es frei aussprechen, 
daß gerade in unseren Tagen neue Bestrebungen innerhalb des jüdischen Liberalis-
mus entstanden sind, die man unter den Begriff „Positiver Liberalismus" zusam-
menfassen kann. Wir verstehen darunter Vertiefung des religiösen Lebens, Erneue-
rung der alten Formen des Judentums unter Berücksichtigung der modernen Zeit, 
ästhetische Ausgestaltung des Gottesdienstes, Predigt im Gotteshause, die vor allem 
die Beziehung des Judentums zur modernen Weltanschauung behandeln soll, und 
als wichtigsten Punkt gründlichste Unterweisung der Jugend in der jüdischen Wis-
senschaft. Diese Grundsätze sind von der überwiegenden Mehrheit des jüdischen 
Liberalismus anerkannt; aber sie lassen naturgemäß der Umsetzung in die Praxis 
eine gewisse Weitherzigkeit der Auffassung zu, und so ist es verständlich, wenn im 
eigenen Lager sich Meinungsverschiedenheiten geltend machen. 

Eine Auseinandersetzung über diese prinzipiellen Fragen fand in einer Mitglie-
derversammlung des Israelitischen Tempel-Verbandes statt, die von dem frischen 
Leben innerhalb des Tempels Zeugnis ablegt. Am 30. März fand diese Versamm-
lung unter dem Vorsitz von Herrn Joseph Lippmand" statt. Nach Begrüßungs-
worten des Vorsitzenden führt namens des Vorstandes Herr Münden791  aus: 

Diese Mitgliederversammlung ist die erste in der mehr als 100jährigen Geschich-
te des Tempel-Verbandes, die auf Grund einer Satzungsbestimmung einberufen 
wurde. Der Grund hierfür das wachsende Interesse an den Fragen des Tempels und 
das daraus resultierende Bedürfnis, einen innigeren Zusammenhang zwischen Ver-
waltung und Gemeinde zu schaffen. Die Finanzen litten naturgemäß unter der 
Geldentwertung außerordentlich; Reichszuschüsse und insbesondere die Opferwil-
ligkeit der Mitglieder retteten den Verband vor dem Zusammenbruch. Die Zahl der 
Mitglieder ist dauernd im Steigen begriffen, so daß die Errichtung eines Zweiggot-
tesdienstes an den hohen Feiertagen in diesem Jahre zur unabweisbaren Notwen-
digkeit wird. Von grundlegender Bedeutung nicht nur für unseren Tempel-Verband, 
sondern für die Entwicklung des liberalen Judentums in Hamburg überhaupt ist der 

Bau eines neuen Tempels vor dem Dammtor. 

790 Joseph Lippmann (1851-1928) war bereits seit 1907 Mitglied im Vorstand des Tempelverbandes. 

791 Daniel Münden. 
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Die interimistischen Gottesdienste im Logenheim792  erfreuen sich eines regen 
Besuches; besonders erfreulich ist der Umstand, daß es in der letzten Zeit gelungen 
ist, die Jugend zu interessieren, die einen beträchtlichen Prozentsatz unserer eifrig-
sten Anhänger ausmacht. Diesen Erfolg verdanken wir der Religionsschule des jüdi-
schen Schulvereins,793  die ein Augapfel des Verbandes werden muß, und die in der 
kurzen Zeit ihres Bestehens von zirke 200 Kindern besucht wird. 

Zu beklagen ist der Tod von zwei Vorstandsmitgliedern, Max Jacobsen794  und 
Max Kimmeistier" sowie eines Mitgliedes des Repräsentanten-Kollegiums Beh-
rens. In große Trauer versetzte den Verband das Ableben des allseitig verehrten 
Oberrabbiners Dr. Leimdörfer,796  der 45 Jahre lang am Tempel wirkte. Der Ver-
band hat ihn durch einen Trauergottesdienst und die Setzung eines Grabsteines ge-
ehrt. Der langjährige Beamte des Verbandes Herr Mand1797  gab nach 38jähriger 
Tätigkeit sein Amt auf. Neu gewählt wurden zum Rabbiner Herr Dr. Rülf, zum 
Sekretär Herr Rainowitz798  . Durch das Anwachsen des Verbandes wurde die Ein-
richtung einer Geschäftsstelle zur Notwendigkeit: die Verwaltung wurde neu orga-
nisiert durch Einsetzung von Sonderausschüssen für die verschiedenen Tätigkeiten 
des Verbandes. All diese Organisationen haben sich bewährt; demnächst tritt eine 
neuer Verwaltungskörper an Stelle des alten Vorstandes und Repräsentanten-Kolle-
giums. Die aufgestellten Satzungen enthalten an ihrer Spitze das Programm des libe-
ral-religiösen Judentums. Die Satzung ist aber nur der Rahmen und der Gemeinde 
fällt die Aufgabe zu, diesem Rahmen das Bild eines warm pulsierenden Lebens zu 
geben. Der Möglichkeiten dazu gibt es die Fülle; in erster Reihe ist es Pflicht der 
Mitglieder, die Gottesdienste eifrig zu besuchen, die Religionsschule zu fördern, 
Verbandsmitglieder zu werben, und die Verwaltung durch rege Mitarbeit nach 
Kräften zu unterstützen. 

Nach Bekanntgabe des Wahltages für den neuen Verwaltungskörper (27. 4. 24) 
durch Herrn Lippmann ging man zur Aussprache über. Diese überschritt den Rah-
men einer Mitgliederversammlung und schnitt Probleme an, die zu den prinzipiellen 
Fragen des jüdischen Liberalismus gehören. Als erster ergriff Herr Schönfeld799  zu 
etwa folgenden Ausführungen das Wort. Durch die heute herrschende liberale Rich-
tung in Hamburg seien die Traditionen des Tempels nicht gewahrt. Der Tempel sei 
viel zu sehr nach rechts gegangen. Symptomatisch für diesen Umschwung sei die 
Zurückdrängung der deutschen Gebete und der Titel Rabbiner, den man entgegen 

792 Das Logenheim des Henry Jones-Loge des Bne Brit-Ordens befand sich in der Hartungstraße am 
Rothenbaum. 

793 Der (liberale) Jüdische Schulverein e.V. wurde 1918 gegründet. 
794 Max Jacobson hatte seit 1909 zum Tempelvorstand gehört. 
795 Max Kimmelstiel war seit 1913 Vorstandsmitglied des Tempelverbandes gewesen. 
796 David Leimdörfer (gest. 1922) wurde 1921, anläßlich seines 40jährigen Dienstjubiläums, der Eh-

rentitel eines Oberrabbiners verliehen. 
797 Kantor Ignatz Mandl. 
798 Hugo Rainowitz (geb. 1880, 1941 deportiert nach Lodz). 
799 Wahrscheinlich Felix Schönfeld (geb. 1869; 1842 deportiert nach Theresienstadt), langjähriges 

Mitglied des Tempels. 
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der Tempeltradition wieder ihrem Seelsorger verliehen habe.80° Man kann Herrn 
Schönfeld und die Gruppe, als deren Wortführer er hervortrat, als die Tempel-Or-
thodoxie bezeichnen: denn das Gut der Vergangenheit in vollkommen unveränder-
tem Zustande der Gegenwart zu überliefern lediglich aus Gründen der Pietät, wi-
derspricht dem elementarsten Grundsatz des Liberalismus, der nicht nur die Pflicht 
hat, die Tradition des überlieferten Judentums kritisch zu untersuchen, sondern der 
auch selbst das kritisieren darf, was seine eigenen Begründer als die Wahrheit ihres 
Zeitalters erkannten. Gegen Herrn Schönfeld sprachen die Herren Rabbiner Dr. 
Rülf, Samson,801  Münden, Valk Rosenbaum,802  Kornitzer803  und andere. Im we-
sentlichen wurde folgendes gesagt: 

Die Gründer des Tempels würden heute sicherlich genau so mit der Zeit mitge-
hen, wie sie es damals getan haben. Nun seien die Bedürfnisse des religiösen Juden 
heute anders als vor 100 Jahren. Eine Wissenschaft vom Judentum sei entstanden, 
die vor 100 Jahren noch nicht existiert hat. Der heutige Rabbiner stehe daher nicht 
wie vor 100 Jahren fremd oder gar feindlich den modernen Bildungstendenzen ge-
genüber, sondern sei mitten in der Schule der modernen Wissenschaft groß gewor-
den. Daher sei der Titel des Rabbiners heute ein Ehrentitel, der dem Führer des 
Tempels wie dem jeder liberalen Gemeinde mit Fug und Recht zustehe. Auch stehe 
der moderne Jude der hebräischen Sprache mit ganz anderem Verständnis gegen-
über, wie es vor 100 Jahren der Fall war. Besonders in der Jugend ist das Verlangen 
nach der heiligen Gebetsprache ein außerordentlich starkes. Eine Zurückdrängung 
des Hebräischen in unserem Gottesdienste bedeutet daher eine völlige Verkennung 
des religiösen Bedürfnisses der überwiegenden Mehrzahl unserer Mitglieder. Ent-
scheidend für diese Frage sei aber, daß der Tempel nicht heute mehr wie vor 100 
Jahren der einzige Vertreter des liberalen Judentums ist und sich daher nicht mehr in 
einer Ausnahmestellung befinde, sondern daß jetzt die Mehrzahl der jüdischen Ge-
meinden in allen kultivierten Ländern auf liberalem Boden stände. Der Tempel habe 
daher die Pflicht, sich mit den Brudergemeinden in anderen Städten zusammenzu-
schließen, um in Gemeinsamkeit mit ihnen an der Lösung der jüdischen Gegen-
wartsprobleme zu arbeiten. 

Hiermit schließt die Diskussion über diesen Punkt und der Rest der Verhandlun-
gen wird durch Fragen organisatorischer Art ausgefüllt. — Rückschauend können 
wir konstatieren, daß die Einführung von Mitgliederversammlungen als ein sehr 
geeignetes Mittel erscheint, das Interesse an unserem Verbande zu heben und den 
Zusammenhang unter unseren Mitgliedern zu festigen. Neues geistiges Leben sehen 
wir allenthalben in unserem Judentum. Hoffen wir, daß die platonische Liebe zu 
unserem Tempel, von der so viele noch abseits stehende liberale Kreise der Hambur-
ger Judenheit erfüllt sind, recht bald einer Mitarbeit an unserem Verbande weichen 
wird. 

800 Seit 1907 trugen die Prediger des Tempels offiziell den Titel ‚Rabbiner«. 
801 Hermann Samson (geb. 1860, 1938 nach England emigriert), seit 1915 Mitglied des Vorstandes 

der Deutsch-Israelitischen Gemeinde. 
802 Eventuell Max Rosenbaum (geb. 1882; 1941 deportiert nach Lodz). 
803 Leon Kornitzer (1875-1947), seit 1913 Kantor am Tempel. 
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Nr. 32 
Satzung des Israelitischen Tempel-Verbandes zu Harnburg804  
April 1929 
Albert Wulff (Hrsg.), Hamburgische Gesetze und Verordnungen, Bd. 4, 3. Aufl., 
Hamburg 1930, S. 746-51 

Abschnitt I. 
Zweck und rechtliche Stellung des Verbandes. 

§ 1. Der Verband — im Jahre 1818 unter dem Namen „Neuer Israelitischer Tempel-
Verein" gegründet — führt seit dem 19. April 1868 den Namen 

„Israelitischer Tempel-Verband zu Hamburg". 
Er ist ein von der Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg anerkannter 

Kultusverband. 
Er ist rechtsfähig durch Senatsbeschluß vom 21. Februar 1894 in Verbindung 

mit § 5 des Hamburgischen Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
vom 14. Juli 1899.805  
§ 2. Zweck des Verbandes ist Erhaltung und Pflege jüdisch-religiösen Geistes auf 
liberaler Grundlage, namentlich durch: 

a) Veranstaltung von Gottesdiensten in hebräischer und deutscher Sprache mit 
deutscher Predigt, 

b) Unterweisung der Jugend in der jüdischen Religion und ihre Erziehung zu 
bewußten Juden, 

c) Unterstützung von Einrichtungen und Bestrebungen, die der Förderung jü-
disch-religiöser Ziele dienen. 

Abschnitt II. 
Mitgliedschaft. 
A. Aufnahme. 

§ 3. Mitglied kann jeder unbescholtene Israelit oder jede unbescholtene Israelitin 
werden, die einer israelitischen Gemeinde in Groß-Hamburg angehören, 

a) entweder durch Mietung eines Platzes im Gotteshause und Zahlung einer 
einmaligen Aufnahmegebühr, 

b) oder durch Zahlung eines Jahresbeitrages. Durch den Beitritt unterwirft sich 
das Mitglied der Verbandssatzung und allen satzungsgemäßen Beschlüssen 
und Anordnungen der Verbandsorgane. 

804 Zuvor hatte der Tempel bereits 1907 sowie 1924 neue Statuten verabschiedet: Satzung des Israeli-
tischen Tempel-Verbandes zu Hamburg, Hamburg 1924; vgl. auch Isaac S. Schwabacher, Ge-
schichte und rechtliche Gestaltung der Portugiesisch-Jüdischen und der Deutsch-Israelitischen Ge-
meinde zu Hamburg, Berlin 1914, S. 75f. 

805 Gesetz, betreffend die Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches, 4. 7. 1899, in: Gesetzsammlung 
der freien und Hansestadt Hamburg 36 (1899), S. 69-90. 
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B. Mitgliedsrechte. 
§ 4. Die Mitglieder haben für sich und ihre Angehörigen Anspruch auf 

1. Zuweisung unvermieteter Tempelplätze (siehe § 5); 
2. Vornahme religiöser Handlungen durch den Rabbiner und gegebenenfalls 

auch durch die übrigen Beamten bei besonderen Familienanlässen, insbeson-
dere bei 
a) Religionsweihe ihrer Kinder im Gottesdienste (Barmizwah oder Konfir-

mation), 
b) Trauungen, 
c) Bestattungen, bei diesen aber nur, wenn die vom Verbande verlangten re-

ligiösen Bestimmungen erfüllt werden; 
3. Namensaufruf Verstorbener. 

Unter Angehörigen im Sinne dieser Satzung werden verstanden: die Ehefrau, die 
unmündigen Söhne und die unverheirateten Töchter, solange sie sich im Elternhau-
se befinden. 

C. Mitgliedspflichten. 
§ 5. Die Mitglieder sind zur Entrichtung der Stellenmieten oder der Beiträge und der 
Gebühren in den nach der Gebühren-Ordnung gegebenen Fällen verpflichtet. 

Die Vermietung der Plätze geschieht jeweils auf ein Jahr des bürgerlichen Kalen-
ders. Der Verbandsbeitrag gilt für die gleiche Dauer. 

Die Kündigung eines Platzes ist nur vor dem 1. Juli eines jeden Jahres zulässig 
und muß schriftlich erfolgen. Über bis zum 1. September nicht bezahlte Plätze kann 
der Vorstand anderweitig verfügen. 

Stellenmiete, Beiträge und Gebühren werden nach der jeweils geltenden Gebüh-
ren-Ordnung erhoben. 

Der Vorstand kann in Einzelfällen, in denen ausreichende Gründe vorliegen, die 
Miete, Beiträge und sonstigen Leistungen stunden, herabsetzen oder auch erlassen. 

D. Beendigung der Mitgliedschaft. 
§ 6. Die Mitgliedschaft erlischt: 

1. durch Ableben, 
2. durch Austritt, 
3. durch Ausschluß. 

Der Austritt ist nur auf das Ende des Kalenderjahres zulässig und muß vor dem 1. 
Juli schriftlich der Verwaltung mitgeteilt werden (§ 5 Absatz 3). 

Der Ausschluß kann erfolgen: 
a) wenn das Mitglied mit der Zahlung der Platzmiete oder des Verbandsbeitra-

ges länger als sechs Monate im Verzuge ist; 
b) wenn das Mitglied den Anordnungen der Verwaltung nicht Folge leistet. 

Ausscheidende oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Rück-
erstattung geleisteter Zahlungen. 

Der Ausschluß erfolgt durch den Vorstand. Gegen dessen Bescheid steht dem 
Ausgeschlossenen binnen einer Frist von einem Monat die Berufung an den Verwal-
tungsausschuß frei. Dessen Entscheidung ist endgültig. 
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Abschnitt III. 
Verwaltung. 

A. Organe des Verbandes. 
I. Verwaltungs-Ausschuß. 

§ 7. Leitendes Organ des Verbandes ist der Verwaltungs-Ausschuß. 
Er besteht aus 22 Personen, nämlich 7 Vorstehern, die von den Vertretern des 

Verbandes gewählt werden (§ 11), und 15 Vertretern des Verbandes, die von den 
Verbandsmitgliedern jeweils auf fünf Jahre gewählt werden (S 25). 

Die Zugehörigkeit des Rabbiners zum Verwaltungs-Ausschuß bestimmt sich 
nach seinem Anstellungsvertrage. 

Die Ämter sind Ehrenämter. 
§ 8. Wählbar zum Verwaltungs-Ausschuß ist jedes mindestens 25jährige unbeschol-
tene Mitglied des Verbandes. 

Nicht wählbar sind die besoldeten Beamten des Verbandes, unbeschadet ihres 
aktiven Wahlrechts. 

Als Vertreter des Verbandes können nicht mehr als vier Frauen gewählt werden. 
Eltern und Kinder, Ehegatten, Geschwister, Schwiegereltern und Schwiegerkin-

der sollen nicht zu gleicher Zeit der Verwaltung angehören. 
§ 9. Dem Verwaltungs-Ausschuß obliegt die Entscheidung über alle das Vermögen 
und die Zwecke des Verbandes betreffenden Fragen, soweit diese nicht ausschließ-
lich dem Vorstand übertragen ist, insbesondere 

a) die Wahl des Vorstandes, 
b) die Festsetzung des Haushalts, der alljährlich vom Vorstand bis zum 31. De-

zember jeden Jahres vorzulegen ist, 
c) die Entgegennahme der Jahresabrechnung, die bis zum 1. April vorzulegen ist, 
d) die Ernennung von Buchprüfern. 

§ 10. Die Einberufung des Verwaltungs-Ausschusses erfolgt durch den Ersten Vor-
sitzenden oder dessen Stellvertreter, so oft es erforderlich ist. Auf Beschluß des Vor-
standes oder auf Antrag von mindestens fünf Vertretern des Verbandes muß der 
Verwaltungs-Ausschuß innerhalb von längstens drei Wochen einberufen werden. 

Jede Einberufung muß schriftlich und mindestens drei Tage vor der Sitzung, un-
ter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgen. 

II. Vorstand. 
§ 11. Der Vorstand besteht aus sieben männlichen Mitgliedern des Verbandes, die 
von den Vertretern des Verbandes gewählt werden. 

Wählbar ist jedes männliche Verbandsmitglied, das zum Verwaltungs-Ausschuß 
wählbar ist. 

§ 8 Absatz 4 gilt entsprechend. 
§ 12. Der Erste Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter werden alljährlich im ersten 
Kalendervierteljahr in gesondertem Wahlgang von dem Verwaltungs-Ausschuß 
durch Zuruf gewählt. 

Erhebt sich gegen die Wahl durch Zuruf Widerspruch, so hat die Wahl durch 
Abgabe verdeckter Stimmzettel zu erfolgen, und zwar für jeden Wahlgang geson-
dert. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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Die übrigen Ämter verteilt der Vorstand unter seinen Mitgliedern. 
§ 13. Alljährlich scheidet ein Mitglied aus dem Vorstand aus. Die Wahl für die 
jeweils Ausscheidenden findet gleichzeitig mit der Wahl der Vorsitzenden (§ 12) 
statt. Die Reihenfolge der aus dem Vorstand Ausscheidenden wird nach der ersten 
Wahl beim Amtsantritt des Vorstandes durch das Los bestimmt. 

Wiederwahl des Ausscheidenden ist zulässig. 
Scheidet ein Vorsteher vor Ablauf seiner Amtstätigkeit aus, so muß innerhalb 

von vier Wochen eine Neuwahl stattfinden. 
Für den Neugewählten gilt die Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

§ 14. Der Vorstand hat die laufenden Geschäfte nach der Satzung und den Beschlüs-
sen des Verwaltungs-Ausschusses zu führen. 

Er hat dem Verwaltungs-Ausschuß alljährlich Rechenschaft abzulegen über die 
Geschäfte des vergangenen Jahres und einen Voranschlag für das kommende Rech-
nungsjahr bis zum 31. Dezember jeden Jahres einzubringen. 
§ 15. Zur Vertretung des Verbandes nach außen sind legitimiert auf Grund Senats-
beschlusses vom 21. Februar 1894 der Erste Vorsitzende in Gemeinschaft mit einem 
anderen Mitglied des Vorstandes. 

B. Beschlußfassung. 
§ 16. Der Verwaltungs-Ausschuß ist beschlußfähig bei Anwesenheit von drei Vor-
stehern und mindestens sechs Vertretern des Verbandes. 
§ 17. Die Beratungen und Abstimmungen im Verwaltungs-Ausschuß erfolgen 
grundsätzlich gemeinschaftlich. Auf Antrag von mindestens vier Vorstehern oder 
sieben Vertretern des Verbandes muß jede der beiden Gruppen gesondert abstimmen. 

Stimmen im letzteren Falle die Beschlüsse der beiden Gruppen nicht überein, so 
kann auf Antrag einer der beiden Gruppen eine zweite Abstimmung durch den un-
geteilten Verwaltungs-Ausschuß stattfinden, bei welcher alsdann zur gültigen Be-
schlußfassung Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. 
Diese zweite Abstimmung muß innerhalb eines Monats stattfinden. Sie kann aber 
auch bereits am Tage der ersten Abstimmung vorgenommen werden, wenn drei 
Viertel der Anwesenden damit einverstanden sind. 

Bei Abstimmungen entscheidet, soweit nicht abweichende besondere Bestim-
mungen getroffen sind, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Im übrigen gibt sich der Verwaltungs-
Ausschuß seine Geschäfts-Ordnung selbst. 
§ 18. Ohne Mitwirkung des Rabbiners gefaßte Beschlüsse über Angelegenheiten des 
Ritus oder Kultus sind ungültig. 

Änderungen des Kultus oder Ritus können nur auf Grund eines Übereinkom-
mens zwischen dem Rabbiner und der Kultuskommission dem Verwaltungs-Aus-
schuß vorgeschlagen werden. Dieser entscheidet endgültig. 
§ 19. Über jede Sitzung des Vorstandes und des Verwaltungs-Ausschusses ist ein 
Protokoll zu führen, das nach Verlesung und Genehmigung von dem Ersten Vorsit-
zenden und dem Schriftführer oder deren Stellvertretern zu unterzeichnen ist. Auf 
Verlesung kann verzichtet werden, wenn Abschrift des Protokolls jedem Mitglied 
zugängig gemacht wird. 
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Die Protokolle sind auf dauerhaftem Papier niederzulegen und werden in einem 
besonderen Protokollbuch verwahrt. 

C. Ausschüsse. 
§ 20. Der Verwaltungs-Ausschuß kann einzelne Verwaltungsfächer wie das des 

Kultus-, des Religionsunterrichts, der Finanzen, der Stellenvermietung, der Grund-
stückspflege und sonstiger besonderer Aufgaben Sonder-Ausschüssen übertragen. 

Die Ausschüsse werden aus der Mitte des Verwaltungs-Ausschusses gebildet und 
können im Einverständnis des Vorstandes durch Verbandsmitglieder ergänzt wer-
den. 
§ 21. In jedem Sonder-Ausschuß soll ein vom Vorstand gewähltes Mitglied des Vor-
standes, im Kultus-Ausschuß der Rabbiner den Vorsitz führen. 

Die Sonder-Ausschüsse haben nach den von dem Verwaltungs-Ausschuß gege-
benen Richtlinien zu arbeiten. Die Bestimmungen über die Arbeitsweise des Verwal-
tungs-Ausschusses und dessen Geschäfts-Ordnung gelten sinngemäß für die Aus-
schüsse. 
§ 22. Der Verwaltungs-Ausschuß und die Sonder-Ausschüsse sind berechtigt, die 
Verbandsbeamten zu ihren Sitzungen mit beratender Stimme heranzuziehen. Rabbi-
ner und Erster Kantor sind Mitglieder des Kultus-Ausschusses und des Ausschusses 
für Religions-Unterricht. Die Verbandsbeamten sind berechtigt, an den Verwal-
tungs-Ausschuß und gegebenenfalls an die Sonder-Ausschüsse schriftlich begründe-
te Anträge zu stellen. 

Die Bestimmung des § 7 Absatz 2 bleibt unberührt. 

Abschnitt IV. 
Wahl-Ordnung. 

§ 23. Alle fünf Jahre, im ersten Viertel des bürgerlichen Kalenderjahres, hat der 
Vorstand eine Mitglieder-Versammlung einzuberufen. In dieser erstattet er einen 
Bericht über die Verwaltung in der abgelaufenen Amtsperiode und gibt den Tag der 
Wahl zum Verwaltungs-Ausschuß und die Frist für die Auslegung der Wählerliste 
bekannt. 

Die Versammlung wählt einen Wahl-Ausschuß, der aus drei Mitgliedern besteht, 
die nicht der Verwaltung angehören. In diesen entsendet der Vorstand und der übri-
ge Verwaltungs-Ausschuß je eines seiner Mitglieder. Der Wahl-Ausschuß hat, unbe-
schadet der Wahlfreiheit, eine Liste von mindestens 22 geeigneten Mitgliedern des 
Verbandes aufzustellen (Hauptliste). 
§ 24. Die Liste der stimmberechtigten Mitglieder (Wählerliste) wird vom Vorstande 
aufgestellt und innerhalb der bekanntgegebenen Frist in der Geschäftsstelle des Ver-
bandes zur Einsichtnahme ausgelegt. Während der Auslegungsfrist kann von Wahl-
berechtigten Abschrift der Wählerliste genommen werden. 

Die Ausschreibung der Wahl hat mindestens drei Wochen vor dem Wahltage 
durch Anzeige in einer oder mehreren Hamburger Tageszeitungen — jedenfalls aber 
im Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen Gemeinde806  und im Israelitischen 

806 Das Gemeindeblatt erschien von 1925 bis 1938. 
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Familienblatt zu Hamburg807  — zu erfolgen. In dieser sind außer dem Wahltag und 
dem Wahlort die Wahlstunden sowie Ort und Frist der Auslegung der Wählerliste 
anzugeben. 

Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerliste kann bis zum siebenten Tag 
nach Ablauf der Auslegefrist schriftlich beim Vorstande erhoben werden. Über den 
Einspruch entscheidet der Vorstand. 

Nicht in der Wählerliste Verzeichnete sind von der Wahlhandlung ausgeschlos-
sen. Ferner ruht das Wahlrecht bei solchen Mitgliedern, die mit der Zahlung der 
Platzmieten oder Beiträge länger als ein Jahr im Rückstande sind, sofern diese ihnen 
nicht gestundet oder erlassen sind. 
§ 25. Die Mitglieder des Verbandes wählen zum Verwaltungs-Ausschuß 15 Vertre-
ter des Verbandes. Die Wahl ist geheim. Jeder Wahlberechtigte kann die Wahl nur 
durch persönliche Abgabe eines verdeckten Stimmzettels ausüben. Der von dem 
Wähler in den amtlichen Umschlag gelegte Stimmzettel ist von dem Wahlvorsteher 
bei Anwesenheit des Wählers in die Urne zu legen. 

Jeder Stimmzettel soll die Namen von 22 wählbaren Verbandsmitgliedern ent-
halten. Enthält er weniger als 15 Namen, so ist er ungültig, enthält er mehr als 22, 
so gelten nur die ersten 22. 

Zu Vertretern des Verbandes gewählt sind diejenigen 15, welche die meisten 
Stimmen erhalten haben; zu Stellvertretern diejenigen 7, welche die nächstgrößte 
Stimmenzahl erreichen. Diese treten der Reihe nach bei Wegfall eines Vertreters des 
Verbandes an dessen Stelle. 

Ist während einer Amtsperiode bei Freiwerden eines Sitzes im Ausschuß kein 
Stellvertreter mehr vorhanden, so hat sich der Verwaltungs-Ausschuß durch Zu-
wahl aus den Reihen der Verbandsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Wahl zu 
ergänzen. 

Ist auf mehrere Bewerber der vom Wahl-Ausschuß aufgestellten Liste (Hauptli-
ste) die gleiche Stimmenzahl entfallen, so entscheidet zunächst die Reihenfolge auf 
dieser Liste. 

Hat ein nicht auf der Hauptliste Verzeichneter die gleiche Stimmenzahl erhalten 
wie einer oder mehrere auf dieser Liste, so entscheidet — wie auch in allen übrigen 
Fällen — das Los. 
§ 26. Die Wahlhandlung wird durch einen Sonder-Ausschuß, bestehend aus je zwei 
Mitgliedern des Vorstandes, des übrigen Verwaltungs-Ausschusses und einem vom 
Verwaltungs-Ausschuß gewählten Verbandsmitgliede, geleitet. 

Über die Wahlhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von den Mitgliedern 
des Sonder-Ausschusses unterschrieben dem Vorstande zu übergeben ist. 

Das Ergebnis der Wahl ist durch eine oder mehrere Zeitungen — jedenfalls aber 
in den in § 24 Absatz 2 genannten — bekannt zu geben. 

Zweifel, die sich bei der Prüfung der Stimmzettel ergeben, werden von dem die 
Wahl leitenden Sonder-Ausschuß mit Stimmenmehrheit entschieden. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

807 Das seit 1898 in Hamburg gedruckte Israelitische Familienblatt fand in den deutschen Gemeinden 
weite Verbreitung; vgl. Jüdische Presse im 19. Jahrhundert, Aachen 1967, S. 43. 
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Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl ist innerhalb einer Woche nach Bekannt-
machung des Wahlergebnisses zulässig und bei dem Sonder-Ausschuß unter Angabe 
der Gründe schriftlich einzulegen. Über den Einspruch entscheidet der Vorstand. 

Die ausgezählten Stimmzettel werden für die Dauer der Amtsperiode vom Vor-
stand versiegelt im Archiv aufbewahrt. 
§ 27. Der Vorstand beruft die neugewählten Mitglieder des Verwaltungs-Ausschusses 
zu einer Tagung spätestens einen Monat nach Veröffentlichung des Wahlergebnisses. 

Bis zur Bildung des neugewählten Verwaltungs-Ausschusses führt der alte Verwal-
tungs-Ausschuß die laufenden Geschäfte. 

Abschnitt V. 
Kultus-Ordnung. 
A. Gottesdienst. 

§ 28. Der Gottesdienst ist öffentlich. 
Eine Schließung des Gotteshauses während einzelner Tage oder Teile des Gottes-

dienstes kann jedoch zur Aufrechterhaltung der Ordnung von dem Vorstand verfügt 
werden. 
§ 29. Der Gottesdienst findet statt an allen von dem Vorstand oder dem Verwaltungs-
Ausschuß in Gemeinschaft mit den im Amte befindlichen Rabbinern jeweils bestimm-
ten Tagen. 

Regelmäßig findet er statt: 
1. am Vorabend eines jeden Sabbaths und am Sabbath selbst; 
2. an den Vorabenden und den Tagen 

a) des Neujahrsfestes (Rosch haschanah), 
b) des Versöhnungstages (Jom hakkippurim), 
c) des Hüttenfestes (Sukkoth), 
d) des Schlußfestes (Sch'mini azereth), 
e) des Thora-Freudenfestes (Simchath-Thora), 
f) des Passahfestes (Pessach), 
g) des Wochenfestes (Schabuoth); 

3. an den Vorabenden 
a) des Purim-Festes, 
b) des Chanukkah-Festes, 
c) des neunten Ab. 

§ 30. Die Benutzung des Tempels bei Trauungen und anderen religiösen Handlungen 
darf nur im Einverständnis mit dem Vorstand stattfinden. 
§ 31. Die gottesdienstlichen Handlungen bestehen im wesentlichen aus: 

1. hebräischen und deutschen Gebeten und Gesängen mit Begleitung der Orgel; 
2. Vorlesungen aus der Thora und den Propheten; 
3. deutschen Predigten. 

§ 32. Im Gottesdienst wirken nach der Liturgie 
Rabbiner, 
Kantor, 
Organist und 
Chor. 
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B. Trauungen. 
§ 33. Trauungen durch einen Rabbiner des Verbandes können außer für die Ver-
bandsmitglieder auch für alle Mitglieder der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu 
Hamburg — für Nicht-Mitglieder mit besonderer Erlaubnis des Vorstandes — vorge-
nommen werden. 

Wer für sich oder einen Angehörigen die Trauung durch einen der Rabbiner des 
Verbandes wünscht, hat sich zunächst an diesen zu wenden. 

Der Rabbiner gibt, nachdem er sich von der Erfüllung der gesetzlichen Erforder-
nisse überzeugt hat, dem Ersten Vorsitzenden hiervon unter Angabe des für die 
Trauung bestimmten Tages Kenntnis. Die Trauung darf nur nach erfolgter Zustim-
mung des Vorstandes vorgenommen werden. 

Über das zu leistende Entgelt bestimmt die Gebühren-Ordnung. 

C. Sonstige rituelle Handlungen. 
§ 34. Wer für sich oder seine Angehörigen die Tätigkeit eines Rabbiners des Verban-
des in Anspruch nehmen will, hat sich zunächst an diesen zu wenden. 

Der Rabbiner hat sich von der Zulässigkeit der von ihm beanspruchten Hand-
lung vorher zu überzeugen und dem Vorstand unter Angabe des für ihre Ausfüh-
rung bestimmten Tages Mitteilung zu machen. 

Bei Bestattungen genügt nachträgliche Anzeige. 
Über das für die einzelne Handlung zu leistende Entgelt bestimmt die Gebühren-

Ordnung. 
§ 35. Die Rabbiner des Verbandes haben in Gemeinschaft mit dem Vorstand dafür 
zu sorgen, daß die Kinder der Verbandsmitglieder religiöse Unterweisung erhalten, 
sofern nicht durch andere Einrichtungen hierfür ausreichend gesorgt ist. 

D. Amtliche Register. 
§ 36. Die Rabbiner des Verbandes führen über alle Amtshandlungen, die sie vorge-
nommen haben, amtliche Register. Diese sind dem Vorstand am Schlusse jeden Ka-
lendervierteljahres in Urschrift oder Abschrift vorzulegen. 
§ 37. Der Vorstand oder der Rabbiner kann auf Verlangen aus diesen Registern 
Auszüge erteilen. 

Die Ausfolgung eines Auszuges geschieht nur gegen Erstattung des hierfür in der 
Gebühren-Ordnung bestimmten Entgelts. 

Abschnitt VI. 
Änderung der Satzung. 

§ 38. Die Änderung der Satzung kann nur bei Anwesenheit von mindestens vier 
Mitgliedern des Vorstandes und elf Vertretern des Verbandes beschlossen werden. 
Sie erfordert eine Mehrheit im Falle gemeinschaftlicher Abstimmung von drei Vier-
teln aller Anwesenden, im Falle getrennter Abstimmung von drei Vierteln der inner-
halb der einzelnen Stimmengruppen abgegebenen Stimmen. 

Sind bei der Beschlußfassung weniger als diese fünfzehn Mitglieder zugegen, so 
ist innerhalb eines Monats eine zweite Versammlung einzuberufen, die alsdann 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder in gemeinschaftlicher Ab-
stimmung mit absoluter Mehrheit entscheidet. 
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Auflösung. 
§ 39. Die Auflösung kann nur durch eine Mitgliederversammlung erfolgen. Zur 
Beschlußfassung bedarf es in diesem Falle der Anwesenheit von mindestens drei 
Vierteln der Mitglieder, von denen zwei Drittel dem Beschluß zustimmen. 

Kann die erforderliche Beschlußfassung nicht stattfinden, oder kommt ein Be-
schluß nicht zustande, so kann der Vorstand oder der Verwaltungs-Ausschuß bin-
nen einem Monat eine zweite Mitgliederversammlung einberufen, in welcher ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen der Beschluß mit Zweidrittel-Mehrheit 
erfolgen kann. 

§ 40. Im Falle der Auflösung beschließt die letzte Mitgliederversammlung über 
die Verwendung des Verbandsvermögens. 

Kommt ein solcher Beschluß nicht zustande, so fällt das Vermögen an die 
Deutsch-Israelitische Gemeinde zu Hamburg mit der Auflage, das Vermögen im 
Sinne dieser Satzung zu verwenden, insbesondere die bestehenden Pensions-Ver-
pflichtungen des I.T.V.808  zu übernehmen. 
§ 41. Jede Änderung der Satzung sowie das Ergebnis von Wahlen und Ernennungen 
zum Verwaltungs-Ausschuß und die Anstellung von Beamten ist dem Vorstand der 
Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg schriftlich mitzuteilen. 

Abschnitt VII. 
Grundsätze für die Wahl von Beamten. 

§ 42. Beim Ausscheiden eines Rabbiners wird — sofern nicht der Verwaltungs-Aus-
schuß einen bereits durch seine amtliche Wirksamkeit bewährten Rabbiner beruft —
die Neubesetzung durch einen Sonder-Ausschuß von 7 Mitgliedern vorbereitet. 
Wenn der Ausschuß nichts anderes bestimmt, so wird die Stelle durch den Vorstand 
öffentlich ausgeschrieben. Die auf Grund öffentlicher Ausschreibung zur engeren 
Wahl gestellten Bewerber haben tunlichst eine Probepredigt und einen Vortrag zu 
halten. 

Dieser Ausschuß soll aus besonders dazu geeigneten Mitgliedern des Verwal-
tungs-Ausschusses bestehen. 

Der Ausschuß hat das Recht, sich aus den Mitgliedern des Verbandes zu ergänzen. 
§ 43. Bei der Neuwahl eines Ersten Kantors wird entsprechend den Bestimmungen 
des § 42 verfahren. 

Dieser Ausschuß soll aus besonders dazu befähigten Mitgliedern bestehen, die 
darauf zu achten haben, daß die Bewerber nicht nur gründliche Kenntnis des He-
bräischen und Liturgischen besitzen, sondern auch in synagogaler Musik und Ge-
sangskunst angemessen vorgebildet sind. 

Abschnitt VIII. 
Gebühren-Ordnung. 

§ 44. Der Vorstand erläßt die Gebühren-Ordnung. 

808 Israelitischen Tempelverbands. 
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Abschnitt IX. 
Übergangs-Bestimmungen. 

§ 45. Diese Satzung tritt am 1. Mai 1929 in Kraft. 
Der nach der früheren Satzung im Jahre 1929 gewählte Verwaltungs-Ausschuß 

gilt als Verwaltungs-Ausschuß nach dieser Satzung. Er ergänzt sich nach § 25 Ab-
satz 3 dieser Satzung aus den vorhandenen Stellvertretern um weitere 2 Vertreter 
des Verbandes auf 22 Mitglieder. 

Die Amtsdauer der Vorsteher bestimmt sich nach der in der Sitzung vom 18. 
April 1929 vorgenommenen Wahl. 

Nr. 33 
Bruno Italiener, Der neue Tempel 
August 1931 
Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg, 17. 8. 1931, S. 4 

Die Schriftleitung des Gemeindeblattes hat an den Israelitischen Tempel-Verband die 
Aufforderung gerichtet, die Wünsche und Hoffnungen kurz zu skizzieren, die er mit 
dem Neubau seines Tempels809  verbindet. Wir entsprechen ihr um so lieber, als sie uns 
willkommene Gelegenheit gibt, auch an dieser Stelle den Dank für die Einsicht der 
Gemeindebehörden zum Ausdruck zu bringen, die uns den Neubau trotz der Schwere 
der Zeit ermöglicht haben, aber auch gleichzeitig einem größeren Kreise die Ideen dar-
zulegen, die dem Tempel-Verbande für sein religiöses Aufbauwerk vorschweben. 

Die Ideen lassen sich vielleicht am besten aus der baulichen Anlage des neuen 
Tempels entwickeln. Wenn man das gesamte Gebäude betrachtet: in der Mitte den 
großen, etwa 1200 Personen fassenden Kultraum, davor zwei Seitenflügel, enthal-
tend links den kleinen Tempel für etwa 130 Personen, rechts den Versammlungs-
raum für etwa 230 Personen und auf der Rückseite des ganzen Baues die Schul- und 
Jugendpflegeräume, so empfängt man den starken Eindruck, daß der ganze, so har-
monisch gegliederte Bau gleichsam einen lebendigen Organismus darstellt als Sym-
bolisierung jenes Geistes, der in seinen Mauern gekündet werden soll: das Judentum 
nicht etwas Fertiges, Endgültiges, sondern etwas Lebendiges, das sich in organi-
scher Wandlung befindet. Der Gedanke des Organischen zeigt sich vielleicht am 
deutlichsten in der Tatsache, daß man dem großen Kultraum einen kleineren ange-
gliedert hat, der in naher Zeit voraussichtlich auch dem Werktags-Gottesdienst sei-
ne Pforten öffnen wird. Durch Schaffung eines solchen Raumes kehrt der Tempel-
Verband trotz der relativ großen Zahl seiner Anhänger in der inneren Aufbauarbeit 
zum Prinzip der Kleingemeinde zurück, die bekanntlich jahrhundertelang die wahre 
Zelle für den Aufbau des Judentums gebildet hat. Die äußere engere Verbundenheit 
schafft die Vorbedingung zu einer inneren Verbundenheit, die äußere Gemeinschaft 
schlägt Brücken für eine seelische Gemeinschaft, für die Schaffung einer neuen, auf 
gemeinsamer Gesinnung beruhenden Gemeinde. 

809 In der Oberstraße am Rothenbaum. 
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Das gleiche Ziel, nur mit anderen Mitteln, erstrebt der (mit einer kleinen Bühne 
versehene) Gemeindesaal. Das Prinzip ist so oft in nichtjüdischen Gemeinden, in 
jüngerer Zeit auch in jüdischen, besonders amerikanischen erprobt,81° durch Vor-
träge, Aussprachen, gesellige Veranstaltungen (Freitagabende, Sederabende) die 
Menschen zunächst äußerlich und dann innerlich einander näherzubringen, die see-
lische Einsamkeit gerade des Großstadtmenschen überwinden zu helfen, daß dar-
über nicht viel gesagt zu werden braucht. Erwähnt sei nur, daß der Gemeindesaal 
wegen seiner günstigen Lage — dem auch für Trauungen besonders geeigneten klei-
nen Tempel direkt gegenüber — zu Hochzeitsfeiern und ähnlichen Veranstaltungen 
gern benutzt werden dürfte. Dieser Saal (von den Kulträumen des ganzen Gebäudes 
absichtlich getrennt) kann übrigens auch hiesigen Vereinen, deren Aufgabenkreis 
außerhalb der religiösen Sphäre liegt, auf Antrag zugänglich gemacht werden, um 
so mehr, als derartige, in der jüdischen Wohngegend gelegene Säle hier z. Zt. kaum 
vorhanden sind und die dem Gemeindesaal angeschlossene, im Souterrain gelegene 
Küche die Möglichkeit bietet, auch der irdischen Seite des Menschen zu ihrem 
Rechte zu verhelfen. 

In den Kreis der für den Aufbau einer Gemeinde geschaffenen Einrichtungen 
fügt sich als drittes Glied organisch die Schule ein. Hier soll unsere Jugend in Unter-
richtsstunden, Kursen und Heimabenden gesammelt und mit jenem religiösen Ge-
meinschaftsgeist erfüllt werden, dessen die künftigen Träger der Gemeinde bedürfen. 

Das Herzstück bildet naturgemäß der große Tempel: mit vollem Recht ward hier 
der Grundstein gelegt. Hier soll der einzelne, hineingestellt in die große, vor Gott 
versammelte Gemeinde, des religiösen Erlebnisses der Gemeinschaft inne werden, 
die Kraft und Geborgenheit empfinden, die, zumal in der Gegenwart, dem von so 
viel Gegnerschaft umgebenen Juden nur die Gemeinschaft zu verleihen vermag. 
Nebenbei sei erwähnt, daß nach dem Vorbild anderer Großstädte die Möglichkeit 
vorgesehen ist, durch völlige Abtrennung des Allerheiligsten den Kultraum in einen 
Versammlungsraum zu verwandeln, in dem weitere Kreise Belehrung und Aufklä-
rung über das Judentum empfangen können. 

Wenn man vor dem Gebäude des neuen Tempels steht, wird der Blick unwillkür-
lich von der großen, mächtigen, mit dem Symbol des siebenarmigen Leuchters ge-
zierten Wand zur Höhe emporgerissen. Diese Alijah, dieser Zug zur Höhe, geht 
durch den ganzen Bau: man ahnt ihn im kleinen Tempel, der sein Licht nur von 
oben empfängt, man ahnt ihn noch mehr im großen Tempel, der durch seinen ho-
hen und weiten Raum, mit den zum Himmel strebenden, immer lichter werdenden 
Fenstern und der in feierlichem Dunkel gehaltenen Decke, die ahnende Seele mit 
Andacht erfüllt. Möge das Äußere ein Sinnbild der inneren Wirkung sein, die von 
dem neuen Tempel ausgeht. 

810 Italiener bezieht sich wahrscheinlich auf Ideen Mordecai Menahem Kaplans, der das Judentum als 
religiöse Zivilisation begriff und für den Aufbau sogenannter Jewish centers' warb; vgl. Mel Scult, 
Judaism Faces the Twentieth Century. A Biography of Mordecai M. Kaplan, Detroit 1994. 
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Nr. 34 
Bruno Italiener, Zum einjährigen Bestehen des neuen Tempels 
November 1932 
Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg, 14. 11. 1932 

Am 30. August d.J. war ein Jahr verflossen, daß der neue Tempel in der Oberstraße seine 
Pforten öffnete. Dieser Tag zwingt zur Rückschau und legt die Frage nahe, ob und wie weit 
sich die Hoffnungen verwirklichten, die man mit dem Neubau des Tempels verknüpfte. 

Der große Tempel mit seinen hohen, lichten Fenstern, der dunklen holzverklei-
deten Decke und der ehrfurchtgebietenden Wand, die das Allerheiligste trägt, hat 
die Beter in seinen Mauern überraschend schnell heimisch werden lassen. Die Frei-
tagabende legen hiervon treffendes Zeugnis ab. Während sich früher nur eine kleine 
Zahl von Betern in den aushilfsweise gemieteten profanen Räumen811  zusammen-
fand, bedeuten die Freitagabend-Gottesdienste jetzt für einen ständig wachsenden 
Kreis eine Stunde der Erhebung. Besonders erfreulich ist die rege Anteilnahme Ju-
gendlicher. Auch für die Festtags-Gottesdienste und die religiösen Feierstunden mit 
ihren religionsphilosophischen Vorträgen und musikalischen Darbietungen bildete 
der große Tempel einen weihevollen Rahmen. Bei all diesen Gelegenheiten zeigte 
sich — vom Ästhetischen abgesehen — die technisch wohlgelungene Anlage des Bau-
es. Die ausgezeichnete Akustik sowie die Möglichkeit, von jedem Platze aus den 
gottesdienstlichen Handlungen auf dem Almemor folgen zu können, wurde immer 
wieder dankbar anerkannt. 

Auch der kleine Tempel hat sich wegen seiner schlichten und würdigen Gestal-
tung schnell die Herzen der Beter erobert. Hervorragend geeignet erwies er sich bei 
Trauungen und bei den Jugendgottesdiensten an den hohen Feiertagen, die den 
Raum bis auf den letzten Platz füllten. Nebenbei sei erwähnt, daß auch die Neuein-
richtung von Wochentags-Gottesdiensten im kleinen Tempel, die den Trauernden 
Gelegenheit zum Kaddischsagen gibt, sich sehr bewährt hat. 

Der dem kleinen Tempel gegenüberliegende Gabriel-Riesser-Saal wurde den 
mannigfachsten Zwecken dienstbar gemacht, von denen folgende genannt seien: 
Vorträge, veranstaltet von verschiedenen religiösen und politischen Organisatio-
nen, Schul- und Vereinsfeste mit wohlgelungenen Aufführungen, eine Sederfeier, bei 
der etwa 200 Personen bewirtet wurden, und endlich eine gut besuchte Ausstellung 
von Werken Hamburger jüdischer Künstler. 

Seitdem die Religionsschule des Jüdischen Schulvereins812  in die Schulräume des 
Tempels übersiedeln durfte, hat sich der Schulbesuch weiter wesentlich gehoben. 
Der auf modernen pädagogischen Grundsätzen aufgebaute Unterricht übt in den 
mit Bildern aus der Geschichte und dem religiösen Leben der Juden geschmückten 
heimartig wirkenden Klassenzimmern starke Anziehungskraft aus und trägt dazu 
bei, das Band herzlichen Vertrauens, das Lehrer und Schüler miteinander verknüpft, 
noch fester zu schlingen. 

811 Im Logenhaus in der Hartungstraße; vgl. Fußnote 790. 
812 Siehe Fußnote 791. 
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Einer besonderen Beliebtheit erfreut sich auch der oberhalb der Schulzimmer 
gelegene kleine Saal. Er fand für die mannigfachsten Zwecke Verwendung: für die 
regelmäßigen Übungen des Tempelchores, des jüdischen Chorvereins und des Kin-
derchores des Tempelverbandes, für Verwaltungs-Ausschuß- und Vereinssitzungen. 
Vor allem aber diente er dem Aufbau des religiösen Lebens außerhalb des Gottes-
dienstes. Regelmäßig sammelten sich dort Schulentlassene und religiös interessierte 
Eltern zu Arbeitsgemeinschaften. Während des Winterhalbjahres fanden in ihm in 
Verbindung mit den Freitagabend-Gottesdiensten Sabbathstunden für die Schüler 
und Schülerinnen der Religionsschule des Schulvereins statt. Diese Sabbathstunden 
weckten einen lebhaften Widerhall, da sie die Kinder die Weihe und Schönheit des 
Freitagabends kennen lernen und immer wieder empfinden ließen. Ähnlichen 
Zwecken diente die während des Laubhüttenfestes neben dem Tempel aufgestellte 
Sukko,813  die während der sieben Tage des Festes immer neue Gruppen von Er-
wachsenen und Jugendlichen aufnahm. 

Von der lebhaften Beachtung, die der Neubau auch in nichtjüdischen Kreisen 
erfährt, zeugt vielleicht am besten die Tatsache, daß führende Persönlichkeiten un-
serer Stadt immer wieder darum nachsuchten, den Tempel besichtigen zu dürfen. 
Dementsprechend fanden wiederholt Führungen unter sachkundiger Leitung statt 
für Lehrer mit ihren Schülern, für Geistliche, Künstler, Beamte, Erwerbslose, Frau-
en- und Jugendvereine. Im Laufe des Jahres haben viele Hunderte von Nichtjuden 
das neue Gotteshaus besichtigt. 

Dieser kurze Rückblick dürfte dargetan haben: der neue Tempel hat während 
des ersten Jahres seines Bestehens die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. Möge er 
sich weiter als Pflanzstätte religiösen Lebens zur Ehre des Judentums bewähren. 

Nr. 35 
Bruno Italiener, Am zweiten Tage des Neujahrsfestes 
18. September 1936 
Einziger Gott — einziges Volk. Predigt-Cyklus. Gehalten an den Hohen Feiertagen 
5697 (1936) im Hamburger Tempel, Hamburg 1936, S. 1-4 

Zwei Stellen der Thora zeigen eine seltsame Übereinstimmung. Im 2. Buch Mose —
dort, wo das Volk Israel, aus furchtbarer Gefahr errettet, zum ersten Male das Wun-
der in seiner Geschichte erfährt, stehen die Worte 111(2 717737 'TZ 71 Cele nprip 

nvly nenn 1(111 TU-71j72 „Wer ist wie Du unter den Göttern, Ewiger, wer ist wie 
Du, thronend im Heiligen, umschauert von Lobgesängen, Wunder wirkend." (II. 
B.M. Kapt. 15 V. 11) Die Besonderheit, die Unvergleichlichkeit des heiligen Gottes, 
dem gegenüber die Götter der Heiden in Nichts versinken, ist es, die an dieser Stelle 
zum Ausdruck kommt. 

Am Ende der Thora das gleiche Wort „Wer ist wie Du!" Wiederum spricht es 
Mose, aber dieses Mal nicht zu Gott gewandt, dieses Mal bezogen auf das Volk, 
bezogen auf Israel, dessen wunderbare Geschichte in der Sterbestunde vor seinem 

813 Laubhütte. 
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Seherauge lebendig wird: '712 37l17111:137 11732 '73 17K-1V7' 1111/N „Preis Dir, Israel, wer ist 
wie Du, Volk, immer wieder errettet von dem Ewigen!" (V. B.M. Kap. 33 V. 29) Es 
sind die letzten Worte des Sterbenden an sein Volk, sein Testament, sein Segen. 
Dann ist Israel gesegnet, dann gilt "Preis Dir, Israel", wenn es nicht vergißt, daß es 
— wie sein einziger Gott — einzigartig ist in der Welt. 

„Preis Dir, Israel" — wirklich? Wo es doch keine Seite in unserer Geschichte gibt, 
die nicht vom Leid erzählte, kaum ein Blatt, das nicht von Blut und Tränen getränkt 
wäre! „Preis Dir, Israel, wer ist wie Du" — heute? da kaum ein Tag vergeht, der uns 
nicht neue Wunden schlägt, da die Tragödie des Judeseins nicht, wie früher, nur 
Teile unserer Gemeinschaft berührt, sondern da fast überall in der Welt die Sicher-
heit für den Juden ins Wanken geraten ist! Nicht denkende Menschen wären wir, 
wenn wir nicht so fragen wollten. 

Und dennoch gilt das Wort „Preis Dir, Israel" — so sehr gilt es, daß unsere Lehrer 
meinen (Kommentar zum V. B.M. a.a.O.), es sei gar kein Menschenwort, Gott sel-
ber habe es als Antwort seinem Volke entgegengerufen, da es, gerettet am Schilf-
meer, dankbar sang row ,72 „Wer ist wie Du". Ja, das Wort gilt, heute zumal, da wir 
verspüren, daß jüdische Geschichte nicht, wie wir früher meinten, etwas ist, das nur 
der Vergangenheit angehört, sondern, da wir verspüren, daß jüdische Geschichte 
etwas Lebendiges ist, ein flutender Strom, in den wir alle hineingestellt sind, von 
dem wir nicht loskommen können, eben deshalb, weil wir Juden sind, weil wir 
Israel sind, immer wieder verworfen, verurteilt — aber auch berufen, erhoben, be-
gnadet, wie die Väter, das zu erleben, was in den Worten schwingt „Preis Dir, Israel, 
wer ist wie Du, Volk, immer wieder errettet von dem Ewigen!" 

Es wird so oft von dem Wandel gesprochen, der sich angeblich in der Seele des 
Juden vollzogen habe. In dieser allgemeinen Form ist es gewiß nicht richtig. Nur in 
einem bahnt sich wirklich ein Wandel an, dem sich auch der Stumpfeste nicht zu 
verschließen vermag: das ist das Ahnen des Besonderen, des Einzigartigen, des Un-
vergleichlichen unseres jüdischen Schicksals. In gewöhnlichen Stunden — gewiß, da 
beachten wir es kaum. Aber in stillen Stunden, wenn wir allein sind, da überkommt 
uns manchmal wie Bangen, wie ehrfürchtiges Bangen vor diesem Unbegreiflichen, 
ja Unheimlichen, das in dem Schicksal von uns Juden waltet, und das zu allen Zei-
ten die Menschen, die uns begegneten, Freund und Feind, immer wieder gepackt 
und erschüttert hat. Schon die Bibel weiß das, wenn sie von Moab, jenem heidni-
schen Volke, das zum ersten Male mit Israel in Berührung kommt, mit Israel, das 
nach Jahrhunderte langer Knechtschaft die Sklavenketten Ägyptens abschüttelte, 
erzählt, daß ihm bange wurde vor Israel (IV. B.M. Kap. 22 V. 3), aber nicht verstan-
den im Sinne gewöhnlicher Furcht, sondern verstanden eben in dem Ahnen des 
Wunderbaren, gar nicht Auszudenkenden jüdischen Schicksals. 

Genau dasselbe Jahrhunderte später, zur Römerzeit. Denn das ist es, was Pom-
pejus814  verspürt, da er, der Sieger, er, der Exponent des größten Reiches der dama-
ligen Welt, mit der Unbekümmertheit des Eroberers im Jahre 63 v.d.g.Z. am Ver-
söhnungstage in den Tempel von Jerusalem eindringt, zum Allerheiligsten hinauf-
stürmt, in frevelndem Übermut seine Pforten öffnet, und dann — überwältigt von der 

814 Pompejus (106-48 v. Chr.), römischer Feldherr und Politiker. 
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absoluten Leere, dem absoluten Nichts, das ihm entgegenstarrt — den Befehl gibt, 
die Kostbarkeiten in dem Heiligtume dieses Gottes, der diesem rätselhaften Volke 
angehört, unangetastet zu lassen. 

Gewiß, seit jenem Ereignis sind genau zwei Jahrtausende vergangen. Völker sind 
geboren und Völker sind gestorben. Aber das Wunder, das Staunen der Menschen 
über den Juden, der geheimnisvoll aus der Antike in die Gegenwart hineinragt, das 
ist geblieben. Kein Beweis ist vielleicht deutlicher als die Antwort, die ein Philosoph 
des 18. Jahrhunderts gab, ein Mann, der in gewöhnlichem Sinne gewiß nicht fromm 
zu nennen, im Gegenteil wegen seines Spottes berüchtigt war, und der doch jenem 
preußischen Könige auf seine fordernde Frage nach einem bündigen Beweise für die 
Wahrheit der Lehren seiner Religion mit dem einen kurzen Satze antwortete: „Ma-
jestät, die Juden!" 

„Die Juden" — Ja, daß wir das verloren hatten, wir Juden, das Staunen über uns 
selber, das Merken auf das Seltsame, Unbegreifliche, das sich mit uns begab, dieses 
Staunen über das Wunder in unserer Geschichte — das ist vielleicht die eigentliche 
Schuld der Menschen des 19. Jahrhunderts, der Menschen aus der Zeit der sogen. 
Emanzipation, die mit dem Jahre 1933 ihren Abschluß gefunden hat. Um Mißver-
ständnisse zu vermeiden, sei ausdrücklich bemerkt: Fern liegt es uns, in den Chor 
jener einzustimmen, die heute meinen, abfällig über das letzte Jahrhundert urteilen 
zu dürfen, fern liegt es uns darum, diejenigen tadeln zu wollen, die in überströmen-
der Hingabe der Umwelt, der sie selbst so viel seelische und sittliche Werte verdank-
ten, die besten Kräfte des Geistes und der Seele in opfernder Liebe zu schenken 
versuchten. Nein wir Erben eines Leopold Zunz, eines Gabriel Riesser, eines Abra-
ham Geiger, eines Jakob Loewenberg,815  wir wissen, das geistige und seelische Ant-
litz, das wir Juden in Deutschland tragen, und das unsere Kinder nun mitnehmen, 
wenn sie schweren Herzens deutschen Boden verlassen — den Vätern und Müttern 
des 19. Jahrhunderts haben wir es zu verdanken. 

Aber eben deshalb, weil wir jenes Judentum mit dem freien, offenen Blick der 
Liebe sehen, darum dürfen, nein, darum müssen wir auch die Schwächen hervorhe-
ben, die jener Epoche innewohnten. Eine der größten Schwächen war gewiß der 
übersteigerte Rationalismus, d.h. die Überschätzung der Vernunft, die man auch für 
Gebiete zu Rate zog, die niemals mit dem Maßstabe der Vernunft zu meistern sind. 
Das gilt vor allem für die Beurteilung des Judentums. Judentum, früheren Ge-
schlechtern eine Offenbarung, der Einbruch eines Ewigen, völlig Unbegreiflichen in 
unsere kleine, vergängliche Welt — es wurde für die meisten Juden nun etwas ganz 
Klares, identisch mit der Vernunftreligion, identisch mit den Forderungen des allge-
meinen Menschentums, für die die große Masse den banalen, auch dem Einfältig-
sten begreiflichen Satz prägte „Tue recht und scheue niemand". Unsterblichkeit, 
früheren Geschlechtern banges, schauervolles Geheimnis, von dem man am liebsten 
nicht viel redete — es wurde nun etwas ganz Einfaches, Vernünftiges, wurde zu dem 
Glauben an ein Fortleben in den guten Werken, die man geübt, zu dem Glauben an 
ein Fortleben in den Seelen derjenigen, die man hinterließ. Und endlich, die viel- 

815 Jakob Loewenberg (1856-1929), Lyriker und langjähriger Leiter einer jüdischen Mädchenschule 
in Hamburg. 
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leicht erhabenste Idee des Judentums, der Messiasglaube, in dem die Schau der Pro-
pheten zu ekstasischer Glut sich gesteigert hatte — was war aus ihm geworden? Ein 
müder, oberflächlicher Fortschrittsglaube, die Hoffnung, daß der Geist des Men-
schen, seine Technik, seine Wissenschaft noch größere Triumphe feiern, und die 
Wohlfahrt auf Erden, nicht zuletzt auch als materielle Wohlfahrt verstanden, die 
denkbar höchste Stufe erreicht haben würde. 

Kurz, Judentum wurde eine Religion der Flachheit, ohne Tiefe, ohne Erschütte-
rung, ohne Geheimnis, und darum eine Religion der Langenweile, wohl imstande, 
dem Juden für ein paar Stunden eine flüchtige Erbauung, wie der Ausdruck lautete, 
zu schaffen, aber nimmer fähig, das Leben der Menschen zu meistern, nimmer fä-
hig, die Seelen zu führen, geschweige denn zu erschüttern, eine Religion für die 
Alten, aber nicht mehr für die Jungen, der Väter, aber nicht mehr der Kinder. Wer 
weiß, ob diese Entwicklung nicht schließlich zur Zersetzung, ja Auflösung des Ju-
dentums geführt hätte, nun, wenn nicht — eben diese Zeit gekommen wäre, diese 
Zeit mit all ihrer Not und all ihrer Enttäuschung, diese Zeit, die uns alle durchein-
anderwirbelt, diese Zeit, die uns den Boden unter den Füßen wegzureißen droht, 
diese Zeit, die uns so viel genommen und doch Eines wiedergegeben hat: das Ahnen 
um das Unberechenbare, das Besondere, das Einzigartige, kurz, das Wunder, das in 
unserer Geschichte waltet. Ja, es ist wahr, wir sind nicht wie die anderen, aber nicht 
deshalb, weil die Menschen es sagen, sondern weil unser Gott es sagt. Judesein —
noch niemals hat es bedeutet, von Menschengnaden erhoben oder verworfen zu 
sein. Wir sind anders, weil unser Gott es will, weil wir anders sein sollen, Ihm zuge-
hören, Ihm dienen, Ihm anhangen, dem einen Gott — das eine, das ewige Volk. Das 
ist es, was in dem Satze klingt, von dem wir ausgegangen sind: „Preis Dir, Israel, wer 
ist wie Du" — das ist es, was in jenem Gebete klingt, das wir zu Beginn dieser Feier- 
tagszeit immer wieder sprachen: D'1731Kri 51r1V1' 12K" 5K1 51eiv,  rinn? 	51<1CU' 1nit7 
171<1tr ynv; „Hüter Israels, wach über das Häuflein Israels, es darf nicht untergehen 
Israel, das bekennet „Sch'ma Jisroel"."816  Das ist es, was vielleicht noch stärker in 
dem Satze klingt, der sich in unseren Gebetbüchern dem eben Erwähnten unmittel-
bar anschließt: um'n< 71 inv vinnn 111K '12 MN' 'K11nx oy nnxv.? 112117 MN '12 inizi 
111K 'n „Hüter des einen Volks, wach über das eine Volk, es darf nicht untergehen 
das eine Volk, das immer wieder sich bekennet zu dem einen, zu seinem Gott."817  
— Ein Gott — ein Volk! — 

Unsere Kinder blicken uns oft fragend an: Warum dies alles? Geben wir die 
Antwort, aber nicht wie früher durch Worte nur, durch Reden nur, die — immer hohl 
und abgeschmackt — heute unerträglich klingen. Geben wir die Antwort, die einzi-
ge, die heute möglich ist, die der Tat, d.h. eines stolzen, trotz allem, innerlich auf-
rechten jüdischen Lebens. Jüdisches Leben hatte zu jeder Zeit sein eigenes Gesicht. 
Jüdisches Leben, heute heißt es: Herauskommen aus der Verflachung, der Verwelt-
lichung unseres Seins, heute heißt es, herauskommen aus der Enge des Parteigetrie-
bes, der Parteizerrissenheit, heute heißt es, sich wiederum besinnen auf das Eine, 
das uns alle verbindet, auf den Einen, der uns Kraft und Trost und Sammlung 

816 Vers aus dem Bittgebet Tachanun, das an Werktagen gesprochen wird. 
817 Ebenfalls Vers aus dem Tachanun. 

Dokumente 265 



schenkt, der uns auch im Leide nicht verläßt, gerade durch das Leid auch zu uns 
spricht und entgegenruft die Worte, die durch unsere Jahrtausende klingen: „Preis 
Dir, Israel, wer ist wie Du, Volk, immer wieder errettet von dem Ewigen". 

Nr. 36 
Ein Oberrabbinat des Tempel-Verbandes 
März 1937 
Israelitisches Familienblatt 25. 3. 1937 

( ...) Der Verwaltungsausschuß des Israelitischen Tempel-Verbandes hat in seiner 
Sitzung vom 21. März d.J. einstimmig beschlossen, dem Rabbinat des Israelitischen 
Tempel-Verbandes die Bezeichnung eines Oberrabbinates zu geben, und zwar u.a. 
mit folgender Begründung: 

Obwohl die drei in Hamburg bestehenden Kultusverbände auf Grund des im 
Jahre 1867 geschaffenen Gemeindestatuts mit ihren Rabbinaten (Deutsch-Israeliti-
scher Synagogen-Verband, Israelitischer Tempel-Verband und (später) Neue 
Dammtor-Synagoge818) völlig gleichberechtigt sind und es demgemäss ein religiöses 
Oberhaupt in Hamburg nicht gibt, herrschen sowohl innerhalb wie außerhalb der 
Gemeinde irrige Vorstellungen über die verfassungsrechtlichen und religiösen Kom-
petenzen der drei Verbände bzw. ihrer Rabbinate. So verlangen z.B. Behörden in 
Hamburg in Unkenntnis der tatsächlichen Gleichstellung der Kultusverbände und 
ihrer Rabbiner eine Bescheinigung des „Oberrabbinats". 

Mit der ab 1. April d.J. einsetzenden politischen Veränderung, der Schaffung 
eines Groß-Hamburg,819  würde sich die Tatsache ergeben, daß zwei Rabbinate mit 
dem Titel „Oberrabbinat" in Groß-Hamburg existieren, die beide orthodox sein 
würden (Oberrabbinat des Deutsch-Israelitischen Synagogen-Verbandes in Ham-
burg, Oberrabbinat der Hochdeutschen Israeliten-Gemeinde in Altona). Das ist im 
Hinblick auf die historische Bedeutung des Tempels als Muttergemeinde zahlreicher 
jüdischer Gemeinden der Welt und im Hinblick auf die gegenwärtige Bedeutung des 
Tempels für das religiöse Leben Hamburgs untragbar. 

Rabbiner Dr. Italiener hat den Beschluß des Verwaltungsausschusses zur Kennt-
nis genommen, der aus lokalen und zeitlichen Gründen unvermeidbar sei. Er hat 
der Umbenennung des Rabbinats des Israelitischen Tempel-Verbandes in ein Ober-
rabbinat zugestimmt, hält es jedoch für erforderlich um der Würde des Standes 
willen, den er vertritt, folgendes zu erklären: 

„Der Titel ‚Rabbiner' ist eine Ehre; er besitzt die ihm eigene historisch geworde-
ne jüdische Prägung. Dieser Titel kann durch kein aus der Umwelt entlehntes Stan-
desprädikat irgend eine Erhöhung erfahren." 

818 Die ,Neue Dammtor-Synagoge wurde 1895 erbaut und erwarb 1912 die privatrechtliche Rechts-
fähigkeit durch Eintrag in das Vereinsregister. Seit 1924 wurde sie von der Gemeinde als dritter 
Kultusverband anerkannt. 

819 Gesetz über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen, 26. 1. 1937 (RGB1. I, S. 91). 

266 Dokumente 



Nr. 37 
Schreiben des Deutsch-Israelitischen Synagogen-Verbandes an den Vorstand der 
Deutsch-Israelitischen Gemeinde, die Verleihung des Oberrabbinertitels an Bruno 
Italiener betreffend 
28. April 1937 
Staatsarchiv Hamburg, 522-1 (Bestand Jüdische Gemeinden) Bd. 572 

Der Israelitische Tempel-Verband hat bekannt gegeben, dass er seinem Herrn Rab-
biner den Titel eines Oberrabbiners verliehen hat.82° 

Der unterzeichnete Vorstand des Deutsch-Israelitischen Synagogen-Verbandes 
glaubt, eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit nicht unterlassen zu dürfen. 
Vielmehr sieht er sich zur Abgabe der folgenden Erklärung gezwungen. 

Als die Deutsch-Israelitische Gemeinde im Jahre 1868 ihren bekanntlich von 
altersher dem traditionellen Religionsgesetz entsprechenden Kultus dem Deutsch-
Israelitischen Synagogen-Verband übertrug, wurde dem derzeitigen Oberrabbiner 
der Gemeinde821  das Amt eines Oberrabbiners des Deutsch-Israelitischen Synago-
gen-Verbandes übertragen. Sein Amt und das von ihm geleitete Rabbinat des 
Deutsch-Israelitischen Synagogen-Verbandes wurde überall und stets als Fortset-
zung der früheren entsprechenden Einrichtung bei der Gemeinde betrachtet. Diese 
Auffassung findet ihre Bestätigung darin, dass der Gemeinde selber in ihren religiö-
sen Angelegenheiten stets die Entscheidung des jeweiligen Oberrabbiners des 
Deutsch-Israelitischen Synagogen-Verbandes massgeblich war, obgleich in der Lei-
tung der Gemeinde vielfach Männer tätig waren und noch heute tätig sind, die das 
Religionsgesetz für ihre persönliche Lebensführung nicht als verbindlich ansehen. 
Die Dankbarkeit aller Kreise innerhalb der Gemeinde diesen liberalen Männern 
gegenüber, die durch diese ihre grosszügige Überparteilichkeit von unserer Gemein-
de Zwiespalt und Kämpfe ferngehalten haben, kann nicht oft genug ausgedrückt 
werden und darf auch in diesem Zusammenhange nicht unerwähnt bleiben. Wir 
beurteilen keines Menschen Wert und Ehre nach seiner Überzeugung oder seinem 
religiösen Tun und Lassen, wir missgönnen keinem Führer die Ehrentitel, die seine 
Gemeinschaft ihm beilegt, auch nicht dem Geistlichen des Israelitischen Tempel-
Verbandes. Es ist auch nicht unsere Sache, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob der 
Tempel-Verband durch seine Entschliessung dem Frieden innerhalb der Ge-
meinde dienlich war. Für unsere unabweisbare Pflicht halten wir indessen die 
Feststellung: 

Mögen auch andere Geistliche den Titel eines Oberrabbiners führen, Oberrabbi-
ner für die Gemeinde ist derjenige des Deutsch-Israelitischen Synagogen-Verbandes, 
und soll immer nur derjenige sein, der seine Entscheidungen auf Grund der uralten 
Gesetze fällt, die unsere Gemeinschaft bis heute lebensfähig erhalten haben. 

Dieses unser Verlangen entspringt dem Wunsche unserer Herzen nach einem für 
immer gewährleisteten Frieden innerhalb unserer uns alle ohne Unterschied von 

820 IFB, 25. 3. 1937. 
821 Anschel Stern. 
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Partei und Richtung umfassenden Gemeinde, dem Frieden, den wir alle brauchen, 
heute mehr den je. (...)822  

Nr. 38 
Gemeinschaft [Anmerkungen zu den Hohen Feiertagen am Tempel] 
August 1937 
Israelitischer Tempel-Verband in Hamburg, Rundschreiben 5 an seine Mitglieder, 
ehemaligen Mitglieder und Freunde, August 1937 

In den Wochen, die den Hohen Feiertagen unmittelbar vorausgehen, klingt uns aus 
dem ewigen Buche wiederholt ein Wort entgegen, das in der Gegenwart seinen be-
sonderen Sinn empfängt, das Wort vom „Jaum hakohol", vom „Tage der Gemein-
de". Rausch haschono und Jaum kippur823  sind Tage der Gemeinde, Tage der Ge-
meinschaft, da auch derjenige Jude, der während des ganzen Jahres nur in sehr loser 
Verbindung mit seinem Judentum stand, sich auf die Quelle besinnt, der er das Beste 
seines Wesens zu verdanken hat. 

In dieser Hinführung zur Gemeinschaft liegt vielleicht die größte Kraft der Ho-
hen Feiertage. Der Anblick der vor Gott stehenden Gemeinde — jeder Einzelne mit 
seiner eigenen Not und seinem eigenen Hoffen — und doch alle vereint in dem Be-
wußtsein, zusammen zu gehören als Menschen durch die gleiche Vergänglichkeit, 
zusammen zu gehören als Juden durch das gleiche Schicksal, alle geschüttelt von 
dem gleichen Sturmwind, alle beseelt von dem gleichen Willen, in ihrem Judesein 
nicht wankend zu werden, auszuharren auf dem Posten, auf den die Vorsehung sie 
gestellt — ein solcher Anblick hat etwas Großes an sich, es ist ein Bild, das uns von 
Jahr zu Jahr aufs Neue erhebt. 

Eines allerdings sollte nicht übersehen werden: dauernden Wert empfängt dieses 
Bild erst dann, wenn es sich nicht auf wenige Stunden im Gotteshause beschränkt, 
der Geist der Gemeinschaft muß aus dem Tempel in den Alltag strömen, aus dem 
Tage der Gemeinde muß das Jahr, muß das Leben der Gemeinde werden. 

Wenn wir in dieser Zeit von „Gemeinde" sprechen, dann tritt freilich zu dem 
Worte etwas hinzu, das wir früher nicht kannten. Die in der Heimat Verbliebenen 
denken schmerzlich an die Lücken, die die Gemeinde durch Abwanderung erfahren 
hat, und viele, die draußen sind, empfinden es schmerzlich, daß das Wort Gemein-
schaft für sie vorläufig meist nur ein Wort ist. Sie haben den Anschluß an die Ge-
meinde wegen des Fremdartigen, das ihnen entgegentritt, vielfach noch nicht zu 
finden vermocht. 

Dennoch sollte in dieser Zeit das Positive, das Verbrüdernde überwiegen. Wo 
immer der Jude weilen mag, wenn er das Gebetbuch zur Hand nimmt, das von dem 
Gotte der Väter spricht, der seit Jahrtausenden den Generationen Kraft und Trö-
stung spendet, wenn der Jude ein Gotteshaus betritt, die Thora erblickt, das Sch'ma 

822 Es folgen die Unterschriften des Vorstands des Synagogenverbandes. 
823 Das Neujahrsfest und der Versöhnungstag. 
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Jisroe1824  hört, die alten Melodien vernimmt, die gerade während der Hohen Feier-
tage im Grund fast überall die gleichen sind, dann steht er nicht mehr allein, er ist in 
der Kette, in der Gemeinde, der Gemeinschaft der Generationen, die in den Höhe-
punkten des Gottesdienstes beten: „Onu am'cho, w'ato elauhenu" „Wir sind dein 
Volk, und du bist unser Gott". „Onu wonecho, w'ato owinu" „Wir sind deine 
Kinder, und du bist unser Vater". — 825 

Nr. 39 
Leon Kornitzer, 120 Jahre Kultmusik im Hamburger Tempel 
1937 
Festschrift zum hundertzwanzigjährigen Bestehen des Israelitischen Tempels in 
Hamburg 1817-1937. Herausgegeben von Oberrabbiner Dr. Bruno Italiener, 
Hamburg [11. Dezember] 1937, S. 25-33 

Wenn man behauptet, daß die Kunst, insbesondere die Musik, das Wesen und das 
Werden der Völker am deutlichsten widerspiegelt, so wäre hierfür die Entwicklung 
der gottesdienstlichen Musik im europäischen Judentum der letzten 120 Jahre als 
ein schlagkräftiger Beweis anzuführen. Alles Auf und Ab ist in der Kurve dieser 
Entwicklungslinie eingefangen: die Berührung mit der europäischen Kultur, die 
schwärmerische Liebe zu ihr, die Vernachlässigung des eigenen Erbgutes, das Besin-
nen auf die alten Traditionen, das Streben, sie wiederzugewinnen, der Kampf zwi-
schen diesen beiden Richtungen, der lange schwankende Sieg, und endlich — die 
Selbstbesinnung, die Erkenntnis von dem hohen Wert des eigenen Kulturbesitzes. 
Diese letzte Entscheidung, dies sei vorweggenommen, ist hier früher gekommen, als 
gleiche, von äußeren Ereignissen beeinflußte Strömungen auf anderen jüdischen 
Kulturgebieten. 

Nicht absichtslos ist von der Entwicklung der jüdischen gottesdienstlichen Mu-
sik der letzen 120 Jahre gesprochen worden. Ihre moderne Gestaltung begann an 
dem Tage, da das Judentum auch auf diesem Gebiete die Berührung mit der euro-
päischen Musikkultur bewußt suchte: an dem Tage, da der Hamburger Tempel ge-
gründet wurde. Die ersten Versuche in Seesen und Berlin darf man hier um so mehr 
beiseite lassen, als bei diesen gottesdienstlichen Veranstaltungen nicht eine Berüh-
rung der jüdischen mit der europäischen Musik erfolgte, sondern ausschließlich der 
Choral, also eine nichtjüdische Form der Kultmusik, gebraucht wurde. Das zeigt 
sich auch schon darin, daß der Vorbeter, der Chasan, dort (zum ersten Male in der 
Geschichte des jüdischen Gottesdienstes!) ausgeschaltet worden war, er, den man 
als Träger des jüdischen Gottesdienstes bezeichnen muß. Erst der Hamburger Tem-
pel hatte den betonten Willen, die jüdische Tradition mit der Kultur der Umwelt 
auch in seiner Kultmusik zu vereinen, der Tempel wollte, wie Dr. Maimon Fränkel, 
einer der bedeutendsten Mitarbeiter am Ausbau des Tempels, sagt, „in der Synago-
ge bleiben" (Theologische Gutachten, Hamburg 1842, S. 29). 

824 Höre Israel; siehe Fußnote 177. 
825 Wird während des Gottesdienstes am Versöhnungstag rezitiert. 
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In der „Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Israelitischen Tempels in 
Hamburg 1818-1918" (herausgegeben von Rabb. Dr. D. Leimdörfer) zeigt mein 
verewigter Vorgänger, Oberkantor Moritz Henle s.A., in seinem Beitrage „Der got-
tesdienstliche Gesang im Israelitischen Tempel zu Hamburg" ,826  in welcher Weise 
und nach welchen Grundsätzen der liturgische Gesang in unserem Tempel in seinen 
Anfängen gestaltet wurde. „Eine mit vieler Sorgfalt gepflegte Einrichtung im Tem-
pel war der deutsche Choralgesang", heißt es hier. Die Melodien zu den Choraltex-
ten wurden „zum größten Teil ... neu komponiert", ein Teil dagegen nichtjüdi-
schem Besitz entnommen. Unter den angeführten dreizehn Komponisten827  der 
neuen Choralmelodien befinden sich nur drei Juden: Dr. S.J. Fränke1,828  Moritz 
Levy829  (beide Dilettanten) und Ferdinand Hiller.83° Später steuerte Henle selbst 
eine namhafte Anzahl von neukomponierten Chorälen bei. — „Die hebräischen Ge-
bete und Psalmen wurden nach portugiesischen Weisen ... rezitiert." Mit dieser 
Feststellung zeigt Henle den entscheidenden Gegensatz zu Seesen. Somit steht das 
Bild der Kultmusik zu Beginn unseres Tempels vor uns. 

Darf man gegen die Gründer des Tempels vom jüdischen Standpunkt aus einen 
Vorwurf erheben, wie es Idelsohn831  und andere tun? Doch wohl nur dann, wenn 
man die Situation von damals außer acht läßt. Die hauptsächlichste Schwierigkeit 
lag damals in der Gewinnung eines geeigneten Vorbeters. Aber wo in der weiten 
Welt konnte man einen wirklich entsprechenden Chasan finden, der den neuen 
Gottesdienst gestalten konnte? Auf der einen Seite der Wille, „durchdrungen von 
der Nothwendigkeit, den öffentlichen Gottesdienst ... zu seiner ihm angemessenen 
Würde und Bedeutung zurückzuführen ..." (Gründungsurkunde des Hamburger 
Tempels, 11. Dezember 1817)832; auf der anderen Seite ein Geschlecht von Vorbe-
tern, unter denen sich auch Fachgrößen fanden, doch alle in der besonders im 18. 
Jahrhundert eingerissenen Verwilderung erzogen. Man sehe sich daraufhin Band VI 
von Idelsohns „Orientalisch-hebräischem Melodienschatz"833  an. Welch wahrhaft 
barocke Überwucherung und Verfilzung zeigen alle diese Weisen, die von chasani-
schen Größen des 18. Jahrhunderts stammen, dabei welch winzigen Anteil an jüdi-
schem Erbgut! Daß aus solchem Milieu unmöglich ein geeigneter Vorbeter für den 
„reformierten" Gottesdienst gewonnen werden konnte, ist klar. Und so kam es zur 

826 In: Leimdörfer, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen, S. 67-85. 
827 Moritz Henle nennt in seinem Aufsatz die folgenden Namen: Bethuel (1818-28 Organist am Tem-

pel), I.H.G. Stöwing (seit 1823 als Chorleiter und nach 1828 als Organist am Tempel tätig), Albert 
Gottlieb Methfessel (Komponist und 1822-32 Musikdirektor in Hamburg), J.A.G. Heinroth 
(1780-1846; Universitätsmusikdirektor in Göttingen), Lütgert, F.J. Grönland, J.A. Hiller, G.D. De-
muth (Organist), A.F. Schinck, J.F. Schwenke (Organist an der Michaeliskirche). 

828 Seckel Isaak Fränkel (1765-1835), 1817-27 Direktionsmitglied des Tempelvereins und Mitheraus-
geber des ersten Tempelgebetbuches; vgl. Fußnote 763. 

829 Moritz Levy, ein Berliner Onkel des Hamburger Gemeindevorstehers Alfred Levy, schrieb insge-
samt vier Choräle. 

830 Ferdinand Hiller (1811-85); Komponist und Dirigent. 
831 Abraham Zvi Idelsohn (1882-1938), Musikologe. 
832 Siehe Dokument Nr. 1. 
833 A.Z. Idelsohn, Der Synagogengesang der deutschen Juden im 18. Jahrhundert, Leipzig 1932. 
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Bestellung von David Meldola, dessen Aufgabe als Vorbeter keine musikalische 
war, sondern nur den Vortrag portugiesisch-sephardischer Rezitationen und ge-
sprochener deutscher Gebete umfaßte. Damit war auf die kantorale (geschweige 
denn: chasanische) und jüdisch-musikalische Neugestaltung des Gottesdienstes Ver-
zicht geleistet worden. 

Erst neun Jahre später, 1826, war der richtige Mann gefunden worden, doch 
nicht für Hamburg, sondern für — Wien, bezeichnenderweise durch den Rabbiner 
Isak Noa Mannheimer, den Gründer der Wiener Gottesdienstordnung, die, um mit 
Abraham Geiger zu sprechen (Abr. Geiger, Plan zu einem neuen Gebetbuche nebst 
Begründung, Breslau 1870834 ) „ohne das Eingreifen des Hamburger Tempels nicht 
entstanden wäre". Jener Mann — gleich groß als Vorbeter, als Sänger, als schöpferi-
scher Musiker und als Organisator — war Salomon Sulzer. 

An musikalisch wertvollem Material besaß demnach der Hamburger Tempel in 
seinen Anfängen: den deutschen Choral nach evangelischem Vorbild, das portugie-
sisch-sephardische traditionelle Rezitativ und den portugiesisch-sephardischen Ge-
meindegesang, die beiden letzteren der Amsterdamer Tradition entsprechend. Es sei 
schon hier bemerkt, daß dieser Gemeindegesang bis zum heutigen Tage mit Sorgfalt 
gepflegt wird. Er bildet inmitten der Angleichung unseres Gottesdienstes an die all-
gemein gewordene Form der liberalen Gottesdienste in Deutschland (worüber in 
der Folge gesprochen wird) eine Besonderheit unseres Tempels. Was neben diesen 
Kategorien an hebräischen und deutschen Gesängen sich vorfindet, ist an Zahl wie 
auch an Bedeutung unbeträchtlich. Dieser Status der gottesdienstlichen Musik 
währte im großen und ganzen auch während der Amtszeit von Meldolas Nachfol-
ger, Dr. Joseph Piza (bis 1879). In diesem Jahre erfolgte mit dem Amtsantritt von 
Moritz Henle ein Wandel, der dem Hamburger Tempel die seit einem halben Jahr-
hundert entstandene neue synagogale Musik vermittelte. 

Henle, der hochgebildete Musiker von erlesener Kultur, führte dem Gottesdienst 
die Gesänge Sulzers und seiner Nacheiferer Lewandowski, Deutsch835  u.a. zu, 
wenn auch in geringer Zahl. Daneben schuf er selbst eine große Reihe von Gesän-
gen. Indem er hierbei, wie auch in seinem Rezitativ, einzelnes aus seiner süddeut-
schen Heimat verwandte, hob er den Tempelgottesdienst zum Teil aus der fremd 
anmutenden Sphäre, in der er bis dahin gestanden hatte und zu erstarren drohte. 

Denn der Tempel hatte sich, seinem Wesen entsprechend, gewandelt. Wie das 
sephardische Rezitativ im Laufe des 19. Jahrhunderts der Sinnesart der Tempelge-
meinde fremd geworden war, so auch die portugiesische Aussprache, die 1909 
durch die aschkenasische ersetzt wurde. „Der Übergang aus der Synagoge in den 
Tempel sollte damit erleichtert, und die Sonderstellung des Tempelgottesdienstes 
aufgegeben werden. Der Hamburger Tempel sollte in die Reihe der im Laufe der 
Zeit neben ihm entstandenen fortschrittlichen Synagogen gestellt werden (Leimdör-
fer, Festschrift 1918, S. 68)." Eine notwendige Folge der Änderung in der Ausspra-
che hätte die Änderung auch der rezitativischen Tradition sein sollen. Denn das 
Rezitativ hat sich ganz dem Worte, seinem Klangbild, seiner Bedeutung zu unter- 

834 Auch in: JZWL 7 (1869), S. 241-80. 
835 Moritz Deutsch (1818-92), langjähriger Oberkantor der jüdischen Gemeinde Breslau und Komponist. 
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werfen. Nicht umsonst heißt das traditionelle Rezitativ in der kantoralen Fachspra-
che „Sagen". Und man sagt aschkenasisch sicherlich anders als sephardisch. Für die 
Gemeindegesänge mit ihrem rhythmisch festen Bau hat die Änderung der Ausspra-
che weniger zu besagen. 

Als ich zu Rosch haschana 1913 mein Amt antrat, hatte sich in gründlich vorbe-
reitenden Proben schon eine wesentliche Wandlung angebahnt. Die entscheidende 
war die eben erwähnte Einführung des chasanischen Rezitativs nach aschkenasi-
scher Tradition. Dies gab dem Gottesdienst eine vollkommen andere Stimmungsfar-
be. Es ist ein kaum faßbares Geheimnis um musikalische Tradition: sie ergreift un-
mittelbar, ohne den Umweg des Sentiments oder gar des Verstandes, doch nur den, 
für den sie eine wahrhafte Tradition bedeutet. Birgt sich das Geheimnis darin, daß 
eine lange Reihe von Vorfahren durch dieselben Klänge, Worte, Vorstellungen be-
rührt worden war, die nun an uns gelangen, um in uns eine durch Vererbung wohl-
vorbereitete und willige Resonanz zu finden? Wer vermag es zu sagen? — Dieses für 
den Tempel neue, doch so alte „Chasonus"836  hat, wie die Folge bewies, „umkeh-
ren lassen der Väter Herz zu den Söhnen, der Söhne Herz zu ihren Vätern".837 — 

In demselben Geist, wie die Gottesdienste zu den Hohen Feiertagen 1913, wur-
den die für Sabbathe und Festtage zur traditionellen Form zurückgeführt. Es war 
und ist eine in höchstem Grade fesselnde künstlerische Aufgabe, nicht zuletzt des-
halb, weil man vom Grunde aus schaffen konnte. Für den Tempel war die aschken-
asische Tradition vollständig neu, daher brauchte man auf eingebürgerte lokale Ei-
gentümlichkeiten keine Rücksicht zu nehmen. Welch geringen historischen und äs-
thetischen Wert solche lokale (sogenannte) Traditionen haben, aus welch 
merkwürdigen Quellen sie entspringen, weiß jeder, der sich mit der Geschichte des 
jüdischen Kultgesanges beschäftigt. So konnte der traditionelle aschkenasische 
„Nussach"838  in seiner ganzen Reinheit, aus den besten Quellen geschöpft und auf 
die autoritativsten Werke der Literatur gegründet, bei uns eingeführt werden. Ent-
sprechend der jüdisch-geographischen Bestimmung, wonach alle rechts der Elbe 
gelegenen Gemeinden dem „Minhag839  Polen" zuzuzählen sind, ist die liturgische 
Ordnung in allen Hamburger Synagogen eingerichtet, nicht aber der „Nussach", 
das ist die musikalische Lesart. Hier dringt viel süddeutsche Tradition ein, aus 
Gründen, die sich kaum feststellen lassen. Vielleicht hat einmal ein aus Süddeutsch-
land stammender Chasan in Hamburg so viel Beifall mit seiner Weise gefunden, daß 
manches davon zur „Tradition" geworden ist. (Auf diese Weise entstandene „Tradi-
tionen" kann man zuweilen nachweisen.) Wir im Tempel brauchten uns nicht daran 
zu halten und besitzen somit den reinen ostaschkenasischen Nussach. 

Hand in Hand mit dieser grundlegenden Wandlung ging die Einführung von 
gleichgestimmten Schöpfungen der Klassiker unter den Synagogenkomponisten, 
vor allem Sulzers und Lewandowskis. Henle war ein erklärter Gegner Lewandow- 

836 Vortragsweise des Kantors. 
837 Maleachi 3,24. 
838 Lesart. 
839 Brauch. 
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skis gewesen, von dem er nur eine Komposition (Omnom ken")  ) in unsere Liturgie 
aufgenommen hatte. Auch ich bin weit davon entfernt, in Lewandowski den größ-
ten oder gar (wie es in Deutschland leider vielfach geschieht) den einzigen unserer 
Meister zu erblicken. Doch das hindert mich nicht, seine hohe Bedeutung und Mei-
sterschaft anzuerkennen. Dazu kommt, daß seine dominierende Stellung in den jü-
dischen Gottesdiensten Deutschlands eines der vorzüglichsten Mittel war, den Tem-
pel den anderen liberalen Gotteshäusern in Deutschland anzugleichen. 

Alle diese musikalischen Neueinführungen machten an einem Punkte halt: vor 
den wunderbaren Tonschöpfungen Henles selbst, die zu den besten und feinsten 
unserer gesamten Literatur gehören. Sie sind, sowohl die für Chor wie auch für den 
Vorbeter, bis zum heutigen Tage in unverminderter Liebe erhalten und bilden einen 
teuren Besitz unseres Tempels. Leider sind sie in der jüdischen Welt viel zu wenig 
bekannt und verbreitet. 

Eine Neugestaltung des Chores war 1913 ebenfalls unvermeidlich. Nach einigen 
Monaten schon hatten wir einen durchaus aus Juden bestehenden wohl vorbereite-
ten Chor. 

So war die gottesdienstliche Musik im Tempel auf dem besten Wege, als der 
Krieg ausbrach! Nun kam alles ins Stocken. — Zum Glück hatten wir in dem seit 
1906 wirkenden tüchtigen und seinem Dienste mit ganzem Herzen hingegebenen 
Organisten Cäsar Stallmann841  eine verläßliche Stütze, die manche Schwierigkeiten 
überwinden half. — 

Am 18. Oktober 1918 konnte der Tempel die Jahrhundertfeier seiner Einwei-
hung begehen. Der Kriegszeit entsprechend war sie ernst, schlicht, doch sehr würdig. 

Nach dem Kriege konnte die geregelte Arbeit an dem fünf Jahre vorher begonne-
nen Werk weitergehen, so durfte man wenigstens hoffen. Doch die sogenannte Nach-
kriegszeit mit allen ihren Begleiterscheinungen behinderte den Fortgang ungemein. 

Dieses Jahrzehnt nach dem Kriege, das in gewissem Sinne den tiefsten Stand in 
der Geschichte des Tempels umfaßte, war anderseits die Zeit entscheidender Ent-
wicklung nach der knapp vor dem Krieg begonnenen Richtung. In der Erkenntnis, 
daß wir kein größeres Heiligtum als die Thora besitzen, wurde ihre Verlesung mit 
größter Liebe behandelt, die Aussprache genauest beobachtet; und da die neueren 
Forschungen, insbesondere die Prof. Idelsohns (Idelsohn, Hebräisch-Orientalischer 
Melodienschatz, Leipzig 1914, Bd. I, 5.  25842) beweisen, daß die Kantillation der 
Heiligen Schrift unsere älteste musikalische Tradition darstellt, bemühen wir uns 
mit größtem Eifer, die „Tonakzente" (Taamim) lückenlos wiederzugeben, und zwar 
in reiner Pentatonik, das ist in der Form, die ihrem hohen Alter entspricht. So 
kommt es, daß die Thoravorlesung in unserem Tempel in interessierten Kreisen als 

840 In der Tat (führt uns der böse Trieb); Bußgebet von Jomtov ben Isaak aus dem Abendgottesdienst für 
den Versöhnungstag; vgl. L. Zunz, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, Berlin 1865, S. 286f. 

841 In dem vom Central-Verein herausgegebenen Verzeichnis der am 1. November 1904 in Hamburg-
Altona wohnenden Israeliten (Hamburg 1904) taucht der Name Cäsar Stallmann nicht auf. Es ist 
möglich, daß es sich um einen nichtjüdischen Hamburger Bürger handelte. 

842 A.Z. Idelsohn (Hrsg.), Hebräisch-orientalischer Melodienschatz. Gesänge der Jemenischen Juden, 
Leipzig 1914. 
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ein Muster von Korrektheit und Stilechtheit anerkannt wird. Ebenso wurde die Ver-
lesung der M'gillath Esther843  und Echo844  neu eingeführt. — Auch die Bar mizwa-
Knaben lesen ihren Thoraabschnitt selbst vor und lernen dadurch das Verständnis 
und die Schätzung unseres uralten musikalischen Erbgutes. 

Vor allem aber war es nötig, den deutschen Choral aus unserem Gottesdienste —
um seines jüdischen Charakters willen — zu entfernen. Wir lesen in Henles Aufsatz 
(Leimdörfer, Festschrift 1918, S. 69 und 83), welches Gewicht auf den deutschen 
Choral gelegt wurde. Henle versucht, den Choralgesang im jüdischen Gottesdienst 
zu rechtfertigen (Liberales Judentum, Monatsschrift Jg. 1918, S. 77845  ). Es ist hier 
nicht der Ort, sachlich gegen diesen Standpunkt anzugehen. Nur die größte Autori-
tät auf dem Gebiete der jüdischen Musik, Prof. Idelsohn, sei angeführt. Er schreibt 
mir am 26. August 1928, nachdem ich ihm mein eben erschienenes Werk 
(Rom'moss El, jüdische gottesdienstliche Gesänge, Leipzig 1928846)  zugesandt hat-
te: „Besten Dank für Ihr schönes Werk „Romamoth El". Ich habe dasselbe gelesen 
und bin hauptsächlich erfreut, zu sehen, daß nach 110 Jahren der jüdische Gesang 
an derjenigen Stätte wieder gepflegt wird, deren assimilatorischer Einfluß auf den 
traditionellen Synagogengesang so verhängnisvoll wurde. Die einigen Nummern in 
Ihrem Werke, die auf traditionellen Steiger gebaut sind, bekunden einen Sieg des 
jüdischen Gesanges über den „Deutschen Choralstil" des „Hamburger Tempels", 
ohne dessen Gebrauch kein jüdischer Gottesdienst als „geregelt" betrachtet wurde. 
Nach Ihren Kompositionen zu urteilen, möchte ich fast sagen, daß der Hamburger 
Tempel musikalisch jüdischer ist als manche orthodoxe Synagoge." 

Als ich mein Amt 1913 angetreten hatte, war der deutsche Choral dominierend 
in unserem Gottesdienste, freilich fast nur noch vom Chore, kaum von der Gemein-
de gesungen. Damit hatte aber der Choral auch seine scheinbare Lebensberechti-
gung verloren. Das Empfinden der Gemeinde hatte sich allmählich gegen diesen 
Fremdkörper im jüdischen Gottesdienst gewandt. Dennoch war die Entfernung des 
Chorals mit schwersten, jahrelangen Kämpfen verbunden. Nun erklingt im Ham-
burger Tempel kein deutscher Choral mehr! 

Eine einzige Ausnahme sei erwähnt: jede Seelenfeier wird eingeleitet mit dem 
Liede „Seele, was betrübst du dich?"847. Dieser Gesang, weniger im Stile des evan-
gelischen Chorals als in dem Weberscher Chöre gehalten, hat zum Textdichter Dr. 
Gotthold Salomon, den ersten Prediger des Tempels, und ist daher mit der Tradition 
des Tempels innig verknüpft.848  

843 Ester-Rolle (an Purim). 
844 Klagelieder (am 9. Av). 
845 M. Henle, Bemerkungen zum Gesang im Hamburger Tempel, in: LJ 10 (1918), S. 76-79. 
846 L. Kornitzer, 51‹ ninnn. Römemöss El. Jüdische gottesdienstliche Gesänge, Frankfurt a.M. 1928. 
847 E. Kley (Hrsg.), Religiöse Lieder und Gesänge für Israeliten, zum Gebrauch häuslicher und öffentli-

cher Gottes-Verehrung, Hamburg 1821, S. 199-202; M. Fränkel/G. Salomon/l. Wohlwill (Hrsg.), 
Allgemeines Israelitisches Gesangbuch für Gotteshäuser und Schulen [eingeführt in dem Neuen Is-
raelitischen Tempel zu Hamburg], Hamburg 1833, S. 217-20. 

848 In einem früheren Artikel bemerkt Kornitzer, das Lied werde J.H.G. Stöwing zugeschrieben, der 
zeitweilig als zweiter Organist am Tempel wirkte; L. Kornitzer, Musik und Musiker im Hamburger 
Tempel, in: JLZ, 19. 8. 1931. 
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Für die neue Form der Gottesdienste wurden Partituren für den Dirigenten und 
den Organisten eingerichtet und neue Chorbücher geschrieben. Das Musikarchiv 
des Tempels wurde in mehrmonatiger Arbeit geordnet, katalogisiert, und zwei Ar-
chivbücher wurden angelegt. 

Der verstärkte Chor erhielt aus den Reihen des 1924 gegründeten „Jüdischen 
Chorvereins Hamburg" reichen Zuwachs. Die Chorleitung an den Hohen Feierta-
gen übernahm Georg de Haas,849  der als ehemaliger Kantor und erfahrener Chordi-
rigent den Chor durch intensive, mit Fleiß und Liebe durchgeführte Schulung all-
mählich zu anerkennenswerten Leistungen führte. Später übernahm er die Chorlei-
tung in vollem Umfange. 

Am 24. August 1925 starb Altmeister Moritz Henle, 75 Jahre alt. Mit ihm war 
gleichsam der Tempelgeist des XIX. Jahrhunderts dahingegangen, mit seiner gro-
ßen, die jüdischen Gottesdienste der ganzen Welt bewegenden Initiative — und mit 
all seinen Irrtümern. Die Tempelgemeinde Hamburg wird und kann die großen, für 
uns unvergänglichen Verdienste des Altmeisters niemals vergessen, denn er hat in 
Wahrheit die Musik unseres Gottesdienstes erst gestaltet, er hat ihr überdies in eini-
gen seiner Schöpfungen Höhepunkte gegeben, die man aus unserem Gottesdienste 
nicht mehr hinwegdenken kann. An seiner Bahre erklang sein schönstes Werk, das 
„Socharti loch"8" . Wir gedachten seiner über drei Jahrzehnte währenden vorbild-
lichen Tätigkeit als Sch'liach zibbur,851  seiner großen Künstlerschaft, seiner vorneh-
men Persönlichkeit. Wir gedachten und gedenken. — 

Einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Tempels bedeutet der seit langem 
geplante und 1930/31 durchgeführte Neubau. Während des Baues wurde auf die 
Bedürfnisse der Kultmusik alle Rücksicht genommen. So wurde vor allem die Frage 
der guten Akustik nicht dem Zufall überlassen, sondern durch sorgsame Berech-
nungen angestrebt. Das Ergebnis ist, daß die Akustik des neuen Tempels der be-
rühmten des alten nicht nachsteht! — Die Gestaltung der Chorempore verursachte 
große Schwierigkeiten, denn hier stießen religiöse, ästhetische, akustische und musi-
kalisch-technische Rücksichten aufeinander. Schließlich wurde nach zahlreichen 
Besprechungen eine gute Lösung gefunden, und gerade dieser Lösung dankt der 
Tempel eines seiner schönsten Details: das von der „ernsten, dunklen Wand" golden 
herableuchtende „Sch'ma jisroel"852.  Auf die Chorempore wurde sehr glücklich 
auch die Orgel aufgebaut. Die Durchführung dieser Aufgabe wurde der berühmten 
Orgelfirma W Sauer in Frankfurt a.d. Oder übertragen; die alte Orgel wurde in 
dem Zustande belassen, wie ihn der 1922 erfolgte Umbau geschaffen hatte, doch 
der Aufbau, die Placierung der (sichtbaren) Prospektpfeifen usw. in moderner Weise 
durchgeführt. So bildet die Orgel auch innenarchitektonisch einen Schmuck des 
Tempels. — Einen großen Erfolg hatte das Bemühen, auch für den „Kleinen Tempel" 
aus der Werkstatt Sauer eine kleine, doch sehr fein disponierte Orgel, eine richtige 
Kammerorgel, zu erwerben, die in ihren Dimensionen dem Raume vorzüglich ent- 

849 Georg de Haas (geb. 1884) emigrierte 1939 nach New York. 
850 Ich gedenke Deiner; vgl. Jeremia 2,2. 
851 Vorbeter. 
852 Höre Israel; siehe Fußnote 177. 
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spricht. Welchen Segen diese für unsere Gottesdienste brachte, hat erst die Entwick-
lung im neuen Tempel erwiesen. 

Am 29. August 1931 nahmen wir Abschied von dem alten Tempel in der Pool-
straße, von dem Heiligtum, das uns allen teuer und ehrwürdig war. Die Gesänge des 
festlichen Sabbath-Gottesdienstes waren zum größten Teil Kompositionen des Alt-
meisters Henle. Wieder ertönte sein „Socharti loch" wie ein Klang aus einer nun 
zum Abschluß gelangenden Zeit, wie ein Gruß unserer Vorfahren, aber auch wie ein 
Dank an sie. Als am Schlusse des Gottesdienstes der Vorbeter die „Schemauß"853  
seiner Gemeinde vorsang und diese die heiligen Worte ergriffen wiederholte, wie am 
Ausgange des Jom kippur, — als hernach alle zum Kaddisch vortraten, die in diesem 
Tempel jemals einen teuren Toten betrauerten, — da blieb kein Herz unbewegt. Das 
war das letzte Gebet im alten Tempel. 

Tags darauf, am 30. August 1931, wurde der neue Tempel mit großer Feierlich-
keit eingeweiht. 

Das Solo in dem für die Einweihung komponierten „S'u sch'orim"854  sang die 
damals an der Hamburger Staatsoper wirkende berühmte Sängerin Sabine Kal-
ter,855  ebenso das „Waani s'fillosi"856  (ebenda S. 61), dessen Violinpart von der 
heimischen Künstlerin Hertha Kahn857  durchgeführt wurde. 

Welche Entwicklung der neue Tempel im allgemeinen gebracht hat, zeigt diese 
Festschrift an anderer Stelle. Was gab und gibt er uns für die Entwicklung der got-
tesdienstlichen Musik? Eine Gemeinde! Eine Gemeinde, die für diese Musik nicht 
allein interessiert ist, die sie auch liebt und an ihr teilhat. Die reiche Beteiligung der 
Gemeinde hat zur Entwicklung des Gemeindegesanges geführt und demgemäß zu 
wichtigen Änderungen der liturgischen Musik, die die Kunstmusik zugunsten des 
Gemeindegesanges verringerte. Die Liturgie erhielt dadurch eine größere Stetigkeit, 
andererseits konnte aber gerade die (für den „singenden" Vorbeter und den Chor 
ausschließlich vorbehaltene) Kunstmusik ungemein bereichert werden, indem ihr 
auch die Schöpfungen der modernsten Autoren zugeführt wurden. — Die rege Betei-
ligung der Gemeinde erweist sich auch darin, daß zu bestimmten Anlässen, z.B. vor 
den Hohen Feiertagen, vor den Sederabenden u.a. Vorbereitungskurse abgehalten 
werden, bei denen ein großer Kreis sein Verlangen, die alten Lieder zu singen, be-
zeugt. An den beiden Sederabenden, die alljährlich im Gabriel-Riesser-Saal des 
Tempels von je 200 Teilnehmern gefeiert werden, stimmt auch wirklich alt und jung 
in die alten Gesänge ein. Für den mit Errichtung des neuen Tempels eingeführten 
Werktagsgottesdienst wurde eine neue Liturgie getreu dem alten, unverdorbenen 
Nussach geschaffen (Siehe darüber die Zeitschrift „Der jüdische Kantor" Jahrg. 
1933, Nr. 5858  ), der von dem Gemeindegesang geradezu getragen wird. 

853 Namen (der Verstorbenen). 
854 Erhebet, Tore, Eure Häupter; Psalm 24,7; vgl. Fußnote 583. 
855 Sabine Kalter (1889-1957) wirkte von 1915-35 als Opernsängerin in Hamburg. 
856 Ich aber bete (zu Dir, Ewiger); Psalm 69,14. Vers wird u.a. beim Betreten der Synagoge gesprochen. 
857 Hertha Kahn (geb. 1897; 1942 nach Auschwitz deportiert) 
858 L. Kornitzer, Der Werktags-Gottesdienst, in: Der jüdische Kantor. Zweimonatszeitschrift des All-

gemeinen Deutschen Kantoren-Verbandes 7:5 (1933), S. 2-4. 
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Mit dem Amt des Organisten wude 1934 Dr. Hermann Feiner859  betraut, dieser 
starb leider schon nach kurzer Zeit. Nun wurde Kapellmeister Hermann Cerini,86° 
ein Sohn des einst weltberühmten Breslauer Oberkantors, 1935 zum Organisten 
bestellt. Ein feinsinniger und vielseitiger Musiker, lebt er sich immer tiefer in das 
Wesen des Orgelspiels ein. Im Juni 1937 wurde Joseph Cysner861  als II. Kantor 
berufen. 1912 in Bamberg geboren, absolvierte er die Israelitische Lehrerbildungs-
anstalt in Würzburg, wo er bei Oberkantor Eschwege862  auch kantorale Studien 
betrieb. Nach vorübergehender Tätigkeit in Hannover wirkte er als Kantor und 
Lehrer fast vier Jahre in der Gemeinde Hildesheim. 

Unsere besondere Sorgfalt gilt der Erziehung der Jugend zum gottesdienstlichen 
Leben. Der gottesdienstlichen Musik ist sie mit ganzer Seele ergeben. An den Hohen 
Feiertagen betet die Jugend für sich im „Kleinen Tempel", die jugendliche Gemein-
de singt die alten Lieder, Jugendliche lesen ihren Thoraabschnitt selbst in der ural-
ten Weise vor, und Knaben versehen das Vorbeteramt, im alten Nussach, mit Beglei-
tung des jugendlichen Chores und der Orgel. Bei den Veranstaltungen der Religi-
onsschule des Jüdischen Schulvereins,863  den allwöchentlichen Sabbathstunden, 
den Feiern zu Chanukka und Purim werden die Gesänge für den Gottesdienst wie 
für häusliche Feiern eifrig gepflegt. 

Darüber hinaus wird eine Gruppe von Jugendlichen und Knaben in Vorbeter-
kursen geschult, hier erlangen sie die Fähigkeit, bei den Jugendgottesdiensten und 
an Werktagen vorzubeten, zu „leienen",864  sowie die M'gillath Esther865  am Mor-
gen des Purim kunstgerecht vorzulesen. Die Schulung erfolgt keineswegs mecha-
nisch, vielmehr quellenmäßig, systematisch und zur Selbstarbeit erziehend. 

In solchem Geiste und in solchem Streben wird in unserer Tempelgemeinde für 
die jüdische Kultmusik gelebt. Wir legen das Schwergewicht auf das Altüberlieferte 
und schätzen das Neue, wenn es jüdischen Geist trägt. Doch beides, Altes wie Neu-
es, suchen wir in möglichst künstlerischer Vollendung auszuführen, denn auch die 
Gesetze der Kunst sind göttliche Gesetze. (...) 

859 Hermann Feiner (geb. 1894) setzte 1935 seinem Leben ein Ende. 
860 Hermann Cerini, alias Steifmann (geb. 1886), emigrierte 1938 in die USA. 
861 Joseph Cysner (geb. 1912) absolvierte 1933 das Würzburger Lehrerseminar (vgl. Max Ottensoser/ 

Alex Roberg (Ed.), ILBA Israelitische Lehrerbildungsanstalt Würzburg, 1864-1938, Detroit 1982, 
S. 234). Er trat im Oktober 1938 aus dem Tempel aus und wanderte wahrscheinlich aus. 

862 Ruben Moses Eschwege (1890-1977) fungierte seit 1915 als Oberkantor in Würzburg. 
863 Siehe Fußnote 791. 
864 Die Tora nach ihrer vorgeschriebenen Melodie vorzutragen. 
865 Ester-Rolle. 
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Nr. 40 
Max Wiener866  , 120 Jahre Hamburger Tempel. Zum Problem der religiösen 
Reform 
Dezember 1937 
Jüdische Rundschau 42 (10. 12. 1937), S. 5 

Der Hamburger Tempel, der in diesen Tagen seinen 120. Geburtstag feiert, stellt 
den ersten historisch bedeutsam gewordenen Versuch dar, jüdischen Gottesdienst 
und - der Absicht nach gewiß auch - jüdisches Religionsleben im allgemeinen zu 
reformieren. Daß diese Dinge vor vier Generationen einer Erneuerung äußerst be-
dürftig waren, wird heute niemand bezweifeln. Und dabei ist es gleichgültig, auf 
welchem jüdisch-religiösen oder politischen Standpunkt er steht. Gerade in unseren 
Tagen, da auf dem Boden eines eigenständigen nationalen Gemeinwesens in Erez 
Israel die Frage der religiösen Form brennend geworden ist, dürfte es für national 
gesinnte Juden einleuchtend erscheinen, daß mittelalterliche Daseinsgestaltung, 
noch dazu im Zustande offensichtlichen Verfalls, nicht konserviert werden kann, 
wenn das religiöse Leben nicht absterben soll. Darüber möchte im Prinzip auch 
unter den Gesetzestreuen, die von hierzulande die Alijah angetreten haben,867  eine 
Einigung zu erzielen sein. 

Freilich war und ist vielfach noch heute mit der gottesdienstlichen Reform, als 
deren Prototyp der Hamburger Tempel einst gegolten hat, etwas anderes verbun-
den: mit der religiösen, vor allem mit der gottesdienstlichen Umgestaltung schien 
die Entnationalisierung des Judentums Hand in Hand gehen zu müssen. Nicht daß 
man die Gebete kürzte, ist für das überschauende Urteil schwerwiegend, sondern 
worum man die Liturgie kürzte; nicht daß man läuterte, sondern was weggespült 
wurde, ist von historischem Belang geworden. Abraham Geiger hat einst unwirsch 
den Anhängern des Tempels zum Vorwurf gemacht, daß sie ohne rechtes Prinzip 
reformierten.868  Aber dieser Streit berührt nur das enge Feld der jüdischen Liturgie. 
Wichtiger, allein wichtig war, daß die in der Idee des Judentums liegende, nur durch 
todbringende Operation zu trennende Einheit von Volkhaftem und Religiösem hier 
und bei den meisten Nachfahren aufgerissen wurde. 

Wir fühlen heute diesen Zusammenhang deutlicher als je seit den Tagen Moses 
Mendelssohns. Und auch die Männer, welche im letzten Menschenalter auf den 
Hamburger Tempel Einfluß genommen haben, fühlen ihn längst und handeln da-
nach. Was 100 Jahre falsch verstandener „Universalismus" als „unzeitgemäß" in 
die Ecke geschoben haben, das ist - schon vor der Wendung von 1933! - zumal 
durch Anregung des Rabbiners Italiener und des Kantors Kornitzer wieder einge-
fügt worden: man betet wieder für Jerusalem, trägt die Thora im herkömmlichen 

866 Max Wiener (1882-1950), Rabbiner und Religionshistoriker. 
867 D.h. nach Palästina ausgewandert sind. 
868 Vgl. Abraham Geiger, Der Hamburger Tempelstreit, eine Zeitfrage, in: Abraham Geiger's Nachge-

lassene Schriften (hrsg. von Ludwig Geiger), Bd. 1, Berlin 1875, S. 113-96. 
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Niggun869  vor, sagt wieder Selichot,87° begeht feierlich den Chanukkah-Vorabend, 
wie man auch die ganze Megilla871  wieder leint872  usw. — Kurz, man ist wieder 
„konservativ" geworden, viel mehr als in unserm Berliner neuen Ritus. Es wird 
wenig liberale Synagogen in Deutschland geben, in denen die Tradition so ehr-
furchtsvoll behandelt wird wie in dem prächtigen modernen Hamburger Gotteshaus. 
Sein Ritus verdiente es, Vorbild einer synagogalen Kultur in Erez Israel zu werden. 

Nr. 41 
Beiträge der Jugend [Die Teilnahme der Tempeljugend am religiösen Leben des 
Kultusverbands] 
1938 
Jüdischer Tempel-Verband in Hamburg, Rundschreiben 6 an seine Mitglieder, 
ehemaligen Mitglieder und Freunde, April 1938, S. 6-9 

Zeugnis des Anteils, den die Jugend an der religiösen Arbeit des Tempels nimmt, ist 
eine Mappe, die ein Kreis Jugendlicher, angeregt durch das Tempeljubiläum, zusam-
menstellte, und die einen Rückblick auf die letzten Jahre wachsender Verbunden-
heit der Jugend mit dem Tempel enthält. Die Mappe, von Gretel Schindler873  ge-
schmackvoll gebunden und mit dem Bild des Tempels geschmückt, trägt in großen 
hebräischen Buchstaben die Inschrift lninD 	nvym (Psalm 90874)  „Und das 
Werk unserer Hände lasse gelingen". Die erste Seite enthält, kalligraphisch ge-
schrieben, die Namen der in den letzten Jahren an der religiösen Arbeit des Tempels 
beteiligten Jugendlichen. Daran schließen sich die Beiträge, aus denen hier einige 
Proben folgen. 

(...) Was mir der Kurs „Religions- und Lebensfragen" Wertvolles gegeben hat.875  
Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, als ich das erste Mal abends von 7 bis 

8 Uhr am Kurs teilnahm, aber ich weiß, daß ich sehr gern das nächste Mal wieder-
kam. Wir lernten im Kurs aber so, daß wir es zuerst gar nicht merkten, so ganz 
anders als im Unterricht. Jede Woche arbeitete ein anderer einen kleinen Vortrag 
aus, wir sprachen über den jeweiligen Wochenabschnitt oder, wenn einer unserer 
Feiertage nahte, über diesen oder über Fragen, die uns besonders am Herzen lagen 
(und das waren früher bestimmt nicht wenige, ich sage früher, denn es sind jetzt 
seltsamerweise nicht mehr so viel) über Gebete, über die Thora und über vieles 
andere. Unser Lehrer war immer bereit, uns zu helfen, und wie oft hat er uns gehol-
fen. Ich denke hierbei an eine Zeit, die fast jeder junge Mensch durchmacht, die Zeit 
des Zweifelns. 

869 Melodie. 
870 Bußgebete. 
871 (Ester)-Rolle. 
872 Auf die vorgeschriebene Weise liest. 
873 Wahrscheinlich Margarete Schindler (geb. 1917), die 1938 emigrierte. 
874 Psalm 90,17. 
875 Verfaßt von Annelise Goldstaub. 
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Ich glaube, daß es vielen aus unserem Kurs ähnlich ergangen ist wie mir damals. 
Ich habe nie an Gott gezweifelt, aber ich habe eine zeitlang alles andere, was uns 
Juden an unsere Gemeinschaft bindet, die Einhaltung der Gesetze, den Sabbat, den 
Gottesdienst, kurz und gut, die ganze Religion abgelehnt. Woher dieses Zweifeln 
kam, weiß ich nicht. Zuerst dachte ich darüber nach, ob das auch alles wahr sei, 
was wir von der biblischen Geschichte lernten, ob die Gesetzgebung der Zehn Ge-
bote von Gott stamme, ob unsere Stammväter überhaupt gelebt haben. 

Danach kam eine Zeit, in der ich plötzlich an nichts davon mehr glaubte, ich 
sagte niemanden etwas darüber, denn dabei konnte mir ja doch keiner helfen. Ich 
wurde gleichgültig und blieb eine zeitlang ganz fort. Eines Tages ging ich am Mitt-
woch abend zum Tempel, um dem Kurs wieder einmal beizuwohnen. 

Ich war inzwischen 16 Jahr alt geworden. Ich war viel mit älteren Menschen 
zusammen gewesen, die ziemlich pessimistisch von der Zukunft dachten, ja, die ihre 
Gegenwart mit diesem Pessimismus auch noch verdarben. Ich war naturgemäß et-
was davon beeinflußt. 

Im Kurs sprachen wir über die Zeit, in der wir heute leben, daß wir so viel 
Schweres mitmachen müssen, aber trotz allem den Kopf hochtragen sollen. Viele 
Generationen haben vor uns auch viel Schweres durchgemacht und sind trotz allem 
Leid stolze Juden geblieben. Sie haben Halt in der jüdischen Religion, in der Ge-
meinschaft gefunden, die, wie wir ja auch heute sehen, in der Not sich enger zusam-
menschließt, Halt in der Familie, die wir Juden so hochhalten. Eltern und Kinder 
sollen eine Welt bilden, in der sie viel mehr und Wertvolleres finden, als die ganze 
Welt ihnen zu bieten hat. Ungefähr so waren die Worte unseres Lehrers. Zum 
Schluß sagte er noch, wir sollten versuchen, es unseren Vätern an Haltung nachzu-
machen. Würde und Stolz sollten wir behalten und das Wichtigste: Gottvertrauen. 

Das war so überzeugend für mich, daß dieser Abend mir sehr viel bedeutete. Ich 
wurde wieder ein ganz anderer Mensch. Bis heute noch bin ich stolz, ein Jude zu 
sein, und ich glaube und hoffe, daß es immer so bleiben wird, und ich werde versu-
chen, mich nie unterkriegen zu lassen. 

Mein Bruder und ich zünden jetzt jeden Freitagabend zu Hause die Lichter an, wir 
bleiben daheim und fühlen etwas von der Größe dieses Freitagabends. Es ist ja noch wenig, 
was wir einhalten, aber es ist wenigstens ehrlich. Ich werde versuchen, mich zur Erfüllung 
von mehr Geboten unserer Religion durchzuringen, um sie dann ehrlich zu befolgen. 

Wenn wir mit unserem Kurs einen Freitagabend feiern, eine große Familie um 
die Kerzen vereinigt, dann strömt etwas Erhabenes in den Raum, daß ich verstehe, 
daß die jüdische Religion Menschen soviel geben kann, daß sie Schweres und Leid 
durchmachen, und doch dabei stolz bleiben können. Wenn die Woche von Arbeit, 
Mühe und Last ausgefüllt ist, am Freitagabend läßt man alles draußen und freut 
sich, daß der Sabbat wieder seinen Einzug gehalten hat. Dann wissen wir, Gott 
vergißt uns nicht... 
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Nr. 42 
Schreiben der Geheimen Staatspolizei an die Staatsverwaltung der Hansestadt 
Hamburg, mit einem Bericht über den Zustand der Synagogen 
19. Oktober 1939 
Staatsarchiv Hamburg, Staatsverwaltung E IV B 4876  

In Hamburg sind keine offensichtlichen Ruinen von jüdischen Synagogen vorhan-
den. Die Alte Dammtor Synagoge am Bornplatz877  und die Synagoge „Vereinigte 
alte und neue Klaus", Rutschbahn 11,878  sind inzwischen abgebrochen worden. 
Die Synagogen 

Steindamm 77879  

Kielortallee 1388° 
Eppendorferbaum 6881  und 

Heinrich Barth-Str. 5882  

sind aufgelöst und die Räume zu Wohnungen umgebaut worden. Die Synago-
gen-Grundstücke in Wandsbek, Harburg und Hamburg, Gluckstr. 7/9,883  sind an 
arische Unternehmer verkauft worden. Sie werden anderen Zwecken zugeführt 
werden. Die Synagoge der Jüdisch-Portugiesischen Gemeinde, Innocentiastr. 37,884  
wird am 31. 12. 39 aufgehoben und dann zu Wohnzwecken hergerichtet werden. 
Der Tempel in der Oberstraße 120 und die Synagoge in Altona, Papagoyenstras-
se,885  stehen zurzeit leer und werden nicht benutzt. Äusserlich sind diese beiden 

876 Verschiedene Synagogen 1938/39. 
877 Die Große Synagoge, Hauptsynagoge des Synagogenverbandes und 1906 eingeweiht, wurde 1939, 

nach den Verwüstungen der Reichspogromnacht, zwangsweise abgerissen. 
878 Die 1905 vollendete Synagoge der Klausstiftung blieb entgegen den Informationen der Gestapo 

vollständig erhalten und wird heute gewerblich genutzt. 
879 Die Synagoge im Stadtteil St. Georg war seit 1882 von dem Verein ,Agudath Esauw` (Bund Esau) 

unterhalten worden. 
880 Die ehemalige Privatschule war seit 1929 von dem ostjüdischen Verein ,Adas Jeschorim` (Gemein-

de der Aufrechten) als Synagoge genutzt worden. 
881 Die sogenannte ,Leo Mendelson Synagoge, in der seit 1917 an wechselnden Orten Gottesdienste 

abgehalten wurden, war zuletzt in den Räumen der Hamburger Zionistischen Vereinigung am Ep-
pendorfer Baum untergebracht. 

882 Es handelte sich um die ehemalige gemeinsame Synagoge der Vereine ,Agudath Jescharim` (Bund 
der Aufrechten) und ,Kelilath Jofi` (Krone der Schönheit), die ursprünglich als ,Synagoge Bornstra-
ße gegründet worden war. 

883 Dieser in Barmbek gelegene Betsaal war seit 1920 von der orthodoxen Vereinigung ,Schewes 
Achim' (Brüdereintracht) genutzt worden. 

884 Die Hamburger Sefarden hatten ihre Synagoge, ursprünglich eine Villa, nach einem Umbau erst 
1935 bezogen. 

885 Nach einer Reparatur der während des Novemberpogroms demolierten Synagoge fanden dort jü-
dische Gottesdienste noch bis 1940 statt. Das Gebäude wurde 1943 während eines Bombenan-
griffs zerstört. 

Dokumente 281 



Grundstücke nicht beschädigt. Die Neue Dammtor Synagoge Beneckestrasse 4886  
und die Synagoge Marcusstrasse 38887  werden zurzeit noch von den Juden zur Re-
ligionsausübung benutzt; außerdem noch einige kleinere Anstaltssynagogen im Al-
tenhaus,888  Waisenhaus889  und in Wohnstiften.89° 

886 Der Bau des von dem Verein ,Neue Dammtor-Synagoge` errichteten Bethauses war 1895 vollendet 
worden. Das Gebäude diente auch nach dem Novemberpogrom als religiöser Versammlungsort 
der Hamburger Juden. Kurze Zeit nach ihrer Beschlagnahmung 1943 fiel die Synagoge den Bom-
ben zum Opfer. 

887 Der Lernsaal des Vereins ,Chaje Odorn` (Menschenleben) war 1924 eingeweiht worden; ausführ-
lich zur Geschichte der jüdischen Gotteshäuser in der Hansestadt vgl. Irmgard Stein, Jüdische Bau-
denkmäler in Hamburg, Hamburg 1984, passim. 

888 Das Altenheim mit Haussynagoge war 1886 in der Louisenstraße (später: Sedanstraße) eingeweiht 
worden. 

889 Das 1883 errichtete Knaben-Waisenhaus der israelitischen Gemeinde, in dem auch ein Betsaal für 
Gottesdienste zur Verfügung stand, befand sich in der Straße Papendamm (Martin-Luther-King-
Platz). 

890 Zu den zahlreichen Wohnstiften vgl. Stein, Jüdische Baudenkmäler, passim. 
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Nr. 43 
Schreiben der Staatsverwaltung der Hansestadt Hamburg an den Jüdischen 
Religionsverband,891  mit einer Nachricht über die Löschung des Tempels aus dem 
Vereinsregister 
7. Mai 1943 
Staatsarchiv Hamburg (Senatsakten), CL. VII Lit. Lb No. 18 Vol. 7b Fasc. 4 Inv. 14892  

Nachdem durch Erlaß des Reichsministers des Innern in Berlin vom 10. 1. 1941 —
Pol. S-IV a 5 b - 520/39-1340 Rv. — die Eingliederung des 

„Israelitischen Tempelverbandes zu Hamburg" 
in die „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland"893  angeordnet ist, habe ich 
die Löschung des „Israelitischen Tempelverbandes" in dem Register der Vereine, die 
vor 1900 Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung erhalten haben, vorgenommen. (...) 

891 Die jüdischen Gemeinden von Altona, Hamburg und Wandsbek hatten sich 1938 in dem ‚Jüdi-
schen Religionsverband' zusammengeschlossen, um der durch das Groß-Hamburg-Gesetz ge-
schaffenen Rechtslage Rechnung zu tragen; vgl. Ina Lorenz, Die Gründung des ‚Jüdischen Religi-
onsverbandes Hamburg' (1937) und das Ende der Jüdischen Gemeinden zu Altona, Wandsbek und 
Harburg-Wilhelmsburg, in: dies., P. Freimark/A. Jankowski (Hrsg.), Juden in Deutschland. Eman-
zipation, Integration, Verfolgung und Vernichtung. 25 Jahre Institut für die Geschichte der deut-
schen Juden Hamburg, Hamburg 1991, S. 81-115. 

892 Acta, betr. die Löschung des durch Erlaß des Reichsministers des Innern in die ,Reichsvereinigung 
der Juden in Deutschland' eingegliederten ‚Israelitischen Tempelverbandes zu Hamburg' in dem 
Register der Vereine, die vor 1900 durch staatliche Verleihung die Rechtsfähigkeit erhalten haben, 
1943. 

893 Seit dem Juli 1939 hatte der Reichsinnenminister das Recht, jüdische Vereine, Stiftungen etc. auf-
zulösen und ihre Eingliederung in die ,Reichsvereinigung der Juden in Deutschland' anzuordnen, 
die als Nachfolgeorganisation der ,Reichsvertretung der deutschen Juden' fungierte; vgl. z.B. Esriel 
Hildesheimer, Jüdische Selbstverwaltung unter dem NS-Regime. Der Existenzkampf der Reichs-
vertretung und Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, Tübingen 1994, bes. S. 153-58; Otto 
Dov Kulka (Hrsg.), Deutsches Judentum unter dem Nationalsozialismus Bd. 1: Dokumente zur 
Geschichte der Reichstvertretung der deutschen Juden 1933-1939, Tübingen 1997. 
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Glossar häufig verwendeter Begriffe 

Zusammen mit dem -› Höre Israel eines der Kerngebete im 
synagogalen Ritus; hebr. auch Schemone 'essre, `Amida (weil 
im „Stehen" gesprochen) oder Tefilla (das „Gebet" schlecht-
hin) genannt 
Wörtlich: Aufstieg; Aufruf in der Synagoge zum Vorlesen aus 
der -› Tora 
Estrade in der Synagoge, von der aus die -+ Tora gelesen 
wird (hebr.: Bima) 
-' Achtzehngebet 

Kohen 
Jude mittel- oder osteuropäischer Herkunft; im Gegensatz zu 
-› Sefarde 
Wörtlich: Sohn des Gebots; Bezeichnung eines Knaben, der 
mit der Vollendung seines 13. Lebensjahres die religiöse Mün-
digkeit erlangt hat 
Wörtlich: Haus des Rechts; Rabbinischer Gerichtshof 
Wörtlich: Versammlungshaus; Synagoge 
Segensspruch 
(Bund der) Beschneidung; am 8. Tage nach der Geburt des 
jüdischen Knaben zu vollziehen 
Wörtlich: Weiser; Rabbinertitel der -+ Sefarden 
Wörtlich: Einweihung; das achttägige Lichterfest zum An-
denken an die Reinigung des Jerusalemer Tempels durch die 
Makkabäer; zählt wie -› Purim zu den Halbfeiertagen 
Vorbeter/Kantor in der Synagoge 
Religiöser Bann, der in der traditionellen jüdischen Gesellschaft 
zur Durchsetzung der Gemeindedisziplin verhängt wurde 
Wörtlich: Heilige Gesellschaft; Beerdigungsbrüderschaft 
Mitglied des Rabbinatsgerichts Bet Din 
Land Israel 
Wörtlich: Vollendung; Sammlung der Erläuterungen zur -' 

Mischna; zugleich engere Bezeichnung für den -9 Talmud 
Wörtlich: Abschluß; Prophetenlesung in der Synagoge im An-
schluß an das Vorlesen des -4 Tora-Wochenabschnitts 
Wörtlich: Gang, Wandel; der normative Teil der mündlichen 
-4 Tora, das Religionsgesetz 

Achtzehngebet 

`Aliya, Pl. `Aliyot 

Almemor 

`Amida 
Aronide 
Aschkenase 

Bar Mitzwa 

Bet Din 
Bet Knesset 
B(e)rakha, Pl.: B(e)rakhot 
B(e)rit Mila 

Chacham 
Chanukka 

Chasan 
Cherem 

Chevra Qaddischa 
Dayyan, Pl.: Dayyanim 
Eretz Israel (Yisra'el) 
Gernara 

Haftara 

Halacha 
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Höre Israel 	 Hebr.: Sch(e)ma` Yisra'el; Zusammen mit dem —o Achtzehn- 

gebet eines der Kerngebete des synagogalen Ritus; besteht 
aus den biblischen Stücken Deuteronomium 6,4-9, 11,13-21 

und Numeri 15,37-41 

Jom Kippur 	 -.  Yom Kippur 
Kaddisch 	 —0 Qaddisch 
Ketubba 	 Ehevertragsurkunde in aramäischer Sprache 

K(e)lal Yisra'el 	Wörtlich: Gesamtheit Israels; Ausdruck für das spezifisch 

jüdische Solidaritätsempfinden 
Kiddusch 	 Qiddusch 
Kohen 	 Angehöriger des Priestergeschlechts, Nachkomme des Aaron 

Kol Nidre 	 Wörtlich: Alle Gelübde; Aramäisches Gebetsstück für den 

Abendgottesdienst am —0 Yom Kippur 

leinen 	 Aus dem Jiddischen: lesen, besonders die —o Tora in ihrer 

vorgeschriebenen Melodie vortragen 

Levite 	 Angehöriger des Stammes Levi; am Tempel in Jerusalem dien- 

ten die Leviten den Priestern als Gehilfen 

Ma' ariv 	 Abendgebet 
Megilla 	 Wörtlich: Rolle; bezieht sich meist auf das während des —0 

Purimfestes in der Synagoge gelesene Esterbuch 

Mincha 	 Nachmittagsgebet 
Minhag 	 Religiöser Brauch 
Minyan 	 Wörtlich: Zahl; Quorum von zehn religionsmündigen männ- 

lichen Juden (—+ Bar Mitzwa) für das öffentliche Gebet 

Mischna 	 Wörtlich: Wiederholung, Lehre; erste autoritative Gesetzes- 

sammlung des nachbiblischen Judentums 

Mohel, Pl.: Mohalim 	Beschneider, Vollzieher der —0 Brit Mila 

Mussaf 	 Ursprünglich: Zusatzopfer; Zusatzgebet an Sabbat und Fei- 
ertagen, schließt an den Morgengottesdienst an 

Niggun 	 Melodie für liturgische Gesänge sowie synagogale Vortrags- 
weise der —0 Tora 

Parascha 	 Für die wöchentliche Lesung der —0 Tora vorgesehener Ab- 

schnitt 
Pessach 	 Wörtlich: Vorüberschreiten; eines der drei Wallfahrtsfeste und 

Feier zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten 

Piyyut 	 Religiöse Poesie für den Vortrag im Gottesdienst 

Purim 	 Wörtlich: Lose; Halbfeiertag zur Erinnerung an die Erret- 

tung der persischen Juden vor ihrem Verfolger Haman (wie 

im Buch Ester dargestellt) 
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Qaddisch 	 Wörtlich: Heilig; aramäisch-hebräisches Gebet zur Verkün- 
digung der Heiligkeit Gottes, das im täglichen Gottesdienst 
sowie zum Andenken an verstorbene Verwandte gesprochen 
wird 

Qehilla 	 Gemeinde 
Qiddusch 	 Weihesegen zu Beginn des Sabbat 
Rosch haschana 	Jüdisches Neujahrsfest, gehört zusammen mit dem -1  Yom 

Kippur zu den Hohen Feiertagen 
Schacharit 	 Morgengebet 
Schavuot 	 Wochenfest, eines der drei Wallfahrtsfeste und Feiertag zur 

Erinnerung an die sinaitische Offenbarung 
Sch(e)ma` Yisra'el 	--> Höre Israel 
Sch(e)mini `Atzeret 	Schlußfest, achter und letzter Tag von -' Sukkot 
Schofar 	 Widderhorn 
Schulchan `Arukh 	Wörtlich: Gedeckter Tisch; religionsgesetzliches Kompendi- 

um von Josef Karo 
Seder 	 Wörtlich: Ordnung; Bezeichnung der häuslichen Feier am 1. 

(und 2.) -e Pessach-Abend 
Sefarde 	 Nachfahre spanisch-portugiesischer Juden; im Gegensatz zu 

-› Aschkenase 
S(e)licha, Pl.: S(e)lichot 	Wörtlich: Verzeihung; Bußgebet für Fast- und Bußtage 
Siddur 	 Wörtlich: Anordnung; Gebetbuch des täglichen Gottesdienstes 
Simchat Tora 	 Wörtlich: Gesetzesfreude; Festtag zum Abschluß des einjäh- 

rigen Zyklus der -› Toralesung, im Anschluß an -' Sukkot 
Sukkot 	 Laubhüttenfest, eines der drei Wallfahrtsfeste, Feier zur Erin- 

nerung an die Wüstenwanderung der Israeliten nach dem 
Auszug aus Ägypten 

Talmud 	 Wörtlich: Studium, Lehre; Sammelwerk mündlicher Überlie- 
ferungen des Judentums (--+ Mischna und -› Gemara) und 
wesentliche Grundlage der -. Halacha 

Tefilla 	 Wörtlich: Gebet; -› Achtzehngebet 
Tora 	 Wörtlich: Lehre, Weisung; im engeren Sinne Bezeichnung für 

den Pentateuch, im weiteren Sinne für die religiöse Lehre des 
Judentums überhaupt 

Yom Kippur 	 Versöhnungstag; Fastentag und zugleich höchster Feiertag des 
jüdischen Festkalenders 

Zion 	 Poetische Bezeichnung für Jerusalem bzw. für ganz --> Eretz 
Israel 
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